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Vorrede. 
— 

De vorliegende vierte Theil der Staatswiſſen⸗ 
ſchaften enthält Die beiden Wiffenfchaften der Staas 

tenkunde (Statiftif) und des pofitiven Staats 
recht s (ober Verfaſſungsrechts). Die erſte 

dieſer beiden Wiſſenſchaften wird, wie in der erſten 
Auflage dieſes Werkes, nur als Ueberſicht gege⸗ 
ben, was auch von allen Beurtheilern der erſten Hufe 
lage diefer Staatswiffenfchaften gebilligt worden ift. 
Die Grundzäge für die ſe Behandlung find in den 

> erften Paragraphen der Darftellung der Staatenkunde 

in dem vorliegenden Bande aufgeftellt worden. Denn 
wer das reichhaltige Gebiet die ſer felbftftändigen ges, 

ſchichtlichen Wiſſenſchaft vollftändig kennen ler⸗ 

nen will, kann dies nicht innerhalb der Grenzen der 
geſammten Staatswiſſenſchaften erwarten, wo die 

Staatenkunde nur einen Theil des Ganzen bildet; 
er muß vielmehr die der Statiſtik ausſchließend be— 
ſtimmten Werke von Crome, Stein, Haſſel 

u, a. für dieſen Zweck benutzen. 
Ganz anders iſt aber das Verhaͤltniß bei der 

zweiten, in dieſem Bande dargeſtellten, Wiſſenſchaft: 
bei dem poſitiven Staats= oder Berfaffungss 
rechte. ch mag in diefem Vorworte nicht das wies 
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derhohlen, was ich über dieſe erſt im Werben be 
griffene Staatswiſſenſchaft in der Einleitung zu 
derfelben gefagt, und dabei durchgehends die Urteile 
und Anfichten der Recenfenten diefes Bandes in der 
erſten Auflage, fo weit.es mit meiner Ueberzeugung 
vereinbar war, dankbar benupe habe. Denn es hans 
delt ſich um die Geftaltung einer neuen Wiſſenſchaft, 
für welche es, nad) meiner Einfihe, nur eine dops 
pelte Behandlung, eine dogmatifche und eine 
geſchichtliche, giebt. Ich habe, ohne die erfie 
zu mißbilligen (welche v. Aretin und fein Fortſetzer 

v. Rotteck wählte), die zweite vorgezogen; theils 
weil ich überzeugt bin, daß fie in dem gegenwärtigen 
Augenblicke, wo erſt die vorhandenen Maffen georduet 
werden möflen, an fich die zweckmaͤßigſte ift; theils 
weil, nach meiner Anfiht, nur diefe Behan d⸗ 
kung für das Gebiet der Staatswiffen 
(haften fi eignet. 
Denn, wie man and nah Grunbfägen der 
Staatskunſt über die feit ungefähr 40 Jahren in 

* Europa und Amerika verfuchten neuen DVerfaffungen 
— wovon mehr als 30 bereits wieder erlofchen find, 
88 aber noch im öffentlichen Staatsleben beftehen, — 
urtheilen. mag; zwei Ergebniffe laffen ſich durchaus . 
nicht verfennen und abläugnen: daß naͤmlich 1) in det 
Wirklichkeit, durch die 88 beftehenden Verfaffungen, 
ein Verfaſſungsrecht ſich gebilvet hat, das für 
mehr-als 100 Millionen Europäer und Amerikaner 
von ber hoͤchſten Bedeutung iſt, und daß 2) ein Vers 
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ſuch geſchehen mußte, die in den bereits wieder erfor 
ſchenen und in den noch beftehenden Verfaſſungen aus: 
geſprochenen rechtlichen und pohitifchen Grundfäge und 
Ideen zu ordnen und zufammenzuftellen. 
Diefer Verſuch, aus dem gefhichrlichen Stand⸗ 

puncte, ohne ausgeſprochene Vorliebe oder Bitterbeit 
gegen irgend eine dieſer Verfaſſungen, iſt in dem vor⸗ 
liegenden Bande enthalten. Die Männer vom Fache 
werden mit diefer Darftellung die Nachficht haben, 
welche jeder erfie Verſuch einer neuen Wiſſenſchaft 
beſonders in Anſpruch nimmt; doc) darf ich verſichern, 
Daß ich, außer dem Bewußtfenn der völligen Unpar⸗ 
teeilichkeit in der Behandlung des Stoffes, feit Jah⸗ 
sen für diefen Zweck gefammelt und uͤber die Ausfuͤh⸗ 
rung dieſer neuen Wiffenfhaft anhaltend nachgedacht 

harte, bevor-ich an die Ausarbeitung ging, fo wie ich 
die dahin einfehlagenden — zum Theile fehr verfhier 
denartigen, zum Theile nur aus Frankreich, England, 
Nieverland, Italien und der Schweiz unmittelbar zu 
erlangenden — Quellenſammlungen, gefchichtlich-pofiz 
eiſchen Schriften und Monographien, mit wenigen 
Ausnahmen, felbft beſitze. Ob diefe Verficherung ge⸗ 

+ gründet fey, werben diejenigen am beften beustheilen 
koͤnnen, welche die von mir bei Brockhaus feit 1816 

* herausgegebenen, europäifchen Conſtitut ionen 

in vier Bänden näher kennen gelemt haben. Dabei 
Wugne ich nicht, dag mich die im $. 19. aufgeftellte 
Tabelle die Anftrengung vieler Wochen gekoftet Hat, * 
ob ich fie gleich nicht für ganz volftändig gebe. Nice 
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ohne Intereſſe habe ich gefunden, daß zwei geachtere 
Gelehrte diefe Tabelle — freilich nach der erften 
Auflage — öffentlich gebillige und benugt haben: der 
R. R. Alex. Müller in Weimar in f. „Anſichten 
wider das teutſche Repräfentativfnftem“, 
und der Sandftändifche Archivar Hugo in Karlsruhe, 

‚ in feinem „chronologifhen Verzeichniſſe 
der Verfaffungsurfundenälterer und neus 
erer Zeit.” Manche feiner Ausſtellungen an meiner 
Tabelle nach der erften Auflage, wird er in diefer 
neuen Auflage, von mir felbft erfannt, berichtigt, und 
namentlich die Nachweifung der Quellen (ob er gleich 
viefelben bei feiner Schrift hinwegließ und ſich auf 
mich bezog) fehr vermehrt und- erweitert finden; ans 

dere — aus Älterer Zeit von ihm erwähnte Orund⸗ 
gefege — eigneten fich nicht zunächft für mein Werk, 
das die Gegenwart ſchildert, und auf die Vergan⸗ 
genheit und das Erlofchene blos wegen des Zu⸗ 

fammenhanges mit ber Gegenwart Rüds 
fiht nimmt. , \ 

Allerdings würde eine Geſchichte der fhon in der 
Welt des Alterehums beftanvenen (afiatifchen, 
und europäifchen) Verfaffungen (wie z. B. in dem 
trefflichen Werke von Tirtmann über die griechiſchen 
Verfaffungen gefhah), und eben fo eine Geſchichte 
der im Mittelalter entſtaüdenen Verfaffungen, 
eine fehr intereffante Aufgabe fern (mas ich dem Net. 
dieſes Theiles in den Heidelberger Jahrbuͤchern 
1825. ©t. 58 gern zugeftehe); aflein mein’ Zweck 
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war auf die Gegenwart, anf dag jetzt Beſte⸗ 
bende und Güͤltige berechnet, und nur dam 
wach kann ich beurteilt werden, wenn mir nicht Uns 
recht gefchehen fol. In dem vorliegenden Bande wird 
der Vergangenheit nur Eurz, und nur nach ihrem 
Verhältniffe zur Gegenwart gedacht, um da, wo das 
Beſtehende unmittelbar an das ſchon Vorhandene ſich 
anfchloß und aus demfelben hervorging, die ges 
fhihtlihe Unterlage des jegt Guͤltigen 
wachzumweifen. Deshalb Eonnte in diefem Werke eben 

fo wenig von der mofaifchen Gefesgebung, 
wie von den Capitularien der fränfifhen 
Könige, eben fo wenig von der Werfaffung ber 
maurifhen Reiche in Spanien, wie von ber 

DVerfaffung der erlofchenen Kepublit Venedig die 

Rede ſeyn. Als Ueberficht aber über ein, in unferer Sites 
ratur. wiffenfchaftlich noch gar nicht bearbeitetes, Ge⸗ 
biet dürfte diefe Darftellung des pofitiven öffentlichen ' 
Staatsrechts vielleicht felbft dem Staats» und Ges 
ſchaͤftsmanne nicht ganz unwillfommen ſeyn, weil fie- 
ihm wenigftens die gefammten hieher gehörenden Mafs 
fen im Zufammenhange vorlegt, 

Bei der Behandlung diefer neuen Wiſſenſchaft 
„galt mir daher als Gefeg, der bereits wieder erl o⸗ 

ſchenen Verfaffungen — fo, wie der in manchen 
Staaten erſt neuerlich erſchienenen Verfaffungsente 
wuͤrfe, ohne noch als Grundgeſetze angenommen 
worden zu ſeyn — nur in kurzen Umriſſen zu 
gedenken, aber jede im öffentlichen Staatsleben bes 
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ſtehende Verfaſſung, nach allen ihren weſentlichen 
Beſtimmungen, unter den Gefichtspunct ihres eigens 
thuͤmlichen politifchen Charakters zu bringen Zu 
diefen wefentlichen Beſtimmungen gehören ents 

ſchieden die Geftaltung der gefeggebenden Gewalt 
und der vollziehenden Gewalt; die Jnitiative der 
Geſetze; das VBerhältni der Regierung zu den Volkes 
vertresern oder Etänden ; Die Vertheilung der Stände 
in eine, zwei oder drei" Kammern (mie 5. B, das legte - 
in der Verfaſſung von Bolivia gefchieht, gleichſam 
um das Reich des Möglichen zu erfchöpfen); bie Her⸗ 
vorhebung des Eigenthuͤmlichen der Kegierungsformen 

in monarchifchen und republifanifchen Staaten u. f. w. 
Minder wefentlich dagegen find die Beftimmungen in 
Hinficht der einzelnen Verwaltungsgegenftände, felbft 
mit Einſchluß der Gerechtigkeitspflege und der bewaff⸗ 
neten Macht. Uebrigens darf ich es nicht bergen, daß 
ich eine innige Freude darüber empfand, daß derfelbe 

Stoff von fo hochverdienten Männern, wie der ver⸗ 

ewigte v. Aretin und fein geiftvoller und ſachkundiger 
Bortfeger v. Rotted, aus dem zweiten (dogs 
mafifhen) Standpuncte bearbeitet warb, weil die 

Wiſſenſchaft dabei gewinnen muß, und beide Werke 

— nach ihren eigenthümlichen Beftimmungen — fehr 
gut neben einander beftehen Fonnen, ohne fi in 

den Weg zu treten. Nur die eine Austellung erlaube 
ich mir an dem legten Werke, daß es ſich blos auf 
die conftitutionelle Monarchie beſchraͤnkt, und 

alle conftitutionelle Republiken von fih aus⸗ 
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ſchließt. Denn dadurch wird, — befonbers wenn 
man Amerika einrechnet, wie man muß, — bei⸗ 
nahe die Hälfte aller conftitutionellen Staaten von 
dieſer Wilenfchaft, ohne zureichenden Grund, aus« 
gefchloffen. ‚ 

Bei der von mir verfuchten Behandlung durften 
aber, nach meiner: Ueberzeugung, kurze geſchich t⸗ 
liche Einleitungen in die Darſtellung der einzels 

ven Verfaffungen durchaus nicht fehlen, weil jede 
Verfaſſung das Gepräge der Cultur ihres Volkes, 
ber öffentlichen Verhaͤltniſſe und des Zeitabfchnittes, 
oft felbft des Jahres trägt, in welchem fie gegeben 
ward. — Daß endlich in einer für te ut ſche Ges 
ſchaͤftsmaͤnner und Studirende berechneten Darftels 
lung der Staatswiſſenſchaften, die auf teutſchem Bos 

den entftandenen und noch beftehenden Verfaſſungen 
„‚befonders hervorgehoben und gewürdigt werden 

mußten, bedarf wohl nicht erſt der Entſchuldigung. — 
" Bei der Entwicelung des politifchen Charakters 

diefer vielen neuen DVerfaffungen habe ih mich aus 

Grundſatz alles eigenen Urtheils enthalten ; möge jeder, 

nad) feinem politifchen Glaubensbefenntniffe, Uber die 
einzebnen dargeftellten DVerfaffungen die Epifrifis 

ſich felbft machen. Wie ich aber überhaupt über dieſe 

neuen Erſcheinungen in der. politifchen Welt zweier 

Erdtheile urtheile, war ich feinesweges gemeint, zu 
" verfchweigen ; denn nur wer böfen. Willens ſich bewußt 
äft, ſteht fehweigend hinter der Türe. Der $. 151 
enthält das, was ich als fefte Ueberzeugung annehme, 
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ober, wenn man will, ein politifches Glaubensbekennt⸗ 
" miß, gebildet durch I4jährige Befchäftigung mit ber 
Geſchichte, und deshalb nicht auf Theorien und Hy⸗ 
potheſen, fondern auf Thatſachen der Gefhichte 
ruhend, die fein Zweifel wegläugnen Bann, Denn 
nur dadurch, glaube ich, werden wir allmäplig zu 
feftem Boden in dem Gebiete der Staatswiffenfchaften 
gelangen, wenn die politifche Theorie nur lang« 
fam den unbeftreitbaren Thatſachen der Gefchichte folgt, 

und aus diefen Tpatfahen abgeleitet wird, wähe 
rend die Politi a priori (abgefehen von der ewigen 
Idee der Herrſchaft des Rechts, welche kein 
veblicher Forſcher aufgeben darf und kann,) nur zu oft 
in den Wolfen ſchwebt, und gewöhnlich in tehren 
ſich anfündige, die wohl für Utopia, nicht aber für 
die wirkliche Welt fi eignen. 

Bippg, am 8. Ber. 1828.. 

phlitz 
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Staatenfunde 
0. (Statikih, 

1. 
Vorbereitende Benriffe u 

Di Staatenfunde gehört gleihmäßig: zu 
dem Kreiſe der geſchichtlichen und der politiſchen Wiſ⸗ 
ſenſchaften. Zu jenem Kreiſe ward fie ſeit ihrer ſyſte⸗ 
matifchen Geftaltung ‚gerechnet, gewöhnlich aber nur 
in die Reihe der gefchichtlichen H ul fswiſſenſchaften 

und nicht zu dem Range einer geſchichtlichen geftellt, . 
Sru ndwiffenfihaft erhoben; zu diefem Kreife muß 
fie gezogen werden, inwiefern fie das innere und 
äußete Leben der beſtehenden Staaten rad) der Ans 
kündigung derfelben in der Gegeumatt wiſſen ⸗ 
ſchaftlich darſtellt. 

Allein, ungeachtet des reichbelligen und viel⸗ 
ſeitigen Anbaues der Staatenkunde ſeit den legten 
funfzig Jahren, ſind doch nur wenige Wiſſenſchaften 
aus fo ganz verſchiedenartigen-Geſichts⸗ 
puncten behandelt worden, als eben diefe, Der 
nächfte Grund davon lag darin, daß die, meiften - 
Statiftifer blos Sammler von Maffen waren, die 
ſie zu ihrer Bſenſchaſt zogen und a deren Stel 

Et. W. ate auf 
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lung, Verbindung und Verarb eitung ſie ſelbſt unter 
ſich nicht uͤbereinſtimmten, während einige wenige 

zunächft eine Theorie der Stariſtik aufftellten, bevor 
fie das Syſtem felbft folgen ließen. Bei der Staaten 
kunde muß daher ea eine ſcharfe Grenzlinie zwis 
chen ihr und der Erdfunde (Geographie) gezogen, 
fodann ihr Verpältniß zu dem Kreiſe derrgefchichte 
lihen Wiſſenſchaften beſtimmt feftgefegt, darauf 
ihre Stellung in dem Kreife der Staatswiffen- 
ſchaften ausgemittelt, weiter die Gefhichte des 
wiffenfhaftlihen Anbaues derfelben in 
einem kurzen Umriffe durchgeführt, und endlich eine 
gedrängte Ueberficht über ihren Inhalt ges 
geben werten. : 2. m.cin ı . 

Aus mehren Gründen ift in diefer wiffenfchafts. 
lichen Darftellung der gefammten Staatswifſen⸗ 
ſchaften nur eine. „Ueberſicht“ der Staaten 

kunde angekuͤndigt worden; theils weil fie 
urſpruͤnglich und zunächft-zu den Kreiſe der 
: gefhihrlihen Wiffenfhaften gehört, weshalb 
: fie auch auf aMen Hochſchulen, wo eine befondere 
-Mominalprofeffur derſelben, oder doch der gefchicht- 

lichen Huͤlfswiſſenſchaften, befteht, dieſem Lehr⸗ 
amte ausſchließend zufaͤllt, fo wie fie in der That, 
: wenn fie gehörig, zeitgemäß, umſch lie— 
ßend und aus täglich fortgefesten Samm⸗ 
"lungen ergänzt vorgetragen. werden foll, die 

ö garye Kraft Eines Mannes verlangt; theils 
"weil fie, als Wiſſenſchaft, zu einem Umfange an⸗ 

gewachfen iſt, daß eine nur etwas befriedigende 
ſpyſtematiſche Darftellung derfelben wenigftens 
: 36‘— 40 Bogen erfordern wuͤrde, wie die 

Sehrbücher von Menfel und Haffel beweifen; 
eheils weil eben in dem legten Werfe von 
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Gaſſſel *) eine fo gruͤndliche ind zweckmaͤßige 
ſyyſtematiſche Behandlung dieſer Wiſſenſchaft dem 
Publicum vorliegt, die allen gerechten Forderungen 
an die zeitgemäße Geftaltung der Staatenkunde 
“entfpricht, wenn man auch in Hinſicht auf einzefne 

: Grmdfäge in der von Haffel vorausgefchidten 
" Theorie der Statiſtik, fo wie in- einzels 

nen Anordnungen und Angaben feines 
Werkes, andret Meinung feyn follte; thesis 

weil ımter allen Staatswiffenfchaften die, Staaten» 
kunde, wegen ber mit jedem Tage eintretenden Ver⸗ 

änderungen in dem innen Leben der Staaten, den 
werigften bleibenden und feften wiffen- 
ſchaftlichen Charakter trägt, indem die er⸗ 
ſcheinenden ftatiftifhen Schriften nothwendig den 
Veränderungen im. wirklichen Staatsleben durch⸗ 

gehends folgen und biefe forgfältig-angeben müffen, 

2. . B 
Begriff und Zwed det Staatenkunde. 

des eı 
aus 
tagmı 
aͤuß 
m un 
RK 
erbin 

e) Lehrbüch der Statiflit dere 
ten für höhere Lehranftälten, 51 
gur_ Selbſtbelehrung, von 'D. € 
41822. 8. — Dabei muß, bem 
einem andern Standpuncte und n 
der Freih. v. Maͤlchus in | 
‚4826. 8.) gleichfalls ein fehr a 
liefert bat. 

1* 
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kung ſeit dem Ende des funfzehnten Jahrhunderts bis 
auf unfre Zeit enthaͤlt, uud alſo das politiſche 
Leben dieſer Staaten und Reiche im Kreiſe der Bere 
gangenheit vergegenwärtigt; ſo ift Dagegen ‚ Die 
‚Staatentunde die Wiflenfhaft, welche, pie 
politifche Geftaltung der felbftftändpigen 
europäifhen Staaten und Reiche, mit Eins 
ſchluß der ans europäifchen Kolonieen hervorgeganges 
nen amerifanifhen Staaten, nad der Ankuͤndi⸗ 
gung ihres innern und äußern lebens und 
nad der Wechſelwirkung beider auf ein . 

> ander, im Kreife der Gegenwart darftellt, 
Der Zwee der Staatenkunte beruht daher auf der 
möglihft beglaubigten und erfchöpfenden Darftellung 
des innern und äußern Lebens der Gefammtheit der 

. ſelbſtſtaͤndigen europäifchen und amerikaniſchen Staa⸗ 
-ten im Kreiſe der Gegenwart. 

Soll aber diefer Zweck durch die Staatenfunde 
ale Wiffenfchaft erreicht werden; fo muß unterfchieden 
werden: 
1) die Theorie der Staatenfunde, oder . 

die foftemarifche Darftellung der Grundbedingungen 
des innern und Außern Lebens der Staaten ımd 
Keiche, fo wie der Verbindung und Wechfelwirkung 
diefes innern und Außern lebens auf einander, in 
gift auf die Ankündigung der Staaten” im 

teife der Gegenwart; 
2) die allgemeine Staatenkunde, welche, 

geftügt. auf diefe Theorie, eine vollſtaͤndige und - 
erfhöpfende Darfteltung der Geſammt heit 

’ der europäifchen und amerifanifchen Staaten nad) 
allen Bedingungen ihres politiſchen (innern und 
aͤußern) Lebens enthaͤlt; 

3) die beſondere Staatenkunde jedes einzel⸗ 
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” nen felbfiftänbigen Staates (z. B. der öftreichifehen, - 
der preußifchen 2c. Monarchie), durdy deren forg« 
fältige Bearbeitung erft eine beglaubigte und ums 
fehließende allgemeine Staatenkunde vermittelt 
wird; fo wie die allgemeine Gefchichte die gründliche 
und aus den Quellen erfchöpfte Bearbeitung ber 
befondern Geſchichte der einzelnen, entweder bereits 
erlofchenen, oder noch beftehenden Staaten und 
Reiche enthält. . . 

. 3. B 

Verhaͤltniß der Staatenfunde und der 
Erdkunde (Geographie) gegen. einander. 

So gewiß 
kunde aͤlter i 
haben doch auch 
Staatenkunde, 
Grenzlinie der € 
and Raubzuͤge ü 
tiſtiker ing Geb 
©renzüberfchreiti 
eben fo gefchabe 
Erdkunde nid 
den vortragen w 
tere einzelne St 
kunde, gemeir 
den Abfchnitten : 

*) Verglichen meine Recenfion vons Erome*s allge 
meiner Weberfiht von den Sämmtliden euros 
pälfgen Reihen und Ländern; im Hermes, 
4819, 34 Stud, ©. 169 ff. — Unter den neueften 
Schriftſtellern der Erdkunde iſt ed der hochverdiente 
Stein, der fein Handbuch der Geographie. - 

* 8 Theile) in den foätern Auflagen als: Handbuch der 
. Seographie und Statiſtil erſcheinen lich. 
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von der Eultur des Sandes und des Volkes); fo ift 
doch die Behandlung und Stellung biefer , 
Stoffe in beiden Wiſſenſchaften wefentlich von einan« 
der verſchieden. Die Erdkunde folge überall dem 
Dertlihen, und ift nothwendig an daflelbe gebun« 
den; die. Staatenkunde aber folgt in ihren Zuſammen⸗ 
ftellungen einer leitenden Idee, der dee des Ins 
nern und äußern Gtaatslebens, und der Wechfels 

- wirfung beider auf einander. Die Erdkunde giebt Das 
Befondere und Verſchiedene im Staate an, 
wo fie es antrifft; die Staatenkunde hingegen ftellt es 
unter dem Allgemeinen zufammen, und verbindet 
das Gleichartige. So nennt z.B. die Erdkunde, 
bei den einzelnen Städten und in ben einzelnen Pros 
vinzen eines Staates, die Dafelbft befindlichen Landes⸗ 

behoͤrden, Hochfchulen, Lyceen, Buchhandlungen, 
Bücherfammlungen, Stiftungen u. ſ. w.; hingegen 
die Stagtenfunde vereinigt unter der Rubrik der geis 
fligen Eultur eines Staates dig Geſammtheit aller 
feiner Hochſchulen, feiner Lyceen, feiner Kunft= uyb 

Buͤcherſammlungen und dergl. zu einer allgemeinen 
» Meberficht fiber dieſen wichtigen Theil des geiftigen 

Volkslebens. — Oder: die Erdkunde führt bei den 
einzelnen Dertern die dafelbft befindlichen Manufactu⸗ 
ten und Fabriken, den Handelsverfehr, den Bergbau 
u.a. auf; die Staatenfunde aber vollendet, unter der 
Idee der technifhen Eultur, das Bild von den 
gefammten Manufacturen und Fabriken, und von dem 
gefammten Handelsverkehre und Bergbaue eines Staa⸗ 
tes. Weiter: die Erdkunde geht, bei ihrer Darſtel⸗ 
fung, von Provinz zu Provinz, und in den Provins 
zen von dem.einen Amte zu dem andern. . Sie führt 
in den einzelnen Provinzen und Aemtern die Befchafe 
fenpeit dc6 Bodens, bie vorhandenen Berge, 
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Wal dungen;, Flluͤſſe, Geem wi; fo wie bie 
Bevölkerung. der einzelnen Kreiſe und Aemter 
an, während die Staaten kunde die gefammte O bers 
fläche. des Staates und bie Befchaffenheit des Bos 
Pie „die gefammten Berge: des Staates nach 
ihren Höhen, die gefamınten Wal du ag en nach 
ihrer phofifchen und forſtw iſſenſchaftlichen Beſchaffen⸗ 
heit, das geſammte Fluß fyſtem md die ge⸗ 
fammten Seen des Staates darſtellt. Wenn die 
Staatenkunde, bei der Schilderung der Bemghner 
bes Staates, die Nation alverfchiedenpeit (ob 
Teutſche oder Stlavenic.); bie Religtonsderfchies 
denheit und die bürgerliche Verſchiedenheit 
derfelben im Allgemeinen charakteriſirt; ſo nennt die 
Erbdkunde dieſe verfchienenen, Gegenftände an den Or⸗ 
ten, wo fie angetroffen werden. Wenn die Staaten“ 
Sande die yefammten Zweige ver Staatsverwals 
tung, nach Gercchtigkeitspſlege, Polizei, Finanz⸗ 
nud Militeirenrihtung zufammen ftellt ; -fo gedenkt 
die Erdkunde der einzelnen Dicaſteria und: Behörden; 
wo fie ihren Sitz haben. 
»  GStaaten= und Erdkunde find alfg nach ihrer 
wiſſenſchaftlichen Begründung durch lei⸗ 
tende Ideen nach ihrer logiſchen Anordnung, 
beſonders in "Ginficht auf die Vertheilung -und Anfs 
einanderfolge der Stoffe, und nach ihrer ſy ſte ma⸗ 
tiſchen Durchführung im Ganzen und im 
Einzelnen, weſentlich von einander verſchieden. 

Verhältnig der Staatenfunde zu den ge 
ſchichtlichen Wifferfchaften. 

Die Gefhichte überhaupt enthält die wiffen» 
ſchaftliche Darftellumg des ganzen. Kreifes der äußern 
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Erfahrung, welcher die Gegenwart und Vers 
gangenpeit, d.h. alle Erſcheinungen neben eins 
ander im Raume, und clle Veränderungen: nach 
einander in der Zeit umfcpließt. Wir nennen die 
Darftellung der Gegenwart: Befhreibung, bie 
Darftellung der Vergangenlgeit Erzählung, Die 
DBefchreibung verbreitet ſich über die Erfrheinungen 
und Veränderungen nad) ihrem Zugleih- und Neben« 
einanderfeyn im Raume; bie Erzählung über die 
Thatſachen der Vergangenheit nach der Folge 
der Zeit. . oo. 

Iſt dieſer Geſichtspunct für die Anordnung ber 
geſchichtlichen Wiffenfchaften begründet; fo giebt es 
dgentlih nur zwei gefchichtlihe Grunds ober 

. Stammwiffenfhaften: die allgemeine Ges 
fhichte, und die Staatenfunde; denn buch 
diefe beiden Wiffenfchaften werden die beiden geſchicht⸗ 
lichen Grundbegriffe der Vergangenheit und der 
Gegenwart erfhöpft. Wenn daher die allges 
meine Gefchichte die Gefammtheit aller durch die 

Freiheit des Menfchen bewirkten Thatfachen, und, im 
engern Sinne, die Gefammtpeit der merkwürdigen 
und beglanbigten Begebenheiten enthält, durch welche: 
Das innere und Äußere Leben ber, Keiche und 
Staaten des Erdboden, nach dem nothwendigen 
Zufammenhange und nach der öffentlichen Ankündie 
gung diefes $ebens, in dem Umkreife der Vergan⸗ 
beit bargeftelle. wird; fo verzeichnet dagegen die 
Staatenkunde vie _politifche Form der Keiche 
und Staaten des Erbbodens nad) ben nothwendigen 
Bedingungen ihres innern und äußern $ebens im 
Kreiſe ver Gegenwart *), ° 

-*) Diefes Anſicht folgen im Ganzen Schlöger und Herder. 
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Steht dieſer Grundſatz feſt; fo if es hochſt feh-⸗ 
lerhaft und einſeitig, Pie Staatenkunde in bie 
Reihe der fogenannten gefhichtlihen Huͤlfs⸗ 
wiffenfhaften zu fegen, Dem, nächft den beis. 
den genannten gefchichtlichen Orun dwiſſenſchaften, 
muͤſſen die uͤbrigen geſchichtlichen Wifſenſchaften ein⸗ 
getheilt werben *): 

a) in yorbereitende (propäbentifche) ges 
ſchichtliche Wiffenfchaften, wohin die Auellens 
kunde, die Erdkunde und bie Zeitfunde 
(Chronologie) gehören; 

b) in abgeleitete gefchichtliche Wiſſenſchaf⸗ 
- ten, welche zwar nach ihren einzelnen Stoffen in 

Schloͤzer fast: „Die Geſchichte ift eine fortlaufende 
Statiſtik, und Statiſtik eine Rilljtehende Geſchichte.“ — 

- ‚Herder: „Geographie iſt die Bafis der Geſchichte, und 
, die Geſchichte nichts al6 eine in Bewegung gefeßte Seogra⸗ 

phie.“ Es verftcht ſich von felbft, daß, befonders das 
Biswort Sclögers, nur im allgemeinften Sinne 
geien und die Geſchichte blos in dem Sinne „eine forts 

ufende Statiſtik“ ſeyn kann, inwiefern fie die Vers 
gangenheit nach den einzelnen Abſchnitten gleihfam 
als Gegenwart verfinnlict. . Denn, wollte man 

Schloͤ zers Ausfprudy ganz fireng nehmen; fo würde 
allerdings der Einwurf eines Recenſenten dagegen gelten 
CHeidelb. Jahrb. 1825. St. 58): „Wäre die Geſchichte 
eine fortlaufende Statiftit ; fo würde die Verfaſſung ims 
mer dieſelbe bleiben; Revolutionen, Vergroͤßerungen, 

Theilungen, oder, gar Einverleibungen eines Staates in 
einen andern, koͤnnten gar nicht ſtatt ſinden.“ 

*) Ueber dieſe Eintheilung der geſammten geſchichtlichen Wiſ⸗ 
fenfehaften,, fo wie über deren weitere Ausführung, mit 
Veibringung der wichtigften Literatur, kann meine tleine 
Beltgefhicte ‚C5te Aufl. Leipz. 1825.) In der 
Einleitung &.6 ff. verglichen werden. 
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den beiden geſchichtlichen Grundwiſſenſchaften ent⸗ 
halten find, die aber, bei der ſelbſtſtaͤndigen Bes 
handlung diefer Stoffe, als befondere Wiffenfchaften . 
dargeſtellt werden. Dahin gehören: die Et hno⸗ 
graphie, die Specialgefhichte, die Spe— 
cialftatiftil, die Culturgeſchichte, vie 
Biographie ꝛc.; ' R ' 

c) in gefehichtlihe Huͤl f swiſſenſchaften, durch 
welche theils die ſyſtematiſche Geſtaltung der beiden 
geſchichtůchen Grundwiſſenſchaften, theils im Ein» 
zelnen das Studium der abgeleiteten geſchichtlichen 
Wiſſenſchaften erleichtert und unterſtuͤtzt wird, in⸗ 
wiefern in denſelben geſchichtliche Stoffe ſelbſtſtaͤn⸗ 
dig und im ſyſtematiſchen Zuſammenhange darge 
ſtellt werden, deren in den übrigen gefchichtlichen 
Wiffenfchaften nur gelegentlich gedacht werden ' 

kanu, durch welche aber einzelne Zweige der ges 
ſchichtlichen Kenntniffe tiefer begründet und. näher 
erörtert werben. Zu diefen geſchichtlichen Hülfss 
wiſſenſchaften gehören: die Genealogie (Ges 

ſchlechterkunde), die Heraldik (Wappenkunde), 
die Numismatik (Münzenkunde), vie Diplos 
matif (Urkundenlehre), u. a. — Aus dem Bes 
griffe der gefhichtlihen Huͤlfswiſſenſchaften, fo 
wie aus den in Ihrem Umfange bargeftellten Stofs 
fen, und aus ihrem Verhältniffe zu den 
übrigen geſchichtlichen Wiſſenſchaften 
erhellt, daß die Staatenkunde durch aus 
nicht in die Reihe der geſchichtlichen 
Hülfswiffenfhaften geſtellt werden 
kann, weil ihr eine, weit höhere Beftimmung — 
die wiſſenſchaftliche Darftelung des innern und. 
Außern Staatslebens aller beftehenden Keiche und 
Staaten im Kreife der Gegenwart — zukommt. 
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5. 
Verhaͤltniß der Staatenkunde zu den aͤbri⸗ 

gen Staatswiſſenſchaften. 

Die Staatenkunde gehoͤrt, in dem Kreife der 
Staatswiflenfhaften, weder zu den reinphiloſophi⸗ 
ſchen, noch Fa den gemifchten (Staatswiff. Th. 1, 
$.4. ©. 14), fondern zu den reingefhicht- 
lichen Staatswiflenfhaften. Gie fügt ſich aber 
in Hinfiht der leitenden Ideen, die ie zum 
Grunde liegen und über die innere Eintheilung ‘und 
Anordnung ihres Gebiets entſcheiden, auf mehrere 
der philo ſophiſchen Staatswiflenfhaften, und _ 
unterftügt ımd befördert das Studium meh- 
rerer gefhichtlicher Staatswiſſenſchaften. 

‘Denn, wenn gleich das Natur⸗ und Voͤl⸗ 
kerrecht, ſo wie das philofoyhiſche Staats⸗ und 
Staatenreht in feiner.unmittelbaren Verbindung 
mit der Staatenkunde ſteht, die nicht das ſchildert, 
was nach der Vernunft feyn foll, fondern das, 
was befteht; fo find do die Staatsfunft, die 
Volks und NT AH FEN DET die 
Finanz» und die Polizeiwiffenfchaft von def 
größerer Bebeutung fuͤr die Staatentunde. Es Eann ° 
nämlich dasjenige wiſſenſchaftliche Gebiet, welches in 
neuerer Zeit Theorie der Statiftif genannt wors 
den ft, anf feine andere Weiſe foftematifch begründet, 
logiſch angeorbnet und erfchöpfend durchgeführt were 

- den, als vermittelft ver ſelbſt ſtaͤndigen Zufams 
menftellung derjenigen Ergebniffe aus 

- den genannten Staatswiffenfhaften, wos 
‚ durch die Auswahl, Anordnung, Vertheilung und 
Durchführung der einzelnen Maffen möglich wird, die 
zur Dorftellung des innern uud, äußern Sebens ber 

' 
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einzelnen Staaten und Reiche im Kreiſe der Segen. 
wart gehören *). 

Wenn die Staatenfunde, nad) diefer ihrer Stel⸗ 
lung zu mehrern reinphilofophifchen und gemifchten 
Siaatswiſſenſchaften, als abhängig, zum Theile 
fogar. als diefen untergeordnet erfheint; fo ers 
ſcheint fie zu den übrigen gefchichtlichen Staatswiffens 
haften als gleihgeorbnet. So z. B. unterſtuͤtzen 
ſich die Staatenkunde und die Geſchichte des 
europäifhen Staatenſyſtems aus dem 

- Standpuncte ‘der Politik gegemfeitig; denn 
eben fo oft bebarf die nenere und neueſte Ges 
ſchichte des europäifchen Staatenſyſtems der Angaben 
und Auffchlüffe der Staatenkunde, wie die Staatens 
kunde, fire viele ihr wefentlich zugehörenden Erſchei⸗ 
nungen des innen und äußern Staatslebens im Kreife 
der Gegenwart, des Lichtes der Gefchichte. Wenn 
daher in vielen Faͤllen das Sicht der Bergangens 
heit die. Gegenwart erhellt; fo erfcheint auch 
unläugbar die Bergangenheit allen denjenigen 
in beftimmtern. und feftern Umriſſen, die, ausgeſtattet 
mit ſtatiſtiſchen Kenntniſſen, die Vergangenheit 

- in fieter Vergleichung mit ver Gegenwart aufs 

faſſen. 
Sehr wichtig iſt das Verhaͤltniß der Staaten⸗ 

kunde zu der erſt im Werden begriffenen 
Staatswiſſenſchaft des poſitiven Ver— 
faſſungsrechts. So lange im jimgern Europa 
blos Großbritannien eine thatſachlich ausge⸗ 
prägte beſchtaͤnkte monarchiſche Verfaſſungsfortm, und 
das. zur politiſchen Selbſtſtaͤndigkeit gelangte Rord⸗ 
amerika ſeit dem Jahre 1787 eine geſchriebene 

Davon ſogleich in der Theorie der Staatenkunde. \ 
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Verfafſungsurkunde Hatte, obgleich auch in 
andern, Reichen und Staaten einzelne Grund ge⸗ 
fere beftanden; fo lange :beburfte es keiner befons 

dern Wiſſenſchaft. Bes pofitiven Verfaſſungsrechts. 
Es guigte,. das, was nun ben Umfang biefer neuen 
— Bilder, in ber: Gtaatenfunde unter der 
Rubrik: Staatsverfaffung, in kurzen. Umriſſen 
gu beruͤhren, und biefe ſtatiſtiſche Lehre mit der von 
der Staatsvermaltung in Verbindung zu bringen. 
Allein feit dem Eintritte ſeht vieler: muen Berfafs 
fungen ‚ins innere Leben einer’ bedeutenden Anzahl 
europaͤiſcher Reiche und. Staaten, und ſeit der, aus 
ſtaatsrechtlichen Grundſaͤtzen und Anſichten verſuchten; 
Begruͤndung und Durchbildung dieſer Berfaffuns 
gen, als feſter Grundlagen des ganzen öffentlichen 
‚pofitigen Rechts in den Staaten, "weiche ſolche 
Verfaſſungen erhielten, muß nicht nut Das pof i⸗ 
tive Berfaffun gorechte den Charakter und Rang 
einer ſel b ſt ſtaͤnd ig e n Staatswiſſenſchaft (Ih. 1, 
Einleitung, ©. 14f.).wehaupten; es —**8* 
dieſer — feit-30 Jahren ·hoͤchſt erweiterte: — Ges 

„nach ‚feiner neuen wiſſenſchaftlichen Geftale 
von der Staatenkunde ausgeſchioſ⸗ 

fen, und in derſelben von der Berfaffung der ein⸗ 
deinen Staaten nur in altgemeinen Umsiffen 
und indem Verhältniffe gehandelt. werden, in 
welchem bie: Verfaſſung zu den dıbrigem,; in der Snas ° 

tißif-darzuftelenben, ‚pelitifchen Stoffen feht. Durd; 
dieſe Ausscheidung des Befondern in den 
einzelnen Berfaffungen aus dem Gebiete 
und Umfange der Staatenfunde wird aber 
zweierlei gewonnen: Einmal bie felbftftändige 
wifenfchaftlihe Geftaltung des pofitiven Ver⸗ 
fafſungsrechts, oßne, Verwechslung und Ver⸗ 
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miſchnug deſſelben mit der Staatenkunde; und zw eis 
tens die Befhränkung des wiffenfepaftlichen 
Umfanges der Staatenfünde, welche, nach ihrer ge⸗ 
genwaͤrtigen Geſtalt, innerhalbb eines akademiſchen 
Halbjahres nicht füglich gu beenbigen: war, weshalb 

. denn auch einige geachtete Männer blos mit ber 
Darftellung der Staatenfunde einiger Reiche und 
Staaten (gleihfam der Mufterflaaten): ich be 
gnuͤgten, was aber eben.fo:einfeitig und fehlerhaft iſt, 
als werm mar z. B. ee —— 
ſchichte ankündigen, und blos die Geſchichte Fraı 
reichs, Großbritanniens, der Niederlande und —* 
lands vortragen wollte. 

Fuͤr das practiſche europaiſche Voͤlt er⸗ 
recht enthaͤlt die Staatenkunde einen bedeutenden 
Reichthum von Angaben und Nachrichten, welche 
theils zur Begruͤndung, theils zur Verſinnlichung 
vieler dem practiſchen europaͤiſchen Voͤlkertechte eigen» 
thuͤmlichen Lehren gehoͤren. ¶ Auf ähnliche · Weiſe it 
bie Staatenkunde als Unterlage unentbehrlich für ‚die 
Diplomatie, weil der Diplomat’ weder die 
ubthigen —— Kenutniffe jur Unterhanbiung 
mit ‘auswärtigen Staaten, ohne die Keuntniß der . 
Statiftit dieſer Ye Beide und Staaten, ſich erwerben, 
noch auch die Unterhandlungskunft mit diefen Staaten 
practiſch üben Bann, wenn er:nicht die Geſammtheit 
des innern und aͤußern Lebens dieſer Staaten in Kreife 
der Gegenwart mit ſicherm Blicke uͤberſchaut, und mit 
feftem Tacte bei der fung feiner Diplomaten Auf 
gaben anwenbeti 

6. 
Grundzuͤge ver tgeonte der Staatentande 

Da die ins Gebiet der Staatenkunde gehoͤrenden 
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Stoffe und Maſſen ans der Erfahrung ſtammen; ſo 
Bonn das Princip ihrer Wertheilung und Anord⸗ 
mung nicht in ihnen felbft enthalten fegn. . Diefes - 
muß vielmehr aus einer Wiſſenſchaft hervorgehen, bie 

. zwar der Erfahrung an fih nicht fremd ift, die aber 
nach ihrem Urfprunge über die Erfahrung fich, erhebt, 
Diefe Wiflenfchaft ift die Staatskunft in Vers 
bindung mit der Volks⸗ und Staats wirt h⸗ 
ſchaftslehre, und mit der Finanz- and Polis 
zeiwiffenfhaft. ' ur . 
‚Denn enthält die Staatskunft (Th. 1, S. 
337 ff.) die wiffenfhaftlihe Darftellung 
des Zufammenhanges zwifchen dem innern 
und äußern Staatsteben, fo daß fie, nad 

” ihren beiden Theilen , in die Darftellung der gefamms 
- ren Bedingungen und Ankündigungen des. inwern 
und des aͤuß er n Staatslebens zerfällt; fo folgt auch 
Daraus für die wiffenfchaftlihe Begründung 
der Staatenfunde mit Nothwendigkeit, daß die 
Darftellung der felbftftändigen Reiche und Staaten 
im Kreife der Gegenwart in die beiden Haupt 
theile: der Darftellung ihres innern und Außern 
tebens, zerfallen, und, in ven einzelnen Unter 
teilen dieſer beiden Haupttheile, den in ver Staats⸗ 
kunſt aufgeftellten einzelnen Bedingungen der Ans 
kuͤndigung des innern und aͤuß er n Staatslebens 
folgen muͤſſe. Die wiſſenſchaftliche Form der Staatss 
tunft wird daher über die Innere Anordnung 'amd 
wiſſenſchaftliche Geftaltung der Staatenkunde 
gunächft und hauptfächlich entſcheiden. 

Allein bei der Ausmittelung des Volkseinkom⸗ 
mens, des Volksvermoͤgens, und namentlich des 
teinen Ertrags in jedem einzelnen, vorhandenen 
Reiche und State, fo wie beider ſtatiſtiſchen Ueber⸗ 
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ſicht · aͤber den Feldbau, über den Gewerbsfleiß, über 
ven. Handel, und über den gegenwärtigen Stanbpunct 
der Cultur eines Volkes und Staates in ben Kreifen 
der Wiffenfchaft und Kunft, darf das, was in der 
Bolfs- und Staatswirthſchaftslehre 
(9.2, ©. 1 und ©. 133) aus feften Grundfägen 
entwidelt worben ift, . fo wenig übergangen werben, 
wie bei der ftatiftifhen Darftellung des Polizeis. 
wefens und des Sinanzzuftandes bes einzels 

nien Reiches und Staates das, was,-als allgemeiner 
Srundfag in der Finanzwiſſenſchaft (Xp. 2, 
©. 263) und der Polizeiwiffenfhaft (3h.2, 
©. 453) aufgeftellt worden ift. Die. Theorie der 
Staatenkunde wird baher als eine, aus mehren 

- Staatswiffenfchaften gemeinfchaftlich abgeleitete, fnftes 
matiſch geordnete Begruͤndung der vwiflenfchaftlichen 
Anordnung und Durchführung der Staatenfunde der ° 
einzelnen Reihe und Staaten erfcheinen. 

7 
Fortſetzung. 

Enncſcheidet der wiſſenſchaftliche Charakter der 
Staatskupft über den wiſſenſchaftlichen Charakter ver 
Staatenkunde (d. h. über die Begründung’ der Wiffens 
ſchaft, über Eintheilung und Anordnung des Stoffes, 
und über Die geordnete und gleichmäßige Durchfuͤh⸗ 
rung des Ganzen); fo wird ie Theorie ber Staa⸗ 
tenkunde in die beiden Haupttheile der Aufftel 
lung der Grundbebingungen des innern und des 
äußern Staatslebens im Einzelnen zerfallen. 

A) Zu der Darftellung des innern Staats 
lebens im Kreife der Gegenwart gehören aber drei 
Hauptpamete: 1) die Grundmacht des Gmates 

s 



SEtaatenkunde: 17 

nah Land und Volk; 2) die Cultur des. 1 Melt; 
3) der Organismus des Staates nah -Verfafs . 
fung, Regierung und Berwaltung. (Staats 
funft, %h. 1, ©. 356.)- 

1 Die Srundmant des Staates, nah 
Sand und Wolf, ſchildert 

a) den $änderbeftand, nach der Gefammts 
zahl der Geviertmeilen; nach dem Umfange und 
der phyſiſchen Befchaffenheit der einzelne Kreife, 
Provinzen und Bezirke; nach der örtlichen Lage, 
nad dem Klima, nad) den Örenzen, nad) ber 
Güte. des Bodens, nach Gebirgen, Wäldern, 
Släffen u. f. w.; 

b) das Volk, nad der Geſammtzahl ver. 
Bevölkerung; nach der Bertheilung der Bes 

"völferung in die einzelnen ‚Kreife, Provinzen und 
Bezirke, fo wie nach der Volksmenge in den gro= 
gen, mittlern und Pleinen Staͤdten; nad der - 
Nationalverfchiedenheit (3.8. ob teut— 
ſcher, flavifcher, finnifcher ꝛc. Abkunft); nach 
der bürgerlichen Verſchiedenheit (Adel, 
freie Grundbeſitzer, Leibeigene, Eigenhoͤtige; 
Höflinge, Beamte, Gelehrte, Kuͤnſtler, Kauf⸗ 
leute, Handwerker, Feldbauer, Tagelöhner ec.); 
und nach ber firhlihen Verſchiedenheit 
(ob Epriften, Juden, Mahomedaner; — Evans 
gelifche, Katholiten, Mennoniten :c.). 

2) Die Cultur des Volkes kündigte fih an 
(Staatskunft,; Th. 1, S.358) als finnliche, 
tech niſche, intelleetuelle, Eünftlerifche, 
fietlichereligiöfe und, bürgerliche Cultur. 

- a) Die phy ſiſche Cultur umſchließt den Feld⸗ 
bau, vie Viehzucht, den Wiefen-, arten», 

St. ®. ate Aull. IV. ö 2 \ 
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Obſt⸗ Beinbau ꝛc. den Forſt ⸗ und Bergbau 
u. ſ. w. 

b) Die techn iſch e Cultur den geſammten Ge⸗ 
werbsfleiß in Manufacturen und Fabriken, und 
alle Arten und Verzweigungen des Handels; 

c) die intellectuelle Cultur den Anbau 
der Sprachen und der-Wiffenfchaften, mit Dar⸗ 
ftellung aller Anftalten und Einrichtungen für 
Gelehrſamkeit und Wiffenfchaften im Umfange - 
des Staates; 

d) vie aͤſthetiſche Cultur ven Zuftand und 
"Anbau der Künfte (namentlich der Dicht-, 
Never, Ton», Ban: und Schaufpielkunft, der 
Malerei 2.); 

e) die fittlichsreligidfe Cultur die Sitten 
des Volkes nach feinen einzelnen Ständen, den 
kirchlichen Cultus xc.; und 

£) die bürgerliche Cultur den Zuftand der 
politiſchen Bildung und Muͤndigkeit der einzelnen 
Stände des. Volkes, namentlich der erblichen 
Stände und des fogenannten dritten Standes, 
( Staatskunſt, Th. 1, ©.360) um, nad) 

der ſorgfaͤltigen Wuͤrdigung aller weſentlichen 
Puncte der Cultur, ein beſtimmtes Ergebniß uͤber 
die Volksthümligfeit und den National 
charafter ziehen zu koͤnnen. \ 

3) Der Organismus des Staates: 
(Staatskunft, 35.1, ©. 367 ff.) umſchließt 
die VBerfaffung, die Regierung und bie’ 
Verwaltung veflelben. - 

a) Bei der Berfaffung (Staatsfunft, - 
Th. 1, ©.376 ff.) wird beruͤckſichtigt, ob der Staat 
eine. gefchriebene Verfaffungsurfunde habe, ober 
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nicht; ob fie eine octroyirte oder vertragsmaͤßige 
ſey; ob ſie den repraͤſentativen oder ſtaͤndiſchen 
Charakter trage; ob es eine oder zwei Kammern 
gebe; an welche Bedingungen der Eintritt in Die 
Kammern geknüpft fen; welche Rechte den Volks⸗ 
vertretern, namentlich im Hinſicht der Theile 

. nahme an der gefeßgebenden Gewalt und in Be⸗ 
siehung auf das Budget, zuſtehen; in welchem 
Verhältniffe die Kirche zum Staate-fiehe (ob nach 
dem Epifkopal= oder Territorialfyfteme) u. f. w. 

b) Bei der Regierungsform (Ötaats- 
Eunft, Th. 1, ©. 441 ff.) wird erörtert, ‘ob 

der Staat eine monarchifche ober republi« 
kaniſche Regierungsform habe; ob die monars 
chiſche autofratifch oder beſchraͤnkt, ob die repu= 
blikaniſche demokratiſch oder ariftofratiich fen; 
nach welchem Grundfaße, bei der monarchiſchen 
Regierungsform, die Thronfolge erſcheine (ob 
nach Wahl, over Erblichfeit, — ob im männ- 
lichen, oder auch im weiblichen Gefchlechte 2c.); - 
ob eine Civiltifte- beſtehe; wie der Hofftaat 
geftaltet fen; welche Orden vorhanden find x. 

c) Bei der Verwaltung (Staatskunſt, 
Th. 1, ©. 477 ff.) muß zunächft angegeben wers 
den, ob fie nach dem Syſteme der Provinzial 
verwaltung, oder nach dem Syſteme der Central 
verroaltung . beftehe; ob die Gemein d everwal⸗ 
tung felbfeftändig fen; wie viele und welche M i- 
nifteria, und in welchem gegenfeitigen Verhälts 
niffe ſie beſtehen; ob ein Staatsrath, und 
mit welchen Functionen, eb ein befonberes fArft- 
liches Rabinet, ob eine Öeneralcontrolle 
exiſtire; ob alle verwaltende Behorden verant⸗ 

2 
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wortlich find; — ſodann im Einzelnen, 
wie im Gtaate 

a) die Gerechtigkeitspflege (nach den 
vorhandenen Gefegbüchern, nach den verfchie- 
denen Behörden und Inftanzen — ob mit 
Geſchwornengerichten und Friedensrichtern 2c.), 

P) vie Polizei (nach ver Sicherheits» und 
Ordnungs⸗, fo wie nach der Culturs und Wohl 
fahrtspoligei), 

y) das Sinanzmwefen (nah Domainen, 
Regalien, Budget, directen und inbirecten 
Steuern und ihrer Vertheilungs= und Erhe⸗ 
bungsweife) , ° 
H das Kriegs weſen (nach dem ftchenden 

Heere, Referven, Landwehr, Sandfturm, Fe⸗ 
flungen ꝛc. 2c.) J 

organiſirt fen, und verwältet werde. 

B) Zu der Darſtellung des aͤußern Staats—⸗ 
lebens im Kreiſe der Gegenwart gehoͤren wieder 
drei Hanptpuncte: 

a) Beſtimmung des Einfluffes (Staatsfunft, 
Th. 1, ©. 341f.), welhen das innere leben '' 
eines Staates, nach der Cultur des Volkes und 
nad) den drei Bedingungen des Staatsorganismus 
(Verfafung, Regierung und Verwaltung), auf 
deffen äußere (Eraftvolle oder ſchwache) Ankuͤndi⸗ 
gung in der Mitte des europäifchen Staatenſyſtems 
behauptet, fo wie der Ruͤckwirkung, welche bisweilen 
auch das äußere politifche Leben eines Staates. 
auf deffen inneres Leben hervorbringt (3.8. in 
ber Zeit der Kriege, und nach denfelben :c.) ; 

b) Würdigung des befondern Staatsin- 
tereffe jedes einzelnen felbftftändigen Staates 
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Staatsfunft, Th. 1, S. 881), hauptſachlich 
nach Ausmittelung feiner politiſchen Würde (ob- 
Kaiſerthum, Koͤnigreich, Freiſtaat, Füuͤrſten⸗ 
thum etc.), feiner voͤlligen oder theilweiſe bes 
ſchrͤnkten Souverainetät (wie z. B. in 
einem Staatenbunde, oder in den joniſchen In⸗ 
ſeln, in der Stadt Cracau 2c.), and feines poli⸗ 
tifhen Ranges und Gewichtes (als Macht 
des erften, zweiten, dritten oder vierten politifchen 
Ranges); . 

©) Aufftellung der Gefammthelt der für jeden 
einzelnen Staat a’ " = u 

ziehung auf alle D 
"des, fie mögen I 
Vertheidigungsbuͤn 
beſondere Conveni 
muß dabei bemer 
Staat in der Ge: 
Zuftande des Krie I 
Xetorfionen und Repreffalien gegen andere Staa⸗ 
ten befindet (Sta ats kunſt, Th. 1, 5.593 ff.). 

Beruͤckſichtigt die Staatenfunde — ſowohl 
die allgemeine, welche das geſammte europaͤiſche 
und amerikaniſche Staatenſyſtem umſchließt, als 
die beſondere, welche als Specialſtatiſtik 
des einzel nen Staates erſcheint, — alle dieſe auf⸗ 
geſtellten weſentlichen Puncte des innern und aͤußern 
Staatslebens; fo ſcheint “theils der Anforderung an 
den erfchöpfenden Umfangy sheils den Anfprüchen an 
die logiſch zweckmaͤßige Anordnung und innere Vers, 
tHeilung der darzuſtellenden Maffen, in der Wiffens 
(haft der Staatenkunde Genüge zu geſchehen. Dabei 
verfteht ſich von felbft, daß, nach der Eigenthuͤmlich⸗ 
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keit der einzelnen Staaten, forohl in dee Aufelnans 
berfolge und Stellung, als auch in ber mehr ober 
weniger ausführlichen Behandlung der einzelnen aufs 
geführten Kubriten (3. ®. bei ver Schilderung der 
Schweiz und der Türkei), in der Darftelking felbft 
eine bedeutende Werſchiedenheit und Mannigfaltigteit 
ſtatt finden miſſe. 

Mae 8 

Ob eine gefhichtliche Heberfihr des Staa ° 
tes in die zheorie der Staatenkunde ges 

. . böre? 

Se weniger Zweifel über bie Aufnahme und 
Durchführung ver ($. 6.) anfgeftellten ' Gegenftände 
ſelbſt in die Staatenkunde und deren Theorie ftatt 
finden kann, wenn gleich tiber die Aufeinanderfolge 
und Stellung derfelben verfchiedenartige Anfichten bes 
ſtehen mögen (je nachdem man nämlich bei der The o⸗ 
rie der Statiftik von diefen oder andern Grund⸗ 
fügen ausgeht); deſto ſchwankender find die Aufichten 
der theoretiſchen Statiſtiker daruͤber, ob es zweck⸗ 
mäßig fer, vor der Darftellung der Staatenkunde 
des eigenen Staates eine kurze tabellarifhe 
geſchichtliche Heberfihe über die Zu- und 
Abnahme des Staates, feit feinem Ent 
ſtehen bis sum Augenblideder Gegenwart, 

zunaächſt in Hinfiht auf Geviertmeilen 
und Volkszahl, zu geben. 

Allervings gehört, imeftrengen Sinne genommen, 
diefer Stoff ausſchließend der Geſchichte, und nicht 
der Staatenkunde, an; auch würbe dieſe Ueberſicht 
entbehrlich fern, wenn jeber, ber eines Hanbbuches 
der allgemeinen ober befonbern Staatenkunde bedarf, 
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entweder an fih ſchon völlig mit, der Geſchichte der 
ſtatiſtiſch darzuftellenden Staaten vertraut wäre, ober 
doch, vor dem Studium der Specialſtatiſtik eines 
Staates, die Kenntniß der Specialgefchichte deſſelben 
ſich erworben Hätte. Weil aber dies bei den meiften, 
welche die Staatenfunde als eine für fih be 
ſtehende Wiffenfchaft erlernen wollen, nicht 
vorausgefegt werden kann; fo ſcheint eine — freilich 
Eurze und fehr gedrängte — geſchichtliche 
Ueberficht über das allmählige , Anwachſen ober 
über das Sinken eines Staates nach feiner politifchen 
Macht, in Hinficht auf länder, Provinzen, Zahl 
von Geviertmejlen und Bevölkerung, — (mie fie bereite 
von Haffel bei feiner [frühen] Statiftit von Deſt⸗ 
reich und Rußland, von Wichmann bei der Star 
tiſtik von Rußland, von Stein beider von ‘Preußen, 
von mir bei der Statiſtik von Sahfen, unb von 
Haffelin f. ſtatiſtiſchen Umriffe der fämmtl, 
europ. Staaten [Weimar, 1823. Fol.) verfuht 
worden iſt) — der ſtatiſtiſchen Darftellung felbft fehr 
zweckmaͤßig, wenn gleich nicht nothwendig, voraus⸗ 
äugehen. Denn jeder in der Wirklichkeit vorhandene 
Staat Enüpft feine Öegenwart an eine Ber= 
gangenheit, ohne welche die Gegemwart nicht das 
wäre, was fie ift, und aus welcher die öffentliche 
Ankhndigung des Staates im Kreife der Gegenwart 
aunächft Peroorging. 

9, 

Literatur der Theorie der Statiſtit. 

Die erften geläuterten Grundfäge für eine Th eos 
tie der Gtatiftif ſtellte Achen wall in feiner 
(bei ver Literatur der Staatenkunde vollſtaͤndig anzu⸗ 
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fuͤhrenden) Stagiseretfung der heutigen 
vornehmften Reihe und Völker” auf, in 
deren Tter Auflage die Theorie 63 Seiten umfaßt; 
— Er erklärte geradezu, bevor man die Gtatiftif 
anfange, müffe man einige allgemeine Anmerkungen 

. machen: über 1) ihren Begriff md Umfang, ihre 
Abepeilu ngen und ihre natürlichen Werbins 
dungen; über 2) ihren Nutzen; 3) ihre Ges 
ſchichte, und 4) ihre Quellen. Er geht dabei 
von dem Begriffe der Staatsmerfwürdigfeis 
ten aus, und fagt: „Der Inbegriff der wirklichen 
Staatsmerkwürdigkeiten eines Reiches oder einer Res 
publik macht ihre Staatsverfaffung im weitern 
Verftande aus; und die Lehre von der Staatsverfafs 
fung eines oder mehrerer einzelnen Staaten iſt die 
Statiftif, oder Staatsbefchreibung.” (Sm 

der Behandlung und Aufeinanderfolge der Gegens 
fände weicht er aber bedeutend von dem $.6. aufge⸗ 
ftellten Plane. ab.) 

Nach ihm bearbeiteten die Theorie der Statifit: 

3. Chſtyh. Satterer, Ideal einer allgemeinen Welts 
ſtatiſtik. Gott. 1773. 8, 

Joſeh Mader, über Begriff und Lehrart der Sta— 
tie. Prag, 1793. 8, 

\ Schloͤ zer, Theorie der Statiftit. Nebſt Ideen 
Über das Studium der Politik überhaupt. Erſtes 
Heft. Goͤtt. 1804. 8, Cmehr ift von diefem geiftreihen 
Entwurfe nicht arſchlenen.) — (Dan kann damit- feine 
Recenfionen über mehrere fpätere Schriften aus dem 
Gebiete der Staatenfunde vergleichen in den Goͤtting. 
gel. Anz. 1808, St. 14. St. 26. St. 58. und 
©t. 210.) 

Seo, Fr. Dan. Goͤß, über den Begriff der Stas 
tiſtik. Ein hiſtoriſch-kritiſcher Verſuch. ÄAnſpach, 1804. 
8. — De statlistices aetale et utilitate. Brlang. 
1806. 4. (eine Preisfprift) 

\ W; 



, m Staatenfunde. , 25 

Gregor Schoͤpff, Leitfaden zu eher allgemeinen 
Statiftit, mit Hinweiſung auf wahre und gründliche 
Staatskunde. Nuͤrnb. 1806. 8. (Ohne Schloͤzern 
au nennen, benugte Schöpf deſſen Anſichten; ſelbſt 
die, welche er'nur aus nachgeſchriebenen Schlöferfchen 
Vorlefungen kennen gelernt hatte, "weil das zweite 
‚Heft der Schloͤzerſchen Theorie nicht erſchien. (vgl. Goͤt⸗ 
an 1808, N.26. ©. 259. von Schibzern 
felbf) 

(Ueber die Schriften von Donnant,. thed- 
rie el&mentaire.de la statistique. Paris, 1805. 
8. — und Introduglion à 12 science de la sta- 
tistique, d’apres l’allemand de Mr. de Schlö- 
zer. Paris, 1805. 8., fo wie über die holläns 
bifche Ueberfegung ber Schlözerfchen Theorie durch 
Tijdeman [Gıöningen, 1307.] muß man Schld⸗ 
zers eignes Urtheil TGött. Anz. 1808, ©t. 14, 
©&. 137 fi. und St. 26. S. 249] vergleichen.) 

. Aug. Niemann, Abriß der Statijtit und der 
Staatenfunde, nebft Fragmenten zur Geſchichte derfels 
ſelben. Altona, 1807. 8, , 

Leop. Krug, Ideen u einer llaatewirthſchalilihen 
Statiſtik. Berl. 1807. 4. 

Bild, Butte, Statiſtik als —ãA ir Wel 
— iſt nicht erſchienen.) Landsh. 1 

Chſtph. Rommel, über —S Ehnograpbte 
und Stariftit, Nebft einem Abriffe diefer und der polis 
tiſchen Wiſſenſchaften. Marburg, 1810. 8, 

Joſ. Zizius, -theoretifhe Vorbereitung und Eins 
Teitung zur Statiſtik. Wien und Trieft, 1810. 8. 

Aug. Leop. Bucher, Betrachtungen über die Geogra⸗ 
phle umd über ihr Perhaͤltniß zur Geſchichte und Sta⸗ 
tiftit. Leipz. 1812. 8. 

Aug. Ferdin. Lader, Kritik der Statiſtik und Polis 
- tif, nebſt einer Begruͤndung der politiſchen Philofophie. - 

Goͤtt. 1812. 8. . 
Fr. Rönnbäck,”de statistices apud veteres 

vestigiis et fontibus. . Abo, 1815. 4. (vgl. Leipz. 
gie, Zeit. 1815, &t. 290.) 

Sof. Mar. greih, v. Liecht enſtern, erfie Einleis 
tumg zum Studium der Srmipit als felbftftändiger 

r 
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Wiſſenſchaft unter dem leitenden Princip des Staates 
Fe Zweite umgearb. und verm. Ausgabe. Dresden, 

‘ Ern. Klotz, theoriae statistioes particula1. s. 
theoria statisticestanguam scientiae. Lips.1821.8. 
Chreien de Schlözer, table des malieres 

contenues la theorie de la statistique, ainsi que 
dans celle de l’histoire. Moscou, 1823. 8. — 
Aus dem Franz. von dem Verf. felbft Überfegt und mit 
einigen Zufägen verfehen, unter dem Titel: Grundriß 
der Segenjtände, welche in der Theorie der Statiſtik, 
fo wie in der der Geſchichte, vorzäglid in Beziehung 

auf den ethnographiſchen Theil der legtgenaunten Willens 
ſchaft, enthalten jind. Goͤtt. 1827. 8. 

Franz Jofeph Mone, Theoriz der Statiſtik. Erfte 
Abtheil. Heidelb. 1824. 8. 

Chſtn. Aug. Fifher, Grundriß einer neuen ſyſtemati⸗ 
fen Darftellung der Statiſtik als Wiſſenſchaft. Nebſt 
einer greseltine der Behandlung. Elberf. 1825. 8. " 

IJ. E. v. Koch⸗Sternfeld, Grunblinien zur allges 
meinen Staatskunde, mit beſonderer Ruͤckſicht auf die 
organiſche, materielle und wirthſchaftliche Grundmacht 
des Staates. Muͤnchen, 1826. 8. — Ueber den Stand⸗ 
punct der Staatstunde, ale Buͤrgſchaft der Landes Ord⸗ 
nungen und Freiheiten. Münden, 1827. 8. 

In Haffels Lehrbudy der Statiſtik, Weimar, 
1822. 8, wird von S. 1— 26 audy die Theorie der 
Statiſtik beruͤckſichtigt.) 

10. 

Ueberfiht über die Geſchichte der Staa⸗ 
tenkunde und deren wiſſenſchaftlichen 

Anbau ). 

J. Geo. Meufel, Literatur der Statiſtik. Leipz. 1790. 
8. — Dieſes Werk ward, mit den beiden erſchienenen 
Nachtraͤgen, in einer N. A. in 2 Bänden bearbeitet. 

©) Bergl. meine Recenfion im Hermes, ©. 208 ff. 
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Leipz. 1806, 8. Chedarf aber in: unſter Zeit elner neuen 
Geftaltung und Ergänzung.) 

Aug. Ferd. Lüder, N ehicte der Statiſtik. "sin. 
1817. 8. (ein leidenſchaftlich geſchtiebenes Wert gegen 
die Statiſtik, die der Werk. früher ſelbſt wiſſenſchafiich 
angebaut hatte.) R 

Wenn gleich au den Berichten der venetianis , 
ſchen Geſandten im Auslande während des ſechszehn⸗ 
ten Jahrhunderts die erſten gedruckten ſtatiſtiſchen 
Schriften —E ſind; ſo war doch auch das 
damalige Zeltalter der erſten Ünregung der ftatiftifchen 
Kenntniſſe günftig. Denn mit‘ dem Aufange des 
fechszehnten  ayehunderts begann die erweiterte Vers 
bindung unter den einzelnen europäifchen Reichen und 
Staaten, die gegenfeitige genaue Beobachtung ihrer 
Osntereffen und Abfichten, der ſchnelle Wechſel der 
Buͤndniſſe und Vertraͤge "zwifchen ihnen, fo wie ber 

ſichere Tact, mit welchem mehrere Kegenten und Mis 
nifter vieſer und der naͤchſtfolgenden Zeit die Gegen⸗ 
ſtaͤnde des innern Staatslebens behandelten. Da⸗ 
din gehörten Ludwig 12 und Franz 1 von Frankreich ; 

arl5 in Spanien und Teurfchland ; Churfürft Auguſt 
von Sachſen; Heinrich 4 und Sully in Frankreich u.a, 

Us Vorläufer des wiffenfchaftlichen Anbaues , 
der Staatenkunde müffen betrachtet werben: 

Franc. Sansovino (geb. 1521 zu Rom), del 
geveruo e amministratione di diversi zegni e 

ubliche, cosi anliche, come moderne, in 22° 
8 en, Diefes Wert erſchien zuerft 1567 zu Vene⸗ 
dig, eine fpätere Ausgabe daſelbſt 1607. 4, 
Le relationi universali di Giovanni Botero, 

divise in quattro part Diefes Werk, welches zus . 
ft zu Rom 1592. 4. gedruckt ward, erſchien in den 
folgenden Ausgaben bedeutend vermehrt, und ward in 
verſchiedene Sprachen (ins Tensfche, Münden, 1612. 
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Fol.! ins Lateiniſche mehrmals) äberſetzt. — Die 
defte Ausgabe iſt: Io. Boteri relationes de prae- 
cipuis rebus publicis, ex italico laline conver- 
sae, cum notis el indice anctorum politicorum 
JustiReifenberg, edenteRud. Georg Lünde. 
Helmst. 1664. 4. Ze 

(Diefe beiden Werfä find, nach der gewöhnlichen 
‚Meinung, aus den Papieden venetianifcher Gefandten 
entftanden. Anders uriheil® Schlözer darüber in 
den Goͤtting. Anzo 1808. St. 210. &, 2101 f.) 

An diefe Schriften ſchloß ſich Cin 72 einzelnen, aus 
dem Stalienifchen ins Lateinifhe überfegten, Abhand⸗ 
kungen übe politifcy s ſtatiſtiſche Gegenftände) an: Tihe- 
saurus politicus; relationes, instruotiones, dis- 
sertationes, aliosque de rebus ad plenam im- 
periorum, regnorum, provinciarum, cognilio-. 
nem, complectens. 3Tom. Colon. 1609 — 11: 8. 
(Die Weberfegung war von Kafpar Ens, lutheriſchem 
Peediger zu Lorih. — Den Titel des feltenen Drigis 
nals führt Schlözer an in den Goͤtt. Anz. 1808, 
St. 210. &. 2101 f.) J 

(Bei Sanſovino wurden 22 Specialſtatiſtiken 
[von Frankreich, Teutſchland, England, Spanien, 
der Türkei,rDerfien, Tunis, Fez, Polen ; Portugal, 
Neapel, Kirchenſtaat, Alt Rom, Schweiz, Kagufa, 
Sparta, Genua, Arhen, Lucca, Venedig, Nürns 
derg und von Utopia, einem Idealſtaate —] 

- gegeben. Geſchichtliche und ftatiftifche Gegenftände lau⸗ 
fen bunt durch einander; mur einige Staaten [Frank 
rei, England, Bez, das alte Rom, Sparta, Athen, 
Venedig und Utopia] wurden ausführlic, charaks 
teriſitt. Ein gemeinfamer Plan fehle; denn oft wers 
den bei dem einen Staate Gegenftände aufgeführt, 
welche bei dem andern Äbergangen werden. Der Relis 
sion, des Handels und der wiſſenſchaftlichen Cultur 
wird nur wenig und beikäufig gedacht — Mehr 
ſyſtematiſche Haltung finder fi beim Botero, wels 
her über alle ihm bekannte Staaten, uͤber ihre Ders 
faſſungen und Religionen, ſich verbreitet. — Der The⸗ 

* faurus, von Eng Überfept, hingegen enthält blos eine 
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Wapfe von eingelnen polkifih «etiiften Auffägen, 
weiche aus Inſtructionen und Berichten von Gefandten 
und StaatsmÄnnern gezogen waren.) 

41 
Fortſetzung. 

Bon d'Avi⸗bubis Achenwall. 

Wenn gleich die ($. 10.) genannten Werke nur 
als die erften unvollommenen Vorbereitungen gelten 

koͤnnen, das Gebiet der Staatenkunde aus einem 
eigenthümlichen Gefichtspuncte aufzufaffen; fo begann 
Doch fehon mit dem Werke des d' Abity der erfte 
voiffenfchaftliche Verſuch in Hinficht des felbftftändigen 
Anbaues der Staatenkunde im Großen, Ihm folgten 
mehrere nicht opne Tact und Erfolg. Allein der fefte 
wiſſenſchaftliche Charakter der Statiſtik begann egft mit 
Achenwall, mit welhem daher auch ein neuer Zeite 
abſchnitt in der Bearbeitung der Staatenfunde als 
Wiſſenſchaft anhebt. 

Den eiften groͤßern wiſſenſchaftlichen Verſuch 
enthält: - . 

(d’Avity,) les etats, empires, royaumes, 
seigneuries, duchez et priueipautez du monde, 
ar le Sieur D.V. T.Y. St.Omer, 1621 sq. 4.— 
N. E. Paris, 14625. Fol. (Dieſes Wert fand-in 
feiner Zeit allgemeinen Beifall. Es erſchien Tateis 
niſch: Archontologia cosmica, mit Zufägen 
von I. Ludw. Gothöfried [d. i. J. Phi. Abelin]- 
Frankf. 1620. Fol. und teutſch, Anfangs mit 107 
Merianifhen Kupfern,ı Frantf. 1646. Fol. -und fpäter 
mit 145 Kupfern, und mit einer Fortfegung bis zum 
Sahre 1694, zu Frankf. 1695. Fol. — In Frank⸗ 
reich beforgte Die zweite, ſtark vermehrte, _ Ausgabe : 
Frangois Ranchin. Paris, 1635 —1645. 5 Voll.- 
Fol — Am Umfange noch ſtaͤrker, allein den Zus 

.. 
z . B \ 
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füge nach unbrauckbaver und emflellwe, if bie fpätere 
Aucgate vor Jean Baptiste de Rocoles. Paris, 
1660. 6 Voll. Fol, Diefes Wert umſchloß nicht blos 
Europa, fondern verbreitete fi auch, und zwar in den drei 
erften Theilen, über Afıen, Afrika und Amerika.) 

Noch gehören der Mitte des fiebenzehuten Jahr⸗ 
hunderts die fogenannten (32) Elzevirifchen Res 
ublifen an, welche feit dem Jahre 1625 bei ven 

Briern Elzevire zu Leyden in Sedez, unter Seitung 
des Johann de Laer zu Antwerpen, erfchienen. Sie 
enthalten Specialftatiftifen im Geifte ihres 
Zeitalters (vier davon find fogar den Hebräern, Gries 
den, Ahenienfern und Römern gewidmet), zufams 
mengefegt aus vorliegenden gefchichtlichen und ftatiftie 
hen Notizen, und von mehrern Verfaffern, im 
anzen ziemlich ungleichartig, bearbeitet. — Gleich⸗ 
itig empfahl Veit budw. v. Seckendorf in feinem 

Fürftenftaare (1656) die zwecmäßige Beſchrei⸗ 
bung der einzelnen Staaten, und gab eine Anweiſung 
zu derſelben. 

Obgleich noch nicht unter dem Namen Stati⸗ 
ſtik, welcher erſt von Achenwall gebraucht warb," 
lehete doch bereits Conring (+. 1681) zu Helmftäot 
dieſe Wiffenfchaft zuerft auf einer teurfchen Hochſchule, 
und führte fie dadurch in den Kreis der afademis 
[hen Difciplinen ein. War gleich der Zufchnitt, - 
den er diefer Wiſſenſchaft gab, etwas fhwerfällig und 
ſcholaſtiſch (er trug fie nach der meihodo quatuor 
causaram — causa materialis [fard und Sente], 
causa finalis [Zwed und. Mittel des Staates], causa 
formalis [Regierungsform], causa efficiens Regent, 
Minifter, Behörden, Militair 2c.]— vor); fo erweckte 
ex doch den Sinn für dieſe neue und wichtige Wiſſen⸗ 
ſchaft ſehr allgemein. Er ſelbſt ſchrieb nicht Darüber; 
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allein v. Göbel nahm in ben dritten Theil von 
Sonrings Werken (zufammen 6 Thle. Braunſchw. 
1700) das opus posthumum: de notitia rerum 
publicarum hodiernarurn auf, und Joh. Fr. Poͤp⸗ 
ping, inf. orbis illustratus, s. nova histo- 
rico - publico - geographica imperiorum rerum- 
que publicarum per totum terrarum orbem de- 
scriptio, (Raßeburg, 1668. 12.) folgte ihm; noch 
mehr aber, und mit bedeutenden Zufägen und Er— 
weiterungen, Conrings ehemaliger Buben (im Jahre 
1660), der Profeffor Philipp Aridreas Oldenburger 
zu Genf (7 1678), in feinem: thesaurus rerum 
publicarum. 4 Voll. Genev. 1675. 8. Durch⸗ 
gehends herrfchte in Diefem ausführlichen Werke Cons 
rings angebeuteter Plan, durchgeführt durch alle 
Reiche und Staaten der vier Erdtheile. 

Gleichzeitig mit Conring, lehrte Joh. Mreas 
Bofe zu Jena diefelbe Wiſſenſchaft; er felbft aber 
ſchrieb über diefelbe fo wenig, wie Conring. Erſt 
zwei Jahre nach feinem Tode gab Georg Schubart, 
die Vorträge des Bofe heraus: introductio genera- 
lis in notitiam rerum publicarum orbis universi. 
Ien. 1676. 4. Gie enthält eine breite Einleitung 
in die Wiſſenſchaft, worauf vier afabemifche Geles 
genheitsfchriften deflelben über einzelne ftatiftifche Ges 
genftände folgen. An der beabfichtigten Bearbeitung 
der Specialftatiftit der alten und neuen Reihe 
und Staaten verhinderte ihn der Tod. — Gpäter 
gab Joh. Andr. Schmid Boſe's notitia Hispaniae. 
Helmst. 1702. 4. als deſſen einzigen ftatiftifchen 
Nachlaß heraus. 2 

In vielen Quartausgaben, von 1673 bis 1707, 
erfchien von dem Prof. of. Chriſtohh Beckmann 
zu Stanffurt an der Ober: historia orbis terrarum 
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geographica .et civilis, de variis negotiis nostri 
potissimum et superioris saeculi, aliisque rebus 
selectioribus. Er gab in der größern Hälfte des 
Werkes eine ſyſtematiſch verbundene Maffe hiſtoriſcher 

und geographifcher Nachrichten, worauf er eine Bes 
fehreibung ‚von eilf eitropäifchen Staaten (Spanien, 
Portugal, Frankreich, England, Dänemark, Schwes 
den, Rußland, Polen, Böhmen und Ungarn, der 
Türkei und Venedig) folgen ließ, nnd die afiatifchen 
and afrikaniſchen Staaten in einer Ueberſicht darftellte. 

Chrsin. Gasteg, de statu publico Europas 
novissimo. Norimb. 1675. Fol. (beruͤckſichtigte vors 
zuͤglich Teutſchland.) 

Bernh. v. Zech (faͤchſ. geh. Rath, — ſchrieb 
pſeudonym als Friedr. Leutholff von Franckenber g) 
Europäifcyer Herold. Leipz. 1088. Fol. — N. A. in 
2.Theilen, ſehr vermehrt und fortgefuͤhrt, 1705. Fol. 
(Er umſchließt die ſaͤmmtlichen europäifhen Staaten, 
mit Ausnahme Rußlands und der Türkei, nad ihrem 

" politifhen Range: das roͤmiſch-teutſche Kaifers 
’thum Cim ganzen erſten Theile), dann die Koͤnigreiche, 
die Freijtaaten, die Fuͤrſtenthuͤner. — Nach feinem 
Plane giebt er zuerft ausführlid) die neuere Geſchichte, 
dann die Beſchreibung des Landes, der Einwohner und 
der Regierung, u 
'Thom. Salmon, modern history, or the 
resent state of all nations. Lond. 1724. Fol. — 
d. 3. 3 Voll. 1744 sqg. (Nachſt dan d'Avity 

iſt dies, unter den Altern ſtatiſtiſchen Werken, eins der 
ausfuͤhrlichſten. Mit Ausnahme Englands [weldes der 
Verf. in den beiden erften Theilen feiner brittifchen Ges 
ſchichte beſchrieben Hatte}, verbreitet ſich der Verf. über 
alle Reiche der vier Erdtheile. Das Werk ward ins 
Hölländifhe (von van God), ins Franzsfifhe, Ita⸗ 
lieniſche, und ins Teutfche [mit Aufnahme der Zus 

N 

fäge der holländifchen Ueberfegung] in 10 heilen, 4. _ 
Altona, 1732—54, überfeßt. — In fpäterer Zeit 
folgte ihm ein anderer Britie: Th. Smöllet, the 
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: present state of all nations. 8 Tom. Lond. 
- 4758 5994. 8. 

‚In compendiarifher Form ward bie 
Staatenkunde behandelt: 

Luc. de Linda, descriptio orbis et omnium 
ejus rerum publitarum, in qua praecipua omnium 
regnorum et rerum publicarum ordine et metho- 
dice pertraclantur. Lugd. Bat. 1655. 8. (Diefes 
erfte Compendium ber Statiſtik wird von den meiften 
neuern Statiftifern nicht erwähnt. Der Verf. aber, der 
am längften bei den europdifchen Meichen verweilt, o6_. 
er gleidy die außereuropäifcen nicht ganz übergeht, gab 
feinem Bude einen fpftemallichen Zuſchnitt und Kürze 
des Ausdrudes; nur vermifcht er -das Statiſtiſche, 
hits, Pubticififche und ſelbſt das Gefchichts 
liche. ” 

Dietr. Herm. Kemmer ich, Einleitung zur Staates 
wiſſenſchaft der heutigen Welt. Leipz. 1713. 8. (fuͤr 
feine Zeit nicht ohne Werth.) 
Everard Otto, primae lineae notitiae Enropae 

rerum publicarum. Trajecti, 1726. 8. (Otto 
Äbertraf feinen Landsmann de Linda. Sein Buch 
erſchien in mehrern Auflagen und in Machdrüden zu. 
Sena. Die fünfte Auflage (1749) mit dem Titel: 
notitia Braceipuar am Europae rerum publica- 
rum. (Er fieß, auf eine allgemeine Einkeitung, blos 
ſechs europäifhe Staaten folgen [Teutfcland, England, 
Srankreih, Spanien, Portugal, die Niederlande]... Im ı . 
Terte ſchildert er die Gegenwart, in den Anmerkungen 
amd Noten die Vergangenheit.) . 

12. 
Fortſebung. 

Von Achenwall bis Meufel, 

Das höhere Leben und. der teichere Anbau der 
Statiftif, felbft diefer. Name, begann erft mit , 
Ahenwalls Schriften und Vorträgen uͤber dieſe 

St. W. ate Aufl. IV. , 3 
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Wiſſenſchaft feit 1748 zu Göttingen, die er ſchon 
feie 1746 in Marburg gelehrt hatte, 

Sfr. Achenwall, Abriß der neueften Staatswiffens 
ſchaft der heutigen vornehmſten europäifcen Reiche und 
Republiken. Goͤtt. 1749. 8. — Dann feit 1752 mit 
dem Titel: Staatsverfaſſung der europäifchen Keiche 
im Grundriffe, in mehren Auflagen 1756. 1762. 1767. 
Mach des Verfaſſers Tode ward das Werk in zwei 
Theilen in der ſech ſten Auflage 1781 und 1785’auss 
gegeben, wovon Schlözer den erfien, Sprengel 
ben zweiten Theil, — bie fiebente Auflage aber 
1790 und 1798 Sprengel allein beforgte. (Der 
Einleitung zu Ichenwalls Werke, welde eine 
Theorie der Statiſtik enthält, iſt bereits [$. 8.) 
gedacht. Im Ganjen beſchraͤnkte er fi auf die Spes 
eialftatiftit von acht Staatenz Spanien, Portugal, 
Frankreich, Großbritannien, Niederlande [do fehlen 
diefe in der 7ten Auflage vom Jahre 1798], Rußland, 
Dänemark, Schweden.) _ 

Chrſtn. Wilh. Franz Wald, Entwurf der Staates 
verfaffung der vornehmften Reiche und Völker in Europa. 
Iena, 1749. 8. (Er fiellte, nach furzen einleitenden 
Grundfägen, zehn Staaten dar: Portugal, Spanien, 

Frantreich⸗ ©roßsritgnnien, Niederlande, Teutſchland, 
Dänemark, Schweden, Rußland, Kirchenſtaat.) 

J. Paul Reinhard, Einleitung in die Staats-⸗ 
wiſſenſchaft der vornehmjten Reihe und Republiken in 

Europa umd Afrika. Erlangen, 1755. 8. Cim Ganzen 
weniger reichhaltig, als Adenwall. und Wald); doc). bes 
handelte er aud Algier, Tunis, Tripoli, Fez und 
Marocco.) 

Ant. Fr. Buͤſching, kurzgefaßte Vorbereitung zur 
europaͤiſchen Laͤnder⸗ und Staatskunde. Hamb. 1758, 
&— Die neuefte Auflage von Norrmann 1803, 

Ludw. Ant. Baumann, Furzer Entwinf der Staates . 
verfaffung der europäifchen Reiche. Brandenb. 1761. 8. 
Cunbedeutend.) J 

M. ECobald) Toze, der gegenwaͤrtige Zuſtand von 
Europa. 2 Theile. Buͤtzow und Wismar, 1767. 8. — 
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Die 2tte · und Ite Auflage (1779 und 1785) unter dem 
veränderten Titel: Einleitung zur allgemeinen und bes 
fondern europäifhen Staatskunde, in zwei Theilen. 
(Der Verf. behandelt darin; Europa überhaupt, Spas 

» nien, Portugal, Großbritannien, die Niederlande, Dis 
nemarf, Schweden, Polen und Rußland.) — Nach 
feinem Tode bearbeitete Valent. Aug. Heinze bie 
vierte Auflage (1790 u. 1799), die aber im zweiten 
Theile, weldyer blos Dänemark und Schweden enthält, 
nit beendige ward. — Diefes Wert mard ins 
Engliſche, Hollaͤndiſche und Daͤniſche uͤberſetzt. 

I. Fr. Lebret, Vorleſungen über die Statiſtik. 2Th. 
Dtuttg. 1783 ff. 8. (uur die Einleitung handelt von 
der Statiſtik Überhaupt; dad übrige enthält_eine Spe⸗ 
eialftatiftit von Venedig und dem Kirdenftaate.) 
“Aug. Ir. Wilh. Erome, über die Groͤße und- Bes 
völterung der europäifchen Staaten, Leipz.- 1785. 8, 
M. A. Frankf. am M. 1794. — Meu bearbeitet und 
erweitert erſchien dieſes Werk unter dem Titel: Ueber 
die Culturverhaͤltniſſe der europaiſchen Staaten, ein 
Verſuch, mitielſt Größe und Bevoͤlkerung ben Grab 
der Cultur der Länder Europens zu beilimmen. Dit 
15 Tabellen, und einer illuminirten Verhaͤltnißcharte von 
Europa. Leipz. 1792. 8. — Europens Producte. Deſſau, 
1782. 8. Ate Aufl. Tuͤb. 1800. 8, (Doc) erfthien von’ 
diefer N. A. nur die erſte Abtheil) — Das Wert 
‚über die Eulturverhäftniffe”’ gab der Verf. Leipz. 1818. 
8. neu heraus unter dem Titel: Allgemeine Üeberfiche 
der Staatskräfte von den fämmtlichen europäifchen Reis 
chen und Ländern. Mit 7 Tabellen, und einer Veihaͤlt⸗ 
nißcharte von Europa. . 

Sul. Aug. Remer, Lehrbudy der Staatskunde der 
vornehmften <uropäifhen Staaten. Braunſchw. 1786, 
8. Cein brauchbares Kompendium für jene Zeit.) 

Ph. Chſtn. Wer n her, Handbuch der neneften Erds 
ar ie kunde, 2 Theile. , Mainz, 1787 f. 8. (blieb 
unbeendigt.) . 

Aug. Gerd. Lüder, Einleitung in Ne Staatskunde, 
nebſt einer Statiit der vornehmften eurdpaͤiſchen Keide. 
ir Theul. 1792. 8. Cunberätg, Außer de 
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Einleitung, ſtellte er blos Spanien und, die Mieder⸗ 
lande dar.) 

" Tpeophil Br. Ehrmann, Grundtiß der europäifcen 
" Otaatenfunde. Sruttg. 1791. 8. CdArftig.) 

13. - 
Sortfegung 

Bon Meufel bis jetzt. 

Der neuefte Zeitabſchnitt in der wiffenfchaftlichen 
Bearbeitung der Statiſtik beginne mit Meufel, weil 
feit diefer Zeit im Ganzen mehr gleichmäßige Haltung 
in bie Darftellung derfelben bei afademifchen Vortraͤ⸗ 
gen kam, und diefe Vorträge über Staatenkunde auf 
allen Hochſchulen Teutſchlands, die mit dem Geifte 

. der Zeit und mit dem Anbaue der Staatswiſſenſchaften 
fortſchritten, von den Regierungen angeordnet und 
von den Studirenden befuht wurden. — Für dieſe 
akademifchen Zwede wurden denn zunächft Die ans 
geführten Lehrbücher von Meufel, Mannert, Mil 
biller, und Haffel (vom 3. 1822) berechnet. 

3. Georg Meufel, Lehrbuch der Statifit, Leipz. 
1792, 8. — Ate Aufl. 1817. 8. (Zu den Verdienſten 

dieſes reichhaltigen Compendiums gehörte, daß es auch 
Teutſchland, Oeſtreich und Preußen dar— 
ſtellte. — Die vierte Auflage enthielt nicht durch⸗ 
gehends die Veraͤnderungen ber neueſten Zeit.) 

“ Matthias Chſtn. Sprengel, Grundriß der Staats/ 
kunde der vornehmften europäifhen Reiche. Ir Theil. 
Halle, 1793. 3. (ward nicht fortgefegt, und enthält 
blos Spanien, Portugal, Großbritannien, Rußland, 

die Niederlande, Dänemark und Schweden.) 
Ian. de Luca, practiſche Staatskunde von Europa. 

Wien, 1796. 8. (unbedeutend.) 
J. 2. A. Hoͤck, Handbuch der neueften Erdbeſchrei⸗ 

bung und Statiftil. 2 Thle. Schweinfurt, 1803. 
8, (groͤßtentheils Compilation aus Babri.) J 
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un: Kam Mäller, neueſte allgemeine Geogra⸗ 
der gegenmärtigen Zeit, ein neues „vollkändiges 

————— Handbuch. 2 Thle, Cin 4 
Anden). Hof, 1803 ff. 8. 
J. Kont. Müller, allgemeines Handbuch der Star 

"niffie, enthaltend eine moͤglichſt vollitändige und prags 
mat ifche Urberficht des ſtatiſtiſchen Gehalts ſammuiicher 
europaiſcher Machts gegen den Anfang bes‘19ten Jahr⸗ 
Senden, iſte Abtheilung (in 4 Heften). Bremen, 1804, 

Mehr erfchien nicht. Der Berf- ſtellte Frankreich, 
Großbritannien, Rußland und Spanien bar.) 

galt Schummel, kleine Weltſtatiſtik. Serlin, 

— Mannert, Statiſtik der europ. Staaten. 
Bamb, 1805. 8. — Dazu gehörte als Ergänzung: 

Statiſtit des teutſchen Reiches. Bamb. 1806. 8, 

Sofepp Milbiller, Handbuch ber” Statiftit der 
europdiſchen Staaten. 2 Theile. Landeh. 1811. 8. (Er 
befolgte Schlägers Grundidee: vires unitae agunt, 
und fiellte, gußer dem europäifden, aud das seutfche 

Staatenſyſtem auf.) 
Joſ. Marx Freih. v. Liehtenftern,; Grundlinien 

einer - Encyklopaͤdie der Kosmographie und Statiſtik. 
N... Bien, 1812. 8. (größtencheits Compilation.) 

Geo. Haffel, volltändiges Handbuch der neueften 
Erdbefhreibung und Statiftik. IrBanfin 2Abthl. 

- Berl. 1816 f. 8. (Mehr erſchien nicht. Er behans 
—  deite das brittiſche Neih, Spanien, Portugal, Frank⸗ 

reich, und die Niederlande.) 

Chſtn. Gifr. Dan. Stein, Handbuch der Geogra⸗ 
phie nach den neueften Anſichien. 2 Theile. Lyz. 1808. 

8 — Erſchien (1311) in der zweiten Auflage mit 
‚ bemerweiterten Ziel: Handbuch der Geographie und 
Sltatiſtit, nad den neueſten Anfipten, und behielt 
» (1S17) in der dritten, CISIY f.) in der viers 

en, und (1824 f.) in der fünften Auflage, melde 
ſaͤmmtlich in drei Theilen erſchienen. 

Joſ. Marp Freih. v. Liechtenftern, Lehrbuch der 
Statiſtik aller gegenwaͤrtig beſtehenden eurdpaͤiſchen Staa⸗ 
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ten, aach Meuſels Plane bearbeiten. Ar Tät. 
Win’ u. Dresven, 1821. 8. (Mehr erſchien nicht.) 

Seo. Hafſel, Lehrbuch der Statiſtit der eurondis 
fen Staaten für höhere Lehranſtalten, zugleich als 
Handbuch zur Selbftbelehrung. Weimar, 1822, 8, 

I. €. Bifinger, vergleichende Darſtellung der 
Gruͤndmacht oder der &Staatskeäfte aller europäifden - 
Mouarchieen und Mepubliten, Peſth u. Wien, 1823. 4 

Chſtn. Karl Andre, neueſte Eiftenaeinit der euros 
pdiſchen und außereuropaͤiſchen Staaten. Erſter Jahr⸗ 

gang, enthaͤlt 1) allgemeine Motigen, und 2) Oeſtreich. 
Stuttg. und Zub. 1823. 8, 

€. X. Freih. v. Malchus, Siatiſtie und Staaten⸗ 
kunde. Ein Beitrag zur Staatenkunde von Europa. 
Stuttg. und Tuͤb. 1826. 8. 

.. wei größere, noch nicht beendigte, Werke gehoͤ—⸗ 
een theilweiſe hieher: 1) die neuefte Länder 
und Völkerkunde, ein geographifches Leſebuch für 
alle Stände. Weimar, feit 1806. 8. — [Das Ganze 
ift auf 24 Bände berechnet, von welchen 22 erſchie⸗ 
nen, fo wie von einigen bderfelden neue Auflagen 

noͤthig geworden find. — Die- Bearbeitung der eins 
zelnen Staaten iſt nicht gleichmäßig; mande find 
trefflich, manche gut, manche fehr oberflächlich und 
mittetmäßig behandelt.) 2) Das vollftändige 
KHandbud der neueften Erdbefhreibung 
von Ad. Ehſtn. Gaſpari, Geo. Haffel, Cams 
nabich und Guts Muths. Weimar, 1819ff. 8. 
In den erſten drei Abtheiluͤngen dieſes Werkes, welche 

“ eilf Bände ausmachen, it Europa beendigt, meis 
fEens von Haffel dargeſtellt. Afien, welches die 

“vierte Abtheilung in vier Bänden fuͤllt, tft gang 
von Haffel. Von der fünften Abtheilung, welche 
Amerika umſchließt, find erft drei Wände und die 
erfte Abtheilung des vierten Bandes, bearbeitet von 
Haffel und Cannabich, erſchienen. (noch under . 
endigt.) — Die fechfte Abtheilung Afrika hat 
ukert in zwei Wänden bearbeite. — Die fles 
bente Abtheilung Aufralien it von Haffel.) 
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. 14. 

Tabellariſche Behandlung der Staaten 
kunde. 

Die tabellariſche Behandlung der Staatenkunde, 
gegen welche in neuern Zeiten viele Stimmen ſich er⸗ 
boben haben, darf, weil ihr Zweck nur auf eine re la⸗ 
tive und augenblidlihe Brauchbarkeit berechnet ift, 
die foftematifche Darftellung der Wiffenfchaft weder 
„beeinträchtigen noch verdrängen; es muß vielmehr bei 
ihr nie vergeſſen werden, daß fie im Ganzen nur ein 
verfinnlihendes Bild, eine anſchauliche 
Ueberficht-geben, nur einen der Wahrheit ſich 
annähernden Maasftab enthalten, und das 
namentlich in Zahlen ausdrüden fol, was in Zah⸗ 
len ausgedruͤckt und dargeſtellt werden Fann! — Zwar 
ward and im Alterthume, z. B. von Cecrops, ſchon 
gezählt; Schlözer aber bemerkte fehr wahr (Gött. 
Anz. 1808, ©t. 210. ©. 2092), daß, die Römer 
ausgenommen, Niemand im ganzen Alterthume regel⸗ 
maͤßig gezählt, und daß man eben fo wenig im gans 
zen Mittelalter daran gedacht habe. Gelbft noch vor 
‚hundert Jahren gab e8 kaum zwei Staaten in der . 
ganzen cultivirten Welt, die ihre Volksmaſſen an« 
ders, als nad) einem bloßen (oft fehr unfichern) Ueber» 
fihlage beftimmten. Nur der große Churfürft Fries 
drich Wilhelm von Brandenburg verordnete 
im Jahre 1683 eine allgemeine Volkszählung. Erſt 
um das Jahr 1746 erfchienen, von Schweden 
aus, Modelle von Rirchenliften (von Geburten, 
Todesfällen, Ehen x.) und Volfsliften. Gie 
liefen, nah Schlözers Ausdrude, wie ein Lauf⸗ 
feuer durch Europa, Die fogenannte arithmet iſche 
Politik ward weiter angebaut, und auf die Grunds 
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lage verfelben in Teutſchland, Schweben, Frankreich 
und Holland berechnet, was in Zahlen ausgevrüdt 
werden Eonnte- Es ift zwar wahr, daß man die 
Sache lächerlich machen kann, fobald man bei den 
Angaben von Schafen und Schweinen in einzelnen 
Zahlen ftehen bleibt; allein Schlöyer traf auch 
hier das Wahre, wenn er fehrieb: ”,,Die Commoda 
einer tabellarifchen Statiſtik hat noch fein Vernänftie 
ger bezweifelt; aber über ihre Ausartung durch Igno⸗ 
ranz, ihren Mißbrauch durch Defpotism, über 
Zabellen&ram, und über die armen, oft unnuͤtz 
geplagten, Labellenkne chte waͤre ein Wort zu 
ſprechen.“ 

Der .erfte Vorläufer der tabellariſchen Darſtel⸗ 
kung der Staatenkunde war ein jegt wenig bekanntes 
Bud:- 

I Petr. Anchersen, descriptio statuulm cul- 
tiorum in-tabulis. Hafniae, 1741. Fol. , 
Ca. €. Gafpari,) ſtatiſtiſche Tabelle über die 

voruehmſten europäifchen Staaten. Gotha, 1778. Fol. 
G. R. v. Schmidtburg,) ſtatiſtiſche Tabellen 

jur bequemen Ueberſicht der Größe, Bevoöͤlkerung, des 
eihthums und der Macht der vornehmften europdifchen 

Staaten. Prag, 1781. Fol. Ite Aufl. Leipz. 1785. Fol. 
3. Heine. Jacobi, geographiſch-ſt at mͤſt i ſch⸗ hiſto⸗ 

riſche Tabellen zum zweckmaͤßigen und nuͤtzlichen Under⸗ 
richte der Jugend. 3 Theile. Hamburg, 1736 — 94. 4, 

Adolph Fr. Randel, ſtatiſtiſche Ueberſicht der vor⸗ 
nehmſten teutſchen und europaͤiſchen Staaten, in An⸗* 
ſehung ihrer Größe, Bevölkerung, ihres Finanz / und 
Kriegszuftandes. Mit einem Anhange gleichen Inhalts 
über dem nordamerikanifdyen Freiftant. Berl. 1786. Bol. 
Der Verf. nannte, fih nicht, war aber, der. erfte 
Teutſche, der zwectmäßige ſtatiſtiſche Tabellen lieferte, 
und meiftens die Quellen anführte, aus melden er 

‚ feine Nachrichten entlehnte.) — Mon der neuen Bes 
arbeitung dieſes Werkes ‚gab Randel,. unter feinem’ 
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Mamen, vor feinem Tode, „de erſten Theiles erſt e 
Abtheilyung (Teutfhland im Allgemeinen) uns 
ter dem Titel heraus: Annalen der Staatskräfte von 
Europa, Berl. 1792, Fol. Die zweite Abtheilung 

(die oſtreichiſche Monarchie) bearbeitete Fr. Leopold 
Brunn. Berl.'1805. Fol. Diefer fhrieb ſchon früher: 
Fr. &op. Brunn, tabelarifcyes Lehrbuch der neues 

ſten Geographie und Statiſtik. Vafel, 1786. 8. Die 
Tabellen in Fol. J 

Zul, Aug. Remer, ‚Tabellen zur Aufbewahrung der 
wichrigften ſtatiſtiſchen Veränderungen in den vagnehmften 

„europäifchen Staaten. (Diefe Tabellen, wovon jährlich. 

zwei erfcienen, follten Ergänzungen feines Compendiums 
fepn. Es erfgienen 14 Tabellen über die Jahre 1786 
bis 1792.) Braunſchw. 1787—94. Fol. 

(Iſaac Gtli. Bolticher,) ſtatiſtiſche Weberfichtes 
tabellen aller europäifchen Staaten, nebſt deren Muͤn⸗ 

zen, Maaßen und Gewichten. Königsd. und Leipzig, 

1780. Sol. GER x . 
Keine. de Marees, tabellariſches Handbuch der 

neuern Geographie, Statiftit und Geſqichte fir 
Schulen. Kerausgeg. von“Funke, mit Charten von 
Sogmann. 2 Hefte. Berl. 1802. Querfol. (ward 
nicht fortgefegt. Es war ein Werfuch, verwandte Wiffens 

ſchaften für pidagogiſche Zwecke zu 
I. Fr. Ofhart, Europens. ı 

blitanifcye Staaten. 4 Theile. 2 
Theophil Ir. Ehrmann, 

* . Meberfichtstabellen aller Erdtheile 
Teutſchland und Frankreich. 
DIL ıe Darftellung der europäls 

. ‚fen Staaten ueſten Zuftande. Amberg, 
1805. Fol. — tatiſtiſche Darftellung der 
Staatskraͤfte € Eabellen. Lpz. 1811. Bol. 

Seo. Haſſ r Umriß ber ſaͤmmtlichen 
europäifgen &i e. Braunſchw. 1805. Bol. 
Centhieit blos die teusfchen Staaten.) — Statiſtiſche 

Ne herſichtstabellen der ſammtlichen europaͤiſchen und einis 

ger außereurovaiſcher Staaten. Goͤtt. 1809. Fol. — 
Statiſcher Umrig der fammtlichen europäiſchen und 
der vornehmften außereuropaiſchen Staaten, in Hinſicht 

=> 
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ihrer Entwickelung, Groͤße, Voltemenge, ginanz⸗ und 
‚Mitttairverfaffung; tabeliariſch dargefiellt. Erſter Heft. 
Defreih. Preußen. Der teutſche Bund.) Weimar, 
1823. Fol. — Heft 2 (das Übrige Eurova). 1824. — 
Heft 3 Las amade Reid ‚und: die außereuropdifchen 
Staaten). 1 

FIr. v. en grändfiche Ueberficht der euvopdifchen 
Staaten in 53 geographiſch / ſtatiſtiſchen Tabellen. Erfurt, 
1821. Fol. — Graͤndliche Ueberſicht der außerenropäis 
ſchen Staaten in geographifch s ftatiftifchen Tabellen. 
Erfurt, 1822. Bol. 

. 15. 

‚ Yerifographifhe Behandlung der Staus 
tenfunde, \ 

Zwar weicht die lexikographiſche Behandlung der 
Erd⸗ und Staatenfunde weiter zuruͤck, als.bie tabels 
lariſche; man darf aber dabei nicht vergeflen, daß in 
diefen Wörterbüchern, felbft in den neueften und 
vorzuͤglichern, das Rein-Statiftifche weder vors 
herrſcht, noch von dem Geographifchen und Gefchichte 
lichen ftreng gefondert ift. Die meiften Werke diefer 
Art find daher Mifchlinge, und zunaͤch ſt auf 
Brauchbarkeit, nicht auf tiefere Begründung, 
neue Öeftaltung und weitere Verbreitung der eigents 
lichen Wiſſenſchaft, berechnet. 

Biel dahin gehöriges enthaͤlt: 
i Wollftändiges Univerfalleriton aller Wiſſenſchaften und 
Kunſte, darin die geographifch s politifhe Veſchreibung 

des. Erdfreifes x. 64 Theile und 4 Supplementhände, 
Kalle und Leipz. 1732 ff. Fol. Chei Zedler.) 

Unmittelbar der Erds und Staatenkunde gehören an: 
" + Benzen laMartintere, Atlas der ganzen Belt, 

ober geographifhs und kritiſches Lerifon c. Aus dem 
Franzöf. Über. mit Vorrede von Chriſtian Wolf. 
13 Thie. Leipz. 1744 ff. Bel. 

\ 
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Reales Staatss, Zeitungs und Eonverfationdierikon. 
Mit Vorrede von I. Hübner. Regensb. me 
Die neuefte (Ilſte) umgearbeitete Auflage von Fr. A. 
Räder. 4 Theile. Leipz. 1824—27, 8. 

Wolfg. Jäger, gosrapife ifori Ratififnes 
Zhungann ton. 2 Theile. Nauͤrnb. 1782 u. 84. 8, 2te 
Aufl. 1791 u. 93. 4. — 3te Aufl. von Konr. Mans 
nert. z Theile. Nuͤrnb. 1805 — 1811. 8. Dan 
ir und Berichtigungen.) 

P. A. Winkopp, neueftes Staates, Zeitungs ⸗ 
"SReifer » Pofts und Handlungslexikon; oder geographiſch⸗ 
hiſtoriſch ſt a t i ſti ſch es Handbuch von allen fünf Theis 
len der Erde. 3 Bände, und An Bandes Iſte und 2te 
Abtheil. Leipz. 1804 ff. 4. (blieb unvollendet.) - 

Theophil Fr. Ehrmann, allgemeines hiſtoriſch⸗ 
ſt a it ſt iſ ch⸗ geograph. Handlungs, Poft + und Zeitungss 
lexikon. 3 Bände, und An Bandes Afte u, 2te Abtheil. 
Erfürt, 1804 — 24, 4. (Ehrmann gab nur den 
men dazu her. Den erften Theil bearbeitete Hufuadel 
Treten), die folgenden Shorch bis Po. [befler]). 
Gortgefegt, Gotha, bis 5n Ondes. 2te Abthl. 1827. 

I. © A. Galletti, vollftändiges geographifdes 
Taſchenwoͤrterbuch. Leipz. 1809. 8. 

Chſtn. Gifr. Dan. Stein, geographiſch/ ſta t iſt i⸗ 
ſches Zeitungs⸗, Pofts und Comtoirlexikon. 2 Theile. 

N 

Leipz. 1811. 8. — M. Aufl..in 4 Theilen Cjeder 
Theil in 2 Abtheilungen). Leipz. 1818— 1821. 8. — 
—A dazu, Leipz. 1822 und 24. 8. 

Haſſel, allgemeines geographifch s fEatifkis 
f —8* Lexicon, aus Quellen und nach den neueſten 
Huͤlfsmitteln bearbeitet. 2 Thle. Weimar, 1817. 8. — 
Nachtraͤge dazu, 1818. 

16, 

Schriften Aber ſpecielle ſtatiſt iſche Ge 
"genftände, 

Sell die Staatenkunde als felöffänvige. 
Wiſſenſchaft erfcheinen, immer mehr der Wahr⸗ 
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heit ſich naͤhern, und nach allen zu ihr gehörenden 
Theilen gleihmäßig und umſchließ en d ange⸗ 
bauet werden; fo muß in jedem größern Staate 

. ein Ratiftifhes Bureau beftehen, als der ges 
meinfane Mittelpunct theils der gefammten Auele 
ken der ftatiftifchen Nachrichten, theils der zweck⸗ 
mäßigen . wiffenfchaftlichen Bearbeitung der aus 
ben Quellen gefchöpften Ergebniffe, wie Preußen, 
Wuͤrtem berg und antere Staaten ſolche Anftalten . 
befigen, deren ausgezeichnete Wirkſamkeit "bereits in 
gehaltvollen und gireiäfigen Schriften über die 
Statiſtiken diefer Staaten fih bewährte. 

Hof. Mare v. Liehtenftern, Aber ſtatiſtiſche 
Bureaus ihn: nöthigen Formen und Eineicptemgen, 
Wien, 1814. 8, 
( Politz) ind Leipziger Lit. Zeit. 1817, 

Oi. 20 fiellte audy die Bedingungen für die Geftaltung 
eines ſtatiſtiſchen Bureau's auf, 

Einen feßr intereffanten fpeciellen Gegenftand der - 
Staatenkunde behandeln folgende zwei Werke: \ 

Karl Fr. Stäudlin, Eishlice Geographie und 
Sutatiſtit. 2 Theile. Tüb. 1804. 

Karl Trgt. Gtli. , Grundriß einer 
Statiſtik des teutſchen Religions- und Kirchenweſens. 
Goͤtting. 1797. 8, 

CDie befondern Schriften über die Vendiferung 
ſlvon Suͤßmilch, Malchusx.], und. Über die füs 

genannte politiſche Arithmetit [von Young, 
Buchholz u. a.) find bereits in der worre⸗ und 
Sramtsmicchfaft aufgeführt.) 

17. 

Gedraͤngte ſtatiſtiſche Ueberſicht uͤber die 
einzelnen enropdifchen Staaten. 

Da in diefer Darftellung des geſammten Kreis 
ſes der Staatswiffenfchaften in Hinſicht der Staaten⸗ 

J 
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"Eande ($. 1.) nur eine Ueberſicht über ven Inhalt 
derfelben gegeben werben kann; fo ift dieſe, nach der 
gegenwärtigen politifhen Stellung der 
europäifchen und amerikanifchen Keiche und Staaten 
gegen einander, am zweckmaͤßigſten durchzuführen in 
einer Darftellung  diefer Reiche und Staaten als 
Mächte des erſten, zweiten, dritten und 
vierten politifhen Ranges. 

Daß bei der Eintheilung der europäifchen und 
amerikanifchen Staaten in Mächte des erften, zweiten, 
dritten und vierten Ranges nicht die Größe oder 
Kleinheit des Umfanges ihrer Geviert⸗ 
meilen eytfcheiden kann; darüber find wohl alle 
nenere Statiftiker einverftanden. Man hat daher im 
Allgemeinen den Maasftab der Bevöfkerung 
als Grundfaß jener Eintheilung angenommen, und 
diefen Grundſatz auch feit den legten 30 Fahren in den 
meiften Sriedensfchläffen und Verträgen — namentlich 
bei dem Reichsdeputations hauptſchluſſe im Jahre 1803, 
bei der Stiftung des Rheinbundes, im J. 1806, bei 
den Berechnungen auf dem Wiener Congreffe, und bei 
der Feſtſetzung des teutfchen Bundesheeres zu Frank⸗ 
furt — feftgehalten und im Einzelnen durchgeführt. 

- Daß auch diefer-Maasftab der Bevölterung feine 
Unvollkommenheiten habe, die theils in Ver täglich ein⸗ 
tretenden Veränderung (größtentheils in der Verme h⸗ 
tung) der Volkszahl, theils in fehlerhaften Zähluns 
gen, theils in abfichtlicy die Bevölkerungsfumme vers 
Eleinernden Angaben liegen, wiſſen die Männer vom 

. Sache felbft am beften; auch belegt es die Geſchichte 
der legten drei Jahrhunderte hinreichend, dag nicht _ 
immer die fogenannten Mächte des erften Kanges in, 
eingelnen Abfepnirten und bei einzelnen wichtigen Ereig⸗ 
niſſen den Ausfchlag gaben (man denke z. B: nur an 
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ven fächfifhen Monig 1552 gegen Karl 5; an Guſtav 
Adolph 1631; an den großen Churfürften 1656 zwis 
ſchen Polen und Schweden; an Friedrich 2 in den 
Sahren 1756 — 1762); — allein deſſen ungeachtet 
darf die Staatenfunde eines folhen Maasftabes 
nicht ganz ermangeln, weil ein andrer Maasftab, - 
3. ®. nad) dem Range ber Reiche und Staaten (ob 
Kaifertjümer, Königreiche, Herzogtpümer, Republi-⸗ 
ken,) noch zufälliger und willkuͤhrlicher ift, felbft abge⸗ 
ſehen von der ftreitigen Rangorbnung zwifchen einzels 
nen Staaten. . 

Es wird daher auch in der nachftehenden Ueber 
ficht der ſtatiſtiſche Maasſtab der Bevölkerungszapl für 
die Eintheilung der Staaten und Mächte beibehalten, 
weil diefer Maasftab zwar in der Angabe einzelner 
‚Hunderte und Taufende von lebenden Menfchen irren 
Kann, im Ganzen aber auf einer unläugbaren 
geſchichtlichen That ſache — der größern oder 
geringern Zahl der Gefammebevölterung — 
beruht. 

Zu den Maͤchten des erſt en politiſchen Ranges 
koͤnnen, in unſrer Zeit, nur die fünf. Maͤchte gerech⸗ 
net, weiche theils durch den Vertrag von Chaumont 
( 1. Maͤrz 1814), theils durch ihre gemeinſamen Ver⸗ 
benblungen, Beſchluͤſſe und Entfcheidungen auf dem 

iener Congreffe, theils Durch ihren Vertrag 
zu Paris vom 20.Nov. 1815, theils durch ihre Ver⸗ 
genblungen,. Befchlüffe und Entſcheidungen auf den 

ongreffen zu Aach en (1818), zu Troppauslays 
bach (1820 und 1821) und zu Berona (1822) die 
Seitung der europäifchen Angelegenheiten im Großen 
übernommen haben. Es find dies die Staaten: Deft« 
reih, Preußen (welche beide auch zum teutfchen 
Staatenbunde gehören), Großbritannien, Kußs 
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Land um Frankreich. (Die legte Macht ward 
erſt auf dem Aachner Congreffe im Nov. 1818 in den 
Verein jener Hauptmächte aufgenommen.) . 

Zu diefen Mächten des erften politifchen Ran⸗ 
ges, mit einer Bevölkerung von 12 und mehr als 
50 Millionen Menfhen, muß aud der teutfche 
Bund in feiner Geſammt heit gerechnet werben, 
wenn gleih Deftreih und Preußen bemfelben 
mit 17 Millionen angehören. Denn die am 15. Mai 
1820 zu Wien unterzeichnete, und am 8, Juny 1820 
zu Frankfurt am Main befannt gemachte, und als 
Ergänzung der teutſchen Bundesacte vom: 8. Juny 
1815 angenommene, Schlußactederüber Auss 
bildung und DBefeftigung des. teutfhen 
Bundes zu Wien gehaltenen Minifterials 
conferenzen enthaͤlt für die politifche Geltung und 
ſtatiſtiſche Stellung des’ teutfhen Staatenbundes in 
der Mitte des geſammten enropäifchen Staatenſyſtems 
folgende Beftimmungen: . 

„Der tentfche Bund iſt ein völferrecht« 
liher Verein *) der teutfchen fouverainen Fürs 
ften und freien Städte. , Diefer Verein befteht in 
feinem Innern als eine Gemeinfchaft felbftftändis 
ger, unter fi unabhängiger Staaten, mit wech⸗ 
felfeitigen gleichen Vertragsrechten und Vertrags» 
pflichten; in feinen äußern Verhaͤltniſſen aber 
als eine in politifher Einheit verbuns 
dene Gefammtmaht. — Nach feiner Stel 

‚ fung gegen das Ausland hat der teutfche Staatens 
bund (Art. 35.) als Geſammtmacht das Recht, 
Krieg, Frieden, Bündniffe und andere Verträge 
zu befchliegen. Doch übt der Bund dieſe Rechte 

*) fein Bundesſtaat, fondern ein Staatenbund. 
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(nicht offenfio, fondern) nur eu feiner Selbſtver⸗ 
theidigung, zur Erhaltung der Selbſtſtaͤndigkeit 
und äußern Sicherheit Teutſchlands, und der Uns 
abhängigfeit und Unverletzlichkeit der einzelnen 
Bundesſtaaten aus. ” \ 

Zu den europäifihen Mächten des zweiten 
politiſchen Ranges müffen alle hiejenigen gerechnet 
werben, welche nich unmittelbar zu dem Vereine der 
fünf Hauptmrächte gehören, nach ihrer Staatsfraft 
aber eine Bevölkerung von 4 bis 12 Milliouen Mens 
ſchen umſchließen. 

Zu den europaͤiſchen Mächten des Dritten poli⸗ 
tifhen Ranges werden diejenigen gerechnet,’ deren 
Bevölkerung über eine Million Menſchen enthaͤlt, 

- und bis zu vier Millionen Einwohnern fteigt. 
Zu den europäifchen Staaten des vierten poli⸗ 

tifchen Ranges endlich gehören alle Diejenigen, deren 
Bevölkerung eine Million Mengen erreicht, 

18. 

A. ueberſicht des europäifggen Staaten 
ſy ſtems. 

a) Europaͤiſche Maͤchte des erſten politi⸗ 
ſchen Ranges. 

1) Das Kaiſerthum G. M. Einw. 
Deftreich: "12,260 30,000,000 
Ron dieſen 30 Dil. gehören über 10 Mill. zum 

teutſchen Staatenbunde.) 

2) Das Königreich GM. Einw. 
Preußen: 5,014 12,255,000 
( Von diefen 12 TR. gehören über 8,000,000 zum 

teutſchen Staatenbunde.) 
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3) Das Königreih © b j 
britannien: .M. Einw. 
a) in Europa 5,554 21,396,000 ° 
b) in den andern Erdtheilen 178,075 :116,000,000 

4) Das Kaiſerthum Ruß⸗ J 
liand: GM. Einw. 
a) in Europa 75,155 47,924,000 
b) in den andern Erdtheilen 300,000 12/052/000 

5) Das Königreih Fran k⸗ 
reich: : G. M. Einw. 
a) in Europa- . 10,086 30,820,700 
b) inden andern Erdtheilen 657 421,000 

6) Der teutfhe Staa 
tenbund (ohne die zu . 
demſelben gehörenden Laͤnder 
Oeſtreichs, Preußens, Nie⸗G. M. Einw. 
derlands und Dänemarks): 4,421 13,230,000 

Man berechnet den teut ſchen Staatenbund, 
nach feiner Geſammtheit, fürs Jahr 1826 zu 33 Mill. 
Menfchen ; im Einzelnen aber nad) ven Zählungen : 

SM, (ohne  DBevölferung (in 
Sruczahlen) runden Zahlen). 

1) Oeſtreich 3480 , 10,323,700 
2) Preußen 3,307 8,586,500 
3) Bayern 1,499 3,800,300 
4) Sadfen 271 1,400,000 
5) Hannover 695 - .1,434,100 
6) Würtemberg ° 357 - 1,517,700 
7) Baden 279 .  1,090,000 
6) Churheſſen 208 573,400 
9) Großh. Heffen 176 - 680,900 

10) Holftein “ 172 394,800 
&.®. ef, w.“ 4 
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GEM, (fee Vevilkerune(in 
. Bruchzahlen.) runden Zahlen). 

11) Luxemburg 108 255,600 
12) Sadfen- Weimar 66 305, ‚800: 
13) an Alten⸗ 

24 102,600 
19) Cohn Mini Zu 

& 43 128,600 
45) east. oburg 

Gotha 45 139,400 
16) Braunfhweig 70 229,700 
-47) Medlenburg- 

Schwerin 223 430,900. 
18) Medlenburgs - 

Strelig 36 71,700 
19) Oldenburg 117 237,600 
20) Naffau 90° 329,400 
21) Anhalt: Deffau 16 52,900 
22) Anhalt» Bären . , 

burg 15 38,100 
23) Anpakt- Köthen 15 32,400 
24) Schwärzburg- Sons 

ders hauſen 16 45,100 
25) Schwarzburg s Kus 

dolftade 19 53,900 
26) Hohenzollern = Hs . 

Gingen 5 14,900 
27) Hohenzollern» Sig: 

-- maringen 18 37,000 
29 Liech tenſtein 2 5,500 
29) Reuß ältere fine 6 22,200 
30) Reuß jüngere 

inie 53,500 
31) üppe-Detmold 20 69,000 
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6. M. (ohne Bevölkerung (in 
Bruchahlen.) runden, Zahlen), 

3% ahre⸗ Schauen⸗ 
burg 9 283,600 

33) Walbecke 21 51,800 
34) Heffen- Homburg- 7 20,300 
35) Frankfurt am M. 4 52,100 
36) Sübed 5 40,600 
37) Bremen 3, 46,200 

38) Hamburg 7 134,000 

19; 

b) Europäifhe Mächte des zweiten poli⸗ 
tifhen Ranges. 

Zu den Mächfen des zweiten politifchen Ran⸗ 
ges gehören theils folche, welche nicht in den nähern 
Verein der fünf enropäifchen Hauptmächte anfgenoms 
men wurden; theils diejenigen, welche, -obgleich in 
Hinfiht der Bevoͤlkerung den Mächten des erften 
Ranges ſich annähernd (mie z. B. das osmanifche 
Reich und Spanien), doch nach ihrer politifchen 
Ankündigung in der Mitte des europäls 
[hen Staatenfnftems weit hinter den fuͤnf euros 
päifhen Hauptmächten zurücbleiben; theils ſolche, 
welche ſchon nach ihrer Gefammtbevölferung, wenn 
fie gleih über 4 Millionen Denfchen fteigt, mit den 
Hauptmächten nicht auf gleiche Linie der politiſchen 
Kraft und Stärke geſtelit werden kͤnnen. 

Hieher gehöret 
1) das osmanifhe Reid. Bei dieſem, 

über die fruchtbarften Laͤnder dreier Erdtheile verbreis 
teten, Reiche find Beine beftimmten ftatiftifchen Anga⸗ 
ben, ſondern blos allgemeine SäHägungen möge 
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lich; auch kann, bei dem noch unentfchiedenen, Schick⸗ 
fale Griechenlands, dieſes nicht als felbfiftän« 
diger Staat behandelt werden. — Nach) einer neuern 
allgemeinen ftatiftifchen Schäßung werden für die Ges 
ſammtheit der Länder der Pforte in allen drei Erd⸗ 
theilen 41,344 ©. Meilen und 24,446,100 Menfchen 
angenommen. Davon kommen 1) auf Eur o pa 6,546 
©. Meilen und 9,100,000 Einwohner; 2) .auf die 
unter türkifchem Schutze ftehenden Fuͤrſtenthuͤmer 
Walahei und Moldau 1,894 G. Meilen und 
1,500,000 Einw.; 3) auf die afiatifchen Statt⸗ 
halterſchaften (doch one Yemen) 19,943 ©. Meilen 
und 9,846,100 Einw.; und 4) auf Aegypten 
12,960 ©. Meilen mit 4,000,000 Einwohnern. 

2) Das Königreid Spanien. Dei der 
‚großen Umbildung des innern Staatslebens in Spas 
nien feit den Ereigniffen der legten fieben Jahre, und 
bei ven fortdauernden Unruhen in Diefem Königreiche, 
iſt es ſchwer, allgemeine, der Wahrheit ſich annähernde, - 
Angaben tıber dafjelbe aufzuftellen. Es fcheint aber 
die Annahme von 8,440 ©, Meilen (nah Antils 
kon) mit einer Bevölferung von 11,400,000 Mens 
ſchen (welche die Cortes in 51 Provinzen getheilt hats 
ten) der Wahrheit am nächften zu kommen. 
® Allein noch ſchwankender find die politifc = ſtati⸗ 
ſtiſchen Ergebniffe in Hinfiht der fpanifhen Ko- 
lonieen Bei der gegenwärtigen Stellung 
derfelben zu dem europäifchen Mutterlande koͤnnen 
nur diejenigen ‘gerechnet werden, welche noch in Ver⸗ 
bindung mit demfelben geblieben find. Diefe enthalten 
auf ungefäpe 5100 Veviertmeilen eine Bevölkerung 
von 3,627,000 Menſchen. 
-, 3) Das Königreih beider Sicilien. 

Man berechnet das Geſammtareal beider Reiche auf 
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1,947 G. Meifen und ihre Geſammtbevoͤlkerung zu 
7,200,000 Menfchen. 

4) Das Königreich der Niederlande, 
Diefes Königreich, das aus dem vormaligen Frei 
flaate der vereinigten Niederlande und dem von Deft« 
veich abgetretenen Belgien im Jahre 1815 gebildet 
ward, umfchließt in 17 niederländifchen ‘Provinzen, 
wozu das dem teutfchen Bunde einverleibte Großs 
berzogthum Luxemburg als achtzehnte gerechnet 
werben muß, weil es unter demfelben Regenten und 
unter derfelben Berfaffung vom 24. Aug. 1815 ftebt, 
1,196 ©. M. mit einer Bevölkerung von 5,900,000 
Menfchen. (Auf Suremburg kommen davon 108 
©. M. und 255,600 Einw.) 

Die außerenropäifchen (in neuerer Zeit 
durch Abtretungen an Großbritannien bedeutend vers 
minderten) Kolonieen werden zu 4,270 G. M., 
mit 6,850,000 Menfchen berechnet. \ 

5) Das Königreich Sardinien. Es ums’ 
fehließt, nach der auf dem Wiener Congreffe ihm zus 
getheilten Vergrößerung und Abründung durch den 
vormaligen Freiftaat Genua, 1,317 ©. M. mit 
einer Bevölkerung von 4,315,000 Einwohnern. ' 

20. 

c) Enropäifche Staaten Bes dritten poli⸗ 
tifhen Ranges. 

Zu den europäifchen Staaten des dritten poli⸗ 
tifchen Ranges gehören die, welche eine Bevölkerung 
von mehr als einer Million Menfchen haben, 
die aber nicht bis zu 4 Millionen Einwohnern 
fteigt. (Sobald die vier Königreiche des teut⸗ 
[hen Staatenbundes: Bayern, Sachſen, 
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Hannover und Wuͤrtemberg, fo wie das Groß⸗, 
— Baden — welche [$.18.] unter der 

efammtzahl des teutfchen Staatenbundes einbegriffen 
wurden — als duropäifche Staaten betrachtet wer⸗ 
den, gehören fie ebenfalls hieher.) 

1) Das Königreich Portugal. Es um— 
ſchließt auf 1,722 ©. Meilen eine Bevölkerung von 
3,145,006 Menfchen. Die noch zu Portugal gehoͤ⸗ 
renden Kolonieen — nad) der auf Brafilien über- 
getragenen Gelbftftändigfeit — werben zu 28,800 
G. M. mit 1,630,000 Menfchen berechnet. 

2) Das Konigreih Schweden mit bem' 
(ehemals zu Dänemark gehörenden) Königreiche 
Norwegen, welches im Jahre 1814 von Dänes 
marf abgetreten, und mit Schweden unter Einem 
Regenten, doch mit einer eigenthuͤmlichen Berfaffung, 
vereiniget ward. Man berechnet das Areal beider 
Reiche zu 13,734 G. Meilen mit einer Geſammt⸗ 
bevölferung von 3,812,000 Menfchen. 

Als Kolonie befist Schweden blos die kleine 
Inſel St. Barthelemy in Weftindien mit 24 . 
©. Meilen und 8000 Einwohnern: 

3) Der Kirhenftaat. Er umſchließt in dem 
Gebiete der Stadt Kom, das zu Peiner Delegation 
gehört, und in 17 Delegationen (Provinzen) 812 G. 
Meilen mit einer Bevölkernng von 2,450,000 Eine 
wohnern. . n 

4) Das Königreich Dänemark, Dieſes 
Reich, von welhem im Jahre 1814 Norwegen ge» 
trennt warb, wofür e8 von Schweden Schwediſch⸗ 
Pommern abgetreten erhielt, diefes aber an Preußen, 
gegen das von Hannover an Preußen überlaffene 
tauenburg, vertaufchte, umſchließt ein Areal von 

2,465 ©. Meilen mit 2,050,000 Einwohnern. 
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Die außerentopäifhen Rolonieen Di« 
nemarks haben auf 223 G. Meiten eine Volkszahl 
von -81,700 Menfchen. 

‘ 5) Der Freiftaat (oder die Eidsgenoffens 
iſchaft der Schmeiz, ſeit 1814 beftehend aus 22 
pebitänsigen Cantonen, deren jeder feine beſondere 
Verfaſſung, Regierung und Verwaltung hat, vie 
aber ‚durch den Bundesvertrag vom 7. Aug. 1815 zu 
Einem politifchen-Ganzen mit einer-gemeinfchaftlichen 
Regierung. (der Tagſatzung) verbunden ſind. Die 
Gefammtheit des-Staates-umfchließt auf einem Areale 
von 696 ©. Meilen, 1,880,909 Einwohner, 

6) Das Großherzogthfum Toſkana, 
getheilt in die drei Provinzen Florenz, Siena und 
Pifa, hat (nah Balbi) 383 ©. Meilen (na 
Andern 395) mit einer Bevölkerung von 1,290,000 
Menfchen. , 

A. 

d) Europaͤrſche Staaten des vierten poli⸗ 
tifhen ‚Ranges. 

Zu den europäifchen Staaten des vierten woll⸗ 
tiſchen Ranges werden die gerechnet, deren Bevoͤlke⸗ 
ung nicht bis zu einer Million Einwohner 
fteigt. (Dahin gehören die meiften :ver teutfchen 
Bundesſtaaten mit Einfchluß der vier freien Staͤdte 
Teutſchlands Jwelche $.18. in die Geſammtzahl des 
eutfchen Stautenbundes eingerechnet worden find.] ) 

1) Das Herzogthum Parma mit Piacenza 
und Öuaftalla hat auf 103 G. Meilen (nad) Balbi 
bios 100) eine Benslkerung von 440,000 Menſchen. 

2) Das Herzogehum Modena mit Maffa 
und Carrara hat auf 93 ©. Meilen eine Bevoͤlke⸗ 
zung: von 380,000 Menfchen. J 
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3) Die joniſche Republik, welche 7 Ins 
feln umfchließt, und feit 1815 unter dem Schuge 
Großbritanniens ftehet, enthält auf 47 G. M. 
227,000 Zum: 

° 4) Das Herzogehum Lucca mit 206, Meilen 
und 144,000 Einwohnern, 

5) Der Sreiftaat ©. Marino cinnerhalb 
des Kirchenſtaates in der Delegation Romagna) auf 
13 Meile mit 7,000 Einwohnern. 

. 6) Die freie Stadt Cracan (feit 1815, 
unter dem Schuge Rußlands, Deftreiche und Preue 
Bene) mit 20 ©. Meilen und 108,000 Einwohnern. 

N, 

B. Ueberficht des amerifanifchen Sta 
. tenſyſtems. 

Der nordamerikaniſche Bun⸗ 
desſtaat BGeriertm. Bevdlkerung. 
(25 Provinzen und 6 Ter⸗ ' 

ritorien). 103,434 10,700,000 
Hayti. 1,385 936,000 
Kaiſerthum Braſilien. 134,833, 5,310,000 
Der merikanifche Bundesftaat, 46,297 7,200,000 
Mittelamerita (Guatemala), 9,600 1,100,000 
Columbia, 63,553 3,500,000 
Peru, 24,461  1,500,000 
Chile. 8,052 500,000 
Bollvia, 15,060 1,100,000 
Vereinigte Provinzen am la \ 
Plata, 49,916 720,000 

‚ Paraguay. 6,913 600,000 
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Das pofitive Staatsreht 
GVerfaſſungsrecht). 

Einleitung 
—— 

1. 

Vorbereitende Begriffe 

Man bas philofophifche, ober öffentliche, 
Staatsrecht (jus publicum universale) die wif- 
fenfchaftliche Darftellung der unmittelbar aus 
der Vernunft hervorgehenden Örundfäge 
für die Begründung, die Fortdauer und die Vervoll⸗ 
kommnung einer vertragsmäßigen Verbindung freier 
Wefen in ihrem äußern Wirkungskreife, — d. h. 
die foftematifche Darftellung der Grundſaͤtze enthaͤlt 
(2b. 1, Staatsredht, $.5, ©, 155f.), nah 
welchen die unbedingte Herrfchaft des. Rechts, 
oder das Gleichgewicht zwifchen der Außen Freiheit 
aller zur bürgerlishen Gefellfchaft vereinigten Wefen, 
unter der Bedingung des rechtlich geftalteren 
"Zwanges innerhalb des Staates begründet, erhals 
ten und gefichert wird; fo unterfcheibet ſich das pofis 
tive Staatsrecht von dem philofophifchen (öffente 
lichen) Staatsrechte theils nach feinem Urfprunge, 
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theils nach feinem Umfange, theils nach feiner 
Gültigkeit. nr 

Das pofitivesStaatsrecht, ob es gleich dem phi⸗ 
loſophiſchen Staatsrechte nicht widerſprechen 
darf, und auf daſſelbe, als den hoͤchſten und letzten 
Maasſtab feiner Würdigung, zurückgeführt werden ſoll, 
ſtammt nämlich, feinem Urfprunge nad, nicht aus 
der Vernunft, fordern aus der Erfahrung, weil es die, in 
einem in der Wirklichkeit beftehenden Staate feftgefegten, 
Srundbedingungen feines innern öffentlichen 
Lebens enthält; es umfchließt ferner, feinem Umfange 
nach, alle in der Mitte der geſchichtlich beftehen- 
den Staaten vorhardenen örtlichen und zeitgemäßen 
Verpältniffe und Bedingungen in der Ankündigung ihres 
innen öffentlichen Lebens ; e8 beruht endlich nach feiner 
Gültigkeit theils auf dem hoͤch ſten Willen im 
Staate, von weldhem diefes pofitive öffentliche Recht 
ausging (es mag nun diefer höchfte Wille der Wille 
eines autokratiſchen, oder eines an die Mitwirkung - 
der Volksvertreter gebundenen Regenten feyn), theils 
auf der-Höchften Gewalt im Staate, nach welcher 
‚bag beftehende pofitive öffentliche Recht in jedem ein» 
zelnen Falle felbft durch die Anwendung des 
Zwanges aufrecht erhalten und behauptet werben 
kann. Durch dieſe Behauptung und Geltendmachung 
des öffentlichen Rechts vermittelft des der hödhften 
Gewalt -zuftehenden Zi wanges wird zunaͤchſt der 
Charakter des Pofitiven im öffentlichen Rechte . 
beftimmt. . 

ESo wefentlih num das pofirive Staatstecht 
von dem philofophifchen Staatsrechte ſich unter» 
ſcheidet; eben fo weſentlich unterfcheiver es ſich auch 
von dem in einem Stqate geltenden pofitiven Pris, 
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vatrechte, wenn gleich in jedem gut organiſirten 
Staate dag poſitive Privatrecht ganz fo, wie Das poſi⸗ 
tive öffentliche Recht, ein Ausflug des höchften Wil 
lens im Staate ift, und von dek hoͤchſten Gewalt 
Durch den Zwang aufrecht erhalten werden‘ kann 
und muß. Auch darf das pofitine Privatrecht, nach 
dem für daſſelbe geltenden bürgerlichen und Graf 
Geſetzbuche, nicht mit dem pofitiven öffentlichen Rechte 
im Wiverfpruche ftehen, inwiefern nämlich das letzke 
Die Grumdbeftimmungen des innern öffentlichen 
Staatsiebens in irgend einem gegebenen Staate 
enthält. 

Selbft wenn man, nad) der Analogie der Benen⸗ 
nung des practifchen enropäifchen Voͤlkerrechts, 

Wiefes pofitive Sffentliche Staatsrecht ein „poſitives 
ewropäifches Htaatsrecht“ nennen wollte; fo 
wuͤrde diefe Benennung nur eitfeitig feyn, weil 
ſchon jegt die Grundſaͤhe des pofitiven Staatsrechts 
des nordamerifanifchen Bundesſtaates und 
der andern, bereits zu feften Staatsverfaſſungen 
gelangten amerifanifchen Staaten (Brafilien, Hapti, 
Meriko 2.) von dem Gebiete dieſer Wiffenfchaft 
nicht ausgefchloffen, werden duͤrfen. Ein pofitives 
„eurspäifhes‘ Staatsrecht würde daher einen 

zu beſchraͤnkten Begriff enthalten; fo wie wahr⸗ 
ſcheinſich auch die demfelben verwandte Wiffenfchaft 
des practifchen Volkerrechts in Zukunft 
nicht mehr den bisher gewöhnlichen Namen des 
„practifhen europäifchen Voölkerrechts,“ wegen 
gleicher Rädficht aufdie politifche Stellung der felbfte 
fändigen -amerifanifchen Staaten zu den Reichen 
und Staaten Eurspa's, führen wird, 
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2. 

Begriff und Zweck des poſitiven Staats— 
rechts. 

Das pofitive Staatsrecht ift die wiffenfchaft« 
liche Darftellung des öffentlichen gefchries 

benen Rechts der felbfiftfändigen europäis 
fhen und amerifanifhen Reihe und Staa— 
ten, inwiefern in diefem öffentlihen 
Rechte die urkundlich beftehenden und 
gegenwärtig geltenden Grundbedingun— 
gen bes innern GStaatslebens diefer 
Reihe und Staaten enthalten find. — 

Aus diefem Gtundbegriffe folgt: 1) daß jeder in 
der Wirklichkeit beftehende Staat in das Gebiet dies 
fer Wiffenfchaft gehört, der ein pofitives dffeht- 
lihes Recht befist; 2) hafı diefes pofitive oͤffent⸗ 
liche Recht nicht blos auf dem Herfommen und der Ge⸗ 
wohnbeit beruhen darf, fondern in gewiffen, als Urs 
kunden geltenden, Grundgeſetzen ſchriftlich 
enthalten ſeyn muß, deren beftimmter Sinn arigegeben, 
erklärt und angewandt werden kann; 3) daß folglich 
zunächft nur die neuen, ins öffentliche leben der euros 
päifchen und amerifanifchen Staaten feit 40 Jahren 
eingetretenen, Berfaffungen nach ihrem Inhalte 
bieher gehören; 4) daß aber auch nur diejenigen 
Orundgefeße, als pofitives Staatsrecht, aufge 
ftellt werden dürfen, welche noch gegenwärtig 
gelten; und 5) daß, bei ihrer Darftellung, haupt 
fachlich Diejenigen Beftimmungen derſelben 
hervorgehoben und ſyſtematiſch geordnet werden müffen, 
welche wirklich die gegenwärtigen Grundbedins 
gungen des innern Staatslebens def genanns 
ten Keiche und Staaten in fih enthalten, 
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Aus diefer Zergliederung des Grundbegriffs der 
Wiſſenſchaft erhellt zugleich der Zweck derſelben. Es 
fol nämlich eine ftreng fpftematifche und gleiche 
mäßig durchgeführte Darftellung des gegen- 
wärtig geltenden öffentlihen Rechts von 
allen den Keichen und Staaten verfucht werden, welche 
in gefhriebenen Örundgefeßen ein anerfann« 
tes öffentliches Recht — verfchieden. von ihrem Privats 
rechte, und von allen in ihren Gefeßbüchern vorhan⸗ 
Denen privatrechtlichen Beſtimmungen — beſitzen. 

Es koͤnnte ſcheinen, als ob in den Begriff der 
Wiſſenſchaft auch die Ruͤckſicht auf das äußere 
Staatsleben aufgenommen werden müßte, Allein 
zugeftanden, Daß, bei dem genauen Zufammen- 
bange zwifchen dem innern. und aͤußern Staates 
feben, und bei ber (in der Staatsfunft Th. 1. 
wiffenfchaftlich durchgeführten) Wechfelwirkung zwi⸗ 
ſchen beiden, fehr viele in dem pofitiven öffents 
lichen Rechte eines Staates enthaltene Grundbes 
dingungen für das innere Staatsleben nicht 
ohneXüdwirfung aufdas äußere Staats 
leben bleiben können ; fo dürfen doch Diefe mittels 
baren und zufälligen Folgen und Wirkungen nicht 
den Ausfchlag bei der Begriffsbeſtimmung der Wiſ⸗ 
ſenſchaft ſelbſi geben. Denn fo wie jedes für einen 
in der Wirklichkeit. beftehenden Staat gegebene 
Privatrecht nur zunächft auf die ſen Staat 
und deffen Bürger berechnet ift, fo oft auch Aus— 
länver bei den Beftimmungen und Enefcheidungen 
diefes Privatrechts interefjirt fenn koͤnnen; fo ift 
aud) jedes Grundgefeß, als Unterlage des 
pofitiven öffentlihen Rechts, zunächft nur 
für das innere Leben eines einzelnen in der Wirk⸗ 
lichkeit beftehenden Staates, und nicht für- deſſen 
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äußere Ankündigung, beftimmt, fo wichtig auch 
die in einem ſolchen Grundgeſese enthaltenen ein⸗ 
zelnen Beſtimmungen in der Wechſelwirkung des 
gegebenen Staates mit andern Staaten werben 
konnen. — 
Es find, in den Beuttheilungen der erſten Auf⸗ 

lage dieſes Werks, theils Ausſtellungen gegen 
den yon mir aufgefielften Begriff diefer neuen Staates 
wiſſenſchaft, theils gegen den Umfang ihres Ge⸗ 
biets, theils gegen dig Art und Weife der Aus⸗ 
führung gemacht worden; doch haben Die wichtigften 
Britischen Stimmen daräber (in der Hall. Lit. Zeit., 
in der Jen. Lit. Zeit., in den Heidelb. Jahrb. und 

. An dena Converſationsbl.) nicht blos Die Reuheit und 
Nothwendigkeit der hier aufgeftellten Wiffenfchaft, 
ſondern andy dag für diefelbe in geſchichtlicher 
Hinſicht Geleiftete anerfannt. — Gegen die 
gemachten Haupteinwenbungen hier nur einige Worte, 
Wenn zwei geachtete Recenfenten Anftoß an der, in 
der erften Auflage gewaͤhlten, Benennung für Diefe 
neue -Wiffenfhaft: „pofitives öffentliches. 
Staatsrecht” nahmen, und der eine, ftatt derſel⸗ 
ben, blos das Wort: „Verfaſſungsrecht“ 
vorſchlug; fo habe ich mich von der Wahrheit diefer 
Bemerkung fo überzeugt, daß ich, in dieſer zweiten 
Auflage, das pleonaftifche Adjectiv „offentlich” 
in der Benennung der Wiffenfchaft wegließ, und 
die Benennung „Verfaſſungs recht“, die frei⸗ 
lich noch zu wenig gangbar ift, in ‘Parenthefe bei 
beachte. — In Betreff des Umfanges ber-von 
mir aufgeftellten Wiffenfchaft tadelte es der Rec. in 
den Heidelb. Jahrb., „daß ih mid blos 
auf die wirklich beſte henden Verfaſſun— 
gen beſchraͤnkt Hätte.” Nach feiner Anſicht 
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sten die VBerfaffungen, „wie die des teutſchen 
KReiches, der fehweizerifchen Einsgenoffenfchaft, der 
Republik Venedig, der Königreihe Pplen, Schwes 
ven u. a.‘ ebenfalls aufgenommen werben follen. 
Er fagt dabei: „Ein Band würde zu dem Werke, 
wie dee Rec. es fich denkt, freilich nicht hinreichen ; 
es würden wenigftens deren zwei nöthig fern; 
auch.der Titel müßte dann mit einem andern, etwa: 

N Darftellung der Verfaffungen älterer 
und neuerer Zeit vertaufche werden.‘ — 
Gern geſtehe ich zu, daß ein foldjes, von dem Rec, 
vorgefchlagenes, Werk zweckmaͤßig und nuͤthlich fen, 
auch daß ein folches noch in unferer Literatur fehle; 
allein ich habe in dem meinigen nicht das geben 
wollen, was der Rec. fih dachte. Denn ich wollte 
richt das Erloſchene und Untergegangene aufnehmen 
und darftellen, ſondern blos das thatſachlich 
im innern Staatsleben Beftehende. Hätte 
mirder Rec. darin Süden oder Unrichtigkeiten nach⸗ 
gewiefen; fo wäre fein Tadel gegründet geweſen. 
-&o aber trifft er mich eben fo wenig, als wenn man 
von einem, der eine Reife durch Frankreich heraus- 
giebt, verlangte, er hätte auch damit eine Reife 
durch Spanien verbinden follen, wenn auch dann, 
ſtatt eines Bandes, zwei nöthig geworben wären. — 
Doch wünfche ich felbft, daß ein dem Gegenſtande 
gewacfener, Dann ein Werk über die erlofches 
nen und untergegangenen Verfaffungen 
in Europa feit dem Mittelalter in den 
Geiſte Schreibe, wie Tittmann fein Meiſterwerk 
über.die griehifhen Staatsverfaffuns 
sen. — Selbſt der Einwurf, daß die Aufnahme 
der erlofchenen und untergegangenen Verfaſſungen 

in meine Staatswiſſenſchaften gehört Hätte, 
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iſt ungegruͤndet, weil ich abſichtlich die von mir 
verſuchte Darſtellung der Staatswiſſenſchaften als 
„im Lichte unſerer Zeit‘ bezeichne, worin 
nicht nur eine Behandlung der Staatswiſſenſchaften 
aus dem Standpuncte gemeint ift, auf welchem 
fie gegenwärtig ftehen, fondern.auch nach dem, 

"was gegenwärtig. gilt und befteht. Ganz 
auf diefelbe Weife habe ich im fünften Theile 
das practifche Völkerrecht behandelt, das, . 
feit dem Wiener Congreffe, eine ganz andere Ges 
ſtalt erhalten mußte, als in den Zeiten Mofers 
und in ben erften Auflagen des befannten Werkes 
von Martens, und kein Rec. hat es-getabelt, daß 
ich ven gegenwärtigen Standpunct diefer Wifs 
fenfchaft fefthielt und nicht auch den vom Jahre 
„1770, over 1790, oder auch noch den von 1805 
zugleich mit aufnahm. — Was endlich bie dritte 
Ausftellang — Über die Art und Weife der- 

- Ausführung des von mir für diefe neue Wif- 
- fenfchaft entworfenen Planes — betrifft; fo glaube⸗ 
ih, im $. 4. die Gründe hinreichend entwickelt zu 
haben, weshalb ich nicht den dogmatifchen, 
fondern den gefhichtlichen Standpunct wählte, 
Diefer Anficht ftimmte auch der verewigte v. Jakob 
in ſ. Recenfion dieſes Theiles (Hallefche kit. Zeit. 

: 1824. Ergänzbl. St. 103) bei. Er fagte: „Eis 
gentlich iſt wohldas, was der Verf. pofitives Staats⸗ 
vecht nennt, nur ein Aggregat von hiftorifchen Kennt⸗ 
niffen des Staatsrechts-verfchiedener Staaten. Eine 
wiffenfchaftliche Form deſſelben wuͤrde erſt 
entſtehen, wenn das poſitive Recht irgend eines 
Staates eine ſolche Autoritaͤt erhalten haͤtte, daß 
deſſen poſitive Einrichtung die Grundlage in allen 
übrigen Staaten (??) ausmachte, fo wie dieſes in 
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Aunſehung bes römifchen pofitiven Rechts ber Fall 
gewefen und zum Theil noch ift. Bisher, fcheine 
das pofitive Recht rines jeden Staates ein für 
ſich beitehendes Recht zu feyn. Eine allges - 
mein pofitive Staatsrechtswiffenfchaft würde nur die 
allgemeinen pofitiven Grundfäge aufftellen müffen, 
über welche alle Staaten bei Beflimmung der 
Rechtsverhältniffe ihrer Verfaffungen einig wären. 
(Diefe Einigkeit dürfte aber eben fo unmöglich feyn, , 
wie der ewige Friede!) Indeſſen ift der Weg, den 
der Verf. gewählt hat, und die Erkenntniß von 
dem Staatsrechte, welches in den verfchiedenen 
Staaten gültig ift, allerdings der einzige, um ders 
einft zu einer Staatsrechtswiſſenſchaft zu gelangen; 
fo wie die ausgebreitetere Kenntniß det verfchie- 
denen Privatrechte der verfchiedenen Voͤlker 
nach den vom Verf. .(in der Note zum $. 5.) davon 
gegebenen Ideen, der pofitiven Privats 
rehtswiffenfihaft eine ganz andere Ge— 
ſtalt geben würde,” Denn da bisher römifches 
Recht allein für pofitive Rechtswiſſenſchaft gilt; fo ° 
würde man ſchon aus einer folhen Sammlung, als 
der Verf. an der citieten Stelle vorfchlägt, erkennen - 
lernen, daß, was bisher als Ariom des pofitiven 

* Privatrechts angenommen ward, oft durch fchr ein 
feitige Anſichten dazu erhoben iſt. — Was indeffen 
der Verf. unter dem Titel einer po fitiven Staats⸗ 
rechtswiſſenſchaft liefert, ift mit Dank anzu= 

> nehmen. Es iftseine Hiftorifche Därftellung aller 
“ sbefannten Staatsverfaffungen unfrer 

Zeit, woraus in der Folge einmal ein allgemeines 
pofitives Staatsrecht erwachfen mag, zu deffen Ab⸗ 
faſſung es jest gewiß noch nicht Zeit ift.”” — An: 
ders war die Anficht des Senaifchen Kecenfenten . 

St. W. ate Aufl. IV. \ 5 
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(Jen. fit. Zeit. 1824. St. 187). Er ſagt: „Der 
Biftorifche Weg, den der Verf. eingeſchlagen hat, 
gewährt zwar das Gute, daß man dabei die Ver⸗ 
faflung.der einzelnen Staaten kennen lernt; allein 
es ift feine Frage, daß er dem dogmat iſchen 
Wege bei weitem nachſteht.“, Da ich felbft in den 

"nachfolgenden $$. das Wünfchenswerthe und fogar 
Mothwendige einer folhen Dogmatifchen Bes 
handlung — doch ohne die gefhichtliche Ber. 
handlung ganz zu verwerfen, oder auch nur zu ver⸗ 
nachlaͤſſigen — ausgefprochen habe, und gleichzeitig 
mit meiner Schrift das „Staats recht der con⸗— 
fiturionellen Monarchie” von Aretin er 
ſchien; fo ſcheint, für den Augenblick, bie vollen» 
detere Werke für die Fortbildung beider Stand» 
puucte erfcheinen, doch durch die von Aretin und 
mir das Beduͤrfniß dafür geweckt worben zu feyn. — 
Die folgende Bemerkung deffelben Rec. (5.43) ift 
aber fehr gegründet. „So fhägbar gefhriebene 
Grundgeſetze für die Feftftellung der öffentlichen 
Rechtsverhaͤltniſſe in jedem Staate find; fo wenig 
läßt es fih wohl mit Grund behaupten, ſolche 
Grundgeſetze feyen die alleinigen und ausfchlieglichen 
Rormen für das pofitive Staatsrecht unfrer Staa« 
ten, So wahr dies ift; fo fehwierig ift Doch Die 
Ausmittelung des wirklich gültigen pofitis 
ven Staatsrechts in allen europäifchen Staa⸗ 
ten, die der fhriftlichen Verfaſſungsurkunden er⸗ 
mangeln. ch erinnere nur, wie fchwierig die nach⸗ 
ſtehende Entwidelung der Berfaffung Groß- 
britanniens war, obgleich gerade über diefe ſehr 
ſchaͤtzbare Werke brittifcher Publiciften benugt wer- 
ben fonnten. Wer wollte aber einen ähnlichen Er⸗ 
folg ſich verfprechen, wenn er z. B. in dem jegigen 
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Zeitabſchnitte das pofltive Staatsreht Spaniens, 
Portugals, Sardiniens, Neapels, — ja 
felbft Dänemarks und Preußens, nar mit 

‚einiger Vollftändigkeit aufftellen wollte? — Mie 
einem Worte: Bevor das pofitive Staatstecht ber 
Staaten ohne gefchriebene Verfaffungen in diefe 
MWiffenfhaft aufgenommen werden kann, müuͤſſen 
die einheimifhen Publiciften in ſolchen 
Staaten ein örtliches Staatsrecht bearbeitet Haben, 
Nie kann der Ausländer babei den Anfang machen. 

3. 

Quellen und Hälfsmittel des pofitiven 
Staatsrechts. 

Aus dem ($. 2.) aufgeſtellten Begriffe und Zwecke 
des pofitiven Staatsrechts erhellt von felbft, daß die 
Quellen dieſer Wiſſenſchaft zunächft nur die fchrifts 
kihen Örundverträge und Grundgeſetze 
ſeyn koͤnnen, welche wirklich die wefentlichen Gründ⸗ 
bedingungen des öffentlichen Staats lebens enthalten. 
Alles, was in der Verfaffung auf dem Staats 
berfommen beruht, Bann daher blos in Ermanges, 
kung fchriftlicher Grundgeſetze als Quelle, beidem-  °_ 
Vorhandenſeyn derfelben aber nur als Huͤlfsmit⸗ 
tel zur Aufftellung des öffentlichen Rechts eines geges 
benen Staates behandelt werden. Zu dieſen Huͤlfs⸗ 
mitteln gehören denn auch theils die Staatsver 
träge mit dem Auslande, fo weit fie auf vie 
Verfoffung und das innere Staatsleben in einzelnen - 
Fällen ſich beziehen koͤnnen, theils die Verhand⸗ 
kungen und Befchläffe der rechtlich beftehenden 

- wepräfentativen ober fiänbifchen Verfammlungen der 
Volksvertreter, inwiefern Regierung un Geiste ge 
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meinfchafttich über Geſetze fich vereinigen, uch 
“welche einzelne Gegenftände des öffentlichen Staates 
lebens, in Angemeffenheit (nicht im Widerſpruche 
und Gegenfage) zu ber Verfaffung des Staates, näher 
beftimme werden. 

4. 

Doppelter Standpunct für die wiffen⸗ 
ſchaftliche Behandlung des poſitiven 

Staatsrechts. 

- Für die wiſſenſchaftliche Behandlung des 
pofitiven Staatsrechts giebt es zwei verſchiedene 
Standpuncte, die man, der Kürze wegen, den dog⸗ 
matifhen (pubticiftifcjen) , und ben sefhigt: 
lichen nennen kann. » 

Hält man den dogmatifchen (publiciſtiſchen) 
Standpunct bei der Begruͤndung, Eintheilung und 
Durchfuͤhrung der Wiſſenſchaft feſt; fo werden unter 
die, aus dem philofophifchen Staatsrechte ſtammen⸗ 
den, Grundbegriffe vom Staate und von dem Staates 
organismus nach DVerfaffung, Regierung und Vers 
waltung, die einzelnen Beftimmungen aller gegens 
wärtig in den europäifchen und amerifanifchen Staas 
ten geltenden Verfaffungen und Grundgeſetze unters 
geordnet, fo daß man z. B. bei den Begriffe ber 
Volksvertreter aus allen einzelnen Verfaſſungen nach⸗ 
weifet, ob fie nach dem repräfentativen oder ftändi= 

ſchen Grundſatze fich verfammeln, ob fie in einer oder 
in zwei Kammern zufammentreten, ob und welchen 
Antheil fie an der gefeßgebenden Gewalt haben u. ſ. w. 
Eben fo wird unter dem Begriffe Der Regierung nach⸗ 
gewieſen, wie diefe in conftitutionellen Monarchieen 
und in conftitutionellen Republiken fih ankiindige, 
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welche Rechte und Pflichten dem Regenten zufommen, 
ob und wie die Thronfolge, die Initiative der Geſetze, 
die Civiflifte, das Recht des Krieges "und Friedens, 
das Begnadigungsrecht u. f. w. beſtimmt fey. Ends 
lich muß unter den vier Haupfzweigen ber Ver— 
waltung: der Gerechtigkeitspflege , der Polizei, dem 
Sinanzwefen und der. Oeftaltung. der bewaffneten ' 
Marht,. aus allen gültigen Verfaffungen gezeigt wer⸗ 
den, was jede derfelben daruͤber beftimmt (z. B. ob 
in der Gerechtigfeitspflege das mündliche oder ſchrift⸗ 
liche, das öffentliche oder geheime Verfahren gilt, 
ob Gefchwornengerichte, Friedensrichter, Caſſations⸗ 
Höfe u. ſ. w. beftehen). 

Der zweite Standpunct iſt der gefhichtliche. 
Bei Feſthaltung deffelben enthält das pafitine Staats» 

‚recht (nach der Aehnlichkeit der wiſſenſchaft⸗ 
lichen Behandlung der Staatengefchichte,) 
eine foftematifch geordnete, und zur wiſſenſchaftlichen 
Einheit verbundene Ueberficht ber’ alle wefentlihe 
Beſtimmungen der gegenwärtig in den beftehenben 
Reichen und Staaten geltenden Grundgefetze, doch fo, 
Daß jeder einzelne Staat, nad dieſen Grunde 
bedingungen feines inneen Lebens, als ein in fi 
abgefchloffenes politifches. Ganzes erfcheint, 
und die einzelnen Staaten auf einander folgen, 
ohne daß, wie bei der dogmatifchen Behandlung, 
der einzelne Staat nach feinen ihm eigenthämlichen 
Verfaffungsbeftimmungen den an die Spige geftellten 
ftaatswiffenfchaftlihen Begriffen untergeordnet wird. 

Der erfte Standpunct ift in dem Werke des 
.  verewigten v. Aretin feſtgehalten, das unter der 

“Literatur der Wiſſenſchaft aufgeführt wird. Go 
handelte z. B. der erfte Theil viefes Werkes, in 
acht einzelnen Abfhnitten: 1) vom ande; 2) 
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vom Botfe; 3) von der conftitutionellen 
" Monarchie; 4) von dem conftitutionellen 
Monarchen; 5) von der fogenannten Präros 
gativedes conftitutionellen Monarchen; - 

5) vom Thronfolger; 7) von den Staats 
buͤrgern und Unterthanen überhaupt; 8) 

von Einführung und Abänderung der Res 
präfentatinverfaffung u. ſ.w. — Abgeſehen 

davon, was ſich vielleicht gegen dieſe Aufeinander⸗ 
folge der Begriffe, mit ihren Subpartibus, ein⸗ 
wenden ließe, iſt doch durch dieſes Werk zuerft 
eine Darſtellung des poſitiven Staatsrechts aus 
dem dogmatiſchen (publiciſtiſchen) Standpuncte 

verſucht worden. 
Der zweite Standpunct, der geſdichtliche, 
wird von mir in der nachfolgenden Darftellumg diefer' 
Wiſſenſchaft feftgehalten. Schon, an ſich betrach« 

tet, ift e8 einer neuentſte hen den Wiſſenſchaft 
‘ felbſt foͤrdernd, daß fie aus zwei von einander 
. abweichenden. Staändpuncten bearbeitet wird, 
weil die Urtheile der Maͤnner. vom Fache ſich no 
: nicht für den einen, oder ben andern Standpundt 
«. ‚erklärt haben; dann . aber gehört, nach meiner 
‚ individuellen Ueberzeugung,, die Darftellung dieſer 
» Wiffenfihaft ans dem gefhichtlichen, Stands 
puncte namentlich in den Kreis der Staats⸗ 

:.wiffenfhafren, wie derfelbe, in den vorfies 
genden Werfe, als ein in ſich zufammenhängendes 
Ganzes behandelt wird, wo bereits in der Eins 
leitung zum erften Theile, bei der Ueberſicht über 
alte zwölf aufzuftellende Staatswiffenfhaften, das 
pofitive Staatsrecht, ans den angegebenen Grim⸗ 
den, zu den gefhichtlichen Gtaatswiflenfchafe 
ten gerechnet ward. — Mag daher auch dem 
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ſtrengen Juriſten der dogmatiſche Standpunct 
fuͤr dieſe neue Wiſſenſchaft mehr zufagen, als der 
gefchichrliche ; fo dürfte, noch vielleicht die Darftels 
lung im Geifte des lebten dem Staatsmanne und 
Diplomaten, wegen der erleichterten Ueberficht über 
jeden einzelnen Staat, als ein in ſich abgefchloffenes 

»politifches Ganzes, willtommen feyn. Uebrigens 
. babe ich faft bei Eeiner andern Staatswiſſenſchaft, 
wie bei diefer, die engen Örenzen fo lebhaft gefühlt, 

die ich mir für bieDarftellung des Umfanges 
der Staatswiſſenſchaften vorzeichnete, weil allerdings 
bei einer Durchfuͤhrung dieſer Wiſſenſchaft in einem 
befondern Werke, ohne Beſchraͤnkung auf eine 
beftimmte verhälmigmäßige Bogenzahl in Beziehung 
auf die fibrigen Staatswiffenfchaften, vieles im 
Einzelnen weit ausfüßrlicher zu behandeln ges 
mefen wäre, was entweder hier ganz übergangen 
warb, ober nur angedeutet werben konnte, 

5. 

Die Stellung des pofitiven Staatsrechts 
in der Reihe der Staasswiffenfhaften 

überhaupt. 

Aus dem aufgeftellten Grundbegriffe des poſitiven 
Staatsrechts geht hervor, daß daffelbe nicht aus reiner 
Vernunft, fondern aus der Erfahrung ftammt, 
daß eg alfo nicht in die Reihe ver-philofophifchen, ſon⸗ 
dern in die Reihe ver geſchich tlich en Staatswiſſen⸗ 
haften gehört, ja daß es, weil in demſelben blos 
die in der Wirklichkeit beftehenden und 
gültigen Beftimmungen vorherrſchen, nicht ein» 
mol zu den gemifchten Staatswiſſenſchaften ges 
technet werden Bann. 
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Allein für die Selb tft ändigfeit dieſer Wifs 
fenfchaft entſcheidet eheils die Gelbftftändigkeit des 
Begriffs des pofitiven öffentlichen Rechts; theils - 
die Wichtigkeit der hieher gehoͤrenden Grundgeſetze; 

- theils der in neuefter Zeit bedeutend erweiterte Um⸗ 
fang des Gebiets der in diefe Wiſſenſchaft auſzuneh⸗ 
menden Gegenftände. Denn wenn ſchon an fih, wie ' 
aus dem Vorhergehenden erhellte, der Begriff des 
pofitiven Staatsrechts eben fo wefentlih ver⸗ 
ſchieden ift von dem philofophifchen Staatsrechte, wie 
von dem pofitiven Privarrechte; fo muß auch der 
Wiffenfchaft , welche das pofitive öffentliche Recht leh⸗ 
vet, der Charafter der Selbftftiändigkeit zufoms - 
‚men; d. h. fie muß ohne Ableitung aus einer andern 
Miffenfchaft and ohne Abhängigkeit von derfelben - 
beftehen; fie muß ,. nach-ihrer Eigenthuͤmlichkeit, von 
jeder andern, ihr feheinbar verwandten, Wiffenfchaft 
fi) unterfcheiden; ; fie muß endlich, nach allen’ ihren 
Theilen und nach ihrer ganzerfinnern Anordnung, aus 
ihrem aufgeftellten Grundbegriffe mit Nothwendigkeit 
hervorgehen. 

Für die wiffenfchaftliche Selbſiſtaͤndigkeit des 
poſitiven Staatsrechts entſcheidet aber nicht blos die 
Selbſtſtaͤndigkeit des Begriffes dieſer Wiſſenſchaft; es 
ſpricht auch fuͤr die beſondere Durchführung 
und Durchbildung ihres Gebiets die Wichtige - 
keit der in ihr zu behandelnden Grundgefeße, Denn - 
für ſehr viele Millionen Europäer und Amerikaner, bes 
fonders feit den ins öffentliche Etaatsleben ‚getretenen 

‚neuen DBerfaffungen in den legten 4) Jahren, enthals 
ten diefe Grundgeſetze die höͤch ſten Bedingungen 
ihres gefammten bürgerlichen Seyns und 
Wirkens, woraus die Wichtigkeit der in ben - 
Kreis diefer Wiſſenſchaft gehörenden Gegenftände von 
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ſelbſt einleuchtet. Dazu kommt endlich, daß durch 
die vielen feit 40. Jahren gegebenen Verfaſſungen der 
Umfang des Gebietes diefer Wiffenfchaft fo er⸗ 

weitert/worden ift, daß der Verfuch gewagt. werben 
mußte, fie als eine befondere und ſelbſtſtaͤndige 
Wiſſenſchaft aufzuftellen, und fie auf immer von 
der Staatenfunde zu trennen, wohin fürdie 
Zukunft nur eine Eurze Ueberficht der für jeden 
einzelnen Staat in ihr enthaltenen wichtigften Beftims 
mungen gehören ann. n 

So wenig, nach den- aufgeftelften Grundſaͤtzen, 
irgend etwas aus. ben in einzelnen Staaten beftehen= 
den Geſetzbuͤchern für das bürgerliche oder Strafs 
Recht, oder aus den Handelsgeſetzbuͤchern und den 
Geſetzbuͤchern für das gerichtluhe Verfahren, in das 
pofitivedffentlihe Recht aüfgenommen wer⸗ 
den darf; fo lehrreich würde doch eine geſchich t⸗ 
lich erfchöpfende Aufftelung und philofophis, 
ſche Vergleihung des geſammten in den einzelnen 
Reichen und Staaten beftehenden Privatrechts 
ſeyn, in fo weit daffelbe auf vorhandenen Geſetz⸗ 

" büchern (und nicht auf dem bloßen Herfommen, oder 
auf einer Mifchung fremdher entlehnter Geſetze) bes 
ruht. Beſonders wuͤrde eine vergleichende Zuſam⸗ 
menſtellung der privat recht lichen Hauptbe⸗ 
ſtimmungen im Napoleoniſchen Geſetz bu che, 

im preußiſchen tand rechte, im allgemeis 
nen bürgerlichen Geſetzbuche für die ges 
fammten teutfehen Erblänvder der öftreis 
Hifhen Monardie, im englifhen Pris 
vatrechte, wie es Bladftone *) wiffenfhafte 

*) In Großbritannien beftcht kein geſchtiebenes Geſetzbuch des 
Privatrechts. Denn feine Geſetze find eine Miſchung aus 
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lich zuſammenſtellte, u. ſ. w. von großem —* 
auf die Fortſchritte der Geſetzgebungswiſſenſch 
und ſelbſt von beveutendem Nutzen für die Staats» 
voiffenfchaften feyn, wenn gleich) biefe —an fih— 
weil fie zunächft dem allgemeinen dffents- 
alichen Staatsieben beftimmt find, alle privatrechts 
liche Beſtimmungen von ſich ausſchließen müffen. 
(Man vergl. damit Jakobs Urtheil it der zweiten 

\ —* $. 3. aus feiner Rec. in der Halleſchen 
tit. Zeit.) 

FR 

Verpältniß des poſitiven Staatsrechts 
zu den uͤbrigen Staatswiſſenſchaften. 

Schon daraus, ditß das pofitive Staatsrecht in 
vie Reihe der sefhihtlihen Staatswiffenfchaften 
($. 3.) gehört, ergiebt fi), daß daſſelbe ven geſchicht⸗ 
lien Staatswiſſenſchaften näher verwandt ift, 
als den philofophifchen und den gemifchten Staats» 

‚ wiffenfchaften. Demungenchtet ſteht es and) mit den 
philoſophiſchen und gemifchten Staatswiſſenſchaften In 

gefetzlih gewordenen Gewohnheiten, aus Parlaments⸗ 
befhläffen, aus Ausfprücen der Gerichtshöfe und aus 
aufgenommenen fremden Rechtsbeſtimmungen. Das voll⸗ 

. fändigfte Wer darüber it von W. Blackstone, 
commentaries on the laws of Emgland. 3 Voll. 
Oxford, 4764 — 1768. 4. — Die eilfte, ſehr 
vermehrte Auflage in 4 Theilen. 8. 1791. Einen gedies 
genen Auszug daraus für Teutſchland enthält: W. 
Black ſtone! s Handbuch des englifhen Rechts, im 
Auszuge und mit Hinzufuͤgung der neuern Geſetze und ' 
Entſcheidungen von John Gifford. Aus dem Engt. 
von H. J. €. v. Eoldit,. DE Sorende vondt, Tal. 
28. Ochleswig, 182.8 . 
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" Verbindung. Denn, was _in dem voſitiven Staats . 
techte für einen gegebenen Staat als gültiges oͤf⸗ 
fentliches Recht ausgefprochen wird, muß rüds 
waͤrts auf dag philofophifhe Staats recht in⸗ 
fofern ſich ſtuͤten, als zwar manches in der Wirklich⸗ 
keit angeordnet werden kann, was nicht unmittelbar 
aus VBernunftgrundfägen entfpringt (z. B. dag ein 
Staat in 10 oder 50 Provinzen gerheilt wird; daß für 
bie Volksvertreter zwei Kammern beftehen follen ; daß 
das Örundeigenthum alg das Princip der Standſchaft 
gilt u. f.w.), nichts aber in dem pofitiven Staatörechte 

“ enthalten feyn darf, was der Vermunft geradezu wis 
derſpricht. Weil nun das philofophifhe Staates 
echt wieder ruͤkwaͤrts auf das Natur⸗ und Böls 
kerrecht fih fügt; fo ift auch damit das, durch 
das philofophifche Staatsrecht vermittelte, Verhaͤltniß 
bes pofitiven Staatsrechts zu dem Naturrechte bes 
geicpner. — 

Da Staats kunſt iſt das poſitive Staatsrecht 
ſchon deshalb naͤher, als dem philoſophiſchen Staats⸗ 
rechte, verwandt, weil in derſelben, neben den un⸗ 
mittelbar aus der Vernunft hervorgehenden Grundſaͤtzen, 
auch die Gefchichte, in Beziehung auf die Beifpiele 
und Belege für die theoretifch ausgefprochenen Grund» 

" füße des Kechts und der Kimgheit, berhdfichtigt wird. 
Denu , wenn gleich in dem pofitiven Staatsrechte, wie 
in der Staatstunft, die unbebingte Henfchaft des 
Rechts der hoͤchſte Maasſtab für alle Verhältniffe des 
innern Staatslebens bleibt; fo muß doch in beiden 
Wiſſenſchaften vie Rüdficht auf die Wohlfahrt und 
Gluͤckſeligkeit der Staatsbürger mit dem letzten 
Zwecke alles Staatslebens, der Herrfchaft des Rechts, 
verbunden, umd deshalb in jever zeitgemäßen Bere 
faffung das innere Berhältniß der vier Hauptzweige der 
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Verwaltung gegen einander (der Gerechtigkeitspflege, 
der Polizei, des Finanzwefens, und der Geftaltung 
der bewaffneten Macht) ausgefprochen werben. 

Diefelbe Verbindung des Rechts und der Wohls 
fahrt in den Beſtimmungen des pofitiven Staatsrechts 
entfcheidet auch ber das Verhaͤltniß diefer Wiffenfchaft. 
zu der Bolfs- und Staatswirthſchaftslehre, 
zur Finanz» und Polizeiwiffenfhaft. “eve 
Verfaffung eines gegebenen Staates muß nämlich 
die allgemeinen Grundſaͤtze aufftellen, wie aus 
dem Volksvermoͤgen der Staatsbedarf aufgebracht, ges 
dedt und im Einzelnen vertheilt und verwendet werden ' 
folle; ob in Hinficht des Budgets den Volksvertretern 
nur eine berathende, oder eine entfcheidende Stimme 
zuſtehe; ‘ob und welche Controlle über Aufbringung, 
Vertheilung und Verwendung des bewilligten Staate« 
bebarfs ihnen ertheilt worben fey, und auf welche 
Weiſe die Verfaffung, als Grundgeſetz, uͤber Sicher 
heits⸗ und Ordnungs =», über Cultur⸗ und Wohle 
fahrtspolizei ſich erkläre,  ° 

7. 

Fortſetung. 

So wichtig und folgenreih in allen dieſen Bes 
ziehungen das Verhaͤltniß des pofitiven Staatsrechts 
zu den philofophifchen und gemifchten Staatswiffen« 
ſchaften ift; fo Eündige ſich doch die Wichtigkeit dieſes 
Verpältniffes in Beziehung auf die gefhihtlichen 
Staatsmwiffenfhaften noch .beftimmter an. 
Denn fo wie fhon an fich jede Verfaſſung und jedes 
Orundgefeg eines gegebenen Staates, als That 
ſache, in. den Kreis ver Geſchichte des euro 
pöifhen Staatenfyfiems aus dem Stand» 
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puncte der Politik gehört; fo kann auch nur aus 
diefer Geſchichte die- ntftehung und Begruͤndung 

einer Verfaffung, fo wie ihr Eintritt ins’ öffentliche 
* Staatsleben, fowohl nad) der Zeit, in welcher diefer 

Eintritt erfolgte , als nach den Umftänden und Vers 
hälmiffen angegeben werden, welche diefen Eintritt 
begleiteten, wobei beſonders die ſogenannte geſch ich t⸗ 
liche Unterlage einer Verfaſſung, d. h. die Art 
und Weife berüdtfichtigt werden muß, wie die neue Ver⸗ 
faffung an die bis dahin beſtehenden Grundbedingungen 
des innern Staatslebens ſich anſchloß. 

Naͤchſt der Geſchichte des europaͤiſchen Siaaten⸗ 
ſyſtems aus dem Standpuncte der Politik, iſt aber die 
Staatenkunde dem pofitiven Staatsrechte am meis 
ften verwandt; denn bis auf die neneften Zeiten ward 
Das, was nun in dem pofitiven Gtaatsrechte zu dem 

- Charakter einer, felöfiftändigen Wiffenfchaft ausgeprägt 
werden muß, als ein einzelner Theil der 
Staatenkunde betrachtet, inwiefern in demjenigen 
Abſchnitte der Statiſtik, welrher von der Verfaffung 
des einzelnen Staates Handelt „ der Örundgefege 

. gedacht ward, welche fich deshalb vorfanden. Dies . 
mochte für diejenige Zeit ausreichen, wo nur Große 
britannien im europäifchen Staatenfufteme eine 
repräfentative Verfaffung hatte, und der Umfang der 
wenigen Grundgefeße in den übrigen europäifchen 

- Staaten leicht überfehen werden konnte. Allein ſeit 
eine bedeutende Anzahl europäifcher und amerikanifcher 
Staaten in beftimmten Verfaſſimgsurkunden eine feſte 
Srundlage ihres, innen Staatslebens erhalten haben, 
kann in der Staatenkunde der Berfaffung des einzelnen 
Staates nur in kurzen Umriffen- gedacht werden, 
weil die Gefammtheit aller diefer VBerfaf. 
ſun gen in der felbfiftändigen Wiffenfchaft des pofitis 
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wen Staactsrechts zu einem in ſich zuſammenhaͤngenden 
polirifchen Ganzen verbunden wird. 

Für das practifche (europäifhe) Voͤl—⸗ 
terrecht und die Diplomatie ift das pofitive 
Staatsrecht infofern von großer politifcher Wichtigkeit, 
inwiefern, bei dem nothwendigen Zufammenhange 
zwiſchen dem innern und aͤußern Staatsleben, ver 
Eintritt einer neuen Verfaſſung ins innere Staats 
leben nicht ohne’ wichtige Folgen auf die Außere 
Ankündigung eines foldyen Staats, fo wie auf feine 
Verbindung und Wechfelwirkung mit andern Staaten, 
amd auf die diplomatifchen gegenfeitigen 
Unterhandlungen bleiben kann. . 

Selbft der Kreis der Staatspraris hat 
durch die Einführung neuer Verfaffungen ins innere 
Staatsleben eine bedeutende Erweiterung erhalten, 
weil theils die Entwerfung folcher Grundgefege zu - 
den ſchwierigſten Aufgaben der Staatspraris gehört, 
theils die Ausführung dieſer Werfaffungen in ber 
Wirklichkeit, nach neuen Gefegbüchern, ftändifchen 
Verhandlungen, Ausfertigunger, Decreten u. f. w., 
die früher gewöhnlichen Formen der Gtaatsprazie 
nothwendig erfehättern und völlig umbilden mußte. 

. 8. 

Eintheilung des poſitiven Staatsrechts. 

Das poſitive Staatsrecht zerfaͤllt, nach ſeiner 
wiſſenſchaftlichen Behandlung, in zwei Theile: 

Der erfte Teil giebt in drei Abfchnitten': 
zuerſt eine allgemeine geſchichtliche 

Ue ber ficht über die in Europa und Amerika ſeit 
40 Jahren ins öffentliche Staatsleben eingetretenen, 

J 
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theils noch beſtehenden, theils wieder erloſchenen, 
Verfaſſungen; 

ſodann eine chronologiſch-tabellari— 
ſche Ueberſicht der im europäifchen und ameri⸗ 

aniſchen Staatenfnfteme theils beftehenden ‚' theils 
bereits wieder erloſchenen, fchriftlichen Verfaſſungs⸗ 
urfunden, mit Nachweifung ſaͤmmtlicher Quellen 
und Sammlungen 2 wo dieſe Verfaſſungsurkunden 
ſtehen; und 

endlich eine ame Ueberſicht der polit iſchen 
Grundſaͤtze, nach welchen der Inpalt, Eharak⸗ 
ter und Geiſt, fo wie der ſtaatsrechtliche Zweck und 
die äußere Form dieſer Verfaſſungen geprüft und 
beurtheilt werden muß. - 

Darauf folge, 
im zweiten Theile die ſyſte mat iſche Dar⸗ 

fteflung der wefentlihen Beftimmungen 
«ber im öffentlichen Leben der einzelnen europäifchen 

“ und amerifanifchen Staaten gegenwärtig gels 
tenden fchriftlichen Verfaffungsurkunden, "mit 

° A senden geſchichtlichen Einleitungen in dies 
en. 

“ 9. 
Literatur der Wiffenfhaft. 

Da das pofitive Staatsrecht zu den en tſte he n⸗ 
den Wiffenfhaften gehört; fo kann es noch Feine 

Siteratur deffelben, -im ftrengen Ginne des Wortes, 
geben, Es muß abet doch derjenigen Schriften ges 
dacht werben, welche theils, als Sammlungen, 
mehrere der wichrigfien Srundgefege und Verfaffungen 
in ſich enthalten, theils eine wiffenfchaftlihe 
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Darftellung einzelner ins pofitive Staatsrecht 
gehörender Gegenftände, ober des Ganzen felbft vera . 
fuchten. i . 

Sammlungen: J 
Pierre Firmin de la Croix, conslitutions 

des principaux e&tats de l’Europe et des dlats- 
unis de l’Amerique. Seconde Edition. 6 Voll 
à Paris, 1791 59q. 8. — Ed.3. 1802. Teutſch: 
Verfaffung der vornehmften europäifchen und der vers 
einigten amerifanifchen Staaten, . Aus dem Franz. mit 
Berichtigungen des Ueberfegers. 6 Theile. - 
Leipg. 1792 f. 8. - 
Ebenezer Hazard, historical collection of . 

state -papers for an history of the uniled states , 
of N. America. 2 T.. Philadelph. 1794 sqq. 4. 

Georg. Fr. v. Martens, Sammlung der wichtigfien 
Reichsgrundgeſetze, Erbvereinigungen, Capitulationen,. 
Bamilienverträge, audy Gefege, Berordnungen, Privis 
legien u. f. w., welche zur Erläuterung des Staatsrechts 
und der pragmatifchen Geſchichte der vornehmften europäis * 
ſchen Staaten dienen. Erfter Thl. (Dänemark, Schwer 

«den. Großbritannien.) Goͤtt. 1794. 8. Cmehr if nice 
erſchienen.) 

(Dotitz,) Die Conſtitutionen der euros 
pdiſchen Staaten ſeit den legten 25 Jahren. 
4 Theile. Leipzig und.Altenburg, 1817 — 1825. 8. *) 

Ludw. Lüders, Liplomatifdes Archiv für Europa. 
Eine Urkundenfanmnlung mit hiſtoriſchen Einfeitungen. 
3 Gände; jeder Band in zwei Atheilungen. (Der 
dritte Band, nad des Vfs. Tode, fortgefegt von 
Pölitz) Leipz. 1819— 1323. 8. \ 

-_P. A, Dufau, J. B, Duvergier, et J. 
Guadet, collection des constitulions, chartes. 
et lois fondamentales des peuples de l’Europe et 

) Ueber diefe drei Sammlungen von v. Martens, de 
la Eroig, europ. Conftitut.,- und die fpdter ges 

“nannte Schrift von Bifinger vergl. man die Iehrreiche 
Beurtheilung im Hermed, N.X. ©. 1ff. 
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des deux Am6riques; aveo des precis offrant 
Phistoire des libertes et. des institutions politi- 
ques chez les nations modernes. 6 Voll. 'ä Paris, 
1821— 23. 8. 
Der Pair Frankreichs, Graf Lanjuinais gab zwar " 

feinen: constitutions de la nation frangaise (2 T. 
Paris, 1819. 8.) den allgemeinen zweiten Titel: 
Lesconstitations destouslespeuples, 
hat aber das Werk nicht weiter fortgefegt. 

Archives diplomatiques pour ’histoire du tems 
. et.des &tats. (Auch mit teutfhem Titel: diplomaz 

tifches Archiv für die Zeitz und Staatengeſchichte, und 
mit der teutſchen Ueberfegung der ausländifhen Urkuns 
den.) Stuttg. und Tuͤb. 1821 ff. 8. 6 Bände. (Die 
Heiden erften Bände enthielten alle Urkunden teutfch 
und franzöfifc. IH. 3—6 zunaͤchſt franzoͤſiſch.) 
Die Fortfegung erfhien blos teut ſch unter dem 
Titel: Neuefte Staatsacten. 8 Theile, (wird 
fortgefegt.) Stuttg. und Tüb. 1825 ff. 8. 
Isambert, annales politiques et diplomati- 
jues, ou manuel du publiciste et de Phomme 

+ d'etat, contenant les charles et lois fondamen- 
tales, les traites etc. 4T. Paris, 1823 sqq. 8. 

Uftert, Handbuch des ſchweizeriſchen Staatsrechte, 
Ne Aufl. Aarau, 1821. 8. 

Theilweiſe gehört auch hieher: 
Geo. Fr. de Martens, recueil des principaux 

treites d’alliance, de paix etc. 7 Voll. & Gött. 
4791 sqg. 8. (Ron den vier erften Theilen M. A. 
1817.) Dazu gehören 10 Theile Supplemente, 
wovon aber die Theile vom öten an auch mit dem bes 
-fondern Titel: Nouveau recueil etc. erſchienen. 

* . * 

Biffenfhaftlige Schriften: 
Geo. Fr. v. Martens, Abriß des Staatsrechts ber 

vornehmſten europäifchen Staaten. 1r Theil, Iſte Abthl. 
Goͤtt. 179 Won diefem fleißig gearbeiteten Buche, 
deſſen Fortſetzung und. Beendigung eine weſentliche Luͤcke 
in der politiſchen Literatur ausgefuͤllt haben wurde, iſt 

St. W. ate Aufl. IV. 6 
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blos dieſe einzige Abtheilung erſchlenen, welche das 
Staatsrecht Danemarks, Schwedens und Groß 
britanniens umfhließt. Es enthält thells mehr, 
theils weniger, als das, was von mir ‚unter dem 
Namen: pofltives Staatsrecht zur wiſſenſchaftlichen 
Seftaltung gebracht werden foll; mehr, weil es bie 
Grundzüge des gefammten politiven Staatsrechts der 
genannten europäifchen Reiche L nicht blos das Verfaſ⸗ 
fungsrecht] enthält; weniger, weil es nicht die, durch 
das poſitive Öffentliche Recht begründete, neue Geftals 
tung des innern Staatslebens zur Anſchauung erhebt. — 
Mit diefem Lompendium brachte der Verf. die bereits 
angeführte Sammlung der wichtigſten Reich s⸗ 
grundgefege:. [deren erfter Theil aud ‚nur die 
drei genannten Reiche umfeloß,] in genaue Merbins 
dung.) 

Theod. Schmalz, Plan zu Vorlefungen über allger 
meines pofitives europäifches Staatsrecht. Berl. 1815. 8. 
Cgeitvole Skizze; nur daß in derfelben der genannten 
Wiſſenſchaft ein weiterer Umfang angemiefen wird, als” 

‚in der von mir verfuchten Darftellung.) ' 
Sebald Brendel, die Geſchichte, das Weſen und 

der Werth der Nationalrepräfentation, oder vergleichende 
ijtorifch s pragmatifhe Darfellung der alten und neuen 

It, befonder6 der teutſchen, in Beziehung auf die 
Entſtehung, Ausbildung, Schickſale und Vorzuͤge der 
Volksvertretung, oder der Öffentlichen Theilnahme an der 
jöchften Staatsgewalt. 2 Theile. Bamb. und Enz. 1817. 
. Centhält viele richtige politifch s gefchichtliche Urtheile 

und Zufammenftellungen; doch ift das Werk nach feinem 
feften Plane bearbeitet, befonders in Hinſicht des Vers 
hältniffes der Welt des Alterthums zur gegenwärtigen 
Beit; auch enthält es die neuen Verfaſſungen bis 1817 
nur in Andeutungen und Auszügen.) 

Joſeph Eonftant.Sifinger, vergleichende Darftellung 
der Staatsverfaffung der europäifchen Monarchieen und 
Republiten. Wien, 1818. 8, 

Yan. Rudhart, Ueberſicht der vorzäglichften Bes ' 
fimmungen verſchiedener Staatsverfaſſungen über Volkes 
vertretung. Münden, 1818. Bol. (vergl. dig Beurthei⸗ 
lung im Hermes, N. IV. ©. 78 f.) 
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Vergleichende Darfiellung der Kepräfentatioverfaffungen. 
verſchledener europäifcher Staaten in ihren Grundzuͤgen. 
Karlsruhe, 1823. 2 Tabellen in Fol. 
Vergleichende Darftellung der ſtaͤndiſchen Verfaſſungen 
mehrerer teutfhen Bundesſtaaten in ihren Grundzuͤgen. 
Karlsruhe, 1823. 2 Tabellen in ol. 

Theilweiſe gehört auch folgende ältere Schrift hieher: 
Ehftn. Dan. 8 oß, Hiftorifch sftatiftifce Leberficht der 

merkwärdigften europäijgen Staaten, aus dem Ges 
fiptspuncte desallgemeinen Staatszweckes. 
Kalle, 1795. 8, (Obgleich. in diefem Werke Geſchichte 
und Statiſtik verbunden werben; fo iſt doch die Anlage 
des Ganzen aus dem poltitiſch⸗pubiiciſtiſchen Stands 
zunete. Der Verf, ſtellt nämlich die Staaten dar: 1) 
als uneingefhränttsmonardifhe Staaten 
Preußen, Rußland, Dänemark, Spanien, Portugal, 
Sardinien, beide Sicilien, Kirchenſtaat, osmanifches 
Neih); 2) als republitanifhe Staaten a) 
ariſtokratiſch: Wenedig, Genua; b) demokratiſch: Frank 
zeih (damals); 3) Staaten mit gemifdten 
Megierungsformen (das teutſche Reich als Staates 
koͤrper, Schweden, England, Polen); 4) verbändete 
Staaten (Eidgenoffenfchaft, das teutſche Reid.) 

Als Verfuche, das pofitive öffentliche Staatsrecht 
wiſſenſchaftlich zu begründen, gehören hieher: 

Alb. Fritot (ävocat), science du 'publiciste, 
on trait& des principes &l&mentaires da droit, 
consider& dans ses priucipales divisions; 41 Voll. 
& Paris, chez Bossange, 1820— 1823. 8. (Dies 
fes, dem Könige Ludwig 18 und dem Herzoge de Cazes 
gewidmete, Werk ift gruͤndlich und freimäthig, aber fehr 
weitſchweifig. — Die erfte Abtheilung enthält: droit 
pbilosophique, ou principes el&mentaires du 
roit public, du droit politique, et du droit.des 

gens, und zwar im erften Bande: droit public; 
im zweiten Bande: droit politique; und in dems 
felden Vande von &. 321 an (und im ganzen fols 
genden dritten Bande) droit des geus. — Die 
zweite Abtheilung enthält vom viren Bande an: 

. 
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droit constitütionel, conslitutif ou organique, 
und zwar nad) den drei Rubrikent 1) des gouver- 
nemens divers, de leurs inconv&uniens, de leurs 
avantages (davon im ganzen vierten Theile und im 
fünften bis &. 448); 2). de la monarchie con- 
stitutionnelle ou representative (davon im fünfs 

“ten Theile von S. 449 an, und im ganzen fehften 
Bis eilften Band); 3) Sisposirions et moyens 
de transition. — Zu der Wiffenfhaft bes -pofitiven 
Staatsrechts gehört diefes Werk erft vom vierten 
Bande an, foo der Verf. mit der Lehre von den 
Regierungsarten Überhaupt beginnt, die fogenannten drei 
Sewalten im Staate, die Eintheilung in einfache und 
vermifchte Regierungen Cje nachdem bie drei Gewalten 
vereinigt oder getheilt find) erörtert, gegen die unbes 
ſchraͤnkte Monarchie ſich erklärt, die dermalige franzöfifcye 
Verfafſung als Ariftokratifch / demoktatiſch⸗ monarchiſch auss 
ſpricht, die Wirkungen der Repraͤſentation, der Foͤdera⸗ 
tion, der Wahl und der Erblichkeit prüft, und zum 
Wefen der innern Geftaltung der conſtitutionellen Mos 
narchie a) einen Erbmonardyen (dem die Sanction, Ver⸗ 
kundigung und Vollziehung der Geſetze zuſteht), b) zwei 
Kammern (welche mis dem Regenten die Initiative der 
Geſetze theilen), und c) Geridtshöfe verlangt, melde 
nur vom Geſetze abhängen. 
I. Chriſt. Freih. v. Aretin, Staatsreht der conz 

fitutionellen Monardie. Ein Handbuch für Gefchäftsr 
männer, ſtudirende Juͤnglinge und gebildete Buͤrger. 

- Erfter Band. Altenb. 1824. 8. Zweiten Bandes ' 
erfte Abtheilung. 1827. (Ungefähr die erfte Hälfte 
diefer Abthl. ward noch von Aret in gefchrieben, nach 
deffen Tode Karl v. Rotteck das Werk forifegt. — 
Ueber den wiſſenſchaftlichen Charakter deffelben vgl. 6. 4.) 

Ks befondere, dem Verfaſſungeweſen gewidmete, 
HZeitſchriften begannen 9 ſe ka 

(Luden), Allgemeined Staatsverfaffungss 
“archiv, Zeitſchrift für Theorie und Praxis gemäßigter 
Negierungsforthen. 2 Bände (jeder in 4 Städen) und 
In Bdes. 18 Std. Weimar, 1816 f. | 
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Allgemeine politiſche Annalen. Stuttgart u. Tuͤbingen, 
25. ©ände feit 1321. 8, (enthalten viele Verhandlungen 
über das Verfaſſungsweſen.) , 
Co. Aretin), conſtitutionelle Zeitſchrift. Cerfchien 

blos ein Halbjahr vom Yan. — Jun. jeder Monat in 
2 Heften.) Stuttg. 1823. 8, ' 

Erfer Theil 

A) Allgemeine gefhihtlihe Ueberfiht 
über die in Europa und Amerika feit 40 
Sahren ins öffehtlihe Staatsteben ein- 
getretenen, theils noch beftehenden, theils 

wieder erlofhenen, Verfaffungen. 

- 10. 

Großbritannien und Nordamerika, 

Wenn gleich in keinem gefitteten europäifchen 
Staate feit den Zeiten des ausgehenden Mittelalters 
geroiffe Grundgeſetze fehlten, durch welche bald eine 
regierende Dynaftie auf ven Thron erhoben, bald die 
Thronfolgeordnung feftgefest, bald das Verhaͤltniß 
des Regenten zu. den Reichs⸗ oder tandftänden näher 
beftimmt, bald im innern Staatsleben über die bürs 
gerliche und Strafgeſetzgebung, fo wie über die Be—⸗ 
ſteuerung, oder ber die Geftaltung der Eriegerifchen 
Macht ein allgemeiner Maasftab aufgeftellt worden 
war; fo,hatten doch in den meiften Reihen und Staa⸗ 
ten diefe Formen theils nur zufällig und in fehr. ver- 
ſchiedenen Zeitaltern fich ausgebildet, theils fehlte der 
innere Zufammenhang. zwifchen denfelben, weil jedes⸗ 
mal, nad} dem eingetretenen Bebürfniffe, nur einzelne 
Gegenftände ver Verfafſung oder Verwaltung durch 
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befondere Geſetze geordnet worden waren. Daher auch‘ 
in fo vielen Staaten der unverfennbare Widerſpruch 
zwifchen dem öffentlichen und dem Privatrechte, ja 
felbft zwifchen ven einzelnen Theilen und Abfchnitten 
der Gefeßgebung felbft, je nachdem fie aus fremden 
oder einheimifchen Rechten, aus dem zwölften oder 
achtzehnten Jahrhunderte ſtammten. Blos in Engs 
land beftand, im jüngern- Europa, eine auf einzelnen 
fhriftlihen Urkunden berubende, obgleich im 

“laufe der Jahrhunderte bedeutend veränderte, und 
erſt feit der TIhronbefteigung Wilhelms des Draniers 
(1689) zu einem beftimmten Charakter ausgeprägte, 
Verfaffung. Seit diefer Zeit ward in dem freien, 
in zwei Kammern geteilten, brittifchen Parlamente 
manches Eräftige Wort tiber die wichtigften Angeles 
genheiten des innern und äußern Staatslebens aus⸗ 
gefprochen, das für das übrige, in feiner politifchen 
Bildung fortfchreitende weftlihe, Europa um fo wenis 
ger verloren ging, je länger in mehren großen Reis 
“hen die Verfammlung der Reichsſtaͤnde entweder ganz 
geruht hatte (wie z. B. in Zranfreich feit 1626, in 
Portugal feit.1697), oder, wie in Spanien, zu einer 
bloßen Gormalität herabgeſunken war. Beſonders aber 
wirkte das Vorbild Großbritanniens auf das uͤbrige 
Europa mächtig, theils in Hinficht der dafelbft in der 
Berfaffung begründeten Herrfchaft des Rechts und 
Geſetzes im Gegenfage gegen die Willkuͤhrherrſchaft 
der Premierminifter und Maitreffen in andern Reichen; 
theils in Hinfiht des fteigenden Wohlftandes und 
Reichthums Großbritanniens im Gegenfage gegen die 
Verarmung, die Schuldenlaft und die ungleiche Bes 
ffeuerung in andern Staaten *). 

*) In demſelben Sinne ſprach ein A. im Hermes Rx 
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Nur Unter dieſen Verpäftniffen vermochte die 
geroichtvollen, die brittifche Verfaffung als Vorbild 

&.4): „Der Zunftgeiſt, der Briefadel, die Verbins 
dungen der Städte‘ unter einander und des Adels gegen 
die Städte, aber auch zuweilen mit ihnen gegen die 
willkuͤhrliche Hertſchaft; die Gründung jtehender Ges 
richte; die erften vohen Verſuche des Bauernſtandes, 
ſich zur bürgerlichen Freiheit zu erheben, oder dabei zu 
behaupten; die Bildung der Landſtaͤnde aus Geiſtlichkeit, 
Adel und Städten, ihr Wachsthum und ihr Verfall; 
die eigene neue Gefeßgebung- und die Regierung der 
Staaten von oben herab, welche im fechszehnten Jahr⸗ 

- hunderte mit verdoppelter Thaͤtigkeit fich erhob; — alle 
diefe ‚Elemente des innernm Lebens der Vditer haben 
fi in den verſchiedenen europälfdyen Staaten nad) einers 
lei Regel und mit fehr. fihtbarem Einfluſſe des einen 
auf die andern entwidelt. Nur England behaups 
tet. dabei wefentlihe Eigenthämlichkeiten 
in Rechts- und Ötaatsverfaffung, weiles 
ihm gelang, die alten einheimifhen Einridhs 
“tungen, welde in den meiften andern Län 
dern durch alte und neue roͤmiſche Begriffe 
und Infitute verdrängt wurden, feſt zuhal⸗ 
ten und: felbftitändig fortzubilden.. Allein 
eben dadurch it England von der Zeit an, wo die 
willtührlihe Herrfchaft im Übrigen Europa durch 
Kari 5, durch Philipp 2, durch Ludwig 11, Richelieu 
und Ludwig 14 fat allgemein geworden war, der 
Aunst geworden, von welhem bie innere 
ewegung Europa’s ausging, und fi den 

übrigen Völkern deffelben mittKeilte, Nicht 
Montesquieu’s Lobreden der englifchen Verfaſſung 
haben dieſe hervorgebracht, fondern wer im ganzen works 
gen Jahıhunderte den wachſenden Wohlitand Englands 

- gewahr ward; wer es fah, wie Gefeg und Recht auch 
Über die Großen herrſchie; wie geachtet auch der eins 
fahe Bürger war; wie ein jedes Verdienſt eine freie 
Bahn zu Wirkſamkeit und Belohnung fand; der mußte 
wohl das MWerlangen empfinden, daß auch in feiner 
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und Muſter preiſenden, Stimmen eines Mont es⸗ 
quien und vieler andrer bedeutend zu wirken, welche 
feit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts das Bes 
dürfniß einer neuen zeitgemäßen Geſtaltung des ins“ 

‚nern Staatslebens und einer feften Begründung 
des Rechtszuftandes in mehren europäifchen Reichen 
und Staaten theils felbft fühlten, theils bei Andern 
anregten. 

Allein ein außerhalb des europäifhen 
Staatenfpftems eintretendes höchft Folgenreiches 
Ereigniß ward die nächfte Veranlaffung der weitern 
und fhnellern Verbreitung der fogenannten repräs 
fentativen Orundfäge: die Trennung eines Theis 
les der nordamerifanifchen Kolonieen Groß— 
britanniens von ihrem europäifchen Stammlande,, 
und die Erfämpfung und Anerkennung ihrer Unaba 
Kiskeit und Selbftftändigkeit im Parifer 

ieden am 3. Sept. 1783 *), 
Verjahrte Eiferſucht ftellte, „während dieſes 

Kampfes zwiſchen Großbritannien und feinen Kolos- 
nieen, Frankreich und Spanien ‚auf die Seite der 
legtern ; namentlich fochten viele franzöfifche Dfficiere, 
dazu berechtigt von ihrer Regierung, auf amerifanis 
ſchem Boden unter Washlugt ons Befehlen für 
die Sache der bürgerlichen und politifchen Freiheit. 
Grundfäge, die fie im transarlantifchen Erdtheile ken⸗ 
nen gelernt und mit ihrem Blute verfiegelt hatten, 
folgten. ihnen, nach dem Parifer Frieden, in dig euro- 

J 
Heimath ein ſo friſches, freies und kraͤftiges Leben auf⸗ 
blühen moͤchte.“ N 

*) Dan vergleiche darüber meine Staatenfyfteme Euros 
pa’s und Amerita’s feit dem Jahre 1783. 
Ckeipg. 1826. 8.) Th. 1. ‘ 
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päifche Heimath zuruͤck, und wurden von ihnen deſto 
fefter gehalten, je mehr, namentlich in Frankreich, die 
Unvoll£ommenheiten der Verfaffung und Verwaltung 
diefes Reiches, hauptſaͤchlich wegen der ungehener ges _ 
fteigerten Schulvenlaft , von den mittlern und untern 
Ständen gefühlt wurden. 

Gleichzeitig bildeten die felbftftändigen nord⸗ 
amerifanifhen Staaten in ihrer Mitte vie 
Verfaffung eines Freiftaates (1787) aus, - 
in deren Grundzuͤgen eben fo wenig das Vorbild 
der brittifchen Verfaffung — nur übergeträgen von 
einer befchränften Monarchie auf einen neuentftandenen 
Bundesſtaat — wie der Einfluß Washingtons 
zu verfenuen war, eines Mannes, in welhem Nord⸗ 
amerifa früher feinen Helden und Kerter, und fpäter 
feinen ©efeßgeber und. Regenten fand. 

Je inehr die neue Verfaffung Nordamerika's, p 
wiedie befondere DVerfaffung jeder feiner ein 
nen‘ (vamals 13) Staaten, die Farbe und den. di 
rakter des achtzehnten Saprpunderts an ſich trug; defto 
weiter wich fie von den veralteten, republikaniſchen 
"Formen ab, die in den europäifchen Freiftaaten Bes 
nedig, Öenua, tucca, Schweiz und Nies 
derland ftatt fanden. 

11. 

Neue Berfaffung in Frankreich und Polen, 

Bevor aber auf europäifchem Boden eine Nachs 
bildung des brittifchen und der norbamerifanifchen 
Verfaffung verfucht ward, gab die franzöfifche 
Revolution im Jahre 1789 ven Ausſchlag uber 
die völlige Umbildung des innern Staatslebeng in dem 
älteften chriftlichen Keiche des jüngern Europa. Denn 
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kaum hatte; aus der Mehtheit der von Necer nach 
Verfailles zufammenberufenen 1200 Deputirten ‚des 
Reiches, die erſte Nationalverfammlung' 
(17. Sun. 1789) ſich gebilvet, als diefe (4. Aug.) die 
völlige Abfchaffung des Lchnsfnftems aus⸗ 
fprah, und, nach zweijährigen Verhandlungen, (3. 
Sept. 1791) die neue fhriftlihe Verfaffungss - 
ur&unde beendigte, welche (14. Sept.) Ludwig 16 
in der Mitte der Nationalverfammlung als Reichs⸗ 
grundgeſetz beſchwor. 

Gleichzeitig dachte der edlere Theil der Polen, 
der die erfte Theilung des Reiches vom Jahre 1772 
noch nicht verſchmerzt hatte, an eine Verbeflerung der 
fehlerhaften Keichsverfaffung und au eine Verjüngung 
des innern Staatslebens. Bereits am 6. Det. 1788 
ward ber polnifche Reichstag eröffnet, auf welchem 
fogteich das fogenannte freie Veto aufgehoben, und, 
nach der Abfchliegung eines Bundes mit Preußen 
(29. Maͤrz 1790), von der großen Stimmenmehrheit 

- &.Mai 1791) eine neue Verfaſſung angenoms 
men, fo wie diefelbe vom Könige Stanislaus Augus 
Mus befhmoren ward. Diefe Verfaffung fchloß fich 
mehr, als die franzöfifhe, an die bis dahin in Polen 
beftandenen Kechtsverhältmiffe an; demungeachtet bils 
dere fih, unter Rußlands Einfluffe, gegen, fie der 
Zargomwiser Bund (1792), worauf — mit Zus 
ftimmung des Könige — die neue Verfaffung auf 
dem ‚Reichstage zu Grodno (29. Sept. 1792) vers 
worfen, und im Jahre 1793 Polen zum zweiten 
male getheilt warb. 

Allein auch die erfte Verfaffung Frankreichs vom 
Sabre 1791 ging nur theilweife ing öffentliche Staats⸗ 
leben über, weil, bereits nad) dem Zufammentreten 
der zweiten Nationälverfammlung (1. Det. 1791), 
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ein heftiges Partheiengewuͤhl in derſelben ſich zeigte; 
das, nach der Eröffnung des fogenannten Notionals 
comvents (21. Sept. 1792), in der Abfhaffung des 
Koͤnigthums, in der Verwandlung Frankreihs in 
eine Republik, und in dem Prozefle und der Hinrichs 
tung Ludwigs 16, zu dem völligen. Umſturze aller 
fehhern Staatsformen im Innern Frankreichs führte, 
worauf für die Republik Frankreich am 24. 
Juny 1793 eine zweite Verfaſſung gegeben ward, 

. bie aber nicht ins wirkliche Leben tat, weil bei ber 
Eröffnung des Krieges gegen das Ausland die fürchte " 
bare Dictatur des Wohlfahrtsausfchuffes, mit Sufpens 

\ Fon der Verfaffung, die Regierung an ſich ri. 
Nach dem Sturge der Schreefensregierung warb- 

fir die Republik Frankreich die Dritte Ders 
faſſung im Jahre 1795 aufgeftellt, mit einem Direcs 

torium von fünf Perfonen an- ber Spitze der voll⸗ 
zie heuden Gewalt. 

Dieſer folgte im Jahre 1799 die vierte Ver⸗ 
foffung, welche den General Bonaparte, unter 
deſſen —e— gegeben ward, zum erſten Con⸗ 
ful ernannte. In dieſer Verfaſſung gingen die fruͤhern 
republikaniſch⸗ demokratiſchen Beſtimmungen bereits in 
ſoiche über, die ſich der monarchiſchen Staatsform 
naͤherten. Dies trat noch beſtimmter durch die Sena⸗ 
tusconſulta vom Jahre 1802 und 1804 hervor, welche 
den erften Conſul Anfangs zum Conful anf Sebenss 
zeit, und dann zum erblichen Kaifer ver Frans 
zofen ernannten, 

Nachdem er aber (1814) auf den Thron Franke 
reiche verzichtet —— gab der Senat, unter Talleyrands 
reitung, eiche eine neue Verfeffung, (6. Apr. 
1814), in — Ludwig (18) durch den Willen 
des Volkes auf den Thron berufen ward. Allein 
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Umdwig 18 erfannte dieſe Verfaſſung nicht an, ſondern 
ertheilte, aus koͤniglicher Machtvollkommenheit, (4. 
Jun. 1814) die conſtitutionelle Charte, die 
noch jetzt als Grundgeſetz des Koͤnigreiches gilt, wenn 
gleich Napoleon, nah feiner Ruͤckkehr von Elba, 
während der hundert Tage, (22. Apr. 1815) eine 
Zuſatzacte zu ber vierten Merfaffung bekannt 
machen ließ. oa 

. 12. . 
. Staliem . 

Mit den Siegen der Franzoferr uͤberſchritt auch 
das 'repröfentative Staatsfoftem die Orenzen Franke . 
reihe: fo in.den Niederlanden; fo in Stalien.. 
Ward gleich die Altere Staatsform des Freiftaates der 
vereinigten Niederlande, unmittelbar nach Pichegru's 
Vorbringen tiber die zugefrornen Grenzflüffe, aufges 
hoben, und das demokratiſche Princip für die neue 
Verfaffung der Niederlande ausgefprochen ; fo dauerte 
es doch in der fogenannten batavifchen Republik bie 
zum Jahre 1798, bevor die erfte neue Verfaſſung 
angenommen ward. 5 

Raſcher erfolgten die politiſchen Umbilvungen in 
Stalien, wo Bonaparte im Srühjahre 1796 feine 
glänzende Eriegerifche Laufbahn begonnen hatte. So 
wie er, bereits nach dem fühnen Uebergange über bie 
Adda = Brüde bei odi (20. Mai 1796), die Freiheit 
der Lombardei ausſprach; fo ward auch, unter feiner 
Mitwirkung, in der Zwifchenzeit zwifchen den Fries 
denspräliminarien zu Leoben und dem wirklichen Fries 
densabſchluſſe zu Campio Formio mit Oeſtreich am 29. 
Sun. 1797 der neuen cisalpinifchen Republik 
eine Verfaffung gegeben, die, bei vielen eigenthämlis 
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chen Schattirungen, doch im Ganzen-eine Nachbildung 
der dritten Verfaſſung Frankreichs war. Waͤhrend 
aber Bonaparte in Aegypten ſich befand, erfuhr diefe 
Verfaſſung (1798) durch den frangafifchen Sefandten 
Trouve und durch den General Brune weſentliche 
Veränderungen, und bei ven Siegen der Deftveicher - 
und Kuffen in Oberitalien im Jahre 1799 theilte fie, 
mit der cisalpinifchen Republiß felbft, das Schiefal 
der Auflöfung. 

Kaum hatte aber der damalige erfte Conſul Bos 
naparte in der Schlacht bei Marengo (14. Jun, 1800) 
von neuem dag Uebergewicht der Waffen Frankreichs 
behauptet; fo warb auch von ihm bie cisalpinifche 
Republik (18. Sun.) mit einer einftweiligen Regierung 

geftellt, uud ‚nach dem Luͤneviller Frieden, diefer 
epublif, welche zu Lyon den Namen der italieni 

ſchen annapm, (28. Jau. 1802) eine neue Vers 
faffung gegeben, die. in manchen wefentlichen Punc« 
ten von der bierten franzoͤſiſchen abwich. Durch 
<onftitutionelle Statute im Jahre 1805 ward: Napo⸗ 
leon zum Könige von Italien ernannt, und 
dasjeriige in der Verfaffung verändert, was bei dem . 
Uebergauge aus der republifanifchen in Die monardhis 
fhe Staatsform umgewandelt werden mußte. — 
Nah der Vernichtung der Macht Frankreichs in 
Stalien, und nach der Ruͤckkehr der Lombardei und. 
Venedigs unter öftreichifche Heirſchaft, gab der Kai⸗ 
fer Franz (24. Apr. 1815) dem lombardifce 
venetianifhen Königreiche eine nem Ver-⸗ 
faffungsform. . 

Gleichzeitig mit den Folgen der frangöflfchen. 
Siege durch Bonaparte. in Stalien ftürzte der Altefte 
italiſche Freiftaat, Venedig, zufammen; dag klei⸗ 
nere Senna hingegen ‚ehe fih, ward (1797) als 
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liguriſche Republik demokratiſirt, und er⸗ 
hielt (2. Dec. 1797 und 26. Jun. 1809) zwei eins 
ander ſchnell folgende Verfaffungen unter Frankreichs 

- Einfluffe, bis 1805 Genua Frankreich felbft einver- 
keibe, nach Napoleons Sturze aber, auf dem Wiener 
Corigreffe, dem Könige von Sardinien zugerheilt 
ward. 

Eben fo erhielt auch der Eleine Freiftaat Iucca 
im Sabre 1799 und im Jahre 1801 zwei Verfafe 
fungen, die, im verjüngten Mansftäbe, den in Frank⸗ 
reich wechfelnden Verfaffungen nachgebilvet waren. — 
Selbft dem Kirchenſtaate, welchen das franzöfi« 
ſche Directorinm (1798) in eine rͤmiſche Republik 
verwanbelte, ward (20. März 1798) eine demokratiſche 
Verfaſſung gegeben, die aber bei der Erneuerung bes 
Krieges fehnell wieder aufgelöfet ward. 

Neapel, obgleih, nach Championets fiegreis 
chem Vorbringen bis in die Hauptftadt des Reiches, 
als parthenopeifche Republik (1799) ausges 
fprochen, erhielt damals, bei dem ſchnellen Wechfel 
des Kriegsglüctes, Doch Feine eigene Verfaſſimg. Als 
aber fpäter Napoleon feinen Bruder Joſeph (1806) 
zum Kötige beider Sicilien, und zwei Jahre darauf 
Zum Konige von Spanien ernannte, welchem Joqchim 
Murat auf dem Throne Neapels folgte, gab Sofeph, 
bei feinem Abgange nach Spanien, dem Königreiche 
Neapel (20. Sun. 1808) eine Berfaffung, die 
Napolcon beftätigte. Doc) band ſich Murat an dies 
ſelbe nicht; fie trat nicht ins öffentliche feben. 

Dagegen ward, unter brittifchem Einfluffe, von 
dem ford Bentind im Königreihe Sitilien, wels 
des die aus Neapel verbrängte Dynaftie Bourbon 
gegen Frankreichs Waffen behauptete, (1812) eine 
ber englifchen.. Conſtitution nachgebildete Verfaſſung 
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"gegeben, die aber von dem bourboniſchen Regeuten. 
hauſe bald wieder aufgehoben ward. B 

Selbft nach der Rikkehr- diefer Dynaſtie nach 
Neapel (1815), warb der Verſuch, die fpanifhe 
Verfaffung in Neapel mie örtlichen Modificatios 
nen (1820) einzuführen, durch die fiegreichen Waffen 
Oeſtreichs vereitelt. “ 

Den jonifhen Infeln, früher der Republik 
Venedig gehörend, ward bereits im Jahre 1803 eine 
unter Rußlands Einfluffe vermittelte Verfaffung er⸗ 
theilt. Als aber, nach ſchnell wechfelnden Schidfalen 
diefes Freiftaates, derfelbe (1815) unter die Schutz ⸗ 
Hoheit Großbritanniens geſtellt warb, erhielt er am 
28. Dec. 1817 eine in London entworfene und non 
dem damaligen Prinzen» Regenten beftätigte Ver⸗ 
faffung. “ R 

13. 

Die Shweiz;. 

Veraltet war die politifche Form der ſchweize⸗ 
rifhen Eidsgenoffenfhaft beim Ausbruche 
der franzöfifchen Revolution; auch fehlte in ven Cane - 
tonen die Einigkeit, die in den Tagen der Gefahr das 
Beſtehende zu retten vermag; allein Europa fah mit 
Mißbilligung, wie das franzöflfche Directorium mit 
der frievlichen Schweiz verfuhr. Nach Ueberwaͤlti⸗ 
gung derfelben durch franzöfifche Heere ward. (12. Apr. 
1798) zu Aarau der Entwurf einer neuen. Vers 
faffung der einen und untheilbaren helvetifchen Res 
publik angenommen ; doch ‚hatte das alte Syſtem viele 
Anhänger und rüftige Verteidiger, und die Erfolge 
Dcftreichs im Kampfe des Jahres 1799 brachten beide 
Partheien gegen einander in mächtige Gaͤhrung, bis 

\ 
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Maffena’s Sieg (Sept. 1799) bei Zürich den Aus⸗ 
flag für das neue Spften gab. Eine neue, zu 
Paris eutworfene, Verfaffung ward zwar.am 29, 
Mai 1801 angenommen, von den Freunden des alten 
Syſtems aber durch die Aufftellung einer Verfaſſung 
der fogenannten allgemeinen helvetiſchen Tagſahung 
(24. Dct. 1801) befeitigt. Doch auch diefer Vers 
faffungsentwurf mußte einem neuen vom 27. Febr. 
1802 weichen, der.aber ebenfalls weder die öffentliche 
Stimmung in der Schweiz, noch den Beifall des 
erften Confuls von Frankreich für ſich hate. ‚Die zu 
Bern verfammelten helvetifchen Notabeln gaben die 
Verfaſſung vom 20. Mai 1802. Sie ward Anfangs 
von den meiften Cantonen angenonmen; allein bald 
wogte, nach. den Zuruͤckziehen der franzofifchen Trup⸗ 
pen, die innere Gährung in dem ganzen Freiſtaate auf. 
Dies bewog den erften Conful Bonaparte, nach 'ers 
neuerter Befegung des. Landes von franzofifchen Trup⸗ 
pen, Männer aus beiden Syſtemen nad Paris zu 
berufen, mit welchen er die fogenannte Bermittes 
lungsacte.(19, Febr, 1803) verabrebete, welche bis 
zum Jahre 1813 als Staatsgrundgefeß der Schweiz 
galt, und auf eine im Ganzen ſchonende Weife das 
Alte und Neue verband. , 

. Nachdem aber die Voͤlkerſchlacht bei leipzig über 
Napoleons Schickſal in Teutſchland entfchieden hatte, 
fprachen die verbuͤndeten Mächte die Auflofung der 
Vermittelungsacte aus, und ließen durch Ihre Abge⸗ 
fandten. mit „den Abgeordneten der Schweiz unterhan⸗ 
deln, worauf‘(8. Sept. 1814) ein neuer Bundesver⸗ 
Aag der 19 Cantone, und, · nach den Beſtimmungen 
bes Wiener Congrefles in Hinficht der Schweiz, bie 
Aufnahme ber drei neuen Cantone, Wallis, Genf und 

‚ Neuenburg, die Eutwerfung beſonderer Verfaſſungen 
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für’ jeden einzelnen Canton, fo wie (7. Aug. 16815) 
die feierliche Annahme der neuen Bundesacte 

der gefammten 22 Cantone erfolge 

14. . 

Die Nieverlande, 

In den Niederlanden, die, nach der Eroberung 
von den Franzofen, in dei :damaligen Staatsgeogras . 
pbie als batavifche Republik aufgeführt wurs 
den, war, unter dem Einfufie des franzöfifchen Ges 
fandten tacroir, (23. Apr. 1798) eine Berfaffung 
gegeben und angenommen worden, weiche man ber 

> dritten franzöfifchen (vom Jahre 1795) nachgebildet 
. hatte. Kaum war aber, in den Londoner Präliuris 

narien zum Frieden zwifchen: Frankreich, Großbri⸗ 
fannien, Spanien und. Batavien, die Selbſtſtaͤndig⸗ 
keit der neuen vepublikanifchen Form der letztern aner⸗ 
kannt worden, als (16. Det 1801) die bat av i⸗ 
ſche Republik eine zweite Verfaffung, und —r 
nach der. Begruͤndung der Saiferlichen. Macht in Frank⸗ 
reich — (15. März 1805) eine dritte Werfaffung 
erhielt, die einen Rathspenſionair an die Spitze der 
Regierung ftellte, und in vielfacher Hinficht ben. mo⸗ 
narchifhen Formen ſich naͤherte. Doch ſchon im fol _ 
genden: Jahre ward, durch organiſche Gefeke, (5. Jung 
-1806) die Republik für Rapoleons Benber, Ludwig/ 
in das Königreich Holland verwandelt, und 
demſelben (7. Aug: 1806) eine neue Berfaffung 

‚ gegeben. Allein diefes .neugefchaffene Königreich era 
lofch bereits im Zul. 1810, ‚wo es Rapoleon dem 
mächtigen Frankreich ſelbſt einverleibte, bis, nad) den 
Erfolgen der Leipziger Schlacht, die Franzefen aus ' 
Holland verbrängt wurden, eine einftweilige aug Hols 

St. W. ate Aufl, IV 7 “ 
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laͤndern gebildete Regierungscommiſſſon ben Furſten 
Wilh elm von Oranien zum ſouveralnen Fuͤrſten der 
Niederlande ernannte, dieſer aus England zur uͤckehrte, 
und, nach der Vereinigung Belgiens mit Batavien 
zum Königreihe der Riederlande, dem nun 
vereinigten Staate in der Verfaffung vom 24, 
Aug. 1815 ein bleibendes Grundgeſetz gab. 

15. 

Der Rheinbund. Warfhau Spanien. 
. chweden. 

Mit der weitern Verbreitung der Siege und des 
poliſchen Einfluſſes Napoleons auf das Ausland, 
gewann aud das Syſtem neuer Verfaffungen eine 
weisse Ausdehnung. Eine Felge des Kampfes zwis 
fen Frankreich, Oeſtreich und Rußland im Späte 
jahre 1805, und bes für Oeſtreich nachtheilegen Gries 
ders von Preßburg (26. Dec. 1805), war die Stife 
tung des Äheinbundes in der (12. Jul. 1806) 
zu Paris unterzeichneten Tonföderationsacte. 

ie ward, nach der Befiegung der Preußen in den 
Handern zwifchen ver Saale, Eibe, Dver und Weich» 
fel,. und nach dem Beitritte der nordteutſchen Fuͤrſten 
zum Rheinbunde, bald das allgemeine politiſche Ge⸗ 
ſetz des vormaligen Teutſchlands, mit alleiniger Aus⸗ 
vahme dar ehemals zu Deutſchland gehoͤrenden oͤſtrei⸗ 
chiſchen und preußifhen Sander. Dem im Zilfiter 
Frieden neugeſtifteten Herzogthume Warfchau gab 
Napoleon (22. Jul. 1807) eine neue Verfaſſung, 
wie bis zu. deſſen Auflöfung galt. Wie er aber in ver 
Mitte des Rheinbundes ſelbſa hie Begraͤudung neues 
Werfaffungen meinte, exhellte aus der (15. Now, 
1807) vom Königreihe Weſtphalen gegebenen 
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nenen Verfaſſung. Theilweiſe ward dieſelbe 
nachgebildet in der Verfaſfſung Bayerns vom 
1. Mai 1808, die aber nicht. ins öffentliche Leben 

\ ‚tat; in den Organifationsdecreten des Großherzog⸗ 
ums Berg (12. Dec. 1808 und 31. Wär, 1809), 
in der Berfaflung des Groß her zog thums Frandı 
fure (16. Aug. 1840), und in der vom Herzoge von 
Anhalt⸗Koͤthen (28. Dec. 1810) feinem Eleinen 
Lande gegebenen Verfaſſung. Die lebtere ward bereits 
im Jahre 1812, nach des Herzogs Tode, unter der 
vormundfchaftlichen Regierung des Herzogs von Ans 
Kalt» Deffau aufgehoben; vie übrigen erlofehen nach 
den Schlachttagen bei Leipzig. j i 

Eben fo befand die, von Joſeph Napoleon 
(6. Sul. 1808) dem Königreihe Spanien mit Zus 
fimmung des Kaiſers gegebene, Berfaffung nur 
fo lange, als er felbft in- Spanien, unter ver Macht 
ber framgöffchen Waffen, ih befauptete; denn, noch 
vor feiner volfigen Rückkehr nach Frankreich, ſprachen 
die auf der Infel Leen verfammelten Eortes Spanteus, 
-im Namen des abmefenben Ferdinands7, (19, März 
1812) eine neue Berfaffung ats Grundgeſetz dee 
Monarchie aus, die Ferdinand, nad) feiner Ankunft 
ia Spanien, (Mai 1814) aufhob, und fpäter zwar 
im Drange der Berhälmiffe (7. März 1820) annahm, 
ſie aber, nad) dem Vorbringen der franzöfifch = bour⸗ 
bonifchen Heere bis Cadix, (Det. 1823) für. immer 
vernichtete. . 

3. ihn ſein Oheim, Karl 13, nach Annahme 
nn 
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16. 
Neue Berfaffungen feit Rapateons, 

Sturze 

Die mächtige Veränderung aller volitiſchen Vers 
Hältniffe, welche Napoleons Befiegung und Verzicht- 
leiftung auf die Regierung (11. Apr. 1814) bewirkte, 
zeigte fi) in den verfehiedenen Staaten und Ländern 
auf fehr verfchiedenartige Weife. In Frankreich 
felbft gab Ludwig 18 (4. Jun, 1814) die conftitus 
tionelle Charte, die au, nad) Napoleons zwei⸗ 
ter Befiegung im Jahre 1815, das Grundgeſetz des 
Königreichs blieb. In dem Königreihe der Nies 
derlande erklärte Wilhelm 1 die den Notablen vors 
gelegte neue Verfaſſung (24. Aug. 1815) für das 
Grundge ſeb des geſammten (ans Batavien und Bel⸗ 
gien gebildeten) Koͤnigreiches. 

Dem, an Oeſtreich gekommenen, lembardiſch⸗ 
venetianifhen Königreiche gab der Kaifer 
Franz 1 (24. Apr. 1815) eine neue Verfaffung; eben 
fo der Kaifer Ulerander 1 (27. Nov. 1815) dem mit 
Rußland vereinigten Königreiche Polen. Unter Ruß⸗ 
lands, Oeſtreichs und Preußens Vermittelung erhielt 
(3. Mai 1815) die, durch den Wiener Congreß als 
frei erklärte, Stadt Cracau eine befonbere 
Verfaffung; fpäter führte auch Oeſtreich im - dem 
Königreiche Salizien (13. Apr. 1817) ftändie 
ſche Verpältniffe ein. Norwegen, von Dänemark 
an Schweden abgetreten, erhielt vom ' Könige Karl 13 
(4. Nov. 1814) die Beftätigung der von dem 
Stortping entworfenen Verfaſſung mit wenigen Ab⸗ 
änderungen. Für Preußen ſprach der König (2% 
Mai 1815) die künftige Einführung einer Verfaſſimg 
ars, und erfieß fpäter (5. Jun, 1823) das Geſeh für 

A} 
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die Bildung der Provinzialftände, welchem 
die Decrete für die Bildung der Stände in den ein« 

zelnen Provinzen folgten. Selbſt der Parft Pius 7 
fand es gerathen, dem Kirchenſtaate (6. Sul, 
1816) eine neue Berfaffung zu geben. . Die jonis 
ſchen Inſeln erhielten (28. Dec. 1847) eine ſolche 
von England; für das Königreich beider Sici⸗ 
lien verkindigte das Decret vom 42 Dec. 1816 eine 
neue Ordnung der Dinge. Celbft das nach politifcher 
Selbſtſtaͤndigkeit firebende Griechenland gab fich 
(1. Jan. 1822) eine proviforifche Verfaffung, 
die aber (17: Mai 1827) einer feftern Staatsform 
weichen mußte. Die Verfaffung, ter Cortes in 
Portugal (23. Sept. 1822) beftand bios bis zum 
Juny 1823; doch erhielt Portugal (29. Apr. 1826) 
vom Kaifer Pedro in Braſilien eine neue Verfaffung. 

Allein am folgereichften ward die neue Geftals 
tung und Einführung ftändifcher Verfaſſungen fir 
den, durch. die teutfche Bundesacte (8. Im, 

. 1815) zu einem verjüngten politifchen Leben wieders 
gebohrnen, teutfhen Staatenbund, ber in ber. 
Schlußacte der Wiener Minifterialcon 
ferenzen, welche am 8. Jun. 1820. zu Frankfurt 
als angenommen befannt gemacht ward, eine Ers 
gängung der in der Bundesacte nur kurz enthaltes 
nen Örundzüge feiner gemeinfamen Verfaſſung erhielt, 
Nach dem dreizehnten Artikel der Biunbesacte follten 
in allen teutfchen Bunbesftaaten ftändifche- Verfaſſun⸗ 
gen beftehen; nur daß man.zu Wien Uber die nähern 
Beſtimmungen deshalb -fid nicht. vereinigen konnte, ' 
Dies hatte die Folge, daß die feit-der Zeit ins innere 
leben der einzelmen teutſchen Staaten eingetretenen 
neuen Verfaffungen durch die Eigenthuͤmlicheit ihrer 
Srundfäge ſich wefentlich von einander unterſchieden. 

. 
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Noch vor der Eröffnung des Wiener Congreffes _ 
erhielt (2. Sept. 1814) das Herzogtum Naffau 
eine neue Verfaffung. Der Fuͤrſt von Schwarz 
burg=Rudolftadt erließ (8. Jan, 1816) eine Ver 

brdnung wegen neuer Einrichtung der Stände; eine 
ähnliche (15. Jan. 1816) der Fürft von tippes 
Shaumburg. In Tyrol ſtellte der Kaifer Franz 

(24. März 1816) die vormaligen ftändifchen DVer« 
Altniffe her. Der Fuͤrſt von Walde ſchloß (19, 
pr. 1816) mit den Ständen von Walde und Pyre 

mont einen förmlichen Landesvertrag. Der Große 
» herzog von Weimar gab (5. Mai 1816) feinem 

Staate eine neue Verfaſſung als Grundgeſetz. 
‚Die freie Stadt Frankfurt am Main nahm (18. 
Sul. 1816) eine Ergänzungsacte ihrer frühern 
Stadtverfaffung an. Darauf erhielten neue Ver⸗ 
faffungen: das Herzogthum Sahfen- Hildburgs 
haufen (19. März 1818); das Königreih Bayern 
(26. Mai 1818); das Großherzogehum Baden (22. - 
Aug. 1818); "das Fuͤrſtenthum Liech ten ſtein (9. 
Nov. 1818); das Fuͤrſtenthum tippe- Detmold 
(8. Jun, 1819, nur daß die Einführung derſelben 
Schwierigkeiten fand); das Königreih Wuͤrt e m⸗ 
berg (25. Sept. 1819); das Großherzogthum He fr 
fen (17. Dec. 1820), das Herzogthum Sachfen- 
Coburg (8. Aug. 1821), und das Herzogehum 
Sadhfen- Meiningen (4. Sept. 1824). Zeit- 
gemäße Veränderungen in den⸗ fruͤhern ftändifchen Ver⸗ 
haͤltniſſen bewirkten im Königreihe Hannover bas 

‚ Eönigliche Patent (7. Dec. 1819), umd im Herzogs 
thume Braunfchweig das Decret George 4, als 
Vormund des Herzogs (25. Apr. E820). Für das 
BGroß herzogthum tufemburg gilt die Verfaffung des 
Königreiches ber Niederlande. In Churheffen 
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erſchien (29. Jun. 1821) ein Organiſationsdecret. 
In andern teutſchen Staaten (im Koͤnigreiche Sach⸗ 
fen, in den beiden Medlenburgifchen Ländern, 
in Sorha-Altenburg) wurden bie früher vorhans 
denen ftändifchen Verfaſſungen mit wenigen Veraͤnde⸗ 
rungen beibehalten; eben fo dauerten die ältern Der 
haͤltniſſe in den drei freien Hanfeftäditen fort. 

Noch fehle aber die Geftaltung der ftändifchen Merpälte 
niſſe im Herzogthume Holftein mit den dazu ger 
ſchlagenen Lauenburg; im Churſtaate Heffen, 
und in den Laͤndern des Herzogs von Oldenburg, 
Der drei Hergoge von Unhalt, der beiden Häufer 
Hohenzollern, der beiden Linien des Haufes 
Reuß, des Landgrafen von Heffen« Homburg, 
fo wie ih Fürftentpume Schwarzburg- Sonderss 
‘hanfen. 

17. - . 

Neue Verfaffungen in Amerika, 

Das durch den Parifer Frieden (1783) zur poli⸗ 
tischen Selbftftändigkeit gelangte Nordamerika 
gab fih im Jahre 1787, als Staatenbund, eine 
Oefammtverfaffung, zu welcher im Jahre 1789 
in einem Ergänzungsftatut mehrere naͤbere Beſtim⸗ 
mungen hinzukamen. Allein fon vorher hatten die 
meiften der einzelnen 13 Staaten befondere Vers 
faſſungen ſich gegeben, und die feit 1783 in den 
Staatenbund aufgenommenen folgten diefem Beifpiele, 
Wenn in den beiden einzelnen Staaten Rhode⸗Js⸗ 
land und Connecticnt die Altern königlichen Freis 
briefe Yon den Jahren 1663 und 1674 die Unterlage 
der neuen Verfaflungen, mit wenigen zeitgemäßen 
Mopificationen, bildeten; fo.berierhen fich die Abge⸗ 
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orbneten ber Übrigen Provinzen, feit dem Jahr 1776, | 
über ihre befondern Verfaffungen. Mehrere diefer 
Verfaſſungen ver einzelnen amerikaniſchen Gtaaten 
find in neuerer Zeit nach wefentlichen Beftimmungen 
theils verändert, theils fortgebildet worden; auch wird 
kein neuer Staat in’ den Bund aufgenommen, - der 
nicht sehe Verfaſſung ſich gegeben, und dieſe dem 
Congreſſe zur Anerkennung und Beftätigung vorges 
lege hat. ° . \ 

Unter furchtbaren Blutſcenen trennte ſich die In⸗ 
fl ©. Domingo — von welcher der fpanifche An⸗ 
theil 1795 an Frankreich gekommen war — von 
Frankreich. Schon der Mulatte Touſſaint, wels 
er den Aufftand der Neger gegen die Europäer lei⸗ 
tete, gab am 20, Aug. 1801 für Domingo eine cons 

ſtitutionelle Acte, Er ward nach Frankreich " 
abgeführt und ftarb daſelbſt. Der Neger Deffalis 
nes trat an die Spige der Schwarzen und der Far⸗ 
bigen; die Europäer wurden vollig von der Inſel 
vertrieben; er aber, im Jahre 1804 zum Kaifer 
(Sacob 1) erhoben, fiel (16. Dct. 1806) als Opfer 
einen Verfhwörung. Ihm folgte (7. Febr. 1807) 
als Präfident, und fpäter (4. Apr. 1811) als 
König (Heinrich 1) von Hayti der Neger Chris 
ſtophe, gegen welchen fih aber Pethion als Präs 
fident eines Freiftaates im ſuͤdweſtlichen Theile (zu 
Port au Prince) behauptete. Nach Pethions Tode 
folgte ihm (27. März 1818) Boy er als Präfident. — 
Dem nordweftlihen Theile gab Chriſtophe (28. März 
1811) .eine Verfaffung, welche der franzöfifchen 
vom Jahre 1799 und 1804 nachgebilvet war. Nach⸗ 
dem aber Chriftophe, während eines ausgebrochenen 
Aufftandes unter feinen Soldaten, (8. Oct. 1820) 
ſich erſchoſſen, ‚und auch der fpanifhe Theil der Inſel 

x 
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(21. Nov. 1820) fich unterworfen hatte, ward Boyer 
Praͤſident von ganz Hayti, worauf die, im republis 
kaniſchen Theile der Inſel bereits am 27. Dec. 1806 
eingeführte und am 2. Juny 1816 revidirte, Vers 
faffung die allgemeine Verfaffung für Hayti 
ward. — . 

u 18. 8 

SFSortſ'etz ung. 

Die ſpaniſchen Provin zen des Feſtlandes 
von Amerika ſprachen ſeit dem Jahre 1810, wo im 
europaͤiſchen Stammlande Ver Kampf gegen die Ras 
poleonifche Dynaftie fortbraufete, ihre Unabhängigkeit‘ 
von dem Mutterlande aus, und wurden, nach ber 
Vertreibung der fpanifchen Statthalter und Heeres⸗ 
anführer aus den meiften Provinzen, zuerft von 
Nordamerika, und am 1. Yan. 1825 auch von Eng⸗ 
fand, als felbftftändige Staaten anerkannt. Gieben 
einzelne Staaten bildeten fih auf dieſe Weife: 1) 
Meriko, wo, nad) dem Sturze und der Hinrichtung 
des ephemeren Kaifers Iturbide, die Form eines 
Bundesftaates, nad dem Vorgange Norbameris 
ka's, angenommen und (4. Oct. 1824) eine Ber 
faffung gegeben ward; 2) der Freiftaat Colums 
bia (feit dem 17: Dec. 1819 aus den vereinigten 
Provinzen Venezuela und Neu Granada gebildet), 
der ſich am 30. Aug. 1821 eine, in neuerer Zeit ſehr 
augefeindete, VBerfaffung gab; 3) der Freiftaat 
der vereinigten Provinzen am la Plata 
Strome, der mehrmals (3. Dec. 1817. — 20, ° 
Apr. 1819. — 23. Yan. 1825) mit neuen Vers 
faffungen experimentirte, ohne daß, bei dem innern 
Kampfe der Parteien, eine derfelben zur Feſtigkeit 
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und Salttıng gelangte; 4) der Freiſtaat Chile, der, 
im September 1820 vom Mutterlande ſich trenyte; 
5) der Freiſtaat Peru, der, nach der Beſiegung des 
Vicekönigs von dem republifanifchen Benerale San 

ı Martin, im July 1821 demſelben Beiſpiele folgte, 
und am 9. Nov. 1822 einen Verfaſſungsentwurf 
aufſtellte, der aber nicht ins wirkliche Staatsleben 
eintrat; 6) der Freiſtaat von Central⸗Amerika 
(Guatemala), welcher ſich von Mexiko, mit deſſen 
Zuſtimmung, trennte, und ſich (22. Nov. 1824) eine 
befondere Verfaſſung "gab, die aber nicht verwirklicht 
ward; und 7) der, von Peru getrennte neue, Frei⸗ 
finat Bolivia, welchem (25. Mai 1826) fein Ber 
gruͤnder, Bolivar, eine neue Verfaſſung vorfchrieb, 
die aber fo großen Widerſpruch fand, daß fie im 

Jahre 1827 verworfen ward. 
Selbſt auf Brafilien blieben die Borgänge 
im fpanifhen Suͤdamerika feit der Verbreitung der 
Rapoleonifchen Herrſchaft über Spanien nicht ohne 
Kuͤckwirkung, obgleich der, damalige Prinz » Regent 

. (nadjmalige König Johann 6) von Portugal am 
29. Nov. 1807 — bei dem Vordringen eines frans 
zoͤſiſchen Heeres gegen fein europäifches Stammland — 
nach Brafilien fich einfchiffte, und diefe portugiefifche 
Kolonie am 16. Dec. 1815 zum Koͤnigreiche ers 
—* Unter den einzelnen, zu Braſilien gehoͤrenden, 

rovinzen regte (1817) zuerſt in Pernambuco ſich 
das Streben nach Unabhängigkeit; anpere Provinzen, 
nachdem fie Kunde von dem Zufammentreten der por⸗ 

tugieſiſchen Cortes zu Liffabon (1820) erhalten hatten, 
verlangten eine Berfaffung; fo (1821) die Pros 
vinz Para, fo Bahia, und auch Pernambuch, 

" Der König fah ſich genöthigt, für ganz Brafilien die . 
damals noch im Werden begriffene Verfafjung ber 
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Certes in Portugal anzunehmen, welche der Kron⸗ 
prinz Pedro in ſeinem und ſeines Vaters Namen 

befchwor. Bald darauf ſchiffte der König (26. Apr, 
1821) nach Europa ſich ein, worauf Brafilien 
die Trennung vom Mutterlande, die Selbſtſtaͤndigkeit 
des Staates und die Begründung einer neuen Ber 
faſſung (30. Aug. 1822) ausſprach. Der Kron⸗ 
prinz nahm (12. Oct. 1822) den Titel eines cons 

. fkitutionellen Kaifers und immerwähren, 
den Protectors von Brafifien an, und ers 
klaͤrte (1823) in Hinficht der neuen Verfaffung 
des Kaiferthums, daß durch diefelbe eben fo dem 
Defpotismus, wie der Demokratie vorgebeugt werden 
folle. Er verwarf aber den DVerfaffungsentwurf der 
brafilifchen Abgeordneten vom Aug. 1822, beftätigte 
dagegen (25. März 1824) die neue Verfaffung Bras 
filiens, und extheilte felbft (1826) dem Königreiche 
Portugal, nach feines Vaters Tode, eine neue Vers 
faffang. 

Paragumy wird, ohne Verſoſung, vom 
D. Srancia regiert. 

19. ’ 

B) CEhronologiſchetabellariſche Ueberſicht 
der im europäifhen und amerikaniſchen 
Staatenfyfteme theils beftehenven, theils 
bereits wieder erlofhenen, fohriftlihen 
Verfaffungsurfunden, mit Nachmeifung 
fümmtlihee Quellen und” Sammlungen, wo biefe- 

Verfaſſungsurkunden ſtehen. 
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Englanı, j 
magna charta 15, Jun. 1215. 

Birginien, " 
j d. kan. Greißeitsöriefe] 1) 10, Xpr. 1606, 

j 2523. Mai 1609, 
19 2 März 1611. 

Ma f fa N) uſets. 
d. koͤn. Biest 4 März 1628 

Maryland... . Bu 
“d.Eön, Freiheitssrief| 20. Sun, 1632, . 

"News Dork. . 
Venen. dechetcheie %0. Apr. 164. . 

Connecticut. i 
d. kön. Breigeitshrief | - 23. Apr. 1662, 

Rhode > Ieland 
. kön. Freiheitsbrief 8. Jul, 1668. 

Dänemarl, 
Konigogeſetz Friedrichs 3. J 14. Nov. 1665. 

Schweben. 
Guſtavs 3 Conſtit. 21. Aug. 1772. 
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9: Martens, Ganıml. Th. 1. ©7133. | Int. j 
Dufau, T. 1. p. 36%, franz. it. 
Woltmanns ðeſh. Großbt. ‚u 1.| lat 

. ©. 510. : 
Hazard, Zum Grundlage : der 
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a Verf: diefes 

. : Staateg. 

Hazard, T.4. p. 3227. engl, Grundfage der 
. Verfaſſ. die⸗ 

| Cini 
Hazard, T. 1. 470. 480. "engl. Grundlage der 

\ : Verf· dieſes 
Staates. 

Naxard, m 2 se. - engl. Grundlage der 
Dufau, T. Ex frang. Be "diefes 
Seidel, ©. eng era 5 Staates. 

Hazard, 7, 2 a HM... engl. |runbfade ber‘ 
Dufau, T. “| franz. Baur diefes 
Seidel, ©: re —ES | States 

nDarten? , Cm. 5.1, WR. fd.) all. 
Dufau, T. 3. p. 226. . franz. 

J he DEE 
v. Martens, Sanunl. Th. 1. S. 503. unit erloſchen. 
Dufau, T. 3. p. 280. - J 
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Virginien. 

Maryland. 
Verfaſſung 

ennſylvanien. Pennſolo BAER 

Nord⸗ Carolina. 
J F en Verfaſſung 

Delaware. 
ui Verfaſſung 

Georgien. . 
Verfaſſung5. Febr. 1777. 

Bu Cverbeffert 1798.) 

Pen. Do, Verfafpen, Pr pn ven 
“ - ' —E— ) 

Ein pralina. . 
Kerfaftung | 19. März 1778. 

au 7 —— — 
Diffahufes. 

u VWerfaſſung 2 Mir, 1700 

New: ire. J mega. | ana 



Dufau, T. 5. p. 388, j 
Seidel, S. 140. (Auszug) 

Dofau, T.& p. 455. 
Seidel, ©. — Aus) 

Dufau, T. 5. p. 429, 
Seidel, &. 170. Auszug.) 

Dufau, T. 5. p.396. (ohne bie 
Verbeſſ. 

Seidel, S. 145. ad 

Dufau, T. 8. p. 469. 
Seidel, S. 192. Alusyug) 

Dufau, T. 5. 415. (ohne d. Verb.) 
Seidel, &. 161. CAuszug.) 

Dufau, T.5. p-A9&. (ohne d. Verb. 
Een, alien D) ) 

Dufau, T. 53 ‚373. (ohne d. werb 
Oeidel S. 127. Auszug) 

—S 481. (ohne d. Verb.) 
Seidl, om, Auszug 

Dufan ’ T. 5 p. 3 
Seidel, 6.6 

Dufau, T. 8. 
Eeidel, ©. Fa 

franz. 
teutſch. 

franʒ. 
teutſch. 
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Ev und Tg der 
we B Vekanntmachung ode! 
Ganen, . Einführung. 

‚ Rordamerifanifhe Staa 
tem, . 

Algen. Verfaffung | 17. Sept. 1787. 

Zehn Zuſatzartikel dazu 

angenommen.) 
Schweden. 

Guſtars 3 Unionss und Sicher⸗ 
heitsacte 21. Fehr, 1789, 

Polen. 
Berfefing 3. Mai 1791, 

Fraukrei 
9. ee Werfafung 

wig 16 unterzeichnet, 
14.Sept. beſchworen. 

Frankreich. J 
* 3Wweite Werf.| 24 Jun. 1793. 

Vermont, FEB 

. Verfaſſung 4. Jul. 178, 

Frankreich. a 
9 Dritte Verf: | 232, Aug. 1795 

Pan (23. Spt. angenommen.) 
Tenneſſee. ut 

Verfaſſung 6. Behr. 1796 
tigueifhe Kerubiit, . 

Ans, v. Montebello 6. Jun. 1797. 
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Samminngen, wo die Urkunde 
ſteht. 

Europ. Conſt. T5.1. F 32, 
Seidel, Staatsverf. S. 235, 
Seidel, ©, 255. 

v. Martens, Samml. Th. 1. S. 666. 
Dufau, T.3. P- 297. 

“de la Croix, T. 3,37. 
Dufau, T. A. p- 5: u 
‚Europ. Conſt. Th. 2. 9, 16. 

-de la Croix, T. 3. p. 346. 
Dufau, 'T. 1. p. 97. 

"Europ. Conſt. Th. 1. ©. 58. 
Lüders Ardiv, Th. 2. ©. 184. 

de la Croix, T. 5 3 327. 
Dufau, T. 1. p. 1 
Europ. Eonft. Th. 1. 35, 114 

Dufau, T. 6. p.5. 
@eidel, ©. 111. luszug.) 

Dufau, T. 1. p. 149. . 
Europ. Eonft. 5. 1. ©. 137, 

Dufau, T.6. p.20 

"Dufan, T. 4. p 
Europ. Eonft. EN 3, 28 453. 
St. W. ate Auf; IV. 
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in wel⸗ob noch gultig 
© joder erloſchen. 

che. 

teufh. |.; gilt. 
teutſch. 
teutſch. gelten. 

I 

teutfch, erlofchen, ' 
franz. 2: 

franz. erloſchen. 
franz. 

teutſch. 

franz. erloſchen. 
franz. 

teutſch. 
"teutfch. 

franz. erloſchen. 
franz. 

teutſch. J 

franz. gilt, 
teutſch. 

frang. | erloſchen. 
teutſch. of 

franz, gilt. 

franz. erloſchen. 
teutſch. 

8 
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PJahr und Tag der 
Bekanntmachung oder 

Einführung. Staaten, 

Cisalpinifhe Republik! 
Verfaſſ. 30. Jun, 1797, 

Roͤmiſche Republik, \ 
. Grundzüge d. Verfe| 20. März 1798, 

Schweiz, 
15. März 1798, 
12. Ar. 1, 798. 

Verfaſſungsentwurf 
Aarauer Verfaſſung 

Bataviſche Republit. 
Erſte Verf. 23. Apr. 1708. 

Kentucky. 
Verfaf.| 17. Aug. 179 

Sranfreid. " 
Verfaffungsentwurf| Nov. 1799. 

\ von Sieyes 

Frankreich. 
Vierte Verf.| 13. Dec. 17909. 

, ' . , Ceingef. 25. Dee.) 

Schweiz. 
\ Grundzüge d Verf. 20. Mai 1801. 

. Batavifche Republik. 
Zweite Verf.) 16. Det. 1801. 

Schweiz. 
Verf. d. allgem. Helv. Tagfagung. 

Kepublif fucca, 
Verfaſſ. 

Italieniſche Republik. 
Verf. 

24, Det, 1801. 

26. Der. 1801. - 

28, Jan. 1802, 
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in wel⸗ob noch guͤſtig 
Sammlungen, wo die Urkunde) der oder erlofchen. 

ſteht. Spras 

Se | 

Dufan, T.4 franz. | erloſchen. 
Europ. Eonft, ae ©. 813, teutſch. 

Europ, Conſt. x. 3. S. 530. teutſch, erloſchen. 

Ehrmanns Staatsanz. Th.3. S, 442. |teutfeh.| erloſchen. 
Europ. Eonft, <h.4. ©. 365. teutſch. .erlofcen. 

fehle in allen Sammlungen, 

Europ. Eonft. TH 1. S. 325. teutfch.| erloſchen. 

" Dufau, T. 6. p. 37. franz. gilt. 
Seidel, S. 229. (geſchichtlich.) trutſch. 

Mignet Geſch. der franz. Revolu⸗ ceutſch. ward nicht eins 
tion. (Wiesbadener Ueberſ.) Th. 2. t. 
©. 508. ’ geſahet 

Dufau, T. 1. p. 193. franz. erloſchen. 
Europ. Conſt J 1. &. 209, teutfch. 
Küters Archiv, Th. 2. ©. 288, teutſch. 

Europ. Conſt. Th. 4. ©. 387. teutſch.  erfofchen, 

Dufau, T. 3. p. 122. - franz. | erlofchen, 
Europ. Eonft, a 1. S. 438. liteutſch. 

Europ. Conſt. Th. 4. S. 39885. teutſch. erloſchen. 

Europ. Conſt. = 3. &, 515. teutfh.| erloſchen. 

Dufau, T. 5. ] frang. | erloſchen. 
Europ. Conſt. re 3% e. 469, teutſch. 

8 #* 
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Jahr und Tag, der 
etanntmadung ober 

Sinaten. Einführung. 

Schweiz. “ 
. Werfafung | 27. Febr. 1802. 

Schweiz. 0 
. Verf. d. Notablen. 20. Mai 1802.. 

Liguriſche Republik, 
“ WVerf. 

Frankreich. 
Organ. Senatusconſ. 

Ohio. 

Schweiz. 
Verf. 

Mediatlvnsacte 

Joniſche Inſeln. 
R Grundz. d. Verf. 

Frankreich, 
Organ. Senatüsconſ. 

Bataviſche Republik. 
Dritte Verf. 

Koͤnigreich Italien. 
Conſtit. Statut 
Conſtit. Statut 

Republik Lucca. 
Eonftit, Statut 

Königreich Holland, 
Staatvertr. zwiſchen 

Frankr. u. Holland 

Conſtit. Statut 

26. Jun. 1902. 

v. 2. u. 4. Aug. 1806, 

4. Nov. 1802. 

19. Febr. 1803. 

6/ Dec, 1803. 

18. Mai 1804, 

"15, März 1805. 

27, Mär; 1805. 
5. Jun. 1805. 

23. Jun, 1805, 

24. Mai 1806. 

10. Jun. 1806. 
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. ſin welslob noch gültig 
Sammlungen, wo die Urkunde cher oder erlofhen. 

ſteht. Spra⸗ 
de. 

"Europ. Eon. Th.4. &.409.. teutſch. erlofden. 

Europ. Eonfl. Th. 4. ©. 423, teuefh.| erloſchen. 

Bufau, T. 4. p. franz. | erloſchen. 
Europ. ‚Konft. “ 3 2. 457. teuefch. 

Dufau, T. 4. p. 205. frang. | erloſchen. 
Europ. Eonft. Th. * S. 236. teufh.| - 

Dufau, T. 6. u 68. franz. gilt. 

Dufau, T. 2. p. 388.” franz. erloſchen. 
Europ. Conſt. 35. 4. S. 438. teutſch. 

Europ. Conſt. Th. 3. S. 870. |teutf.] erloſchem. 

Duſau, T. 4. p. 217. kfranz. erloſchen. 
Europ. Conſt. Th. 1. S. 237. teutſch. oſqhe 
Laders Archiv/ Th. 2. ©. 279. teutſch. 

Euros. Conſt. TH. 1. ©. 469, teutſch. erloſchen. 

Euror. Conſt. Th. 3. S. 188.  |teutf.| erloſchen 
Europ. Conſt. Th. 3. S. 493. teutſch. erlofheng 

Europ. Conſt. Th. 3. ©. 521, teutſch. ertloſchen. 

Duſau, T. 3. p. 143. franz. | erloſchen. 
Euroy. Conft. TH. 1. ©. 491. teutſch. 

Europ. Conſt. Th. 1. S. 490. teutſch.! erloſchen. 
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dar und Tag der] 
ꝛekanntmacung oder j Staaten, Einführung. 

Teutſchland. 
Arte d. Rheinbundes/ 12. Jul. 1806, 

Koͤnigreich Hobland. 
Verfaſſung 7. Aug. 1806. 

Republik Hayti. 
* Verfaſſ. 27. Dec. 1806. 

(revid. 2. Jun. 1816.) 

er ogt um Warſchau. 
v zesth 1 Verf. 2%: Jul. 1807, 

Königreih Weftphalen. " 
° u Verf.) 15. Nov. 1807. 

Ergänzungsftatut derfelben) 23. Der. 1808. 
Bayern, I 

Verfaſſung 1, Mai’ 1808, 

Neapel, " : 
Verf. (v. Joſeph gegeben) | 20. Yun. 1808, 

Spanien - 
Joſephs Verfaffung) 6. Jul. 1808, - 

Groͤßherzogthum Berg. 
Napoleons Organiſ. Derrete| 12. Dec. 1808. 

31. März 1809, 
Schweden. 

Verfqſung 7. Jun. 1800. 
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iin wel⸗ſob noch gültig 
Sammlungen, mo die Urkunde] cher oder erloſchen. 

ſteht. Spra⸗ 
de. 

Martens, Suppl. T. 4. p. 313. | franz. 
Dufau. T. 2. p. 85. | franz. etloſchen. 
Europ. Conſt. Th. 2. ©, 78. teutſch. 
(Winkopp, die rhein. Confoͤdera⸗ 

tionsacte. Frankf. 1808. 8.) 

fehlt in allen Sammlungen. hollaͤnd. erloſchen. 

Dufau, T. 5. p: 23 gilt. 
m polit, Amel), Th. 7. Ak 

©. 273. 

Dufau, T.4. p franz. 
Europ. Eonft.. &. > 'e. 34. teutſch. erloſchen. 

Dufau, T. 2. p. 210. franz. | erlofchen. 
Europ. Eonft. $. 2. &. 117. teutſch. 
Europ. Conſt. Th. 2. ©. 127. teutſch. erloſchen. 

Dufau, T. 2. p. 228. (nur auss| franz. | erlofden. 
zugsweiſe.) 

Europ. Conſt. Th. 2. S. 132. teutſch. 

Europ. Conſt. Th. 3. S. 535. teutſch. erloſchen. 

Dufau, T. 5. franz. | erloſchen. 
Europ. Conſt. Pr * ©. 6. teutſch. 
Lambert, T. 2. p. * franz. 

\ . 

Dufau, T. 2. 219. franz. | erloſchen. 

Dufau, p. 305. franz. gilt, 
Europ. Fa ey 2. S. 432. teutſch. 
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Ih und Tag ber 
kanntmachung oder 

Staaten, Einführung. 

erzogt BeimarEifenad. \ 
® , Verfaſſ. 20. Sept. 1809. 

Großperzogehum Frankfurt. 
Verfaffung | 16. Aug. 1810. 

Nachtrag dazu | 10. Sept. 1810, 

erzogth. Anhalt» Köthen, 
Senat: b —8 28. Der. 1810. 

Venezuela (fpäter Beftand- 
‚teil d. Republik Columbia.)| _ 

Verfaffungsentwurf | 23. Der. 1811. i 
Sonifiana. 

Verfafung | 22. Jan. 1812, 
Spanien, - 

Verf. der Eortes| 19. März 1812, 

Sicilien. 
Grundzuͤge ber Bentinckſchen) u 

Verfaſſung *) 1. Jul, 1812, 

Canton Bafel. - 
. Verf. 4, Mär; 1814, 

Canton $ucern, 
Verf.) 29. März 1814, . 

Stankreid, 
Fünfte, Verf. (des Senats) | 6. Apr. 1814, 

Ludwigs 18 Derret aus Duen.| 2. Mai 1814. 

*) vollftändig iſt dieſe, ber brittifpen nachgebildete, Verfaſſung ulr⸗ 
gends erſchienen. 
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Sammlungen, ‘wo die Urkunde 
ſteht. 

in wel⸗ 
her 

Spras 
che, 

221 

ob noch guͤltig 
oder erloſchen. 

— — — — D —— 

Europ. Conſt. TH. 2. ©. 312. 

Europ. Conft. Th. 2. ©. 235. ' 
‚Europ. Eonft. Th. 2. ©. 245. 

Europ. Conſt. Th. 2. S. 260. 

Duſau, T. 6. p. 264. 

Dufau, T. 6. p. 76. 

Archives dipl. T. 3. p. 1. 
Dufau, T.5. p. 4 
Europ. Conſt. Th. 3. S. 35. 

. Lüdere Archiv, Th. 3. ©. 104, 
“ Isambert, T.2. p. 222. 

Dufau, T.4. p 
Europ. Eonft. Br 

Uſteri, S. 321. 
Europ. Conſt. = 4. ©. 532. 

Ufteri, ©. 244, 
Europ. Eonf. 35.4. ©.537. 

- Europ. Conſt. Th. 1. S. 283. 
Lüders Arhiv, Th. 2. ©, 316. 
Dufau, T. 1. p. 253. 

J 

teutſch. 

teutſch. 
teutſch. 

teutſch. 

franz. 

franz. 

franz. 
franz. 

teutſch. 
teutſch. 
franz. 

franz. 
teutſch. 

teutſch. 
teutſch. 

teutſch. 
teutſch. 

teutſch. 

etloſchen. 

erloſchen. 
erloſchen. 

erloſchen. 

erloſchen. 

gilt. 

erloſchen. 

erloſchen. 

gilt. 

gilt. 

ertofgen, 
teutſch. 
franz. 
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Jahr und Tag der 
Bekanntmachung. ober 

Einführung. 
Sthaten. 

Canton Freyburg. - . 
Verf. 10. Mai 1814, 

5 rankreich. 
Sechſte Verf. (charte)|. 4. Inn. 1814. 

Canton Zuͤrich. 
Verf. 11. Jun. 1814. 

Fuͤrſtenth. u. Canton Neuenburg. 
Verf. 18. Jun. 1814. 

Canton Appenzell. 
Xerf. der Aufern Nhoden | 28, Jun. 1814. 
Verf. der innern Rhoden | 30. Sun, 1814. 

Canton Ölarus. 
Verf.) 3. Jul. 1814. 

Kanton Aargau. 
Verf] 4. Zul. 1814, 

Canton Schafhaufen. 
Verf.) 12. Zul, 1814. 

Canton Thurgau, 
R Verf. 28. Jul. 1814, 

Canton Waadt. Lerf.| 4. Ang. 1814. 
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in welsiob noch guͤltig 
Sammlungen, wo bie Urkunde her oder verloſchen. 

ſteht. Spras 
Se. 

Ufteri, S. 296. teutſch. gilt, 
Europ. Eonſt. Th. 4. ©. 54. teutſch. 

Dufau, T. 4. p. 254. franz. sit. 
Archives dipl. 5 5. P. 4. - | franz . 
Europ. Tonft, Th. 1. ©. 293. teutſch. 
Luders Archiv, Th. 2. S. 328. fr. u. t. 

uſteri, ©. 215. teutfch. gilt. 
Europ. Conſt. Th. 4. ©. 554. teutſch. 

uſteri, teutſch. gut. 
Europ. —8 %. 4. S. 562, *) |teufc. J 

Uſteri, S. teutſch. gilt. 
Europ. Fre %. 4. ©. 572. teutſch. 
Uſteri, ©. 338. teutſch. gilt. 
Europ. Eonfl. 75.4. S. 577. tteutſch. 

Uſteri, ©. 276. teutſch. gilt. 
Europ. Conſt. Th. 4. ©. 534, teutſch. 

Uſteri, S. 394. teutſch. gilt. 
Europ. Conſt. Th. 4. ©. 586. teutſch. 

Uſteri, S. 327. teutſch. gilt. 
Europ. Conſt. TH. 4. ©. "594. teutſch. 

Uſteri, S. teutſch. gilt. 
Eurpp. Ent. 1. 4. ©. 602. teutſch. 
Uſteri, ©. teutſch. gilt. 
Europ. er x. 4. ©. 611. teutſch. 

*) Ebend, ©. 567 das fin. Organlſationsdecret für die Landſtaͤnde 
des Fuͤrſtenthuins. 
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, _ dee und Tag ber 
fanntmachung oder 

Staaten, Einführung. 

Canton Solothurn. . 
- Xerf.| 17. Aug. 1814. 

Republik u. Canton Genf. - 
. Verf. |; 24. Aug. 1814. 

Canton St, Gallen. Verf. 31. Aug. 1814. 

erzogthum Naſſau. 
Herzosth M Verf. 2. Sept. 1814. 

Zwei fpätere Patente dazu 3, Nov. 1815. 

Canton Zug. Verf. 5. Sept. 1814, 

Schweiz, 
undesvertr. d. 19 Eantone 8. Sept. 1814, 

Norwegen, . 
Verf. *) 4. Nov. 1814. 

Canton Granbuͤndten. Verf. 11. Nov. 1814. 
(u. 19. Jun. 1820.) 

Canton Teſſin. - 
Bef.| 17. Der. 1814. 

Schweiz. _ 
ErtiP. Wien. Congr. über die ‘ 

Schweiz, 20. März 1815. 
Beitritt der Schweig zu biefen 

, veſchluͤſſen 27. Mai 1815. 

*) Die vom Könige beabfihtigten, und dem Gtorthing vorgelegten, 
Leungen in der Verfaſſung: in den neueſten Staatsacten, 

1. 7. ©. 556. , x 
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j in wels|ob noch gäftig 
Sammlungen, wo die Urkunde cher oder erloſchen. 

ſteht. Spra⸗ 
de. |" 

uſteri, ©; 312. teutſch. gl. - 
Europ. Eonft. TH. 4. ©. 621. teutſch. 

Uſteri, S. 479. teutſch. gilt. 
Europ. zu —. 4. &.628. *) | teuefc. 

Uferi, ©. teutſch. gilt. 
Europ. Far —h. 4. ©. 670. teutfch. 

Europ. Eonft. Th. 2. ©. 2 teutfch. gllt. 
Laders Archiv, Th. 3. &.499. teutſch. 
Europ. Conſt. Th. 3; S. 514. teutſch. gelten. 
uſteri, &. 285. teutſch. gilt. 
Europ. Conſt. Th. 4. ©. 681. teutſch. 

übers Archiv, Th. 1. S. 810. teutſch. (vergl. 7. Aug. 
1810) 

Dufau, T. 3. p. 322. franz. gilt. 
Europ. Eonft. Th. 2. S. 469. teutfch. 
Luders Archiv, Th. 3. ©. 608. teutſch. 

Uſteri, S. 383. teutſch. gilt: 
Europ. Eonft. Th. 4. ©, 69, teutſch. 

italien. 
uſteri, S. 426. und gilt. 

J teutſch. 
Europ. Conſt. Th. 4. S. 703. teutſch. 

uſteri, S. 32. teutſc.)j gilt. 
Lüders Archiv, Th. 1. ©. 517. teutſch. 
Uſteri, S. 39, teutſch. gilt. 
Luders Archiv, Ss. 1. &. 535. teutſch. 

) Die nachtraͤglichen Geſete dazu vom Jahre i816. Ebendaſ. 
66 



126 Pofitives Staatsrecht. 

Jahr und Tag der! 
Bekanntmachung oder 

Einführung. 
Staaten. 

Frankreich. 
Zuſaharůtel jur Aten Verf. 22. Apr. 1815. 

Lombardiſch-venet. Koͤ⸗ 
nigreich. 

⸗ 24. Apr. 1815. > I Ref. 

Freie Stadt Cracan. " 
Raf.| 3. Mai 1815. 

Republik und Canton Wallis. . 
Verf. 12. Mat 1815. 

Sicilien. \ ap Bu 
Verfaſſungentwur⸗ des Koͤnigs Ferdinand 4, 16, Mai 1815. 

Preuße n. 
Königl. Derrt | 22. Mat 1815. 

Teutſchland. “ s 
Die teutſche Sundesacte | 8. Yun, 1815. 

Schwe iz 
Fandeeacte der 22 Eantone 7. Aug. 1815. 
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L 

in wel⸗ſob nod guͤltig 
&ammfungen, mo die Urkunde | cher Joder erloſchen. 

. ſteht. Spra⸗ 
che. 

Dufau, T. 1. p. 240. franz. | erlofchen. 
Europ. Eonft. Th. 1. &. 307. teutſch. 
Lüders Archiv, Th. 2. ©. 368. teutſch. 

Dufau, T. 4. p. 321. franz. gilt. 
Eur. Conſt. Th. 3. S. 506. teutſch. 
Archives dipl. T. 2. p. 278. It. u.fr. 

Dufau, T. 4. p. 104. A frang. gilt. 
‚ Europ. Eonf. &. 2. 8.70. teutſch. . 

Uerl, ©. 451. teutſch. gilt. 
Europ. Conſt. Th. 4. ©. 712. teutſch. 

Europ. Con. 25.3. ©5600. tung. |" nun A” 

Preuß. Geſetzſamml. I, br 9% Iteutſch. gilt, 
Europ. Eon. Th. 2. ©. teutſch. 

Martens, Suppl- T.5 & 353. | franz. | gilt. 
Europ. Conſt. Th. 2. ©. 9. teutſch. 
Dufau, T. 2. p. 108. franz. 
Archives ap T. 4. p. 2. t. u. fr. 

Uſteri, S. 5. tut.) gilt. 
Europ. Conſt. Th. 4. ©. 519, teutſch. 
Dufau, T. 2. p.459. ' franz. 
Laders Archiv, TH. 1. S. 542, teutſch. \ 

Die Te —æã jufanmen mit der Wiener Congreß⸗ 
ae, ne guhm. lüber berans: „Eilufactz des Yen 

” Son es nd, Srumbpertn ag bes teutſchen Bundes." Front. 
N. 2. 1818, 
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Vvekanntmachung oder] Staaten. Einführung.” 

dnigr. der Niederlande. en 
Ref. 24. Aug. 1815; 

Canton Bern, . 
Verf.) 21. Sept. 1815. 

‚Cnebft Nachtrag v. 26.) 
Aug. 1816.) 

Koͤnigreich Polen. 
Verfaſſung 27. Nov. 1815. 

Schwarzburg-Rudolſtadt 
Xerordn. wegen d. Stände) 8. Yan. 1816. 

tippe-Schaumburg. 
Werordn. wegen d. Stände ‚15. Jan. 1816. 

Tyrol. 
kaiſ. Decret wegen d. Ständeverf.| 24. März 1816- 

Fuͤrſtenthum Waldeck. BE 
Landesverttag! 19. Apr. 1816. 

Canton Unterwalven. 
a) ob dem Wald | 28. Apr. 1816. . 

b) nid dem Wald | 12, Aug. 1816. 

Großherzogth. Weimar. 
Ver faſſung 5. Mai 1816, 



Cpronstogfhe Weberfit. 

Snuntuon, wo die Urkunde 
ſteht. 

in wel⸗ 
— 
Spas 

129 

ob noch gültig 
oder erloſchen. 

Dufau, T. 8. p. 166. franz. gilt, 
Europ. Eonft.. 3 2.8.49.) |tufd.| . 
Laders Archiv, TH. 3. ©. 190. teutſch. 

Uſteri, teutſch. zilt. 
Europ. Fr Th. 4. &. 721. teutſch. 

Dufau, T. 4. p. 85. " fran..| gilt. 
Europ. Conſt. U. 2.8.48, teutſch. 
ders Archiv, 75.3. S. i3.  |teufg: 

Europ. Conſt. Th. 2. S. 364.  jmufg| - gie ” 
. - Bi 

Europ. Conſt. Th. 3. ©. 410, teutſch. gie. 
Lüders Arhio, Th. 2. ©.410. [tu] =" 

Europ, Conſt. 25.2. S. 108.  |tfh.). "gi. 
Archives Kr. 2. P . Wa. ft. ei 

Europ. Conſt. Th. 3. ©: 368, teutſch. gilt. 
Laders Archiv, Th. 2. S. 3. teuiſch. en 

Ufer, ©, 364 teutſch. gilt, 
Europ. Conſt. Fa 4. ©. 736. teutſch. 
ae, ©. 268, teutſch. gilt. 

rop. Conſt. 4 ©. 74, ten.) 

Earop. Conſt. 25.2.©,30. |teufgirhe siglß : 
Laders Arqiv, Th. 1. ©. ®. teutſch. .. 

“ laͤnd — GES gan son un a 1814 en —8 

St. W. ate Auf. iv 
In den Ip. Conft. ICh. 4. .. ©, 1029, 
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Hayti. Verfaſſung 

Nordamerik. Freiſtaat Indiana. 
Verf. 

. Kirhenftaat. 
- Pins? Verf. 

Freie Stadt Frankfurt am Main. 
Ergänzungsacte der Frankf. 

" an) Stadiverfi 

Königr. beider Gicitien. 
v _ Eon. Decret 

Königreich Galizien: 
k. k. Verordn. wegen d. Stände 

-, Rordamerif, Staat Miſſiſſpi. 
J Verf. 

Vereinugte Provinyen am laPlata. 
inſtwellige Bert. 

Joniſche Inſeln. 

Herzogthum Sach ſen⸗Hil d⸗ 5 

Beil. 19. Warz 1818, - | 
burgpaufen, 

Bekauntmachmg 
Jahr und Tag ber 

Einführung. 

2. Jun. 1816. _ 

29, Jun, 1816. 

6. Zul. 1816. 

18. Jul. 1816, - 

12, Der. 1816. 

13. Ar: 1817, 

15. Aug. 1817, 

"3, Dee. 1817... 
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in wel⸗ ob · noch gäftig 
u“ erloſchen. Oceumtiien, wo die Urkunde 

ſtehe. 

au, 1.5. P.239.: 
Murhards pol. Annalen, Th.7. ©,273, 

Dofan, T. 6. p. 92. site, 

gilt. 

a lm oe 
Europ. Conſt. 25.3. ©. 366. ur gi, 

ee = 
Pufan, T.&. p. 146. Wang. | gie 
Die fpan.Confit. der Eostes und die pros ceuiſch exlofgen, 
viſ. Conſt. d. vereinigten Staaien von 
"Südamerika, eyz. 1820. 8. S.177. 

Dufau, T. 4: p. 472. 
Laders Archiv, Th. 3. ©. 719, 
Europ. Conſt. Th. 4. ©. 919, 
Archivei dipl. T. 6. p. 109. 
Tsamhart, P. 1. p. 216. _ 

franz: gilt. 
franz. 
teutſch. 
franz. 
franz.) 

Europ. Conſt. Th. 3. ©. 388, teutfch.| unentſchleden, 
übers Archiv, Th. 2, ©. 69, ‚teutfeh.| 06 fie nach der. 

. Verbindung . 
mit Melningen 
fortdauert. 

9 “ 
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ayern. . Verf.26. Mai 1818, 

Großherzogthum Baden. 5 
Beate, Werf.| 22, Aug. 1818, 

Nordamerik. Staat Illinois. 26. Aug. 1818. 
Fuͤrſtenthum Liechtenftein, 9. Nov. 1818. 

Vereinigte Provinzen am 
la Plata - 20: Apr. 1819, 

‘ D i ( (25. Mal angenommen.) 
enth. Lippe⸗Detmold. 

Ser 8 Ni Werf.8. Im 1819, - 

Norvamerif. Staat Maine. | -29. Oct. 1819, 
Wiürtemberg. Verf. 25. Sept. 1819, 

Rordamerjt. Staat Alabama, - 9. 1819, 
Hannover. - J 

koͤn. Patent wegen Ständever,| 7. Der. 1819. 

> 

1309 . Braunfhmweig. 
Sn en wegen Ständeverf. | 25. Apr. 1820. 

Canton Uri *), Veaf| 7. Mai 1820, 

8 tlen Cauton der eb le Bob der Cant 
ar rn vn beim Ufer ee eh Berfefang. Die 
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Sammlungen, mo die Urkunde 
—* 

Europ. Conſt. Th. 3. ©. 112. 
Lüders Archiv, Th. 1. &. 99, 
Dutfau, T. 2. p. 232. 

Europ, Conſt. Th. 3. ©. 351. 
Lüders Archiv, Th. 1. ©. 353, 
Dufau, T. 2. p. 311. 

. Dufau, T. 6. p. 139. 
Europ. Eonft, .3. ©. 433. 
Lüders Archiv, Th. 2. ©. 587. 
Dufau, T. 2: p. 354. - 

Dufau, T. 6. p. 24, 

Europ. Couſt. Th. 3. S. 416, 
füders Archiv, TH. 2. ©. 45. 

 Dufau, T. 6. p. 157. 
Europ. Conſt. Th. 3. &. 291. 
Lüders Arhiv, Th. 2. ©. 101. 
“Dutau, T. 2. p. 275. j 
fehle noch in den Sammlungen, 

Europ. Conſt. Th. 3. &. 340, 
Laders Archiv, TH. 2. ©. 575. 
Dufau, T. 2. p. 259. 

Europ. Conſt. Th. 4. ©. 117. 
Liders Archiv, TH. 2. ©, 679, 
Ufer, ©, 252, 
Europ. Conſt. TH. 4. ©. 747.. 

in wels\ob noch gültig 
er \oder erlofchen. 

Spras 

teutſch. gilt. 

teutſch.h 
franz. 

teutſch. gilt. 
teut ſch. 
franz. 
franz. gilt. 
teutſch. gilt. 
teutſch. 
franz. 

fra. | erloſchen. 

ceutkc. nicht ein⸗ 
teutſch.gefuͤhrt. 

franz. gilt. 
tenefh.| 7 gilt. 
teutfch. R 

franz. 

teutſch. gift. 
teutfch. 
franz. . 

teutſch. gilt. 
teutſch. 

teutſch. gilt. 
teutſch. 

Grund d mtous ET RIν X e 
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dh und Tag der 

efauntmadung oder 
Sem. Einführung. 

ZTeurfhland. 
Schlußacte der Wiener | 15. Mai 18, 
Minifterialconferengen | (8. Jun. publieirt.) 

Nordamerif. Staat Miffonri. | 12. Jun. 1820, 

Großherzogth. Heffen. . j 
‘ . Verf. 17. Dei. 1820, 

\ 

Königr. beider Sicilien. 
Decret des Könige | WW. Mai 1821. 

Chur-Heſſen. 
bur⸗Heſſ Organiſationsdecret 29. Jun. 1821, 

Herzogth. Sach ſen⸗ Coburg. J 
won Sad Sl 8 Aug. 1821. 

- Kepublif Columbia. 30. Aug. 1821. 
” Griedenland *). 

1 
provif, Verf. 13. Ian, 1822, 

*) provifotifhen Werfaffung bes Eong fe der Grlechen zu 
1708, gingen die einze en Leben ——ã 

Verſoſun en va: Air das wei and von as amt 
4.N00. 1821 ; für das öftliche — von Sallas am 16.Nov. 

Die SOSE nd Ir Bingen fe tehen in v. Dre jammlung ber I” 
den bes befreiten Briegenlande. Brig 2622, s 
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in wel⸗ ob noch gültig 
Sanmlengen, wo die Urkunde her oder erloſchen. 

. Rebe. ap 
6. 

Martens, recaeil. Suppl. T. 9. |fr. u. t. gilt. 
p- 467. 

Lüders Archiv, Ih. 2. S. 595. teutſch. 
Europ. Conſt. Th. 4. ©. 12. teutſch. 
Archives dipl. T. 4. p. 28. fr. u. t. 
Dufau, T. 2. p. 123. franz. “ \ 
fehle ned) in den Sammlungen, - 

Europ. Conſt. Th. 4. S. 94. *) teutſch. gilt. 
Küders-Arhiv, Th. 2. S. 379. teutſch. 
Dufau, T. 2. p. 331. franz. 

Europ. Eonft. Th. 4. ©. 982. , teutſch. gilt. 

Europ. Conſt. Th. 4 S. 150, teutſch. gilt. 
Eiders Archiv, Th. 2. ©. 480. te 

Europ. Eonft. IH. 4: ©. 50. teutfch. gilt. 
Lüdere Arhio, Ih. 2. ©. 441. teutſch. 
CErgänzungsdecrete dazu: Th. 3. 

©. 520.) J 
Dufau, T. 6. :p. 282. **) franz. gilt. 

Liders Archlo, TH. 3. &. 296. teutfch. etloſchen. 
Europ. Conſt. TH. 4. ©, 980. music | 
Lambert, T. 1. p. 97. , I franz. 

*) Da 14 S. 82 das Edlet des derpese 8, 
ı uk Rt ma 0 Terunnnmure %e von den Gtin: 

ben nit angenommen ward. u . 
**) Aus; Sgoͤlls t lliens — Ge ga ragen ge mot 
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Brafilien. 

* Portugal, Ref. 

Peru. j 

Preußen. 
8. Geſetz wegen Errichtung der 

Provinzialftände 

Verfaſſungsentwurf. 

Preu 6 en. 
k. Edicte für die Einführung der 

Provinzialftände 
1) in der. Mark Brandenburg und 

Miedertaufig 

2) im Königreich Preußen 

3 in Pommern und Ragen 

4) in Sqleſlen 
5) in dem Herzogthunie Sachfen 
6) in den Rheinprovingen 
7) in der Provinz Wertphalen 

- 8) im Großherzogthum Pofen 

Brafilien, 
\ Verf. 

Verfaſſungsentwurf/ 30. Aug. 1822, 

m S 
Einfuͤhrung. 

* 

23. Spt. 1822. 

9. Nov. 1822, 

5, Jun. 1823, 

1. Jul. 1823, 

1, Jul. 1823, 

1. Jul, 4823, 

17, März 1824, 
17. März 1824. 
27. März 1824. 
27, März 1824, 

27. Mär; 1824. 

235. Mir; 1824, 
(25. März 1826 neue 
Publication derſelben.) 
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ob noch gültig 
oder erloſchen. 

J in wel⸗ 
Sanunlungen, we die Urkunde] cher 

ſteht. Spra⸗ 
de. 

Isambert, T. 4. p. 454. franz. vom Kaifer Pes 
v. Schäffer, Braflien, ©. 221. dro nicht anges 

genommen, 
Dufau, T. 5. p. erloſchen. 
Europ. Conſt. W * ©. 759. 

Lambert, T. 3. p. 465. erloſchen. 

Preuß. Geſetſamml. 1823. St. 13. gite, 
Europ. Conſt. TB. 4. ©. 297. 
dirchives “ T. 8 8 540. 

4. p. 303. 

Europ. Eonft. , &. 299, gilt. 
Archives di har T.4. p. 544. 
Isambert, T. 4, p. 309. 5 

Europ. Conſt. Th. 4. ©. 310. gie; 
Archives dipl. T. 4. p. 565. 
Isambert, T. 4. p. 308. 

Europ. Conſt. Th. 4. &. 320. [7 
Archives dipl. T. 4. p. 578. 

* Preuß. Eitaatsı. 1824. St, W. gilt, 
Preuß. Staatsz. 1824. St. ©, gilt. 

Europ. Eonft. TH. 4. &. 300. gilt, 
Europ. Conſt. Th. 4. ©. 340. gilt, 
Europ. Eonft. TH. 4. ©. 350. gilt. 

Neueſte Staatsarten. Th.2. &.102. gilt. 
v. Schäfer, Braſilien, ©. 424. 
Kamb. Eorrefp. 1826. Or. 106 f. 



Staaten, 

Herzogthum Sahfen: Meis 
ningen. 

Meriko. 

Verf. 

Verf. 

Republik von Central⸗Ame⸗ 
ritka (Guatemala). 

Grundzuͤge der Verf. 

Vereinigte Provinzen am 
la Plata. ” 

. Verf. 

Portugal. 
Verf. des Kaiſers Prdro 

Republik Bolivia. 
Verf. 

Vereinigte Provinzen am 
la Plata. 

Verf. 

Griechenland. 
' Verf. 

138 ' Poſitwes Staatsrecht. 

Jahr und Tag der 
Vekanntmachung oder 

Einführung. 

4. ©cpe, 1824, 

4, Det, 1824. 

22, Nov. 1824, _ 

233, Jan, 1825, 

29. Apr. 1826. 

25. Mai 18%, 

24. Dec, 1826. _ 

17. Mai 1827, 
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. \ in wel⸗ob noch gäftig 
Sammlungen, wo die Urkunde| der oder exlofchen. 
J Rebe, ö Spras 

he. “ 

Europ. Conſt. Th. 4. ©. 1005. teufch.| gilt. 

ſteht noch in Feiner Sammlung *). | teutfh. gilt. 

Pol. Journ. 1825. Th. 2. &. 905. | teutſch. erloſchen. 

Neuelte Staatsarten. Th. . S. 15. |teurfg.| ‚erfofgen, 

Pol. Journ. Aug. 1826. teutſch. sit. 

Nenueſte Staatsacten. Th.7. ©.287.| teutfc.\nody nice gul⸗ 
9. 

Die Grundzüge derfelben Hamb. Cor⸗ nicht angenoms 
reſp. 1827. ©t. 107. , teutſch. men. 

Pol. Journ. ‚a. On. 1827. wg | gilt. 

> ). Sie erfeien ins ı constitution —E 
des dtats unis — dient Paris, ı825. ı2. 
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ö 20. 

5) Kurze Ueberfiht der politifhen 
Grundfäge, nah welhen der Inhalt, ' 
Charakter und Geift, fo wie der ftaats- 
rechtliche Zwed und die Äußere Form dies 
fer Berfaffungen geprüft und beurtheilt 

werden muß. 

Bei einem nur flüchtigen Blicke auf bie vor⸗ 
ſtehende chronologifch = tabellarifche Ueberſicht bringe 
fih die bedeutende Verſchieden hrit der aufges - 
führten Verfaffungsurkunden von felbft auf. 

So giebt es Verfaffungsurfunden für monarchi⸗ 
ſche Staaten, für vepublitanifche Staaten (Columbia, 
Griechenland, Jonien), für Bundesftaaten (Nord⸗ 
ameriba, die Schweiz), für einer Staatenbund (Teutſch⸗ 
land), und für freie Städte (die vier freien Städte 
Teutſchlands und Cracau). Es giebt allgemeine Vers 
faſſungsurkunden für Staaten, deren einzelne Pros 
vinzen befondere felbftftändige Verfaſſungen haben 
(fo die 25 nordamerifanifchen Staaten, und 
die 22 fhweizerifhen Kantone), Es giebt 
eine Verfaffungsurfunde, welche befondere Pros 
vinzialftände mit nicht unbebeutenden Rechten 
vorausfegt (die des Königreiches der Niederlande); 
es giebt aber auch Verfaffungsurkunden für Provins 
zialftände, wo die allgemeine Neichsvertaffung noch 
nicht erſchlenen ift (im Königreihe Preußen), Es 
giebt Verfaffungsurfunden nach dem rein monardhie 
fhen Princip; fo die meiften jege beftehenden im. 
europäifchen Staatenfufteme. ' Es giebt aber auch eine 
Derfaffungsurfunde im europäifhen Staatenfnfteme 
für eine fogenannte demokratische Monarchie (die des 
Königreiches Norwegen). Es giebt Berfaffungsurz - 

2 
J 
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Eunden nach‘ dem republifanifhen Princip, 
nad) dem Örundfage: majestatem esse penes’popü» 
Jum, over nah Konffeau’s Lehre im contrat so- 
cial, wornach der Kegent blos bie vollziehende 
Gewalt übe, ohne Antheil an der gefeßgebenden Ge⸗ 
walt, und nur auf eine gewiſſe Zeit gewählt wird, 
worauf er ins Privatleben zuruͤcktritt, uͤnd fogar für ' 
feine Regierungszeit verantwortlich bleibt. '&o’ der 
MPräfivent des nordamerifanifchen, und der Landam⸗ 
mann des helvetifchen Bundesſtaates, und die meiften 
Präfidenten der neugebildeten mittel= und ſuͤdamerika⸗ 
nifchen Staaten. Es giebt Verfaſſungsurkunden, in 
welchen die früher beftandenen ftändifchen Formen in 
einzelnen Staaten beibehalten und beftätigt, mit den⸗ 
felben aber die neuen zeitgemäßen Bedingungen für Die 
zweckmaͤßige Geftaltung|bes Stänbewefens verbunden 
worden find. Go im Königreihe Hannover, im 
Herzogthume Braunſchweig u.a. Es giebt Vers 
faſſungsurkunden, welche als unmittelbare Ausflüffe 
der Negentenfouverainetät ‚gegeben und ohne Mitbes 
rathung der Volksvertreter oder Stände eingeführt 
wurden (3. B. die Charte in Frankreich, die Vers 
faffungen von Polen, Raffau, Bayern, Bas 
den n.a.); es giebt andere Berfafjungsurfunden, deren 
Entwurf der Kegent den zufammenberufenen Ständen 
zur Berathung, Begutachtung und Annahme vorlegen 
ließ (fo die von Riederland, Weimar, Würs 
temberg, Darmftadt, Walded u.a.); ed giebt 
wieber andere Berfaffungsurfunden, welche die Stände 
oder Volksvertreter entwarfen, und dem Negenten. zur 
Annahme und Beftätigung vorlegen (fo die von 
Schweden und die von Norwegen, und die er⸗ 
lofchenen von Spanien, bie von Portirgal vom 
Jahre 1823-0. a.). Es giebt. Verfaſſungsutkunden, 
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wornach dem Regenten ausfchliegend bie In itia⸗ 
"tige ber. Geſebe, andere wo dieſe zunaͤchſt den 
Ständen (z. 8. in Norwegen dem Storthing), 
wieder andere, wo die nitiative dem Regenten und 
ven’Ständen völlig gleichmäßig," wie z. B. in 
Großbritannier; zuftehen, wo die Bills (Entwürfe 
zu Gefegen) bald vor dem Könige ausgehen und von 
dem Parlamente angenommen oder verworfen werden 
Tonnen, bald aber auch von dem Parlamente vorges 
ſchlagen, und von dem Könige angenommen oder ver⸗ 
worfen werden. Es giebt Verfaſſungen, die in Staa» 
ten gegeben wurden, wo bas früher beſtandene Lehns⸗ 
foftem, fo wie die aus dem Mittelalter ſtammenden 
Corporationen, Gilden und Zünfte vollig umtergegans 
gen waren, wo folglich bie Mitglieder ber Kammern 

. ‚ober Volksvertreter nicht nach den Ständen: in der 
bürgerlichen Gefellfhaft, ſondern aus der numeri« 
fhen Gefammtheit der Nation gewählt werben 
(3. B. in Frankreich); es giebt aber auch audere Ber- 

 faffungen — und zwar die meiſten —, wo die Volks⸗ 
vertreter zunaͤchſt nach Ständen (batdnach dem 
Adel, der Geiftlichkeit, den Staͤdten — bald aus den 
Grundbeſitzern, Gewerbtreibenten, Gelehrten) gewaͤhlt 
werden. Man kann nur die erften, genan genoms 
men, repräfentative DVerfaffungen, die zweiten 
aber: Ra adifche Verfaffungen nennen. — Es giebt‘ 
wieder Verfaffungen , nad) welchen bie Volksvertreter . 
oder Stände fich in zwei Kammern teilen, und wie⸗ 
der andere, wo fie blos in Einer Kammer zuſammen⸗ 
trete: (fo in den meiften kleinern Staaten, deren Ger 
fammtbevölferung keine Halbe Million Menfchen er⸗ 

reicht; 5. B. im Großherzogthume Weimar a. a.). 
Es giebt Vetfaſfungen, nach welchen die. Berfirtnifle 
der beiden Kammern ‘gegen einander beinahe völlig 



Pofitives Sgatsrecht. 143 

Pad a an der eu — Der e r⸗ 
ſten, bald der zweiten eine Art von Uebergewicht 

zutheilen. Es- giebt Verfaſſungen, wo die Wahl 
ber Volksvertreter an weſentliche Beſchraͤnkungen (3. Br 
des großen Srundbefi iges, der „jährlichen Steuerquote 
u. f. w.) 9: 
Beſchraͤnku 
giebt Verfa 
groͤßtentheil 
beamten ab 
Regierung ı 
Es giebt ° 
Bauernf 
Mitte, zu 
den; We 
weder deb! 
ter den gew 
eingerechnet wird. Es giebt enplich Vorfaſhigsurkun⸗ 
den, in welchen bie den Staͤnden oder Bolksvertretern 
sugeficherten Rech te von großem Umfange und Hohe 
politiſchen Bedeutung find, und wieder anderg, wo ſich 
dieſe Rechte auf ein Diinimum befchränten, 

W ——A——— 

Wird alſo nach dem Inhalte, nach dem poll 
tifchen Charakter und Seifte, ſo wie nach dem 
ſtaaitsrechtlich en Zwecke und nach deräußern 
Form der neuen, entweder bereits wieder erloſchenen, 
oder gegenwaͤrtig beftehenven Verfaffungen yefragt; fo 
möffen bei jeder ein zelnen Verfaffung folgende " 
Panste aus bem Indalu derſelben bervorschelen 
werden: 
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4) Gilt die Verfaſſung für eine Monarchie, oder 
für eine Mepublit? >... - 

NWilt fie für eine Monarchie, wo das Lehns⸗ 
foftem völlig erloſch; oder wo daſſelbe noch in feiner 

- vorigen Geſtalt befteht; oder wo es nach den Beduͤrf⸗ 
niſſen der Zeit ‚verändert und gemildert ift? 

3) Iſt die Verfaffung in der Monarchie von dem 
Kegenten allein gegeben (octropirte Verfafs 
fungen); oder von den Volksvertretern und 
Ständen allein; ober gemeinfhaftlid von 
beiven, fo daß der Verfaſſungsentwurf, vor feiner 
gefeglichen Kraft als Grundvertrag des Staates, von 
dem Regenten den verfammelten Ständen zur Bera⸗ 
thung und Begutachtung vorgelegt ward? 

4) Trägt die Verfaſſung in den Kepublifen-pen 
rein demofratifchen Charakter; ober iſt ſie auf 
einen Bundesftaat berechnet? u 

5) Wie unterfcheiver fih die Verfaffung eines 
Bundesftaates don den monarchiſchen Verfaffungen, 
und von der Verfaffung eines Staatenbundes? 

G) Welches ift der unterfcheidende pofitifche Cha⸗ 
after der DVerfaffüng eines Staatenbundes? , 

7) Beftehen neben den allgeneinen Reichsftänden 
noch befondere Provinztalftände? und nach wels 
hen Verhältniffen? mit welchen Rechten? — Siege 
der Staatsserfaffung eine befondere Gemeinde⸗Kreis⸗ 
Verfaſſung (wie z. B. in Bayern, Würtembgrg x.) 
zum Grunde? 5 1 

8) Wie verhält ſich in einem Bundesftaate, 
ober in einem Staaten bunde die beſondete Wer⸗ 
fafſung der einzelnen Mitglieder des Bundes gu der 
allgemeinen Verfaſſung deſſelben? on, 
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9) Wotln beſteht ver politifche Unterſchted zwi⸗ 
fchen rein monarchiſchen, rein repablikani— 
fhen und gemiſchten Verfafjungen? 

10) Berubt die neue Verfaffungsurfunde, ihren 
Hauptbeftimmungen nach, auf der ſchon früher vorhan⸗ 
den geweſenen ſtaͤndiſchen Verfaſſung, oder iſt ſie, nach 
ihrem Inhalte und politiſchen Charakter, eine völlig 
neue Urkunde? - ö 

11) Wen legt die Verfaſſungsurkunde die Inie 
tiative'der Gefege bei? und inweldem Sinne 
und Umfange? . - \ 

12). Auf welche Weife beftimme die Verfaffung 
das Verhältnig zwifchen der gefeggebenden 
und vollziehenden Gewalt? - 

13) Welden Grundſatz ſtellt die Berfaffung für 
die Ernennung der Volksvertreter auf? aus 
der numerifchen Geſammtheit des Volkes, ober nach 
Ständen? . 

° 14) An welche Bedingungen iſt das Recht zu 
wählen, und das Recht gewählt zu werben 
gebunden? . —. ” 

15) Welhen Einfluß übt die Regierung 
verfaffungsmäßig auf die Wahlen? 

16) Werden die Volksvertreter oder Stände in 
eine oder in zwei Kammern vertheile? 

, 17) In welhem Verhaͤltniſſe fteht die Zahl der 
Mitglieder der beiden Kammern zu der Geſammt⸗ 
bevölkerung des Staates? - R - 

18) In welchem Verhälmiffe fteht die Zahl der 
Mitglieder der erften Kammer zu dee Zahl der Mit- 
glieder der zweiten Kammer? 

19) Welche find die ausfchließenden 
Rechte ver erften, und welche die der zweiten 

St. W. ate Aufl. IV. ö 10 

D 
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Kammer? — Muß namentlich Das Budget zuerft 
vor bie zweite Kammer gebracht werben? 

20) In welchem Verhaͤltniſſe fteht, in ftändis 
ſchen Verfammmlungen, die Zahl ver gewaͤhlten Grund» 
befiger, Gewerb⸗ und Handeltreibenden, und der Ger 
kehrten — ober. der aus dem Adel, ber Geiftlichkeit, 
den Beamten, dem Militair,, ven Gelehrten, den . 
.Stadträthen ‚aus den Bürger» und aus dem Bauers⸗ 
ſtande Gewaͤhlten zu einander? 

21) Wie oft verfammeln ſich die Stände ?— 
jährlich? dreijägrig? ober noch fpäter? 

22) Dauert eine gefchehene. Wahl für mehrere 
(4.3. 7) Jahre und mehrere Zufammenfünfte der 
Stände? oder wird jedesmal neu gewählt? 

23) An welche Bedingungen ift die Auflöfung, 
oder Suſpenſion der Kammern von dem Regenten ges 
knuͤpft? 

2M Beſteht in der Zwiſchenzeit zwiſchen den ſtaͤn⸗ 
diſchen Verſammlungen ein ſtaͤndiſcher Ausſchuß? 
und zwar als thätig und mit gewiſſen Rechten, na⸗ 
mentlich bei der Mitwirkung in Betreff der Verwendung 
der bewilligten Steuern? . 

25) Bon wem hängt die Wahl und Ernennung 
der Präfidenten und ber Gecretaire der Kams 
mern ab? 

26) Welche Rechte find den Ständen in der 
Verfaſſungsurkunde ausdrücklich beſtimmt? * B. 

a) ob Autheil an der Geſetz ge bun gꝰ und in 
welhem Sinne, in welcher Ausdehnung? _ 

b) ob Zuftimmung zu allen feftzufegenben direc⸗ 
ten und indirecten Steuern? 

©) ob das Recht der Tpeilnahme an der Erbe 
bung, ber gleichmäßigen Bertheilung auf die 
Pliptigen, und der Verwendung ber Steuern, 
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° fo wie der Controlle über das gefammte Staats: 
rechnungswefen ? 

d) ob das Petitions recht in feinem ganzen 
Umfange für alle Corporationen und Individuen im 
Gtaate, oder blog folidarifch für die Kammern? 

e) ob das Recht der Befchwerdeführung 
and Anflagen in Hinficht aller wahrgenommes 
nen Mißbräuche der richterlichen und vollziehenden 
Gewalt? 

f) ob das Recht, daß den Ständen alle mit 
‘dem Auslande abzufchließende oder abgefchloffene 
Verträge, vor oder nach dem Abfchluffe, vorge» 
legt werben müffen? und ob fie von den Ständen 
verworfen werden koͤnnen? 

>78) ob das Recht der Deffentlichfeit ver 
ftändifchen Verſammlungen? ober blog beider z wei⸗ 
ten‘ Kammer? 

h) ob das Kecht der perfönlichen Unvers 
leglich eit während ber Zeit ihrer Verfanmlung, 
und der Unverantwortlichkeit für alle ihre 
verfaffungsmägigen Anträge und Befchlüffe? 

27) Ob die Verfaſſung die Freiheit der Preffe, 
mit einem die Preßvergehen genau bezeichnenden Preß⸗ 
gefege, oder die Cenfur der Drudfchriften ausfpricht ? 

28) Welche äußere Form und Ordnung für . 
den Gefchäftsgang in den ftändifchen Verfammlungen 
feftgefeßt ward in der Berfaffung, um Freimuͤthigkeit 
und Unpartheilichkeit ohne leidenſchaftliche Ausbräche, 
Befchleunigung der Gefchäfte ohne Uebeteilung, und 
den Geift vaterländifcher Gefinnung und bürgerlicher 
Tugend in den einzelnen ftändifchen Sitzungen und 
Berathungen zu befürdern und aufrecht zu erhalten?’ 

. 10 * \ 
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3weiter Theil. 

D) Spftematifche Datftellung der wefent- 
lihen Beſtimmungen der im öffentlichen 
teben der einzelnen europäifhen und 
ameribanifchen Staaten gegenwärtig 
geltenden ſchriftlichen Berfaffungsurs 
Eunden, mit vorausgehenden geſchichtlichen 

- Einleitungen in diefelben. 
\ 
22. 

1) Großbritannien. 

a) Geſchichtliche Einleitung in die Ent— 
ſtehuug und Fortbildung der brittiſchen 

. Verfaffung. 

Der füplihe Theil Britanniens, zuerft von , 
Stämmen der Galen und Belgen bewohnt, dann 
von den Römern (43 v. C.) erobert, von biefen, unter 

- ben drohenden Stürmen der Völkerwanderung (426), 
aufgegeben, und bald darauf (449) von den Sach ſen 
und Angeln befest, warb von biefen in fieben ein⸗ 
zelne Reiche gerheilt, die aber (828) von Egbert 
unter Einem Xegenten vereiniget und England 
genannt wurden, Allein bald erfchienen die Dänen, 
und fpäter (1066) die Normänner, nnter Wil 
beim, Herzog der Normandie, ale Eroberer des fans " 
des. Unter ihm verbreicete fih das Lehnsfuftem 
in feiner ganzen Strenge über das eroberte Reich, 

welchem fpäser (1284) das Fürftentpum Wallis 
unterworfen, und (1536) völlig einverleibt ward. — 
Der nördliche Theil Britanniens, Anfangs von den 
Caledoniern, dann von den-Picten. und Scoten bes‘ 

x 
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wohnt and Schottland genannt, wart in ber 
Mömerzeit vom ſuͤdlichen Theile durch Wall und 
Mauer getrennt, und Jahrhunderte hindurch von 
eigenen Koͤnigen regiert, bis deſſen König Jacob 
aus dem ‘Haufe Stuart (1603) ver Elifaberh auf. 
dem Throne Engfands folgte, und feit dieſer Zeit 
beide Keiche unter dem Namen Großbritannien 
anter Einem Kegenten, im Jahre 1707 aber auch 
zu Einer Verfaffung verbunden wurden. — rs 

land, feit 1172 den Königen Englands unterworfen 
und als Nebenland behandelt, ward erft im Jahre 
1782 für unabhängig von dem brittiſchen Parlamente 
erklärt, am 22. Jan. 1801 aber mit Großbritannien 
zu Einem Parlamente,: wie. fruherhin Schottland, 
verbimden. Die Bedingungen diefer Vereinigung 
‚waren für Irland vortheilhafter, als früher für Schotte 
Tand; nur daß bie Emancipation der irländifchen Ras" . 
thotifen mehrmals an zu ſtarkem Widerfpruche des 
Parlaments fiheiterte. Irland fendet feit dieſer Zeit 
ins -brittifhe Oberhaus 4 Biſchoͤffe, neugewaͤhlt 
u jedem ‚neuen Parlament, und 28 weltliche Lords 

"auf tebensgeit, ins Unterhaus aber hundert Abges 
* ordnete der Graffchaften und Städte. Die Landes⸗ 

ſchuld Irlands ward nicht mit der brittiſchen Natio⸗ 
nalſchuld verſchmolzea, dagegen aber ein freier Ver⸗ 
kehr zwifcheh Großbritannien und Irland feſtgeſetzt, 
fo weit derfelbe bei den verfchiedenen Steuerfyftemen 
in beiden Laͤndern möglich war. 

Bereits zur Zeit der angefächfifchen Könige hats 
ten in England Bolfsverfammlungen beſtan- 
den. Mochte alfo auch der Normann Wilhelm 
das and als eine Eroberung betrachten, als Militaire 
monarchie regieren, und, nad) ven: Lehnsſyſteme, in 
60,215 große Baroneniepen verteilen; von welchen 
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er 1400 fir fich felbft als Kammergut behielt; fo- 
regten ſich doch bald nach feinen Tore der Apel und’ 
die Geiftlichkeit gegen diefen Drud von oben. Wil 

- heim hatte feinen zweiten Sohn Wilhelm 2 zum Nach 
folger beftimmt. Als diefer auf der Jagd erfchoffen 
ward, erhoben Robert, der ältefte Sohn und Herzog 
der Normandie, und Heinrich, der britte Sohn Wils 
helms 1, Anſpruͤche auf den Thron. Heinrich 1 
behauptete ſich, indem er die Lehns⸗ und Militair⸗ 
vefpotie des Vaters durch den von ihm gegebenen 
Sreiheitsbrief (the great charte) im Jahre 
1101 milderte. Doch befchränkte ſich diefe charta 
libertatum zunaͤchſt auf die Merminderung der. 
druͤckenden Bafallenverhälmiffe; für den Bürger 
und Sandmann, felbftfür den niedern Vafallen, ward 
in derſelben nichts feftgefeßt; nur gewannen die Be- 
wohner fondons einige Worrechte. 
Als aber die folgenden Könige, namentlich os 

hann (ohne fand), fi Eingriffe in diefen Freiheits⸗ 
brief erlaubten, und Johann durch feine Grauſamkeit 
‚die ganze Nation, fo wie durch feine Härte befonders 
die hohe Geiſtlichkeit gegen ſich erbitterte; da mard er, 
durch einen allgemeinen Aufftand, genörhige, (15. 
un, 1215) die magna charta*) zu unterzeich- 
nen, welche, in Verbindung mit den Zufägen fps 
texer Zeiten, bie Grundlage der brittifchen Volks⸗ 
freiheit ward. Zwar gewannen die Geiftlichen in ber» 
felben am meiften (denn der Erzbifchoff Langton hatte 
den Aufſtand geleitet); weniger die Barone, noch 
weniger der Bürgerftand; des Landmannes ward gar 

*) v. Martens, Samml., Th. 1. &.713. — Dufau, 
T. 4. p. 362; und Boltmanns Gef. Großbritans 
hiens (Berl. 1799. 8) 25.1. ©. 510. 
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nicht gedacht. Allein fon dag war großer Vortheil, 
daß dieſelben großen Rechte, welche ver Baron gegen 
den König erhielt, Hauch Rechte des Untervaſallen 
gegen den Baron wurden; — daß dem Buͤrgerſtande 
der freie Handel, felbft mit dem Auslande verftatte, 
und daß im Allgemeinen die Freiheit der Perfon und 
des Eigenthums rechtlich" ausgefprochen ward; denn ° - 
Niemand follte verhaftet, gefangen geſetzt, und feines 
Vermoͤgens, oder fogar des Lebens beraubt werben, 
als nach einem ausgefprochenen Urtheile von feines 
Gleichen (durch ein Gefchwornengericht) nach den 
alten (angelfächfifchen) Geſetzen (welche Wilhelm 1 
abgefchafft Hatte). In den Jahren 1225 und 1297 
ward dieſes Grundgeſetz von Heinrich 3 und Cduard 1 
beftärige und erweitert; befonders erhielt es im Jahre 
1297 ven wichtigen Zufaß: daß ohne die Ein» - 
willigung der Abgeordneten der Städte 
(welche 1265 vom Ufurpator, dem Grafen von teis 
cefter,, zum erftenmale, feit 1283 aber öfter zum Pars 
lament berufen worden waren) Beine Steuern er 
hoben werden durften. Geit diefer Beftimmung 
wirkten befonders die Kriege, welhe Eduard 3 in 
Schottland und in Frankreich führte, nach dem Geld» 
bebürfniffe, das fie' veranlaßten, bedeutend auf die 
weitere Ausbildung der englifchen Verfaſſung. Waͤh⸗ 
vend feiner funfzigjährigen Regierung gefchah es (im 
Jahre 1343), daß das verfammelte Parlament fih 
in das. Ober= und Unterhaus teilte, fo daß im 

» Dberhaufe vie hohe Geiftlichkeit mit dem hohen 
Reichsadel, im Unterhaufe. aber der niedere Sands 
adel mit den Abgeorbneten der Städte zufammens 
trat. — Go wie aber jeder Buͤrgerkrieg auf die Ent 
widelung des innern Volkslebeus nachtheilig einwirkt; 
fo aud) in England der vier und fechszigjährige Bintige 
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Kampf zwiſchen der weißen und rorhen Roſe (den 
Häufern York und Lancafter), Nur der Bauerns 
ftand gewann in denselben, weil, bei ver häufig 
eintretenden Bewaffnung der Sandleute durch den am - 
Kampfe eheilnehmenden Adel, allmäßlig Die Leib⸗ 
eigenfhaft erloſch. . 

23. -_ 

Fortſetzung. 

Die Kirchenverbeſſerung hatte zwar fir . 
die ‚veränderte Geftaltung der brittifchen Verfaſſung 
Beine unmittelbaren wichtigen Folgen ; defto bebeutens 
der waren aber die mittelbaren, welche in dem maͤch⸗ 
tig beginnenden Meinungsfampfe unter Eduard 6, 

. Maria und Elifaberh hervortraten, und, nad ber 
feften Ausbildung der englifchen Epifkopalficche, zu 
den innern Kämpfen führten, feit das auf den Thron 
Großbritanniens erhobene Haus Stuart nicht 
nur nad) unumfchränfter Kegentengewalt 
firebte, fonbern auch unverkennbar zum Karpe 
licismus fi hinneigte. Im Geifte des vom Kö« 
nige Jagob 1 behaupteren Grundfages, daß feine 

. Gewalt unmittelbar von Öott, und unums _ 
fhränfe fey, erlaubte fein Sohn Karl 1 fi die . 
willfüprlichften Eingriffe in die Verfaſſung. . Allein 

. das Parlament hielt ipm-(1629) in ber fogenannten 
petiuon of rights *) alle diefe Eingriffe vor, und . 
nöthigte den König, dieſe Veftätigung der magna 
charta zu unterzeichnen. In biefer neuen Urkunde 
wurden die Altern Beftimmungen in Hinficht -ber 
Sicherheit der Perfonen und des Eigenthums feier⸗ 

. 9 v. Martens, Sammlung, S. 7%. 
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lich wiederholt; die erzwungenen Gelderhebungen und 
willkuͤhrlichen Verhaftungen ſollten aufhören; auch 
warb darin die Unverantwortlichkeit für alles, was 
in beiden Häufern des Parlaments gefprochen worden 
"war, beftimmt ‚feftgefegt. — Demungeachtet vers 
legte die Eigenmacht Karls 1 die von ihm beſchworne 
und neu beftätigte Verfaſſung. Vier von ihm in 
‘feinen Gelvverlegenheiten zufammenberufene Parlas 
„mente löfete er jedesmal plöglich auf, fobald fie die 
Rechte der Verfaffung zur Sprache. braten. Da 
begaun endlich der wilde Sturm, welcher Karls 1 
Haupt ımter das Blutbeil (1649), und den finftern , 
Cromwell als Protector an die Spitze der brittis 
fhen Republik brachte, die aber, anderthalb Fahre . 
nach feinem Tode, wieder in das Koͤnigthum ver⸗ 
wandelt ward, al Karl 2, eingeführt durch den 
General Mon, den hergeftellten Thron (1660) beftieg. _ 

Allein weder Karl 2, noch“ fein Bruder und- 
Nachfolger Jacob 2, hatten aus dem traurigen. 
Schickſale ihres Vaters die Erfahrungen gezogen, 
unter welchen es möglich war, ven wiederhergeftellten, 
Thron zu behaupten. Ein unbegrenzter Hang zur 
willkuͤhrlichen Herrſchaft, ein unverkennbares Hin⸗ 
neigen zum Katholicismus, unvereinbar mit der vom 

brittiſchen Volke ängenommenen und mit Wärme feſt⸗ 
gehaltenen Kirchenverbefferung, war ber allgemeine 
Charakterzug biefer beiden Kegenten ans der Dimaftie 
Stuart. Zur Rettung der Verfaffung warb baher 
Karl 2 vom Parlamente genöthigt, zuerft (1673) in 
‚der Teftacte_die religiöfe und die kirchliche 
Sreiheit, und dann (1679) in ber Habeas- 
Corpus-Xcte*) die perfönliche und bürger 

*) 1. Martens, Samml. S. 823. u. Dufau, T.1. p. 260. 

D 
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liche Freih eit zu beſtaͤtigen. Die legte Urkunde 
vernichtete in Großbritannien auf immer alle lettres 
de cachet, indem fie feftfeste, daß jeder Verhaftete 

‚ bie Urfache feiner Verhaftung fogleich erfahren, ober 
wieder in Freiheit gefeßt, und daß das‘ Verhör des 
Verhafteten binnen 24 Stunden gefchehen muß. 

Wird er bei dem Verhöre unfchuldig gefunden; fo ers 
folge unmittelbar darauf feine Befreiung. ft er aber‘ 
ſchuldig — doch ohne Staatsverbrecher zu feyn —; 
fo kann er auch in diefem Falle, gegen Stellung eines 
Buͤrgen, freigelaffen werden. \ 

Als aber Jacob 2 die Teftacte eigenmädhtig aufs 
bob, und dadurch feinen Plan verrieth, den Katho⸗ 
licismus in Großbritannien herzuftellen, da wogte 
der Sinn für kirchliche und bürgerliche Freiheit von 
neuem mächtig im Parlamente und im Reiche auf. 
Eingeladen von den Whigs, landete (6. Nov. 1688) 
der Schwiegerfohn des Königs, der Prinz Wilhelm 
von Dranien, begleitet von einem nieberländifchen 
Heere, welchem fich: die brittifchen Truppen anfchlofs 
fen, in England. Wilhelm verſprach, den Prote⸗ 
ftantismus im Reiche zu beſchuͤtzen; Jacob 2 aber, 
dem feines Vaters Schidfal vorſchwebte, entfloh nach 
Frankreich. ‚Da erklärten die Engländer und Schots 
ten (13. Gebr. 1689) ihren Thron für erledige, und 
Übertrugen Wilhelm und feiner Gemahlin Maria die 
Regierung, wogegen diefe die declaration ober 
bill of rights*) anerkannten, in welchem Grunde 
gefege die Difpenfationen von den Geſetzen, die eigens 
mächtigen Gelderhebungen, vie Unterhaltung eines 
ftehenden Heores in Friedenszeiten, die Berhaftungen 
oder Anlagen derer, welche dem Könige Bittſchriften 

*) 9 Martens, Samml. ©: 840; 
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Äberreichen wuͤrden, die Unternehmungen gegen bie 
- freien Parlamentswahlen, fo wie gegen die Sprech⸗ 

freiheit im Parlamente, für verfaffungsmwibrig ' 
erklärt wurden. Diefe Bill betrachtete man aber _ 
"nicht als eine Veränderung ber brittifchen Verfaffung, 
fonbern nur als die deutlichere und fchriftliche Feſt⸗ 
feßung der längft ſchon beftandenen Volksrechte. 
> &o-ward feit den Zeiten Heinrichs 1 bis zum 
Regierungsantritte Wilhelms. des Oraniers die Vers 
faſſung Großbritanniens weiter entwidelt und fortges 
bildet, und fo beruht fie bereits feit länger als 700° 
Jahren auf ſchriftlichen Verträgen zwifchen 
dem Kegenten und dem Volke. — Zu diefen Grund» 
verträgen kamen fpäter noch hinzu: der Act’ of sett- 
lement (das Succeffionsgefes) vom 12. Jun. 
1701 *), wodurch die Dynaftie der Stuarte für im⸗ 
mer vom brittifhen Throne ausgefchloffen, und das 
Recht der Thronfolge auf das Haus Hannover über 
tragen ward, und 1707 **) und 1800 ***) vie 
Unionsnrfu nden, durch welche das ſchottiſche 
und das irfändifche Parlament mit dem englifchen 
zu Einem Ganzen verbunden wurden. 

. a. 
b) Orundbedingungen. der brittiſchen 

' Verfaffung. 

Die Verfaffung Großbritanniens und Irlands 
iſt repräfentativ. Das Volk in feiner Geſammt⸗ 

H v. Martens, Sammlung. ©. 874. und Dufau, 
T. 1. p. 396. P 

“) v. Martens, ©. 938. Dufau, T. 4. p. 401. 
* Dufau, T.1. p.414. 
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heit wird vertreten duch das Parlament, und bie 
königliche Gewalt ausgehbt durch Uebertragung. 
Sie ift durch die fehriftlichen Verfaffungsurtunden in 
ihrem Umfange befchränft. 

Das Parlament befteht ans dem Oberhaufe 
und dem Unterhaufe. 

1) Zum Oberhauſe (dem Haufe der Lords 
“oder Peers), deffen politifher Schwerpunct nicht, 
wie in andern Staaten, blos auf dem großen Grund⸗ 
befiße beruht, und das gegenwärtig aus 374 Mitglie> 
dern befteht, ‚gehören: die volljährigen Prinzen des 
Eöniglichen Haufes; die ſaͤmmilichen Reich s ba⸗ 
rone*) von England und Wales, nad er 

=) Schon in dem fächfifhen und dänifhen Zeitraume ber 
Geſchichte Englands wird, wie bei allen germanifden 
Wölterfchaften feit der Zeit des Lehnsſyſtems, der Adel“ 
vom Wolke unterfhieden. Der, aus der Mormandie 
mit Wilhelm dem Eroberer gefommene, Adel erhielt 
das eroberte Land als Baronenlehen. Die Beſitzer 
diefer Kronlehen waren die barones, pairs des Reis 
des. Später wurden unter diefem hohen brittiſchen 
Abel die erblichen Titel der Grafen, der Herzoge (feit 
1335), der Marquis (feit 1385), und der Viscounts 
Cfeie 1454) gewöhnlich. Diefe zufammen genommen 
bilden den hohen Adel des Reiches. Zu dem nie 
dern Abel hingegen gehören die Knights bannerets, 
Baronets, Knights Batchelours und de Esquires. 
Bei den Eorporationen merden bie größern Städte 
— die kleinern (Towns), und die Flecken 
Boroughs) unterſchieden. — Die buͤrgerliche Frei⸗ 
yir ift auf den brittiſchen Inſeln fo feſt begründet, 
aß felbft jeder fremde Sklave fo lange frei ift, ale 

tr den Boden Großbritanniens und Irlands betritt. — 
Die firengern gepnsverhältniffe, fon durch die 
magna charta gemildert, wurden (1660) unter Karl 2 
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langter Boßjährigkeit (mit 21 Jahren), doch nur 
jedesmal die Helteften ihrer Häufer (mithin nach 
den: Rechte der Erftgeburt); ein Ausfchuß des [ch ots 
tifchen (16) und irländifchen (28) Avels (in 
diefen beiden Reichen gewählt von ihres Gleichen); 
die fämmtlihen (2). Erzbifchöffe und (24) 
Bifhöffe Englands (mit Ausnahme des Bis 
fhoffs von Man) *), und vier irländifche Bis 
Shöffe. Der König hat das Recht, die Peer 
{haft zu ertheilen, d. h. neue Glieder in das Ober 
hans zu ernennen; doch fo, daß, nach dem Eintritte. 
riner neuen. Samilie, diefelbe dieſes Mechts nicht wies 
der beraubt werden kann. Durch diefes Recht kann 
fih die Krone der Stimmenmehrheit im Oberhaufe 

völti\ aufgehoben, und alle Ritterlehen in 
free soccage verwandelt, welche zwar einen Lehnss 
und Butsheren anerkennen, aber „nur zum heile eine 
Jährliche Coft fehr unbedeutende) Geldfumme dem Lehnss 
heren bezahlen. &oldye Güter koͤnnen frei veräußert 
werden; doch fallen fie bei ihrer Eröffnung oder Vers 
wirkung dem Lehnshern anheim. — Ueberhaupt iſt 
dir Stellung des Adels zu dem Staate in der 
brittiſchen Verfaſſung ein-großer Vorzug derfelben. Denn 
bei diefer politiſchen Stellung fucht der Adel die übrigen 
Stände nicht zu verdunfeln, und die nahgebohrnen 
Söhne des Adels verfhmelzen theile im Tivil und Mir 
litair, theils im Mandel und bei den Gewerben, mit der 
übrigen buͤrgerlichen Gefellfchaft. Daher aud) die Ehre, 
welche in Großbritannien auf allen bürgerlichen Geſchaͤf⸗ 
ten ruht, ’ 

*) Ron den 25 Bifhöffen Englands fiehen 21 unter 
dem Erzbifchoffe von Canterbury, und 4 unter dem 
Erzbifhoffe von York, In Schottland wird, feit 
der Aufhebung des Epiffopats, das Regiment der Kirche 
durch ve Presbpters und die Aelteften ber Gemeinden 
‚verwaltet, . - 
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verſichern. — Das Oberhaus beſteht daher aus Mie⸗ 
gliedern, welche theils durch Geburt, theils durch 
Wahl, theils durch koͤnigliche Ernennung ihre Stellen 
erhalten. Der Sprecher, oder der Vorſitzende bes 
Dberhaufes, ift der Lord Großkanzler,'den der - 
König ernennt, der aber, als folcher, keine Stimme 
hat. Als berarpende Beifiger, doch ohne entſcheidende 
Stimme, erſcheinen im Oberhaufe die zwölf Ober⸗ 
richter von England, die Staatsrärhe des Könige, 
‚and die Affefforen des Großkanzlers. Die Gleichheit 
der Stimmen im Oberhaufe gilt für die Berwerfung 
Des gemachten Antrags. Bei dieſer Einrichtung und 
Zuſammenſetzung des Oberhaufes kann man die tordg 
und Bifchöffe in demfelben, freng ‚genommen, nicht 
als Vertreter des Volkes, fondern als erbs 
liche Käthe des Königs betrachten, wie ſchon 
aus dem Berufungsfchreiben an fie hervorgehet. Sie 
werden zufammenberufen, „dem Könige in einigen 
wichtigen und fehwierigen Sachen Kath zu.geben. ’ 
Man kann daher auch nicht fagen, daß das Oberhaus 
darauf fehe, daß die Eöniglicye und minifterielle Ges 
walt nicht ihre verfajfungsmäßig gezogenen Grenzen 
überfchreite; es zeigt vielmehr feine Wachfamkeit in 
Beziehung auf das Unterhaus, und diefes controllirt 
die Minifter des Königs. Bei der Abftimmung über 
eingebrachte Bills im Oberhaufe wird vom unterften 
Mitgliede zuerft bis zum oberften votirt. 

2) Das Unterhaus (oder das Haus der 
©emeinen’— the house of Commons) befteht 
ans dem niedern Adel (Gentry) und dem dritten 
Stande, und umfchließt gegenwärtig 658 Abgeord⸗ 
nete der englifhen, ſchottiſchen und irlaͤndiſchen 
Grafſchaften, Städte und Marktflecken. Es fenden 

- "die 40 Grafſchaften Englands jede 2 Abgeordnete 
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(ufammen 80); die 12 Graffchaften in. Wales jede 
einen Abgeordneten; die 33 ſchottiſchen Graffchaften 
sufamnien 30 Kepräfentanten, und die 32 Grafſchaf⸗ 
ten in Irland jede 2 Ubgeorbnete (zufammen 64). 
Don den 24 großen Städten mit Bifchoffsfigen 
fendet jede zwei, London aber vier Abgeoronete 
(sufammen 50); von den 167 englifchen Landſtaͤdten 
und Marktflecken erfcheinen 334 (von jedem Orte 2) 
Repräfentanten; 5 Eleinere eriglifhe Markefleden fens 
ben jeder nur einen Deputirten; die beiden englifchen 
Univerfitäten (Oxford und Cambridge) erben 
jede zwei Abgeordnete; von jedem der acht privilegirten - 
Seehäfen (Dover, Sandwich, Rumney, Winchels 
fea, Rye, Hythe, Haftings, Seaforb) erfcheinen zwei 
Barone; jede der zwölf Städte in Wales fendet eis 
nen Deputirten ;'die ſchottiſche Hauprfladt Edinburg 
fendet einen Abgeorbneren; die übrigen 64 fchortie. 
ſchen Städte und Marktflecken zufammen fenden nur 
14 Kepräfentanten ; dagegen ſchickt jede der 36 irläns 
diſchen Städte einen befondern Abgeordneten. Unter 
der Gefammtmaffe der 658 Mitglieder des brittifchen 
Unterhaufes find daher 489 Abgeordnete von Eng« 
land, 24 von Wales, 45 von Schottland, und 100 
von Irland. Diefe Repräfentanten werden in den 
Wahlverfammlungen der Grafichaften, Städte und 

"Sieden zu jedem (feit 1716 aller 7 Jahre) erneuerten 
Parlamente frei gewählt. . 

25. 
Fortſetzung. 

Zum Waͤhlen iſt in den Grafſchaften jeder 
Grundbeſitzer eines zinsfreien Gutes (freeholder), 
das wenigftens 40 Schillinge jährliche reine Einkünfte 
hat, und in den Städten und. Sieden jeder Haus« 

1 B 
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beſitzer (zum Thelle auch jeder aufgenommene Bürger) 
berechtigt. Die Erneuerung der Wahl muß aller 
fieben Jahre vom Könige angeorbnet werden. Wahl⸗ 
fähig ift jeder, vom hohen Adel an, der noch feine 
Stelle im Oberhaufe hat, bis zum Künftler und Kaufe 
manne, ‘der feinen offenen Laden hält, wenn er,-als 
adlicher Repräfentant, 600 (in Schottland nur 

. 200), und als bürgerlicher Deputirter ver Staͤdte 
und Fleden 300 Pfund Sterling reine Einkünfte bes 
zieht, volljährig (21 Jahre alt), Landeseingebohrner, 
weder Geiftlicher, noch Kichter, noch von der Krone 
angeftelft, oder Penfionair derfelben, und nicht Kas 
tholik if. — Die Freiheit der Wahlen ift dadurch 
-gefichert, daß am Wahltage keine Truppen in ber Nähe 
von zwei Meilen vom Wahlorte ftehen vürfen. Die - 
Beſtechungen bei den Wahlen find mit Geloftrafen 
und mit dem MVerlufte der Amrefähigfeit bedroht; fie 
find demungeachtet nicht felten. Zudem liegt eine 

‚ unverfennbare Unvoflfommenheit des brittifchen Res 
präfentativfpftems darin, theils daß der Bauern’ 
ftand, als folher, gar nicht, fondern blos durch 
die reichern Örundeigenthümer aus den Grafichaften 
mit vertreten wird; theils daß 70 Deputirte von 
35 Marktflecken gewaͤhlt werden, die im Laufe der 
Zeit an Haͤuſerzahl und Bevölkerung fehr gefunken 
find *), während mehrere, erft in den legten Jahre 
hunderten emporgeblühte, Handelsftädte (4.8. Mans 
hefter, Birmingham u, a.) nicht das Wahlreche 
beſaßen. 

—— 1 

*) &o waͤhlen in Grampo 9 Perſonen 2 Deputitte, in 
Newton 1 Perfon 2 Deputitte, in Marlbourough 
3 Perſonen 2 Deputirte, in Old Sarum 1 Perfon 
2 Deputirte u. ſ. w. 
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Die Wäpler duͤrfen den Gewaͤhlten keine beſon⸗ 
dere Inſtruction geben; es betrachten ſich uͤherhaupt 
die Abgeordneten als Vertreter des ganzen Volkes, 
nicht der beſondern Provinzen und Oerter. Die ſchot⸗ 
tiſchen und irlaͤndiſchen Abgeordneten erhalten Did- 
ten, die engliſchen nicht. — Der Sprecher des 
Unterhaufes, vom Haufe ſelbſt gewaͤhlt und vom 
Könige beftätige, iſt der Präfivent deſſelben; doch 
at er nur in dem einzigen alle eine Stimme, wenn 
leichheit der Stimmen eintritt. — Die Minifter 

find Mitglieder des Parlaments. Zwar verlieren fie, 
bei ihrer Ernennung zu den Minifterftellen, die durch 
frühere Wahl bekleidete Wirde eines Abgeordrieten; 
fie laffen ſich aber fogleich wieder wählen, weil ihre 
Anwefenheit.im Parlamente, fchon wegen ber in dem⸗ 

ſelben beftehenden rechtlichen Form der Oppofition 
‚gegen ihre Verwaltung, nörhig ift. . 

Die Mitglieder des Ober- und Unterhauſes leis 
fien dem Könige den doppelten Eid als Oberhaupt 
des Staates und der Kirche, und den Tefteid, daß 
fie nicht zur katholiſchen Kirche gehören. Alle Par— 
lamentsglieder aus England und Irland müffen Bes 
kenner der anglifanifchen, und die aus Schottland 
Bekenner der presbyterianifchen Kirche ſeyn; die Ras 
gelten und Diffenters find völlig ausgefchloffen. — 

ein Mitglied des Parlaments ift für das verantwort⸗ 
lich, ‚was es als ſolches gefprochen hat, und ann 
bloß wegen Hochverraths verhaftet werden. Die 
weltlihen Mitglieder des Dberhaufes (nicht 
aber die. Bifchöffe) können ihre Stimme einem andern - 
ord übertragen; im Unterhaufe ift es. nicht ver- 
ſtattet. x. 

Der König eröffnet das Parlament mit großer 
Feierlichkeit und durch eine Rede, in welcher er den 

11 St. 8. ate Mu” IV. | 
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Buftand des Reiches nach deffen innern und auswaͤr⸗ 
tigen Verhaͤltniſſen fchilvere, und dem Parlamente 
feine Forderungen und Erwartungen mittheitt. Die 
beiden Antworten der beiden Häufer des Parlaments 
in einzelnen Adreſſen tragen dag Gepräge der öffent 
lichen Meinung über die vom Könige mitgetheilten 
Eröffmingen und Forderungen. 

Jedes Haus des Parlaments kann theils felbft \ 
feine Verſammlungen, theils auf Begehren des Kö« 
tige, eine kurze Zeit (auf einige Tage oder Wochen): 
ausfegen (fih vertagen — ajoumiren), wodurch 
die Sigung deffelben nicht beendigt wird; allein dem 
Könige fteht es zu, beide Häufer zu prorogiren 
(vie Verſammlung derfelben Auf längere Zeit auszus 
Tesen, und dadurch die Sitzungen zu beendigen, 
and die unvollendeten Bills unwirffam zu madyen), 

‚und zu diffolviren, indem er dem Parlamente 
ankündigen läßt, daß es gefchloffen fen, und dag 
deſſen Mitglieder in ipre Heimath zurückkehren koͤnnen. 
Dies Kann gefchehen, bevor die Zeit von 7 Jahren 
‚abgelaufen ift, über welche hinaus fein Parlament 
dauern darf; allein der König wird felten von dieſem 
Rechte Gebrauch machen, weil- alle Gelder nur auf 
Ein Jahr bemilliget werden, und weil diefelben 

. Individuen zum neuen Parlamente wieder 
‚gewählt werden können, welche Mitglieder des 
‚aufgelöfeten waren. Nach der Verfaffung muß das 
Parlament wenigftens aller drei Jahre verfammielt, 
ober dag prorogirte wieber fortgefeßt werben. j 

Uebrigens hat das Dberhans das ausſchlie⸗ 
ßende Recht, Gericht zu halten über alle feine Mite 
glieder, und über die Mitglieder des Unterhaufes, fo 
wie über die, welche das Unterhaus in Anklageftand 
verſetzt. Dagegen kann jedes einzelne Mitglied des 

/ 
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Parlaments vor dem Haufe beftraft werben, in wels 
them es etwas Strafbares gefagt oder gethan hat. 
Die Strafe felbft beftehe entweder in einem Verweiſe, 
oder im Gefängniffe, oder in völliger Ausftoßung aus 
dem Haufe; doch ift jedes Mitglied des Parlaments 
bios für das dem Parlamente verantwortlich, 
was es in ber Mitte des Haufes gefagt oder ges 
than bat. 

. Die Kebner in beiden Häufern reden, blos 
ven Sprecher au, und bezeichnen die Perſonen, denen 
fie antworten, oder die fie angreifen, nie naments 
lich; felbft der Name des Königs wird nie von ' 
einem Parlamentsgliede genannt *). Kein Kebner 
darf unterbrochen werben; doch wird er von. dem 
Sprecher, oder auch von andern Mitgliedern zur 
Ordnung gerufen, wenn er entweder von bem 
Hauptgegenftande fich entfernt, oder Perfönlichkeiten 
ſich erlaubt, oder den König, das Parlament und die - 
Staatsverfaffung angreift. Bei größern Vergehen 
viefer Urt kann der Sprecher dem Schuldigen befeh- 
len, fußfällig um Verzeihung zu bitten; auch darf er 
ihn nach dem Tomer fenden. Bei der Audftogung 
Aus der Verfammlung aber muß das ganze Haus 
entfcheiden. - 

Die Sitzungen des Parlaments waren, nad 
den Altern Gefegen, geheim; fie find aber, nach einem 
Aangen Hertommen, öffentlich, fo wiealle Stims 
men öffentlich abgegeben werden. Don den Chals 
lerieen ift das weibliche Geſchlecht ausgefehloffen; auch 
koͤnnen, unter dringenden Umſtaͤnden, ale Zubörer. 
entfernt, und die Sißungen in gefihloffene vers 
wandelt werden. Die Verhandlungen des Parla⸗ 

*) de.&olme, ©2539. . 
. 1* 
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ments ſollen, nach den alten Geſeten, nicht gedendt 
werben; allein dieſe Geſetze ruhen bereits feit der 
Regierung George des erften. . 

u. 
Fortſetzung. 

Der König iſt Repraͤſentant der vollziehen 
den Gewalt, doch mit einem beftimmten und. wes 
ſentlichen Antheile an der gefeggebenden Ge 
walt. Er übe gemeinfchaftlich_mit den beiven 
Haͤuſern des Parlaments das Recht der Geſetzgebung; 
denn fein Beſchluß des Parlaments hat Gültigkeit 
‚ohne Einwilligung und Beſtaͤtigung des Könige, 
Das Recht aber, auf etwas anzutragen (eine Bill 
— d.h. einen Gefegentwurf — einzubringen), 
ſteht nicht nur dem Könige und beiden Häufern bes 
Parlaments, fondern felbft jedem einzelnen Mite 
gliede beider Häufer zu. Die Bills find öffent 
liche, wenn ihr Gegenftand den ganzen Staat, umd 
Privarbills, wenn ihr Gegenftand nur Indivi— 
duen betrifft. Jeder auf diefe Weife gemachte Ans 
trag darf wicht blos mündlich, fondern er muß durch 
einen ſchriftlichen Auffas gefchehen, in welchem 
der Antrag nad) feinen Gründen motivirt wird. . Nach 
der erften Verleſung deſſelben, wird er, fofern et 
nicht fogleid) verworfen wird, nach einigen Tagen _ 
zum zweiten» und zum brittenmale verlefen, und 
dann darüber abgeftimmt, Erſt nach dem zweiten 
Verlefen darf darüber verhandelt werden, fo daß 
einzelne Mitglieder als Redner fuͤr und wider dene 
felben auftreten, die, von ihrem Sitze aus, ans 
dem Stegreife fprechen, weil das Ablefen nieder- 
geſchriebener Reden unterfagt iſt. Bei wichtigen 
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Bills wird ein. Ausfchn$ von folhen Mitgliedern 
ernannt, welche von dem vorgetragenen Gegenftande 
nähere Kennmiffe haben, Gie erftatten Bericht 
darüber, bevor die Abftimmung erfolge, — Ente 
beider die Mehrheit der Stimmen im Unterhaufe 
für ven Antrag, entweder nach feinem ganzen Ins 
halte, oder mit einigen aufzunehmenden Abänderuns 
gen; fo geht die Bill an das Oberhaus. Paflire 
fie hier nicht; fo wird fie entweder nnbebingt verwor⸗ 
fen, oder man beabfichtigt die Abaͤnderung einzelner 
Stellen. Im erften Falle ift die Bill verloren; im 
zweiten verfucht man einen ſogenannten Zufanımen« 
tritt durch Ausfchäffe won beiden Häufern in 
einem befondern Zimmer, um’ mit dem Unterhanfe 
eine Uebereinkunft zu treffen. . 

Allein der erſte Antrag kann eben ſo gut im 
Oberhauſe geſchehen, worauf dann die Bill auf dies 
felbe Weife dem Unterhaufe mitgetheile wird. Nur 
die Bills in Betreff der Peerſchaft muͤſſen zuerft dem 
Dberhaufe, dagegen die Bills für die Gelobewillis 
gungen (die fogenannten Subſidienbills) müffen 
zunächft dem Unterhaufe vorgelegt werden, nach 
deren Genehmigung von demfelben das Oberhaus 
diefe Dill entweder unbedingt verwerfen, oder 
ohne Abänderung amehmen muß. Darin, und 
daß das Unterhaus die Steuern ſelbſt anf Koften der 
großen. Majoratsbefiger bewilligt, liegt das polis 
tifhe Gewicht bes Hauſes der Gemeinen *). — 
Die Vorſchlaͤge zu Geſetzen, welche der König dem 

*) Das Oberhaus kann die vom Unterhaufe angenommenen - 
Finanzvorſchlaͤge verwerfen, nicht aber verändern; das 
gegen {ft eine vom Untethauſe verworfene Finanzbill für 
immer verworfen. - 
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Parlamente vorlegen läßt, gefchehen durch einen der 
Minifter. — Hat, nad) dem Ausdrucke des Parlas 
ments, eine Bill beide Häufer paffirt; fo wird der 
König um die Beftätigung berfelben erfucht. Nur 
in hoͤchſt feltenen Fällen verweigert er dieſelbe mit 
dem fchonenden Ausdrude: der König wird fih weis 
ter bedenken. In den meiften Fällen erfolgt die Bes 
ftätigung , gewöhnlich von mehrern Bills zugleich, bei 
einer formlichen Erfcheinung des Königs im Obers 
hauſe. Rach dieſer Betätigung heißt die Bil Pars 
Lamentsfchluß (Act of Parliament), und erhält 
gefeblihe Kraft. Zu den Eigenthimlichkeiten der 
koͤniglichen Beftätigung oder Verweigerung gehört es, 
dag fie in franzöfifcher Sprache gefchieht, eine 
Sitte, die aus der Zeit der normännifchen Könige 
herftammt *). 

. Im Namen des Königs werben alle Geſetze bes 
kannt gemacht und vollzogen. Er bat das Recht, 
Verordnungen zu erlaffen, vie entweder ihren 
Grund in den ſchon vorhandenen Geſetzen haben, oder 
als eine Folge der.in feinen Händen ruhenden volls 
ziehenden Gewalt anzufehen find; allein in Hinficht 
der Ertheilung von Privilegien ift die Macht des 
Königs fehrbefchränkt. Er ernennt aberzu allen Hofe, 
Staats, Civil- und Militairämtern ; ihm fteht das 
Recht der Stanbeserhöhungen zu. — Seine Würde 
ift erblich, felbft in der weiblichen Nachkommen⸗ 

*) Die öniglihe Beftätigung einer öffentlichen Bil lautet: 
le roi le veut; einer Privatbill: soit fait comme 
il est desire; einer Subfidienbil: le roi remercie 
ses loyaux sujets, accepte leur benevolence, 
et aussi le veut. Die Veweigerung lautet: lo 
roi s’avisera. J 
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ſchaft. Ex befige die Mojeftät, und iſt Heilig, uns 
verleklih, unverantwortlich. Eine Verlegung 
der Verfaſſung von ihm. ift nicht denfbar, fondern 
komme auf die Rechnung der von ihm ernannten vers 
autwortlihen. Minifter, neben welchen aud alle 
übrige Staatsbeamte verantwortlich find, ohne 
mit dem Worwande höherer Befehle, ſich deden, zu 
Dürfen. Des Königs Jahreseinfünfte werden, bei 
ber Unbedeutenheit der Domainen, durch eine Civil _ 
Lifte beftimme. Ihm ſteht das Recht zu, alle Ge— 
ſandtſchaften im Auslande zu ernennen, mit den 
auswärtigen Mächten zu unterhandeln, Krieg 
anzutündigen und Frieden zu ſchließen. 
Doc) ift er-in allen diefen Beziehungen von den 
Gelvbewilligungen des Parlaments abs 
hängig. ° u 

27T. 

) Ergebniffe 

Ans diefen Grundbeſtimmungen des politifchen 
Charakters der brittifchen Verfaſſung gehen folgende 
Ergebnijfe hervor: 
daß dieſe Verfaffung zwar auf fchriftlichen Urs» 
tunden, mithin auf einem Vertrage zwifchen dem Re—⸗ 
genten und bem Volke, nicht aber auf einer einzigen, 
alle Regenten⸗ und Volksrechte gleichmäßig beftims 
menden, Urkunde beruft;, 

dag vielmehr die brittiſche Verfaffung all» 
mäßlig durch die Praris fortgebilvder, und 
erſt feit der Thronbefteigung Wilhelms des Draniers 
zu ihrer gegenwärtigen politifchen Geſtalt ausgeprägt 
worden ift; . . J 

daß, nach derſelben, die Perſon des Koͤnigs 
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und umverleglih, feine Macht aber bes 
hränft, und daß nicht blos das Minifterium, 

fondern jeder Staatsbeamte für feine Wirkfamteit 
verantwortlid ift; 

daß der politifhe Schwerpunet der Veitsver⸗ 
tretung zunächft im Unterhaufe ruht; theils nach 
dem ihm, wie dem Oberhaufe, gemeinfchaftlich mit 

önige zuftehenden Antheile an der Geſetz⸗ 
gebung; theils nach dem ihm ausfchließend zus . 
kommenden Rechte, die Beftenerung ber gefamms 
ten Nation zu bewilligen, und zwar, daß diefe Bes 

willigung jedesmal nur auf Ein Jahr gefchieht; 
daß dem Volke das Recht der Berfamms 

lungen, und felbft das Recht des Widerſtandes 
äufte 9); und , 

daß, "obgleich die teibeigenfhaft ſchon 
laͤngſt in Großbritannien aufgehoben, und der Uebers 

reſt des Lehnsſyſtems, nach Frofnen“ und perfönlichen. 
Dienftleiftungen, ſehr gemilvert ift, dennoch das 
Lehnsſyſtem in mehrern Beziehungen fortdauert; 
daß die Volfsvertretung nicht eigentlich vepräfentatig, 
fondern zunächft ſtaͤnd iſch ft; daß der Bauerns 
fand aus feiner eigenen Mitte gar nicht ‘vertreten 
wird; daß die drei vereinigten Königreiche und Wales 
nicht nach einem gemeinfchaftlichen und gleichmäßigen 
Srundfage die Zahl ihrer Vertreter wählen, wenn 
gleich durchgehende diefelbe Wahlform ftatt finder; 
fo wie die Unvollfommenheiten der Verfaffung 
befonders in dem fortdauernden Wahtrechte Eleiner 
und verfallener Marktflecken, in der Beſtechlichkeit 

*) Vergl. über die brittiſchen Volksverſammlungen, de 
Lolme, ©. 232 ff. — und über das Recht des Wider⸗ 
flandes, ebendaf. ©. 291 fi. 
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vieler Wähler, und in der teen Vertretung meh» , 
terer großer und blühender Staͤdte beftehen, ‚welche 
bei der ehemaligen Feſtſetzung der wahlberechtigten 
Staͤdte und Flecken noch nicht beftanden. — Da 
übrigens die brittifche Verfaffung, nach ihren: An⸗ 
fängen mit der magna charta, aus dem Mittelalter 
ſtammt; fo ift auch die alte geographifche Ein⸗ 

“ theilung des Sandes in Graffchaften unverändert 
beibehalten worden. 

28, 

Fortſetzung. 

Die Freiheit der Preſſe iſt ein Grunds - 
geſetz Großbritanniens, und beruht theils darauf, 

- daß Sein Richter und Gerichtshof im Voraus von 
Schriften Kenntniß nehmen darf, welche zum Drude 
beftimmt- find; theils daß alle Klagen über Vers 
legung der Preßfreiheit nur durch Geſchworne entfchies 
ben werben koͤnnen. Durch diefe Preßfreiheit ward in. 
Großbritannien die öffentliche Meinung über alle Ans 
gelegenheiten des Volkslebens gebildet, die unvers 
meidliche Unzulänglichkeit der Geſetze erfegt, und 
jeber, welcher einen Theil an der öffentlichen Mache 
bat, innerhalb ver Schranken derfelben gehalten *). 

In Hinſicht der kirchl ich en Freiheit und der 
gleihen Berechtigung der Mitglieder aller chriſt⸗ 
lichen Bekenntniſſe zu den hoͤhern Staatsaͤmtern und 
zu dem Eintritte ins Parlament, enthält die brittifche 
Verfaffung Befchränkungen , welche in den neueuros - 
päifchen Verfaſſungen der legten dreißig Jahre bei- 
nahe durchgehende befeitigt worden find. Allein dieſe 

*) &o de Lolme, 8.279 fi. 
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Erſcheinung hat ipren Grund in den langen Reli⸗ 
gionsfämpfen in England während des fechszehnten 
und ſieben zehnten Jahrhunderts in den Anmaßungen 
der damaligen roͤmiſchen Bifchoffe gegen Die Regenten 
Englands, und in der entſchiedenen Hinneigung ber 

Stuartiſchen Dynaftie zum Katholicisnins und zur 
willtüprlihen Gewalt. Nur daraus läßt ſich das 
mehrmolige Mißlingen der verfuchten Emancipas 
tion der Katholifen erklären, welche ſelbſt eine 
bebeutende Zahl der Parlamentsgliever wiederhople 
beabfichtigte. 

Dagegen ift die Theilung der Gewalten 
eine beftimmte Eigenthümlichkeit der brittifchen Ver» 
faſſung. Die gefeggebende Gewalt ſtehet dem 
Könige und den beiden Häufern des Parlaments ges 
wmeinfchaftlih zu; die vollzie hen de Gewalt gehet 
unmittelbar von dem Könige aus, ohne irgend einen 
Ansheil des Parlaments an derfelben; die richters 
liche Gewalt endlich ift völlig unabhängig von dem 
Könige und dem Parlamente, ob fie gleih in dem 
Namen des Königs gehbt wird * 

Die Ordnung der Erbfolge auf dem 
Throne ftehet beiden Gefchlechtern zu, doch fo, daß, 
in der zur Regierung gelangten tinie, der Mannes 
Kamm dem weiblichen, fo wie der weiblihe Stamm 
‚ber Altern finie dem Manneftamme der jüngern vor⸗ 
gehet, in beiden Stämmen aber das Recht der Erſt⸗ 
geburt entſcheidet. Außerdem muß der, mit dem 
achtzehnten Jahre volljährige, Regent zur englifchen 
Kirche gehören, und darf nicht an eine Eatholifche 
Gattin vermäplt fern. Doc) können der König und 
das Parlament gemeinfchaftlich die Succeſſionsord⸗ 

*) de Lolme, 8. 34 ff. 
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Kung verändern, md ii: zwefchatte Fallen 
entſcheiden. J 

29. 

Schlusß. 

Großbritannien hat kein allgemeines, das gan) 
bürgerliche teben umfchließendes, Sefesbud. & 
gelten aber: 1) ein ungefchriebenes oder ges 
meines Recht (unwritten or common -law), 
gegründet auf uralte Gewohnheiten, welche zum 
Theile Ueberrefte der alten fächfifchen Geſetze find, 
und auf alte Parlamentsfhlüffe, bald nach den Zei⸗ 
ten der normuͤnniſchen Eroberung; — D' das römis 
(he Recht *), doch nur in einigen Gerichtshoͤfen 
und in einzelnen Faͤllen; auch wird es unter bem 
ungefchriebenen Rechte mit. begriffen, weil es nur 
fo weit Gültigkeit Hat, als es feit vielen Jahrhun⸗ 
derten bereits im Gebrauche ift; — 3) das gefchries 
bene Recht (written or. statute-law), oder die 
Sammlungen der verſchiedenen Parlamentsfchläffe 

=) Ueber den großen Widerwillen des brittifchen Adels und 
Volkes gegen bie Einführung des römifhen Rechts, 
felöft zu der Zeit, wo ‚die brittiihen Geſetze nich in 
ihrer Kindheit waren, vergl. de.Lolme, ©. 96 fi. 
Dadurdy geſchah es, daß das römifhe Recht auf die 
Hochſchulen und Klöfter fi, beſchranken mußte, und 
nur in fehr wenigen einzelnen Fällen angewandt wird. 
„Noch jest ſchreiben die englifhen Rechts— 
lehrer die Freiheit, deren die Engländer 
fid. erfreuen, und welde andere Nationen 
nicht kennen, dem Umftande zu, daß fie 
das von diefen angenommene römifde 
Recht verworfen haben:” So mwörtlih de 
Lolme, ©. 198, Bar 
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(Statuten), „deren Urſchtriften, beſonders feit ber 
Regierungszeit Eduards 3, forgfältig aufbewahrt wers 
den. — In Hinficht der Gerechtigkeitspflege 
gilt die wortliche Auslegung. der Gefege in den 
verfchiedenen Gerichten und Inſtanzen. Die meiften 
unbedeutenden und Eleinern Rechtsſtreite werden ents 
weder von den Friedensrichtern, oder von den 
Speriffs, den Friedensrichtern ganzer Provinzen, 
mit Zuziehung ber Friedensrichter, und in den Staͤd⸗ 
ten von dem Manor, welcher in benfelben die Stelle . 
eines Sheriffs vertritt, geſchlichtet. Selbſt die zwölf 
Dberrichrer des Reiches find zugleich oberfte Gries 
densrichter für das ganze land. Die Tortur ft 
längft abgefchafft. Die Geſchworn en entſcheiden 
ſowohl Über die Tharfache, als auch ber die Strafe 
barkeit des Vergehens. Sie find der Stuͤtzpunct der 
bürgerlichen Freiheit in der öffentlichen Meinung des 
Volkes *). — Der König übt das Begnadis 
gungsrecht, oft felbft auf die Fuͤrſprache der Ges 
ſchwornen; · doch kann es nie angewandt werden, um 
eine angebrachte Klage aufzuheben. 

Die Polizei wird in den einzelnen Orten, bes 
fonders auf dem Lande, dureh die Friedengrichter, in 

« den Städten Durch den Mayor, und in den Grafs 
fchaften durch den Sheriff, mit Zuziehung der Con⸗ 
ftablen, verwaltet; doc) beftehen für befondere- Polis 
zeigegenftänbe auch befondere Einrichtungen. 

Dis auf wenige Hanbelszweige, welche durch 
Parlamentsacten gewiffen Gefellfchaften ausſchließend 
überkaffen worden find, ift der Handel allen brit⸗ 
tifhen Staatsbürgern, auf dem Lande und in den 
Stävten, frei gegeben. Die Stügpuncte deſſelben 

*) Vergl. de Lolme, ©, 159 fi. 
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fa: "bie Navigationsaete, nach: welcher kein 
fremdes Schiff Erzeugniſſe und Manufacturgegen⸗ 
ftände andrer Staaten nach England. bringen ,.. und 

. von da Rüdfracht nehmen darf; und das Geſetz, 
nad) . welchem jeder Fremde, der nicht. in England 
natuealifirt.ift, das Doppelte aller für ven Einges 
bohrnen feſtgeſetzten Handelsabgaben entrichten muß. 

In Hinſicht ves Finan zweſens hat zwar das 
Unterhaus des Parlamente: das. Steuerbewilligungs⸗ 
recht, und alfo das Recht, die Nothwendigkeit ber 
von den. Miniftern verlangten Summen und das/ 
Budget zu prüfen, "die fehon beftehenden ‚Steuern 
von neuem zu bewilligen, oder zu erhöhen, ober neue 
Abgaben zu fliften, fo wie Das Recht der Aufſſicht 
über die bewilligten Summen ‚und über alle Staats» 
rechnungen (mit alleiniger Ausnahme der Civilliſte), 
welche ihm’ (feit.1689) durch den Lordkanzler vorges 
legt werben mäffen; das Parlament führt aber nicht 
felbft die Kaſſenverwaltung. Es werden vielmehr 
die von beiden Häufern bemilligten Steuern durch die 
angeftellten Sinanzbeamten erhoben, und von dieſen 
an die Eönigliche Schagfammer eingefandt, welche, 
unter dem Vorfige des Lordkanzlers, von Commiſſa- 
rien verwaltet, und aus welcher jede kinzelne Zahlung 
geleiftet wird. 5 

In Beziehung auf die bewaffnete Made 
betrachten. es die Britten als eine Hauptftüge ihrer 
öffentlichen Freiheit, daß der König, ohne Zuſtim⸗ 
mung des Parlaments, außer zwei Leibcompagnieen, 
in Friedenszeiten Fein ftehendes Heer halten 
Darf. Deshalb wird ihm auch nur jedesmal auf ein 
Jahr, durch die mutiny bill, das Halten und die 
Befoldung einer ftehenden Heeresmafle-zugeftanden ; 
denn ohne die jedesmalige jährliche. Ernewerung dieſer 
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BU wuͤrden die geworbenen Truppen factifih ihres 
Dienftes entlaſſen ſeyn*). In Großbritannien berußt 
naͤmlich die Vertheidigung des Landes und die Aufs 
rahthaltung der Ordnung und Sicherheit im Innere 
auf der Landmiliz, weiche (feit 1757) fo geftaltet 
iſt, daß in jeder Grafſchaft eine beftimmte Anzapl 
Einwohner auf fünf Jahre zum Dienfte durchs Loos 
erwaͤhlt, zu gewiflen Zeiten iu den Waffen geübt, 
und von dem Lordlieutenant der Öraffchaft, weichen 
‚ver König ernennt, befehlige wird. Diefe Sande 
miliz wird aber in ber Kegel nur innerhalb ihrer 
Graſſchaft, und blos bei Einem entftandenen Auf 
ruhre im ganzen Koͤnigreiche, nie aber. außerhalb des 
Meiches gebraucht; auch wird fie blos, wenn fie 
wirklich im Dienfte ift, beſoldet und nach den Kriegs⸗ 
geſetzen behandelt, 

Zur Würdigung der brittifchen Verfaffung ges 
„hören folgende Schriften: - 

‘Montesquieu, espritdesloix, L. XI. Chap. 6. 
de la-constitution d’Angleterre, ö 

- _(Reamsay,) an essay on the constitution of 
England. Ed.2. London, 4766.8.— Teutfd: 
Verſuch über die Eonftitution von England. Aus dem 
Engl. des Herru Ramfay Überfegt. Frankf. und Leipz. 
1767. 8. . 
J. L.deLolme, the constitulion ofEngland; 
or au account of the english Government; in 

ich it is compared both with ihe republican / 
ſorm of Government, and the other monarchies 
in Euröpa. A new edition, with supplemental 
Holes, and a preface biographical and eritical. 

- Lond. 41816. 8. — '(Diefes Wert eines‘ Genfer 
VRechttgelehrten erſchien zuerſt 1771 in franzöjlfper 

. Sprade;. dann feit 1775 in mehren Auflagen in 

he Loime, 8.8 
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engfier Optade, und fand in Großheitaunien eine 
75 gänftige Aufnahme, ſelbſt vom Lord Cheſterfield, 
amden, Ehatam ı.). — Teutſch: Die Staates 

verfaffung von England, von J. 2, de Lolme. Aus 
dem Engl. mit einigen Anmerkungen begleitet. Leipzig, 
1776, 8, und, nad der neuejten englifhen Ausgabe 
vom 9. 1816, in einer zweiten teutſchen Leber 
fegung, unter dem Titel: Die Werfaffung von England, 
dargeftellt, und mit der republikaniſchen Form und mit 
andern enropäifhen Monarchieen verglichen, von J. L. 
de Lolme. Mit Vorrede von 8. C. Dahlmann. 
Altona, 1819. 8. 

Heine. Ehitph. Albrecht, Unterfuhungen über die 
mals Staateverfaffung. 2-Theile, Lubeck und Leipz. 
1794. 8, 

v. Martens, Abriß des Staatsrechts der vor⸗ 
nehmſten europäifhen Staaten. ir Thl. fe Abtheil. 
S. 138 f.; — womit, in Hinſicht der großbritanni⸗ 
ſchen Neicpsgrundgefege, deffelben Sammlung 'der 
wichtigſten Reichsgrundgeſehe, ‚Ih. 1, ©. 707 ff. zu 
vergleihen iſt. 
ei gene! 4, Otaatsverfaſſung Großbrkanniens, 
Mi fe, 1: 806. 

2. Freih. v. Binde, Darſtellung der innern Ver⸗ 
waltung Großbritanniens. Herausgegeben von B. G. 
Miebuhr. Berl. 1816. 8 
3. Millar, Hitorifhe Entwigelung der englifchen 

©taatsverfaffung. Aus dem Engliſchen gr K. Ernſt 
Schmid). 3 Theile. Jena, 1819 ſ. 8. 
‚Ueber die Verfaſſung von England, und die haupts 

ſaͤchlichſten Veränderungen, welche fie, dem Weſen und 
der Form nach, feit ihrem Urfprunge bis auf unſre 
Tage erlitten hat. Mit einigen Bemerkungen über die 
alte Werfaffung von Frankreich. Aus dem Franz. von 
A. Grafen von Woß. Berl. 1821. & 
Beſchorner, Grundzüge eines Gemeinwefens; Ber 

Teucytung der englifchen &taatsverfafung, und allger 
meine Bemerkungen Aber England und die Engländer. 
4e Band in 2 Tpeilen. 2 ©d6. erſter Theil. Leipz. 
1821. 8. (Falk ſagt darüber in der Vorre de zu 
Th. 1 von der Ueberſehung des BlatKone's Kandb. 
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des engl. Rechts, S. Ve „Das Buch ſcheint nur in 
der Abßcht_gefcprieben zu ſeyn, damit, wenn die Heilig⸗ 
fpregung Englands verfucht werden follte, der advoca- 
tus diaboli nicht fehlen möge.) 
John Ruffel, Geſchichte der englifhen Regierung 

und Verfaffung von Keiurkhe 7 Regierung an bie 
auf die neuefte Zeit. Aus dem Engl. nad) der zweiten 
bedentend vermehrten Ausgabe überfegt von D. P. 2. 
Krig. Leipg 1825. 8, 

v. Staels Holfein, über die Verfafſung, 
s BWerwaltung und ben politifchen Gemeingeift Englands. 

zung dem Franz. von D. K. Herm. Scheid ler. Jena, 

Geo. Philipps, engliſche Reiches und Ranger 
ſchichte feit der Ankunft der NMormannen im 3.1 ’ 
nad) Chriſti Geburt. Th. 1. Berlin, 1827, 8. 

Seo. Cuſtance, gidrängte Darjtellung der englifhen 
Staatsverfaffung. Aus dem Engl. nach der dritten Aus 
gabe in das Teutſche Überfegt. Braunſchw. 1827. 8. . 

Außerdem: Buchholz, über die englifhe Vers 
faffung, im Journale Teütſchland, 1819. July. 
— Europ Annalen, 1815, Th. 1. &. 391. — 
Hermes, ©t. XII. 8.17 ff. — Murhards 
polit. Annalen, 8r Band, 48 Heft. — Oppofitionds 
Mat, 1818, N. 40. S. 316. — befonders aber 
die beiden bereit6 Cin der Staatskunſt, Th. 1, 
S. 412) angeführten Werte von dentham ractit, 
ober Theorie des Gefcräftöganges in deliberirenden 
Voltsftändeverfammlungen. * Erlangen, 1817, 8.) und 
J fe: fon (Handb. des Parlamentarsechts. Verl, 
1819. 8.) 

30. 

2) Nordamerifanifcher Bundesſt aat. 
a) Geſchichtliche Einleitung in die Entſtehung und 

Fortbildung der nordamerikaniſchen Verfaffung. , 

Bald nach Coloms Landung auf den Antillen im 
\ She 1492 wurden dig Küftenländer Norbamerifa’s, 

— 
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Hamentlih -Newfoundland von Betten, Flö⸗ 
tida von Spaniern, and Canada’ von. Franzoſen 
entdeckt; allein erft feit der Regierung der Königin 
Elifabeth von England wärd, als Kolonie, Bir 
ginien, und unter ihrem Nachfolger Jacob + 
Pennfplvanien von Briten, fo wie (1608) 
Quebed von Franzoſen begründet. Selbſt Nie- 
derländer fiedelten fi (1615) an der Mündung‘ 
des Hüdfonsfluffes an. ie vertrieben in der Folge 
die Schweden (1655) von da, ‚die mit derſelben 
Abficht der Anfiedelung an den -nordamerifanifcher 
Küften erfchienen, wurden aber bald darauf (1664) 
felbft aus Nenbelgien von den Britten verdrängt, 
welche dieſe Kolonieen (Fort Anfterdam und Fort 
Drange) in die Provinzen New») ort und News 
Jerfe y umwandelten. 5 

Wenn alſo auch die Bewohner der nordameri⸗ 
kaniſchen Kolonieen aus mehrern europaͤiſchen Vol⸗ 
kern zuſammenſchmolzen; fo behaupteten doch bald die 
Britten das politifche Uebergewicht in jenen Gegen: 
den. Beſonders ſchmaͤlerte der Friede zu Utrecht 
vom Jahre 1713 durch die Abtretung Akadiens 
¶ Neuſchottlands), noch mehr aber der Friede zu 
Verfailles vom Jahre 1763 die franzöftfchen und 
ſpaniſchen Befißungen in Nordamerika, feit Canada, 
Cap Breton und Florida an England überlaffen 
worben waren. ö 

Obgleich alle dieſe Kolonieen feit der. Zelt ihrer 
Begruͤndung im Ganzen bedeutende Freiheiten und- 
Vorrechte durch fogenannte Charten .genoffen, 
deren fie auch zu ihrem Aufbluͤhen bedurften; fo hät 
ten doch durch Eönigliche Freiheitsbriefe (von 
Kad2) Rhode⸗-Island (1663) und Connectis 

cut (1674) unter allen brittifchen Kofphieen die größe 
St. W. ate Huf, IV.’ 12 
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ten Vorrechte, weshalb auch beide, nach der errunge⸗ 
wen Selbftftändigkeit im Jahre 1783, auf.diefe Frei⸗ 
Beitsbriefe ihre neue Staatsverfaffung gründeten. 
Uebrigens ward der Drud der brittifchen Navi ga⸗ 
tionsacte in Nordamerika fo lange weniger gefühlt, 
als die eigenen Erzeugniffe der Kolonieen noch nicht 
fo bedeutend fich vermehrten, daß fie in Großbritau⸗ 
nien allein nicht mehr abgefeßt werben Eonnten, über 
haupt fo lange die mildern Grundſaͤtze von Geiten ber, 
brittifchen Regierung beibehalten wurden, welche der 
in einem Hanbelsftaate erzogene und gebildete Wil⸗ 
helm 3 (1689) im Hinſicht der Kolonieen auf den 
brittifhen Thron mitgebracht hatte. 
7,8 aber Großbritannien, nach dem Verſailler 

Frieden, feit 1765, um die altbrittifchen und die neu⸗ 
erworbenen Kolonieen beffer für das Mutterland zu 
benugen, ein höheres Befteuerungsfoftem in denfelben 
verfuchte; da regte fid der Geift der Unzufriedenheit 
in den Kolonieen, der, bei der wechfelnden Politik;der 

brittiſchen Minifter in Hinſicht der Kolonieen, und 
bei der Beſchraͤnkung ihres Handels mit dem Aus= 
lande, immer höher gefteigert, und felbft von der Oppo— 

. fition im briteifchen Parlamente gebilligt ward. 
Die mehrjährigen Zwifte der Kolonieen nıit dem 

Mutterlande gingen im Jahre 1774 im Thaͤtlichkeiten 
über, und bewirkten, dag (4. Jul. 1776) dreizehn 
Provinzen — Newhampſhire, Maſſachufetts, 
Rhode = Island, Connecticut, New» York, News 
Jerſey, Pennfplvanien, Delardare, Maryland, Bire 
ginien, Georgien, Rorbcarolina und Suͤdcarolina — 
für unabhängig fich erklärten. Auch ‚gaben diefe 
Provinzen ſich allmählig, auf die Unterlagen ihrer big« 

herigen Verfaffungs= und Verwaltungsformen, bes 
fondere Berfaffungen, ur 
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Der Fräftige Geift der nach republikaniſcher 
Selbſtſtaͤndigkeit firebenden Kolonien ; die befonnene 
und umfichtige Seitung ihres Kampfes durch den gro⸗ 
sen Washington; die Unterftügung, welche fie 
von Frankreich und Spanien — aus verjährter Eifer- 
fucht auf Großbritannien — erhielten, nachdem beide 
Mächte (ohne Ahnung der Folgen diefes Schrittes für 
ihre eigenen amerifanifchen Kolonieen) bereits im J. 
1778 die Unabhängigkeit der vereinigten Staaten an= 
erkannt hatten; - die Fehler der brittifchen, nach Ame- 
rika gefandten, Generale ,.fo wie die politifhen Miß- 
griffe der brittifchen Minifter während des fiebenjähri- 
‚gen Kampfes, bewirkten (1783) im Frieden zu Paris 
die Anerkennung der Unabhängigkeit der 
13 vereinigten Provinzen von‘ Seiten 
Großbritanniens. 

. 31. 2 

Sortfegung . 

Nah vdiefer errungenen Selbſtſtaͤndigkeit bes 
durfte der nordamerikanifhe Bundesftaat einer 
gemeinfamen Verfaffung, weil der Congreß 
bis dahin nur der Mittelpunct für Die diplomatifchen 
Verhälmiffe mit dem Auslande geweſen, die politis 
ſche Einheit des gefammten Bundesftaates aber noch 
nicht geftaltet, fondern blos von jedem’ einzelnen 
Staate feine innere Form verfaffungsmäßig begrän- 
vet und ausgeprägt worden war. — 

Verſchieden von diefen befondern Verfaſ⸗ 
füngsurfunden der einzelnen Staaten, erfchien daher 
am 17. Sept. 1787 ‚vie allgemeine Verfaſſung 
der norbamerifanifchen Staaten, durch welche die 
einzelnen Staaten ihrer "Souyerainerät in allen 

‘ 12 
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den Fällen entſagten, welche die äußern politi⸗ 
ſchen Verhaͤltniſſe betrafen, und diefelbe auch in meh⸗ 
tern wichtigen Gegenſtaͤnden der innern Regierung 
befchränkten, indem fie die $eitung des Ganzen einer 

uUnionsxegierung in zweien Kammern, mit 
einem, auf vier Jahre gewählten und mit ber volls 
siehenden Gewalt bekleideten, Präfidenten übe 
trugen. 

Viel war in diefer allgemeinen DVerfaffung des 
neuen Bunbesftaateg der brittifchen Verfaſſung nachges 
bildet, befonders in Beziehung auf die Theilung der 
gefeßgebenden, vollziehenden und richterlichen‘ Ges 
walt; allein Mehreres geftaltete fih auch auf ameri= 
kaniſchem Boden unter örtlichen und zeitgemäßen 
neuen Formen. Vieles mußte, wegen des repus 
blikaniſchen und wegen des föderativen Cha- 
rakters der vereinigten Staaten, ein ganz anderes Ge⸗ 
präge erhalten, als auf den brittifchen Infeln. Nicht 
richtig wird der politifche Charakter der Bundesvers 
faffung als demokrat iſch bezeichnet; er ift viel- 
mehr repräfentativ. Dies gilt eben fo von der 
Föderalregierung des Ganzen, wie von den Special⸗ 
tegierungen der einzelnen Provinzen, weil die ſou⸗ 
veraine Gewalt zwar dem Volke beigelegt, nicht 
gber durch daffelbe unmittelbar, fondern durch 
Uebertragung ausgeübt wird. Als nachtheilig 
warb es in neuerer Zeit betrachtet, daß theils die 
zweite Rammer des Congrejfes zu drei Miertheilen 
aus AUdvocaten beftand, theils auch in der Gejegge- 

bungsbehoͤrde der einzelnen Staaten meiftens Advocas 
ten figen. 

Enffchieden war es von großem Einfluffe auf die 
Befeftigung des neuen politifihen Charakters des nord⸗ 
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amerikanifhen Bundesſtaates, daß der Begruͤnder, 
Vertheidiger und Retter dieſes Freiſtaates, Was⸗ 
hington, zwoͤlf Jahre hindurch nad erkaͤmpfter 
Unabpänglgfeit und Eeldftftändigfeit, als dreimal 
auf vier Jahre gewählter Präfident an der Spitze def 
felben ftand, bis er. im hoͤhern Alter (1797) ins Pris 
vatleben fi ch zuruͤckzog, und mit der Achtung zweier 
Erdtheile (1799) ftarb, . 

Da übrigens in der Gefammtverfaffung des 
Bundesſtaates feine beſtimmte Zahl der einzel⸗ 
wen, zu ihm gehörenden, Staaten feſigeſetzt worden 
ift; fo hat der Kongreß das Recht, diejenigen einzels: _ 
nen Gebiete als felbfiftändige Staaten in die Mitte 
der bereits beftehenden aufzunehmen, weldhe Die des⸗ 
halb feſtgeſetzte Bevölkerungszahl erreicht haben. Es 

"> giebt nämlich drei Abftufungen, nach welchen die fos 
‚gengnnten Territoria allmäplig zur Selbftftändige 
keit eines befondern Staates in der Union gelangen, 
Der erfte Schritt dazu ift die Errichtung einer 
tandrvegierung (territorial government); der, 
zweite, fobald dem vom Congreffe ernannten Gous 
verneur des Gebietes eine. Bolksverfammlung 
zur Seite tritt. Bis dies gefihieht, hat der, Statt: 
halter, nebft den Richtern des oberften Gerichtshofes, 
die geſetzgebende Macht; dann aber geht diefe 
auf die Volksverſammlung über, welche, wenn der wer⸗ 
dende Staat bis auf 5000 weiße freie Männer ange: 
wachſen ift, höchftens aus neun gewählten Repraͤ ſcue 
tanten beſtehen kann. Der dritte Schritt if erſt möge 
lich, wenn die Zahl der freien Männer, über 25 Jahre 
alt, bis auf. 60,000: geftiegen iſt. Diefe Bevölkes 
rungszahl berechtigt teils zur Aufrafeme ig die Union. 
als befonverer Staat; theilg ſich, als ſolchem, 
eine eigene Verfaffuhg zu geben, und in der 
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Mitte des Staates eine felöftftändige Regierung defe 
felben (state government) zu bilden. 

Unter diefen Bedingungen find bereits ſeit 1783 
zwölf neue Staaten: in den allgemeinen Bund aufges 
nommen worden: Vermont, Tenneffee, Kens 
tady, Ohio, Louiſiana, Indiana, Miſſi— 
fippi, Jllinois, Maine, Alabama, Mifs 
fouri-und Michigan. Außerdem beftchen noch 
fünf Territoria: das Nordweſt-Gebiet, Ars 
kanſas, Miſſouri, Dregan und Florida, 
welche, bei höher fteigender Bevölkerung, das Recht 
der Selbfiftändigkeit ebenfalls geltend machen wer⸗ 
den. - Der Diftrict Columbia, nit der Congreß- 
ftade Washington, getheilt in zwei Graffchaften, ger ' 
hört zu feinem einzelnen GStaate, ſteht aber unter 
dem befondern Schuße der Union. — Kein Staat 
der neuern Zeit hat verhältsigmäßig fo ſchnell feine - 
Geſammtbevoͤlkerung fteigen fehen, wie der nordames 
tlfanifche Bundesſtaat, welche im Jahre 1783 etwas 
über 2 Millionen Menfihen betrag, ımd jegt, mit- 
Einfluß von ungefähr 400,000 Indianern, auf 
mehr als 10 Millionen Einwohner angewachfen 'ift. 
Diefe wichtige politifche Erfcheinung wird erlärbar, 
theils aus der großen: Fruchtbarkeit des frißer noch 

wenig angebauten Bodens; theils aus der Einwan⸗ 
derung vieler taufend Europäer; theils aus dem feit 
den Zeiten des franzöfifchen Revolutionskrieges 

deutend erweiterten auswärtigen Handel; theils dus‘ 
ver zwedmäßigen Geftaltung der Verfaffungs- und’ 
Verwaltungsformen der einzelnen Staaten, fo wie 
des gefankhten Bundesſtaates: theils aus der 
glücklichen Wahl: ausgezeichneter, umfichtiger, ums’ 
eigennuͤtziger und Eräftiger Männer zur Würde des 
Präfiventen, . 
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’ 32, 

BVerhältniß der Berfaffungen der einzel: 
nen Staaten zu dor Öefammtverfaffung 

‘ des Bundes. “ 

Jeder einzelne Staat hat feine befondere geſetz⸗ 
gebende, vollziehende und richterliche Gewalt, wovon - 
bie beiven erften in einzelnen Staaten nach verfchie- 
denen Anſichten und Orundfägen geftaltet worden 
find. ever Staat ordnete feine innere Regierung 
und Polizei nach örtlihen Verhältniffen, wozu von 
den Repräfentanten Die nöthigen Steuern bewilliget 

- werden, bie aber nur auf eine Weife erhoben werden 
dürfen, wodurch Eein andrer Staat indirect mitbes 
fenert wird. Deshalb darf Fein Staat, ohne Zu= 
ſtimmung des Congreffes, die Aus = und, Einfuhr mit 
Abgaben und Zöllen belegen. Er darf fein Gel. " 
münzen, kein Papiergeld ausgeben, Feine befondern 
Unterhandlungen mit andern Staaten-eingehen u. f. w. 
Die allgemeine Beſchatzung aller Staaten geht vom 
Congreſſe aus, welcher gleichfalls ber Handel, Münze, 
Maaße, Gewicht, über Einwanderung und Einbürs 
gerung der Ausländer allgemeine Beftimmungen er- 

„ laßt. Zwar‘ befigt jeder einzelne Staat die höchfte 
Gerichtsbarkeit in bürgerlichen und Straffachen; allein 
die richterliche Gewalt der Unionsregierung entfcheidee 
“nicht nur über die Streitigkeiten der einzelnen Staa⸗ 
ten, fondern auch der Bürger verfhiedener Staaten, 
über alle Admiralitäts und Seehaͤndel, und über alle - 
Vergehungen gegen die vereinigten Staaten. -Ein jeder 
einzelner Staat ift daher ein abhängiger Theil 
des Bundesſtaates, welcher Jaber eine befendere ges 
feßgebende, vollziehende und richterliche Gewalt beſitzt, 
bie zufammen nur fo viel Macht in fich vereiniget, als 
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erforbert wird, die Ordnung, Sicherheit, Ruhe und 
Wohlfahrt des einzelnen Staates zu erhalten und zu 
befördern, ohne dadurch die Rechte des geſammten 

2 

undes zu beeinträchtigen *), 

Die Verfaſſungen der erften 13, und der beiden zunaͤchſt 
‚ darauf in den Bund aufgenommenen Staaten, (Vers 
mont und Kentucky) jtchen im vierten Theile 
der Veberfegung von Dav. Ramſay's Gefdhkhte der 
amerikaniſchen Revolution nach den Arten des Congreſſes 
der vereinigten Otaaten, von G. 8. 5. Seidel (Berl, . 
1795. 8.), welcher Theil audy den befondern Titel 
führt; Die Staatsverfaffung der vereinigs 
ten Staaten von Nordamerika. — Rergl. 
Recueil des lois constitutives des colonies angloi- 
ses, canfederedes sous Ia denomination d’slats- 
unis de l’Amerique septentrionale. à Philad. 
4778. 8. — The constitutions of the several 
independent states of America, by William 
Jackson. Lond. 1783. 8. — The constitutions 
of the several united states, with the Federal 
Constitution, by Matlew Carey. Philadel= 
phia, 1792. — Conslitutions des treize dlats-. 
unis de l’Amerique. 2 Voll. Paris,. 1792. 8. — 
The constitutions of the united states of Ame- 
rica. Philadelphia, 1818. Cein Wert, dad, wie das 
folgende, im europäifchen Buchhandel nicht ahfzutreien 
war.) — Laws of the united alates of America 
from the 4 of March 1789 to the 4 March 1815, 
arranged and published under the authority ‘of 
an Act of Congress. 6 Voll. Philad. 1818— 22. 
8— Die Berfaffungen von 22 Staaten ſtehen im 
Hten und Gten Theile der Sammlung von Dufau, 
Duvergier et Guadet, — Die Zeiten der 
Einführung diefer Verfaſſungen und die Angabe der 
Quellenfammlungen, wo fle flehen, vergleiche 
man $. 19. in der chronologifhen Weberficht. — Rob. 
Mohl, das Bundesſtaatsrecht der vereinigten Staaten 
von Nordamerika. Th. 1. (Verfaſſungerecht.) Stuttg. 
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- » Dis DVerfaffungen der- meiften- eingelnen‘ Staa⸗ 
ten nähern fih in den Hanptbeftimmungen einan⸗ 
der, befonders in Hinficht der Theilung der geſetz-⸗ 
gebenden , vollziehenden und-richterlichen Gewals, fo 
wie in der Uebertragung der gefeßgebenven · Gewalt 
an den Senat. und an das Haus der Repräfensanten, 
und in der Uebertragung der vollziehenden Gewalt an 
einen frei gewählten Gouverneur; Dagegen finden ſich 
viele Abweichnngen in einzelnen Beltimmungen 

" (4. B. über die Dauer der Aemter; über die, Summe 
des Vermögens, um wahlfähig zu fern; über die 
Form der Wahl; über die Zahl der Senatoren und 
Repräfentanten u. ſ. w.). ‚Einige derfelben Haben Vie⸗ 
les aus der brittifchen Verfaſſung und aus den fruͤhern 
Einrihtungen beibehalten, bevor fie zur Union zur 
fanmentraten; einige fpäter entftandene Staaten has 
ben dagegen ihre Verfaffuug völlig neu.geftaltet, doch 
mit Rüdfiht auf die Gefammtverfaffung des Bim⸗ 
desftaotes, und mit Nachahnıung der befondern Ver⸗ 
faffung diefes oder jenes Bundesſtaates. So 5.8: 

“nähert ſich die Verfaffung von New» Hampfpire 
der von Maffachufetts, die von Tenneffee dev 
von Kentucky, und die von Lpuifiana gleicht im " 
MWefentlichen der von Teaneffee und Opio. Nir 
die beiden Staaten Connecticut und. Rhodeis⸗ 
kann gaben fich Feine neuen. befondern Verfaſſungen, 
fondern bepielten die in den Boniglichen Sreibriefen (für 
Tonnecticut vom 3.1674, für Rhodeis land 
‚vom Jahre 4663) bei, nach welchen bereits die gefeh» 
gebende „ vollgiehende und richterliche Gewalt den Pros 

u Tuͤb. 1824, 8, Auch vergleiche man meine „Staas 
tenfykeme Europa’s und Amerika's ſeit 
dem Jahre 1783. Th. 1. ©.482f. 
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vinzen ſelbſt uͤberlaſſen worden mar, — was nach der 
Geſtaltung des Bundesſtaates nur weniger Verändes 
rungen bedurfte. 

Unter den einzelnen Merfaffungen ift die von 
Maffahuferts, an welcher der ehemalige Präfis 
dent Adams befondern Antheil hatte, eine der volls 
ſtaͤndigſten und ausgebilverften. An der Spitze des 
Staates ftehet ein Gouverneur mit dem Titel 
Excellenz, und ein Unter-Gouverneur mit dem 

. Ziel: his honour. Ihnen zur Geite ſtehen nem 
Käthe, aus den Senatoren gewählt durch vereinigtes 
Ballotement der Senatoren und Repräfentanten. Die 
gefeßgebende Gewalt berupt auf. einem Senate von 
40 Mitgliedern, die jährlich in den Diſtricten ges 
wählt werden, und auf dem Haufe der Repraͤſentan⸗ 
ten, deren jährliche Wahl nach den Ortsbezirken fo 
beftimme ift, daß jede Ortſchaft einen KRepräfentauten 
wählen kann, in welcher wenigftens 150 fteuerbare ' 
Köpfe fich befinden. Die Wähler der Senatoren und 
Kepräfentanten müffen aber ein freies Eigenthum von 
3 Pfund Sterling Einkünften, oder von 60 Po. 
Sterl. Werth befigen. ur 

Im Staate Birginten übt ein jährlich ers 
‘wählter Gouverneur die vollzie hende Gewalt 

- Som zur Seite fteht ein Rath von acht Perfonen. 
Die gefeßgebende Gewalt ruht auf einem Senate 
von 24 Mitgliedern, welche aller vier Jahre erwaͤhlt 
werden, und einem Haufe der Kepräfentanten, in 

‚ welchem von jeber der 90 Graffchaften des Staates 
zwei Stellvertreter erfcheinen‘, welche jährlich von allen 
Bürgern gewählt werden, die wenigftens 25 Morgen 
Land mit Haus und Hof, ober ein Haus in einer - 
Stadt befigen, 5 B Be 

Dagegen beruft in dem Gtaate Vermont, . 
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deffen jeßige Verfaſſung im Jahre 1793 entſtand, die 
geſeßgebende Macht, ohne Senat, blos auf 
Einer Repräfentantenverfammlung, -deren 
Mirglieder jährlich von allen freien männlichen Ein⸗ 
wohnern, welche 21 Jahr alt find, gewählt werden. 
Die vollziehende Gewalt leitet ein Gouverneur, 
ein Untergouverneur und ein Kath von 12 Mitglies 
dern, Dabei hat die Verfaffung Bermonts noch⸗ 
zwei Figenthimlichkeiten: 1) daß keine im Sande ges 
bohrne oder eingeführte männliche Perſon länger’ ala 
bis zum erreichten Ziften Jahre, und Beine weiblihe : 
Perfon nad) dem 18ten Jahre in Sklaverei ober Leib⸗ 
eigenfihaft gehalten werden darf; und 2), daß aller - 

ſirben Jahre ein Kath von 13 Cenforen gewählt 
wird, welche unterfuchen muͤſſen, ob die Verfaffung 
unverletzt geblieben ift; ob bie Abgaben bezahle und 
bie öffentlichen Gelder zweckmaͤßig verwaltet worden 
find ; 06 vie Staatsbeamten ihre Pflicht erfüllt Haben, 
und-die Gefege gehörig in Ausuͤbung gebracht werden.” 
Diefe Tenforen find ermächtigt, nach ihrem Ermeſſen 
eine Verſammlung nach zwei Jahren zufammen zu 
berufei, um die Berfaffung durchzuſehen und zu ver= 
beſſern. Ihre eigene Gewalt befteht aber nur Ein: 
Jahr. 

p Der Staat Pennſylvanien gab ſich im 
Jahre 1776-eine Verfaſſung, nach welcher, wie In 
der von Wermont, Die: gefeßgebende Gewalt nur auf. 
Einer Kammer beruhte; allein bei der neuen Geftals 
fung dieſer Verfaffung im Jahre 1790 ward die geſetz⸗ 
gebende Gewalt zweien Kammern, einem Senate 
und einer Kammer der Kepräfentanten, zugetheilt, deren‘ 
Mitglieder durch jährliche Wahl erneuert werden. — 
Auf aͤhnliche Weile, nur mit einzelnen Abweichungen 
in Hihfiche der Wahlform und der Daner ihres anite 
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lichen Berufs, beruht die gefeßgebende Gewalt auf 
zwei Kammern: in New- Hampfhire, Con- 
necticut, Rpodeisland, New« Dorf, News 
Jerſey, Maryland, Delaware, Georgien, 
Nord und GSüd« Carolina, Kentudy, 
Zenneffee, Ohio, Souifiana, Indiana, 

iffifippi, Illinois, Maine, Alabama 
und Miffouri. 
Inm Gegenfage der Verfaffungen der einzelnen 
Staaten, beruht die Schwerkraft des ganzen Bundes⸗ 
ftantes auf der Unionsregierung, welche aus 

\ einem gefeggebenden Congreffe, aus einem Praͤ⸗ 
fidenten mit der ihm übertragenen vollziehenden 
Gewalt, und aus einer, von beiden Gewalten anges 
ordneten, richt erlichen Macht beſtehet. Zwar 
wird der Congreß aus zwei Kammern gedildet: dem 
Senate (mit zwei Mitgliedern aus jebem beſon⸗ 
dern Staate), und der Kepräfentantenfams 
mer; allein diefe Einrichtung iſt weniger eine Nach⸗ 
bildung des, brittifchen Parlaments, als eine noth⸗ 
wendige Bedingung jeder tepnblifanis 
[hen Staatsform, Denn der Senat (die 

:erfte Kammer) leitet mit dem Präfidenten 
gemeinfchaftlih die vollziehende Gewalt, 
Es bedarf nämlich der repräfentative Freiſtaat eben 
fo, wie die sepräfentative Monarchie, einer ‚Eräftigen 

‚vollziehenden Macht, Weil aber der nordamerikanis 
ſche Bundesſtaat keinen erblichen Pröfiventen hat; 
fo koͤnnte derfelbe feine Macht, ohne verfaffunggmäßige 
Kontrolle, leicht bald aus Ehrbegierde, bald aus Lei⸗ 
denſchaftlichkeit nach den ihr gezogeuen Grenzen übers 
ſchreiten. Deshalb ift in der Verfaffung beftimmt, 
daß der Praͤſident eine große Zahl der Geſchaͤfte der 
vollziehenden Macht nur mit Zuftimmung der 
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Mehrheit im Senate ausuͤben kann. Der ameri: 
kaniſche Senat vepräfentirt daher nur infoweit das, 
Volk, als er den Präfiventen controllirt, und 
mit demſelben die vollziehende Gewalt bilder. 
Nach Diefer ihm eigenthuͤmlichen Beftimmung hat der 
Senat’ des norbamerifanifchen Bundesftaates durch» 
aus Feine Aehnlichkeit mit, den in Europa beftehenden 
erfien Kammern, Dberhäufern Reichsraͤthen und 
Herrenbaͤnken. 

33. 

b) Politiſcher Charakter der allgemeinen 
Verfaffung des nordameritanifhen Buns 

' desftaates. 
\ . 

"  &6 gehört zu den befremdenden politifchen Er⸗ 
ſcheinungen, daß, bald-nad) der von Europa (1783) 
anerkannten Selbftftändigkeit und Unabhängigkeit des 
neuen transatlantifchen Freiſtaates, die Gährungen 
und Keibungen in feinem Innern felbft dem jungen 
Staate die Auflöfung drohten. Denn jeder einzelne 
Staat glaubte, bei der während des fiebenjährigen 
Kampfes fich gegebenen Verfaſſung, felbftftändig bes 
ſtehen zu Eönnen, ohne daß es einer allgemeinen 
Regierung des gefammten Bunbesftaateg bebürfe, wie 
fie, ‚in der Zeit des Krieges, von dem aus Einer 
Kammer beftehenden Congreffe geführt worden war. 

Endlich bewvirkten, bei der immer höher fteigenden 
‚ Unordnung, Zwietracht und bei der ungedeckten Schuls 
denlaft, mehrere Männer der amerikanifchen Freiheit 
— Maddifon, Franklin, King, Hamilton 
u. a. —, daß am 25. Mai 1787 zu Philadelphia, 

unter Waghingtons Präfivium, ein Konvent zus 
ſammen trat, an welchem 12 Staaten (Anfangs mit 
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Meigerung Rhodeislands) Theil nahmen. Diefe 
Verfammlung vereinigte fid über eine Verfaſſung, 
welche am 17. Sept. 1787 ven vereinigten Staaten 
vorgelegt, allein Anfangs nur von neun Staaten ans 
genommen ward. Diefe Verfaffung löfete die ſchwie⸗ 
tige Aufgabe, daß, unbefchadet der befondern Vers 
faffung der einzelnen Staaten, eine gemeinfame 
Geſetzgebung, und eine gemeinfame volls 
jiehende und yihterlihe Gewalt für den 
ganzen Bundesftaat gelten follte.e Dadurch 
ward der Congreß, gebildet aus den Abgeordneten 
aller Staaten, der Mittelpunct des innern und 
äußern Staatslebens, indem er eben fo über 

die höchften ' Angelegenheiten des Bundesſtaates im 
Innern entfchied, wie er dem Ganzen eine polis 
tiſche Stellung nad) außen gab, daß es dem 
Auslande nun möglich ward, mit einem feften ames 
tifanifchen Staatskörper zu unterhandeln. Zugleich 
ward der Congreß, der bis dahin nur aus Einer 
Kammer beftanden hatte, durch die Weisheit der 
amerifanifchen Gefeggeber, in zwei Kammern — 
in die des Senats und die der Abgeordneten — ges 
theilt, und an die Spige der vollziehenden Ges 
walt ein auf vier Jahre gewählter Präfident geſtellt. 

So zwedmäßig und mit hoher Umſicht berechnet 
dieſe DVerfaffung. war; fo traten doch die einzelnen 
Staaten nur allmählig, und manche nicht ohne harte, 
nädigen Widerfprud), der Bundesverfaffung bei, welche 
der Congreg (13. Sept. 1788) für angenommen von 
der Mehrheit der -Staaten erklärte, worauf am 4. 
März 1789 der neue Congreß eröffnet warb und bie 
neue Verfaflung ins öffentliche Leben trat. Doch er⸗ 
hielt die Verfaſſungsurkunde, mit Berüdfichtlgung der 
Wünfche und Forderungen ber einzelnen Staaten, noch⸗ 
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(1789) zehn Zuſatzartikel, welche von dem 
Congreſſe fpäter (1794 und 1800) noch durch zwei 
vermehrt wurden, — Die Bundesverfaffung 
iſt, nach ihren Grundbeftimmungen, ein Vertrag, 
welchen. die” damals beftehenven 13 felbftftändigen 
Staaten, im Namen des Volkes *) der ver 
einigten Staaten, abfchloffen und einfuͤhrten. - 

«) ©efesgebenvde Gewalt 

(Allgemeine. Beftimmungen.) 

Die geſetzgebende Gewalt ift einem Cons 
greffe der vereinigten Staaten anvertraut, der aus 
einem-Senate und einem Haufe der Repräfens, 
tanten befteht. ‚ 

A) Die Mitglieder des Haufes der Kepräs 
fentanten werben aller zwei Jahre von dem Wolfe - 
der verfchiedenen Staaten gewählt. Cie müffen 25 
Jahre alt, 7 Jahre bereits Bürger der vereinigten .; 
Staaten, und Einwohner des Staates feyn, in 
welchem fie gewählt werden. Die Zahl der Repraͤ⸗ 
fentanten und die Directen Steuetn der einzelnen Staas 
ten werden nach der Bevölkerung derſelben bes 
ftimmt, fo, daß ein Repräfentant auf 30,000 Eins 
wohner gewählt wird, bis die Zahl der Kepräfenfans: 
ten auf hundert ſteigt **). Hierauf foll der Congreß 

*) &o heißt es im Eingange: „Um eine volltommene Union 
zu ſchließen; um Gerechtigkeit und innere Ruhe zu bes 
feftigen; für die geimeinfame Vertheidigung zu ſorgen; 
die allgemeine Wohlfahrt zu fördern, und uns, fo wie 
unfern Nachkommen den Segen der Freiheit zu erhalten, . 
haben Bir, das Volk der vereinigten Staa 
ten von Amerika, verordnet und eingeführt u.f.ny.” 

**) Die folgende Veſtimmung IE aus den Bu fagartiteln 
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das Verhaͤltniß alſo anordnen, daß nicht weniger als 
hundert Repraͤſentanten, und nicht weniger als Einer 
auf 40,000 gewählt werde, bis die Zahl der Repraͤ⸗ 
fentanten auf 200 ſteigt. Alsdann fol der Congreß 
das Verhaͤltniß alfo beftimmen, daß nicht weniger 
als 200 Repräfentauten, und nicht mehr als Ein 
Kepräfentant auf 50,000 Perfonen gewählt werde. 

Das Haus der Nepräfentanten wähle feinen 
Sprecher und feine übrigen Beamten. Es fteht 
ihm ausfchließend das Recht der Anklage gegen 
untreue Staatsdiener zu. 

B) Der Senat wird gebildet aus zwei Ges 
natoren von jedem Staate (jet aus 48 Indie 
viduen), welche die gefeßgebenve Verſammlung jedes 
einzelnen Staates auf ſechs Jahre wählt. Es wird 
aller zwei Jahre ein Drittheil des Senats durch Wahl 
erneuert. Jeder Senator muß 3O Jahre alt, 9 Yahre, 
Bürger der vereinigten Staaten, und Einwohner 
des Staates feyn, von welchem er gewählt wird. — 
Der Bicepräfident der vereinigten Staaten ifk 
Präfivent des Senats, hat aber Feine Stimme, außer‘ 
wenn die Stimmen im Senate gleich find. “ 

Dem Eenale fteht das ausfchliegende Recht zu, 
jede Anklage gegen untreue Staatsdiener zu unter⸗ 
ſuchen. — Keiner kann verurtheilt werden, wenn 
nicht zwei Dritt heile ber gegenwärtigen Mitglie⸗ 
der für dag Urtheil geftimmt haben. — 

(Befondere Beflimmungen) - 
+ ever einzelne Staat kann Zeit, Drt und Art 
der Wahl der Senatoren und Repräfentanten beftims 

zur Verfaſſung. — Seit dem J. 1822 mird auf 
40,000 Einw. "Ein Kepräfentant gewaͤhlt. Es giebt 
jetzt 212 Repräfentanten, ” 
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men; doch ſteht dem Congreſſe das Recht zu, Ver⸗ 
“ fügungen deshalb durch ein Geſetz zu machen und zu - 

» verändern, mit alleiniger Ausnahme der Beſtimmung 
des Ortes, wo die Senatoren gewählt werben. 

Wer. irgend ein Amt in den vereinig« 
ten Staaten bekleidet, kann, während 
diefer Dienftzeit, in keins der beiden 
Häufer gewählt werden. 

Der Congreß foll ſich wenigftens einmal in jedem 
Jahre verfammeln, und zwar am erften Montage im 
December, ' 

Jedes der beiden Häufer richtet über die Wahl 
und die Eigenfchaften feiner Glieder — Zur Auss 
ſtoßung eines derfelben gehören zwei Drittheile der 
Stimmen. — . 

Jedes Haus führt ein Tagebuch feiner Verhand- _ 
fungen, und publiciet daffelbe von Zeit zu Zeit, aus» 
genommen, was nad) feiner Beurtheilung geheim 
gehalten werden muß. 

Keins der beiden Häufer darf, ohne Zuſtim⸗ 
mung bes andern, fih während der Sitzung des Con⸗ 
grefles länger als drei Tage vertagen. 

Senatoren und Repräfentanten erhalten Diäten 
aus der Schaßfammer der vereinigten Staaten. 

Kein Mitglied beider Häufer kann während der 
Sigungszeit des Congreſſes und während der Hinz 
und Herreife zu und von demfelben — Verrätherei, 
Felonie, oder Brechung des Friedens ausgenommen —- 
verhaftet, oder je wegen feiner Reden und 
Streitigeiten in beiden Häufern belangt 
werben. 

Ale Abgabenbills gehen vondem Haufe 
der Kepräfentanten aus; ber Senat kann aber ' 

St. W. ate Auf, IV. 13 
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Berbefferungen vorfchlagen, und wirft dabei auf aͤhn⸗ 
liche Weife mit, wie bei andern Bills. 

Jede Bill, welche von beiden Häufern angenom⸗ 
men ward, foll dem Präfiventen vorgelegt werben, bes 
vor fie Gefegeskraft erlangt... Billige er fie; fo foll er 
fie unterfehreiben; wo nicht, fo foll er fie, mit feinen 
Einwendungen, dem Haufe zurhdfchiden, von wel: 
hem fie ausging. Diefes foll die Bill noch einmal 
erwaͤgen. Stimmen, nach diefer zweiten Berathung, 
‚zwei Drittheile dafür; fo geht fie, mit den Finwenbuns 
gen, an das, zweite Haus, um noch einmal erwogen 
zu werben... Wird fie hier von zwei Drittheilen gebillis 

"get; fo erhält fie Gefegeskraft. Wenn der Präfident 
eine ihm vorgelegte Bill nicht binnen zehn Tagen zu= 
ruͤckſendet; fo erhält fie Geſetzeskraft. ; 

Die Mitglieder beider Häufer ftimmen blos durch 
Ja und Nein; ihre Stimme wird in das Tagebuch 
jedes Haufes eingetragen. 

. Der Congreß hat das Recht, Zaren, Abgaben, 
Impoſten und Acciſe aufzulegen, Schulden zu bezah⸗ 
ten, und fir die gemeinfame Vertheidigung und Wohl 
fahrt der vereinigten Staaten zu forgen;. es müffen 
aber alle Abgaben, Impoſten und die Ac— 
cife in den gefammten Staaten gleich för= 
mig feyn. . Der Congreß Bann Anleihen machen; 
den Handel mit auswärtigen Völkern, unter den ver⸗ 
ſchiedenen Staaten, und mit den indifchen Stämmen 
anorbuen ; Regeln für die Aufnahme von Fremden, und 
Geſetze über Bankerotte vorfchreiben ; den Werth der 

- ins und auslänbifchen Geldmuͤnzen, und Maas und 
Gewicht feftfegen ; Poſtaͤmter und Poftftraßen anlegen ; 
Schriftftellern und Künftlern für ihre Schriften und " 
Erfindungen aufinnnternde Privilegia auf gewiffe 
Zeit erteilen; Tribunale errichten; Krieg erkläs ' 
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‘ren; Erlaubniß zu Repreffalien ertheilen; uͤber Kapes 
teien verfügen; Heere errichten und unterhalten (doch 
werden die Summen dazu mur auf zwei Jahre ange- 
wieſen); Flott en anlegen und unterhalten ; die Ge— 
ſetze über Errichtung einer Land» und Seemacht 
geben; die Miliz organifiren, verfammeln, bewaff⸗ 
nen und deren Difciplin anorbnen u. f. w. ö 

(Das Einbringen von Sklaven ward in der 
Verfaſſung nur bis zum Jahre 1808 verftattet, 
aber eine Tare- fir jede eingebrachte Perfon — bis 
10 Dollars — darauf gelegt.) . 

Die Habeas-Corpus- Acte wird blos im Falle 
einer Rebellion, oder eines Angriffes auf die öffent 
liche Sicherheit fufpendirt. 

Die vereinigten Staaten verleihen feinen 
Adelstitel. Es giebt feinen Uhterfchied der Stände 
Durch die Geburt. Kein Beamter der Staaten darf, .. 
ohne Einwilligung des Tongreffes, ein Geſchenk, 
eine Begünftigung, ein Amt, oder einen 
Tieal von irgend einem Könige, Fürften, oder aus⸗ 
waͤrtigen Staate annehmen. 

Kein Staat darf fuͤr ſich in Buͤndniſſe oder 
Verbindungen treten, Patente, Geldmuͤnzen, Cre— 
diebills austheilen, und, ohne Einwilligung des Con⸗ 
greffeg, Abgaben auf Einfuhr oder Ausfuhr legen, 
außer was für die Ausübung feiner Aufſicht ‚darüber 
nöthig if. Kein Staat darf Krieg anfangen, wenn 
er nicht wirklich angegriffen wird. Der reine Ertrag 
aller Abgaben von Einfuhr und Ausfuhr fliegt in die 
Schatzkammer der vereinigten Staaten. - 

PB) Vollziehende Gewalt. 
Die vollziehende Gewalt ift einem Präfiden- 

"ten übertragen, der, wie ber Vicepräfident, 
. 13,*° 



196 Pofitives Staatsrecht. ; 

auf vier Jahre gewähle wird. — Die Wahl 
gefchieht in den einzelnen Staaten nicht vom Wolfe 
felbft,, fondern durd) fo viele Wähler, als der Staat 

. Senatoren und Kepräfentanten zum Congreffe fhidt ; 
doch fo, daß unter den Wählern felbft kein Sena- 
tor, Bein Repräfentant und fein Beamter der vers 
einigten "Staaten fich befinden darf. Die Verzeich- 
niffe der gewählten Perfonen werben dem Congreffe 
zugefandt und vom Präfiventen, in Gegenwart des 
Senats und der Kepräfentanten, eröffnet. Wer die 
meiften Stimmen erhalten hat, wird Präfident; 
wer nach ihm die größte Anzahl der Stimmen be 
kommt, Bicepräfident. — Der Präfident muß 
35 Jahre alt, und 14 Jahre hindurch Bürger ber ver⸗ 
einigten Staaten geweſen feyn. 

Wenn der Präfident von feinem Amte entfernt 
wird, ftirbe, es niederlegt, ober unfähig wird, es 
zu verwalten; fo uͤbernimmt der Vicepraͤſident deffen 
Geſchaͤfte. Sollte aber auch einer diefer Fälle bei 
dem Vicepräfidenten fich ereignen ; fo erklärt der Cons 
greß Durch ein Geſetz, welcher Beamte die Stelle des 
Präfidenten vertreten foll. Er verwaltet dieſes Amt, 
bis der Eigentliche des Amtes wieder fähig geworben, 
oder ein neuer gewählt ift. 

Der Jahresgehalt des Präfitenten beträgt 25,000 
Dollars, des Vicepräfidenten 5000 Dollars, ” 
Der Praͤſident ift Oberbefehlshaber des 
Heeres und der Flotte der vereinigten Staaten, 
und der Miliz der einzelien Staaten. — Er kann 
die Strafen“ für Vergehungen gegen die vereinigten 

* Staaten mildern oder erlajfen, nur nicht im alle 
der Anklage gegen die Staatsverwaltung. — Er 
hat das Recht, mit Kath und Einwilligung 
des Senats, Verträge und Bündniffe zu 
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ſchließen, Geſandte, Conſuln, die Richter 
des Obergerichts, und alle übrige Civils 
und Militairz Beamte der vereinigten. Staaten 
zu ernennen. Der Präfivent empfängt Geſandte und 
andere öffentliche Minifter; auch ruft er den Congreß 
jaͤhrlich zufammen. Aue öffentliche und Staatsacten 
müffen von dem Präfidenten und dem Gtaatsfecretair 
unterzeichnet ſeyn. . : 

Der Präfivent, Vicepraͤſident und alle Civil⸗ 
beamte der vereinigten Staaten können auf Anklage 
und Ueberführung der Verrätherei, Beſtechung, oder 
andrer großer Verbrechen, ihres Amtes entfegt 
werben, 

V Richterliche Gewalt. 

Die richterliche Gewalt iſt einem Oberges 
richte, und den niedern Gerichten übertragen, 
die der Congreß don Zeit zu Zeit anordnen wird. Alle 
Richter behalten ihr Amt, fo lange fie es gut ver- 
walten. 

In alten Fallen, welche Gefandte, oder öffent 
‚ liche Minifter und Confuln angehen, oder woran ein 
ganzer Staat Antheil hat, fol das Dbergericht die 
Gerechtſame ausüben. 

Ale Procefje gegen alle Arten von Verbrechen, 
mit Ausnahme der gegen die Etaatsverwaltung, wers 
den durch Geſchworne entſchieden. Der Proceß 
muß in dem Staate geführt werden, wo das Vers 
brechen begangen worden ift. - . 

(Verrätheret gegen die vereinigten Staaten 
beftehe Darin, wenn Jemand Krieg gegen fie erhebt, 
oder ſich mit ihren Feinden verbindet, ober dies 
fen Hülfe leiſtet. Nur durch eignes Eingeſtaͤnd⸗ 
niß im offenen Gerichtshofe, oder durch zwei Zeus 
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gen der offenbaren That, kann jemand der Vet—⸗ 
. vätherei hberführt werden. — Bei Strafen gegen 
Verrath, welche der Congreß beftimmt, Fann 
Süterconfifcarion mur auf Lebenszeit Des 
Verurtheilten verfügt werben.) 

9) Allgemeine Beftinmungen. 

Die Buͤrger eines jeden einzelnen Staates find 
zu allen Privilegien und Rechten der Bürger der uͤbri⸗ 
gen Staaten berechtigt. 5 

Der Congreg kann neue Staaten in bie 
Union aufnehmen. Es kann aber Fein neuer Staat 
innerhalb der Gerechtfame eines andern Staates er⸗ 
richtet werben ; fo auch nicht durch Vereinigung zweier 
oder mehrerer Staaten, oder einzelner Theile einiger 
Staaten, ohne Einwilligung der gefeßgebenden Ge— 
walt der dabei betheiligten Staaten, fo -wie des - 
Congreffes. ' 

Die vereinigten Staaten garantiren jedem 
Staate‘ des Bundes eine republifanifche 
Regierungs form. Sie ſchuͤtzen jeden, derfelben 
gegen Angriffe, und auf Anſuchen ſeiner Geſetzgebung, 
oder, wenn dieſe nicht zufanmenberufen werden koͤnnte, 
der ausuͤbenden Gewalt, gegen einheimifche Gewalt» 
thätigkeit, , f 

» Wenn zwei Drittheile beider Häufer es für 
nöthig finden, foll ver Congreg Verbefferun« 

gen diefer Verfaffung vorfchlagen, ö 
Der Präfidene und Vicepräfident, alle Sena⸗ 

toren und Kepräfentanten, die Mitglieder der vers 
fehiedenen Gefeßgebungen der Staaten, und alle aus⸗ 
übende und richterlihe Beamte fowohl der, vereinigten 
als der einzelnen Staaten, leiften den Berfaffungse, 
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eid; nie aber foll ein Neligionseid zur Zahigten 
zu irgend einem Amte gefordert werben. 

Der Congteß foll nie ein Geſetz geben *), wos 
durch eine Religion zur herrſchenden erklaͤrt, 
ober die freie Ausübung einer andern verboten, ober 
wodurch die Freiheit im Reden und die Preß- 
freiheit, ober das Recht des Volkes, ſich friedlich 
a verjammeln, und ber Kegierung Petitionen vn 

ftellung von Mißbräuchen zu überreichen J 
mindert wuͤrde. 

Da eine gut geordnete Miliz zur Sicherheit eines 
Freiſtaates nothwendig iſt; ſo muß das Necht-des 

"Volkes, Waffen zu haben, und fie zu tra— 
gen, unverfegt bleiben. 

Nie foll in Friedenszeiten ein Soldat in irgend 
ein Haus, opne Einwilligung des Eigenthümers, eins" 
quartirt werden; im Kriege aber auf die im Ge— 
feße vorgefchriebene Art. 

Das Recht des Volkes, feine Perfon, fein 
Haus, feine Papiere ynd fein Eigentum 
gegen jedes ungerechte. Einzieben und 
Durhfuchen gefichert zu wiffen, fol nicht verlegt, 
werden. Nur dann kann ein Befehl dazu errheilt 
werden, wenn ſich die Veranlaffung dazu auf einen 
Eid, oder eine Verfiherung an deſſen Statt gruͤn⸗ 
det; auch muß ein folcher Befehl den zu durchſuchen⸗ 
den Ort und die einzuziehenden Perfonen. genau 
bezeichnen. 

Es foll Niemand verpflichtet ſeyn, gegen eine 
Sapitalbefchuldigung, ober jede entehrende Anſchul⸗ 
digung ſich zu vertheidigen, werm er nicht vor dem 

*) Von hier an find die folgenden Veftimmungen aus bem + 
ſpaͤtern Anh ange zur Verfaſſung. 
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großen Geſchwotnengericht angegeben oder 
angeklagt "worden iſt; ausgenommen bie. Zeit oͤffent⸗ 
licher Gefahren, ober die Kriegszeit fir die Land» und 
Seetruppen und für die Miliz. 

Bei jedem peinlichen Procefe foll der Angeklagte 
ſowohl das Recht haben, fchnell und öffentlich durch 
unpartheiifche Geſchworne aus dem Staate und dem 
Diftricte, wo das Verbrechen begangen worben ift, 
gerichtet zu werden ; als auch von der Befchaffen- 
heit und der Urfache der Klage unterrichtet, mit 
den’ Zeugen gegen ihn zugleich verhört zu werden, und 
einen Befehl zu erhalten, Zeugen für fich vorzuladen, 
und einen Advocaten zu haben. 
Die Rechte, welche die Verfaffung den vereinig« 

ten Staaten nicht überträgt, oder die fie den Stans 
ten nicht unterfagt, find den einzelnen Staa 

. ten oder bem Volke vorbehalten, 

34. 

3) Sranktreid. 

3) Gefchichtliche Einleitung in die Entftehung und - 
Fortbilduns der Verfaſſung Frankreichs. 

a) Die Verfaſſung von 1791. 

Noch: nie ſah die Geſchichte das Schauſpiel, 
dag Einem Staate binnen 23 Jahren fehs ver- 
ſchie dene Berfaffungen, als Grundgeſetze ſei⸗ 
nes innern Lebens, gegeben wurden. Dies war 
der Fall in Frankreich inden Jahren 1791 — 

1814. Die Gefdichte des enropäifchen Staatens 
foftems hat Die Aufgabe, die Berpältniffe nahe . 
zuweiſen, unter welchen dieſe verfchiedenen Verfaffun« - 
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gen gegeben wurden; das poſitive Staatsrecht aber 
gedenkt der frühern, bereits wieder erloſchenen, 
Verfaſſungen Frankreichs nur in kurzen Umriſſen, 
um bie gegenwärtig als Grundgeſetz beſtehende 
nach ihrem Inhalte und politifchen Charakter aufs 

en. - 
Die erfte Verfaffung Frankreichs warb von der 

erften Notionalverfammlung, nad) dem Umfturze des 
tehnsfuftems am 4. Aug. 1789, bearbeitet, am 3. 
Sept. 1791 dem Könige ludwig 16 vorgelegt, und 
von dieſem am 14, Sept. in der Mitte der Rationals 
verfammlung hefchworen. Hatte man gleich bereits 
früher in Frankreich die. Verfaſſung Großbritanniens, 
nah Montesquien’s Vorgange, hoch gefeiert, und * 
beabfichtigten namentlich mehrere einfichtsnolle Mitglies, 
der der erften Nationalverfammlung eine Verfaflung“ 
mit zwei Kammern; fo hatte doch dieerfte Verfaffung 
Frankreichs mit der brittifchen dur theilweife Aehn⸗ 
lichkeit, und namentlich unterſchied ſich Die franzoͤſiſche 
dadurch weſentlich von der brittiſchen, daß ſie die — 
durch Rouſſeau's Schriften beſtimmter ausgeprägte, 
und in dem amerikaniſchen Bundesſtaate im oͤffentlichen 
Staatsleben verwirklichte — Lehre von der Volks⸗ 
fouverainetät an die Spitze ftellte; daß fie die 
Theilung der Nepräfentation in zivei Kammern vermieb, . 
und daß fie den König von/der Initiative der Gefege 
völlig ausſchloß. Nach der firengen Theorie von der 
&heilung der drei Gemalten, ging dieſe erfte Verfafs 
fung Frankreichs son dem Örundfage aus, daß die 
Volfsfouverainetät durch Uebertragung ausgeübt 
werde, daß aber auch die in ber Gouverainetät ents 
baltenen Rechte fiharf von einander getrennt, und 
deshalb die gefeggebende, vollziehende und 
richterliche Gewalt genau unterfehieden werben 
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müßten. Daher berußte, nach diefer Verfaſſung, die 
gefesgebende Gewalt auf der, aus der Mitte des 
ganzen Volkes auf zwei Jahre in den Urverſammlun⸗ 
gen. gewählten, Nationalverfammlung (745 
Volksvertreter, nach der Einteilung des Keiches in 
83 Departemente), die in Einer Kammer zufams 
mentrat; wie vollziehenbe Gewalt aber auf dem 
Könige, doch nur mit einem fufpenfiven Veto, 
fo daß er einem Befchluffe der Repräfentanten in zwei 
Verfammlungen derfelben feine Zuftimmung verfagen 
Eonnte, daß aber bei der Wiederhohlung beffelben 
Beſchluſſes in der dritten, diefer, auch ohne feine 
Einwilligung, Gefegeskraft erhielt. Der König war 
Oberhaupt der Sand» und Seemacht; von ihm follten 
die Öefandten im Auslande, die Befehlshaber ver 
Heere und Flotten ernannt, und die gefammten aus⸗ 
wärtigen Verhältniffe geleitet werden. Seine Perfon. 
ward für heilig und unverleglic und die Krone 
für erblich im männlichen ‚Stamme des regierenden 
Haufes, nach dem Rechte der Erfigeburt, erklärt; 
alle Verantwortlichkeit fiel auf die Minifker. 
Die Freiheit der Preffe ward ausgefprochen ; doch mit 
Vorbehalt der Verantwortung für den Mißbrauch) 
dieſer Freiheit in den durch Das Geſetz beftimmten 
Fällen. Die. Befteuerung follte, nach dem Verhaͤlt⸗ 
niſſe ihrer Vermögensumftände , für alte Bürger. 
gleich ſeyn. Kein Bürger durfte angeflagt, in Ver⸗ 
haft genommen, und gefangen gehalten werden, als: 
in den durch das Gefes beftimmten Fällen. Zu 
Staatsämtern eigneten nur Tugenden und Talente. 
Die Staatsbürger wurden berechtigt, die Diener ihres 
teligiöfen Cultus felbft zu wählen. Es follten Ras 
tionalfefte eingeführt, Anftalten für -Rranke, Vers 
armte, und für verlaffene Kinder errichtet, und eine 
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öffentliche Erziehung organifirt werden. Die Richter. 
wurden für nnabhängig- und unabfegbär erklärt; fie 
ſollten vom Volke erwählt, vom Könige durch offene 
Briefe eingefeßt werden, und. das Recht umfonft 
fprehen. Es wurden Friedensrichter, für Cri⸗ 
minalfälle Gefhmwornengerichte, und ein Cafs 
fationshof feftgefegt, fo wie Nationalgarden 
errichtet. Alle Verhandlungen der Nationalverfanms 
lang und der Gerichte follten öffentlich feyn. — 

35. ‘ 

B) Die Berfaffung von 1793, 

Diefe erfte Verfaffung Frankreichs ward erſchuͤt⸗ 
tert, als nach dem Angriffe auf die Tuillerien (10. 
Aug: 1792) die koͤnig liche Gewalt ſuſpendirt 
ward. Kaum war die dritte Nationalverfammlung 
im fogenannten Nationalconvente (21. Sept. 
1792) zufammengetreten; fo ward von ihm Frank⸗ 
reich für eine Republik erklärt, und die ewige Ab⸗ 
ſchaffung des Koͤnigthums ansgefprochen. Des Kos 
nigs Haupt fiel (21. — 1793) unter der Guillotine. 
Eine neue, die zweite, Verfaſſung, entworfen 
von Herault de Sechelles, und unterzeichnet von 
Collot d' Herbois als Praͤſident des Nationalcon⸗ 
vents, ward am 24. Jun. 1793 angenommen. Sie 
ging, wie die erſte, von der Souverainetaͤt des. 
Volkes ans, uͤnd war völlig demokratiſch, mit 
Ausfchliegung jeder monarchifhen Form, und mit, : 
der Aufftellung der Lehre, daß das Volk, und jeder 
Theil des Volkes, zur Infurrection verpflichtet 
wäre, fobald die Regierung die Rechte des Volkes 
verlegte. , Das fouveraine Volk follte in den Urvers 
fammlungen ‚feine Nepräfentanten, auf 40,000 

2 
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Einwohner Einen, wählen, Die Zapf der Nationak 
tepräfentation richtete ſich daher nach der Bevoͤlke⸗ 
rung des- Staates. Meben der gefeßgebenven Vers 
fammlung , beftimmt,. ©efege und Decrete zu erlaffen, 
und alles öffentlich zu verhandeln, follte ein Voll⸗ 
siehungsrath von 24 Mitgliedern beftehen, 
gewählt von der gefeßgebenden Verfammlung aus den | 
Kandidaten, von welchen aus jedem Departement 
durch Wahl Einer vorgefchlagen ward. Der Volle 
ziehungsrath follte die Aufſicht und Leitung der Staates 
verwaltung führen, die. Minifter und auswärtigen 
Geſandten ernennen, die Vertroͤge unterhanbeln, 
zugleich aber verantwortlich für die Nichtvolls 
ziehung der Gefege und Decrete der Nationalvers 
Tanımlung, und für die Mißbraͤuche feyn, die er nicht 
anzeigte. Fuͤr die ganze Republik follten gleichförmige 
bürgerliche und traf » Gefeßbicher geasben, "und 
Ftiedensrichter, Gefchmornengerichte, fo wie ein 
Caſſationshof errichtet werben. - 

Allein bereits am 13. Aug. 1793 ward diefe 
dritte Verfaffung — bis yur allgemeinen Anerkennung 
der Unabhängigkeit der Republit — fufpendirt, 
und eine revolutionaire Regierung. in der Errichtung 
der beiden Ausſchuͤſſe des öffentlichen Wohls und der 
allgemeinen Sicherheit geftaltet, weil der Kampf mit 
faft allen europäifchen Mächten, gleichzeitig mit dem 
Bürgerkriege im Innern, geführt werden mußte... 

36. 

y) Die Verfaffung von 1795, 

Nach den von den republifanifchen Heeren ers’ 
rungenen Siegen, und nad) dem Sturze des blut⸗ 
vürftigen Kobespierre, dachte. man an eine neue. Ber: 
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faſſung. Eilf Deputirte erhielten den Auftrag, fie 
zu entwerfen; den Vortrag diefes Entwurfes hielt 
(23. Jun. 1795) Boiffy d' Anglas in der Mitte ' 
des Nationalconvents. Die neue dritte Verfaffung 
ward am 22. Aug. 1795  beendigt, am’23. Sept. 
als von dem Volke angenommen erklärt, und im 

October eingeführt. Sie beftand, als Grundgeſetz 
der Kepublik Frankreich, vom October 1795 bis.zum 
9. Nov. 1799. ö 

Sie trug, da fie, wie die beiden vorhergehenden . 
Verfaffungen, von der Volksfonverainetät 
ausging, den demofratifhen Charakter, doch 
‚mit einigen Schattirungen vor Ariftokratismus. Ihre 
Hauptfehler beftanden in, der Wahl der Volksver⸗ 
treter in den fogenannten Urverfammlungen, in 
dem Mangel eines bleibenden Körpers unter den 
hoͤchſten Staatsbehörden, und in der völligen Aus⸗ 

"Schließung des Directoriums, als des Mittels 
puncts ber vollziehenden Gewalt, von dem Antheile 
‚an der Initiative der Geſetze. 

Nach dieſer Verfaſſung hatten alle franzöfifche 
Bürger das Recht, an den Urverfammiungen 
Theil zu nehmen. In diefen Urverfammlungen der 
Kantone wurden die Glieder der. Waplverfammlungen, 
die Friedensrichter und deren Beijiger, und die. Präfis 

_ denten der Municipalverwaltung jedes Cantons und 
jeder Gemeinde über 5000 Einwohner, fo wie'in den 
MWahlverfammlungen die Öliever des gefehe 
gebenden Körpers, des Caffationshofes, die. Ges 
fhwornen, die Departementsverwalter, die Präfte 
denten, die öffentlichen Anklaͤger und Schreiber des 
peinlihen, Gerichts , und bie Richter der bürgerlichen 
Gerichte gewählt. Der geſetzgeben de Körper 
beftand aus 750 Perfonen, getheift inden Rath 
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der Fuͤnfhundert, und inden Rath der Alten 
von 250 Mitgliedern. Beide Käthe wurden in jedem 
Jahre durch die Wahlverfammlungen zu einem Drit⸗ 
theile erneuert; doch konnten die nad) drei Jahren 
abgehenden Mitglieder unmittelbar wieder für die drei 
folgenden Jahre gewählt werden. Im Kathe der 
Fuͤnfhundert wurden alle Gefege in Vorfchlag gebracht, 
und Befchlüffe daruͤber gefaßt; der Rath der Alten 
aber follte diefe Befchlüffe prüfen, und fie entiveder 
annehmen , oder verwerfen. Rahm er diefelben an; 
fo biegen fie Gefege. Die Sigungen beider Raͤthe 
waren öffentlich. Der gefeßgebende Körper ver» 
handelte und beftimmte jährlich die offentlichen 
Steuern, deren Grundlage die Grundfteuer und die 
Perfonenfteuer bildeten. Die Preffe follte frei 
ſeyn, doch mit Merantwortlichfeit in den durchs 
Sefeg beſtimmten Fällen. Die beftehenden 
Zünfte wurden aufgehoben. 

Die vollziehende Gewalt ward einem Die 
rectoriulm von fünf Perfonen übertragen, gewählt 
auf den Vorfchlag des Raths der Fünfhundert, und 
ernannt nach einer geheimen Stimmenfammlung im 
Rathe der Alten. Das Directorium ward theil- 
weife, durch die Wahl eines nenen Mitgliedes in 
jedem Jahre, erneuert. Das Directorium follte für 
die innere und äußere Sicherheit der Republik forgen, 
zu den’ Staatsaͤmtern ernennen, tiber die bewaffnere 
Macht verfügen, wenn ein Krieg auf den Vorſchlag 
des Directoriums durch ein Decret des gefeßgebenden 
„Körpers befchloffen wuͤrde, die politifchen Verhälmiffe 
mit dem Auslande (eiten, und Friedens, Buͤndniß⸗ 
Waffenſtillſtands⸗, Neutralitäts- und "Sandelover- 
träge abfchließen, die aber erft nach Unterfuchung und 
Genehmigung des gefeßgebenden Körpers Gültigkeit 



Frankreich. 1 207 

erhielten. Die Minifter wurden fir verantworts 
Lich erflärt, ja felbft die Directoren wegen Verraͤthe⸗ 
rei, wegen Dilapidation, fo wie wegen Verfuche 
gegen die innere Sicherheit der. Republik und gegen 
die Verfaffung. . 

Die rihrerliche Gewalt beftand als unab⸗ 
bängig von der gefeßgebenben und vollziehenden , ob⸗ 
gleich ſtreng an die Geſetze in ihren Erkenntniſſen ges 
bunden. Die Sisungen der Gerichte waren öffent- 
Lich; ihre Ausfprüche geſchahen unentgeldlich. 
In jedem Bezirke ward ein Friedensgericht, in jedem 
Departement ein Civil⸗, ein Handels⸗ und ein Cri⸗ 
minal⸗ Gericht begründet; für peinlihe Fälle, welche 
Leibes⸗ ober Ehrenſtrafen nach ſich zogen, beſtanden 
Geſchwornengerichte, und fuͤr die ganze Republik ein 
Caſſationsgericht. Die bewaffnete Macht ward ges 

theilt in die ftillliegende und in die Dienftlei- 
ſten de -Nationalgarde. Zur erſten "gehörten alle 

waffenfähige Bürger und Büirgersföpne; zur zweiten 
das befoldete Sand = und Seeheer. 

37. > , 

5) Die Verfaffung von 1799. 

Eine Erfahrung von vier Jahren, abgefehen 
von der Individualität der Directoren und pem mehr⸗ 
maligen gewaltſamen Wechſel derfelben ,’ beurkundete 
die Unvolltomntenheiten dieſer Verfaſſuug. Im Auss 
lande hatte das Directorium durch die Revolutioni— 
rung der Schweiz, des Kirchenftaates:, Neapels, 
durch die Wegnahme Piemontg, und durch die Epe- 
bition nach Aegypten fih verhaßt gemacht; der er- 
neuerte Krieg ber europäifchen Hauptmächte gegen 
Sranfreih ward von der Kepublik ine Jahre 1799 
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im Ganzen unglüdlic geführt. Selbſt der Eintritt 
des Sieyes (Mai 1799) ins Directorium vermochte 
den Staat fo wenig zu retten, als früher Necker an 
der Spige der Finanzen. — Da ftürzte der aus 
Aogypten zuruͤckgekehrte und in Frankreich (15. Oct. 
1799) gelandete Bonaparte am 9. Nov. (18. Bru⸗ 
maire) die dritte Verfaſſing. — Die vierte 
Verfaſſung, die ihn als erften Conſul an die Spitze 
des Staates ftellte, ward am 13. Dec. 1799 bekannt 
gemacht, trat am 25. Dec. in Wirkſamkeit, und ward 
am 18. Febr. 1800 für angenommen erflärt. Diefe 
vierte Verfaffung, welche den Uebergang von den 
republißanifchen Verhältniffen zu den monarchiſchen 
Staatsformen vermittelte, und durch erganifche Ges 
natusconfulta in den Jahren 1802 und 1804 Ergäns 
zungen erhielt, galt von 1799 bis zu Napoleons 
Tpronverzichtung im Jahre 1814. Mach derfelben 
blieb zwar Frankreih eine repräfentatine. Res 
publik; doc ward die Macht der voll zie henden 
Gewalt, theils an ſich, theils ‚durch die ihr uͤbertra⸗ 
gene Jnitiative der Gefeße, bedeutend gefteigert, und 
durch die Begriindung eines. Senats und eines 
Staatsraths, fo wie durch die Errichtung einer 
gefeslihen Oppofition im Tribunate, der ganzen 
Geftaltung des Staates mehr Feftigkeit und Haltung 

- gegeben. Denn daß in der Folge der Senat als ein 
folgfames Werkzeug des kaiſerlichen Willens erfchien, 
und daß der. Kaifer im Jahre 1807 das ihm läftige 
Tribunat ganz auflöfete, lag nicht im urfprünglichen 
Charakter der Verfaſſung. 

Der Erhaltungsfenat (sénat conser- 
vateur ) beftand, bei dem damaligen Umfange 
Frankreichs, aus 80 Mitgliedern, welche 40 Jahre , 
alt ſeyn mußten, und ihre Würden lebensläng- 

\ 
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Lich bekleideten. Zu den in feiner Mitte erledigten 
Stellen ernannte der Senat aus drei Individuen, 
von welchen das eine von dem gefeßgebenden Körper, 
das andere von dem Tribunat, Das dritte von dem 
erften Conſul vorgefchlagen ward. Der Senat wählte, 
aus den. von. ben Departementen eingefandten Vers 
zeichniffen, die Mitglieder des gefeßgebenden Körpers, 
des Tribimats, des Caffationsgerichts, die Confuln 
und die Kechnungscommiffarien. Seine Sigungen 
waren nicht öffentlich. Er beftätigte oder ver 
nichtete alle Verhandlungen, die ihm als verfafs 
fungswidrig von dem Tribunate oder der Regierung 
angezeigt wurden, mit Einfhluß der Verzeichniffe 
der Waͤhlbaren. — Kein Senator Eonnte zu eis 
nem andern Staafsamte erwäplt werden. Die Eins 
tünfte des Senats wurden auf Nationaldomainen 
angeroiefen. - 

Der. geſetz geben de Körper beftand aus 300 
Individuen, die das dreißigfte Sebensjahr zurückgelegt 
haben mußten. Er ward jährlich zu einem Günftheile 
emeuert; ein austretendes Mitglied Eonnte nicht eher, 
als nad) dem Ablaufe eines Jahres wieder eintreten 
Aus jedem Departemente mußte wenigftens ein Buͤr⸗ 
ger in demfelben fich befinden. Die Verfammlung 
des gefeßgebenden Körpers dauerte jährlich vier Mos 
nate; doch Eonnte er von der Negierung zu einer 
außerorbentlichen Sigung berufen werden, Geine 
Sitzungen waren dffentlih. Ihm ftand zu, in 
geheimer Stimmenfammlung über die Geſehesvor⸗ 
fhläge zu entfcheiven, welche die Sprecher der Re— 
gierung' und ‚des Tribunats ihm vorgelegt hatten. 
Zehn Tage nad) der Annahme eines Gefeges von dem 
gefeßgebenden Körper follte der erfte Conful daſſelbe 
bekannt machen. 
©. W. ate Kal. IV. 14 
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Bevor aber der gefeßgebente Körper über ein 
ihm vörgelegtes Geſetz entſcheiden konnte, mußte der 

orfchlag zu demfelben von der Regierung, welcher 
ausfchliegend die Jnitiative aller Geſetze zuftand, 
durch einen Staatsrat) tem Tribunate vorgelegt 
werden, welches ans hundert Mirgkievern gebildet 

ward. Die Tribunen mußten 25 Jahr alt fem, ' 
wurden jährlich zum fünften Theile erneuert, und 
waren wieder wählbar. - Die Beftimmung des Trie 
bunats war, Über die Vorfchläge zu den Geſetzen zu 
berathfchlagen, und. ber deren Annahme oder Vers 
werfung zu entfcheiven. eine Sitzungen waren 
oͤffentlich. Es fchickte, nach feinen Berathſchla⸗ 
gungen, drei Sprecher aus feiner Mitte an den gefeßs 
gebenden Körper, welche tiefem die‘ Beweggründe 
feines Uber die Geſetzesentwuͤrfe gefaßten Beſchluſſes 
vorlegten und vertheitigten. Es war berechtigt, feine 
Wuͤnſche wegen gemachter ober zu machender Geſetze, 
wegen abzuftellender Mißbraͤnche, und wegen Vers 
befferungen in allen Theilen der Staatsverwaltung, 
nie aber in buͤrgerlichen und peinlichen vor ven Ges 
tichtshöfen anhängigen Nechtsfällen, der Regierung 
mitzutheifen; auch zeigte es denn Genate, doch bfos 
wegen Verlegung der Verfaſſung, die Verzeichniffe, 
der Wählbaren und die Verhandlungen des gefeb- 
gebenden Körpers, fo wie die der Regierung, Ela» 
gend an. 

Die Regierung ward aus dreien, auf 10 Jahre 
ernamten, Conſuln gebildet, welche aber unbes 
ſchraͤnkt wieder wählbar waren. Der erfte Conſul 
verfündigte die Geſetze. Er ernannte und entfeßte 
nah Willkuühr die Mirgliever des Staatsraths, die 
Minifter, die diplomatifchen Perfonen im, Auslande, 
alle Officiere der Land» und Seemacht, die Mitglieder 

. 
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der oͤrtlichen Verwaltungen, und die Commiſſarien 
der Regierung bei den Gerichtshofen. Er ernannte 
ade Civil- und Criminalrichter, (mit Ausnahme’ der 
Friedens» und ber Caffationsrichter,) doch ohne fie 
abfesen zu Eönnen.: In allen übrigen Regierungss 
verhandlungen hatten der zweite und dritte Conſul 
berathende Stimmen. Cie unterzeichneten die 
Protocolle diefer Verhandlungen, um ihre Gegenwart 

‚zu beweifen, und konnten ihre Meinung darin eins 
tragen, worauf aber die Entfcheidung des erften Con⸗ 
fuls hinreichend war. — Die Regierung ſchlug alle 
Vefege vor, und erließ die Verordnungen, ihre Voll⸗ 
ziehung zu fihern. -Gie leitete die Einnahmen 
und Ausgaben des Staates nach der Vorſchrift 
des angenommenen Budgets. Sie beforgte die po⸗ 
litiſchen Verhältniffe mit dem Auslande, leitete die 
Unterhaudlungen 
Buͤndniſſe, Waffenfiliftände , Neutralitäts=, Hans 
dels⸗ und andere Verträge. Die Kriegserklärungen, 
Friedensſchluͤſſe, Buͤndniß⸗ und Handelsverträge foll« 
ten, gleich Geſetzen, vorgejchlagen, verhandelt, bes, 
ſchloſſen und verfimbige werben. 

Der Staatsrat befchäftigre fih, unter Lei⸗ 
tung der Confuln, mit Abfaffung der Vorfchläge zu 
Gefegen und. Verordnungen der öffentlichen Verwal⸗ 
tung, und mit Uuflöfung ber in der Staatsverwaltung 
entftehenvden Schwierigkeiten. Aus feiner Mitte wur⸗ 
den die Sprecher im Namen der Kegierung genom⸗ 
men. — Die Minifter leiteren die Vollziehung 
der Geſetze und’ die öffentliche Verwaltung." Kein 
Act der Regierung hatte Kraft, der nicht von einen 

Miniſter unterzeichnet war. Alle örtlihe Verwal⸗ 
tungen, ſowohl für jeden Gemeinbebegirt ‚ als auch 

und ſchloß alle Friedensverträge, 
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fr ausgedehntere Theile des Staatsgebietes, ſtanden 
unter den Miniftern. 

Es beftanden Friedensrichter; für Civilſachen 
Gerichtshoͤfe erſter Juſtanz und Appellationsgerichte; 
ſo wie fuͤr peinliche Faͤlle Geſchwornengerichte. Die 
Verrichtungen eines oͤffentlichen Anklaͤgers verſahen 
die Regierungscommiſſaire. Fuͤr die ganze Republik 
beſtand ein Caſſationsgericht, und ein hoher Gerichts⸗ 
hof, gebildet aus Mitgliedern des Caſſationsgerichts 
und aus Gefhwornen, um angeklagte Minifter zu 
richten. Die Minifter waren verantwortlich; 
unverantmortlich aber die Mitglieder, dves Ges 

nats, des gefeßgebenden Körpers, des Tribunats, des 
Confulats und des Staatsraths. 

38. 

sy) Ergänzungen derfelben. 

Mit richtiger Wirdigung der Individuen und 
Verhaͤltniſſe erklärt? Sieyes bereits im Jahre 1799: 
„dieſe Verfaffung fey noch nicht die rechte!’ *) Wefents 
liche Veränderungen erhielt fie durch Das organifche 
Senatusconfultum vom 4. Auguſt 1802, nach⸗ 
dem zwei Tage fruͤher (2. Auguft) Bonaparte zum 
lebenslänglichen Conful, gleichfalls durch organis 
ſches Senatusconfultum , ernannt worden war. Die 
Veränderungen in der Verfaffung von 1799 betrafen 
theil s die Bezirks⸗ und Departementswahlcollegia, 

*) Freilich beabſichtigte Sie yes ſelbſt, ſtatt dieſer vierten 
Verfaſſung, eine hoͤchſt ſonderbare Verfaſſung, mit des 
mokraliſchem Zuſchnitie. Den Inhalt derſelben hat erſt 
neuerlich Mignet in ſ. Geſch. der Revolution, Th. 2. 

S. 806 (Wiesbadener Ueberſetzung) mitgesheil. :. "7 
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wodurch das bisherige Syſtem der Volkswahlen aufe 
gehoben ward; theils die lebenslänglihe Würde 
aller drei Confuln; eheils das Recht des erften Con» 
fuls, feinen Nachfolger entweder öffentlich zu ernen⸗ 
nen, oder dejjen Namen im Archive der Regierung 
niederzulegen; theils das ihm übertragene Begnas 
Digungsrecht ; theils die Erweiterung der Rechte des 
Smats, der — freilich an die Initiative der Regie⸗ 

rung zu Senatusconfultis gebunden — durch organis 
ſche Couſulta die Verfaffung der Kolonieen, fo wie 
alles, was die Verfaffung nicht vorausgefehen hatte, 
und bei den verfchiedenen Yuslegungen einzelner Artikel 
der Verfaſſung entfcheiven follte; theils Modifi⸗ 
cationen, welche in Hinficht Des Staatsrachs (deffen 
Zahl nie über 50 fteigen follte), des gefeßgebenden 
Körpers (der Erneuerung nach fünf Serien), und des 
Tribunats (das auf 50 Mitglieder reducirt ward), 
feftgefeßt wurden. . 

Schon war durch diefes organifche Senatuscon« 
fultum ein Schritt weiter in der Steigerung der Macht 
des erfien Confuls gefhehen; noch Burchgreifender 
entſchied darüber das organifche Senatuscons 
fultum vom 18. Mai 1804, durch welches der 
erfte Conſul zum erblihen Kaifer der Frans 
ofen, mit dem Rechte ernannt ward, im Falle ver 
8 ngelung eigner männlicher Rachkommenſchaft, 
Kinder oder Enkel: feiner, zu Prinzen erhobenen, 
Brüder Joſeph und Ludwig zu adoptiren. Geine 
Civilliſte ward auf 25 Mill. Franken beftimmt. Zus 
gleich begründgte diefes Senatusconfultum zwei befons 
dere Gormiffnen für die perfünliche Freihett 
und für die Pregfreiheit im Senate, wobei der 
Senat berechtigt ward, über die DVerfaffung zu 
wachen. . ' 
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39. 

2) Die Verfaſſungen vom Jahre 1814. 

Wenn gleich Napoleon, als Kaifer, eigenmaͤch⸗ 
tig (19. Aug. 1807) das Tribunat aufhob, und” 
manche Verfügung ſich erlaubte, wobei kaum die 
ängere Form der Verfaſſung beobachtet ward; fo galt 
diefe Berfaffung doch im Ganzen bis zu feiner Throne 
verzihtung am 11. April 1814. Allein ſchon einige ” 
Tage vorher (2. April) verfämmelte Talleyrand 
den Senat, ter die Entfegung Rapoleons und die 
Aufhebung des Erbrethts in feiner Familie ausſprach, 
fo wie er das franzöfifche Volt und Heer des, dem 
Kaifer geleifteren, Eides entband. Am 6. April 
machte der Senat eine neue Berfaffung bekannt, 
nach welcher „das frangofifche Volk ludwig Star 
nislaus Kaver von Frankreich, Bruder des letz⸗ 
ten Königs, und nad) ihm die andern Glieder des 
Bourboniſchen Haufes, nad, alter Ordnung, frei 
auf den Thron Frankreichs berief,“ der alte Adel 
feine Titel wieder annehmen, und der neue die feis 
nigen erblich beibehalten follte. Die vollziepende 
Gewalt follte dem Könige allein, die gefeßgebende 
dem Könige, dem Senate und dem gefebgebenden 
Körper gemeinfchaftlich zuſtehen, fo dag die 
Gefegesentwürfe in dem Senate und in dem geſetz⸗ 
gebenden Körper vorgetragen werden konnten, bis 

. auf das Budget, welches ausfchließend vor den ges 
feßgebenden Körper gehören follte. Doch Eonnte der 
König Me beiden Körper einladen, mit den Gegen» 
fanden, die er für angemeffen hielt, zu befchäfe 
tigen. Es follte 150 Senatoren zum mindeften, 
200 zum böchften geben, ihre Würde bleibend und 
in der Erftgeburt des männlihen Stammes 
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erblich ſeyn. Der König follte fie ernennen, doch 
alle bieherige Senatoren beibehalten, die nicht frei⸗ 
willig auf die Eigenſchaft franzöfifcher Buͤrger vers 
sichten würden. — Zum gefeggebenden Körper 
ſollte jedes Departement jo viele Mitglieder, wie bie 
ber, fenben, und die Wahl derfelben durch die Wahls 
collegien gefhepen. Die Dauer ihrer Function ward - 
auf fünf Jahre beſtimmt; doc) folte der König den 
geſetzgebenden Körper verfagen-und auflöfen, fo wie 
außerordentlich zufammen berufen fonnen. 

Dem gefeßgebenven Körper warb das Recht, 
zu difeutiren, beigelegt; feine Sitzungen follten 
öffentlich feyn, außer wenn er für gut fände, fich 
in ein Öeneralcommite zu bilten. — Ale Auflagen 
follten nach dem Grundfage der Gleihmäßigkeit ‚vers 
theile, Keligions«, Gewiſſeas⸗— und Prep- 
freiheit beftätigt, die öffentlihe Schuld und die . 
Käufe der Nationaldomainen anerfannt, die Unabs 
haͤngigkeit der richterlichen Gewalt garantirt, die 

ſchwornen, fo wie die Oeffentlichkeit der Verbands 
kungen in Criminalfaͤllen, das buͤrgerliche Gefeßbuch, 
amd das Begnadigungsredht des Königs beibehalten, 
jene Guͤterconfiſcation aber, und alle außerordentliche 
Nemmifjionen und Tribunale aufgehoben werden. — 
.:. Allein Ludwig 18 erklärte bereits in feiner Pros 
elamarion vom 2. Mai aus Quen, daß. er dieſen 
Verfaſſungsentwurf nidye genehmigen koͤnne, weil 
eing große Menge Artikel den „Stempel der Eile” - 
truͤgen; daß er aber jelbjt eine liberale Verfaſſung 
gaben wolle, weshalb cr zum 10. Juny den Eenat 
nud den geflngebeuten Körper zufanmenrufe, um 
beiden die Arbeit vorzulegen, welche er mit einer, 
aus der Mitte beider Corps gewählten, Commiſſion 
verfertigen werde, 
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Doch ſchen am 4. Jun. 1814 ließ der König 
Ludwig 18 die conftitutionelle Charte dem 
Senate 'und den Departementsbeputirten in einer 
öffentlichen Eisung norlegen, nachdem er am 30. 
Mai den Frieden mit den auswärtigen Mächten unters 
zeichnet harte. Mach einer Burgen Anrede des Königs 
folgte die Einleitung des Kanzlers d'Ambray, 

welche ven Vorlefen der Verfaffung vorausging. So 
wie Die Verfaffung vom. neunzehnten Regie— 
tungsjahre des Königs datirt war; fo erklärte au 
der Kanzler, daß der König ſchon Damals (nad) des 
Daupping Tode im Jahre 1795) den Thron beftiegen 
habe, und Frankreich jest, durch die Schwere der auf 
ihm laftenden Leiden, zu jener Negierungsform zu⸗ 
ruͤckgekommen waͤre, mwelhe vierzehn Jahrhun⸗ 
derte hindurch ſeinen Ruhm und ſein Gluͤck be⸗ 
fördert haͤtten. Hrankfeich habe nun die unerfhäte 
terlihen Pfeiler feiner alten Monardie 
wiedergefunden ; auf diefe geheiligte Orunds 
Lage müffe jegt ein dauerhaftes Staatsgebaͤude her» 
geftellt werben. Allein der König „in dem vollen 
Beſitze aller ihm auf diefes Königreich angeſtammten 
Rechte” wolle „der ihm von Gott und feinen 
Vätern verliehenen Macht felbft Grenzen 
fegen.‘ Deshalb gebe er ven Sranzofen eine Staats⸗ 
verfaffung, welche ihren Wünfchen and ihren Be⸗ 
duͤrfuiſſen anpaffe. In Beziehung auf den Genat 
und den gefeßgebenden Körper erklärte der Kanzler 
ſehr beftimme: „Hat auch der Senat mit jener 
Macht, welche ihn gründete, zugleich feine Exiſtenz 

“ verloren; kann auch der gefeggebende Körper 
in Zukunft ohne außerorbentliche Autorifation des 
Könige nur noch ſchwankende Befugniſſe befigen; fo 
fahren dieſe beiden Behörden demungeachtet fort, zu 
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dem gefeglichen Ausſchuſſe der Rotablen des Königs 
reiches zw gehören. Auch hat der König dieſe beiden 
Behörden zu Rathe gezogen, indem er aus deren 
Mitte diejenigen lieder aushob, welche das in 
fie geſetzte Vertrauen verdienten. Durch diefe Mite 
glieder hat der König fo zu fagen fein Confeil 
vermehrt, und verdankt ihren Bemerkungen mans 
Gen nüßlichen Zufag, und manche nügliche Ein⸗ 
Fohränfungen in der neuen Verfaffungsurfunde. Was 
ih Ihnen nunmehr vorlegen werde, befteht in der 
einmürßigen Arbeit einer Commifften, an welcher 
auch Mitglieder des Senats und des ‚gefeßgebenden 
Körpers Theil hatten.” 

20. 

bj Politifher Charakter der conftitutios 
nellen Eharte ). 

In der Einleitung zur Charte erklärt der 
König „daß, obgleich in Frankreich alle oͤffentliche 
Gewalt auf der Perſon des Königs ruhe, er, nach 
dem Borgange ‚feiner Vorfahren, keinen Anſtand 
nehme, deren Ausübung nach den Zeitbebürfniffen zu 
wobificiren; daß er aber die Grundlagen der neuen 
Verfaffungsurfunde in dem franzöfifchen Charakter, 
fa wie. at den ehrwuͤrdigen Dentmälern vet 
vergangenen Jahrhunderte aufgefucht, und 
deshalb in der Wiederherftellung-der Pairs⸗ 

) Die Sammlungen, wo dieſe Urkunde ſteht, ſ. 6. 10. — 
Außer deufelben gehört hieher: Constitutions de la 
nation frangaise, aveo un essai de trait6 histo- 
zique et politique sur la charte, et un recueil 
de pieces correlatives; par le Comte Lanjui 
nais, Pair de Frauce "elc, 2 T. Paris, 1819. 8. 
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. würde eine wahrhafte Nationaleinrichtung erblickt 
‚babe. Zugleich habe er durch die Kammer der 
Deputirten die alten Berfammlungen des März 
und Maifeldes, fo wie die Kammer des dritten 
Standes erfegen wollen.’ 

1) Die Staatsrehte der Franzofen. 

Die Franzoſen ſind nor- dem Gefege glei; 
ihre Titel und ihr Rang feyen übrigens, welche fie - 
wollen. 

Sie tragen, ohne Unterſchied, nah dem 
Verpäleniffe ihres Vermögens zu den 

Laſten des Staates bei. . 

Cie können alle, ohne Unterfchied, zu Civil⸗ 
amd Militairämtern gelangen, 

Ihre individuelle Freiheit wird garans 
tirt. Niemand kann verfolge oder verhaftet werben, 
außer in den von den Gefegen vorgeſchriebenen Faͤllen, 

und nuz niach Der geſetzlichen Form. 
Irer übt feine Religion mit gleicher (Freiheit 

aus, und ergält für feinen Gottesdienſt den nänıs 
„lichen Schug. Doch ift die rom iſch⸗ katholiſche 
Religion die Religion des Staates. Die Die- 
ner derfelben, und die der andern geilen Gottes⸗ 
verehrungen erhalten allein ihre ejolbungen aus 
dem koͤniglichen Schage. - 

Die Frauzoſen haben das Recht, ihre Den 
nungen dffentlih befannt mahen und 
drucken zu iaſſen, wenn fie fich nad den Ge 
fegen fügen, welche vie Mißbraͤuche diefer Freis 
hfit verhindern follen. \ 

Alles Eigenthum ift, ohne Ausnahme von jenem, 
weiches man Nationaleigenthum nennt, 
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urwerleblich, Bei das. Gefeh zwiſchen ‚beiden Feinde 
Unterfchied „macht. 

Der ‚Staat kann die. Aufopferung eines Eigens 
thums für ein geſetzlich erwieſenes Staatsintereffe vers 
langen; doch nur nach voransgegangener Entſchadi 

ss. "Ale Nachfotſchungen tiber Meinungen und. Beta 
bis zur Wiederherftellung ber jepigen Regierung‘ find 
unterfagt. Die nämliche Vergeſſenheit wirb.den Tri⸗ 
bunalen und den Bürgern anbefoplen. - . 

. Die Eonfeription ift abgefhafft. Die Art ter 
KRKekrutirung für die fand» und Sermacht son 

dem Gefege beftimmt, 

2) Formen der Regierung des "Königs. 

Die Perfon des Königs ift unverletzlich 
und heilig. hm allein ſteht die voltziepende 
Gewalt zu. 

Seine Minifter find verantwortlich. 
Der König ift üchftes Dber Oberhaupt des Emates; 

ex befehlige die fand» und Seemacht, erflärt- Kiieg, 
ſchließt Friedens», Buͤndniß⸗ und Hanbelsverträge, 
ernennt zu allen Stellen der öffentlichen Verwaltung, 
and erläße bie zur Beeliehung der Geſetze und zur 
Sicherheit des Staates nöthigen Verfkgungen‘ und 
Verordnungen. 

Die geſetzgebende Sewal wird gemeine 
ſchaftlich von dem Könige, der Kammer ber 

Pairs und der Rammer.der Deputirten der 
Departemente ausgehbt. 

Der König fhläge das‘ Geſetz vor. Der 
Vorſchlag eines Gefetzes geſchieht, nach dem Gutbe⸗ 
finden des Königs, in der Kammer der Paire, oder 
in der Kammer der Deputieten; mit Ausnapıne des 
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Bubgets,, das zuerſt vor Die Kammer der Deputirten 
gebracht werden muß. Jedes Geſetz fordert freie 
Berathnng und Zuftimmung von Gelten der 
Mehrheit jeder der beiden Kammern. . 

Die Kammern haben das Recht, den König zu 
bitten, über irgend einen Gegenftand ein Geſetz 
vorzuſchiagen, und anzugeben, was fie glauben, daß 
das Geſetz enthalten ſolle. Ein folher Worfchlag 
kann von jeder der beiden Kammern gemacht werben; 
doch muß er im geheimen Ausfchuffe berarhen werden, 
Er darf von der vorſchlagenden Kammer erft nach 
dem Verfluffe von zehn Tagen der andern Kanımer 
zugefertige werden. Wird der Vorſchlag von ber 
andern Kammer angenommen; fo wird er dem Kd⸗ 
nige vorgelegt... Wird er verworfen; fo fann er in. 
derſelben Sitzung nicht wiederhohlt werden. 

Der König allein fanctionirt und promul⸗ 
girt die Gefege. x 

Die Civittifte wird durch die erfte. Legislatur 
nad) der Thronbefteigung des Königs für die ganze 
Regierungsdauer feftgefeht. > 

3) Bon der Kammer der Pairs. 

Die Kammer der Pairs ift ein weſentlicher 
Theil der Geſetzgebung. Sie wird von dem Könige 
m gleicher Zeit mit der Kammer der Deputirten zu⸗ 
Hnnmenberufen. Die Sitzungen beider Kammern 
beginnen und endigen zu gleicher Zeit. — Jede Vers 
fammlung der Kammer der Patrs, die außer der Zeit 
der Sigung der Kammer der Deputirten gehalten, 
oder nicht vom Könige befohlen ſeyn würde, iſt uners 
laubt und in fih nichtig. 
Die Ernennung der Pairs fteht dem 
Könige zu. Ihre Zahl iſt unbeſchraͤnkt; der. 
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Kimig kann nah Willkühr ihre Worden abwechſein 
(varier), fie auf Lebenszeit ernennen, oder 
erblih machen. _. 

Die Pairs haben Zutritt in der Ramuser mit 
ihrem 25ften, eine deliberative Stimme aber erft mit 
Arem 3Often Jahre. Präfivent der Kammer, ift ver 

anzler von Frankreich, und in deſſen Abwefenheit - 
ein vom Könige ernannter Pair. 

- Die Glieder der Eöniglisen Familie und die 
Prinzen vom. Gebluͤte find Pairs durch Gebmetsrecht; 
fie Haben ihren Sig unmittelbar. nach dem Präfidens 
ten, eine beliberative Stimme aber erft mit 25 Jah⸗ 
ven. Die Prinzen Eönnen nur Sig in der Kammer 
nehmen auf Befehl des Königs, welcher für jede 
Sitzung in einer Votſchaft ausgedruͤckt ift; bei Strafe 
der Nullitaͤt alles deſſen, was in ihrer Gegenwart 
geſchehen ſeyn durfte. 

Alle Berathſchlagungen der Kammer der Pairs 
ſind gehe im. 

Die Kammer der Pairs erkennt uͤber die Ver⸗ 
brechen des Hochverraths und der Gefaͤhrdung der 
Sicherheit des Staates, woruͤber das Beſetz das 
Noͤthige beftinnmen wird, — Kein Pair kann in 
Criminalſachen anders, als vermöge eines Befehls 
der Kammer, verhaftet: und gerichtet werben. f 

4) Bon der. Kammer der Deputirten ber 
u Departemente, 

Die Kammer der Deputirten beſteht aus den 
von den Wahlcollegien ernannten Deputirten. Die 
Drganifationder Waplcollegien wird durch 
die Gefege feftgefegt werden. Jedes Departement 
behält die Zahl der Deputirten, die es bis jetzt hatte. 

Die Deputirten werden auf. fünf Jahre ges 
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wöäßle, und fo, daß die Kammer jenes Jahr zum 
fünften Tyeite erneuert wird. 

Jever Deputirte muß 40 Jahre alt ſeyn, 
und eine birecte Steuer von 1000 Starten bezahlen. 
Wenn: ich indeffen in einem Departement feine 50 
Perfonen-finden von dem angegebenen Alter, die nicht _ 
wenigftens 1000 Franken directe Steuern bezahlen; 
fo wird deren Zahl durch ſolche ergänye, weiche die 
ftärfften Steuern unter 1000 fen bezahlen, 
— mit den erſten nicht zuglet erwaͤhlt werden 

Jeder Wähler mit Stimmredt. bei der Er⸗ 
nennung der Deputieten muß wenigftens 30 Sep 
alt feyn, und eine directe Steuer von OO Fr 

en. 
. Die Präfidenten der Wahlcollegien werben von 
dem Könige ernannt, und find gefeglih Mitglieder 
des Collegiums. — Wenigftens die Hälfte der Des 
puticten wird aus den Wählbaren ernannt; weldhe 
ihren politiſchen Wohnſitz in dem Departement haben. 

Der Präfident der Kammer der Depufirten wird 
von dem Könige aus einer von der Kammer vorgeleg« 
ten Jifte von fünf Mitgliedern ernannt. 

Die Sisungen der Kammer find oͤffent lich; 
das Begehren von fünf Mitgliedern reicht aber hin, 
zu bewirken, daß fie fi in einen geheimen Ausſchuß 
bildet. Die Kammer theilt fih in Bureau's, um die 
ihr von Seiten des Königs vorgelegten Sefegentwärfe 

. zu berathen. 
Keine Abänderung -Fann in einem Ge— 

fese getroffen werden, wenn fie nicht in einem 
Ausſchuſſe von dem Könige vorgefhlagen, in die 
Bureau's geſchickt und darin berarhen worden Ht. 

Aue die Steuern betreffende Vorfchläge kom⸗ 
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men zu erſt in die Kammer der Deputirten, und 
koͤnnen nur, wenn ſie hier fuͤr zulaͤſſig befunden wor⸗ 
den find, in die Kammer der Pairs gebracht werden. 
— Keine Auflage Fann ausgefchrieben und erhoben 
werden, wenn fie nicht von beiden Kammern 
bewilligt "und von dem Könige beftätige worden iſt. 

Die Grundfteuer wird nur für Ein Jahr bewil⸗ 
liget. Die inbirecten Auflagen können für mehrere 
Jahre bewilliget werden. 

Der König ruft m jedem Jahre beidg Kante 
mern zufammen ; er prorogirt fie, und kann bie der 
Deputirten auflöfen; im legtern Falle muß er aber 
bimen drei Monaten eine neue DBerfammlung zus 
fammen berufen. i 

Es kann feine Verhaftung gegen ein Mitglied 
der Kammer während der Sitzung, und in den vor⸗ 
hergehenden oder folgenden fehs Wochen ftatt haben. 
Kein Mitglied der Kammer kann wärend der Daner 
der Eigung in Criminalfachen, ohne vorgängige Es 
laubniß ver Kammer, verfolgt ober verhaftet werben; 
den Fall einer Ergreifung auf friſcher That ausge 
nommen. , 

Jede Petition an die cine ober die andere 
"Kammer muß fchriftlich gefchehen. Das Gefeg 
verbietet, fie perfontih und vor den Schranken zu -' 
überreichen. ‚ . 

5) Von ven Miniftern. 

Die Minifter konnen Mitglieder der- Kammer 
der Pairs "und der Deputirten ſeyn. Sie haben 
freien Zutrött zu einer oder der andern Kammer, 
und müffen gehört werben, wenn fie es verlangen. 

Die Kammer der Deputicten hat das Recht, die 
Minifter anzuflagen, und fie vor bie Kammer der 
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Pairs zu ziehen, vie allein das Recht bat, fie zu 
richten. 

Sie können nur wegen Verrätherei oder Vers 
untreuung angeklagt werben. Beſondere Geſetze wer⸗ 
ben dieſe Gattung von Verbrechen und das dabei eins 
tretende Verfahren beftimmen. 

6) Von der Gerichtsverfaffung. 

Alle Rechtspflege geht vom Könige aus. Gie 
wird in feinem Namen dur Richter verwaltet, 
bie er ernennt und einfegt. Die vom Könige ernanns 
ten Richter find unabfesbar. 

Beibehalten werden die beftehenden “ordentlichen 
Gerichtspöte, Tribunale, Handelsgerichte und Frie⸗ 
densgerichte. Die Friedensrichter, obgleih vom 
Könige ernannt, find nicht unabfegbar. 

Niemand kann feinen nathrlihen 
Richtern entzogen werden. Es dürfen dem⸗ 
nah feine außerordentlthen Commiſſio— 
nen und Tribunale errichtet werden. Doch 
find unter diefer Benennung die Prevotalgerichte 
nicht begriffen, inwiefern deren Wicderperftellung 
mörhig erachtet werden follte, 

Die Verhandlungen in Criminalfällen find öfz 
— fentlich, inwiefern dieſe Deffentlichkeit nicht für 

Ordnung und Sitten gefährlich ift, in welchem Falle 
das Tribunal diefes durch einen Urtheilsfpruch erklärt. 

Die Geſchwornen werden beibepatten, Die 
Veränderungen, welche eine längere Erfahrung in 
dieſer Einrichtung anrathen könnte, dürfen nur vers 
mittelft eines Gefeges erfolgen. - - 

Die Strafe der Gnterconfifcation iſt abs 
geſchafft, und kann nicht wieder eingeführt werben. 

\ 
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Der König ıhat das Recht, zwi. begnadigen 
and. die Strafen zu mildern. 

Das bürgerliche Geſetz buch ımd die bes 
ſtehenden Gefege, welche dieſer Urkunde nicht ent⸗ 
gegen find, bleiben in Kraft, bis fie auf geſchlichem 
Wege abgefhafft werden, 

2 DBefondere vom Staate garan tirte 
echte. 

Die oͤffentliche Schi 2 "Jede 
von Seiten des Staates gege er übers 
nommene Verbindlichkeit ift u 

Der alte Adel nimmt der an; 
der neue behaͤlt die ſeinigen. Der Koͤnig erhebt 
nach Willkuͤhr in den Abelftand; er verleiht aber Tirel 
und Kang ohne irgend eine Befreinng von ben Saften 
und Pflichten der Geſellſchaft. 
+ Die: Eprenlegion, wird beibehalten ,. und der 
König. ihre ‚innere, Eineieptung und Decratien be⸗ 
fünwmene: Er 

Die golonie en ſollen nach Seen Geſehen 
un. Reglements regiert werben. " 

Dir Kinig undı feine Nachfolger: ſchworen bei 
der Felee lichkeit ihrer Rrönang > die gegeatöäntige Ders 

« fafungsurfunde um nu bobachten. 

ai. 

9 Dr fpätern Ereii; niffe wi 
. ein 

Das Wiedererſcheinen Rapalrans : in Sranfreid 
während det fogenaniten Hundert: Tage im Jahre. 
1815 wirkte zwar nur vetibengepene auf die Be 

St. W. ate Auf. IV. 15 
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ſaſſung ein; dach darf diefe Einwirkung in geſch icht⸗ 
lich⸗politiſ ch er Beziehung nicht ganz übergangen 
werden. (Er erneuerte, mit Beſeitigung ber von 
Ldwig 18. gegebenen confitutionellen Eharte, im 
Ganzen die vierte Verfafjung mit ihren Ergaͤnzun⸗ 

. gen in den Genatusconfultis vom Auguft 1802 uud 
Mai 1804. Er verband aber damit die (von 

tjamin Conftant entworfenen und am 22. Apr. 
1815 bekannt gemachten) Zufagartifel, dur 
welche er die vierte Verfaffung in vielen wefenslichen 
Beftimmungen der Charte annäherte. 

, Nah diefen Zuſatzartikeln warb die gefeh ges 
bende Gewalt vom Kaiſer und zweien Kam— 
mern ausgehbt. Die erfte Kammer, Pa irs kam⸗ 
mer genannt, folfte in ihren Würden erblich fen, 
amd zw derfelben vom Kaifer unwiderruflich‘ ers 
anne werde, Die Zahl der Pairs war unbe 
ſchraͤnkt. — Die zweite Kammer, Nepräfen- 
Kanten faunmge genannt, beflehend aus 629 Mit- 

die weunlgſtens 25 Jahre alt ſeyn mußten, 
follte vom Volke erwählt und aller fünf 
Jahre eriemert werben. Ihre Mitgliever Bonnten 
immer wieder gewählt werben. Die Sitzungen 
beiver Kammern foltten öffentlich, und die Wuͤr . 
den eines Pairs und eines Kepräfentanten mit: alten 
öffentlichen Amtsverwali vereinbar form. Die 
Regierung follte die Gefege vorfihlagen; die 
Kammern konnten Zufäse in Antrag bringen. 
Woͤrden aber dieſe Veränberungen yon der Regierung 
n ich t angenommen; fo follten die Kammern über das 
Geſetz ftimmen, wie es war. Doc hatten beide 
Kammern die Befugniß, die Regierung.einzus 
taten, ein Gefetz ber einen bekimmren 
Gegenftand ahzufaffen nnd das vorzuſchla⸗ 
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gen, wos:iinen Din fehlen, in Das Gefrh make 
nommen du werben. - Cine folhe Abfaflung, vanber 

ſollte zunbhſt in der. ——* gehe, 
Dopin. wart auch auch zur gebracht 1). das. Gpnarade 
Staats » „Bunget,, mu 2) die — uͤber die 

— ** — des vorhorge honden a " 
ns — u Hinſicht “ver fkaatebärgeriichen 
wort ausgeſprochen; Ne Gecnefen Faß nee dem Ger 
feße gleich, theils nach dem Beitrage zu den allgemei ⸗ 
wen laſten, theils wach der Orlangunig: zu: alten buͤr⸗ 
gerlihen und Militeieftellen; die Freiheit des Goues · 
Dienfes ift allen pagefihert; jeher Arhrger ‚hat ‚da 
echt, feme Gedanken, wenn ex fie anterzeic« 

net, upne —ã —— zu drud⸗en 
und u ma mit Voꝛ ee 
Verantwortli⸗ 

attibel lautete: „das frangoͤſiſche Maik erklärt, IE 
in der von ihm gefchehenen Delagation. ſeinet Gewal⸗ 
ten es aicht gefonmen:ft, das Recht; ze entheilen, Ale 
Wiedereinſetzung der Beurbang,: ade irgend 
eines: Pringen biefer Familie, auf. den Thron in Pase 

Ned, den alten Feudaladel, oder die Seu- 
"dals und ferefhaftlihen Rechte, oder bie - 
Zehnten, oder frgedb eine privifegirte 
oder herrfhende Religionsübung, oder . 
die Befugniß, die Hunters [Hokeit des - 
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Berkaufes der Nationaldomainen ‚anf 
irgend eine⸗Weiſe anzutaften,“ — * 

Allein als. na der: Schlacht: bei Waterloo, 
welche Napoleons Schickſal enfchie®, Ludwig 18 nad 
Paris zurüdkeßrte, trat auch die von · ihzm ertheilte 
conftitutionelle Charte von neuem in Wirkfamkeit uur 
daß, wegen der Kämpfe zweier entgegengefegter Pas⸗ 
theien in beiden Kammern, theils gegen eiiander felbft, 
teils gegen die Miniſter, berkits am: 5. Gept: 1816 
ein neues Wahlgefes *} gegeben, dieſes aber 
theilweiſe ſchon durch das Geſet vom 5. Gebr. 1817, - 
und noch wefentliher am 12, Jun, 1820 verändert 
wer, ; 

Durch diefes. neue Wahlgefeb ward die Zahl der 
Deyutirten von 258 bis auf-430) vermehrt, Von 
dieſer Jahl ſollten die bis dahin -beftatıdenen 258 Mit 
glieder anf Die biaperige Weile, nämfih von den mitt · 
lern Eigenthaͤmern — den Wahlmännern zu 300 

’ Franken Steuern — in Den - Kreisserfamndangen 
ermannt werden, doch fo’, daß ein jeder Bezirk oder 
Kreis einen’ Deputivten für ſich erwaͤhlte. (Blos wi 
den Departementen, worin ſich nitht 300 Wahtmän« 
ner, oder, mern ſie in Fünf Kreiſe gerheilt find, nicht 
400 Wahtnihritier zu 400 Franken. Steuern fänden; 
oder welche bisher. nur einen Diepatisten überhaupt zu 
ernennen hätten blieben die · Wahlen des ganzen. Der 
partements genreinfhaftlich.) Die hinzugebonis 
weenen 17% [Deputieten hingegen wurden zundchft vonñ 
den Reichern ausſchließend gewählt, indem in jedem 

2 er 
\ J 

. Ueber die Ip Frankreich in Altern . guern Zeiten ‚bei 
ſtandenen men der 3 m u Seinen & 

der gegenwärtigeh Depatirten, vgl Drimes, NIX: 
875 fi: Nena 0 
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Dopartement- bası am!meiften- beftwugete.Miesrhelk Yon 
fünmstichen Wahlmimner (felbft in -dem fleinften 
‚oder aͤrmſten Deparemente wenigftens die 75 reich⸗ 
fin Beſitzer) wieder eine beſtimoite Anzapl Deputirte 
in einer beſondern Wahlverſammlung ernennen ſollte, 
ohne, dabti ihr Stimmentecht bei den Wahlen der 
Kreiſe zu verlieren. So gab alſo in Frankreich die 
Ariſtokratie des Vermögens den Ausfchlag eheils in 
der Kammer der · Pairs, theils in der ausſchließ ⸗ 
lichen Wahl eines Drittheils der Deputirtenkammer 
in den De tswwahlen, theils im der Theile 
nahme: an den Bezirkswahlen, we die Neichern wie · 

"der ein Viertheil, der Zahl nach, bilden. — ine ſpaͤ⸗ 
tere Veränderung-der Berfaffung geſchah (1824) durch 

das Septennalitätsgefes, nach weichem die 
Deputirtenkammer nicht theilweife, fondern vollig er⸗ 
neuert wird, fo daß diefe Wahl dann 7 Jahre hin⸗ 
durch dauert, wenn fie nicht während des Zeit: vom 
‚Könige aufgelöfer wird (wie am 5. Nov. 1827 ges 
ſchah). — Auf ähnliche Weiſe warb die politiſche 
Stellung der Pairskammer durch die Fönigliche Er⸗ 
nennung von 76.neuen Pairs (3. Rordt 
1827) weſentlich verändert. , 

42. 
4) Die Niederlande J 

a) Gecſchichtliche Einleitung in die Eutſtehung und 
Fortbildung der Verfaſſung der Niederlande. 

4) Die erſte Verfaffung vom 3.1798, 

> Die aus der frügern Provinzialeinrichtung her⸗ 
ſtammende Verfaſſung des Freiſtaates der Rieder⸗ 
lande, zuletzt mit einem allgemeinen Erb ſtatthalter un 
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ME Syide der vofjichenten Gewale, erſchien aller⸗ 
vings Im Sanfe des achtzehuten Yaprhundens als vers 
Alter, und bewirkte, in Verbindung mit mehrern 
Arfderne Urſachen, die "bedeutende — Ohnmacht 
diefes Feitaees, der im Rebenzehnten Jahrhunderte 
and bie zum | Frieden von Utrecht (1713) in den euros 
päifchen Angelegenheiten nicht: ſelten das Wort ber 
Eurcheidung führte. - 

Schon lange gäßrte ver Kampf zwiſchen dee 
tramffchen und antioranifchen “Parthei, 38 die 
ftanʒoͤſiſche Revolution die völlige Umgeſtaltung des 
innern Staatslebens in den Niederlanden bewirkte. 

fiegreichen feanzöfifchen Heere 
Inge des Jahres 1795 in Dies 
m, und am 19, Jan. Amftere 
ı am 17. Ian. der Erbſtatt⸗ 
bgereifet wat. Der General 
‚ an der Spitze einer Segten 

bataviſcher Patrioten, den 1 Grangofen m. Die Rie- 
derlande wurden als batavifche Republik ante 
sefptochen, nr In derſelben bie —— —— 
Ber Adel, und der Religionsumterſchied in Hinſicht 
auf bürgerliche Rechte aufgehoben. 

Nach dem damals in der Kepublit Frankreich 
- vorherefhenden dem okratiſch en Syſteme konnte 

in der, durch feierliches Buͤndniß an fie geknuͤpften, 
batavifchen Republik die bisherige Srperatisnen 
Pusfeng nit forfbauiern. tavim follte eine, ber 
dritten Verfaſſung Frankreichs ahniiche, Conſti⸗ 
tution erhalten. Deshalb ward zum 1. Maͤrz 1796 
eine Nationalverſammiung nach dem Haag berufen, 
mb aus berfelben ein Ausfhuß von 21 Individuen 
“fit der Eutwerfung der neuen Verfaffung beauftragt. " 
"Allein der von diefen Ausſchuſſe gemachte Entwurf 
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warb im Jahre 1797 von deu Urverſarmlaugen des 
baraviſchen Volkes verworfen, worauf im Eeptember 
1797 eine zweite Nationalverfammstung, ‚ yab.in 
derſelben wieder, ein. Ausſchuß von 21 Ditglievern 
zw Eutwerfung einer neuen Verfaſſung zuſammen⸗ 
wat. Bei dem langen Anftreben dir Demokraten und 
Foͤderaliſten gegen einander, fiegte endlich die Parthei 
der ‚erften, nachdem Mid derigh, der Präfvent 
ser Rationalverſammlung, alle Mitglieder: derſelben 
werhaften ließ, welche vie feierliche Erklaͤrnug gegen 
Die Statthalterwuͤrde gegen den Fdderalismus, gegen 
die Anarchie und riftokratie verweigerten. Der 
franzoſiſche Geſandte La crvix genehmigte Diefe ge- 

Maasregel. Sie bewirkte, daß bie neue 
Werfafiung am 17. März 1798 im Haag nutergeich 
wet, und am 23. Apr. 1798 ohne Widerſeruch anges 
nommen ward, — . Diefe neue Berfaffang ging von 
dem Gtundfage ber Bolfsfouverainetät aus, 
fo daß, weil das. bataviſche Wolf feine Angeirgenfeie 
tem sicht in Perfon beforgen koͤnne, eine Veiksregie⸗ 
mg dur Stellvertreiung ‚gebildet werben 
fette. Die wichtigſten Golgerungen aus biefem 
Gruͤndſatze waren: „Nur allen in den Urven 

- fammlungen werden alle politiſche Rechte durch 
vie Buͤrger ansgehbt. — Aemter find Auftraͤge der. 
Geſeliſchaft für eine beftimmte Zeit. Gie m 
weder erblich, noch einer Veraͤußerung fähig, 
befondere Vorrechte derer, die fie ve — — 
Jede Art des Sottesdienſtes gewießt gleiche 
Sicherheit und gleichen Schuß. — Alle fogenannte 
Herrfſchafts rechte wa Titel find, ohne irgend 

" eine Ertſchaͤdigung, fo wie alle Zehent⸗, Zins⸗, 
Rachkaufs⸗, Tod: und Erbfälle, und alle aus dem 
sehnsfofeme abſtammende Rechte für immer abge⸗ 
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ſchafft; doch foll der ſtellvertretende Körper den Fuß 
und die Art der Abkaufung aller ſolcher Rechte 

beſtimpien, welche als Früchte eines wefentlichen 
Eigenthums betrachtet werben Eonnen. — Niemand 

" Bann angeklagt oder verhaftet werben, als in Kraft 
ber Öefege. Diejenigen, die ohne Zuthun des Rich⸗ 

‚ters, in einem dringenden Galle verhaftet werden, 
ſollen laͤngſtens innerhalb 24 Stunden ihrem befugten 
Richter übergeben werben. — Die Güterconfifcation 
wird aufgehoben. — Alle Gilden, Corperationen 
ud Innungen von Gewerben, Handwerken usb 
Fabriken werden abgefchafft. — Der Beitrag zu 
den nothwendigen Beduͤrfniſſen des Staates ift eine 
seheiligte · Schuld für jeden Bürger, um den Schuu 
za vergüiten, ben er genießt. Diefer Beitrag wird 
von allen Bürgen nah. dem Verhältniffeihres 
VBermögens-geleiftet. — Zur Ausübung ‚bes 
Stimmemechts der Bürger wird die ganze Republik 

in Urverſamlungen, jede zu 500 Geeten, 
und. in Difrictsverfammiungen getheikt, 
worin die Wähler aus vierzig Urerfammlungen 
zuſammen Eonmen. — Die brei vornehmſten Ge⸗ 
walten der Republie find: die ftellvertretembe, 
die-vallziehende und die richterliche Gewalt. 
Der ſteilvertretende Körper ‘repräfentirt Das 
ganze Volk, und giebt im. Namen deſſelben Gefege. 
Er zerfällt in zwei Kammern, die eine'von 60, bie 
andere von 36 Mitgliedern, (Cs ward auf 20,000 
‚Scelen Ein Kepräfentant gerechnet.) — Der Ente 
wurf und erfte Vortrag aller Gefege und: Beſchluͤſſe 
gehört allein nad ausſchließlich ver erften, die Be⸗ 
ftätigung oder Nichibeftärigung der zweiten Kam⸗ 
‚mer zu. Alle Sigungen beider Kammern find.öffen ts 
lich. Die von der zweiten Kammer beftätigten 



Veſchlafe und Geſehe arewen dem Voltzichnugeroche 
wm darnach zu verfahren und der erſten Kammer in 
Abſchrift zugefhidt.— Der Vollziehungs rat h, 
beſtehend aus fu nef Individuen, von welchen jaͤhrlich 
eins austritt, ernennt die verantwoetlichen Miniſter, 

bie Commiflarien bei den Departementsregierungen, 
bei den Gerichtshoͤfen, bei den Gemeinberegierungen, 
und in Kriegszeiten bei der Kriegomacht zu Waffer 
und 'zu Lande; verfündigt Die. ihm von dem ftellvers 
tretenden Körper jugefandten Geſetze binnen dreien 
Tagen, umd forge für deren DVoliftredung; er organi⸗ 
firt Die bewaffnete Macht und ernennt alte hehe Offi⸗ 
ciere; er uͤberſchickt jähelicd) dem ftellwertwerenden Körs 
per einen · Ueberſchlag der gewoͤhnlichen und der außer 
ordentlichen Staatsausgaben, fo wie eine Berechnung 
det im vorigen Jaͤhre bemilligten Summen; er er» 
nennt alle auswärtige diplomatiſche Agenten, und 
leitet die Unterhandlungen mit. dem. Auslande; gr 
worbereitet, führt und ſchließt die Unterhandhungen 
über Bien Buͤndnifſe, Freundſchaſts⸗ und Han⸗ 
delsvertroge, doch. unter nachfolgender Beſtaͤtigung 
von Yan’ flelivertreteuden Körper. In Anfehung ver 
Entſtehung eines Krieges kann er in Anter handlung 
toeten, aber feinen Beſchluß faffen, er muß deshalb 
dem fieigertretenden Körper einen mit Oränden untere 
ſtuͤtzten Antrag machen; jedes ausgetretene Mitglied 
des Wollziehungsrathes bieibt zwei Jahre lang nach 
feinem -Austeitte verantwortlich wegen feiner, in die⸗ 
fer Eigenfchaft verrichteten , Handlungen. — Die 
Departements» und Gemeine regierungen 
find adwiniſtrative Behoͤrden, dem Vollzie hungsrathe 
untergeorbniet und verantwortlich. Jedes Depar⸗ 

tement (es beſtauden 8 Departemente nachder Vers 
faſſung) hat ſeine eigene Regierung, beſtehend aus 

J 
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Eden "m din ‚Urverfammdumgen jährlich gewaͤhlten 
Mirgtiedem. Ueber jede Ormeinde:ift eine Ger 
moiuderegierung gefegt, deren Zahl, Wahlform und 
Eisimgszeit, auf den Antrag des Bollzichungssathes, - 
von bemi ſtellvertretenden Körper jährkic durch ein 
giement beftimme wirt. — Die Richter ud un⸗ 
abhängig und unabſetzbat. Jede Gemeinde hat einen, 

. ober mehrere, in ben Duverfommlangen gerdgite 
nen Friedensrichter. Jedes Departement hat 

richtshof zur Verwaltung der bürgerlichen md pein - 
lichen Rechtspflege. Es beftcht ein hoher Nationale 
— zum Erkennen uͤber Vergehen ver Mitglie- 
—A Körpers, des Veltziehumgs« 

aan, Kommifferien nıb der diplomatiſchen 
Agenten: * 

43. 

B) Die zweite Verfäffung vom 3. 1801. 

Waren In diefer bataviſchen Verfaffung der ans 
5 Individuen beſtehende Bolziehungsearh (Staa ts⸗ 
dewind) dem danmligen Diratortem Frankreichs, 
and die beiden Kammern dem Rathe ver 
und der Alten nachgebilvet, und mußte Aberhaupt 
in diefer Zeit des Welstampfes die bataviſche Repu⸗ 

maͤcheigen Schweflerrepubtät - ‚bit das Schicſal der 
‚heilen; fo erhielt auch Vatadien, nad) der Ein 
rung der vierten ¶ conſulariſc hen) Te 
Frankreich, am 16. October 1801 eine neue — die 
zweite — — mit einem gebenden 
Körper von 35 Mitgliedern, und einem Staatsbewind 
von 12 Indiviouen. Diefe Verfaffung wiederhohlte, 
doch ohne Vorausſchickung des Grundſatzes der Volks⸗ 
ſonderainetaͤt, dic meiſten ſtaatsrechtlichen ' Beftin- 
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mungen der een Verfafumg im Snfich der hd · 
heit vor dem Gefege und bei der VBeftinewemng,- bee 
völligen Yafyebing des tehnswefens, des: gleichen 
Schutdes für alle Religionsgeſellſchaften, und der 
Beibehaltung ‘der Urverfammlungen für bie 
Wahl ‚der Witglieder bes geſetzgebenden Koͤrpers 
Allein dem Staatsbewind, aus welchem in jeden 
Jahre ein Mitglied ausfcheiden follte, warb die 
Initiative der Gefese zugetheilt, fo daß er die 
Sefepesnortä läge dem gefeßgebenden Körper vortta⸗ 
Sehen und die von diefem genehmigten Geſetze bekannt 

fotee. Außerdem: ftand ihm zu, alle Ver⸗ 
- — 8 unter Vorbehalt der Grrehmigung des 

gefeßgebenben Körpers, abzufchließen; nur durte ee 
in Hinfiht einer Keicshereterung, Pi den 
Ausſpruch des gefehgebenden Körpers, keinen Bes 
ſchluß faffen. Ihm ward die —— der oͤffent· 

lichen Geo 
und Kriegsheere, bie — fiber die id, 
mb das Rah ertheilt, einen Geerath von 7 
nen zu ernennen. — Der geſetzgebende Kim 
ver, beſtehend aus 35 Mieglievern, für das erftemal 
—— —— don dem Gtantsbewinbe ernannt, und 

für die Pruͤfung der von der Regierung vor 
sefhlagenen Geſetze. Dei der Abſtimmumg 
daruͤber fohhten ſich alle. 35 Mitglieder mit einen eins 
fachen Sa oder Nein ängern. Sollte ein Antrag vers 

werben; fo konnte die Regierung drei ihrer 
Mitgkiener in "den gefeßgebenden Körper abordnen, 
zum denfelben ‚näher zu unterrichten. Ward er aber 
dann von neuem verworfen; fo ſollte er ganz unter⸗ 

D . 
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bleiben; doch müßte: ber gefeßgebente. Korper feine 
Werwerfungsgründe der Regierung mittheilen. — 
Die Departementälverwaltungen und Ges 
meindeverwaltungen, fo wie die Beftimmuns 
gen über die richterliche Gewalt und deren Behoͤr⸗ 
den wurden, mit wenigen Veränderungen, aus der 
erften Werfaffung beibehalten. — 

j 44, \ 
y) Die Verfaffungen vom Jahre 1805 

. . und 1806. . 

Nur viertehalb Jahre blieb diefe Werfaffung in 
Ghltigfeit, und Batavien abhängig von der Dictatur 
des erften Confuls. Als aber in Frankreich Napoleon 
vie Eaiferlihe Würde angenommen, und die vierte 
Verfaſſung durch organifhe Senatusconſulta ver 
monarhifchen Regierungsform mehr angenähert 
hatte; fo erhielt auch bie batavifche Republik am 15. 
März 1805, unter Napoleons Einfluffe, eine dritte 
Verfaſſung, in welcher ein Kath spenfignair als 
Regent an die Spige geftellt, und der gefeßgebende 
Körper auf 19 Mitglieder , jedoch mit der Auffri⸗ 
fung der Altern Benennung: Ho hmägende Re⸗ 
präfentanten, vermindert ward. Die. Staats- 
formen ruͤndeten ſich bereits in dieſer Verfaffung nach 

‚dem monardifchen Princip, fo daß es im Jahre 
1806, bei der Ernennung Louis Napoleons zum 
erblihen Könige von Holland, keiner neuen 
Verfefiuug, fondern blos einer Ergänzung dieſer 
dritten bedurfte, 

Diefe dritte Verfaſſung beftätigte die Vernich⸗ 
tung, des Lehnsweſens, die ftaarsbürgerlichen Rechte, 
die Einrpeilung der Republik in acht Departemente 
und der Departemente in Diſtricte. Die Som 
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-verainetät des bataxifhen Volk es⸗ſollte 
durch die Berfammiungbder Hochmögenben, ' 
mit dem Kathspenfionair, repräfentire 
werden. Die 19 Mitglieder der Verſammlung dee 
Hochmoͤgenden wurden (nicht in Lrverfommlungen, fons 
dern) von den Mitgliedern .der Departemantsverwals 
tungen auf drei Jahre nach dem Maasſtabe erwaͤhlt, 
daß zur Emennung eines Mitgliedes der Verſamm⸗ 
lung der Hochmögenden bie ‚Departementsverfanmas 
lung eine Liſte von vier Candidaten an den Rathspen⸗ 
fionaie ſchickte, der aus diefer Lifte zwei bezeichnete, 
‚von welchen ſodann die Departenentalverſammlung 
einen wählte. Die Verſammlung der Hochmoͤgenden 

ſollte nur über die Gegenſtaͤnde berathfchlagen, weiche 
ihr von dem Kathspenfionair. vorgelegt 
wurden, und biefelben, ohne Veränderung 
oder Modification, annehmen ober verwerfen. 
Ward das vorgelegte Gefeg angenommen; fo zeigten 
fie es dem Kathspenfionair an, der es bekauut machte 
und ausführte. Ward der Geſetzesentwurf verworfeny. 
fo mußten dem Kathepenfionair die Grhnde: der 
Weigerung vorgelegt werden,. worauf herfelbe.den 
nämliden Entwurf, nur anders motisirt.soder modi ⸗ 
ficirt, von neuem vorlegen Leuute. —. Die, Wer⸗ 
ſammlung / der Hochmögenben Harte ausschließlich 
das: echt, Aber die allgemeinen Petitionen 
der Staarsbedurfniffei zu: beratbfchlagen ; die 
Friedens · ¶ Buͤndniß· nad Handelsvertroͤge zu rati⸗ 
ficiren, und, auf den Vorſchlag des Rathspenſionairs, 
ein Deeret zur Kriegserflärung zu erlaffen; auch übte 
fie das: Begnadigungs recht, auf den Vorſchlag 
des Rathspenſionairs, und nach vorläufiger Einhohe 
bang der Meinung des Nationaltribunals. — Der 
Katdspenfiphair, durch bie abfolute Stimmen 
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merfeit ker 19 Mittglirber der TBerfemennlang ter 
Hochmoͤgenden 5 Jahre ernaunt, und immer 

wvieder waͤhlb ar, folte bie vollziehen de Ge⸗ 
welt aushben im Namen ver Hoch oͤgen doen, 
—V Repraͤſentanten ber bataviſchen Revublik; doch 
konnte er fein Amt zu jeder Zeit niederiegen. 
Er ſollte einem Staatsrath ernermen, deſſen Gut⸗ 
an = us Meinung ex uͤber alle Gegenftände fernen 

Die: frühen 
OGewalt, fo wie über bie Deyartemental- und 
©emeindeverwaltungen wurben beibehalten. — 

24. Mai 1806 mit Talleyrand einen Vertrag unser 
zeichnen, in welchem Rapoleon fir ewige Zeiten 
Deis Stante von Holland die Erhaltung feiner ver⸗ 
faflungsmäßigen Rechte, feine Unabhängigkeit, ven 
mverminberten Umfang. feiner Befisungen in beiden 

Erpdtheilen, und feine politifche, bürgerliche und kirch⸗ 
liche Freiheit garantierte, wegegen, auf den Antrag 
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der Hochmoͤgenden, der Prinz tonis:Mapos 
les u zum erblichen uab conflitationelien Könige 
von Holla ud ernannt warb; doch ſollte der König 
von Holland für immer ber Anpaber eine Großwaͤrde 
des franzöfifchen Reiches, water dem Titel Conne⸗ 
table, ſeyn. 

Allein tonis Napoleon, der die Kroue Hl 
lands nur ungern annahm, beruͤckſichtigte das Jn⸗ 
tereſſe ſeines Staates ſo fehe daß er ah vie 

Unzuftieveueit felses Bruders erregte, der ihm, bei 
feiner Abreife von Paris, oͤffentlich gefagt hatte: 
Deren Sie nie auf, Feanzofe zu ſeyn. Die 
öde des Cometob! ometable wird Ihnen die Pflichten, die 
Sie gegen mich zu erfüllen haben und bie Wichtige 
keit vorzeichnen, vie ich mit der Ihnen anvertrausen 

wachupg: der feften Pläge xerbinde ‚weldhe ben 
Norden meiner Staaten fihern.”” — Durd) das con» 
ftitutionelle Öefeg des Königreiches Hol« 
lend. vom 10. Juny 1806. werd die Berfajfung 
vom 1 Sub 1805 beibehalten und beftärige, und nur 

verändert, welche durch die Ver⸗ 
Banblun ber in ein Khnigrich werhig gen · 
worden waren. Der König erhielt ausſchließuch 
amd ohne Einſchraͤnkung die gönytige Aushbung 
der Kesirens m und alle Macht, die Vollziehung 
Pi ſichern, nud ihnen Achtung zu ver» 
offen; Io ward das Begnadigungsrecht beigelegt ; 
& zur. ‚Seite follte ein Sonfeil von bandese in⸗ 
sebo hernen ſtehen; ex ſollte vier Miniſter ermennen, 
mad bie Regierung der Kolonieen ausſchließ⸗ 
Lich leiten. A gefeggebende.Körper, bes 
ſtehend aus: 38 Mitgliedern ; die auf fimf Jahre er⸗ 
wählt wurden, follte, en atrligmitden 
Könige, vie Geſetze geben, . 
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Bergroͤßerte gleich Napoleon das Königreich 
Hollaud, voth dem Tilfiter Frieden, durch das Fürs 
ſtenthum Oſtfriesland und. die. Herrſchaft Jever; fo 
mußte. daſſelbe doch dagegen Vlieſſingen und 
andere Diſtricte · ſchon im Jahre 1807. an Frankreich 
abtreten, und, im Vertrage vom 16. März 1810, 
zu noch bebeutendern Abtretungen und Opfern ſich 
verftehen. Wald darauf verzichtete (1. Jul. 1810) 
der König Sowis auf die Krone Hollands ; angeblich 
zu Gunſten feiner Söhne. . Allein Napoleon erfannte 
diefe Niederlegung nicht au, und fprach am 9. Zul. 
1810 die Einverleibung Des ganzen König⸗ 
reiches Holland ins franzöfifhe Reid ans. 

. 45. 
5) Die Berfaffung vom Japre 1814 und 

. . 1815. J ’ 

Sobald aber, nad) der Völkerſchlacht bei Leipzig, 
der preußifche Heerestheil unter Bülow dee Grenze 
Hollands im Spätjapre 1813 firh näperte, mußten 
die worigen in Helland gebliäbenen Framzojen dieſes 
Lan verlaffen.: Eine ans Eingebohrnen zujanmen 
getretene einfhweilige Regierungscommiſſion lud den 
rinnen Wilhelm. Friedrich von Naffau 
zanien zur-Nüdfehr aus England ein „ und legte 

ihm (1. Dec. 1813) ven Titel eines fouperainen 
ürften der Niederlande bei Der Hürft 

erſchien am 2,:Der. im Haag, nahmı dieſen Titel 
an, verfprach aber fogleih, die Kegiening unter 
der Garantie einer zwedmäßigen, bie 
Freiheiten der Niederländer fihernden,, 
Verfaffnng zu führen. Deshalb berief er zum 
28. März 1814 die No tab len ber niederländifhen 

D 
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Provinzen jufanmen, welche den ihnen’ volgelegten 
Entwurf zur neuen Verfaffung fo einftimmig annahs 
men, daß von 600 Notablen blos 25 auf einige br 
änverungen im Einzeinen angetragen hatten. Doch 
verzog fih die Einführung diefer Verfaſſung ind 
öffentliche Staatsleben, weil die verbiindeten Mächte, 
nach dem Abſchluſſe des erften Parifer Friedens vom 
30. Mai’ 1814, die Vereinig 
mit Holland ausfprachen; nur t 
auf dem Wiener Congreffe, für ei 
tentfdyen Bunde gehörendes, Gro 
und fir eine Gecuntogenitur des 
erklärt ward, obgleich der Regent d 
Staates die volle Souverainerät d 
Der tegtere unterzeichnete am 21. © 
dingungen der Vereinigung Belgiens mit Holland; 
and nahm, mit Zuſtimmung der auf dem Wiener 
Eongreſſe vereinigten Mächte, am 16. März 1815 
(in derfelben Zeit, ats Napoleon von Elba ans-ift 
Frankreich wieder erſchienen war), die koͤnigliche 
Würde, umd den Titel: Wilhelm 1, König 
der Mievderlande, Prinz von Naffau = Oranich‘ 
und Großherzog von Luxemburg, an. Die Schlacht‘ 

- von Waterlog, aufbelgifchem Boren gefämpft 
(18. Sun.), entfehied über Napoleons Schickſal. Bald, 
nach derſelben berief der König die Aorablen der 
beigifchen Provinzen zufammen, damit fie gleiche 

’ 

falls die von den Helländern bereits. anerkannte Ber- 
faſſung mit ven Veränderungen annehmen ſolll. 
ten, welche in derfelben Durch die Vergroͤßerungen des, 
Königreiches nörhig gervorben ware. Alein die ver- 
jährte Abneigung der Belgier gegen die Bataver und 
die den belgiſchen Katholiken unwillkommene völlige 
Gleichheit aller Stantsbärger ohne Ruͤckſicht auf’ 

St. W. ate Aufl. IV- 16 
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die Relig ion bewirkte, daß theils ein Sechstheil der 
berufenen Notablen gar nicht erſchien, theils von den 
verſammelten nur 527 Stimmen für, und 796 Stim⸗ 
men gegen die neue Verfaſſung fich erklärten. Doch 
kan 126 der legtern ausprüdlich bemerkt, daß ihr 

iderfpruch zunächft nur gegen die in der Verfaffung 
ausgefprochene völlige Freiheit des kirchlichen Cultus 
und gegen die gleiche Berechtigung aller Bürger zu 
öffentlichen enter, ohne Küdfiht auf Religion, ſich 
bezoͤge. — Der König glaubte in dieſem Widerſpruche 
keinen Orund zu finden, die Einführung der neuen Ver⸗ 
f fung zu verzögern. Er ſprach alfo am'24, Aug. 

15 die neue Verfaffung als Grundgefes des 
Kinigreiges aus: „theils weil die nörblichen 
Previnzen dieſes bereite angenommen hätten; theils 
weil die in Hinficht der Gleichheit des kirchlichen 
Kultus aufgeftelleen Beftimmungen auf Verträge 
gründeten, und nad) den Grunbfägen eingeichet 
wären, welche die verbuͤndeten Gouveraine in bas 
europälfhe Staatehfoftem eingeführt hätten. ' Gie 
könnten daher. aus der nieberländifhen Verfaſſung 
nit weggelaffen werden, ohne die Exiſtenz der 
Monarchie felbft in die Wagfchale zu legen.“ 

46. . 

” Politifher Charakter der niederländis 
hen Verfaffung vom 24. Aug. 1815. 

Diefe Berfaflung umſchließt in eitf Capiteln 234 
Artikel. Der wefentliche Inhalt derſelben ift folgender: 

1). Von dem Kbnigreiche und deffen Eins 
" \ wohnern. 

Das Königreich der Niederlande, veflen Gren⸗ 
zen durch die Wiener Congreßacte beftimmt wurden, 
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beſteht aus folgenden Provinzen: Mordbrabant, Suͤd⸗ 
Brabant, Limburg, . Geldern, Luͤttich, Oftflandern, 
Weftflandern, Hennegan, Holland, Seeland, Na— 
mur,, Antwerpen, Utrecht, Friesland, Obernflel, 
Gröningen und Drenthe. Das Groß her zorg⸗ 
thum Luxemburg, fo wie es durch vie Wiener 
Congreßacte begrenzt iſt, ſteht unter Einer Souverai-⸗ 
netaͤt mit dem Koͤnigreiche der Nlederlande und wird 
nach demſelben Orundgefebe, regiert ; unbeſchadet fel 
ner Verhältniffe zu dem teutſchen Bunde, 

Jeder Eingebohrne des Königreiches, fo wie die 
Naturalifirten, find zu allen Aemtern fähig. Die . 
Austbung der bürgerlichen Rechte iſt durch das Geſetz 
beſtimmt. 

2) Von dem Könige 

Die Krone ift erblih in den rechtmäßigen 
männlichen Defcendenten des Königs Wilhelm 
nah dem Rechte ver Erfigebur. In gänzlicher 
Ermangelung „der männlichen Deſcendenten find die 
Töchter des Königs, nach der Primogeniturordnung,- 
zur Thronfolge berufen. Hat aber ein Weib die Krone 
anf ein ariveres Hans übergetragen ; fo tritt dieſes 
Haus in alle Rechte des jetzt regierenden Hauſes ein. 

. Der König der Niederlande kann Feine andere 
Krone tragen. Nie kann der Sitz der Regierung 
außerhalb bes Königreiches verlegt werben. 

er König hat eine Civillifte von 2,400,000 
Gulden, aus dem öffentlichen Schage zahlbar: Auf 
den Vorfchlag des Königs koͤnnen von diefer Summe 
500,000 Gulden ihm in Domainen zu völligem 
Eigentfume Angewiefen werben. Außerdem find 
mehrere Sommer = und Binterpatläfte zur Wehnung 
des Koͤnigs beſtimmt. 

1 
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Der König, die Pringen und Prinzeffinnen feis 
nes Haufes find von allen perfonlichen und Directen 
Auflagen, von der Grundſteuer aber nur fir die ihnen 
angewiefenen Wohnungen befreict, übrigens allen 
andern Auflagen unterworfen. 

Der ältefte Sohn des Königs, oder fein-männs 
licher Deſcendent, als präfumtiver Kronerbe, ift der 
erſte Unterthan des Königs, führt den Titel 
eines. Prinzen von-Oranien, und genießt, nach 

. zurhdgelegtem achtzehnten Jahre, ein Einkommen von 
100,000 31. aus dem öffentlichen Schage, welches 
nach feiner Vermaͤhlung verdoppelt wird. 

Der König ift mit erfüllten achtzehnten — 
mündig. Während ter Minderjaͤhrigkeit des Kö— 
nigs, ober wen der König ſich außer Stande befins 
det, zu regieren, wird die koͤnigllche Macht von einem 
Kegenten geübt. Wenn in dem letztern alle 
der Prinz von Oranien volle 18 Jahre alt ift;. fo ift 
er Regent von Kechts wegen. 

Der König wird, beim Antritte der Regierung, 
in einer Öffentlichen — im Freien gehaltenen — 
Sigung der beiden Kanımern inaugurirt, nachdem 
ihm, in diefer Sigung, dag Fundamentalgeſetz ganz 
vorgelefen, und von ihm ber in demfelben vorgefchries 
bene Eid geleiftet worden ift. 

Der König hat die Leitung der auswaͤrti⸗ 
gen Angele gengei ten; er ernennt alle diploma⸗ 
tifche Agenten. Er erklärt Krieg, ſchließt 
Frieden, und fegt die beiden Kammern der Gens 
valftaaten davon in Kenntniß. Ihm gehört das Recht, 
alle andere Verträge und Konventionen 
abzufchliegen und zu ratifieiren. Er ſetzt die beiden 
Kammern davon in Kenntniß, fobald er glaubt, daß 
das Intereſſe und die Sicherheit des Staates 68 er⸗ 

+ 
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landen. — Der König verfuͤgt Aber bie fand = und 
Seemacht, und ernennt die Officiere bei derſelben. — 
Die oberfte Leitung der Kolonieen gehört 
ausſchließlich dem Könige. — Er hat die 
oberfte Seitung der Finanzen; er ordnet and beftimme 
die Befoldungen der Collegien und Gtaatsbeantten, 
welche aus dem öffentlichen Schage bezahlt werden, 
and träge fie ein in das Budget der Ausgaben bes ' 
Staates. Die Befoldungen der Staatsbeamten des 
richterlichen Standes find durch das Geſetz beftimmt. - 

Der König ertheilt den Adel — Er übt das 
Begnadigungsrecht, nach Abfaffung eines Gutach« 
tens von dem Obergerichtshofe. 

Er legt den Generalſtaaten die Ge 
feßesentwürfe vor; er beftätigt oder ver 
wirft die Vorfchläge, welche ihm die Ges 
neralftaaten thun. 

Es befteht ein Staatsrath aus höchftens 24 
Mitgliedern, welche der König nach Belieben ernennt 
und entfegt. Der König hat den Vorjig im Staats⸗ 
rate. Im Staatsrathe wird über alle Vorſchlaͤge 
berathſchlagt, welche der König den Generalſtaaten 
thut, und von dieſen an ihn gelangen;.fo wie über. 
alle Maasregeln fir die innere Verwalfung, und für 
die Befigungen in andern Erdtheilen. — Der König 
entfcheidet allein, bringt aber feine Entſcheidungen 
zur Kenntnig des Staatsrathes. — Der König 
gründet Minifterialveparteniente, und ernennt und 
entfegt deren Chefs nach Belieben. 

3) Von den Generalſtaaten. 

Die Generalftaaten repräfentiren die Ras - 
tion. Sie werden aus zwei Kammern gebildet. 

G 
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Die eine Kammer beſteht aus 110 Mitgliedern, 
welche von den Staaten der Provinzen nach folgendem 
Maasftahe' ernannt werden: Nordbrabant ernennt 7,“ 
Sätbrabant 8, Limburg 4, Geldern 6, Lüttich 6, 
Oſtflandern 10, Wefiflandern 8, Hennegan 8, Hol 
land 22, Secland 3, Namur 2, Antwerpen 5, 
Utrecht 3, Friesland 5, Oberyſſel 4, Groͤningen % 
Drenthe i, Luxemburg 4. 

Die andere Kammer, welche den Namen der 
. erften führe, befteht aus wenigftens 40, hoͤchſtens 

60 Mitgliedern, die volle 40 Jahre alt fenn möffen, 
und von dem Könige auf Lebenszeit aus den ‘Pers 
fonen ernannt werden, welche durch dem Gtaate 
geleiſtete Dienſte, durch ihre Geburt oder ihr Ver⸗ 
mögen am ausgezeichnetften. fi find. 
. Wäplbar in die zweite Kammer find Perfonen, 
welche in der Provinz, von welcher fie ernannt wer⸗ 
den, wohnhaft und volle 30 Jahre alt find. Lande 
und Gecofficiere find nur wählbar, wenn fie einen 
Rang über den der Capitaine haben. Die Mitglieder 
der Kammer werden anf drei Jahre erwählt; die 
Kammer wird jährlich zum dritten Theile erneuert ; 
doch können die heraustretenden Mitglieder unmittel⸗ 
bar darauf wieder gewählt werden, Die Mitglieder 
diefer Kammer erhalten Entſchaͤdigung. Ihr Praͤſi⸗ 
dent wird, fuͤr die Dauer einer Sitzung, von dem 
Könige ernannt aus einer dreifachen, von: der Kam⸗ 
mer ihm uͤberreichten, Lifte. 

Die Mitglieder der erften Kammer erhalten 
eine Summe von 3000 Zt. jäprlih, und leiften den, 

fuͤr die Mitglieder der zweiten Kammer vorgeſchriebe⸗ 
nen, Eid in ‚die Hände des Königs, Der Praͤſident 
viefer Kanımer wird von dem Könige ernannt. 

Die Chefs den allgemeinen Verwaltungsdepar⸗ 
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temente haben In beiden Kammern Sitz. Ein Mit 
glied der Provinzialftaaten, das zu den 
Oeneralftaaten ernannt wird, verliert 
feine vorige Eigenfhaft. eve ver beiden 
Kanmern führt den Titel: edle und hochmoͤgende 
Herren. Die Generalftsaten verfammeln ſich jaͤhrlich 
einmal; ihre Sigumgen, werden abmwechfelnd in einer 
Stade der nörblihen und der füdlihen Provinzen 
gehalten. Der König kann fie anßerordentlich zu⸗ 
fammenberufer, Bei dem Ableben des Königs vers 

ſammeln ſich diefelben ohne vorhergegangene Zufams 
menberufung. 

Keine der beiden Kammern kann einen Vefchlu 
- faffen, wenn ‚nicht wenigſtens die Hälfte ihrer Mile 
"glieder. verfammele ift. ever Beſchluß wird durch 
Die abfolute Mehrheit der Stimmen gefaßt. 
Blos die Wahlen und Vorſchlaͤge der Candidaten 
gefchehen durch geheime Stimmenfammlung. 

in den Fallen, wo, nach der Verfaſſung, 
beide Kammern vereinigt find, fisen die Mitglieder 

ohne Unterfchied der Kammern. Dee Präfidene ber 
‚often Kammer leitet die Berathſchlagungen. " 

Die gefoggebende Gewalt wird ge 
meinfhaftlih von dem Könige und den 
Generatftaaten geübt. . 

Der König richtet die Vorfhläge, weiche er den 
Generalſtaaten tun will, an bie zweite Kam⸗ 
mer, dutch ein Sendfchreiben, welches Wie Ben. 
weggründe enthält, oder durch Comnsffaire. Die 
Kammer berathſchiagt In allgemeiner Berfammkung 
über keinen Vorſchlag des Königs, eher, als bis-fie 
4 in den verſchiedenen Sectionen gepräft hat. Die 

igungen der zweiten Kammer find öffentlich; 
doch bilder fich De Kammer zu einer Commitd, wenn 
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- der zehnte Theil der anmefenden Mitgfieber, ober der 
Präfident es verlange. — Wenn die zweite Kammer, 
Hash Berathſchlagung über das Gutachten ihrer Sec⸗ 
tionen, den Geſetzesentwurf annimmt; fo fendet 
ſie jhn der erſten Kammer. Wenn fie ihn nicht 
annehmen zu koͤnnen glaubt; fo benachrichtigt. fie den 
König davon. — In der erften Kammer wird 
hber den, von der. zweiten Kammer angenommenen, 

Porſchlag des Könige in den Sectionen, und ſodann 
- ie; der allgemeinen Sitzung berathſchlagt. Im Galle 
ber Annahme, fo wie der Nichtannahme, giebt fie dem 
Könige und der zweiten Kammer Nachricht deshalb. 
ir, Dig Oenerafftaaten haben das echt, dem 

oͤnige Vorſchlaͤge zu than; doch gehört das 
Recht, eine Berathfchlagung über einen 
dem Könige zu maheuden Vorſchlag zu 
peranlaffen, ausſchließlich der zweiten 
Kammer Wird der Vorſchlag gebilligt; fo gehet 

“eg, an die erfie Kammer. Genehmigt ihn diefe; fo 
iegt fie ihm dem Könige vor, und.benahrichtigt davon 
dig zweite Kammer. DVerwirft fie ihn; fo eröffnet 
fie dies der zweiten Kammer. .. Werm der König 
einen Porſchlag der Öeneralftaaten. annimmt; fo 
Brügt er ſich mie den Worten aus: „Der König 
willigt ein.” Verwirft er ihn; fo, heißt es: „Der 

Käayig wird in Heberlegung nehmen.” 
.. Das; Budget der Ausgaben muß die Bei— 

ſtimmung der Öeneralftaaten haben... Es 
wird von dem Könige der zweiten Kammer vorge 
kt: Das, Budget wird in zwei Theile getheilt. 
Dee erfig Theil enspält alle ordentliche, feſte und 
beftehende Ansgaben, die fich befonbers auf den Fries 
denszuftand beziehen; der zweite Theil die außer⸗ 
ordentlichen, uiworhergeſehenen und ‚ungewiffen Aus⸗ 



Niederlande. . 249 ° 

gaben, welche vorzüglich zu Zeit des Krieges nach 
‚den Umftänden beftimme werben möffen. Der erfte 
Theil foll, nach der Annahme von den Göneralftaaten, - 
auf zehn Jahr, der zweite nur auf ein Jahr gelten, — 
Der König läßt jährlich den Generalſtaaten eine 
genaue Berechnung der Anwendung, der öffentlichen 
Gelder vorlegen. — 

4) Bon den Provinzialftaaten *). 

‚Die Staaten der Provinzen beftehen aus den 
von den drei Ständen ermählten Mitgliedern: des 
Adels (oder der Ritterfchaft), der Städte, 
und der Landfchaft. Die Gefanmtzahl der Mits 

> glieder, der Provinzialftanten, fo wie die von jedenr 
Stande zu ermählende Anzahl, wird von dem Könige 
nad) dem Öutachten einer Commiffion beftimmt, welche 
er in jeder Provinz ernennt. 

Die Adlichen jeder Provinz koͤnnen, nach 
ihrem Befinden, einen rirterfchaftlichen Verein bilden. 
Sefchieht es; fo unterwerfen fie ihre Neglements der 
Genehmigımg des, Königs, fo wie berfelbe uͤber die 
erfte Zufammenberufung beffelben, und über die Zus 
laſſung zu demſelben entfcheibet. on 

Jede Stadt hat.ein Bapkeollegium, das jebes 
Jahr ſi ſich verſammelt, um zu den erledigten Siellen 
im Staatsrathe zu ernennen. Die fimmfähigen Ein⸗ 
wohner jeder Stadt ernennen zu den erledigten Stel⸗ 
len in ven Wahlcollegien. Die Reglemente jeder 

*) Unter allen neuen Verfaffungen des jüngeren Europa ſcheint 
die niederländifche die wichtige Aufgabe; in weldem 
Verpäleniffe die Provinzialände zu den 

" Reipsftänden ſtehen follen, am umfchfeßenbften 
und eiseklihen geloͤſet zu de, 
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Etadt beſtimmen die Quote der directen Steuer, 
welche man bezahlen, uud die andern Eigenſchaften 
welche man haben muß, um ftimmfähig zu feyn. 

Man kann nicht zu gleicher Zeit Mitglied der 
Staaten von mehr als einer Provinz ſeyn. 

Der König ernennt in allen Provinzen 
Commiffaire, vie Vollziehung der Geſetze zu 
fihern, und ‚über die Interefien des Königreiches und 
der Provinzen zu wachen. Gie haben den Vorfig 
in der Verfammlung der Provinzialftaas 
ten, und der aus ihrer Mitte zu ernennenden Depu⸗ 
tationen. 

Die Provinzialftanten verfammeln fich jährlich 
wenigftens einmal, und zwar auf koͤnigliche Zuſam ⸗ 
menberufung. der Beſchluß verfelben wird nach 
der abfoluten Stimmenmehrheit. gefaßt. 

Die Provinzialftaaten unterwerfen die Koften 
ihrer Verwaltung dem Könige, der fie, im Falle der 
Genehmigung, ins allgemeine Budget der Staats⸗ 
ausgeben aufnimmt. 

Die Provinzialftaaten ernennen in ober außer 
halb iprer Mitte die Mitglieder der zweiten Kam⸗ 
mer der Öeneralftaaten. Sie erwählen viefelben, fo 
— es möglich iſt, aus den verſchiedenen Theilen der 
ſxovinz. 
Die Provinzialſtaaten ſind beauftragt 

mit der Vollziehung der Geſetze, welche 
den Schutz der verſchiedenen Gattungen 
des Cultus, den öffentlihen Unterricht, 
die Wohlthaͤtigkeitsanſtalten, die Auf— 
munternng des Ackerbaues, des Handels 
and der Gewerbe betreffen. Sie haben 
alles unter fih, was mit der innern Vers 
waltung und Defonomie ihrer Provinz zus 
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fammenpängt. Ihre Verordnungen und Regle · 
ments muͤſſen aber, bevor ſie vollzogen werben fans 
nen, die füniglihe Genehmigung erhalten haben. 
Sie halten daroͤber, daß die freie Einfuhr und Aus⸗ 
fuhr und der Tranſito der Waaren und Guͤner nur 
den, in den Geſetzen begruͤndeten, Beſchraͤnkuugen uns 
terliegen. Sie vermitteln die Streitigkeiten der Local⸗ 
behoͤtden. — Der König kann diejenigen Verhands 
lungen der Provinziafftände, weiche den Geſetzen oder- 
dem allgemeinen Jntereſſe Beier ſeyn ſollten, fufpens 
diren ober annulliren. — Die Prosinziafftände um 
dem Könige Borfchläge zar Unterhaltung oder Wollens 
dung der Arbeiten und Aufialten, welche fie für ihre 
Provinz nüglich glauben. Sie können zu gleicher 
Zeit Die Mittel vorfehlagen, den Aufwand ganz oder 
zum Theile auf Koften ver Provinz herbeizufchaffen. 
Im Falle der Genehmigung ficht ihnen die Leitung 
der Arbeiten und der Verwaltung der Mittel mi, unter 
der Verpflichtung, Rechnung davon ‚abzulegen. 
Sie konnen die Intereſſen ihrer Provinzen und der 
ihrer Verwaltung Amwertrauten bei ben Könige und 
ven Senerafftsaten ımterftügen. 

Die Provinzialftaeten ernennen aus ihrer 
Mitteeine Deputation, welche ſowohl währe 
der Dauer ihrer Gigungen, als auch, wenn fie: nicht 
verfammelt find, im- Allgemeinen mit Allem beaufs 
tragt ift, was zur täglichen Verwaltung und zur Bells 
siehung der Geſetze gehört. - 

Die Loralverwaltungen haben die volle 
ſtaͤndige und gänzliche Leitung ihrer beſondern und 

uslichen Intereſſen, wie dieſe durch Reglements 
beſtimmt iſt, welche die Provinzialſtaaten verfertigen 
laſſen, und der Koͤnig beſtaͤtigt. Die Locaiverwal⸗ 
tungen find gehalten, den Provin zial ſtaat en 
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ihr Budget der Einnahme und Ausgabe 
vorzulegen, und ſich nach dem zu richten, was 
die Provinzialſtaaten deshalb vorſchreiben. Keine 
neue Gemeindeauflage kann ohne Bewilligung des 
Königs emgeführt werden. 

“ Jeder Einwohner des Königreiches 
hat:das Recht, gefhriebene Petitionen 
an die competenten: Behörden zu fenden, 
wenn er es nur individuelt, and nicht 
nomine collectivo thut. Das letztere ſteht 
blos den gefeglich conftituirten und als folchen aner⸗ 
Eannten Corpgrationen, und nur uͤber Gegenſtaͤnde 
zu, welche zu ihrem: Wirfungskreife gehören. 

5) Bon der Gerehtigfeitspflege. 
Es fol für das ganze Königreich einen und den⸗ 

felben Cover des bürgerlichen, peinlichen und Handels⸗ 
rechts, der Organiſation der richterlichen Gewalt, und 
des bürgerlichen und peinfihen Verfahrens geben. 

Niemand kann, wider feinen Willen, feinem 
natuͤrlichen Richter entzogen, und niemand, außer 
wenn er auf frifcher That ergriffen wird, anders, 
als Kraft eines: Befehls ſeines Richters verhaftet were 
den, welcher. motiviet ſeyn, und der verhafteten Pers 
fon im Augenblide der Verhaftung, oder unmittelbar 
nachher, worgezeigt werden muß. -+- Wenn, bei außer⸗ 
ordentlichen Umſtaͤnden, vie öffentliche Behörde einen 
Bürger verhaften läßt; fo muß der, der den Befehl 
der. Verhaftung gab, binmen 24 Stunden den Richter 
des Ortes davon in Kenntniß- feßen, und fpäteftens 
in 3 Tagen die verhaftete Perfon an ihn abliefern. 

Die EConfifcation des Vermögens 
Bann. nie ftatt finden, um welches Verbrechens 

willen es auch ſey. 
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Jeedes Eriminalurtheil, das auf Condem⸗ 
nation erkennt, muß das Verbrechen mit allen Um⸗ 
ftänden, welche es begründen, ausfprechen, ua bie 
Artikel des Geſetzes anführen, welche die Strafe an» 
drohen. — Bei den Eivitierpeiten werben bie 
Gründe angegeben. 

Jedes Urteil wird in öffentlihem. Gerchte 
ausgeſprochen. 

Cs giebt für das ganze Koͤnigreich einen Ober⸗ 
gerlo ts hof als oberſtes Tribunal, Unter. der Ges 
richtsbarkeit deffelben ftehen die Mitglieder. ver Gene⸗ 
ralſtaaten, die Chefs ver allgemeinen Verwaltungs⸗ 
Departemente, die Gtaatsräthe und die Commiffaire 
des Königs in den Provinzen, wegen aller während der 
Dauer . ihres Amtes begangenen Vergehungen. — 
Der Obergerichtshof Hat die Oberaufficht über bie 
Verwaltung ver Gerechtigkeitspflege i im ganzen Koͤnig⸗ 
reiche. — Der König ernennt zu den erledigten Stel⸗ 
len des Obergerichtshofes aus einge dreiſachen Liſte, 
welche ihm die zweite Kammer uͤberreicht; auch. er» 
nennt er den Präfidenten deffelben aus feinen Mitte, 
und ben’ Generalprocurator. 

Es giebt einen Gerichtshof für einen oder 
mehrere Provinzen. Der König ernennt zu 
den erledigten Stellen aus, einer dreifachen Lifte, welche 
ihm von den Provinzialftaaten. überreicht wird; 
auch ernennt er den Präfidenten und die Generalpror 

- euratoren dieſer Gerichtshöfe. 
Die Verwaltung ber Civiljuſtiz in den; Provine 

zialgerichtshöfen anvertraut. 
. af: tebenszeit werben ernannt: die Mitglieder 

des Dbergerichtehofes, ‚der Provinzialgerichtspäfe.ı und 
der .Griminaltribunnfe, fo wie die Generalprocurato⸗ 
ven, Die Dauer ber. Synctiomen der anbern Richter iſt 
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. 3 das Geſetz beſtimmt. Kein Richter kann feiner 
Stelle anders, als auf fein Anſuchen, oder durch ein 
Urtheil entfeht werben. 

Kriegsräthe und ein Oberkrieggerichtshof erken⸗ 
ven über alle Bergepungen der Land⸗ und Eeefoldas 
ten. — Die ordentlichen Tribunale erkennen über alle 
wider eine Militairperfon angeftellte Civilklagen. 

6) Von dem Cultus. 

Die Freiheit der religiofen Meinungen iſt Allen 
garantirt, und gleicher Schuß allen religiöfen Gemein« 
den im Künigreiche bemilligt. 

2" ke Untertpanen ves Königs, ohne Unterfhieb 
des kirchlichen Glaubens, genießen dieſelben 
bürgerlichen und politiſchen Rechte, uab 
find zu allen und jeden Wuͤrden und Aemtern fähig. - 

Der König wacht darüber, daß die für die vers 
f&hiedenen Gattungen des Eultus angewicfenen Sum⸗ 
wen, welche aus dem öffentlichen Schage bezahlt wer⸗ 
den, keine andere Anwendung erhalten, als die, für 
welche fie beſtimmt find. Der Koͤnig wacht darüber, 

daß fein Cultus in der durch die Verfaffung geficher« 
ten Freiheit der Ausäbung geftört werde. — Cr wacht 
darüber, ‘daß alle Gattungen des Cultus in dem Ges. 
borfeme verbleiben, welchen ſie den Gefegen des Staa⸗ 
tes ſchatdig find. 

7) Von den Finanzen. 

Keine Auflage kann anders, als Kraft eines Ges 
ſetzes, eingeführt werden, 

In Hinfiht der Abgaben findet fein Privi⸗ 
' lesium ftatt. 

Alte Jahre wird die öffentliche Schuld, nach / dem 
JIntereſſe der Staatsglaͤubiger, in Berathung gezogen. 
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Es giebt für das ganze Königreich eine Reh 
nungstammer, beauftragt mit der Prüfung und 
Liquidation der jährlichen Rechnungen der allgemeinen 
DBerwaltungsdepartemente, und aller, welche dem 
Staate Rechenſchaft ablegen möflen. —. Der König 
ernennt zu ben erledigten Stellen derſelben aus einer 
dreifachen Liſte, welche die zweite Kammer der Ge⸗ 
neralftaaten ihm vorlegt. 

8) Von her Vertheidigung des Staates. 

Zufolge alter Gewohnheit und nach den Grund» 
fäßen der Utrechter Union, ift eine der erften Pflichten 
der Einwohner des Königreiches, zut Erhaltung der 
Unabhängigkeit und zur DVertheidigung des Staates 
vie Waffen zu tragen. 

Der König forge daflır, daß eine hinreichende 
Sand» und Seemacht, welhe durch freiwillige 
Dienfinefmung Einheimifher ober Frem⸗ 
der gebildet wird, beſtaͤndig unterhalten werde, um 
in oder außer Europa zu dienen. — Fremde Trup⸗ 
pen fönnen nur mit gemeinfamer Uebereinftimmung 
des Königs und der Generalftaaten in 
Dienfte genommen werden. 

, Unabpängig von dem ſtehenden Sand» und See⸗ 
heere giebt es eine Nationalmiliz, von welcher 
in Friedenszeiten jährlich ein Fuͤnft heil verabſchie⸗ 
det wird. Sie wird, ſo weit es moͤglich iſt, durch 
freiwilliges Anmerben gebildet, in Ermanges - 
iung aber- der hinreichenden Anzahl freimillig Anges 
worbener, durch das 2008 vollzählig gemacht. Alle 
am 1. Jan. jedes. Jahres ee Einwohner, - 
welche zu diefer Zeit das 19te Jahr erreicht und, 
das 23fte noch nicht beendigt haben, nehmen 
an ver Ziehung Theil, — In gewöhnlichen Zeiten wird 

a 

; 
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vie Miliz jährlich einen Mouat lang exercirt. Im Falle 
eines ‚Krieges, ober bei außerorbentlichen Umſtaͤnden, 
kaun der König die ganze Miliz berufen und verfams 
melt halten. Ju feinem Falle kann die Mitig 
indenKolonieen gebraucht werben; auch darf 
fie in keinem Falle, ohne die Einwilligung der Genes 
talftaaten, die Grenzen des Königreiches überfchreis 
ten, außer bei dringenden Gefahren. 
Alle Ausgaben, die auf die Heere des Staates“ 
ſich beziehen, werden von dem öffentlichen Schage 
"getragen. 

9) Bon der Direction der Gewäffer, 
Brüden und Straßen. 

Der König hat die Oberaufjicht über die hydrau⸗ 
liſchen Werke, Brüden und Straßen ohne Unter« 
ſchied. Es beftcht eine Generalvirection derſelben. 
Der König beftimmt, nachdem er die Provinzialſtaa⸗ 
ten gehört hat, und nad) dem Öutachten des Staatss 
rathes, welche Arbeiten unter die leitung des Staates 

geſiellt werben ſollen. 
Die Provinzialſtaaten haben die Aufſicht über 

die Kanäle, Fahrwaſſer, Seen, Gewäller, Bruͤcken 
und. Straßen, welche auf Koften der Geſellſchaften 
Gemeinden oder Privatperfonen beftehen. — Sie, 
haben in ihren Provinzen die Aufſicht über die Be⸗ 
nugung der Torfgruben, Steinbrüche, Steinkohlen⸗ 
lager und andere Sruben und Bergwerke, fo wie über 
die Waͤſſerungen, Eindeichungen und. Austrodnungen. 

Die an den Barrieren, Bruͤcken und Schleuſen 
«bezahlten Zölle find zur Unterhaltung und Verbeſſe⸗ 
rang der Straßen, Brüden, Kanäle und ſchiffba⸗ 
ven Zlüffe beftimmt. . Der Ueberſchuß, wenn einer 

‚ba ift, bleibt für Ausgaben von derfeiben. 
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ö Sefhaffendeieinverfelben Presktpaufgel 
oben; mit alleiniger Ausnahme der anf ven großen 
emmunicationswegen des Königreiches erhobenen 

Zölle, deren Ueberſchuß zu denfelben Zweden da, 
wo es der König befiehlt, verwendet werben kann,” 

10). Bon dem öffentlihen Unterrichte und 
den Wohlthaͤtigkeits anſtalten. 

> Der öffentliche Unterricht iſt ein beftändiger Ge⸗ 
genſtand der Borforge der Regierung. Der König 
laͤßt jährlich den Generalftaaten Rechens 
fhaft ablegen von dem Zuftande der obetn, 
mittlern und niedern Schulen. 

Da die Preffe das zweckmaͤßigſte Mittel ,- 
Aufklärung zu verbreiten; fg Bann jeder derfels‘ 
ben fi bedienen, um feine Gedanken mit« 
zutheilen, ohne eine vörgängige Erlaub- 
nißnöthig zu haben. Alein jeder Berfaffer, 
Druder, Herausgeber oder Vertpeiler ift 
für die Säriften verantwortlid, welche 
hie Rechte der Gefellſchaft oder eines 
Supividuums' verlegen. 

Von der Verwaltung wohlthaͤtiger Anftalten und 
der Erziehung der Armen wird ebenfalls den. Gent⸗ 
talſtaaten jaͤhrlich Rechenſchaft abgelegt, 

19 Von den Veraͤnderungen und Zuſaͤben 
zur Verfaffung. 

Wenn die Erfahrung zu erkennen „gäbe, daß 
Abänderungen sder Zufäge zu der’ Verfaflung noth« 
wendig wären; fo muß ein Geſetz fie mit Präcifion 
bezeichnen, indem es zugleich ihre Nothwendigkeit 
ausſpricht. 

Dieſes Geſetz wird den Prorinzi lſtaaten zuge⸗ 
St. W. ate Auf. IV. 
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fen, gelde inter si, de es fee, den arme 
lien Mitglicdern der zweiten Kammaer ber Ocned 
*5* eine:gleihe Anzahl außer ordent⸗ 
licher. Mit glieder hinzufuͤgen, vie auf dieſelbe 
Art, wie bie erfien, gewählt werden. 

Die zweite Kammer kann feinen Eufhtug 
über: eine Abänderung oder einen ı Bufae zu der Fr 

fung nehmen, wenn nicht zwei theile det Mit⸗ 
——æ— waͤrtig ſind. Die Befchtüffe werden nach 
der Mehrheit von drei Viertheilen der Stimmen gefaßt. 

Keine Abänderung in der Derfaffung ober in 
der: Suceeffionsorhnung fann wahrend einer Dogentı 
ſchaft gemacht werben. 

— — 

5) Jtalien 
4) Geſchichtliche Einleitung. 

Da alle, feit dem Jahre 1797 bis zum Jahre 
181% in den einzelnen italtenifchen Staaten einge 
führte, neue DVerfaffungen nach der Verzichtleiſtung 
Mapoleons auf die Throne Frankreichs und Italiens 
(id. Ape. 1814) wieder erlofchen find, und, feit der 
Wiederherſtellung dee vorigen Ordnung ber Dinge ir 
Stalien, nur im lombardiſch-venetianiſchen 
Rönigreiche, im Kirchenftaate und in den 
jonifhen Infeln conftitutionelle Statute beftehen; 
fa kann das pofitive öffentliche Staatsrecht jener wieder 
erlofchenen Verfaſſungen Staliens blos geſchich t⸗ 
lich gedenken, und den politiſchen Charakter derſelben 
wor in kurzen Umriſſen angeben. 

Dazu kommt, daß, als Napoleons Herrfchaft 
ihren höchften Gipfel erreicht haste, ein bedeutender 



Stalien.: , "259 

Theil Jraliens dem eigentlichen Frankreiche felbft ein 
verleide: war,‘ — fo namentlich Savo hen, Pie⸗ 

"mont, Nizza, Genua, Parma, Toftand 
und ein großer Theil des Kirchenftaatg, mit der 
Stadt Rom, — in welchen Laͤndern, als Theilen 
at bis zum Jahre 1814 die vierte Ver⸗ 
faffung Frankreichs galt, während, außer diefen 
Frankreich einverleibten Ländern, blos noch das Kös 
nigreih Italien und das Königreich Nea- 
pel, als befondere, aber von Napoleon abhängige, 
Stanten beftanden. Gelbft die jonifhen Infeln 
gehötchten von 1807 — 1814 dem mächtigen Kaifer. 
Nur die unbedeutende Republit S. Marino und 
das unter brittiſchem Schutze ſtehende Koͤnigreich 
Sicilien waren im Genuſſe ihrer Selbſtſtaͤndigkeit 
geblieben. 

Als im Jahte 1797 der aͤlteſte Freiſtaat Ita⸗ 
liens, Venedig, zuſammenſtuͤrzte, und feine ‘Pros 

pinzen im Frieden zu Campo Formio zwifchen Oeſtreich 
(ur Entſchaͤdigung für Belgien) und- der cisalpinis 
fhen:Kepubtif getheilt wurden, friftete der Freiſtaat 
Genua, unter mehrmaligem Wechfel feiner Ver—⸗ 
faffungsformen *), fein politisches Daſeyn bis zum 

un —— vergl. meine Europ. Con ſtitt 
Th. 3. S. 462 ff. — Die Veraͤnderungen in der fruͤhern 
erifiofratifgpen Verfaſſung Genua’s, welches den Namen 
Ligurifhe Republik annahm, begannen mit der 
von Üonaparte und drei Deputirten Genua's am 6. 
Jun. 1797 abgefchloffenen Convention von Mom 
tebello, worin die ariſtokratiſche Staatsform in eine 
demokratiſche verwandelt, diefe aber durch die Verfaſ⸗ 
fungen vom 2. Dec. 1797, vom 26. Jun, 
1802, und vom 1. Dec. 1802’ mehrmals veräfts 
dert, und namentlich durch bie letztere theilmeife dem 
frübern Eintichtungen · wieder angendbert warb; onen 



260 Pofitives Staatsrecht. 

4. Juny 1805, wo er Frankreich, und fpärer 
(1814), nad) den Beſchluͤſſen des Wiener Congreffes, 
den Staaten des Königs von Sardinien auf dem 
italiſchen Feſtlande einverleibt warb. 

48. 

Dieverfhiedenen — wieder erlofhenen — 
Berfaffungen dercisalpinifchen Republik. 

Der Befieger Italiens, befonders feit er bie 
confularifche Würde Frankreichs bekleidete, ſchien mit 
den Verfaffungsformen tiguriens deshalb fo oft zu 
erperimentiren, um den Genueſen den ihnen hebliebe⸗ 
‚nen Schatten der politiihen Selbftftändigkeit zu ver⸗ 
leiden (weshalb bereits bei der Verſammlung der 
Ctaatsconfulta der cisafpinifhen Republik zu yon 
[Dec. 1801 und Yan. 1802] die dafelbft anweſenden 
Üigurifchen Deputirten den erften Conful nicht fprechen 
konnten, weil fie in die Damals beabfichtigte Einver⸗ 
leibung Liguriens in Cisalpinien nicht willigen wollten, 
bis fie drei Jahre fpäter, während Napoleons Anes 
fenheit zur Königsfrönung in Mailand, um die Eins 
verleibung Genua's in Frankreich bitten mußten). 
Dagegen meinte er e8 ernſtlich mit der Selbſtſtaͤndig⸗ 
keit, fo wie mit ber politifchen DWergrößernng und 
Verftärkung feiner tieblingsfhöpfung in Italien, mit 
der cisalpinifchen Republik, die im Jahre 1802 
den Namen italienifche Republik, und im Jahre 
1805 den Namen Königreich Italien annahm. 
Diefer Staat erhielt -von 1797 bis 1805 mehrere 
Verfaffungsformen, welche zwar theilweife dem wech⸗ 
felnden poliifchen Charakter der franzöfifchen dritten 
und vierten DVerfaffung nachgebilder waren, in 
vielen wefentlihen Puncten aber von den einzelnen 
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Beſtimmungen diefer für Frankreich geltenden Con⸗ 
ſtitutionen fich- unterſchieden. 

Schon am 20. Mai 1796 hatte Bonaparte, 
nach feinen erften Siegen in Oberitalien über die Oeſt⸗ 
reicher und Piemonteſen, die Freiheit der Some 
bardei ausgefprochen, und Anfangs gus den öfte 
relchiſchen Herzogthuͤmern Mailand und Mantua 
die transpadaniſche, ſo' wie aus den eroberten 
paͤpſtlichen Legationen Bologna und Ferrara die 
cispadaniſche Republik gebildet, zu welcher er, 
nach Aufhehung des Waffenſtillſtandes mit dem Her⸗ 
zoge von Modena (8. Oct. 1796), Modena und 
Reggio flug. Der Papft Pius 6 mußte im- Fries 
den zu Tolentino (19. Febr. 1797) die Legationen 
Bologna, Ferrara und, Romagna an die neue 
Republik abtreten, die auch Franz 2 bereits in den 
Sriedenspräliminarien zu Leoben (16, Apr. 1797) 
als transpadanifche, und, nachdem fie am 30. Jun. 
1797 von Bonaparte ihre erfte ‚palitifche Geftaltung, 
ihre geographifche Eintheilung in eilf Departemente 
und. den Namen cisalpinifhe Republik erhalten 

“hätte, im Frieden zu Campo Sormio (17. Det. 1797) 
als cisalpinifche Republik, und zwar in dem 
Range des aufgelöfeten Freiftaates Venedig, aner⸗ 
kannte. Cie beftand, — bis zum Thalwege der 
Etſch, als der Orenze zwifchen ihr und den oͤſtreichi⸗ 
fhen Befisungen in Italien, — aus Mailand, 
Mantya, Modena, Reggio, Maffa, Tarrara, Bo— 
logna, Ferrara, Bergamo, Breſcia, Crema, und 
ans den van der Schweiz getrennten Landſchaften 
Veltlin, Cleven und Bormio.“ 

Die Verfaffung „vom 30, Juny 1797 beruhte, 
wie ihr Vorbild, die dritte feanzöfifhe, auf dem. 
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demokratiſchen Princip, mit ausgeſprochener 
Volksſouverainetaͤt und angenommenen Urven 
fammlungen. Die gefetzgebende Gewalt 
ward geuͤbt von zwei Näthen: einem großen 
Rathe von 80 bis 120 Mitgliedern und einem 
Rathe der Alten von 40 bis 60 Individuen, 
welche beide Kärhe jährlich zum dritten Theile er» 
neuert werben follten. „ Dem Rathe der Alten ftand 
es zu, die Befchlüffe des großen Rathes anzunehmen, 
oder zu verwerfen. Die vollziehende Gewalt Tag 
in den Händen eines Directoriums von fünf Per— 
fonen. In jedem Departement follte eine Eentralver⸗ 
maltung, in jedem Bezirke eine Municipalverwal⸗ 
tung organifirt werden. . ö 

Kaum war aber der Etifter des .cisalpinifchen 
Freiſtaates nach Aegypten abgegangen, als der Frans 

zoͤſiſche Geſandte Troune *): zu Mailand am 30, 
Aug. 1798 wefentliche Veränderungen in der Vers 
faffung deffelben vornahm. Er erflärte, die bishe⸗ 

rige Verfaffung fey nur eine Art von militärts 
fher Anordnung, und von dem Volke auf Beine 
Weife, weder durch unmittelbare Annahme, noch 
durch Ernennung zu den öffentlichen Aemtern beftätigt 
gewefen. Er verminderte daher die Zahl der Depu⸗ 
tirten und der Departemente, veränderte die Beſtim⸗ 
mungen der gefeßgebenden Käthe, die Organtfation 
der Gerichtshöfe u. f. w., worauf der größe Rath dem 
Rathe ver Alten diefe Veränderungen bekannt machte, 

" Allein bald darauf (19. Oct. 1798) veränderte der 
Dbergeneral des feanzöfifchen Heeres in Italien, 
Brune, die von Trouvs gemachten Einrichtuns 
gen, indem er verfchiedene Mitglieder der geſetzge⸗ 

*) 20g. Zeit. 1708, die Mummer vom 19. Cop. 
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benden · diathe und des Direetoriums aſette⸗ ua 
anbere: an deren: Stelle ernannte. "Doch: mißbiligee 
das frarzöfifche. Ditectorium diefen Schritt öffentticg, 
und det franzöfifche KRogierungsconrmhffaie, Bi wu 
erklaͤrte ven Cisaipinlern in einer Prociamation *yr 

Ihe ſollt unabhängig und frei fern; das iſt der 
Wunſch der Mad ; das, iſt der Wunſch des franzöfle 
ſchen Volles Ihr hou⸗ An: Rinkfichet auf die Gruu⸗ 
eſetze eurer Reynblik das Bee awaden mie euch 
De nee eigei. 
[2 an 

8: . 
nat „308 

x, 1FB 

Die Berfaffung der fentient ch Key 
* blik vom Jahre TE, 83 — — 
weit en 19? 
Tr Die neue pofiifhe. Befialtmg Eisaipheiaes ut 
Aber ;buch den. im: Jahre: 1799 emeneitm Ark erüog 

e Repenbät Felbft, och dä Wortaine“ 
gen der, eſtreicher ud. Rufen in :Obizitaklen , he 
Sohn ls Bonapurte o Sieg bei Winchge (Kr, us, 
ABSOy fie von nekem- ins: deben vief. Defiweich erkange 
fie. Jim: gweitentmate iin Irieden won suesilie (9. Sehr. 
BROS). an, ‚nad, weicht der Thaiweg / der Erſch ihte 
Wronzen degen die Vefigungen Oeftichn in Nralicn 
üben. Eine Staatseonfulta derfstber;, beſehed 
nors · Perſenen und von dem erſoen Couſal Frank: 
Weiihs:unch Lyvn berufen, lege Der: Kepablil ner Ra: 
‚mn der. italienifhen bei, emmankte ‚ven: evſten 

; — zu ihrem Präfienten; ob gab (28; Jau. 
41802) dem En. —— ———— Dieſe 

unterſchied vrei dee ſranzoͤſ 
ea des Zapees:1799 durch. oike: Goaryen. 

2) Z09. Zt. 1708, ven 36. Die tn 

nd a, 

. 
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ich keiten, die. in der Geſchichee der neuenropaͤb⸗ 
ſchen Verfoflungen nicht übergangen : werden dürfen. 
Denn, nachdem fie Eingengsweife Die römifch « kather 
liſche apoſtoliſche Religion als Stantsreligien 
‚mutgeftelle, und ausgefprochen hatte, daß bie 
verainesät auf der Gefammtheit der Bürs 
ger beruhe, erflärte fie drei Waplcotlegia, — 
das Collegium / der Grundeigen th uͤmer, das der 
Geleßrsen, und das ver Kauflente — für das 
erfte Organ der Nationalfonwerainetät. Auf die Eier 
ladung der Regierung verfammelten ſich diefe Collegia 
wenigftens einmal aller zwei Jahre, um ihre Zahl zu 
er⸗ „und um die Mitglieder. der Staatge 
con ulte, Des. geſetzgebenden Körpers, 
der Kevifions- und Caffationsgerihte, 
und vie Rachnungscommiſſarien zu ernennen. 
‚Das Collegunn der Orunpeigensgümen beta beſtand 
aus 300 Buͤrgers, welche. aus liegenden Orͤnden 
ein jahrliches Tiakommen von —X baben muße 
‚tn; vas Cellegium ber Gelehrten: ans 200 Bi⸗⸗ 
‚gern, die unter den berüßmteften Maͤnnern aus allen 
Arten von Wifenfchaften und freim oder: mechaniſchen 
Kuͤnſten, oder aus den durch ihee Lehre in Küchen 
den, ober Durch ihre Kenntniffe in der Moral, ia 
der Gefegebung;, in- der Staatsbunſt und im“ se 
——— ansgezeichnerften Maͤnnern erwaͤhlt 
wurden; das Collegium der Kaufleute aus OD 
„Dre, bie:mmser den im beften, Credite ſtehenden 
Kaufleuten und durch die Wichtigkeit: ihres. Gewerbes 
ausgezeichnetſten Fabricanten gewählt wurben.. — 
Außerdem beſtend time Cenſur, gebildet aus 9 
Grundeigenthuͤmern, 6 Gelehrten und 6 Kaufleuten, 
frei gewählt von diefen drei Collegien aus ihrer Mitte. 
Diefe Cenſur ernannte, nach den von von Collegien 



. Seakenifihe Republik. 265 

üge yugefonbten Berge pnifen, zu den oben anfgefäßre 
ten Ötaatsämtern nad) der abfoluten Stimmenmehr⸗ 
heit; fie unierſuchte die Anklagen der verfaffungs» 
widrigen Handlungen und der Verſchwender des 
Staatseermögens, ſobald zwei Collegia erklärt hatten, 
Daß die Anklage beruͤckſichtigt werben folle; auch konnte 
fie der Regierung unmittelbar, doc) geheim, zu er» 
Beanen geben, ein Beamter habe das Zutrauen der 
Nation verloren, oder das Gtaatsvermögen ver⸗ 
ſchleudert. Es gab einen Präfidenten, gewaͤhlt 
auf zehn Jahre, einen Bicepräfidenten, einen 
Staatsrath, Minifter mit Berantworelichkeit, 
und einen Geſetzge bang srath. Dem Staats⸗ 
rathe, beſtehend aus 8 Perſonen, ftand es beſonders 
zu, die diplomatiſchen Vertraͤge, und alles zu prüfen, 
2008 auf die auswärtigen Angelegenheiten. ſich beyog- 
Die Minifter- wurden vom Präfiventen ernanut und 
konnten von ihm entlaffen werden. Der Geſet⸗ 
gebungsrath, -gebilvet aus 10 Bürgern und er⸗ 
waͤhlt Yen dem Präfiventen, hatte eine berathende 
Stimmen über die vom Präfivensen vorgefihlagenen 
Geſetzesentwuͤrfe, die nur duch abſolute Gtimmen- 
mehrheit gusgeheißen werden konnten, und war mit 
der Abfaffung der Geſetzesentwuͤrfe, und der Ente 
widelung ihrer Beweggruͤnde beauftragt. Der ges 
ebgebender Körper enblich beftand aus 75 Per 
nen, die 30 Jahre alt ſeyn mußten, und hifer-gwei 
Jahre zum dritten Theile erneuert wurden. Die Re⸗ 
gierung berief den gefeßgebenden Körper jährlich zu 
einer zweimonatlihen Sitzung zufammen; fie Eonnte 
Än auch vertagen. Die "Mitglieder der Collegien,, 
'ves Staatsrathes; des Geſetzgebungsrathes ud die 
Minifter patten das Recht, den Situngen des gefeß- . 
gebenben Kärpers auf der ihnen beftinmten Tribune 
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Helzimignen. Der gefeßgebende Körper. rmanme 
as feiner Mitte eine Commtiffion von wenigfiens 15 
Sprechern. Jeder von der Regierung üderſchickte 
Geſetzesentwurf warb dieſer Commiſſion "mitgeheitt, 
Die den Encwurf pruͤfte, daruber mit den Raͤchen der 
Regierung ſich beſprach, und ſodann dem geſehgeben⸗ 
den Körper ihr Votum zur Genehmigung ‚oder. Bere 
werfung des Gefetzesentwurſes vorlegte,; worauf der 
Gmwarf vor dem verfammelten gefeßgebenden Körzer 
von zwei Sprecyent deffelben und won zwei Wirken 
der · Regieruag debattirt, umd über die Aunahme dee 
Berwerfung deſſelben von dem geſetzgebeuden Körper, 
ame: geheimer Abftuummng m mar abſoluter Stim⸗ 
dienane haheit, entſchieden ward. -— Es beſtand ein 
Caffations gericht; Geſchwornongerichte fellten nach 
abe Jahren eingeführt werden. — :. Uxbtigens-galt 
fein bürgerlicher Unterſchied, als derivon 7 Ver⸗ 
waltung veröffentlichen Aemter ausgingz · es beftand' 
die freie Ausuͤdung eines jeven Gottesdienſtes; Were 

durften ohne den Befehl einge obrigkeitlichen 
dazu .biredztigten Behbrde nicht verfüge.werten ; es 
gab' ‚tete Privilegien fir Handel und Kunſtfleißßz; es 
veſtand ein Natioaalinſtieut und eine National⸗ Ober 
tehtuungskammmer ; kein bewafinetes Corps: durfte bes 
em! Klagen; dem Kaußer· von Nationaiguͤtern durfte 

ige geſtort werben; bie nicht verkauften Rati- 
pe bildeten. tie Grundlage der Einkünfte fir 
die Blſchoͤffe, ihre Lapmıt, fr die geiftlichen Semi⸗ 
narien Ian wie- Pfarrer 

" 50. 
Vetlaſluns des. ‚Sänigreises Zfatien 

feit 
Diefe Berfafung Drfuke, nnd) Hope Eu 
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nennung zum Koͤnige von Italien, bereits meh⸗ 
xere Modifieationen in dem conſtitutionellen 
Statut vom 27. Maͤrz 1805, welche die koͤnig⸗ 
lichen Rechte, die Regentſchaft und die: Großbeamten 
des Koͤnigreiches betrafen; noch wichtigere aber in 

- Beni conftitutionellen®tarwtewom 5 Juny 
1805, durch welches die Beſtimmungen der: Bere 
foffung Ar-Hinficht der drei. Collegia, der Gerfir, des 
Staãtsraths, des Gefetzgebaugsraths/ und der gefetz⸗ 
gebtiven. Körpers bedentend veraͤndert wurden· ⸗ 

hen’ YAndern am 7. Apr, 1815 den Namen: lom⸗ 
bardifh venetianifches Königreich, und 
theilte daffelbe in die been Gubernien von Hair 
land und Vaenedig— « Das. erfte Gubernium ums 
ſchließt die Pronihjent Mailand, Mantua, Cręmona, 
Sondeid (Veltlin), "Como, Bird} Btefcia, 
Pavia und Lodi; das zweite die Provuyen: Venedig, 
Verona, Padua, Vicenza, Novigo, * Bel⸗ 
luno und Üdine. 

Am 24. Apr. 1815 unterzekhnere de. Rai 
Franz die neue Berfaffung biefes Konigreiches, 
welche am 17. Mai zu Mailand befannt gemacht 
ward. “ ' 



268 Poſitives Staatsrecht. J 

51. 

b) Politiſcher Charakter der Verfaſſung 
des lombardifch » venetianifhen König 

reihes vom 24, Apr. 1815. 

Eingangsweife erflärte ver Kaifer, es fen feine 
Abſicht, Collegia von Männern aus den verfchietes 
wen Klaffen ver Nation zu bilden, um die Winfche 
umd Berärfaifie der Ration auf regelmäßigem Wege 
kennen gr-lemen; deshalb habe er das Königreich in 
das Terriforium von Mailand und das Territorium 
von Venedig eingetheilt, und für jedes eine Cen⸗ 

.. tralcongregation aufgeftellt, wovon Vie eine in 
“ Mailand, die andere in Venedig ihren Gig haben 

ſolle. Ueberdies werde in dem Hauptorte jeder Pros 
vinz, wo ſich eine Königliche Delegation befinde, eine 
Provinzialcongregartign angeordnet. 

° Die beiden Theile der Verfaflung Handeln: 
1) von den Centralcongregationen, und 7) von ven 
Provinzialcongregationen. “ \ 

‚Erfer THeik 
Bon den Eentralcongregationen. 

Cie ſollen a) ans adlihen, b) aus nicht a d⸗ 
lichen Oüterbefisern, und c).aus den Keprä- 
fentanten der Eöniglihen Städte beftehen, 
und den Gouverneur des Territoriums, oder feinen 
Stellvertreter, zum Präfidenten haben. 

Jede Provinz des Territoriums fendet einen ad⸗ 
lichen und einen nichtablichen Güterbefiger zur Com 
gregation. 

Um in die Congregation eintreten zu koͤnnen, 
möffen die Güterbefiger das lombardifch » vene- 
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tianiſche Bürgerrecht (die Adlichen außerdem einen 
vom Kaiſer beftätigten Avelsbrief), ein ftenerbares 
Out von wenigftens 4000 Scudi Werth, 
and 30 Altersjahre haben. — Husgefchloffen 
find alle Staatsbeamte und GSeiſtliche; 
alle ihrer Wermögensverwaltung für unfähig Erklärte; 
alle, die nicht eine im Koͤnigreiche gebulvere chriſtliche 
Religion bekennen, und alle in einer beftandenen Cris 
minalunterfuchung nicht für vollig unſchuldig Erflärte, 

Um in die Congregation eintreten zu Eonnen,. - 
muͤſſen die Kepräfentanten der königlichen 
Städte das Bürgerreht, 4000 Scudi in lie= 
genden Öhtern, Fabriken oder im Handel, 
feſten Wohnfig in der Stadt, und 30 Altersjapre 
haben. Ausgefchloffen find die Banferottirer und die 
©emeindebeamten, fo fange fie im Dienfte ftchen. 

Der Kaifer ernennt jebes Glied der Centralcon⸗ 
gregation aus drei Perfonen, die von den bisher bevolls 
mächtigten Corporationen vorgefchlagen werben. 

\ Das Verfahren der Corperationen befteht darin, 
daß die Gemeinderäthe (nach der Vorfchrift des Ges 
ſetzes vom 8. Sun, 1805) einen.adlichen und einen 
unadlihen Befiger aus ihrem Bezirke, die koͤnigli⸗ 
chen Städte aber drei Bürger aus ihrer Mitte wählen, 
und das Protocol darüber der Provinzialvers 
waltung einfenden, welche die Namen der Vorges 
fdiagenen, nach den drei Klaffen, in Tabellen bringt, 
mit Bemerkungen begleitet, und dem Gouverneur 
der Provinz zuftellt, der dann an den Kaifer berich⸗ 
tet. In Zukunft follen aber, im Falle der Erfegung 
von Öliedern in der Gentralcongregation, die Ges 
meinden ihre Wahlprotocolle an die Provinzialeongres ⸗ 
gationen richten, welche drei daraus der Centrals 
congregation vorſchlagen. Die leptere legt ihre anı 
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ratheude Wahl dem Katfer zur wirklichen Ernennung 
wor. Die königlichen Staͤdie ſchicken ihre Protocofie 
wmmittelbar an bie Centralcongregation. 

Die Dauer der Amtsverrichtung der Congregas 
tionsglieder ift ſechs Jahre; fie find fogleich wicher 
wählbar. Doc) foll, um nicht die Gopgregationen 
auf einmal aufzulofen, nach den erſten / drei Jahren 
die Hälfte der adlichen und die Hälfte der nichtadli⸗ 
hen Güterbefiger austreten. Außerdem. behält dee 
Kaifer fih.vor, diejenigen Glieder auszu« 
ſtoßen, bie fich des in fie gefesten Zus 
trauens unmwürdig bezeigen würden. 

Die Glieder der Centralcongregation heißen * 
Deputirte zur Centralcongregation, mb 
erhalten, aus dem Territorio, 2000 Fl. jährliche 
Beſoldung. es 

Die Eentralcongregation ſoll ſich beſchaͤfti⸗ 
gen: mit Vertheilung und Eiuregiſtritung der vom 
Kaiſer ausgefchriebenen außerordentlichen Steuern; 
mit Fortfeßung des noch nicht beendigten Steueran⸗ 
ſchlags der Diftricte; mit Unterfuchung der Gemein⸗ 
denusgaben und taften, und mit ber Erörterung , 
welche taften die Staͤdte ımd Gemeinden, wethe die 
Provinzen, und welche das ganze Territorium tragen 

. foll; mit Vertheilung der Milteicleiftängen af das 
‚ganze Sand, im Kriege wie im Frieden; wiit Ober⸗ 
aufjicht auf Brüden, Dänme und Straßen, vien.)t 
unmittelbar vom State verwaltet werben, fo wie mit 
der Oberaufſicht über die Woftrpärigeinsaufehten und 
die Verwaltung ihrer Einkuͤnfte. 

Der Kaifer erlaubt ver Eentraleongregation / 
ihm die Beduͤrfniſſe, Winfche und Bieten der Nation 
vorzutragen, und bepätt‘ fih vor, fie um Dach m 
fragen, weng es ihm gut duͤnken wi. . 
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Die · Entralcongregation kann weder · Verord⸗ 
wangen erlaſſen, noch Contributionen und- Auflagen 
ausſchreiben/ noch in eigenem Namen eine geſetzliche, 
richterliche und vollziehende.Gemalt ausüben. Gie 
muß über alle ihr anvertraute Gegenftände, . fo wie 
bei Auslegung beftehenber. Verordnungen, das Ers 
gebniß ihrer Berathſchlagumgen dem Gubernium vor« 
legen, welches ‚entweder: beftätige, oder, wo es dazu 
wicht berechtigt ift, die höchfte Beftätigung einhohit. 
Doc) kaun die Centralcongregation in dem Falle; wenn 
das Gubernium die Beftätigung abſchlaͤgt, ſich unmit⸗ 
telbar an den Kaiſer wenden. 
Die Berathſchlagungen werben nur nach erhal⸗ 
tener Beſtaͤtigung, und nur im Namen des Kaiſers 
oͤffentlich bekannt gemacht. 

Dev Praͤſident beſtimmt die Sitzungen der Con⸗ 
gregation, vertheilt die Arbeiten, uͤbergiebt die wich⸗ 
tigern einer Commiſſion zur Berathſchlagung, traͤgt 
die gewöhnlichen Geſchaͤfte vor, und ſammilt die 
Stimmen. ‚Die abſolute Mehrheit eutſcheidet das 
Conelufum. 

"Die Provinziafcongregationen tönnen von ben 
Eentralcongregationen infpicirt und contröflirt werben, 
und müffen ihnen in Verwaltungsfachen, die nicht der 
Regierung vorbehalten find, Gehorfam leiften. Sie 
erftatten Berichte an die Centralcongregation, und 
erhalten von berfelben Decrete, . 

Bmweiter Theil. 

Von den Provinzlafcongregationen. 

Eine Provinziakongregation wird in jedem Haupte 
orte- einer Provinz eingefeßt. Der dafelbfb reſidirende 
koͤnigliche Delegat ift ihr Praͤſtdent. 
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Sle beſteht, nach der Größe der Provinz, aus 
4— 6—8 Gliedern, zur Hälfte aus adlichen, zur 
Hälfte aus nichtadlichen Eigenthuͤmern, und aus einem 
Kepräfentanten für jede koͤnigliche in der Provinz ges 

legene Etadt. 
Zur Aufnahme gehört, daß die Eigenthämer 

das Bürgerrecht (oder. einen Adelsbrief), 2000 Scudi 
in liegenden Guͤtern, Wohnſitz in der Provinz, und 
volle 30 Jahre — die Städterepräfentanten 
aber das Bürgerrecht, Wohnfis in der Stadt, 2000 
Scudi in Gründen, Fabriken oder im Handel, und 
volle 30 Jahre haben. 

Zur Erfegung der Glieder der Provinzialcon⸗ 
gregation reichen die Gemeinden ihre Vorfchläge an 
die Provinzialcongregration ein, welche daraus drei 
Namen der Gentralcongregation vorſchlaͤgt. Hat 
dieſe Feine Einwendungen zn machen; fo ift der zuerſt 
Geſchriebene ernannt, und das Gubernium beftätige 
ihn. Bei eintretenden Einwendungen muß Bericht 
an den Hof erftattet werben. " - 

In Hinfiht der Dauer, Erneuerung, Aus⸗ 
ſchließung oder Entlaffung der Glieder der Provin 
zialcongregation gelten dieſelben Grunbfäge, wie bei 
der Gentralcongregation. . 

Die Glieder der Provinzialcongregation heißen 
Deputirte zur Provinzialcongregation, 
und beziehen keinen Gehalt. Ihre Amtsgefhäfte bes 
treffen: die Steuergefchäfte der Provinz; bie öfonos 
mifche Verwaltung der Städte und Gemeinden, wes⸗ 
halb die Gemeinderäthe der Provinzialcongregation 
ihre Budgets jährlich einreichen muͤſſen; Waſſerbau⸗ 
ten und Straßen, foweit fie den Provinzen obliegen, 
und die öffentlichen Wohlepätigfeitsanftalten. — 
Ueber dieſe und andere Gegenftände der Öffentlichen > 
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Verwaltung Können die Provinzlalcongregationen 
motivirte Vorftellungen an die Centralcongregation 
«infenden, und diefe entweder Gebrauch davon ma⸗ 
en, oder als unbegründet zuruͤckſenden. 

52, 

0) GSeſchicheliche Ueberſicht der vorigen 
italiſchen Staaten. 

Savohen, Nizza und Piemont, die Provinzen 
des Königs von Sardinien auf dem Feſtlande Yan 
liens, ftanden, fo lange fie Frankreich einverleibt 
waren, unter den wechfelnden Verfaſſungen dieſes 
Reiches. Nach ver Ruͤckkehr des fardinifchen Regen⸗ 
senhaufes nach Turin im Jahre 1814, wurden fie 
aber, wie früßer ‚ohne eine vepräfentative Verfaſſung 
regiert; auch ward der Verſuch, ‚in Piemont die 
fpanifche Verfaſſung im Jahre 1821. einzuführen, 
nach dem Einrüden eines öftreichifehen ‚Heeres ‚ans 
der Sombarbei, völlig zurüdgewiefen. 

Auf ähnliche Weife wurden in Toffana und 
Modena, nad) der Küdfepe der verdrängen Rex 
gentenhäufer im Jahr 1814, vie feuern Formen 
bergeſtellt; daſſelbe ‚galt von Yarma, welches der 
vormaligen Kaiferin Frankreichs im Yafır 1814 auf 
tebenszeit. zugetheilt ward. 

Der Eleine Freiſtaat fucca war Bis zum Jahre 
1799 ven politifhen Stuͤrmen entgangen. Als aber 
der General Serrurier im Februar 1799 das Gebiet 
deſſelben befegte, ward ihm eine Verfaſſung gegeben, 
welche ver franzöfifchen Verfaffung vom Jahre 1795 
nachgebilvet war, mit zweien Rächen von 48 und 24 
Mitgliedern, und einem Directorium von -5 Perforien. 
Allein mit den Siegen ‚der Oeſtreicher und Kuffen in 

St. W. ate Aufl. IV. 
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Oberitalien Eehrte auch für lucca die vormalige Ord⸗ 
wang der Dinge bis zur Schlacht von Marengo (14. 
Jun. 1800) zuruͤck, nad) welcher eine, unter Frauk⸗ 
reihe Mitwirkung bearbeitete, Berfaffung am 
26. Dec. 1801 als Staarsgrundgefeg eingeführt 
ward. Nach diefer Verfaffung beftand die Regierung 
der Republik Lucca aus einem großen Rathe, einer 
moltsiegunge: und einer Berwaltungsbes 
hörde. Der große Kath, beftepend aus 300 Buͤr⸗ 
gern, woron 200 aus ben reichſten Eigenthuͤmern und 
100 aus den angejehenften Kaufleuten, Gelehrten und 
Kuͤnſtlern gewählt. wurden, entwarf die Geſetze, er 

- nannte die Mitglieder der Vollziehungs⸗, der Vers 
waltungsbehoͤrde und der Gerichtshoͤfe, und ward 

eller fünf Jahre zum dritten Theile erneuert. Die 
Voltziepungsbehörbe beftand aus 12 Aelteften, weiche 
alter zwei Monate aus iprer Mitte einen Praͤſidenten, 
unter dem Titel: Gonfalonicre erwählten. Ihr 
Kond die Initiative der Gefege, die Leitung der aus⸗ 
wärtigen Angelegenheiten, und die. Organifätion dee 
Vertheidigungsmittel zu. Sie ward jährlich zum 
vierten Theile durch den großen Nach erneuert. Der 
Bermaltungsrarh führte die Aufſicht über die imeru 
Üngelegenheiten, über Rechtspflege, Polizei, Finan⸗ 
en und bewaffnete Macht. , 
Dieſe Verfaſſung in $ucca erlitt aber eine beden⸗ 
ende Veränderung, als, während Napoleons Anj⸗ 

‚wefenheit zu Mailand, fein Edywager, der Fürft 
Barciodyi, Gemapl der Prinzeffin Elifa, melden, 
er ſchon fiber das Fuͤrſtenthum Piombino erteilt 
hatte, auch zum Fürften von Lueca ernannt, und 

"som Kaifer dad conftitutionelle Sta⸗ 
tat vom 23. Jun. 1805 untergeichnet ward, durch 
welches bie republianifche Staatsform in eine monar⸗ 
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eſſche überging ‚fo daß dem Fuͤrſten ein Minlſterium 
won zwei Individuen, ein Staaterath, und ein Ge 
nat von 36 Mitgliedern beigegeben ward. — Dieie 
Verfaſſung galt für $ucca bis. zum Jahre 1814, wor 
auf der Wiener Congreß dieſes Fuͤrſtenthum der vor⸗ 
maligen Koͤnigin von Etrurien und deren Sohne zus 
gen Do ward fpäter von dar ..enropäifchen 

ai ‚Hauptmächten beftanmt, daß, nach dem Tode bee 
Herzogin von Parma, Parma an das in.tucca regie⸗ 
wende Haus, Succa aber an Teſtana fetten ſollte. 

53. 

Der ——— 

Der Kirchenſtaat verlor unter dem Papfıe 
Pins 6 im Frieden von Tolentino (19. Febr. 1799) 

“ Weigrion und Venaiſſin an Franfreich, und bie drei 
Segationen Bologna, Ferrara und Romagna an vie 
eisalpiniſche Republik; allein die” Selbſiſtaͤndigkeit 
deeſes Staates ſchien gerettet und gefichert. Als are 

in Rom (28. Dec. 1797), bei einem Auflaufe tes 
Pöbels, der franzöfifche General Duphot vor der Woha 
nung des franzofifchen Geſandten ermordet. worbiit 
war, 309, befehligt-von dem Directorium Frankreich; 
der General Berthier aus Oberitalien nad Kom, und 
ſtiftete vafelbft (15. Febr. 1798) eine römif: de Ru 
publik, Der hochbejahrte Papft Pins 6 wars 
nach Frankreich abgeführt, und ftarb (29. Aug. 1798) 
gu Balence. Der aeugefchaffene Sreiftont. erhielt em 
20. März 1798 eine eigene Berfaffung, ia 
melcher. es nicht an Auffrifchung alter Ramen für die 
Nahbildung der damals in Frankreich geltenden: 
Staats formen fehlte. Die eömifche Republik, ges 
heile im acht Departempnte, mare fi eine und 
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uncheilbar erklaͤrt. Die Urverſammlungen hießen 
Comitia, die Wahlverſammlungen Tribus. Der 
weiehgebende Körper zerfiel in zwei Rärhe: den Se⸗ 
nat von 32 Yndividuen, und das Tribunat von 

. 72 Mitgliedern, fo daß die Functionen des Senats 
Die des damaligen Rathes der Alten in Frankreich, 
and die Functionen des Tribunats die des Rathes 
der Funfhundert waren. Die. fünf —E der 
vollziehenden Gewalt hießen Confuln; die Frie⸗ 
densrichter Praͤtroren; die Polizeibeamten Trir 
bune der Cenfur. Der Nationalfhas ſtand 
unter drei Quäftoren. Fuͤr Criminalfälle galten 
Sefhworne . —— 

Bald aber ſtuͤrzte, bei den Siegen der Ruſſen 
und Oeſtreicher in Oberitalien (1799), dieſe toͤmiſche 
Republik zuſammmen. Die weltliche Macht des Pap⸗ 
ſtes ward hergeſtellt, und Pins 7 (14. März 1800) 
von den zu Venedig verfammelten Kardinälen ges 

" wählt. Ob nun gleich Pius. (2. Dec. 1804) zu Paris 
ven Kaifer Rapoleon falbte; fo entriß ihm dieſer Doch, 
nad) eingetretenen Mißverftänbniffen zwiſchen beiven,- 
zuerſt (2. Apr. 1808) die Provinzen Urbino, Ancona, 
Mocerata nnd Camerino, welche er mit dem Könige 
reiche Italien verband, und unter die Berfaf 
fung beffelben ſtellte, und fpäter (17. Mai. 1809) 
den legten Theil der weltlichen Macht, als er den Reſt 
des Kirchenftaates, mit der Stadt Kom, Frankreich 
ſelbſt einverleibte, fo daß die nen.e Verfaffung 
Frankreichs aud auf diefe vormaligen Theile des 
Kirchenftaates übergetragen ward. 
Arllein Nepoleons Thronverzihtung bewirkte bie 
Herftellung der frühen Ordnung der Dinge im Kir 
chenſtaate und die Rückkehr Pius 7 (24. Mai 1814) 
nad Kom. Die Beichlüffe des Wiener Congreffes 
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11815) gaben fogar die gefammten vormalis 
gen Befisungen des Kirchenftaates, mit alleiniger 
Ausnahme von Avignon und eines einen am’ line 
Een Poufer gelegenen Theiles . von Ferrara, dem 
Papfte zurück, — Weil nun alle diefe, zu dem 
yoliifchen Ganzen des Kirchenftaates wieder vers 
einigten, Theile bis dahin unter Verfaffungen ges 
franden hatten; fo fand es der Papft Pins 7 ges 
rathen, dem Kirchenftaate eine newe-&eftaltung 
im Innern durch die Conftitution vom 6. Suk 
1816 zu geben, welche zwar — fihon nach dee 
ganz eigenthuͤmlichen Einrichtung eines geiftlihen 
Staates — mit den übrigen neuen Verfoffungen in 
Europa nicht zufammengeftellt werden kann die aber 
für die zeitgemäße ©eftaltung dee. wefentlichften 
Verhäktniffe des innern Staatslebens ſehr zweck⸗ 
mäßige Vorfchriften enthielt, und, außer der Einthei⸗ 
fang des Staates in 17 Delegationen (Provinzen), 
namentlich die Einrichtung des Gemeindewefens, 
der Gerichrshöfe, and des Finanzweſens, 
fo wie die Beftimmung der bürgerlichen und politie 
fchen Rechte enthielt. — Den Delegaten ( Gtatte 
haltern der Provinzen) ward eine berathendei Congres 
garion von vier Perfonen. zugeordnet; doch erhielt 
blos der Delegat die entfcheidende Stimme. Alle 
Gerichtsbarkeit der Barone hörte auf; ihre Beamten 
wurden den päpftlichen Delegaten ımtergeorbnet. ' Die 
Befiger, der Guͤter der wieberhergeftellten kirchlichen 
Corporationen follten vom. Staate entſchaͤdigt, und 
dieſe Entfhädigung zur Staatsſchuld gefchlagen. wer⸗ 
den. Es wurden vier Appellationsgerichte errichtet; 

. die Folter ward abgefchafft; ein neues Geſetzbuch folkte 
ins chen treten. Ale Frohndienſte, Lehnsrechte und 
ehnsabgaben ſollten nicht wieder hergeftellt, und bie 
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Fiſchfang · Jagd⸗ und Bergrechte der Barone auf 
fremden Boden aufgehoben werden. Den Delegaten 
ward bie oberfte feitung der Provinzialverwaltung 
hbetttagen, doch mit Ausnahme der kirchlichen und 
gerichtlichen Angelegenheiten, und. der Verwaltung 
des: öffentlichen Schages. — Dabei hatte der Papft 
im Cingange zu diefer Verfaffung voortlich erklärt, 
„daß, weil die lange Trennung mehrerer, (feit 1814) 
wieder zum Kirchenſtaate gefonmmenen, Provinzen ein 

Aufhoͤren der alten Einrichtungen veranlaßt habe, es 
beinahe unmöglich geworben wäre, die vormals bes 
ßandene Ordnung daſelbſt wieder eingnführen, “ — 
Denmingeachtet erklaͤrte der Papſt Leo 12 in einem 
Motuproprio, (5. Oct. 1824) die Verfaſſung ſei⸗ 
wes Vorgaͤngers in mehtern Puncten fuͤr unvoll⸗ 
kommen, worauf er die Revifion- derfelben einer 

Commiſſion übertrug, deren Arbeiten von einer Con⸗ 
gregation von Kardinälen gebildet ward. In dieſer 
veuen Form wurden namentlich dem Adel ale dis 
Vorzüge wieber gegeben, „welche er in allen civiliſir⸗ 
ten Staaten genieße”, befonders aber ward „die 
biſchoͤfflichẽ Gerichtobarteit in den Glanz 
und die. Vorrechte wieder eingefeht, wos 
mit Benedict 14 fie begabt habe.” — Die Here ' 

fung des Ordens der Jefuiten war (7. Aug. 
814), fo wie die Herftelung der Inquifition im 

Kircheuſtaate (15. Aug. 1814) bereits von Pins 7 
geſchehen. 

54. 
Koͤnigreich beider Sicilien. 

a) Verfaffung Neapels vom Jahre 1808. 

- Der König beiver Sicilien, Ferdinand 4, fen 
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ſeit dem Jahre 1793 anf der Seite der Verbinden 
gegen Frankreich, bis er, nach Bonaparte s Siegen in 
Dberitalien, einen Frieden (10. Oct. 1796) mit dee 
Kubi, Frankreich abſchloß, der ihm eine Opfer 

— Er emeuerte aber den Kampf, nahdem 
— die franzoͤſiſche Flotte bei Abukir geſchlagen 
hatte, durch das Vordringen eines neapolitaniſchen 
Heeres in den Kirchenſtaat (Nov. 1798), weicher das 
mals von dem Directorium Frankreichs als römifche 

’ Republik geftaltet worden war. Allem Championet 
befiegte die Neapolitaner, führte fein Heer nach Nea⸗ 
rel, nud ftiftete daſelbſt, nach Ferdinands Abreife nach 
Palermo, (25. Jar. 1799) die parthenopeiſche 
Republik, die aber, nebft der von ihm eingefegten 
einftweiligen Regierung, nach den Eiegen der Ruſſen 
und Deftreicher in Oberitalien während. des Sommers - - 
1799, wieder zuſammenſtürzte. Ferdinand 4 kehrie 

“nad Neapel zuruͤck, und ſchloß fpäter, nachdem Bos 
naparte erfter Conful geworben mar, (28. März 1801) 
zu Florenz Frieden mit Fraukreich _ 
Us aber eine neue Coalition im- Jahre 1805 

gegen Ftantrrich ſich bitvere und der Krieg im Spät» 
jah.e begann, ſchloß zwar Ferdinond (Sept. 1805) 

Neapel einen Neutrafitätsvertrag mit Rapoleonz 
dech erſchienen vwaffifch » brittifche Larbungstruppen In 
end, um das franzoͤſiſche Heer in Dberitalien im 
Bir omzugreifen. Deshalb erflärte Napoleon, 
nad) Unterzeichnung des Frietens von Prefburg, am 
27. Dee. 1805: die Dynaſtie Bourbon habe in Nea⸗ 
pel aufgehört, zu regieren. . Ein franzöfiihes Heer 
befegte Neapel, und Napoleons Buder, Joſeph, 
ward von ihm (30, März 1306): zam Könige bei⸗ 
der Sicilien ernannt, während die Dynaftie Bour⸗ 
ben;Bieitien unter dem ESchutze der Written beo 
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hauytete. Als aber Napoleon feinen Bruder Joſerh 
(6. Jun. 1808) zum Könige von Spanien, und fer 
nen Schwager Joachim Murat, bis dahin Großs ° 
Ki von Berg, zum Könige von Neapel (15. \ 

ul. 1808) ernannte, unterzeichnete Joſeph, noch zn - 
Bayonne, am 20. Jun. 1808 die nene Verfafe 
fung des Königreiches Neapel, melde auch 
Napoleon betätigte, Joachim Murat aber nicht ins 
öffentliche Staatsleben eintreten ließ. 

Die, Hanptbeftimmungen diefer Verfaffung was 
ven: die romifch « Earholifche Religion ift die Religion 

männlichen Nachkommenſchaft; doch verwaltet bie 
Königin, während der Minderjäprigkeit.des Königs, - 
die Regentſchaft. Es beftcht ein Staatsrath, 
der wenigftens aus 26 und hoͤchſtens aus 36 Mitgkier 
dern gebildet und in vier Gectionen (der Juſtiz und 
des Cultus, des Innern und der Polizei, der Finan⸗ 
zen, des Krieges und der Marine) getheilt wird. 
Das Nationalparlament befteht aus. 100 Mite 
gliedern, getheilt in 5 Bänke: der Geiftlichkeit, 
des Adels, der Örundbefiger, der Gelehr⸗ 
ten und der Kaufleute. Jeder Bank fiehen. 20 
Stellen zu. Die Mitglieder der geiftlihen Bank 
find es auf Lebenszeit. Die Adlichen muͤſſen wenige 
ftens 10,000 Ducaten jäprlihe Einkünfte haben; 
find aber Mitglieder des Parlaments -auf tebenszeit. 
Die Grundeigenthumer werden von den Wahlcolle⸗ 
gien, und zu jeder Sitzung neu ernannt, Die Mits 
glieder der gelehrten Bank werden von dem Könige, 
aus der ihm ‚von der Univerfität, den Afademieen, 
dem Caffationspofe und den Appellationsgerichtshöfen 
vorgelegten dreifachen tifte, auf Lebenszeit ernannt. Die 
Mitglieder der Bank der Kaufleuse ernennt der König 
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zu jeder Sitzung von neuem, aus ben von den Wahl⸗ 
collegien der Kaufleute ihm uͤbergebenen Liſten. — 
Die Sitzungen des Nationalparlaments find geheim. 
Die Meinungen Ebnnen weder gedruckt, noch fonft - 
werbreitet werden. Jede Bekanntmachung oder Mits 
‚teilung ‚ welche durch das Parlament oder eins feis 
wer Glieder gefhähe, wird als. eine aufcähterifche 

dlung betrachtet. — Die Vertheilung der 
tenern und, die Veränderungen im  biirgerlichen 

und peinfichen Gefeßbuche werden den Berathſchla⸗ 
gungen des Parlaments unterworfen. ' ” 

Joachims Herrſchaft über Neapel endigte im 
Jahre 1815, ohne daß dieſe Verfaffung zur Gültige 
keit gelangt wäre, und Ferdinand der 4 kehrte, nach 
Murats Beſiegung durch die Deftreicher, aus Pas 
lermo nach Neapel zurüd. " 

55. 

PB) Verfaffung Siciliens vom Jahre 1812, - 

Während der Zeit, daß Murat über Neapel 
regierte, behauptete fih die Dynaſtie Bourbon im 
Beſitze Siciliens unter dem Schutze der Britten. 
Doc) ward der brittifche Einfluß der regierenden Fas 
milie fo läftig, Daß die Königin Karoline (1811), . 
nachdem fich ihre Enkelin, vie Erzherzogin Maria 
ruiſe von Oeſtreich, mit Napoleon vermählt hatte, die 
Raͤumung Siciliens von den Britten verlangte. Da 
reiſete Lord Bentind felbft nach fondon, von wo 
ex im July 1812 eine neue Verfaffung für 
Sicilien mitbrachte, die er proclamirte, ohne daß 
fie doch, bei der Abneigung des regierenden Haufes 
gegen diefelbe, ins öffentliche Staatsleben eintrat. 
Die Grundzuͤge biefer, der brittiſchen nach⸗ 
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gebildeten, Verfaſſung waren: Das Lehns⸗ 
foftem hört, ohne Entſchaͤdigung daflır, volfig auf, 
umd mit vemfelben alle Baronialgerichtsbarkeit, fo 
wie alle Vortheile, Pflichten. und taften, die mit dem 
lehns ſyſteme zufammenhängen ; tod) dürfen die Fami⸗ 
lien die Feudal titel beibehalten, und alle bieherige 
Feuda werden Allodia des jeigen Beſihers. Ale 
Bürger Siciliens find einander gleih an Recht und 
Stand, ımd einerlei Geſetzen unterworfen. Jeder 
fieitianifche Buͤrger hat unumſchraͤnkte Erlaubniß, 
ſich über ihm geſchehene Ungerechtigkeit zu beflagen, 
oßme Die richterlihe Gewalt, Angeberei, Epione, 
oder irgend eine Rechenſchaft zu fürchten; er hat das 
Recht, fich jeder Gewalt, die nicht von den Geſetzen 
anerkannt ift, ‚zu wiverfegen. Jeder Bürger Sici⸗ 
liens wird als Mitglied der gefeggebenden 
Gewalt betrachtet, muß aber die Verfaſſung aners 
Eennen, und, wenn er Einfluß auf die Geſetzgebung 
haben will, (efen und fhreiben innen, wozu 
ein Zeitraum von 18 Jahren verftattet wird, fo daß 
im Jahre 1830 fein Sicilianer Wähler ſeyn darf, 
der nicht lefen und ſchreiben kann. Jeder hat das 
Recht, ohne-Cenfur zu fehreiben und zu drucken, 
was er irgend will; nur bleiben die Schriften, weiche 
von der Religion handeln, einet vorläufigen Ceu⸗ 
ſur der Geiftlichkeit unterworfen. Berner fol es ein 
Verbrechen fen, Schriften zu publicren, melde 
etwas gegen die roͤmiſch⸗ Barholifche Religion, gegen 
den König, welcher unverletzlich ift, gegen’ ein Iadie- 
vidnum der Pöniglichen Familie, gegen die Grundiage 
der Verfaffung, (d. h. gegen die Trennung der Cewals 
ten, gegen die Eintheilung des Parlaments in zwei 
Kammern, gegen das Recht der Kammer der Gemei⸗ 
nen, allein Steuervorſchlaͤge zu machen, gegen das 

» 
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Hecht des Parlaments, die öffentlichen Beamten zur 
Rechenſchaft zu ziehen, und gegen das Recht jedes 
Sicilianers, nur durch die richterliche Gewalt vers 
haftet und beflraft zu werben, ) enthalten. Eben fo 
verbrecherifch find Schriften, welche direct zum Unge⸗ 
berfame gegen die Gefege ‘auffordern und verläumbes 
riſchen Inhalts find. — Das Parlament befteht 
aus zwei Rammern: ber Pairs und der Ges 
meinen. Die Kammer der Pairs wird gebildet 
ans 61 geiftlihen und 124 weltlichen Pairs, 
zufammen aus 185 Perfonen. Zu den geiftlichen 
Pairs gehören die 3 Erzbifchöffe, die 7 Bifhöffe, die 
Aebte ze. ," und zu ben weltlichen Pairs die Fuͤrſten, 
Herzoge, Marquis und Barone des Königreiches, 
Dem König fteht ‚frei, weltliche Pairs zu ‘eruennen, 
ſobald fie einen jener Titel und ein reines Eimfommen 
von jährlichen 6000 Unzen (ungefähr fo viel als Dus 
caten) befißen. Die Kammer der Gemeinen wird 
gebildet aus ben Repräfentanten der Bezirke, der 
Städte und, der Univerfitäten.- Die Infel 
Sicilien wird in 23 Bezirke getheilt, deren jener 
zwei Mepräfentanten, die Inſel Sipari aber nur 
einen ſendet. Bon den Städten fenden Diejenigen, 
welche wenigftens 18,000 Einwohner haben, 2, Pas 
lermo 6, Meffinauund Catania 3, die übrigen ber 
6000 Einwohner Einen Repräfentanten. Alle Städte 
mutter 6000 Eimvohner find in den Bezirken. begrifs 
fen. Bon den Univerfitäten ſendet Palermo 2, 
Catania Einen Repräfentanten. Die Kamine. der 
Genrinen zaͤhlt 154 Individuen. Die Repraͤſentan ⸗ 
ten der Bezirfe und der Städte müſſen ein iebens⸗ 
laͤugliches ———— von jaͤhrlich 18 Unzen, vie 
vonder Stadt: Palermo aber von 50 Unzen haben. — 
Den Pröfiventen der Kammer der Pairs ernennt der 

‘ > - 
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König; den’ Präfidenten der Kammer der Gemeinen 
wählt diefe felbft. Dem Könige fteht das Recht zu, 
das Parlament zufammen zu rufen, zu prorogiren 
und aufzuheben; doch muß er in jedem Jahre eins 
verfammeln. Die gefeggebende Gewalt gehört 
ausfchlieglih dem Parlamente. Jeder Steuervors 
ſchlag kann nur von der Kammer der Gemeinen auss 
gehen, und muß von dee Kammer der Pairs entweder 
angenommen ober verworfen, darf aber nicht von ihe 
verändert werden. Alle übrige Geſetzesvorſchlaͤge 
koͤnnen von beiden Kammern gefchehen, fo daß der 
andern Kammer das Verwerfungsrecht zufteht. — 
Alle öffentliche Beamte find dem Parlanrente vers 
antwortlid.— Der König ift das Oberhaupt 
der vollziehenden Gewalt. Er vertritt die ficilifhe 
Nation bei auswärtigen Mächten; er unterhandelt 
mit denfelben, nur‘nicht gegen die ſiciliſche Verfaſ⸗ 
fung; er fündige Krieg an und fehließt Frieden; er 
iſt Generalifiimus aller fand» und Seemacht; er 
wählt einen Kabinetsrath und Staatsrärhe, doch nur 
aus Sicilianern; er vergiebt alle ‘Chrenftellen im 
Civil und Militair und alle geiftfihe Wuͤrden, doch 
nur an Eicilianer; er übt das Begnadigungsrecht. 
Der König darf unter Seinem Vorwande aus Sici⸗ 
lien fih entfernen, ohne Beiſtimmung des Parlas 
ments. Thut er ed, oder.bleibt er länger aus, als 
der Urlaub des Parlaments verftattet; fo ift der Thron 
erledigt, ımd wird durch den Nachfolger, oder durch 
die Wahl ver Nation befest. Dafern ver König das 
Reich von Neapel wieder erlangt, oder irgend ein 
anderes erwirbt; fo foll er entweder dahin feinen Erft« 
gebohmen ſchicken, oder diefem feinen Thron in Sici⸗ 
lien überlaffen; denn die Nation erklärt fich 
für unabhängig vom Königreiche Neapel, 
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In Ermangelung rechtmaͤßiger Erben in der jegigen 
* Poniglichen Familie, hat die Nation das Recht, 
einen König zu wählen; dieſer muß aber den 
Vorſchriften fih fügen, welhe ihm die Nation 
machen wird. . . 

5, 
Gortfegung. 

Y Ereigniffe feit dem Jahre 1814, 

‚ Diefe von Großbritannien dem Königreiche Si⸗ 
cilien aufgedrungene DVerfaffung mißfiel der koͤnig⸗ 
lichen Familie fo, daß die Königin uber Konftantis 
nopel nach Wien abreifete, der König aber (16. Jan, 
1812) die Kegierung niederlegte, und fie feinem 
Sohne Franz übergab. Diefer fah ſich genoͤthigt, 

dem ford Bentind den, Oberbefehl über die Heere 
Siciliens zu übertragen, und bie neue Verfaſſung 
anzunehmen. " 

. Als aber Napoleon auf die Throne Frankreichs 
und Stalins verzichtet hatte, übernahm Ferbinand 4 
(2. Jul. 1814) die Negierung wieder, und. hob 
(23. Jul.) die von Großbritannien vorgefchriebene 
Berfaffung, zugleich mit dem bisherigen ficilifchen 
Parlamente, auf, — Nah Murats Befiegung durch 
die Deftreicher (1815), gab die Wiener Congreßacte 
Negpel an Ferdinand zuruͤck. Bevor er aber Pas - 
lermo verließ, verfammelte er die beiden Kammern 
des ficilifhen Parlaments, und ließ ihnen (16. Mai 
1815) ven Entwurf einer. neuen Berfaffung 
vorlegen, welche fih-theils der conftitutionellen Cparte 
Srankreihs, theils der brittifchen Derfaffung ‚ans 
naͤherte. Allein dieſe Verfaſſung trat, nach Ferdi⸗ 
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vands Abreife nach Neapel, nihe im öffentliche 
Staatsleben ein. 

Die wefentlihften Beftimmungen dies 
ſes Verfaſſungsentwurfes vom 16. Mai 1815 waren: 
Die Religion des Staates ift ausfchlieglich die 
roͤmiſch⸗ Barholifche. — Es beftchen zwei Kam 
mern: bie der Pairs, und die der Gemeinen. 
Die gefeßgebende Gewalt wird gemeinfhaft” 
lich vom Könige und den beiden Kammern geuͤbt. 
Der Kimig hat die Initiative der Geſetze; doch 

“werben bie Öefegesvorfchläge in den Kammern eröre 
tert, und frei nach der Stimmenmehrheit befchfoffen. 
Es hängt vom Könige ab, ob der Gefegesvorfchlag 

"an die Kammer der Pairs, oder an die Kammer - 
der Gemeinen gebracht werben fol. Jede Kammer 
ft befugt, den König zu bitten, uͤber ‘welchen 
Segenftand ein Gefeßesvorfchlag zu machen feh, - 
und was er enthalten folle. — Die Pairsfams 
mer beſteht aus allen bisherigen Pair. Der 
König ift berechtigt, fo viele weltliche Pairs zu 
ernennen, als ihm gutduͤnkt; nur muͤſſen fie Sicilia⸗ 
ner ſeyn, und ein reines Einkommen von 000 Uns 
zen haben. Die Pairs haben mit 25 Yahren Ein ⸗ 
tritt in die Kammer, und mit 30 Jahren eine berath⸗ 
fehlagende Stimme. Alle Prinzen des Haufes find 
BPairs. In der Pairsfammer follen ſechs Rechts 
gelehete fisen, vom Könige aus der Klaffe der 

- höchften Magiftratur gewaͤhlt, welche auf Lebend« 
zeit alle Ehren und Rechte der Pairs genießen. — 
Die Kammer der Öemeindevertreter wird 
nach der bisherigen (in der Verfaflung von 1812 
angegebenen) Art gebildet; doch ohne daß die Be⸗ 
amten ber vollziehenden Madıt ausgefchloffen. werben 
Biunen, wie dies auch im brittifhen Par⸗ 

. 
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tamente fratt finder. Jedes Mitglied der Kam⸗ 
mer muß 33 Jahre alt ſeyn. Der König kann das 
Porlament zufammenberufen, vertagen und auflöfen. 
Die .vollziehende Gewalt ſteht dem Könige zu, 
der ‚heilig und unverleglih iſt. Er ift der Oberbe⸗ 
fehlshaber der Sand» und Seemacht; er erklärt Krieg, 
und fliege Frieden, Buͤndniſſe und Handelsverträge;, 
er ernennt zu allen bürgerlichen ımd Militairämtern. 
Die Minifter und Stantsräthe find verantwortlich. 
Der ausgevehntefte und fefte Genuß der bürgerlichen 
Freipeit, der Eicherheit der Perfon und den Zigens 
thums wird vollftänbig verbuͤtgt. Die Freiheit 

"der Gedanken und der Preſfe wird mit den 
Vorfichtsmaasregeln aufrecht erhalten ; welche (1814) 
widwig 18 in Frankreich zur Sicherung der öffentki« 
hen Ruhe ergriff. Die Stadtseinfänfte bes 
ſtehen in ord entlichen und außerordentlichen 
Steuern. Die erften bilden das bleibende Staates 
einfomnen; fie dienen zur Bezahlung: der Staatse 
gläubiger, der Eivillifte, der and» und Seemacht, 
der Magifratur und Beamten. Sind fie einmal mit’ 
Einfimmung der Kanımern feftgefest und vom Kö— 
tige beftätigt; fo kann man in der Folge ihren Be- 
trag nicht mehr abändern; ſie muͤſſen aber aller vier 
Jahre in. den erften Sitzungen eines neuen Parlas 
ments beftätigt werden. Die Steuern der zweiten 
Urt beftehen in Huͤlfsgeldern, die in Gefeßesform vers 
gebracht, und frei von den Kammern, für Die von 
ĩhnen feftgefeßte Zeit, bewilligt werben. Die Civil⸗ 
Lifte wird für die ganze Dauer ver Regierung von 
dem erften Parlamente bewilligt, das nach der Thron 
befleigung des neuen Königs zufanmentritt. Der 
Finanzminiſter ift verpflichtet, jährlich dem Parla⸗ 
mente einen.vollftändigen Bericht über Einnohme und 

v Br . , 
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Ausgabe vorzulegen, welcher gebrudt und / bekaunt 
gemacht werben fol. Die Feudalität, fo wie 
die feudalen Gerichesbarkeiten und Rechte 
bleiben abgefhafft, in Folge des Parlaments» 
befchluffes vom Jahre 1812. Ale Staatsämter fin. 
nen blos von Sicilianern bekleidet werben, 

57. 

Gortfegung 

Roach ver Ruͤckkehr Ferdinands 4 nach Reapel, 
erfolgte eine Erflärung (8. Dec. 1816), in weicher 
er feine. gefammten Bellsimgen dieffeits und jens 
feits der Meerenge von Mefiina zu einem vereis 
nigten Reiche erhob, und „in Gemaͤßheit des 
Tractats von Wien” den Titel: Ferdinand, 
König des Reiches beider Sicilien, annahm. 

Diefer Erklärung folgte (12. Dec. 1816) ein 
erganifhes Öefeg für die gefammte Monars 
hie, worin der König „die von feinen erlauchten 
Vorfahren. den Gicilianern verliehenen Privilegien 
beſtaͤtigte,“ und die ſaͤmmtlichen geiftlichen und bürs 
gerlichen Aemter in Sicilien jenfeits der Meerenge 
ausfchliegend mit eingeboprnen Sicilianern zu bes 
ſetzen, die eingebohrnen Gicilianer aber zu allen gro⸗ 
Ben Staatsämtern der gefammten Monarchie zuzu⸗ 
laffen verfprah. Zugleich enchielt diefes Gefeh bie 
Beſtimmung: „Die Abfchaffung des Feudalismus 
in Sicilen ift beibehalten, fo wie auch in den Staa 
ten dieffeits der Meerenge. — 

Die Vorgänge in Spanien, wo am 7. März 
1820 der König Ferdinand 7 genöthige ward, die 
von den Cortes am 19. März 1812 bekannt gemachte 
Verfaſſung anzunehmen, blieben nicht ohne Rüde 
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wieduss af Dreapel. Ein Theil des nenhelitaniſchen 
Heeres beabſichtigte (2. Jul. 1820) vdaſſelbe, und 

der König Bervinand 4 fah ſich gendrhigt, (7. Sul.) , 
auf Irene und koͤnigliches Wort zu verſprechen, vie” 
Verfoffung Spaniens, doch mit den Modis 
ficarionen angune Hnen, welche die auf conſti⸗ 
tutivuelle Weiſe zuſammenberufene Mationalrepräfens 
tation bes‘ Königreiches: Darin zu Machen für gut 
finden duͤrfte. — Ob nun gleich im Detober 1820 
das Parlament zu Neapel zufamnrekträt, und die 
Mopificationen beſtimmte, unter welchen die fpanifche 

Verfaſſung in Neapel gelten follte; ſo erklarte ſich doch 
ver zuma Congteſſe nady tapbach berufene König ers 
dinand 4 von dort aus gegen alle Schtitte des Para 
kaments, und ein oͤſtreichiſches Heer bewirkte im Fruͤh⸗ 
jahre 1821 die Herſtellung der vorigen Odnung bet 
Dinge im Königreihe. — Nach der Rücktehr des 
Königs nach Neapel, erfchien dafelbft (26, Mai 1821) 
eine Proclamation deffelben wegen einer neuen Kes 
gierungsform.. Es follte ein Steatsrath aus 
ſechs Staatsminiſtern ohne Departement gebildet wer⸗ 
dem, in welchem die Graatsfecretatte der" Directoren 
wait Portefenille und Unterſchrift dem Koͤnige über die; 
ihre Departemente betreffenden, Geſchaͤfte Bericht: er« 
flotten, und in welchem Rathe der König, oder der 
Serjog von Calabrien‘, Suir-ein Miniſter den Vorſitz 
führen ſolte. Die Verwaltung Siciliens ward vor 
‚der von Meapel getrennt. Unter dem Mumel: Sem ns 

fulta di Stato, ſollten zwei Stadtshhiper bei 
ſtehen; der eine, gebildet aus wenigftens 30 Indivi⸗ 
duen, für Neapel; der andere zu Palermo, gebildet aus 
wenigftens 18 Mitgliedern, für Sicillen. Der Zweck 
und die Befugniſſe diefer Staatsverfammlungen wur⸗⸗ 
den? dahin befkimme: ihr Gutachten üben alle im 

St. W. ate auf. IV. 49 . 

x 
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Elaatsrathe vorgefchlagene Geſetesentwuͤrfe unb Ge⸗ 
weralvererbaungen, ‘fo wie über bie bereits amter» 
Yachten Einnafme« und Ausgabe » Entwürfe, aber die 
Verwaltaug und Tilgung der oͤffenelichen Schule, 
und über Die Entäußerung, Vertauſchung u. [. vo.. iR 
Betreff ver Kammer» und Staatsguͤter zu geben. — 
In jeder Proving follte ein Provinzialrath Die Gusume 
der directen Auflagen unter die einzelnen Gemeinden 

‚  wertpelen, und über andere Gegenſtaͤnde berathſchla⸗ 
gen, welche das Innere der Provinz, oder die Me 
hchen un Woplehätigkeitg = Anftaiten. betreffen. 
Mieglieder des Provinzialrothes ernennt der Pr 

4 06 den bebeutentfien Örumbeigentpiunern ber Proving 
jedesmal anf zwei Jahre; auch fol, weil der Ring 
den Gemeinden die Verwaltung ihres Vermögens au⸗ 
vdertraijes will, ein Geſetz über die Gemeinbevenwals 
mung gegeben werden, 

BE 8. 
Die jonifhen Infeln. 

Die fieben joniſchen Infeln, welche gegenwär« 
tig eine befondere Republik bilden ; geharten bis zum 
Jahre 1797 zu Venedig. Nach der Auflöfung diefer 
Republik im Äcieven von Campe Formio kamen * 
Inſeln an Frankreich, doch nur auf kurze Zeit; dem 
nad) der Erneuerung des Krieges im Frühjapre 1799 
befeber eine wereiigte ruffifch = turkiſche Flotte diefels 
ben. Apr 21: März 1800 ſchloſſen Rußland und vie 
Pforte deapalb einen Vertrag zu Konftantinopel , wich 
welchem die fieben Infeln eine befondere Repu⸗ 
bltt biden, doch unter dem Schuge der Pforte 
eben, und an dieſe aller drei. Jahre 75,000 Piafter 
— ertrichten ſollten. Dabei überuaen Ruß 
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Win: Nie Grwäfekeftung der Sntegrikt.der. ven, 
weten Kepublit, und ſandte derfelben den Grafen Macs 
ige als Vevollmbchtigten. Unter ruſſiſchem Einfluſſe 
ward: am 6. Dec, 1803 die Berfaffung Birfes une 
ftaates bekannt gemadt. — Nach diefer Verfafpung. . 
fand die Regierung der vereinigten Infeln dem con« 
Kirntioneiten Adel auf Corfu, Cephalonia, 

„S. Maura, Cerigo, Ithaka und Paxo zu; 
die —* kleinen Inſeln wurden, nach ihrer Lage, 
ber einen oder der andern dieſer größern Juſeln unters 
geordnet. Die griedifch = orthodoxe Religion warb 
für die herrſchende Keligion des Staates erklärt; dig 
roͤmiſch⸗ farholifche follte hochgeachtet und gefchüßt, 
jede übrige aber blos geduldet werden. Die Famis 
lien 7 welche bis zum Ende des July 1803 zum Adel 
gehörten, blieben im erblichen Beſitze deſſelben. Wer 
für die Zukunft in das Buch des Adels eingefehrieben “ 
ſeyn wollte, mußte auf den fieben Infeln und von 
chriftlichen eltern gebohren fen, beftimmte Eins 
kuͤnfte haben, weder Kımft noch Handwerk treiben, 
Beinen offenen Laden halten, md ſchreiben und leſen 
tnnen. Mitglieder von Akademieen, die von dem Erz 
frage ihrer Gelehrfamfeit lebten, konnten ins Adels» 
buch eingefchrieben, oder für regierungsfähig erftärt 
werten. — Die Sonverainetät follte einer Raths⸗ 
verſainmlung von 240 Mitgliedern, und das Nee 
sin der Gefanmtheit des eonſtientionellen 

#6 zuſtehen. Bier ans demfelben wurden zur Be⸗ 
-forgung der Gefchäfte ausgewählt; an der Spige des 
Gonzen Hand ein Pröfient und ber Vevollmachtigte 
aßlands. — 

Der lebte verließ aber die joniſchen Inſeln, als 
Außland dieſelben in den geheimen —— des 
Zilfiter Grienens (1807) an Rayeleon dheleß, wer ‚ 
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auf (1. Sept.) Napoleon die Bewohner derſelben fire 
‚Unterthanen des franzöfifchen Kaiſers, und die ſieben 
Inſeln ſelbſt für eine der Regietungen erklaͤrte, die 
von Frankreich abhingen. Die Verfaffung vom Fahre 
1803 ward im Ganzen beibehalten, . ‘ 

Allein anders geſtaltete ſich das Schickſal viefer 
Inſeln nad) Napoleons Verzihtung auf die Negies 
rung, Im Namen der verbuͤndeten Mächte: nahm 
(17. Sun, 1814) der brittiſche General Campbell vor 
ihnen Beſitz, worauf ein am 5, Nov. 1815 zu Paris 
zwifchen Großbritannien, Rußland, Deftreih und 
Preußen abgefchloffener Vertrag das politifhe Ver⸗ 
haͤltniß der fieben Inſeln dahin entſchied, daß fie 
unter dem Namen: vereinigte Staaten der 
jonifhen Infeln, einen unabhängigen, 
doch unter dem unmittelbaren und aus— 
fhliegenden Schuge Broßbritanniens 
ſtehenden, Staat bilven follten. 

Die Stimmung auf den jonifchen Inſeln ſchien 
‚aber der brittifhen Leitung des Ganzen durch den 
Commiffarius General Maitland nicht guͤnſtig zu 
ſeyn, wie felbft in dem beittifchen Parlamente ‚öffent« 
dich zur Sprache gebracht ward, befonders ald Mait⸗ 

.. Sand, auf Befehl. aus London, (29. Mai 1816) 
den feit 1803 zu Corfu beftandenen Eenat der. fieben 
Inſeln auflöfete, „weil derfelbe irrig darauf bearıy, 
als die repräfentirende Behörde aller fieben Inſeln ſich 
anqufehen. oo, 

* Epäter ward am 28. Det. 1817 die neus, vom 
damaligen Prinz = Regenten Grobeitanniens unter⸗ 

zeichnete, Verfaffung der vereinigten In⸗ 
fein befannt gemacht, ob fie gleich noch nicht 
eigentlich ind öffentliche Staatsleben diefer Republik 
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übergegangen zu ſeyn feheint, wie wenigftens aus 
manchen eigenmächtigen Schritten des brittifchen 
Commiſſarius erhellte. — Nach dieſer Verfaſſung 

iſt die orthodore griechiſche Religion die herrſchende; 
jede dandere chriſtliche Religion wird geſchuͤzt. Die 
Liviltegierung beſteht aus der geſetzgebenden 
Verſammlugg, dem Senate, und der Sur 
fizbehörde. Den Militairbefehl führe, nach dem 
Pariſer Vertrage, der Oberbefehlshaber der brittis 
fchen Truppen. Die gefeßgebende Berfamm- 
kung, beftehend aus 40 Individuen, wird gemählt 
von ablihen Wahlmaͤnnern; der Senat, welcher 
die vollziehende Gewalt bildet, und aus einem Praͤ⸗ 
fidenten und fünf Gewatoren befteht, wird. aus der 
Mitte der 'gefeggebenden Verſammlung erwählt; die 
Mitglieder der Juſtizbehoͤrde ermählt der Senat. 
Diefe Wahlen find gültig auf fünf Jahre. Der Praͤ⸗ 
ſident des Senats wird vom Könige von Großbritans 
uien, ale Protector der Republik, ernannt. Bei 
der Wahl felbft giebt der vom ‚Könige angeftellte Lord 
Dbercommiffarius die Zuftimmung oder Verweige ⸗ 
rung, ‚fo wie auch von demfelben die außerordentliche 
Zufommenberufung und die Auflöfung der gefeggeben« 
den. Verſammlung abhängt. 

' Nur ſchwer entfchloß ſich die Pforte, nad) fangen 
Unterhandlungen mit Großbritannien, die Einwohner 
der firben” Inſeln als Schugunterthanen Großbritan⸗ 
niens in dem Vertrage vom 24. Apr. 1819 anzuer⸗ 
kennen, wogegen Großbritannien die Feſtung Parga 
und deren Gebiet der Pforte uͤberließ. 



294 Pofitives Staatsrecht. 

59, \ 

6) Die Eidsgenoffenfhaft der Shwei, 

a) Geſchichtliche Einleitung. 

Wenn auch gegen das Ende des achtzehneen 
Saprhunderts in den 13 Cantonen der ſchweizeriſchen 
Eipsgenoffenfchaft nicht mehr der Geift waltete, ver 
flinftehalbhundert Jahre früher über vie politiſche 
Bildung diefes felbftftändigen Freiftaates entſchleden 
hatte, und wenn auch unverkennbar mit dem 

ſchwinden diefes Geiftes die Hille deffelben, die äußere . 
. Form diefes Freiftaates, veraltet war; fo ftand doch 
ven Franzoſen Bein Recht zu, diefe Form eines benadhe 
barten Staates zu ſtuͤrzen, und in die Innern. Angelee 
genheiten einer als felbfiftändig und unabhängig von 
ganz -Europa anerkannten Republik fih zu miſchen. 
Die Eidsgenoſſenſchaft harte, während ver erſten 
Sabre des Revolutionstkrieges, beim richtigen Gefühle 
ihrer politifhen Schwäche, eine Neutralität behauptet, 
die von der einen Seite eben fo der Republik Franke 
reich, wie von der andern Seite der Eidsgenoſſenſchaſt, 
in Hinficht der faſt blos noch zwiſchen der Schweiz 
und Frankreich fortdauernden Handelsverbindangen, 
vortheilpaft war. Doch konnten die politifchen Bora 
gänge in Frankreich nicht ohne Ruͤckwirkung und Ein 
fluß auf die Schweiz bleiben. Nothwendig betrachtete 
das in den größern und reichern Cantonen herrfchenbe 
Parriciat die damals in Frankreich herrfchende „Fine 
heit, Freifeit und Gleichheit” mit Beforgniß, Erbits 
terung und Haß; dagegen blidten die mittleren Stände 
der Schweiz, die Vaſallenlaͤnder, und alle, welche 
feit Jahrhunderten durch das Patriciat zurüdgefehe 
und gebrüdt worben waren, mit Hoffnung und Er⸗ 
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wartung auf die zu einem neuen politifchen Dafenn vers 
juͤngte und ber ihre Feinde fiegreihe Nachbarnrepublik. 
An Augenblicken politischer Entſcheidung ift kein Staat 
fhlimmer daran, als der in feinen Grundformen vers 
altet, und in den Anfichten feiner Bürger entzweit iſt. 
Mur dies erflärt, warım die Schweiz fo bald bes 

ſiegt und geplündert, und doch ‚nur fo fhmer zu 
einer neuen zeitgemäßern Staatsform genefen Eonnte, 

Schon hatte Bonaparte, der Befieger Italiens, 
die vormals zum Herzogthunie Mailand gehörenden, 
dann aber (1513) mit Graubuͤndten vereinigten Land⸗ 
ſchaften Beltlin, Eleven md Bormio (8. Okt. 
1797) ver neugeftifteren cisafpinifchen Reynblit eins 
verteibe; ſchon befeßte (Dec. 1797) der General St: 
Cyr das Erguel (ven kleinen, innerhalb der Gren⸗ 
gen der Schweiz gelegenen und zu den zugewandten 
Drten der Schweiz gerechneten, Theil des Bisthums 
Baſel); ſchon wänfhte die rings von franzefifchen Ges 
biete umgebene Stade Mühlhanfen die Einverleis 
bung in Frankreich; fhon hatte la Harpe, ein ges 
"bohmer Waadtlaͤnder, gegen den Druck der Oberhere 
pen des Waadtlandes, gegen die Regierungen zu Bern 
und Freyburg, feine Landsleute veranlaßt, Vermitte⸗ 
lung and Schuß bei dem Directerium Frankreichs zu 
fuchen ; als man, in der Schweiz an die Erneuerung 
der ewigen Binde dachte, und Bern mit unzeitigem 
Stolge gegen das Directorium Frankwichs ſich er» 
klaͤrte. Denn unter. den Einfluͤſſen ter mächtigen 
politifihen Bewegungen in diefen Zeitalter haste auch 
in der Schweiz eine bedeutende Parthei ſich gebildet, 
weiche eme Durchficht und Verbefferung . 
der Bundesderfaffung beabfichtigte. Diefem 
innen Kampfe aber zwiſchen einer, anf Frankreich 
rechnenden, Parhei der Neuerer und der Parthei 
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—— weiche in den alten Formen durchaus nichts 
verändert wiffen wollten, muß‘ es zunaͤchſt zugefchrier 
ben werben, daß feine Einheit in den Maasregeln 
der Schweiz gegen Frankreich ftart fand, und’ daß 
die völlige Befiegung der Schweiz durdy einige fran« 
zoͤſiſche Heerestheile nach einigen Monaten im Jahre 

"1798 erfolgte. Genf, Biel und Müplpaufen 
wurden darguf mit Frankreich felbft vereinigt; auch 
mußte (19. Aug. 1798) die demokratifirte Schweiz 
mit Frankreich ein Angriffs- und Vertheidigungss 
buͤnduiß abfchließen. ö 

Allein ſchon vorher bewirkte die Drohung des 
Generals Brune, die Schweiz in mehrere Frei⸗ 
footen aufzulöfen, den Entwurf einer neuen 
Staatsverfaffung für die Eine und untheilbare 
Republit Helvetien, wobei der Canton Baſel voran⸗ 
ging. Unter franzöſiſchem Einfluſſe ward dieſer 
Entwurf verfertigt, und am 12. Apr. 1798 als Grund⸗ 
defeg von mehren Cantonen angenommen. Doch 
bereits im July 1798 brachen bedeutende Aufftände 
aus in einzelnen Theilen der Schweiz, und mit der 
Erneuerung des Krieges von Oeſtreich gegen Frauk⸗ 
weich im Jahre 1799 ftürzte das locere Gebaͤude der 
veuen Verfaſſung zuſammen. 

60. 

a) Die Verfaſſung vom Jahre 1798. 

Die wefentlihften Beftimmungen der 
neuen Berfaffung waren folgende: Die helvetiſche Re⸗ 
publik macht einen einzigen und untheilbaren Staat 
aus. Es giebt keine Greuzen mehr zwiſchen den Can⸗ 
tonen und den unterworfenen Laͤndern, und. zwifchen 
einem Canton und dem andern, Die Öefammeheit 
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Der Bürger iſt ber Souverain. Die Regie⸗ 
ruussform foll eine repräfentative Demokratie ' 
fern. _ Die zwei Grundlagen des üffentlichen Wohls 
füw Sicherheit und Aufklärung. Die Gewiſſensfrei⸗ 
heit ift uneingeſchraͤnkt; doch muß die öffentliche Aeuße⸗ 
rumg der Religionsmeinungen den Gefinnungen der 
Eintracht und Des Friedens untergeordnet feyn. Die 

- Preßfreiheit ift eine natürliche Folge des Rechts, 
Das jeder hat, Unterricht zu erhalten. Es giebt Feine 
erbliche Gewalt, Rang und Ehrentitel. Die Steuern 
muͤſſen unter den Steuerbaren nach ihrem Vermögen, - " 
nah ihren Einkünften und Nutznießungen vertheilt 
werden. Alle wirkliche Bürger oder. Einwohner einer 
wegierenden oder Diunicipalftadt, und alle Einwohner 
eines unterworfenen oder freien Dorfes, werden durch 
gegenwärtige Verfaſſing Schweizer Bürger, 
Die Bürger haben allein das Recht, in den Urver⸗ 
famminngen ihrer Gemeinden zu flimmen, und. 
zu öffentlichen Aemtern gewählt zu werben. jeder 
Bürger ift ein gebohrner Soldat des Vaterlandes. — 
Die Urverfammlungen beftehen aus -den Bürs - 
gern und Bürgersfohnen, welche feit 5 Jahren in 
berfelben Gemeinde wohnen, und 20 Jahre alt. find, 
Jedes Dorf oder Fleden, wo fi) hundert Bürger 

"befinden, die das Etimmrecht haben, macht eine 
Urverfammlung aus; diejenigen Bürger von Flecken 
und Dörfern, wo nicht Bundert ftinmfähige Bürger 
fih finden, vereinigen fih mit dem nächfigelegenen. 
Die Städte Haben Urverfammlungen in jedem Quar⸗ 
tiere. Die Urverfanynlungen werden zufammen be» 
rufen: um die Staatsverfailung und die neuen Fun⸗ 
damentalgefege mit Ya oder Nein anzunehmen oder 
zu verwerfen, und um.aller Jahre die Glieder der 
Wahlverſammlungen des Cautons zu ernennen. Auf 
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hundert Perſonen, welche die Pe Eigen 
haften Haben, um Buͤrger zu werden zwei 
Wahlmänner ernannt. Dem Mapı männer wir , 
ten die Deputirten fir den hehe Körper, 
Richter des obern Gerichtshofes, die Richter I; 
Cantonsgerichts, die Mitglieder der Verwaltungs. 
Bammer, die Suppleanten getachter Nichter und Vers 
walter, und geben dem Directorium. einen dreifachen 
Vorſchlag zum Gtatthalter. — Die gefepge 
bende Gewalt beficht ans zwei Räthen: dem 
Senate, der aus 4 Deputirten jedes Cantons 
und etlichen gewefenen Directoren, und dem gro« 
Gen Rathe, ver ans 8 Abgeordneten jedes Can⸗ 
tens gebildet wird. Die gewefenen Directoren fire 
von Rechtswegen 4 Jahre Mitglieder des Genats; 
wenn fie nicht’eine anbere Stelle annehmen, ever fi - 
ins Privatleben zuruͤckziehen. Die Mitglieder des 
Senats werden aller zwei Jahre zum vierten Theile, 
des ‚großen Raths aber aller zwei Jahre zum dritten 
Theile erneuert. Die Mitglierer des Senats, welche 
es acht Jahre gewefen find, konnen erft nach einer 
Broifhenzeit von vier Jahren, und bie Mitglieder. 
bes großen Rathes, welche es ſechs Jahre geweſen 
find, erſt nach zwei Jahren wieder ermählt werben. 
Die Sihumgen beider Kärhe find öffentlüch; jeder 
Rath kann fih aber in ein geheimes Eommite ver⸗ 
wandeln. Der Senat genehmigt oden verwirft die 
Befchtäffe des großen Rathes. Die gefeßgebenden 
Käthe genehmigen oder verwerfen, auf den Vorfchlag 
des: Bollgiehungsbirectoriums, alles, was Penfion, 
Frieden und Krieg betrifft, koͤnnen aber, ohne einen 
Verfchlag des Directoriums, Aber dieſe "Besenflände 
nicht berathfihlagen. Ferner beftimmen fie die ie Dit, 
wie der Rationalſchatz verwaltet, Rechnung dar 
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abgehgt, und die Schatzmeiſter ernannt mb vers 
anewortlich gemacht werden follen. — Die volls 
zie he ude Gewalt ift einem Directorium von 
I Mitgliedern übertragen, unter welchen das 
Prifteim aller drei Donate abrwechfeit. Saprlid. 
tritt durch Wahl ein neues Mitglied ins‘ Directoriam. ' 
Das Loos entfheidet, welcher von beiden Nähen bie 
Jährliche Lifte von fünf Candidaten verfertigt, aus 
welchen dann der andere Rath durch geheimes Stimm⸗ 
geben den Director wähle. Die ausmerenden Direce 
toren. find erſt nach’ fünf Jahren wieder wahlhar. 
Das Directerium ſorgt für die innere und Äußere 
Sicherpeit des Staates, verfhgt über die bewaffnete 
Macht, und kann jeden der beiden Raͤthe einladen, 
einen Gegenftand in Betrachtung gu ziehen. Es führt 
die: Unterhandiungen mit dem Auslande; doch gelten. 
Blevon ihm- abgefchloffenen Verträge nicht eher, als 
bis fie von den gefeßgebenden Raͤthen in einem gehei⸗ 
men · Eommité unterſucht und genehntigt worden find. 
Das "Directorium legt jährlich den gefeßgebenden 
Zethen Rechenſchaft ab über die Verwendung dee 
einem jeden Departemente angewiefenen Older. Dem 
Directorium fteht zu: die Ernennung, Zuruͤ 
und Abfebung aller Anführer und Officiere der Irupe 
ven, der Miniſter, der diplomatiſchen Agenten, der 
Statthalter in den Cantonen, des Präfidenten und 
des öffentlichen Anklägers des Obergerichtspofes, um 
Dee Obereinnehmer der Einkuͤnfte der Republii. — 
Der oberfte Gericht s ho f beftcht aus einem von 
jeden Canton emannten Mihter; er wird ja 
zum vierten Theile erneuert. Er richtet die — 
der geſetzgebenden Raͤthe und des Directorims; er 
richtet in letzter Inſtanz in Criminalfachen wurde 
Todes afe, Einſperrung, ober Imiesverweifung auf 
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Sebenszeit nach ſich ‚ziehen; er caffirt auch in Civil⸗ 
ſachen die Ausfprüche der untern Gerichte, welche 
gegen die Competenz der Gerichtshöfe, gegen die 
vorgeſchriebenen Formen und gegen ben, igentlichen 
Sinn der Geſetze ertheilt worden find. — In jedem 
einzelnen Canton find die eberften Obrigkeiten: 
der Statthalter, das Cantongericht und die 
Verwaltungsfammer. Der Statthalter 
vertritt die vollziehende Gewalt. Er hat die Auflicht 
über alle Gewalten und Beamten in der Ausübung 

Aemter; er übermacht ihnen die Gefege, wie 
auch die Befehle des Directoriums; er nimmt ipre 
Anmerfungen, Vorfchläge und Klagen an, kann 

* aber felbft nichts bewilligen; er beruft die Urverfamme 
lungen und Waplkörper zufammen; er hat das Recht, 

‚ben Berathfchlagungen der Verwaltungsfanmer beie 
zuwohnen; er wacht für die innere Sigperbeit, und 

. Übt das Recht der Gefangennehmung aus; er verfügt, 
auf den Befehl des Directoriums, uͤber die bewaffnete 
Macht. Das Cantongericht, beftehend aus 13 
von dem Wahlkoͤrper ernannten Richtern, von wels 
chen aller Jahre zwei austreten, fpricht in. erfter Ins 
ſtanz in Haupteriminalfahen, und ir letzter Inſtamz 
in allen andern Criminalfällen und in Civile und 
Polizeifahen. Die Berwaltungsfammer be 
forgt die unmittelbare Vollziehung der Gefeße über 
die öffentliche Erziehung, die Finanzen, den Handel, 
die Gewerbe, die lebensmittel, das tand= und Forſt⸗ 
weſen, die Verpflegung der "Armen, die Unterhals 

der Städte und. der Landſtraßen. Sie befteht 
ang. einem Präfiventen und acht Beifigern, von dem 
Wahlkoͤrper erwaͤhlt. ‚ Ule Abänderungen ver 
Wertaffung maͤſſen non dem Senate vorgeſchlagen, 
darquf van. dem großen Rathe verworfen oder geuneh⸗ 

2 
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migt, und im fegtern Balaton Urmerfämekuugeh 
zugefandt werben, um fi odzitichmen "ober: zu’ werd 
werfen. Wenn die Urverfammlungen viefelben an⸗ 

nehmen; fo find fie nene Bunbamentalgefehe ber 
Staatsverfaſſung. J Eu ° 

7 
ß) Die Verfaffung vom 29, Mai 1801,- 

- . Die Emenerung des Krieges im Jahre. 1799 - 
zwiſchen Deftreich und Frankreich ward das Grab der 
Baum gegebenen Berfaffung.- Schon vorher. (Oct. 
1798) befegte ein-öftreichifcher Heerestheil Graubuͤnd⸗ 
ten, welches diejenigen verließen, die zur Vereinigung 
mit Helvetien gerathen hatten. Als der Kampf felbft 
den Boden der Schweiz erreichte, fochten Schwei⸗ 
er unter Oeſtreichs, und andere Schweizer unter 
Srantreiche Fahnen. Die helvetifche Regiemng hielt 
fih in Lucern nicht mehr. fiher, und verlegte ihren 
©is (31. Mai 1799) nah Bern. Unter dem 
Schutze der öftreichifchen Waffen verſuchten viele der 
vormaligen Obrigkeiten die Herftellung der ‚alten Ord⸗ 
nung ver Dinge *); doch erfannte. man bald, daß 
das Volk nicht nach der vorigen Unterthaͤnigkeit ſich 
zuruͤck ſehnte. Nach Maffena’s Befiegung der Rufen 

“and Deftreicher bei Züri) (25. und 26. Eeptı 1709) 
* behaupteten, die, Franzofen in der ganzen Schweiz, 
und ſelbſt in Graubuͤndten, das Uebergewicht. In 
Bern bedbfichtigte die Regierung eine neue Geſtal⸗ 
tung. wes Ganzen; allein bei der unvereinbarem Vers 
ſchiedenheit der politifchen Meinungen ber beiden: 

")'Wergl, Heinr. Zſchokke, des Schwelzerlands Geſchichten 
für das Schweijervoll. Aaran, 1822. 8. 8.277 ff. 
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— Ad; atwecferie, ‚alle 
Daß feine ge am uber blich, und Seine dem Ser 
wlanve half). 
=. Dim eesyshete: Brumaite geie feise Kiaire 
Bang auf die Schweiz; deun am 7. un 8. Jas. 1800 
löfeten Die geſetzgebenden Raͤthe zu Bern das Directo⸗ 
rium auf, an deſſen Stelle ein Bollziehungs 
ansschuß von 7 Perfonen trat. ‚Allein am 7. Ang, 
1800 löfete eben fo —— der Vollziehungs⸗ 
ausſchuß die beiten Raͤthe auf, nud berief einen neuen 
geſegebenden, minder —*ſ Math, ver - 
Ad Perfossen beftarıd. Die Megierung, befichen ang 

‚ ff Perſonen, nannte ſich Bollziehungsrarh. 
Vowaponte, damaals erſter Conſul, hob (Re. 

1800), in der Nähe ter Ausfohnung mit Oeſtreich, 
dae der Schweiz Liftige Buͤndniß mit Frankreich: auf, 
und.gab der Republik die Neutralitaͤt zuruͤck; —* 
im Innern detſeiben daverten die Reibungen der bei⸗ 
den Hauptpartheien fert, mb allgemeiner Mißmuih 

ſchte über den Maurigen Zuftand der Finanzen. 
gingen Bekre, Rengger und Stapfer (Yan. 1801) 

noch Paris mit einem vom helvetiſchen Directerium 
. Außgeorbeiseten ‚neuen Werfafkmigscntwurfe, ber abe 
dam „gefehgebenden Rathe vorher nicht nergelegt wars 
den war. Der erfie Couſul, weicher im Frie den 
von lünerille (9. Febr. 1801) die Anerfennumg 
der heiossifchen Republik von Oeſtreich bemiskt - Pi 
erfläcte den drei Depntirten, die Schweiz beduͤrfe 
einer eigenegümlichen, ihr anpaflenden, "Berfaffung; 
doch werde Frankreich in. die Bildung derſelben ſich 
wicht mifshen. Er hilligte aber den ihm vorge⸗ 
legten Verfaffungsentwurf, der am 29. Mai 1801 

*) Berl. Heiac. Bigokte, 6.278. 



Sich, wo 
wa een Din vn aachen ae 
wipetheilt ward 

Nach viefem Entrourfe follte die Schweig ia 17 
Santone gerpet we werden, nud die befondere Verfaſſung 
ver Sansque neben der allgemeinen Verfaſſuug des 
gemen Geeifkontes (ungefähr wie in Nordamerika) bes 
Wehen. , Bern fallte die Hauptſtadt des Staates fer, 
und: die hoͤchſte Gewalt aus einer Tagfakung von 
77. (aus den einzelnen Cansenen auf fünf Jahre ger 
bean Abgeordneten, . webft ehem, va der Tage 

gewählten," Senate von 23 Individuen, mit 
* —E8 ihm sorfigenden, und von ipme feloh 
aus feiner: Mute gewählten, tandammännern 
befteen. : Die. Würde eines Senatars fellte fünf, 
vie eis Sendemmanus zehn Jahre damen. Der 
verfigende Laundammann und vier gewaͤhlte Genatoren 
ſollten · den Eleinen Noch bilden, und diefen bie 
vollziehende Gewalt und die Emennung zu 

. Staatsänuern, fo wie den Senate die In 
tiative der Gefehe, der. Tagfagung aber bie Ans 
mabme oder Verwerfung derfelben zuftehen. An die 
Spige der einzelnen Cantone folkten Präfecte gar 
—* werden, beauftragt mit der —S 
der Venheuung ber Eteuern, und dem Kirchen⸗ und 
Schulwefen. Abgefchafft blieben ‘das Patriciat, die 
geſchloſſenen Zünfte, und das vormalige Verpältniß . 
der Unterhanenlande.: ' Dan gab die firenge politifche 

Einheit auf, behielt aber hie politifche Gleichheit. 

62. . 

Y Die Berfaffungsentwürfe vom 24. Oct. 
1801 und vom Jahre 1802. 

Schien gleich die Abſicht bei dieſer newen Ver⸗ 
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foffung verſthnend zu ferınz- fo kounte voch die Erbe⸗ 
terung der Partheien nicht beſeitigt werden. Sie zeiger 
fich befenders nad) dem Zuſammentritie bee allgemei⸗ 
wen Tagſatzung zu Bent TV. Expe. 1801). Wein 
Aegte-die eine, bald die ant ere "Purchei, -wie fi) im 
der wechfelswweifen Abfegımg der oberften Staatsbe⸗ 
hoͤrden zeigte. Während: Frankreich die Treinung‘ nad 
MWalliferländes von der Schweiz beabfihtigee 

und fpäter durchführte, verließen (7. Oct. 1801) die 
Haͤupter ver ariſioktatiſchen Parthei, Reding, 
Mia Her amd von der Flue die Tagſatzung, un 
 wanbrent fidp, wie Die demokratifhje-Narthet, mir-ifren 
Worfchlägen gleichfals an den erften Confal. Ob 
nım gleich, nach ihrer Eurfernung, noch 13:amdere 
Abgeorpnere (17. Dit.) die Tagſatzung verließen; fo 
beendigten doch die Zumigebtiebenen (24. Det. 1801) 
einen neuen Berfaffungsentwurf *),) weicher 
(26. Det.) angenommen, und Darauf (27, Die) ein 
neuer Senat, erwählt ward. Au Diefem Lage aber 
erklärten 13 Mitglicver des. bisherigen geſetzgebenden 
Kathes der Tagfatzung, ſie habe ihre Beſtimmung 
überfcheitten, und ließen ven Verſammlungsſaal· der 
Tagſatzung befegen. Es fohgte (28. Det.) bie Aufl 
fung der Tagfagung, (3. Moo.) die Auflöfung des ges 

1 

*) Diefe „Verfaſſung der allgemeinen helvetie 
Then Tagſatzung“ vom 24. Det. 1801, deren das 
maliger Präfident Ufkert' ſte unterzeichnete, ſtehet voll⸗ 
fändig in d. Europ. Conſtitt. Th. 4. S. 395. Sie 
theilte die Schweiz in 19 Kantone, unterfchied zwiſchen 
der befondern Verfaſſung der einzelnen Cantane und der 
allgemeinen Vundesverfaffüng, beitimmte eine” Tage 
Tagung von 31 Abgeordneren ‘aus, allen 19 Tantonen, 
und einen Senat, der aus 2 Landammännern und 28 
Narhen beſtehen ſolte. ©. 
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fohachenben Norge, isch die Aanahme ber Verſegana 
vom 29. Mai, Ein Ausſchuß van. fünf Perfoges 

. Planen des erfien Conſuls, der in. eingm Schreiben 
an die Schweizer vom 6. Jan. 1802 ihren die Birtg 
um die Vereinigung mit Frankreich ſehr 

nahe legte; denn „er habe bisher zu ihnen gefprochen, 
wie in den fruͤhern Zeiten das Oberhaupt der galliſchen 
Woͤlkerſchaften gethan haben wuͤrde, wo He Tv eri en 
einen Theil Balliens ausmach te.“ . 

Dieſe Erklärung bewirkte, Haß die einflußreich ⸗ 
ſten Männer von beiden Parthejen bei der Beſetzuug 

der. Etaatsämter.in der Schweiz verſchmolzen wurden, 
und daß Männer beider Partheien zu einem neuen 
Berfaffungsentmurfe (27. Febr. 1802)*) ſich 
vereinigten, welchen der Senat der Reyublik annahm, 
Nach demfelben follte die Schweig,. mit Einfluß 
von Wallis, in, 21 Cantone getheiit, einS enat 
aus zwei Sandammänpern, zwei Gtatthaltern und-26 
Närhen gebilvet, und zur Juitiative der Geſetze ber 
rechtigt werden, die. Tagſatzung aber aus 52 ge 
wählten Abgeotdneten beftehen,. und diefer das Recht 
der Annahme oder Verwerfung ber Gefege, und die 
Erklärung von Krieg und Frieden zukommen. , Die 
vollziehende Gewalt follte auf dem Fleinen Ras 
the beruhen, gebildet aus den beiden Landammaͤnnern, 

*) Europ. Conſtitt. Th. 4 & 409, 
St. ®. ate auf. IV. .20 
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beit Beiden Starfaltern und fleben aus der Bine w 
nr Raͤthen. 
dieſer Betfaffungsentwurf viel 
re neun Cantone erklärten ſich fire 

tbings Abweſenheit, bewirkte Kuhn 
‚ im Einvetſtaͤndniffe mit dem frame 
", it dem Meinen Rathe die Rüde 

keht zur Verfaffung som 29. Mai; worauf Reding die 
landammannwrde niederlegte und-48- Rotablen aus 
en Cantonen (30. Apr.) zu Bern ſich verſammelten. 
Diefen Notablen ward von dem · kieinen Rathe (S⸗ 
Mai 1802) ein neuer Verfaffungsentwurf , 
vorgelegt, und von ihnen (20. Mai 1802) angenoms | 
wien. Er mäherte-fich der Verfaflung- vom 29: Mai 
4804 mit wenigen Abweichungen *). Rach ihm follie 
eine Tagſatzun g aus den Stellvertretern aller Sans 
ine (auf 25,000 Seelen Ein gewählter Stellvertre⸗ 
ie), din Senat, von 24 Mitgliedern, und ein Botle 
stehungsratb-aus einem Landammann und zweien 
Exrktfaitern beftehen, ımd zwifchen der befondern 

. Verfaffung der Tantone und der allgemeinen "Ber 
eins ‚der Geſammtheit des Staates untetſchieden 

eben. Dieſe Vetfaſſung wed (2. Sul. 1802) vom 
ktenen Rathe für das Staatsgrundgeſetz det 

z erffärt, woranf (3. Jul.) der Senat und ver 
wrbähtte fanbanidnit Dold er ihte Aemtet antraten; 
Daratıf verliehen (13. Jul.) die franzöfifchen Truppen 
die Sqhweiz. ¶ Als aber, unmittelbar nach dem Wege 
Juge —— allgemeine" Unruhen, ünd felbft gegen 
feitige bintige Defehtungen, in ven einzelnen Cantonen 
iinsbrachen, in Graubfindten (22. Aug.) die alte Beni 
füffung der diri Bünde hergeſtellt, vom General Uns 

*) Europ. Conſtitt. 5.4 S. 423. 
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. verlor Vie Seadt Zurich beſchoffen und die Deuchngd) 

fehte. Regierung nicht mehr anerfannt'wiard;ji da Serie] 
ver erſte Conſui, deſſen Bermittelung vie Schweü 
zer verlangt hatten, eine Deputation von beiden Par 

ien (36 von dem neuen, 15 von dem alten 
) nah Paris, welche, unter ſeiner Mitwire 

bang, die enblihe Verfaſſung der Schweiz entwerfen 
felkee. Bonaparte harte (4. Dec.) vier franzoͤſtſche 
Senatoren (Barthelemp, Demeunier, Rode 
ver ımb Gouche) ernannt, die mit zehn Deputivten 
ver Schweiz, flnf von jeder Parthei, die Verfaffunges 
urtanden der einzelnen 19-Cantene; und die'wigemeine 

fſchweizeriſche Bundesacte verhandelten, welche untee 
dem Ramen der Mediarionsarte (19. Febtr 
1803) won dem erſten Conſul den helvetiſchen Dep 
titten mis der Erklärung übergeben warb :: Verlaſſeli 
Sie dieſetde nicht; ſonſt bleibt mir nichts uͤbrig, ale 
Die Schweiz mit Gewalt ber Waffen. zu bezwingen, 
oder mit. Frankreich zu vereinigen.” : 

De J 07 

66. 
H Die Mediationsacte vom 19. Februai 

1803. 
J 29 

" Die allgemeinen Verfügungen der Mediations⸗ 
acte, die bis gegen das Ende des Jahres 1813 als 
Bundessertrag der ſchweizeriſchen Eidsgenoſſen - 
ſchaft galt, waren folgende: Die 19 Eantone der 
Schweiz (Appenzell, Argau, Bafel, Bern, Grey 
berg, Glarus, Graubändten, Luceru, St. Gallen, 

Ehafpanfer, Shwnz, Gelorhen, Tefin, Ifum 
gen, Unterwato, Uri, Waadt, Zug und Züri) 
find mit einander nerbündet in Gemäßheit dee 
in ihren beſondern Verfaffungen ſeſtzgeten ds 



308 Poftioes Gtaatsreft. 

. &ie garantiren · eĩnander wechfelfeſtig ihre Ver⸗ 
ſung, ihr Gebiet, ihre Freiheit und Unabhängige 

keit, ſowohl gegen die fremden Maͤchte, als gegen die 
Anmaßimg eines einzelnen Cantons, ober einer bes 
fondern Faction. — Es giebt in der Schweiz Leine 
Untertpanenlande mehr, Feine Vorrechte der Orte, 
der Geburt, der Perfonen und Familien, — Jedei 
Schweiger Bürger ift befugt, in einem andern Kane 
tone haͤuslich ſich miederzulaffen, und fein Gewerke 
frei daſelbſt zu treiben. Er erwirbt die politiſchen 
Bechte, gemäß dem Gefege des Cantons, im welchen 
er ſich mederlaͤßt; er kaun aber nicht zugleich. in zwei 
Kantonen die politischen Rechte genießen. — — 
alten inländifchen umd auswärtigen Abzugsrechte ſind 

abgeſchafft; die freie Circulation der Sebensmittel, des 
Biehes und der Warren iſt garantirt; Bein Octeoi⸗ 
Eingangs, Tranfito= oder Mauthrecht kann im In⸗ 
nern der Schweiz eingeführt werben. Jede Allany 
eines Cantons mit einem andern Kanton ,: oder mit 
einer fremden Macht ift.unterfag. — Die Tags 
fasung wechfelt von einem Jahre zum andern in 
den ſechs Cantonen: Freyburg, Bern, Solothurn, 
Bafel, Zürich und Lucern. Der Sandanmann 
oder Bürgermeifter des Dirigirenden Cantons nennt 
ſech zugleih fandammann der Schweiz. Die 
frenıden Gefandten übergeben ihm ihre Ereditive ode 
Zurüdberufungsfchreiben, und wenden fih an ihn 
für die Unterhandlungen. Der dipfomatifche Verkehr 
geht durch ihn. Bei Eröffiumg der Zagfagung giebt 
er die Nachweiſungen, welche ihm in Betreff ber 
innern und auswärtigen Gefchäfte, die den Bund 
angehen, zugelommen find. — Jeder Canton 
ſendet zur Tagfagung Einen Deputirten. 
Die Deputivten haben Juftructionen und, .befehränkte 
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Bollniachten, und ‚flinnnen nicht gegen ihre Inſtrue⸗ 
fionen. Die 19 Deputirte, aus denen die Tagfagumg 
befteht, machen in den Berarhfchlagungen 25 Stims 
Men ans; denn die Deputirten der Kantone, deren 
Bevölkerung. mehr als: 100,000. Einwohner beträgt 
(Bern, Zuͤrich, Waadt, ©. Gallen, Argau und 
Staubuͤndten), ‚haben jeder zwei Stimmen. Die 
Tagſatzung dauert einen Monat; doch können auch 
außerordentliche Tagfasungen berufen werben. Die 
Kriegserklaͤrungen, die . Friedens» oder Allianzver⸗ 
träge, gehen von der Tagſatzung aus; fie erfordern abes 
die Genehmigung von drei Viertheilen der Cantone. 
Sie altein ſchiießt Handelsvertuäge und Capitulgtionen 
für ausländifchen Dienft. Sie ordnet das Contingens 

"der fir jeden Canton beftinimten Truppen. Gie ers 
nenne und ſchickt ‚die außerordentlxhen Borfchafter. 
Sie entſcheidet in den Zwiſtigbeiten zwiſchen den eins 
zelnen Cantonen. Die Verfaſſung jedes einzelnen 
Cantons *) wird Im: Archive ner Tagſatzung nieder⸗ 
gelegt. — 

‚ Der erfte Conſui unterzeichnete dieſe Aete mit . 
der Erklärung: „Wir erkennen Helvetien, der gegens 
wärtigen Acte gemäß. comftituirt, als unabhängige 
Macht. Wir garantiren-die Foͤderalverfaſfung, und 
die Verfaſſung jedes Cantons, gegen die. Feinde der 
Ruhe Heloetiens wer. fie auch ſeyn moͤgen.“ 

64. 
by Politiſcher Charakter der Bunbesacte 

vom 7. Aug. 1815. ' 

Bald nach: der- Annahme der Mebdiationsacte 

*) Diefe befondern Werfafbingen- ber einzelnen Cantone vom 19; 
“Ben vo, ia ind. Europ. Eonftieh Thi 4. 9 450, 
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fehle die Republik ein Vertheidigungsbimdeig (27. 
ESept. 1803) mit Fraukreich, umd einen Vertrag 
wegen der in franzöfifchen Sold zu gebenden Truppen 
Anfangs 16,009 Mann, in der Folge nur 12,008 
Mann) ; im Innern blieben die Partpeien ein Jahr⸗ 
gehend hindurd beruhigt. — ie regten ſich aber, 
won neuem, nachdem Napoleon im Herbie 1813 ben 
Boden Teutſchlauds verlaffen mußte, ımd bie Vere 
bimdeten die von der Schweiz (18. Nov. 1813) bes 
fehloffene, und von Napoleon anerkannte, Natalie 
Wit nicht zugeftanden. Das Heer, weiches der Fuͤrſt 
Schwarzenberg fuͤhrte, ging durch die Schweiz über 
ven Rhein, und'die zu Zürich verfammelten Gefande 
wen der Cantone Uri, Schwyz, Imcern, Zaͤrich, 
Slarus, Zug, Grenburg, Bafel, Schafhaufen und 
Appenel ſprachen (29. Dec. 1813) die Auflöfung 
Ber Mediationsacte aus. " 

=. Je größer die Gährung war, welche unter den 
einzelnen Partheien der Schweiz, zumächft. für die 
völlige Herftellung deralten Verhältniffe, 
aufwogte; deſto noͤthiger erſchien der Einfluß der 
Abgeordneten der verbändeten- Mächte auf die nene 
Grfalıng der Derhitmiffe: ver Schweiz, ‚mb vie 
andtiche Entſcheidung des Schickſals der Schweiz auf 
ven Eongrefie zu Wien. Zwar ſchloſſen bereits die - 
19 Cantone am 8. Sept. 1844 'zu. Zarich einen Bun» 
desvertrag; auch gaben ſich die meiften einzelnen 
Cantone im Laufe des Sahres 1814 befondere 
Berfaffiingen*); allein es verzog fih bis zum 

d) "Die volftändige Sammlung aller zu dem gegenwärtis 
gen helvetiſchen Staatsrechte gehörenden Urkunden if: 

"U CURERDE) Handbuch bes ſqhweizeriſchen 
“ Matttrehts, Ae Ausg. Ram, 1824. & wo 
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7. Aug. 1815,: bevor der 
beſchworen wark; weil, i 
ſchen der Abſchließung und 
theils drei neue Cantne — 
das preußiſche Fuͤrſtenthum 
mit der Eidsgenoſſenſchaft verbunden wurden, theilg, 
mac) der Ankunft der belverifchen Abgeordneten sp 
Wien, (20. Maͤrz 1815) die Erklärung Red 
Wiener Congreffes über die Angelegen 
Heiten der Syweiz*®), fo wie (29. Pin 1819) 
die eidsgendffifhe-Beitristsurfygde**®) 
zu ber Erklägung des Wiener Congreſſeß 
erfolgte. 

Die Grundbeſtimmunger 
beſchwornen Bundesvertrages 
Die 22 fonserainen Cantone d 
Bern, Lucern, Uri, Schwyz, 
‚Bug, Freyburg, Solorhurn, 
Appenzell beider Khoden, St. 
Aargau, Thurgau, Teffin, A 
burg und Genf, vereinigen fü 
Behauptung ihrer Freiheit 
Sicherheit gegen alle Angriffe 
zur Handhabung der Ruhe un 
‚Sie gewaͤhrleiſten ih gegenfi 

"3 bie Verfaffungen der einzelnen Cantone 5 befinpen 
(welche :$. 19. bereits chronologifd, Haagewicen 
wurden). 

u) Diefe vom Könige von Preußen dem Furſtenthume im 
18. Jun. 1914 gegebene Verfaſſung ſteht beim Ufteri, 
S. 460, und.in d. Europ. Conſtitt. Th. 4. ©. 562 

5 uſteri, ©. 32, 
=) YUgeri, @ 3. 
ee) Uferi, © 6. 
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fo wie dieſelben von den oberſten Behoͤrden jedes Cars 
tons, in Ueberinftimmung mif den Grimdfägen des , 
Bundesvertrages, werden angenommen tworden ſeyn. 
Wie gewaͤhrleiſten -fih) gegenfeitig ihr Gebiet. Zur 
Handhabung diefer Gewaͤhtleiſtung und zur Behaup« . 
Fang der Neutralität der Schweiz wird aus der waß 
fenfäpigen Mannfhaft eines jeden Cantons, nach dem 
Wepältniffe von 2? Mann auf 100 Eimvohner Be⸗ 
Volferung, ein Contingent gebilder. — Im Fate 
äußerer oder innerer Gefahr‘ hat jeder Canton das 
Recht, die Mitſtaͤnde zu gerrenem Auffehen aufzufore 
dern. Wenn in einem Canton Unruhen ausbrechen; 
fo mag die Regierung andere Cantone zur- Hüffe 
mahnen; doc ſoll fogleic der Vorort davon benach⸗ 
Achtigt- werden. Bei fortdauernder Gefahr‘ wird die 
Logfügiing, auf Anſuchen der Megierung, die wei⸗ 
teen Maasregeln treffen. Im Falle einer plöglichen 
Sefahr von außen mag zwar der bebrohte Canton 
andere Eantone zur Hülfe mahnen; doch ſoll ſogleich 
Ver Vorort Davon in Kenntrüß gefeßt werden. Diefem 

Uegt ob, Die Tagfagung zu verfämmeln, welcher alle 
Werfigungen zur Gicherheit der Eidsgendffenfchaft 
‘guftehen. — Ale Anſpruͤche und Streitigkeiten zwis 
ſchen den Eäntonen über Gegehftänbe, die nicht durch 
‚den Bundesvertrag gemährleiftet ſind, werden atı 
das, eidsgenöffifche Recht gewiefen. — Es dürfen 
antersdey einzelnen Cantonen Bene, dem allgemeinen 
"Bunde oder den Rechten anderer Kantone nachtbeilige, 
Verbindungen gefchkoffen werden. — Da es, nah 
‚Anerkennung der 22 Cantone, feine Unterthanens 
lande mehr in der Schweiz giebt; fo Bann auch ber 
Genuß der politifchen Rechte nie das ausſchließliche 
Privilegium einer Klaffe der Cantonsbürger feyn. — 
Die Tagfagung beforgt, nah den Vorſchriften 
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des Bundesvertrages, die ifr von den fouwerainen 
" Ständen uͤbertragenen Angelegenheiten des Bundes. 
Sie beſteht aus den Gefandten der 22 
Kantone, welche nad) ihren Inſtructionen ſtimmen. 
Sie verfammet fü ſich in der Hauptftadt des jebesmalis 
gen VBororts. Der im Amte ſtehende Bür- 
germeifter des Vororts führt den Vorſitz 
Die Tagfagung erflärt Krieg und fchließt Frieden; 
fie allein errichtet Buͤndniſſe mit auswärtigen Staa⸗ 
ten; doch find für diefe wichtigen Verhandlungen 
drei Viert heile der Cantonsftimmen erforderlich. 
In allen Übrigen Verfügungen der Tagſatzung ent⸗ 
ſcheidet die apfolute Mehrheit. Die Tagfasung ſchließt 
Handelsverträge mit dem Auslande; doch können 
Militaircapitulationen und Verträge über öfonomifche 
und Pelizeigegenftände von einzelnen. Cantonen mit 
auswärtigen Staaten gefchloffen werden. Gie duͤr⸗ 
fen aber weder dem Bundesvereine, noch beftehenden 
Bündniffen, noch verfaffungsmäßigen Rechten ans 
derer Cantone znwider fen, und müffen deshalb zur 
Kenntniß der Tagſatzung gebracht werden. Die Tags 
ſatzung etnennt eidsgenöffifche Gefandten, wenn deren 
Abordnung nothwendig erachtet wird. Cie trifft die 
Maasregeln fin die Außere und innere Sicherheit der 
Eidsgenoſſenſchaft. Sie beſtimmt die Organifation 
der Contingentstruppen, verfügt über: deren Aufſtel⸗ 

lung und Gebrauch, ernennt den General, den Go 
neralſtab und die Oberften. Wenn die Tagfagung 
nicht verfammelt ift, wird die leitung der Bundesan⸗ 
gelegenheiten. dem Vororte übertragen. Der Bor 
ort wechfelt aller zwei Jahre unter den 
Cantonen Zürih, Bern und $ucern, Für 
tebensmittel, Sandeserzeugniffe und Kaufmannswaa- 
ven befteht freier Kauf und ungehinberte Aus⸗ und 
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Murchfnhr zwiſchen allen Cantonen. Die Abzuges 
rechte von Canton zu Canton find abgefchafft. 

Die Beſchluͤſſe der auf dem Wiener Congreffe 
mit. den fchweizerifchen Angelegenheiten: ſich beſchaͤfti⸗ 
‚genden Commiſſion wurden in befondere Artikel der . 
Wiener Eongreßacte aufgenommen, nad weldyen, 
“außer der Anerfennumg der 22 Cantone, Defireich am 
Sraubändten die Herrſchaft Razuͤns überließ, das 
Gebiet von Genf durch einige von Sardinien abge 
@retene Bezirke erweitert, und eben fo der Reſt des 
Bischums Bafel den Cantonen Bafel und Bern zu⸗ 
gerheilt ward. Am zweiten !Parifer Frieden kamen 

- nach der Bezirk Carouge und ein Theil der Lanpfchaft 
Ger von Savoyen an Genf; auch ward (20. Nov. 
4815) von den verbuͤndeten Mächten die immer 
währende Neutralität der Schweiz ausge 
ſprochen. 

65. 
c) Ueber die beſondern Verfaſſungen der 

einzelnen ſchweizeriſchen Cantone. 

Wenn gleich die befondern Verfaſfungen ver 
einzeluen ſchweizeriſchen Cantone den allgemeinen 
politiſchen Charakter tragen, daß fie dem Bundes« 
vertrage nicht widerfprechen duͤrfen und von der Tage 
ſatzung genehmigt werden muͤſſen; fo meichen fie doch 
im Einzelnen weſentlich von einander ab, und nähen . 
ſich in vielfachen Beziehungen ven Altern Formen, 
ſo weit biefelben beibehalten werben Eonnsen *), Go 

) Ueber das ältere helvetiſche Staatsrecht, ver dem Aus⸗ 
bruche der Revolution, verdient verglichen zu werien: 
Leon. Meifter, Abriß des eidgenoͤſſiſchen Staatsrechts 
überhaupt, nebit dem befondern Staatstechte jedes Can⸗ 

ns und Ortes, Ex. Bellen, 1786. 8 .1 5 
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Beßielten namentlich Die’ leiuen unb Dei fratb 
foen hen Cantone ihre landesgemeinden, denen. bie Hörhfte 
Gewalt zuſteht, welche in den größern unda ri ſt o⸗ 
kratiſchen Cantonen dern: großen Rathe gehört, in 
welchent zwar die kleinen Städte und das fand ihre 
Stelivertreter haben, doch Ta, daß bie vormals four 
weraine Stade theils Durch die Zapf ihrer Mitglieder 
im großen Raihe theils darch die dem großer Rare 
auftepenwen Wahlen und durch den Antpeif an dem 

kleinen Ratte, ein wefeneihes Uebergewicht bes 
auptet. 
Der Cantoun Bafel war ber erſte, welcher, nach 

der Aufhebung der Mediationsacte, bereits am 4. Maͤrz 
1814 eine neue Berfaffang fih gab. Nach vers 
felben liegen die Sounerainerätsrechte des Cantons in 
den · Händen eines großen Rathes, der aus 150. 
Mitgliedern beftcht, wovon 60 unmittelbar von den 
Zuͤnften (d. i. Bapieerfanumlungen) aus ihrer. Mitte, 
amd 90 von dem großen Rathe felbft gerät werden 
Er uͤbt die geſetzg eben de Gewalt. ertäßt und 
giebt nicht mm Geſetze, die ihm von —* kleinen 
Rathe vorgeſchlagen werben: er hat auch das Recht, 
He ſelbſt in Vorſchlag zu bringen; doch uͤbergiebt er 

fie vor ihrer Annahme der Berathſchlagung des klei⸗ 
wen Raths. Der fleine Math wird aus 25:Min 
gliedern Des’ großen Rathes gebildet, die ihre Seellen 
in demfelben beibehalten. Cr-ift mit der Bollziehung 
ver Geſetze beauftragt; ex fchlägt dem großem 
vie Geſetze vor, die er für noͤthig erachtet, und .gü 
demfelben gutachtliche Vorschläge uͤber Gegenſtaͤnde, 
Die ihm der große Math zur Berathung uͤberweiſet. 
Die Mitglieder des Fleinen Kathes werden von dem 
großen Rathe durch geheime abſolute Stimmenmehr- 
Seit erwaͤblt. Zwei Burgerumiſter, welche won dem 
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großen Mathe aus der- Miete des Heinen Mares 
geheime abfointe Stimmenmehrheit ernannt —8 

fuͤhren: abwechſelnd, jeder ein Jahr lang, den Verfig 
im großen und Meinen Rathe. 

Am 29. März 1814 gab der Canton Lucern 
fi eine. befondere Verfaffang. Nach verfelben - 
beruht die hoͤchſte founeraine Gewalt auf 36 täge 
lichen, und 64 großen Raͤthen, deren Seellen 
febenslänglich find, präfibire dutch einen Schuicheiß. 
Er beſteht aus 50 Mitgliedern aus der Bürgerfchaft 
der Stadt Lucern, und aus 50 Mitgliedern aus der 
Sandfchaft. Der tägliche Kath (von I6 Individuen) 
bt die hoͤchſte vollziehende, verwaltende und vichter⸗ 
liche Gewalt. Er fihläge dem gefammten Karhe vie 
Geſetze, Decrete und Verordnungen vor, und beſorgt, 
nad) erhaltener Genehmigung, von ſich aus die Woil⸗ 
ziehung. : Zwei Schuftheißen, von Nach und humdert 
ans der Mitre des täglichen Rathes gewaͤhlt, führen 
abwechſelnd jeder ein Jahe lang den Wörfig, fowohl 
ten Rathe und Hundert, als im täglichen Rathe. Die 
katholiſche Religion ift die Religion des Cantons. 

Am 10. Mai 1814 ward die neue Berfafs 
fung des Cantons Freyburg unterzeichnet. Sie 
überteug die hochſte Gewalt auf 28-Miitgliever des 
tleinen, und 116 Mitglieder des großen Rathes, 
deren Stellen lebenslänglih find. Der große 
Rath wird aus 108 Mitgliedern aus der großen 
oder fogenannten patricifhen Bärgerfhaft der 
Stadt Freybarg, und aus: 36 Mitgliedern von den 
Städten und der Sandfchaft zufammengefeßt. Er bes 
ftätige ober verwirft die Gejegesvorfchläge, die ihm 
von dem Eleinen Rathe oder von bem Ötaatsrarhe 
gemacht werden. Er ernennt die beiden Schultheißen 
aus den Mitgliedern des kleinen Rathes. Er übt das 
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Begnabiguugsrecht und alle Actt bern Tomutrainen 
Gewalt. Der Fleine.Kach übt die hochſts volle 
ziehende, verwaltende und richterliche Gewalt. . Er 
theile ſich int zwe i Abtheilungen. Die neine, aus.13 
Veitgliebern, bildet, unter dem Vorfihe des repleten« 
den Schulspeiß, -dven Stautsrat.h;:.dte..andere, 
water dem Vorſitze des Altſchultheiß, Den Appelipe 
tions rat h. ‚Der Staatsrath ift mit der. Wollziehang 
der Geſetze und Verordnungen, ſo wie —— 
ſßgcht Aber die untern Behörden beauſtragt. Der 
Appellationsrath beurtheilt in letzter Je alle buͤr⸗ 
gerliche und peinliche .Kechtofälle, mie —e bu der 
Klagen über Verbrechen, melche die Todesſtrafe nach 
ſich ziehen, ‘wo der ganze: kleine Kath -das.Urtheil 
füllt. — ‚Ein Ceufurgericht, beſtehend aus 7 
Mitgliedern, die man: Heiml icher nennt, und ges 
wähle von dem großen. Rathe aus feiner Mitt, ſorgt 
fün Di6 Aufrechthaktung der Sonfliution and ver- guten 
Sitten. , Jedem Eingriffe in dieſelbe „ifo ‚wie. jebem 
Mißbreuche der Gewalt zu wehren, ifk.unerfäßliche 
Pflicht :für die Heimlicher.. Jever derſelben iſt 
durch feinen Eid gebunden, folche Fälle. dem Ceuſur⸗ 
gerihte zu überbringen. Die -Heimlicher bleiben Drei 
Sabre. im. Amte, und muͤſſen 40 Jahr, alt ſeyn. — 
Die Surpelihe Religion iſt Die Religion:des. Kantone. 

Bor Verfluß von zehn Japten kann Eine Abe 
. —* in der Verfoſſung gemacht werden. 

Rosen .." 66, 
' Bortfegung , 

An 11. Inny 1614 gab der Canton Zuͤrich 
fi feine beſondere Ver fafſung. — Die evanges 
uüſch⸗ refermirte Religion, it die hemſchende Reli⸗ 



se Poſitives Eiiisrcht. 

yon: Dam katholiſchor Cdtneinden futd Are kisherigeit 
Kuligienduethälmiffe garantirt.. ‚Einent- g rid get 
NRathe von 22 Mugliedern kommt die hoͤchſte ·Se · 
walt,::d. Hide Auslbung der. Somwerainetaͤts rochte 
und. die Geſetzgebung des Kantons zu: .:Der ‚große 
Rath Hab-bie: — Befugniß, Steuern zu 
erfinuen, . Der große: Rath wahlt denjenigen Theil 
feiner. elgnun Sliever, weicher nicht unmittelbar ‚von 
ven 65 Zünften (Bapfeerfanninngen) des Cantons 
gersäplt.meirb; ferner die Mitglieder des. kleinen 
Rache; den — der —— Kirche; die welt⸗ 
lichen Slieder des Kirchentarhe; die Mitglieder dos 
Erie haugsraches u. ſ. w. Der kleine Kath be⸗ 
Richt aus. 25 Mitgliedern‘ des: großen Ratheßs. Es 
fchlägs dem großen Nathe die Geſetze wor, und läßt 
fe, nad) desen: Annahnie / vollzie hen. Gr⸗leitee die 
ganze Vertoaltung · Zwei Buͤtgerweiſter/ führen: abe 
wechfelnd,. jeder ein Jahr lang, den Vorſitz⸗ ſonohi 
im kleinen, als im groͤßen Rache. J 
.. Dorauf folgte am 18. Sun. 1814 rn ‚Dort 
dem Rbrtige vor Preußen. feinem Fuͤriſt en t hwme 
Neuenbarg gegebene, Verfaffang. : Der 'Rimig 
atläut, tar und feine Nachfolger dieſes Feſten⸗ 
thum in ſeiner vollk ommoenen· Unabhängigkeit, Umer ⸗ 
oeßerlichkeit "und Untheilbarkeit behalten, ‚ohne: daß 
es jemals einem Prinzen ats Leibgedinge uͤberläſſen, 
oder als Lehen: mn Aftenlefen-an jenmuſde uͤberragea 
werden Bann. Die proteftantifche und katholiſche 
Religion wird frei geübt. Mur Landesunterthanen 
und, im Fuͤrſtenthume Anfäffige koͤnnen Civil» und 
Militairftellen beileiden, mit alleiniger Ausna me ber 
Erle des Gousernes. Die volltemmane Händels« 
—* im Lande und auswärts wird allen Einwoh⸗ 
mein zugeficpert, fo wer fie der Serpflichtumgen beim. 

ı 
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Entritte in den Schtweizerbund nicht zuwidbr: iſt: Alle 
Poligeiordruungen gehen vom Fuͤrſten aus. Keine 
Abgabe darf erhoben werden, als vermöge eines Gm 
feges. Alle Einwohner find vom 18ten bis zum 
SOften Jahre waffendienftpflichtig; fie können aber in 
den wirklichen Dienft zu Beinem andern Zwede geru⸗ 
fen werben, als für die Erhaltung der oͤffentlͤchen 
Ordnung, für.die Sanbesvertheidigung, und fir bie 
Erfüllung der Verträge, welche das Fuͤrſtenthum mit 
ver Schweiz verbinden. Die Land ftände -follen 
als gejesgebende Behörde und Nationale 
rat h wieberhergeftellt, und die Stelvertretung jedes 
Bezirks, nach feiner Wichtigkeit und Bevölkerung, . 
feftgefege werben. — 

Der Canton Appenzell der äußern Rhoden 
gab am · 28. Jun, 1814, und der innern Rhoden am 
30; Jun. ſich feine beſondere demokratiſche Verfaſſung. 
In der Verfaſſung der äußern Rhoden bildet die 

 tandesgemeinde, oder die allgemeine Werſamm⸗ 
kung des Volkes, die höchfte Landesbehoͤrde. Sle be⸗ 
fieht aus allen Angehörigen des Cantons im Alter 
von. 16 Jahren und drüber, wird jährlich gehalten; 
und erwaͤhlt durch freie Hand und Etinime die vier 
Standes haͤupter und die hbrigen Beamten, doc) ſtets 
nur für ein Jahr, nach deflen Werfluffe alle wieder 
waͤhlbar find; Der tandesgemeinde mäffen alle Bünde 
niſſe and Vertraͤge, Kriegs» und Friedensſchlauſſe, 
alle Vorfihläge zu neuen Geſetzen und zur Abaͤnde⸗ 
tung ber beſtehenden zur Entfcheidung vorgelegt wor⸗ 
den, nachdem fie vom großen Kathe geprhft worden 
find. Die Neu⸗ und Alt-Rätbeverfammlung 
iſt die zweite Behörde des Cantons, und aus der 
ſaͤmmtlichen Landesbeamten, den KHauptlenten und 

iner für jeie Gemeinde beſtimmten Anzahl Raths⸗ 
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gfiedern zuſammengeſetzt. Sie hat die Polizei und 
Steuern unter fih. Der große Rath, gebildet 
aus den 10 Landesbeamten und den regierenden Haupte 
leuten der Gemeinden, übt die hoͤchſte richterliche und 

vollziehende Gewalt. Die kleinen Raͤthe beur⸗ 
theilen in zweiter Juftanz alle Progeßfachen, und find - 
Aufſeher über alle Zweige der niedern Polizei. Der 
regierende Land ammann ift Präfivene aller dieſer 
hohen Standesbehoͤrden. Jede Gemeinde hat 
für die Verwaltung ihrer Kirchen« und Gemeindeguͤ⸗ 
ter, ihres Armenwefens und ihrer innern Anftalten, 
eigne Behörden, die man Kirchhoͤren und Ges 
meinderath, oder Hauptleute amd Raͤthe nennt. Die 
Kirhhören wählen den Gemeinderath, der aus. 2 
Hauptleuten und 5 bid 22 Mitgliedern befteht. — 
In der Verfaflung des Cantons Appenzell der innern 
Rhoden bildet auch die Landesgemeinde bie erſte 
und fouveraine Behörde; doch wird das Alter von 
18 Jahren ‚zur Theilnahme an derfelben erfordert, 
Die tandesgemeinde erwählt zwei Sandemmänner und 
die übrigen obern Beamten auf ein Jahr; doch ift 

jeder wieder wählbar. Die tandesgemeinde beftätigt 
ober verwirft die ihr vom großen Rathe vorgelegsen 
Buͤndniſſe, Kriegs» und Friedensantraͤge. Die zweite 
oberſte Landesbehoͤrde ift der große Rath, beftehenb 
ans 124 Perfonen. Er entwirft und fchläge der 
desgemeinde die Gefege zur Annahme oder Verwers 
fung vor, beftinme die Erhebung von Abgaben ıc. Der 
Eleine Kath, beftehend aus 16 Perfonen, wird 
in drei gleihzählige Gänge oder Rathsſectionen ge» 
theilt. Ein ſolcher Gang heißt ein Wochenrath, 
der wenigftens 4 Sigungen hält, in bürgerlichen und 
peinlihen Fällen, mit Ausnahme der dem großen 

Rathe vorbehaltenen Gegenftände, in erſter Infang 
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Periche, in legter Inftanz aber bei erwieſenen Polizei» 
"and andern Vergehungen. 

Der Canton Glarus machte am 3. Jul. 1814 
feine Berfaffung bekannt. „ Er erklärte Eingangss 
weife: „daß er zwar nie eine in Urkunde ges 
fhriebene Verfaffung gehabt habe; daß aber 
durch Jahrhunderte lange Hebung, durch allmäplige 
Berichtigungen und durch die zwiſchen ‚beiden Kelis 
gionstheilen zu Stande gekommenen Verträge, alle 

- mählig diejenige Verfaſſung entftanden fey, welche 
auf nachfolgenden Grundfägen berufe, und die er 
auf die Nachkommen unverändert übertragen wolle,” 
Die fouveraine oberfte Gewalt fteht der Landesges 
meinde zu. Die landesgemeinden jeder Religion 

treffen die ihnen zuftehenden Wahlen nach bisheriger 
Uebung, und verfügen über die Angelegeitheiten jedes 

_Religionstheiles. Die gänzliche Keligiongfreiheit beis 
der Ölaubensbefenntniffe ift gewährleifte. Die Lan⸗ 
Desgemeinde ift der unumfchränfte Geſetzgeber in 
politiſchen, Polizeis, Civil und Criminalfachen; fie 
entfcheidet über Bindniffe, Krieg und Frieden; fie 
beftimmt Steuern und Auflagen. Gie überträgt die 
vollziehende Gewalt dem fandammanne, und 
neben ihm einem Statthalter und andern Beamten, 
Diefe Verfammlung bildet, unter dem Vorfige des 

tegierenden Sandammanns, ben gemeinen Rath. 

67. 

Br Sortfegung 

Am 4. July 1814- erfhien die Berfaffung 
des Cantons Aargau. — ever, ber in einer Ges 
meinde des Cantons das Ortsbuͤrgerrecht befißt, iſt 
auch Cantonsbürger, Mur Cantonsbürger Eönnen zu 

St. W. ate Kufl, IV. 2 \ 
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. den durch die Werfaffung eingeführten Stellen wählen . 
und gewählt werden. Um bei einer Gemeindes 
wahlverfammlung ftinmfähig zu ſeyn, muß man 25- 
Jahre alt feyn und ein fehulvenfreies Vermögen von 
300 Franken befisen. Zur Stimmfähigkeit bei einer 
-Kreiswahlverfammlung aber gehört, außer dem 
‚Alter von 25 Jahren, ein fehuldenfreies Vermögen 
von 1000 Franken. — Der große Rath, be 
ftehend aus 150 Mitgliedern (halb Katholiken, halb 
Keformirten), uͤbt die höchfte Gewalt. Er genehmigt 
oder verwirft die von dem Eleinen Rathe ihm vorge 
legten Gefeßesvorfchläge, empfängt von dieſem Bes 
richt über die Vollziehung der Gefege und Uber den 
Zuftand der öffentlichen Verwaltung, fo wie ihm ders 
felbe Rechnung über die Verwaltung des Staatsver⸗ 
mögens und der Gtaatseinfünfte ablegen muß. Der 
Amtsbuͤrgermeiſter führt den Vorfig. — Der Eleine 
Rath, beftchend aus 13 Mitgliedern des großen 
Rathes, von welchem fie fortdauernd einen Theil aus⸗ 
‚machen, übt die vollziehende Gewalt. Er fchlägt 
dem großen Rathe die Gefege vor, und vollzieht die 
angenommenen, führt die Aufficht Uber alle untetge⸗ 

- ordnete Behörden, legt dem großen Rathe Rechnung 
über alle Theile der Verwaltung ab, und verfügt über 
vie bewaffnere Macht, um die öffentliche Ordnung 
auftecht zu erhalten. — In jedem Bezirke ift ein 
Dberamtmann, beauftragt mit der Vollziehung 
der Gefege und der Aufficht über Die Beamten. — 
In jeder Gemeinde ift ein Gemeinderath, ber ' 
aus einem Ammann und wenigftens 2, höchftens 12 
‚Mitgliedern beftept. Er leitet die öffentliche Polizei, 

- verwaltet das Gemeinde-, Armen- und Kirchengut, 
"das: Vormundfchaftswefen ꝛc. — Sin jedem Kreife ift 
"in Frie densrichter, der die vorhandenen Streit: 
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Händel zu ſchlichten ſucht, über Streitigkeiten vor 
geringem Werthe entfcheidet, und bei Kreiswahlvers 

“ fammlungen den Vorfig führt. In jedem Bezirke ift 
ein Gericht, und im Canton ein Appellationse 
gericht, beftehend aus 13 Gliedern. — ever 
Schweizerbürger im Canton ann zu Miligpienften 
angehalten werben. 

Die Berfaffung des Cantons Schafhauſen 
iſt vom 12. Jul. 1814 datirt. Der Canton iſt, fuͤr die 
Ausübımg der politiſchen Rechte feiner Bürger, in 24 
Zünfte (Wahlcollegia) getheift, wovon 12 in der Haupts 
ſtadt und 12 if der Landfchaft beftehen. In der Stadt 
find alle majorenne wirkliche Bürger und Bärgerföhne 
ſtimmfaͤhig; in der Landſchaft Die Bürger, welche 20 
Jahre alt find. Die aus 74 Mitgliedern beſtehenden 
Elein und großen Käthe find der Geſetzgeber und 
bie oberfte Behörde des Cantons, welcher die Aus⸗ 
übung der höchften fouverainen Gewalt zukommt. Sie 
genehmigen und verwerfen die Geſetze und Verorbnuns 
gen, welche ihnen von dem Eleinen Kathe vorgefchlas 
gen werben; aud hat jedes ihrer Mitglieder das 
echt, Vorfchläge zu Gefegen und Verordnungen in 

. Anregung zu bringen, .die aber vor ihrer Annahme, 
von dem Eleingn Rache mit einem Gutachten begleis 
tet, den Elein und großen Käthen vorgetragen werben 
muͤſſen. Die klein und großen Käthe fhreiben vie 
allgemeinen Landesſteuern und Abgaben aus; von 
ihnen werden die Staatsrechnungen geprüft und abs 
genommenz fie ernennen zu den wichtigften Stellen 
des Staates. Den Vorfis in ihnen führen abwech⸗ 
felnd zwei, durch klein und große Raͤthe aus ber 
Mitte des kleinen Rathes erwählte, Buͤrgermeiſter, 
jeder ein Jahr lang. — Der kleine Kath, bes 

ſtehend aus 24 Mitgliedern des großen Rathes bie 
- 21 

D 
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Sitz und Stimme in demſelben behalten, iſt mit der 
Vollzishung der Gefege und Verordnungen beauftragt; 
er beforge. die täglichen Kegierungsgefchäfte und die . 
Correſpondenz mit den eidsgenöflifchen Ständen und 

. auswärtigen Behörden, ſchlaͤgt die Geſetze vor, leitet 
die untern Behörden, urtheilt in legter Inſtanz in 
Civils und Verwaltungsftreitigkeiten, fo wie in allen 
Criminalfällen; doc) daß bei — c klein und 
großen Raͤthen das Begnadigungsrecht vorbehalten ” 

bleibt. Von 4 zu 4 Jahren werden Elein und große 
Raͤthe erneuert; doch konnen biefelben Mitglieder " 
‚wieder gewählt werden. — Jeder Cantonsbürger, 

iſt zum Mititairdienfte verpflichte.. — Ale Bürger 
ſiehen unter gleichen Geſetzen und haben gleiche Frei⸗ 
peiten. — Die reformirte Religion ift die herrſchende 
andesreligion. — Aller 12 Jahre foll durch Elein 
und große Käthe eine Revifion der Berfaffung 
worgenommen werden. , \ 

Die Verfaffung des Cantons Thurgau 
ward am 28. Jul. 1814 unterzeichnet. Der Canton 
iſt in 8 Anitsbezirke, diefe find in 32 Kreife, und 
Die Kreife in Municipalgemeinden eingerheilt. Alle 
antonsbürger genießen gleiche politifche Rechte. Wer 
-Cantonsbürger ift, und im Canton ein Gemeinde⸗ 
:bürgerrecht befißt, hat als Activbürger Zutritt und 
Stimme in den Gemeinden⸗ und Kreisverfammlun« 
.gen, fobald er das Alter der gefeslihen Volljährigkeit 
„erreicht hat und wenigftens 200 Gulden Vermögen 
swerfteuert. — Ein großer Rath von 100 Mits 
-gliedern übe die höchfte Gewalt. Er entſcheidet über 
"Annahme oder Verwerfung der Gefeßesvorfchläge, 
‚bie ihm vom kleinen Rathe vorgelegt werden, fo wie 
‚über Die zu erhebenden Steuern. Ihm wird über die 
Vollziehung der Gefege und über den Zuftand ber 
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verfchiedenen Zweige der Staatsyerwaftung Rechen 
ſchaft, und von dem kleinen Rathe Rechnung über die 
Verwendung ber öffentlichen Gelder abgelegt. Er übt 
Das Begnadigungsrecht. Die Amtsdauer der Mit« 
glieder deffelben ift acht Jahre; aller 4 Jahre wird 
die Hälfte ernewert; doch find die Austretenden wies 
der wählbar. — Ein Fleiner Rath von 9 Mits 
gliedern ift die oberfte Vollziehungs» und Verwal⸗ 
fungebehirde. , Er macht die Vorfchläge zu Geſetzen 
und Steuerverordnungen; er leitet die gefammte Vers ' 
waltung, führt die Aufficht über das Juſtizweſen, 
und die Oberaufficht über die Verwaltung der Kits 

- Gens, Schul, Armen» und Öemeindegüter; er legt 
dem großen Rache Kechenfchaft uͤber alle Theile der 
Staatsverwaltung ab, ımd verfügt uͤber bie bewaff- 
nete Macht zur Handhabung der öffentlichen Orbnung. 
Der Eleine Rath, wird von dem, großen Kathe aus feis 
'ner Mitte gewählt, und macht fortwährend einen 
Theil deffelben aus. Die Amtsdauer der Mitglieder 
des Eleinen Raths ift neun Jahre; aller drei Jahre 
wird er zum dritten Theile erneuert. Zwei Landam⸗ 
männer führen halbjährlich abwechſelnd ven Vorfig . 
beim £leinen, fo wie bein großen Rathe. — Jede 
Municipalgemeinde hat einen Gemeinderath, bes 
ſtehend aus einem Ammann und wenigftens vier Mit 
gliedern, welche durch die Werfammlung der Active 

. bürger "aus denjenigen von- ihnen gewählt werben, 
die ein Vermögen von wenigftens 500 Gulden vers 
feuern. Der Ammann und die Mitglieder bleiben 
3 Jahre im Amte; der Gemeinderath wird jährlich 
zum dritten Theile erneuert. — Jedem Kreife ſteht 
ein Kreisamtmann ale Vollziehungsbeamter der Res 
gierung vor, den fie ans den Bürgern, des Kreifes 
ernennt, welche wenigftens 1000 Gulden Vermögen 



326 Pofitives Staatsrecht. 

verfteuern.« Er leifet die niedere Polizei. Bei den 
Wahlverfammlungen der Kreife führt er den Vorſitz. 
Er ift Vermittler in Etreitigfeiten der Bürger. — 
Die freie Ausübung des reformirten und des Fatholis 
ſchen Gottesdienſtes ift geſichert. Der Fortbeftand 
der Ktöfter und Capitel, und die Sicherheit ihres 
Eigenthumes ift gewährleiftet; ihr Vermögen ift aber, 
gleich anderm. Privatgute, den Steuern und Abgas 
ben unterworfen. Der Batholifche, in der Volkszahl 
Beinere, Theil der Cantonsbürger, wird im großen 
Kathe von einem Viertheile (25 Mitgliedern), im 
Bleinen Rathe von einem Drittheile repräfentirt. Der 
Vorſitz wechfelt nach den Confeflionen, fo daß der 
eine der beiden !andammänner jedesmal aus den rea- 
formirten, und der andere aus den katholiſchen Mit 
gliedern gewaͤhlt werden foll. 

68. . 

Fortfegung 

Der Canton Waadt vollendete feine Verfafe 
fung am 14. ug. 1814. Sein Gebiet ift in 60 Kreiſe 
und: 19: Bezirke geheilt. Die Kreife beftehen aus 
mehrern Gemeinden. Städte, welche mehr als 3000 

‘ Einwohner haben, bilden einen eigenen Kreis. Die 
Bezirke find aus mehrern Kreifen zufammengefegt. 
Bei den Wahlen verfammeln. fi) die Bürger in 
Gemeinde» und Kreiswahlverfammlungen. Zur Auss 
Übung der Bürgerrechte in beiden wird ein Alter von 
25 Jahren erfordert, und daß man unter den Buͤr⸗ 
gern, welche die Grundfteuer bezahlen, zu den brei 
Viertheilen der am meiften Vefteuerten der Gemeinde 
ober des: Kreifes gehört. Jede Gemeinde mit einer 
Bevölkerung unter 500 Seelen hat eine Gemeinde⸗ 
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verſammlung; jede Gemeinde über 500 Seelen 
einen Gemeinderath. In jedem Kreife ift ein Gries 
densrichter. Er ift mit Vollziehung der Gefege 
und mit der Aufjicht über die untern DVerwaltungse 

‚ftellen beauftragt. Er ift Vermittler in Streitigkeiten 
zwiſchen den Bürgern, gerichtlicher Polizeibeamter, 
mit den vorläufigen Verhoͤren bei Vergehen beaufs 
tragt, und, gemeinfam mit Beifigern, Richter in bürs 
gerlihen und Polizeifahen. Er ift Vorfiger der 
Wahlverfammlungen des Kreifes. — Ein großer 
Kath, beftehend aus 180 Gliedern, ‚die für 12 
Jahre ernannt, beittheilweife erneuert werden, und 
immer wieder wählbar find, übt die fonveraine Ger 
walt. Er genehmigt oder verwirft die ihm durch den 
Staatsrath vorgelegten Gefeßesvorfchläge. Ihm wird 
über- die Vollziehung der Gefege und die Verwendung 
der Staatseinkünfte Rechenſchaft abgelegt. Seine 
Sigungen find niht öffentlich. — Ein Staatss 

rath, aus 13 Gliedern des großen Rathes beftehend, 
welche fortfahren demfelben anzugehören, und ſtets 
wieber wählbar find, hat den Vorſchlag der Gefege 
und Auflagen. Er forge für die DVollziehung der 
Gefege, führt: die Aufficht uͤber alle untergeordnete 
Behörden, verfügt über die bewaffnere Macht zur 
Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung, und lege 
dem großen Rathe über alle Theile der Verwaltung 

“Rechnung ab. — Jeder Schweizer, der im Canten 
Waadt wohnt, ift Soldat. — Die reformirte Res 
ligion ift die Religion des Cantons; die Verfaffung 
gewäprleiftet den Eatholifchen Gemeinden die Auss 
übung ihrer Religion. “ 

Der Canton Solothurn machte feine Bere 
faffung, — nad näherer Kevifion des Derfafs 
fungsentwurfes vom 8. July, — am 17. Aug, 1814 
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bekannt. Die hoͤchſte Gewalt wird von einem aus 
101 Gliedera beſtehenden großen Rat he ausgeuͤbt. 
Er nennt ſich: Schultheiß, klein uud große 
Käthe der Republik Solothurn. Dem gro= 
Gen Rathe ſteht die Geſetzgebung zu. Er erläßt dem⸗ 
nach nicht nur die Gefege, welche ihm vom Eleinen 
Bathe vorgefchlagen werden; er hat auch.die Befug⸗ 
miß, diefe Behörde zur Einreichung eines Geſetzes⸗ 
vorfchlages über einen beftimmten Gegenfland aufzus 
fordern. Er Hat das ausfchließliche Recht, Steuern 

‚ und Abgaben zu erkennen. Die jährlihe Stdats⸗ 
rechnung ift feiner Prüfung und Genehmigung unters 
worfen. Er übt das Begnabigungsrecht bei Todes⸗ 
ftrafen. — Der Eleine Rath, gebildet aus 20 
Gliedern⸗ des großen Kathes, von welchem fie forte 
Dauernd einen Theil ausmachen, ift mit dem Vorſchlage 
und mit der Vollziehung der von der höchften Gewalt 
ausgehenden Geſetze beauftragt. r verfüge über ’ 
die, bewaffnete Macht. Der Eleine Kath hat das 
Recht, den großen Kath außerordentlich 
Zu verfammeln, und die orbentlihe Sitzungszeit 
defielben zu verlängern. Er übt in Abweſenheit des 
“großen Rathes das Begnabigungsrecht. — Die 
katholiſche Religion ift die. Religion des Cantons; die‘ 

_ teformirte wird gewährleiftet. . 
Am 24. Aug. 1814 erfchien die Verfaffung 

‚zer Stadt und Republik Genf.” Die Vers 
faffung erkennt fein Patriciat und Feine privilegirten 
Klaffen an; alle Genfer find vor dem Geſetze gleich. 
Die Preßfreiheit ift anerkannt; es foll aber jede 

Druckſchrift mit dem Namen des Druckers unterzeiche 
det, und biefer dafür verantwortlich feyn. Dem 

“ Wepräfentantenrathe ftehe die Befugniß zu, durch bes 
fondere Verordnungen den Gebrauch jener Freiheit 
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zu beſchraͤnken. Zur Ausuͤbung des Wahlrechts ges 
hört, außer dem Bürgerrechte in der Stadt oder einer 
Gemeinde, die Volljährigkeit, oder das zuruͤckgelegte 
25fte Jahr, und daß man an direeten Steuern die 
Summe von 20 Schweizerfranfen bezahlt, ohne des⸗ 
halb im Rüdftande zu feyn. Es geniegen uber diefes 
Stimmrecht, ohne Ruͤckſicht auf Stenerbezahlung, 
fämmtliche Glieder des Kirchenrathes, des Ehege⸗ 
richts, der Akademie oder Univerfität, der Biblios 
theßverwaltung, der ſtaatswirthſchaftlichen Kammer, 
die Lehrer am Collegium u. ſ. w. — Der Repräs 
fentantenrath befteht aus 250 Abgeordneten welt 
lichen Standes, welche das 3Ofte, oder, wenn fie 
verheirathet-find, das 27fte Jahr zurücgelegt haben. 

Er wird durch die Syndici und den Staatsrath prä« 
ſidirt, welche auch felbft Glieder deſſelben find. ‚Durch 
diefen Zuſatz wird der Repraͤſentantenrath 278 Glies 
der ſtark. Er ift eine berathende Verſammlung. 
Es werben jährlich 30 Stellen in demfelben erneuert. 
Die Austretenden find ein Jahr nach dem Austritte 
wieber wählbar. Diefem Rathe fteht die geſe tz ge⸗ 
bende Gewalt zu, unter Vorbehalt der Initiative 
der Syndici und des Staatsrathes. Ihm fteht das 
Recht zu, Abgaben zu befchließen, aufzuheben, zu 
erhöhen, zu verändern, zu vermindern und ihre Dauer 
feſtzuſetzen; Anleihen zu mächen, oder außerordent⸗ 
liche Steuern und Gtaatslotterien anzuordnen. . Er. 
erwaͤhlt die Syndici, den Statthalter, den Gedel- 
meiſter, die Staatsräthe u. f. w. Er verfüge über 

"das Militair, die Zeughäufer ꝛc. In allen dem 
Repräfentantenrathe vorgetragenen Gefchäften ann _ 
derfelbe die Gutachten des Staatsrathes abändern ; 
er muß fi) aber auf den feiner Berathung unterlegren 
Segenftand beſchraͤnken. Der Staatsrath -Iegt dem 
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Kepräfentanten: jährlich Rechenſchaft über feine 
Verwaltung ab. Inder Berfaffungsurfunde 
tann keine Abänderung, als dur eine 
Meprpeit von zwei Drittheilen der Stims 
men in beiden Käthen, vorgenommen wer- 
den; doch darf der Kepräfentantenrath, vermittelft 
feiner gefeßgebenden Gewalt, die tüden der Verfaſ⸗ 
fungsurfunde ausfüllen, ohne aber von den Grund⸗ 
lagen, auf welchen fie beruft, und von den Ver⸗ 

- fügungen , welche fie enthält, abzumweichen. — Der 
Staatsrath beſteht aus 28 Gliedern, mit Inbes 
griff der 4 Syndici, des Statthalters, des Seckel- 
meifters, der 2 Stantsfecretaire, welche berathende 
Stimme haben, und der 5 Staatsräthe, welche im 
Obergerichte und Eivilgerichte ſitzen. Nur Mitglieder 
des Repräfentantenrathes und die 35 Jahre alt find, 

- töonnen in, den Staatsrat gewählt werden. Der 
Staatsrath hat die Initiative über alle zur Berathung- 
des Repraͤſentantenraths zu bringende ©egenftände; 
ihm ſteht die vollziehende Gewalt und die leitung der 
‚auswärtigen Angelegenheiten zu; er beſorgt die Finanz⸗ 
verwaltung, und ernennt eine Rechuungstammer, 
welche zu gleicher Zeit der Municipaltath der Stadt 

. if. , Die Syndici führen den Vorfig im Staats⸗ 
rathe; fie werden für ein Jahr ernannt, und koͤnnen 
ein Jahr nach ihrem Amtsaustitte wieder gewaͤhlt 
werden. — Der Kirhenrath und das Hans 

dels gericht wählen ihre Mitglieder felbft; es wird 
aber ihre Ernennung dem Staatsrathe zur Beftätie 
gung vorgelegt. — Die. proteftantifche Religion ift 
die herefchende; doch foll in Genf eine fatpotifge 
Kirche ſeyn, die unter der Oberaufſicht des Otaatss, 
rathes fteht. . f 

Die Verfaffung des Cantons St. Gallen 
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‚ ward am 31. Aug. 1814 unterzeichnet. Dieſe Bere 
" faffung fichert die freie Ausuͤbung des Fatholifchen und 

evangeliſchen Gottesdienſtes. Nicht nur jeder Bürger, _ 
fondern jeder im Cantone lebende Schweizer kann zu 
Militairdienften angehalten werden. Der Canton ift 
in 8 Bezirke, diefe find in 24 Kreife, und dieſe 
wieder im politifche und Ortsgemeinden abgetheilt. 
Jede politifche Gemeinde wählt einen Gemeinderach, 
der. aus einem Ammann und wenigftens 4, höchftens 
8, ober, wenn die Gemeinde über 2400 Seelen zählt, 
12 Mitgliedern befteht, die 6 Jahre im Amte bleiben, 
und aller 2 Jahre zum Drittheile austreten, aber 
wieder gewählt werben koͤnnen. Jede Ortsgemeinde, 
und in derſelben jeder Keligionstheil, der ein befons 
deres Eigentum befißt, hat eine eigene Verwaltung. 
— Ein hoher Rath von 150 Mitgliedern übt die 
höchfte Gewalt. Er beftätige oder verwirft die ihm 
von dem kleinen Rathe vorgelegten Gefegesvorfchläge; 
er laͤßt ſich von demſelben Rechnung über die Ver» 
waltung ablegen, und Bericht erſtatten über die Voll 
giehung der Geſetze; er bewilligt die Auflagen; er 
übt, auf den Worfchlag des Eleinen Rathes, das - 
Begnadigungsrecht; er erwaͤhlt aller 2 Jahre aus der 
Mitte des Beinen Rathes zwei tandammänner, 
welche von beiden Confeflionen ſeyn müffen, und von 
welchen jeder während eines Jahres den Vorſitz im 
geoßen und Meinen Rathe führt. — Der kleine 

. Rath, beftehene aus 9 Mitgliedern des großen 
Rathes, von welchem fie fortdauernd einen Theil aus⸗ 
machen, und die immer wieber wählbar find, hat ven 
Vorſchlag der Gefege, Decrete und Steuervetord⸗ 
nungen. Er ift die oberfte Verwaltungs = und ‘Polis’ 

-zeibehörbe. Er lege dem großen Rathe über alle 
Theile der Verwaltung Rechenfchaft ab; er verfügt - 

BD 
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über die bewaffnete Macht zur Handhabung der äffents 
lichen Ordnung und innern Ruhe. Er ‚beruft den 
großen Rath ordentlicher, und, in dringenden Faͤl⸗ 
ten, außerortentlicher Weiſe zufammen. 

60. 
Sortfepung 

Der Canton Zug unterzeichnete feine Verfaſ⸗ 
fung am 5. Eept. 1814. . Nach verfelben ift die 
Batholifche Religion die Religion des Cantons. “Jeder 
Cantonsbürger ift vor dem Geſetze gleih. Es giebt 
keine Unterrhanen. Das Volk ift der Sou— 
verain des Canton; es uͤbt feine Souverainetät 
theils durch die Laͤndsgemeinde, rheils durch die 
verfaffungsmäßigen Gemeinden, theils 
durch den dreifachen Landrarh aus. — Die 

- Gemeindeverfarnmlungen ‘ beftehen aus ſaͤmmtlichen 
Gemeindebuͤrgern, welhe 19 Jahre alt find, mit 
Ausſchluß der Geiftlihen. Die Landsgemeinde 
wählt die Etandeshäupter: den Landammann (auf 
2 Jahre), ven Landshauptmann, den Pannerheren, 
den tandsfähndrich, den tandfchreiber, und die Ges 
ſandtſchaften zu den Tagfagungen. Der fandams 
mann ift das höchfte Standeshaupt; er ſchwoͤrt jaͤhr⸗ 
lich der Landsgemeinde den Eid auf die Verfaſſung, 
und dieſe dem fandammann. — Jede Gemeinde, 
and jeder Gemeinderath ift befugt, Worfchläge zur 
Errichtung neuer Gefege, oder zur Abänderung der 
beftehenden zu machen, Die Gemeinden haben das 

ausſchließliche Verwaltungsrecht ihres Gemeindegutes. 
— Der dreifache Landrath beſteht aus dem Can— 
tonsrathe und 2Gliedern, bie jedem Gliede des Can⸗ 

tonsraths beigeordnet werden. Er bildet die ge ſe tz⸗ 
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gebende Behörde des Kantons. — Der Can 
tonsrath befteht aus 45 gewählten Mitgliedern und 
dem Sanbammanne. Der Cantonsrath ift die oberſt⸗ 
richterliche, verwaltende und vollziehende Gewalt; 

er beſorgt die diplomatifchen Gefchäfte; ‘er legt ver 
geſetzgebenden Behörde die Vorfchläge zu neuen Ges 
feßen, oder zur Abänderung der beftehenden vor. — 
Es kann an der Verfaffung: nichts geändert werben, 
als durch die gefeßgebende Behörde, und zwar nur 
auf den Vorſchlag des. mit fünf Sechstheilen (45 
Stimmen) ausdrüdlich dafür ſtimmenden vollzaͤhligen 
Cantonsrathes. 

Die Verfaſſung des Cantons Graubuͤndten 
iſt vom 11. Nov, 1814; doch ward ihre Reviſion 
erſt am 19. Jun, 1820 zu Chur unterzeichnet, Die 
Beſtimmungen dieſer Verfaffung find: der Freis 
ſtaat Graubündten bilder, zufolge-ber 
‚Bundesacte, einen founerainen Mitftand 
der fhweizerifhen Eidsgenoffenfhaft. 
Die Souverninetät beffelben beruht auf der Geſammt⸗ 

- heit der Raͤthe und Gemeinden, und äußert fich durch 
die Mehrheit ihrer geſetzmaͤßig eingehohlten und aufs, 
denommenen Willensmeinungen. Derfelbe ift in drei.‘ 
Buͤndte, und dieſe find in politifcher Ruͤckſicht wieder 
in Hochgerichte und Gerichte eingetheilt,- die. ihre Vor⸗ 
ſteher und Obrigfeiten felbft erwählen, durch welche 
die niedere Polizei und ihr Juſtiz-⸗ und Gemeindes 
wefen verwaltet wird, — Der große Rath beftept 
aus 65 Mitgliedern, welche ein Jahr im Amte bleis 
ben, und wieder wählbar find. Er bildet in Verwal 
tungs= -und Sandespolizeiangelegenheiten die oberfte 
Behörde, fo wie die berathfchlagende fıber. die Geſetze, 
Staatsverträge. und Bindniffe, die den Gemeins 

deu sur Beftätigung vorzulegen find. Ihm 
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legt der Heine Rath jährlich Rechenſchaft uͤber Amts⸗ 
führung und Finanzverwaltung ab, wovon er den 
Gemeinden Kenntniß zugeben hat. Erbes 
ſtimmt die öffentlichen Abgaben: Er beftellt jedes 
Jahr eine Standescommiſſion von -9 Mitgliedern, 
son welchen die ganze Sigung drei aus den Buͤr⸗ 
gern eines jeden Bundes frei erwaͤhlt, 
welche, nebft den Bundesftatthaltern, zur Mite 
berathung und Erledigung der wichtigern 
BRegierungsgefchäfte einberufen werden. 
Sie ift dem großen Rathe Rechenſchaft von ihren Vers 
Handlungen ſchuldig. — Einem kleinen Kathe 
von 3 Mitgliedern find die täglichen Regierungsges 

ſchaͤfte übertragen. Diefe 3 Individuen werden jaͤhr⸗ 
lich, je eins aus jedem Bunde, frei aus allen Buͤr⸗ 
gern vdefielben, durch die abſtimmenden Mitglieder 
des großen Rathes, gewähle. Cie bleiben ein Jahr 
im Amte, find im zweiten wieder wählbar, konnen 
aber jedesmal nicht länger als zwei nach einander fols 
gende Jahre ihre Stelle bekleiden. Der Heine Rath 

«abe die Verwaltung in ihrem ganzen Umfange, und 
führt die Correfpondenz mit auswärtigen Behörden. 
— Das Xctiobürgerrecht fängt mit dem Eintritte 
in das 17te Jahr des Altersan. Zum Ein- 
tritte in Gtandesbehörben wird aber das zurüdgelegte 
20fte Jahr erfordert. Jeder Einwohner ift an dem 
Orte, wo er anfäflig ift, von dem Eintritte in das 
17te bis nach zurüdgeltgtem 6Oſten Lebensjahre milige 
pflichtig. — Das reformitte und das. Fatholifche 
Glaubensbekenntniß werden als Religionen des Stan« 
des anerkannt. Bei allen Standesämtern, Com⸗ 
miffionen und Deputätionen follen zwei Drittheile der 
Stellen mit reformirten, und ein Driteheil mit katho⸗ 
liſchen Cantonsbürgern befegt werden, — Der obere 
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ſten Gewalt der Raͤthe und Gemeinden bleibt 
es vorbehalten, die Verfaffung zu beffern, zu erlaͤu⸗ 

tern, zu mindern und zu mehren. 
Die Verfaſſung der Republik und ves San 

tons Zeffin ift im Original italienifch; und vom 
17. Dec. 1814. — Die katholifche Religion ift die 
Religion des Cantons. Die fouveraine Gewalt 
des Cantons gehört weſentlich der Ges 
fammtpeit der Bürger an; fie wird durd. 
ihre, den conftitutionellen Formen gemäß ernanns 
ten, Stellvertreter gehbt. Jeder Einwohner 
des Cantons ift Soldat. Es giebt im Canton feine 

Vorrechte des Ortes, der Geburt, der Perſonen, 
der Stände, der Gerichtsftellen, oder der Familien. 
Die Geiftlihen Eonnen zu keiner Stelle ver vollziehens 
den oder tichterlichen Gewalt ernannt werden. — 
Der Canton ift in 8 Bezirke, und biefe find in 38 

. Kreiſe getheilt. Zur Ausibung des Activbuͤrgerrechts 
gehört ein Alter von 25 Jahren, und dag man Eigens 
thmer eines Grundflüces von 200 Fr. am Werthe, , 
oder Nutznießer von 300 Ir. an Schuldtiteln ſey, 
die ein im Canton gelegenes Grundſtuͤck zum Unters 
pfande haben. — In jeder Gemeinde ift ein Ges 
meinberath, der aus mwenigftens 3, und hörhftens 
11 Gliedern befteht, mit Inbegriff des Ammanns, 
der ihr Praͤſident iſt. Ihm ſteht die Gemeindevers . 
waltung und bie Ortspolizei zu. In jedem Bezirke, 
iſt ein Friedens gericht. — Die ſouveraine 
Gewalt wird durch einen aus 76 Deputirten gebil⸗ 
deten großen Rath geübt, die für 6 Jahre gewaͤhlt 
werben, und immer wieder wählbar fi find. Der große 
Kath) genehmigt oder verwirft die ihm vom Staates 
rathe vorgelegten Geſetze, läßt ſich über die Volle 
ziehung der Gefege, über die Verwaltung, und bie 
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Binenzen Rechnung ablegen, übt das Beguabigungee 
‚recht, ernennt die Mitglieder des Staatsrathes, und 
aus benfelben beide fandammanner, fo wie er ben 
Staatsfecretaie, den Staatsfedelmeifter. und den 
Dberften der Miliz ernennt. — Ein Staatsratf, . 
beftehend aus 11 Gliedern des großen Rathes, welche 
fortfapren, dieſem anzugehören, und bie ftets wieder 
wählbar fürd, hat die Jaitiative der Geſetzesvorſchlaͤge, 
der Abgaben, der Begnadigungen und Strafverwand⸗ 
dungen; er leiter die Vollziehung der. Geſetze und die 
‚gefammte Verwaltung; er legt dem großen. Kathe 
daruͤber Rechenſchaft ab; er führt die Correfpondeng 
‚mit den ‚übrigen Cantonen und mit" wem Auslande; 
er verfügt ber die bewaffnete Macht zur Handhabung 
der öffentlichen Ruhe; er kann die Dauer der ordent⸗ 
lichen Sitzungen des großen Kathes verlängern unb 
denfelben außerordentlich zufammenberufen. Zwei 
Landammänner führen abwechfelnd ein Jahr bins 
dur den Vorſitz im großen Rathe und im Gtaats« 
rathe, find Mitglieder des Staatsraths, und blei⸗ 
‚ben zwei Jahre in ihren Stellen. . 

70. 

SHhluf. 

Am 12. Mai 1815 ward die Berfaffung 
‚der Republik und des Cantons Wallis un 
tergeichnet, — Die katholiſche Religion ift aus⸗ 
fhlieglich vie Religion des Staates; diefe 
‚allein hat einen öffentlihen Sottesdienft. 
Das Wallis bilder einen freien unabhängigen Staat 
und der ſchweizeriſchen Eidsgenoſſenſchaft einverleibs 
ten Canton; feine Regierungsform ift demos 
kratiſch. Der Canton Wallis ift in 13 Zehuen 

J 
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eingetheilt. Sitten ift der Hauptort; die hoͤchſte 
Behörde hat ihre Gigungen daſelbſt.  Stimmfähis 
ger Bürger ift, wer das 18te Jahr zurüdgelegt hat, 
Niemand aber kann vor erfüllten Iiften Jahre zu 
ben ©emeinveftellen, und vor 25 Jahren weder zum 
Haupte des Gemeinderathes, noch zu Zehnerämtern 
gewählt werden. Jede Gemeinde hat einen Gemein⸗ 
derath, beauftragt mit der Verwaltung der Gemeindes 
güter, Beſtimmung der Ausgaben, und der leitung der 
Detspoligei. In jedem Zehnen ift ein Kath, welcher 
zu den Stellen ernennt, die Ausgaben beftimmt, und 
überhaupt alles, was den Zehnen betrifft, verordnet. 
Ein jeder Zehnen hat einen Vorfteher und Statthals 
ter, gewählt durch den Zehnenrarh, — Die höchfte 
©ewalt ift einem einzigen Körper unter dem 
Namen Sandrath. anvertraut. Der Landrath bes 
ſteht aus den Gefandten der Zehnen; jeder Zehnen 
hat 4 Gefandte, die dutch, den Zehnenrath 
ernannt werden. — Die Öefandten werben für 
zwei Jahre erwählt,.und find wieder wahlfähig. Um 
zum Landrathe wählbar 'zu feyn, muß man 25 Jahre 
erfüllt, das Amt eines Geſetzgebers, Richters, oder 
Verwalters in den höhern Behörden, oder im Zehnen 
beſeſſen, oder das Amt eines öffentlichen Schreibers 
ausgehbt, oder den Rechts⸗ oder Mevicin - Doctors 
grad erhalten, oder eine Officierftelle in den Linien» 
feuppen bekleidet haben. Der Bifchoff hat Sitz 

und Stimme im Landrathe; feine Stimme zählt 
für 4 Stimmen, Der Landrath hat die geſetz⸗ 
gebende Gewalt; die Gefegesvorfchläge werden 
durch den Staatsrath vorbereitet. Kein Gefeb kaun 
vollzogen werden, bevor es den Zehenräthen 
vorgelegt und durch die Mehrheit derfels 
ben beftätigt worden iſt. Die Sinanzgegens 

St. W. ate Xuf. IV. 22 
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Rände, Militaircapitulationen, und die Aufnahme 
der Fremden zu tandsleuten, werben nicht nur ben 
Zepenrärhen, fondern auch den Gemeinde 
wäthen vorgelegt. Der Lanbrath hat das Begnadi« 
gungsreht. Er nimmt jährlih die Rechnungen des 
Landfedelmeifters ab und macht fie bekannt. Er ers 
nennt.in oder außer feiner Mitte einen Landshaupt ⸗ 
mann, einen Statthalter, einen Landſeckelmeiſter, 
und zwei Staatsräthe. Zu diefen Aemtern gehört 
das Alter von 30 Jahren, und daß man das Amt . 
eines Geſetzgebers, Richters oder Verwalters in ven 
obern Behoͤrden befleivet habe. Der Lands haupt⸗ 
mann führt im tandrache und Gtaatsrathe den Vorfig. 
Der Staatsrath, welcher im Hauptorte des Can⸗ 
tons reſidirt, befteht aus dem landshauptmanne, dem 
Statthalter, Landfeckelmeiſter und zwei Staatsräthen. 
Der Staatsrath beruft. ſowohl die gewöhnlichen, ale 
die außerordentlichen Landraͤthe zufammen; er ift mit 
Der Vollziehung der Geſetze und mit der gefammten 
Verwaltung beauftragt; er fuͤhrt die Correfpondenz 
mit dem In = und Auslande. Er verfügt, ſobald bie 
innere Ruhe und aͤußere Sicherheit bedroht ift, über 
die bewaffnete Macht, ift aber gehalten, die Ze h⸗ 
nen fogleih von den getroffenen Maass 
regeln zu benahridhtigen, und, nach Erfor⸗ 
dernig der Umftände, einen außerorbentlichen Land⸗ 
rath zu verfammeln. — Die Dauer der Amtsver⸗ 
richtungen des Landshauptmanns, des Gtatthalters, 
des Sandfedelmeifters und der Gtaatsräche ift auf 2 
Jahte beſtimmt. Der tandshauptmann kann nur 
mach zwei Jahren, die übrigen aber können Sakih 
wieder gewählt werben. — Vor Ablauf von I Jah⸗ 
zen Eönnen in der Verfaffung eine Abänderungen 
gemacht werden. Diefe müffen aber in zwei auf ein« 

v2 
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ander folgenden dandraͤthen genehmigt, und durch eine 
Mehrheit von 39 Stimmen befchloffen worden ſeyn. 

Am 21. Sept. 1815 ward die Verfaffung 
des Cantons Bern unterzeichnet. Ihre Form if 
aber von der Form der Verfaffungen der übrigen Can⸗ 
tone dadurch verfehieden, daß fie Die Ueberſchrift führt: 
„ur&unblige Erkiärung des großen Ra— 
thes zu Bern,‘ mit welchermehrere einzelne Re⸗ 
glements verbunden wurden. Die Einleitung 
zu diefer Erklärung enthaͤlt folgende Puncte: „Bir 
Schultheiß, Elein und große Raͤthe der Städt und 

‚ Republit Bern ıc. Als bereits-feit bald zwei Fahren, 
nach mancherlei Verwirrungen und druͤckenden auss 
woärtigen Verhältniffen, auch in Unferm Vaterlande 
bie rechtmäßige Sanbesobrigeeit und deren alte 
Verfaffung im Wefentliden wiederher 
geftellt worden; — fo ift enbli der Zeitpimet 
eingetreten, wo Wir Uns in der Möglichkeit befinden, 
‚die Kevifion Unfrer Fundamental» oder 
‚Berfaffungsgefege vorzunehmen, und die 
ehrmwärbigen alten Örundlagen der Rep» 
blik zu erweitern, zu befeftigen, und mit den Be— 
duͤrfniſſen der jeßigen Zeit in Uebgreinftimmung zu 
‚bringen. Wir halten ung daher verpflichtet, Unſern 
lieben und getreuen Angehörigen die Srunpfäge feiers 
lich zu erklären, nach denen Wir, gleih unfern 
Altvordern, die Kegierung von Stadt und Land 
auszuüben gefannen find; bei diefem Anlaſſe, mit 
einiger Berüdfihtigung ganz veränderfer 
Umftände, allen Stävten, Landſchaften und Ges 
meinden theils ihre ehemaligen und wirklich bes 
ſtehenden Rechte neuerdings anzuerkennen und zu 

„beftätigen, theils folhe mit neuen Öereihtfamen - 
- and. Freiheiten zu er — Die 

0 
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nformirte Religion ift die herrſchende; die freie Aus⸗ 
bbung der Farholifchen wird zugefihert, Die der 

Regierung zufländig gewefenen Eleinen Zehnten und 
ändere unentgeldlich aufgehobene Gefälle und Leiſtun⸗ 
gen bieiben abgefchafft. Die Freiheit der Gewerbe 
and des Handels wird allen Landesbuͤrgern fernerhin 
garantirt. Alle in einer Stadt oder Gemeinde des 
tandes verbürgerte Cantonsangehörige find,. gleich 
den Bürgern der Hauptſtadt, zu allen Stellen und 
Aemtern im Staate wahlfähig.. Die Aufnahme in 
das tegimentsfähige Bürgerrecht der Etadt Bern 
bleibt (nach den Bedingungen des Decrets vom 24, 
und 26. März) allen jenen verbürgerten Cantonsans 
gehörigen eröffnet; auch foll eine tandesdeputas 

„ ton oder Kepräfentation von 99 Mitglies 
dern von Städten und Landſchaften anges 
ordnet werden, welche, vereint mit den 200 
der Stadt Bern, die hoͤchſte Gewalt auss 
üben und gleiche Rechte im Regimente ges 
niegen follen. Diefe 99 Mitglieder werden theils 
von den betreffenden Staͤdten und Amtsbezirken, 
theils unmittelbar von dem großen Rathe felbft, frei 
gewählt. — Yeder im Canton angefeffene Schmweizer- 
vom zurhcgelegten 16ten bis zum angetretenen funf⸗ 
zigften Jahre ift zum Militairdienfte pflichtig. — 
Die fouveraine, höchfte Gewalt wird ausgehbt 
durch Schultheiß, klein und große Käthe 
der Stadt und Republik Bern, beftehend aus den 
200 der Stadt Bern und 99 von Erädten und lands 
ſchaften gewählten Mitgliedern. Die 200 ver Stadt 
Bern werden aus der Mitte der regimentsfähigen 
Bürger, welche das 2Ifte Jahr zuruͤckgelegt haben, 
durch ein Wahlcollegium gewählt, beftehend aus den⸗ 
jenigen Mitgliedern bes Eleinen Rathes, welche us 
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ben 200 gewaͤhlt worden, und einem mit ihm vere 
.. einigten Ausfchuffe von 16 Gliedern des großen Ras 

thes aus der Zahl der 200. Zu den 99 Mitgliedern 
von Staͤdten und Landſchaften wählen bie größern 
Städte jede 2 Mitglieder, die Eleinern jede ein Mite 
glied,’ zufammen 17; die größern Amtsbezirke jeder 
3, bier Heinen jeher 2 Mitglieder, zufanımen 70; 
und ber große Kath, aus den Municipafftädten und 
Sandgemeinden, die übrigen 12. — Ale Mitglieder 
des großen Rathes find einer jährlichen Beſtaͤt i⸗ 
gung unterworfen. Zwei Schultheiße führen 
abwechfelnd, jeder ein Jahr, das Präfidium, ſowohl 
im großen als im Eleinen Rathe. Der große Kath 
wählt und inftruire die Gefandten zur eidsgenöffifchen 
Tagſatzung; vatificirt alle den- Canton verpflichtende 
Verträge ; errichtet, ändert ab oder hebt auf, alle con= 
ftitueionelle und andere allgemeine Geſetze; übt das 
Begnadigungsrecht; wählt die beiden Schultheiße, 
den Gedelmeifter, die Mitglieder des kleinen Rathes, 
des Appellationsgerichts, des Ehegerichts u. f. w., 
“und fchreibt Steuern und Abgaben aus. Die Ges 
fchäfte können nicht anders vor den großen Rath zur 
Entſcheidung kommen, als nad) vorheriger Berathung 
des kleinen Rathes, oder von Kath und Sechzehn. — 
Der Eleine Rath beftcht aus den beiden Schule 
heißen, 23 Mitgliedern und 2 Heimlichern, und 
wird von dem großen Rathe aus feiner Mitte gewaͤhlt. 
Die Mitglieder des Eleinen Kathes find der jöhrlichen 
Beſtaͤtigung des großen Rathes unterworfen. Der 
kleine Kath ftelle, wenn er nicht mit dem großen Rathe 
vereinigt iſt, die ordentliche und gewöhnliche 
Regierung des Standes Ber vor Die Heim 

- licher haben Pflicht und Recht, auf die Erhaltung 
und Handhabung der’ Verfaffung zu ‚wachen, und 
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abfällige Abweichungen oder Eingriffe dem großer 
Rathe anzuzeigen. — Ein aus dem gefammten klei⸗ 
nen Rathe und 16 jährlich durchs Loos gewaͤhlten 
Mitgliedern des großen Rathes, inter tem Namen 
von Raͤthe und Sechs zehn, gebildetes Collegium 
Kt Gewalt und Recht, jedes Mitglied des großen 

athes jährlich zu beftätigen, zu fufpendiren, oder 
zu entfeßen ; auch follen ale Vorfchläge zur Errichtung 
von neuen, zur Abänderung oder Aufhebung von bes 
ſtehenden, die Verfaffung betreffenden Sagungen und 
Ordnungen von diefem Collegium vorberarhen wer⸗ 
den. — Für die Erledigung der unbebeutendern und 
die Vorberathung der wichtigern Gefchäfte find fünf 
Hauptcollegia aufgeftellt: ein geheimer Rath zue 
Yeitung der diplomatifchen Angelegenheiten und zue 
Far der innern und äußern Sicherheit; ein 

inanzrath; rein Juſtiz⸗ und Polizeirath; ein Kir⸗ 
hen = und Schulrath; ein Kriegsrath. Ein aus ber 
Mitte des großen Rathes gewähltes Appellationss 
gericht beurtheilt in legter und Höchfter Inftanz alle 
Civil und Criminalrechtsfaͤlle. Ein oberes Ehen 
gericht fpriche in erfter. Inftanz Über alle Ehe: und 
Paternitätsfälle in dem reformirten Theile des Can⸗ 
tons. — In: jedem Amtsbezirke befteht ein Ober⸗ 
amtmann und ein Amtsgericht. 

Die Verfaffung des Cantons Unterwalden 
ob dem Wald erfehien am 28. Apr. 1816, die des 
Cantons nid dem Wald am 12. Aug. 1816. — 
Der Canton Unterwalden ob dem Wald befteht aus 
7 Pfarrgemeinden. Die katholiſche Religion ift die 
Religion des Sandes. Die hoͤchſte fouveraine 
Gewalt beruht auf der Landsgemeinde oder allge» 
meinen Verfammlung des Volkes. Sie befteht aus 
den rechtlichen Landleuten, die das 20fte Jahr erfüllt 
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haben. Sie waͤhlt den regierenden Landammann und 
die uͤbrigen Vorgeſetzten des Landes. Sie beſtaͤtigt 
oder verwirft die Geſetzesentwuͤrfe, die ihr von dem 
Sandrathe vorgelegt werden. — Der Landrath 
befteht aus den von ber Landsgemeinde gewählten Vor⸗ 
gefesten und aus 65 von den Pfarrgemeinden_gemähls« 
ten Rathsgliedern. Er übt die höchfte vollzieheude 
Gewalt; er ſchlaͤgt der Landsgemeinde die Öefege vor, 
und läßt Die angenommenen vollziehen. Er prüft bie 
Rechnungen der Verwaltungen. Der regierende 
Laudammann führt den Vorfig in der Landsge⸗ 
meinde, und im Sandrathe. — Der Canton nid 
dem Wald befteht aus 6 Pfarreien. Er bekennt 
ſich ungetheilt zur katholiſchen Religion. „Seine 
Verfaſfung ift rein demokratiſch. Die 
boafte Sewalt beruht auf dem Volke.“ 

ie öffentlichen Gewalten beftehen in der Landsge⸗ 
meinde, Nachgemeinde, Raͤthe und Sanbleuten; 
in dem Landrathe u. ſ. w. Die tandsgmeinde 
iſt die höchſte Cantonsbehoͤrde. Cie befteht aus 
allen tandleuten, die das Gefeg nicht für unfähig 
esflärt. Sie ernennt die Sandammänner, den Statt⸗ 

Iter, den Gedelmeifter u. f. w. Si⸗ ſchließt 
ilitaircapitulationen; ſie ertheilt Inſtruͤctionen uͤber 

ie. , Frieden und Buͤndniſſe, und erfennt fans 
desftenern auf den Morfchlag des Landrathes. — 
Die Nahgemeinde errichtet und verändert die 

Geſetze. Sie ernennt zu mehrern Stellen. — An 
‚Räthen und Landleuten kann jeder wahlfähige 
Landmann erfcheinen. Die Competenz derfelben ift, 
den Chrengefandten auf die Tagſatzung Inſtruction zu 
ertheilen. — Der Landrath behandelt das, was 
ihm von ber tandes > und Nachgeneinde aufgetragen 
wird, — 
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Die Verfaffung des Cantons Uri ward am 7. Mai 
1820 unterzeichnet. „Der tandammann und Rath 
und gemeine Landleute des Cantons Uri‘ erklärten, 
in Beziehung auf die Niederlegung der Verfaffungen 
der einzelnen Cantone in das eidsgenoͤſſiſche Archiv, 
daß fie nie eine in Urkunde gefhriebene 
Verfaffung gehabt härten, daß aber diefelbe durch 
Jahrhundert fange Uebung und beftehende Geſetze auf 
folgenden Grundſaͤtzen beruhe: Die ‚Religion des 

Cantons ift die Fatholifhe. Die fouveraine, 
oberſte Gewalt beruht auf der Gefammtheit des Vol⸗ 
tes und fteht der Landsgemeinde zu. Jeder Ein 
wohner ift Soldat und nach zurüdgelegtem 2Often 
Jahre zum vaterländifchen Dienfte verpflichtet. Die 
tandsgemeinde, ober allgemeine Verſammlung 
des Volkes, beftcht aus allen Landleuten über 20 

‚Jahre. Sie ermählt den Landammann, den fandes« 
ftatthalter, den Sedelmeifter u. f. w. he muͤſſen 
alle Bündniffe und Verträge, Kriegs» und Friedens« 
ſchluͤſſe, alle Vorfchläge zu neuen Landesgeſetzen oder 
zur Abänderung der alten, nachdem fie det Landrath 
geprüft Hat, zur Entſcheidung vorgelegt werden. Sie 
erkennt die Erhebung von Steuern und Abgaben, — 
Der Landrath ift, nad) der Sandsgemeinde, bie 
hoͤchſte, vollziehende, anordnende, auch fteafende Landes⸗ 
behörbe, und befteht aus dem Landammanne, dem fans 
desſtatthalter, Sedelmeifter zc. und 4 Rathsherren. 

Der Canton Schwyz hatte bis zum Jahre 
1821 *) feine befondere Berfaffung bei der Tags 
faßung noch nicht eingereicht, befolgte aber, feit der 
Aufhebung der Mediationsacte, feine alten Ordnuns 
gen, ‚welche nie in eine formliche Urkunde vereinige 

*) nah Ufteri, S. 258 ff. 
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worben waren, fonbern. auf einzelnen Grundgeſetzen 
beruhten. Nach venfelben befteht *) im ganzen 
Canton die Eatholifche Religion. eine politifche 
Verfaſſung ift rein demofratifch, und die hoͤchſte 
Gewalt beruht auf der Gefammtheit des Volkes. 
Jeder Eingebohrne ift Sofvat, und nah Zurädfegung 
des 16ten Jahres zum Militairdienfte verpflichtet. 
Die Land sgemeinde, oder die allgemeine Volks⸗ 
verfammlung, ift die höchfte Landesbehoͤrde. Sie 
Ar aus allen Angehörigen des Tantons, die über 
16 Jahre find. Sie emwählt den Landammann, 
Statthalter, Sedelmeifter u. f.w. Sie berathſchlagt 
‚über auswärtige Vertraͤge und Buͤndniſſe, über 
Kriegs» und Friedensfhlüffe; fie erläßt die allgemei⸗ 
nen tandesgefege und verändert die beftehenden. — 
Der allgemeine gefgffene Rath befteher aus 
60 Mitgliedern des Bezirks Schwyz, wozu die 6 
andern Bezirke des Cantons noh 36 Mitglieder 
geben. - Außerdem gehören zu ihm der fandammann, 
Statthalter, Sedelmeifter 2. Er befchäftige fich 
mit: Abfaffung von Vorfchlägen allgemeiner Geſetze 
und Verordnungen fir den ganzen Canton. — Jeder 
Bezirk hat feinen eigenen Bezirfsrath, welcher 
Das Polizeiwefen und die befondern Verhältniffe des 
Bezirkes beſorgt. Der Bezirksrath von Schwyz 
leitet zugleich Die allgemeinen Gefchäfte des Cantons 
und die Correfpondenz, und ruft in wichtigen Fällen 
den allgemeinen gefeffenen Landrath zufammen. 

*) Diefer Abriß iſt ein Auszug aus Uſteri's Darftellung 
der Verfaflung diefes Cantons. . 

— — 
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21. 
"N Der teutſche Staatenbund. 

a) Geſchichtliche Einleitung. 

Das teutfhe Reich, wie e8 bis zum Jahre 1806 
beftand, war, im publiciftifchen Sinne, weder ein 
Bundesftaat, noch ein Staatenbund, fors 
dern eine befhränftte Monarchie. Doc näherte 
fich diefelbe, feit dem weftphälifchen Frieden, mehr 
der Natur eines Bundesftagtes, als eines Staatens 
bundes. Erſt durch die Stiftung des Rhein. 
bundes, und durch die darauf folgende Berzichts 
leiftung des Kaifers Franz ? auf die reichsober- 
hauptliche Würde, hörte Teutſchland auf, in politifch 
publiciſtiſcher Hinficht eine, befchränfte Monarchie zu 
ſeyn; es erhielt den Charakter eines Staatenbuns 
des, wenn gleich die vom Kaifer Napoleon anges 
nommene Würde eines Protectors des rheinifchen 
Bundes, befonders in der eintretenden Ötaates 
prayis während der Dauer des Rheinbundes (3. B. 
daß der Protector im Namen des ganzen Bundes 
Kriege begann, und Frieden ſchlo u. f. w.), mehr 
auf einen Bundesftaat hindeutete, als auf einen 
Staatenbund. Denn dadurch unterfcheiden ſich 
Bundesftaat und Staatenbund wefentlih von ein⸗ 
ander, daß, bei aller Selbſtſtaͤndigkeit der einzelnen 
Glieder und Theile des erften, fie dennoch eine 
gemeinfame Bundesregierung und ein gemeinfchafts 
liches Bundesoberhaupt (z.B. Nordamerika, die 
ſchweizeriſche Eidsgenoſſenſchaft) anerkennen, bage= 
gen der Staatenbund einen völferrehtlihen 
Verein ſouverainer Staaten, ohne gemein« 
ſchaftliches Oberhaupt, bilder. Teutſchiand tft aber 
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gegenwaͤrtig ein fölher Staatenbund, ein völfer 
rechtlicher Verein*) der teutfchen fouverainen Fürften 
und freien Städte, nicht aber eine Wiederherftellung . 
des feit 1806 untergegangenen römifchen Reiches teut ⸗· 
ſcher Nation, mit einigen aus dem Jaufe der Zeit her⸗ 
vorgegangenen Modificationen und Schattirungen, 

Daraus ergiebt ſich für das öffentliche 
Srastsrcht dieſes Bundes: 

1) daß alles, was ſich unmittelbar auf den 
politiſchen Ehalakier des. teutſchen Reiches als 
einer beſchraͤnkten Monarchie bezog, mit der Auf⸗ 
loͤſung dieſes Charakters von felbft fallen mußte; 

„und J 
2) daß alles, was, nad) der Verwandlung der 

bis 1806 geltenden tanbeshoheit und Reichsunmit⸗ 
telbarkeit in die Souperainetät, mittelbar 
aus den frühern rechtlichen Verhältniffen der teut⸗ 
hen Fuͤrſten zu ihren Staaten und den Ständen 
berfelben beibehalten werben fonnte, entweder 
in der allgemeinen Bundesacte, oder in den neuen 
Verfaſſungen teutfcher Staaten ausdruͤcklich beftäs 
tigt werben mußte, oder in der ununterbrochenen 
Fortfegung der vor der Auflöfung "des teutſchen 
Reiches im Innern der einzelnen Staaten beftehen- 
den Rechtsverhaͤltniſſe (z. B. da, wo die frühere ſtaͤn⸗ 
diſche Verfaffung, nicht aufgehoben, ſondern ganz 
unter ben vormals beftandenen Formen beibehalten 
ward, u.f.w.) den Rechtsgrund feiner publis 
eiftifhen Geltung erhielt. 

(Da in der hier verfuchten Darftellung des ' 
pofitiven Staatsrechts bei allen Staaten der ges 

*) So nennt ihn ausbrädtid, die Schlußacte "ber Wiener 
Minifterialconferenzen. 

2 
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ſchichtliche Standpımct feftgehalten, d.H. ne « 
das aufgeftellt worden ift, was entweder thats 
fachlich aus dem frühern Rechtszuſtande fort- 
dauert, oder in fchrifelihen Urkunden 
neu gegeben worben ift, ohne in irgend eine Doc» 

trinaire Deutung, oder in eine publiciftifche Ca» 
ſuiſtik einzugeben; fo.wird auch hier das offent« 
lihe Recht des teutſchen Staatenbundes 
nad demfelben Maasftabe — d. h. einzig 
ayf dem gefchichtlichen Wege, und in woͤrtlichem 
Feſthalten der vorhandenen, theils allgemeinen, 
theils befondern Verfaffungsurfunden — darge 
ſiellt. "Dabei ift nicht die Meinung, der feit 

der Stiftung des teutſchen Bundes von mehrern 
berühmten Publiciften verfuchten nenen Begruͤn⸗ 

5 dung der Theorie des teutfchen Bundesſtaats⸗ 
x rechts in den Weg zu treten, weil dieſe Wiſſen⸗ 

ſchaft, nach akademiſcher Sitte, der juridi⸗ 
ſchen Facultaͤt ausſchließlich zufällt ; wohl aber 
follte — fo weit das pofitive öffentliche Recht des 
teutfchen Staatenbundes in die gefchichtliche Uebers 
ficht des pofitiven öffentlichen Staatsrechts im ges 
fammeen enropäifchen Staatenſyſteme, — mithin 
in den Kreis der Staatswiffenfhaften 
gehört, — zuerft die reingefhichtliche *) 

*) Bei diefem feftgehaktenen gefchichtlichen Standpuncte 
wird zugleich das beobadıtet, was der bei der hohen 
Bundesverfammlung präfidirende k. k. Geſandte am 
11, Dec. 1823 in der Aſten Sigung deffelben Jahres 
ausfprach, fid) nämlidy an das zu halten, „was die 
Bundesacte und die Schlußacte als den ges 
meinfamen Willen aller Bundesregieruns 
gen ausgefproden hat,‘ wobei er erklärte, daß 
es zundchft der Bundesverfammlung zulomme, Die das 
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Unterlage des oͤffentlichen Rechts des 
teutſchen Staatenbundes*), und, weil 

diefer. Bund aus fouverainen Mitgliedern bes 
ſteht, ſodann auch die gefhichtliche Unterlage des 
öffentlichen ‚Rechts der "einzelnen Bundes» 
ftaaten, nach ihren ins Staatsleben eingetretenen 
neuen Verfaffungen, in gedrängten Umriffen auf⸗ 

bei eintretenden unvermeidlihen Schwierigkeiten zu heben, 
und bie Lücen in der Bundesgefeggebung zu ergänzen. 
Dann fährt er fort: „Es konnte nicht fehlen, und war 
bei dem, vorzugsweife den Teutfchen eigenen, lobens⸗ 
würdigen Streben nach gruͤndlicher Darftellung und wifs 

ſenſchaftlichem Forſchem zu erwarten, und verdient wohl 
aud im Allgemeihen nur unfern Beifall, daß fid) Schrifts 
fteler und Gelehrte mit Studien des Bundesrechts, 
wie folches ans’ ber neuern Bundesgeſetzgebung hervors 
geht, befaßt haben; es kann gleichfalls nicht befremden, 
dag nebft viel Gediegenem auch mancher Irrthum und 
manche falfhe Theorieen zu Tage gefördert wurden. 
Aber eben darum, und weil die Anwendung der 
beſtehenden Gefeggebung und die fernere 
Ausbildung des teutfhen Bundes nur .allein 
durd uns, und durch die Inſtructionen unfrer hohen 
Tommittensen bewirkt werden kann, wäre es bedenklich 
und verantwortlich, folden Lehren in unfter Mitte its 
gend eine auf die Bundesbeſchluͤſſe einwirkende Autoritaͤt 
zuzugeſtehen, und dadurd in den Augen des Publicums 
das Syſtem jener Lehrbücher zu fanctioniren. 

*) Wenn gleih A. H. L. Heeren in f. Schrift: Der 
, teutfhe Bund in feinen Verhältniffen zu 

dem europäifhen Staatenfpfleme (Götting. 
1816, 8.) &.20 ff. auf denfelben die Benennung: 
Bundesftaat.übertrag, und den Nemen: Staatens 
bund verwarf; fo erklärten ſich doch Tittmann 
(Darftellung ber Verf. des teutſchen Buns 
des, S. 23) und andere für den legtern, noch bevor 
er in der „Schlußaste” officiell ausgeſprochen ward. 

J 
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| geftelle werden. — . Durch diefe geſchich tliche, 
| dem Kreife der Staatswiſſenſchaften angehörende, 

Behandlung des pofitiven öffentlichen Rechts ins 
| nerhalb des teutſchen Staatenbundes unterſcheidet 
| . fich diefelbe wefentlich von der Doctrinellen in 
Bu folgenden Werken: _ 

Jo. Ludw. Klüber, öffentliches Recht des teutfchen 
Sundes und der Bundesftaaten. Ziff. am M. 1817, 
8 — Zweite fehr vermehrte und vetbeſſerte Aufl. Cin 

. 2 Abthl.) 1822. 8. 
ge. Wild. Titt mann, Darftellung der Verfaſſung 

des teutſchen Bundes. Leipz. 1818, 8, 
2. dv. Drefqh, Öffentliches Recht des teutfhen Bun⸗ 

des umd der teutſchen Vundesftaaten. ir Theil. Tuͤb. 
1820. 8. (mehr üft nicht erfchienen.) J 
Adolph Mich aelis, Entwurf einer Darſtellung des 

offentlichen Rechts des teutſchen Bundes und der teut⸗ 
fen Bundesſtaaten. Tub. 1820. 8. — Corpus juris 
publici germaniei academicum. Tiyb. 1825. 8. 

Karl Ernft Schmid, Lehrbudy des gemeinen teutſchen 
Staatsrechts. fe Abtheil. Sena, 1821. 8. (mehr iſt 
nicht erfchienen.) . 
Rudhart, das Recht des teutfchen Bundes. Stuttg. 

und Tib. 1822. 8. 
“ Aug. Brunquell, Staatsrecht des teutſchen Bundes 
umd der Bundesſtaaten; politiſch und rechtlich eroͤrtert. 
Ein Beitrag zu den Schriften von Kläber und Dreſch. 
2 Abtheil. Erfurt 1824 8, . 
Pe Schmalz, das teutſche Staatsrecht. Berk, 

Für die ältere landſtaͤndiſche Verfaſſung in ben eins 
zelnen teutfchen Staaten behauptet nody immer geſchicht⸗ 

lien Werth: ‚ Bu 

> 5, Zac. Mofer, von der teutfchen Reichsſtaͤnde Lanz 
ben, deren Landſtaͤnden, Unterthanen, Landess$reißeiten, 
Befchwerden, Schulden und Zufammenkünften. Frankf. 
und feipz 1769, 4. . 
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IN. 

Der Rheinbund. 

» . Das vormalige teutfche Reich Hatte nur wenige 
Grundgefege: 1) die goldene Bulle vom 25. Dec, 
1356; 2) den ewigen landfrieden vom 7. Hug. 
1495; 3) die Faiferlihe Waplcapitulatjon' 
feit 1519; 4) ven Paffauer Bertrag vom 2. Aug, 
1552, und den auf denfelben am 25. Sept. 1555 zu 
Augsburg abgefchloffenen Religionsfrieden; 5) 
den weftphälifchen Frieden vom 24. Oct, 1648; 
6) ven tüneviller Frieden vom 9. Febr. 1801, 
und die Folge deffelben 7) den Reihsdeputas 
tionshauptfehluß vom 25. Febr. 1803, 
5 Das feit dem weftphälifchen Frieden in Teutſch⸗ 
land beftehende politifhe Syſtem, bereits: in ben 
Kriegen des teutfchen Reiches mit Ludwig 14 mehr⸗ 
mals bebroßt, und durch die drei fehlefifchen Kriege 
weſentlich erfchürtert, fchien Durch den Tefchner Fries 
den (1779) und durch die Abfchliegung des teutfchen 
Färftenbundes (1785) new geftüät zu werden. Allein 
der Gang und Erfolg des teutſchen Reichskrieges 

gegen die franzöfifche Kevolntion, der Separatfriede 
Preußens zu Bafel (1795), und die zu Raſtadt 

-bereit8 von der Reichsdeputation den forderungen 
Frankreichs gemachten Beroilligungen (1798), führe 
ten, nad) der Abtretung des ganzen linden Rheinufers 
an Frankreich im Frieden zu Luͤneville, und nach 
den dadurch nörhig gewordenen durchgreifenben geo⸗ 

graphiſch⸗ politiſchen Veränderungen im Reich sde⸗ 
putationshauptſchluſſe, beſonders aber nach 
den Beſtimmungen des Preßburger Friedens 
(26. Dec. 1805), zur Stiftung des Rheinbun⸗ 
des (12. Zul, 1806) und zur Erklärung des Kaifers 
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Franz 2 (6. Aug.), daß er die roͤmiſch⸗teutſche 
Kaiferwürde niederlege. - 

Diefe Verzichtleiftung erfolgte zu Regensburg, 
nathdem am 1, Aug. 1806 der franzöfifche Gefandte 
Bacher dem Reichstage die Stiftung des Rheinbuns 
des mit der Erklärung angezeigt hatte, daß der Kaifer 
von Franfreih von nun an kein teutfches Reich aner⸗ 
Eenne. Zugleich erfchien an demfelben Tage zu Res 
gensburg die amtliche Erklärung der zum Rheinbunde 
vereinigten Fuͤrſten, daß fie ſich von der Verbindung 
mit tem teutſchen Keichskörper vollig trennten, 

Die Conföderationsacte des Rheins 
Bundes nannte als die erften Mitglieder des Buns 
des: die Könige von Bayern und Würtemberg, den 
Fürften Primas, die Großherzoge von Baden, Berg 
und Heſſen (Darmftadt), die beiden Fürften von 
Naffan, von Hohenzollern und von Salm, ven 
Herzog von Ahremberg, und die Fürften von Iſen⸗ 
burg, tiechtenftein und von der Leyen. 

Die ftaatsrechtlichen Beftimmungen dieſer 
Bundesacte waren: Die Staaten der verbünderen 
Fuͤrſten werden für immer vom teutfehen Reichsgebiete 
abgefondert, und unter fich durch eine befondere Cons 
foderation, unter dem Namen: rheiniſche Bundes« 
faaten, vereinigt. — Alte teutfche Reichsges 
fese, welche die Verbündeten, ihre Unterthanen, 
ihre Staaten oder Theile derfelben bis dahin betrafen, 
find für die Zukunft nichtig, und von Beis 
ner Wirkung. Ausgenommen find davon die 
Rechte, welche die Staatsgläubiger und Penfioniften 
durch den Keichsbeputationshauptfchlug vom 3. 1803 
erlangt haben, und die Verfügungen des $. 39. dies 
fes Receſſes in Betreff der Rheinſchiffahrtsoctroi. — 
Jeder der Verbinberen verzichtet aufalle Titel, 
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welche ingenb eine Beziehung auf das teurfhe-Rei 
ausdrüden. — Die gemeinfhaftlichen Intereſſen der 
Bundesſtaaten werden auf einem Bundestage ver» 
handelt, der feinen Sig zu Frankfurt hat, und 
in zwei Collegia, das Eöniglihe und flufttiche, 
ſich theilt. In dem erften führe der Fürft Primas,. 
in dem zweiten der Herzog von Naſſau den Vorſitz, 
ſobald jedes der beiden Collegia uͤber irgend einen 
Gegenſtand allein berathſchlagt. — Alle Streitig« 
‚Feiten, die fi unter den Yundesftaaten ergeben, - 
werben von der Bundesverfammlung entfchieden. — 

- Die Zeitpuncte, wo fich entweder der ganze Bund, 
oder ein Collegium ingbefondere zu verfammeln dar, 
die. Het der Zufammenberufung, die Gegenftände der 
Berathung, die Art und Weiſe, wie Befchlüffe zu 
faffen und zu vollziehen find, fo wie der Rang der 

" Mitglieder des Fürftencollegiums, werden durch ein 
FSundamentalftatut beftimmt (welches nicht er= 
ſchien) — - Die Rechte der Souverainetät 
find: Gefesgebung, obere Gerichtsbarkeit, 
obere Polizei, militärifhe Confcription, 
Befteuerung. 

Die politifchen, Beftimmungen der Bundes⸗ 
acte. waren: Der Kaifer von Frankreich ift Pros 

tector des Rheinbundes, und ernennt, als ol⸗ 
cher, den Nachfolger des Fuͤrſten Primas. — Die 
Fuͤrſten muͤſſen von jeder dem rheinifhen . 
Bunde fremden Macht unabhängig ſeyn. 
Sie koͤunen daher Dienſte irgend einer Art nur in 
den rheinifchen, oder mit dem Bunde allürten Staa» 
ten annehmen. Diejenigen, welche ſich bereits in 
Dienften andrer Mächte befinden, und in denſelben 
bleiben wollen, find gehalten, ihre Furſten huͤmer 
einem, ihrer Kinder zu überlaffen, Will ein Fuͤrſt 
&.®. ze Wu IV. 2 
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des Bundes feine Souverainetär vollig 'ober zum " 
Theile abtreten; fo ann er.es nur zu Gunften eines 
der conföderirten Staaten. — Zwiſchen dem fran⸗ 
zoͤſiſchen ‘Reiche (empire frangais — nicht blos: 
Frankreich) und den rheinifchen Bundesftaaten, for 
wohl in ihrer Geſammtheit, als mit jedem einzelnen, 
beftept ein Bindniß, vermöge deffen jeder Krieg auf 
dem feften ande, den einer der contrahirenden Theile 
zu führen haben Fönnte, für alle andere unmittelbar 
zur gemeinfamen Sache wird. Im alle, dag fi 
eine dem Bündniffe fremde und benachbarte Macht 

ruͤſtet, follen die contrahirenten Theile, um nicht 
unvorbereitet überfallen zu werden, auf die Anforde 
tung, welche der Minifter eines conföberirten Staa⸗ 
tes deshalb zu Frankfurt machen wird, ebenfalls ſich 
bewaffnen. (Zugleich. ward das Bundescontingent 
feſtgeſetzt. — Die contrahirenden Theile behalten 
ſich vor, in der Folge auch andere Fürften und 
Staaten Teutfhlands in den Bund aufs 
zunehmen, deren Aufnahme man dem gemeinfchafte 
lichen Intereſſe angemeffen finden wird. — Die 
Mitglieder des Bundes entfagen für fih und ihre 
Erben und Nachfolger allen Rechten, welde 
fie auf vie Befigungen der andern Glieder 
der Conföderation haben könnten. Doch 
bleibt das eventuelle Recht der Erbfolge ausgenoms. 
men, wenn das regierende Haus eines Mitgliedes 
des Bundes erlöfchen follte. — 

Dur die geographifchen Beſtimmungen 
der Bundesacte wurden fehr viele und fehr bedeutende 
Länder bisheriger unmittelbarer Keicheftände medias 
tifirg In Beziehung-auf diefe mediarifirten 
Fürften und Gräfen entfcyied die Acte: Sie bes 
halten alle Domainen, ohne Ausnahme, als Patrie 
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monial⸗ und Privateigenthum, und alle Herrſchafts⸗ 
und Feudalrechte, die nicht wefentlih zur Sous 
verainetaͤt gehören (namentlih das Recht der 
hiebern und mittlern bürgerlichen und peinlichen Ges 
richtsbarkeit, der forfteilichen Gerichtsbarkeit und Pos 
lizei, der Jagd» und Zifcherei, der Berg» und Hüte 
tenmwerfe, des Zehnten und der Feudalgefälle, das 
Patronatreht, fo wie die aus diefem Domainen und 

Rechten fließenden Einkünfte). Die Domainen und, 
_ Güter der Meviatifirten follen in Hinfiht der Bes 
‚steuerung wie die Domainen und. Güter der Prinzen 
des Haufes behandelt werden, unter deffen Souverais 
metät fie ftehen. Die Mediatifirten Fonnen ihre Dos 
mainen und Rechte an Beinen der Conföderation frem⸗ 
den Souverain verkaufen. In peinlichen Fällen 
genießen die jetzt vegierenden Fuͤrſten und Grafen und 
ihre Erben das Recht der Austrägalinftang 
(d. 5. das Recht, von Ebenbürtigen gerichtet zu wer⸗ 
ben). In feinem Falle darf die Confiſcation ihrer 
Güter erkannt, es koͤnnen nur die Einkünfte waͤh⸗ 
vend der Sebenszeit des Verurtheilten fequeftrirt 
werben, B 

73. 

Fortſetzung. — Verfaffung des Könige 
reiches Weftphalen. 

Der Rheinbund, der bei feinem Entſtehen uns 
gefähr neun Millionen Teutſche im ſuͤdlichen und weſt⸗ 
lichen Teutfhlande umfchloß, erhielt, während des 
Krieges, welchen Preußen und Rußland (1806) 
gegen Frankreich führten, und nach der Beendigung 
deſſelben im Tilfiter Frieden (Jul. 1807), feine Auss 
Dehnung „über das ganze no rdtige Zeutſchland. 
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Rur Holftein verband der König von Daͤnemark 
mit den übrigen Provinzen feiner Monarchie, und 
die vormaligen teutſchen Länder Deftreichs" und, 
Mreußens gehörten in diefer Zeit zu dem Geſammt⸗ 
umfange beider Monarchieen. Dagegen waren der 
Großherzog von Wuͤrzburg (25. Sept. 1806), 
der Churfürft von Sach fen, mit Annahme der 
königlichen Würde (11. Dec. 1806), die fünf 
Herzoge des Sachfen: Erneftinifhen Haufes 
(15. Dec. 1806), die Häufer Anhalt, Schwarze 
burg, Lippe, Keuß und ver Fuͤrſt von Wal— 
ded (18. Apr. 1807) dieſem Bunde beigetreten. 
Später (1808) wurden auch die beiden Medlens- 
burgifchen Häufer und der Herzog von Olden⸗ 
burg in den Bund aufgenommen. 

Der Tilfiter Friede rief in der Mitte Teutfch⸗ 
Hands das neue Königreich Weftphalen, gebildet 
ans preußifchen, churheffifchen, churhannöverfchen 
and herzoglich «braunfchweigifchen Ländern, fo wie 
aus einigen Abtretungen von Sachſen, und dem juͤng⸗ 
ſten Bruder Napoleons, Jerome, beſtimmt, ins polis 
tifche Daſeyn. Diefer Etaat, welcher das vierte 
Königreich im Rheinbunde bildete, erhielt eine, am 
15. Nov. 1807 von Napoleon zu Foxtainebleau uns 
terzeichnete, Berfaffung. Die wefentlichften ftaatss 

” rechtlichen Beftimmungen derfelben waren: Alle Uns 
terthanen find vor dem Geſetze gleich. Jede Relie 
gionsgefellfhaft hat freie Ausübung ihres Gotted- 
vdienftes, Die tandftände der Provinzen, aus wels- 
hen das Königreich befteht, alle politifche Corpora⸗ 
tionen diefer Art und alle Privitegien befagter Cors 
porationen, Städte und Provinzen, fo wie die Prise 
vilegien einzelner Perfonen und Familien, find aufs 

gehoben. Alle Leibeigenſchaft ift abgeſchafft. 
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Der Adel beſteht in feinen verſchiedenen Graden und 
Benennungen-fort, ohne dadurch ein ausſchließendes 
Recht zu irgend einem Amte oder einer Wurde, oder 
Befreiung von irgend einer öffentlichen Laſt zu erhal 
ten... Es foll ein und daffelbe Steuerfoftem für alle 
heile des Königreiches feyn, und die Grumndſteuer 
das Fünftel ver Einkünfte nicht überfteiger dürfen, 
Es find vier Minifter, und diefe werantwortlich. 
Der Staatsrath befteht zum wenigſten aus 16, 
und höchftens aus 25 Mitgliedern. Das Finanz: 
gefes, die Civil- und peintithen Gefese ſollen im 
Staatsrarhe entworfen, und den von den Ständen 
ernannten Commiffionen mitgetheilt werden. Diefe 
ftändifhen Commiſſionen difeutiren mit den Staates . 
räthen darüber; auch werden ihre Bemerkungen in 
dem, vom Könige präfivieten, Staatsrathe verlefen, 
Findet man es nöthig; fo foll über die-Modificationen 
des Geſetzes berathfchlagt werden. Die definitiv ans 
genommene Redaction des Geſetzesentwurfes wird 
durch Mitglieder des Staatsraths unmittelbar den 
Ständen überbracht, welche, nad, Anhörung der‘ 
Beweggründe jener Geſetzesentwuͤrfe und der Berichte 
ver Commiſſion, daruͤber beratpfchlagen werben. 
Der Staatsrath bat, in Ausuͤbung feiner Attribute, 
nur eine berathende Stimme. — Die Stände 

. des Reiches beftehen aus 100 Mitgliedern, ernannt 
durch die Departementscollegia, und zwar 70 aus 
den Örundeigenehümern, 15 aus Kauf 
leuten und Sabrifanten, ınd 15 aus Ge— 
lehrten und andern Bürgern, welhe um 
den Staat fih verdient gemacht haben. 
Die Stände werben aller Brei Jahre- zum Drittheile 
erneuert. Die austretenren Mitglieder Fönnen uns - 
mittelbar wieder gewählt werden. Der Präfivene der 
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Stände wird vom Könige ernannt. . Der König bes 
ruft, prorogirt, vertagt die Stände, und ibſet fie auf. 
Die Stände berathfchlagen uͤber die vom Staatsrathe 
ihnen vorgelegten Geſetzesentwuͤrfe, mit Einfluß 
des Finanzgefeges, im geheimen Scrutinium durch 
abfolure Mehrheit ver Stimmen. — Die Departes 
mente ‚werben durch Präfecte, die Diftricte durch 
Unterpräfecte, die Municipalitäten durch Maire 
verwaltet. Es beftchen Departements⸗, Diſtricts⸗ 
und Municipalraͤthe, welche aller zwei Jahre zue 
Hälfte erneuert werden. — ir jedem Departement 
befteht ein Departementscollegium. - Die 
Zahl feiner Mitglieder wird durch die Bevölferungss 
zahl des Departements beftimmt, fo daß ein Mits 
gliedauf 1000Bewohner derfelben kommt. 
Die Mitglieder der Departementscollegien werben 
vom Könige ernannf und zwar $ aus den 600 

„ Höchftbefteuerten des Departements, Z aus den reiche 
ften Kaufleuten und Fabrifanten, und $ aus ven 
ausgezeichnerften Gelehrten, Künftlern und um den 
Staat verdienten Bürgern. Die Mitglieder der Des 
partementscollegien müffen 21 Jahre alt feyn. Ihre 
Bunctionen find lebenslänglid. -Sie ernennen 
nicht nur die Mitglieder der Stände; fie fhlagen auch 
dem ‚Könige zu jeder Stelle eines Friedensrichters, 
und der Departements», Diftricts- und Municipals 
raͤthe zwei Candidaten vor. — Der Cover Napos 
leon ift das bürgerliche Geſetzbuch. Das gerichtliche 
Verfahren iſt öffentlich; für peinliche Fälle beftehen 
Geſchwornengerichte. In jedem Canton ift ein Fries 
densgericht; in jedem Diftricte ein Civilgericht erfter 

Inſtanz; in jedem Departement ein peinliher Ges 
tichtehof, und für Das ganze Königreich ein Appellas 
tionsgericht. Der Staatsrath vertritt die Stelle des’ 

. 
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Caſſationsgerichts. Der richterliche ( Stand iſt unab⸗ 
haͤugig. Die Richter werben vom „Könige ernannt. 
Der König bt das Begnadigungsrecht. Die Mile 
tairconfeription ift Grundgeſeh. ö 

„ Diefe Verfaffung erlofh, zugleih mit dem 
Koͤnigreiche Weltpdalen, nach der Voͤlkerſchlacht bei 
Aiie im Jahre 1813. 

So ‚ 
Sortfetzung. — Verfafſung des Groß 

herzogthums Frankfurt. 

Die Lander des Fuͤrſten Primas des Rheinbun⸗ 
des erhielten im Jahre 1810, kurz vor Mapoleons 
Vermaͤhlung mit der Ergpergogin” Maria Luiſe, einen 
bepeutenden Zuwachs durch Aemter von Fulda und 
Hanau, den Namen Großherzogthum Franke 
furt, und die Beſtimmung, daß, nach dem Tode 
des Großherzogs Karl von Dalberg, der Vicek oͤ⸗ 
aig Eugen von Italien, Schwiegerfohn des 
‚Königs von Bayern, Großherzog von Frankfurt wers 
den follee. — Diefem Staate gab Dalterg am 16. 
Aug. 1810 eine neue Verfaffung, welche größ- 
tentheils der weftppälifchen nachgebildet war. 

Die wefentlihften Beftimmungen diefer Vers. 
faffung waren: Ale Unterthanen find vor dem Ges 
-fege gleich; es befteht Die freie Ausübung des Gottes⸗ 
dienftes der verfchiedenen Religionsbefenntniffe. Die 
beſondern Verfaflungen der Provinzen, Staͤdte und 
Corpgrationen, fo wie die Privilegien einzelner Pers 
fonen und Familien find aufgehoben. Die Leib⸗ 
eigenſchaft ift abgefchafft. jer Adel befteht mit 

‚feinen verfchiedenen Benennungen, ohne daß er doch 
ein ausfchliegendes Recht weder zu Agmtern, Dienften 
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und Würden, noch Befreiung von öffentlichen Laſten 
Dadurch erhält. — Es foll ein und daſſelbe Steuers 

. foftem für alle Theile des Großherzogthums ſeyn. 
Die Grundſteuer fol nie den fünften Theil der Reve⸗ 
nuen überfteigen. Es giebt drei Minifter mit 
"Verantworslicjkeit. Diefe drei Minifter und ſechs 
Staatsrärhe bilden den Staatsrath unter dem 
Vorfige des Großherzogs. Alle Gefepe über Auf⸗ 
lagen, alle Civil» und -peinlihe Geſetze follen im 
Staatsrathe vorbereitet, difchtirt und entworfen wer 
den. Die in dem Staatsrathe entworfenen Geſetze 
werden den von den Stände ernannten Conmiffios 
‚nen mitgerheilt. Die ftändifchen Commiffionen difcus 
tiren darüber mit den beauftragten Staatsraͤthen, 
worauf bie redigirten Oefegesentwürfe durch zwei . 
Mitglieder des Staatsrathes den Ständen überbracht 
werben, welche darüber, nach angehörten Beweg⸗ 
gründen, berarhfchlagen. Der Staatsrath hat in 
Ausübung feiner Attribute eine berathende Stim⸗ 
‘me; er vertritt die Stelle des Caffationsgerichts. — 
Die Stände des Großherzogthums beftehen aus 
20 Mitgliedern, wovon 12 aus reihen 
Orundeigenthämern, 4 aus Kaufleuten 
und Fabrifanten, und 4 aus vorzüglichen 
Gelehrten von den Departementscollegien ernannt 
werben. - Gie werben aller 3 Jahre um ein Drittheil 
erneuert. Die Austretenden fonnen unmittelbar wies 
der gewählt werden. Der Großherzog ernennt ben 
Präfiventen der Stände; er verfammelt, prorogirt 
dieſelben, und föfet fie auf. — Die Stände berach⸗ 
ſchlagen über die vom Staatsrathe verfaßten Geſetzes⸗ 
entwürfe im geheimen Scrutinium nad abſoluter 

* Mehrheit der Stimmen. Ihnen werden die gedruck⸗ 
ten Rechnungen der Minifter vorgelegt. — Das 
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Großherzogthum wird in Departemente, Diſtricte 
"und Municipalitäten eingetheilt. In jedem Depar⸗ 
tement wird ein Depattementscoflegium gebilvet, deſ⸗ 
fen Iebenslängliche- Mitglieder in 3 der Meiftbeghter« 
ten, 5 aus den reichften Kaufleuten und Fabrikanten, 
und 3 aus vorzüglichen Gelehrten und Kuͤnſtlern bes 
ſtehen. Auf 1000 Einwohner wird ein Mitglied des 
Wahlcollegiums ernannt, ‚Die Departementscollegia . 
ernennen die Mitglieder der Stände. Jedes Depar« 
tement ernennt drei Güterbefiger, einen Kaufmann 
oder Fabrikanten, einen Gelehrten oder Künftler. — 
Der Coder Napoleon gilt als Geſetzbuch. Der ges 
richtliche Stand. ift unabhängig. Der Großherzog 
ernennt die Richter. Die "Militairconfeription iſt 
Grundgeſetz. — Jedes Departement hat einen Praͤ⸗ 
fect, beauftragt mit der Aufſicht über Erziehung, 
Ackerbau und Gewerbe, milde Stiftungen, Armen- 
anftalten, Gemeinheitswälver, Wege, Gemeingiis 
ter, Sicherheit des Cultus, Mitwirtung bei ber 
aukesung ber Milizen und Sicherheit der Steuer- 
tegiſter. 
Dieſe Verfaſſung erloſch mit der Auflöfung des- 
Großherzogthums, deſſen Regierung Karl von Dals 
berg, bald nach der Leipziger Schlaht, am 30. Det. 
1813 nieberlegte, und fih in fein Bischum Koftnig 
zuruͤckkzog — ° — . 

Während der Zeit des Rheinbundes gab auch 
der Herzog Auguft Chriftian Friedrich von Anhalt» 
Köthen feinem Eleinen Staate von ungefähr 30,00D 
Eimmwohnern am 28. Dec. 1810 -eine eigne Ber 
faffung, welche aber nach: deffen Tode, von dem 
Vormunde feines minderjährigen Nachfolgers, von 
dem Herzoge von Anhalt: Deffau am 24. Dct. 1812 
fufpendire ward. Diefe Verfaſſung enthielt in 
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verjuͤngtem Maasſtabe die meiſten Beſtimmun⸗ 
gen der: weſtphaͤliſchen und frankfurter Verfaſſung. 
So ward der Coder Napoleon als Geſetzbuch einge⸗ 
fuͤbet; alle Unterthanen: ſollten vor dem Geſetze gleich 

. feon, der Adel aber, doch ohne ausfchließenne Rechte 
auf Aemter, fortbeſtehen. Die Ritterſchaft hoͤrte auf; 
Dagegen wurden 12 Landſtaͤnde gebildet: acht aus 
den Geundeigenthuͤmern zwei aus dem Haudelsſtande, 
und gei aus dem gelehrteu Stande. 

75. 

» Politifher Charakter der teutſchen 
J Bundes acte vom 8. Jun, 1815. 

Der. Rheinbund mit feinen ſtaatsrechtlichen und 
pofitifchen Beſtimmungen ward im October 1813 in 
ver Voͤlkerſchlacht bei feipzig gefprengt. . Schon vor 
derfelben traten die beiden Herzoge von Mecklenburg 
auf die Seite der Verbündeten gegen Napoleon, und 
der König von Bayern ſchloß (8. Oct. 1813) zu 
Kied einen formlichen Vertrag mit Deftreih, in wel⸗ 
chem er fi von dem Äheinbunde trennte. Seinem 
Beifpiele folgten, nach jener Schlacht, die übrigen 
Fürften Teutſchlands. 

Nach der Verzichtleiftung Napoleons auf bie 
Throne Frankreichs und Italiens ward in dem erften 
Parifer Frieden vom 30. Mai 1814 in Hinficht 
Teutſchlands blos im Allgemeinen feftgefeßt:. daß 
nicht das vormalige teutfche Keich mit der Kaiſerwuͤrde 

hergeftelle, fondern „die Staaten Teutſchlands 
unabhängig ſeyn und durch ein Foͤderativ⸗ 
band vereinigt werden follten.” Die nähere 
Beftimmung diefer großen Angelegenheit follte auf 
dem Wiener Congreffe erfolgen, zu welchem ſich 
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ſeit · dem Eude des Septembers 1814 die europaͤiſchen 
und teutſchen Regenten und Fuͤrſten mit ihren-Minie ' 
flesg und. Abgeordneten “verfammelten. Se verfchies 
dener die Intereſſen waren, die hier befriedigt werben 
folten, und je mehr auf diefem Congreſſe für gang 
Europa eine neue politifche Ordnung der Dinge, bie 
Herſtellung des politifhen Gleichgewichts unter zeits 
gemäßen Verhaͤltniſſen, nach der Auflöfung des Nas 
poleonifchen. Centralftaatgs, beabfichtigt ward; befte 
wichtiger war auch die Entſcheidung der Fünftigen 

- Stellung des teutfhen Staatenbundes in der. Mitte 
des europäifchen Staatenfoftems, und die Feſtſetzung 
der Grundlage für deffen Geftaltung im Innern. 
Nach langen Verhandlungen ‚uber diefe Angelegenheit, 
und nach der Prüfung mehrerer deshalb von Deftreich 
und Preußen vorgelegten Entwürfe *), warb am 8. 
Sun. 1815 zu Wien die teutfche Bundesacte**) 
unterzeichnet, beftehend aus 20 Artikeln, von welchen 
die erften eilf wörtlich In die Wiener Congreß— 
acte vom 9. Juny 1815 aufgenommen, und dadurch 
unter die Garantie der europäifchen Hauptmächte ges 

*) Vergl. I. Ludw. Klaͤber, Arten des Wiener Cor 
greffes. 31 Hefte: Erlangen, 1814 ff. 8. — Deffen 
Ueberficht der diplomatiſchen Werhandlungen des Wiener 
Eongrefes. 3 Abtheil. Frankf. 1816. f. 8. 

**) Schlußacte des Wiener Congreffes vom 9. Jun. 1815, 
und Bundesacte, oder Örundvertrag des 
teutfhen Bundes vom 8. Jun. 1815. Beide 
in der Urſprache, kritiſch berichtigt, mit Vofybericht, 
Ueberſicht des Inhalte und Anzeige verſchiedener Less, 
arten, vollftändig herausgegeben von J. Ludw. Klüber. 
2te Auf. Erl. 1818. 8. — Border erfhien: Teuts 
[he Bundesacte. Mit Bewilligung der kaiſ. öfte. 
Geſandtſchaft am teutfhen Gundestage. Frankf. am 
Mm. 1816. 4, ' 
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ſtellt winden. — Die Veſtimmungen der Bundes⸗ 
acte ſind folgende: 

Art. 1. Die ſouverainen Fuͤrſten und freien 
Staͤdte Teutſchlands, mit Einſchluß des Kaiſers von 
Oeſtreich, und der Koͤnige von Preußen, Daͤnemark 
und der Niederlande, und zwar der Kaiſer von Oeſt ⸗ 
reich, der König von Preußen, beide für ihre ges 
fanmten vormals zum teutfchen Reiche gehörigen 
Befigungen, der König von Dänemark für Holftein, 
der König der Niederlande für das Großherzogthum 
turemburg, vereinigen fih zu einem beftändigen Bunde, 
welcher der te ut ſche Bund heißen fol. 

Are. 2. Der Zweck veffelben ift Erhaltung 
der Außern und innern Sicherheit Tenrfchlands, 
und der Unabhängigkeit und Unverlegbars 
keit der einzelnen teutfchen Staaten. 

ö Art. 3. Alle Bundesglieder haben, als folche, 
gleihe Rechte. Sie verbinden ſich alle gleiche 
mößig, die Bundesacte unverbrüchlich zu halten, 

Art. 4. Die Angelegenheiten des Bundes wers 
den durch eine Bundesverfammlung beforge, in 

- welcher alle Glieder defjelben durch ihre Bevollmaͤch⸗ 
tigten, theils einzelne, theils Geſammtſt im⸗ 
men, doch unbefchadet ihres Ranges führen. Oeſt⸗ 
reich, Preußen, Bayern, Sachſen, Hannover, 
MWirtemberg, Baden, Churheffen, Großherzogthum 
Heffen, Holſtein, Supemburg haben jedes eine 
Stimme; die großherzoglich und herzoglich ſaͤchſiſchen 
Haͤuſer eine; Braunſchweig und Raſſau eine; die 
beiden Häufer Medienburg eine;. Oldenburg, Andale 
und Schwarzburg eine; Hohenpollern, Liechtenſtein, 
Reuß, die beiden Haͤuſer Uppe und Waldeck eine; 
die vier freien Städte eine. 
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Urt, 5. Oeſtreich Hat bei der Bundesverſamm ⸗ 
fung den Vorſitz. Jedes Bundesglied ift befugt, 
Vorfhläge zu machen und in Vortrag zu brins 
gen, und der, Vorfisende ift verpflichtet, ſolche in 
einer zu beftimmenden Zeitfeift der Berathung zu 
übergeben. 

Art. b. Wo es auf Abfaffungund Abäns 
derung von Örundgefegen des Bundes, "auf 
Beſchluͤſſe, welche die Bundesacte ſelbſt betreffen, 
auf organifhe Bundeseinrichtungen und 
auf gemeinnhgige Anordnungen fonftiger Art ankommt, 
bildet ſich die Verfammlung zu einem Plenum, 
wobei aber, mit KRüdfiht auf bie Verſchie den⸗ 
beit der Größe der einzelnen Bundesftaas 
ten, folgende Berechnung und Vertheilung der Stim« 
men ftatt finder. Oeſtreich, Preußen, Bayern, Sachs 
fen, Hannover und Wiürtemberg haben jedes vier 
Stimmen. Baden, Churheffen, Großherzogthum“ 
Heffen, Holftein und Luxemburg jedes drei Stims 
men. Braunfchweig, Naffau und Medlenburgs " 
Schwerin jedes zwei Stimmen. Die übrigen einzels 
nen Mitglieder jedes eine Stimme. Zufammen 69 
Stimmen. (Die 70fte Stimme erhielt der am 26. ' 
Sun. 1817 mit Souverainetät in den Bund aufgenom⸗ 
mene Landgraf von Heſſen⸗ Homburg.) 

Urt. 7. In der. engern Verfammlung wird 
duch Stimmenmehrheit entfchieden, inwiefern ein 
Gegenftand für das Plenum geeignet ſey. Die ber 
Entfcheidung des. Plenums zu unterziehenden Bes 
fhlugentwürfe werden in der engern Verfammlung 
vorbereitet, und bis zur Annahme oder Verwerfung 
zur Reife gebracht. Sowohl in der engern Berfamms 
tung, als im Plenum, werben die Befchlüffe nach - 

der Mehrheit der- Stimmen gefaßt; in ber erftern 
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wach der abfolsiten Mehrheit der Stimmen, in der 
legtern nach einer Mehrheit von 3. — Bei Stims 
mengleihheit in der engern Verſammlung ftehet die 
Entſchetdung dem DVorfigenden zu. — Wo es 
aber auf Annahme oder Abänderung der 
Grundgeſetze, auf organifhe Bundeseins 

. eihtungen, jura singulorum oder. Kelis 
gionsangelegenheiten anfommt, kann 
weder in ber engern Verfammlung, noch 
im Plenum ein Beſchluß durh Stimmen 
mehrheit gefaßt werden. — Die Bundesver- 
ſammlumg iſt beſtaͤndig, hat aber die Befugniß, 
wenn bie ihrer Berathung unterzogenen Gegenſtaͤnde 
erledigt ſind, auf eine beſtimmte Zeit, jedoch nicht 
laͤnger als vier Monate, ſich zu vertagen. 

Art. 8. Go lange die Bundesverſammlung 
mit Abfaffung der organifchen Geſetze befchäftige ift, 
fol die zufällig ſich fügende Ordnung in der Abftims 
mung feinem Mitglieve zum Nachtheile -gereichen. 

- Nah Abfaffung der organifchen Geſetze wird die 
Bundesverfammlung die fünftige, als beftändige 
Bolge einzuführende, Stimmenorbnung in Berathung 
nehmen, und fi) darin fo wenig als möglich von der 
ehemals auf dem Keichstage, und namentlich in Ges - 
maͤßheit des Reichsdeputationshauptſchluſſes, beobach⸗ 
teten Ordnung entfernen. 

Art. O. Die Bundesverſammlung hat ihren 
Sitz zu Frankfart am Main. Die Eröffnung iſt 
auf den 1. Cept. 1815 feftgefegt. (Sie erfolgte am 
5.Nov. 1816.) 

Urt. 10. Das erfie Gefchäft der Bunbesvers 
fammlung wird die Abfaffung der.Örundges 
feße des Bundes, und deffen organifhe 
Einrihtung in Rückſicht auf feine au ss 
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wärtigen, militairifhen und in 
nern Verpältniffe ſeyn. 

Art. 11. Alle Mitglieder des Bundes verſpre⸗ 
chen, ſowohl ganz Teutſchland, als jeden einzelnen 
Bundesſtaat, gegen jeden Angriff in Schutz zu neh⸗ 
men, und garantiren ſich gegenfeitig ihre 
fämmtlichenunterdem Bunde begriffenen. 
-Befigungen. — Bei einmal erflärtem Bundes— 
kriege darf fein Mitglied einfeitige Unterhandlungen . 
mit dem Feinde eingeben, noch einfeitig Waffenftills 
fand und Frieden fhliegen. — Die Bundes 
glieder behalten zwar das Recht der Bünds 
niſſe aller Art, verpflichten ſich jedoch, 
in keine Verbindungen einzugehen, welche 
gegen die Sicherheitdes Bundes oder ein« 

. zelner Bundesftaaten gerichtet wären. — 
Die Bundesglieder machen fich ebenfalls verbindlich, 
ginander unter feinerlei Vorwande zu befriegen, noch 
ihre Streitigkeiten mit Gewalt zu verfolgen, fondern 
fie bei der Bunbesverfammlung anzubringen ; welche 
die Vermittelung durch einen Ausſchuß vers 
fuchen, und, dafern dieſer Verſuch fehlſchluͤge, die 
richterliche Entſcheibung durch eine wohlgeordnete 
Austraͤgalinſtanz bewirken ſoll, deren Ausſpruche 

die ſtreitenden Theile ſich ſo fort zu unterwerfen haben. 

Art. 12. Diejenigen Bundesglieder, deren 
Beſitzungen nicht eine Volkszahl von 300,000 See⸗ 
fen erreichen, werben ſich mit den ihnen verwandten , 
Häufern oder andern Bundesgliedern zur Bildung 
eines gemeinfhaftlihen oberften Gerichts 
vereinigen, — Den vier freien Städten ftehet das 
Recht zu, fih.unter einanderäber die Errichtung eines 

J 
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gemeinſchaftlichen oberſten Gerichts zu vereinigen. — 
Bei den ſolchergeſtalt errichteten gemeinſchaftlichen 
oberſten Gerichten ſoll jeder der Partheien verſtattet 
ſeyn, auf die Verſchickung der Acten an eine teutſche 
Facultaͤt, oder an. einen Schoͤppenſtuhl, zur Abfafe 
fung des Endurtheils anzutragen. 

Art. 13. In allen Bundesftaaten wird 
eine landftändifche Verfaffungftatt finden, 

Art. 14. Um den im Jahre 1806 und ſeildem 
mittelbar gewordenen ehemaligen Reichs— 
ſtaͤnden und Reichsangehörigen, in Gemäßpeit der 
gegenwärtigen Verhältniffe, in allen Bundesſtaaten 
einen gleihförmig bleibenden Rechtszu⸗ 
ftand zu verfchaffen; fo vereinigen die Bundesſtaa⸗ 
ten fi dahin: a) daß diefe_fürftlichen und gräflichen 
Haͤuſer fortan zu dem hohen Adel in Teutſchland 
gerechnet werden, und ihnen das Recht der Eben⸗ 
bürtigfeit in dem bisher damit verbundenen Bes 
griffe verbleibet; b) find die Hänpter diefer 
Hänfer.die erfien Standeshtrren in dem 
Staate, zu dem fie.gehören. Cie und ihre Familien 
bilden die privilegirtefte. Claſſe in demfelben, befons 
ders in Anſehung der Beſteuerung; c) es follen ihnen , 
überhaupt in Rücficht ihrer Perfonen, Familien und 
Befisungen alle diejenigen Nechte und Vorzüge zus 
gefichert werben, oder bleiben, welche aus- ihrem 
Eigenthume und’ deffen ungeftörtem Genuffe herrüßs 
ten, und nicht zu der Staatsgewalt und ten hoͤhern 
Regierungsrechten gehören (3. B: die Freiheit, ihren 
Aufenthalt in jedem zu dem Bunde gehörende, ober 

mit bemfelben im Frieden lebenden Staate zu neh⸗ 
men; die Aufrechthaltung der noch beftehenden Fa⸗ 
milienverträge; privilegirter Gerichtsftand und Bes 
freiungl von aller Militeirpflichtigfeit für ſich und, ihre 
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Familien; die Ausuͤbung der buͤrgerlichen und pein« 
lichen Juſtiz in erſter, und, wo die Beſitzung groß 
genug iſt, in zweiter diſtan der Forſtgerichtsbarkeit, 
Drtspoligei, Aufſicht in Kirchen» und Schulfachen, 
doch nah Vorſchrift der Landesgefesg 

—u. ſ. w. — Dem ehemaligen Keihsadel werden 
Antheil der, Begäterten an Landſtandſchaft, Partie 
monial= und Forftgerichtsbarkeit, Drtspolizel, Kir⸗ 
chenpatronat und der privilegirte "Serichteftand zuge⸗ 
ſichert. Doch werden dieſe Rechte nur nach Vorſchrift 
der Landesgeſetze ausgeuͤbt. In der durch den Frie⸗ 
den von Luͤneville von Teutſchland abgetretenen und 
jeßt wieder ‚damit vereinigten Provinzen werden, bei 
Anwendung der obigen Grundſaͤtze auf den ehemalis 
gen unmittelbaren Reichsadel, diejenigen Befchräns 
ungen ftatt finden, welche die dort beſtehenden bes 
fondern Verhältniffe nothig machen. 

“ Urt. 15. Die Fortdauer der auf die Rheine 
ſchiffahrtsoctroi angewieſenen directen und fubfidiaris 

ſchen Renten, und die durch den Keichsbeputationss 
ſchluß getroffenen Verfügungen in Betreff des Schuls 
denwefens und feftgefegter Penfionen an geiftliche und 
weltliche Individuen, werben von dem Bunde garans 
firt. (Das Uebrige tes Artikels erklärt ſich über die 
Penfionen der Mitglieder der ehemaligen Stifter, 
der Mitglieder des teutjchen Ordens, und der Übers 
rheiniſchen Biſchoͤffe und Geiftlichen. ) 

Art.16. Die Verſchiedenheit der chrifte 
lichen Religionspartheien kann in den Laͤn⸗ 
dern des teutfhen Bundes keinen Unter 
fchied in dem Öenuffe der bürgerlihen und 
politifhen Rechte begründen. — Die Bum 
desverfammlung wird in Berarhung ziehen, wie auf 
eine möglihft übereinftimmende Weife die baͤrger⸗ 

St. W. ate Aufl. IV. 24 
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liche Berfaffung der Bekenner des juͤdi— 
ſchen Ölaubens, in Teurfchland zu bewirken fey, 
und wie infonderheit denfelben der'Öenuß der bürgers 
lichen Rechte, gegen die Uebernahme aller Bürgers 
pflichten, in, den Bundesſtaaten verfchafft und ges 
fichert werden koͤnne. Bis dahin werden den Belen- 
nern diefes Glaubens die denfelben von den einzelneri 
Bundesftaaten bereits eingeräumten Rechte erhalten. 

Art. 17. Das fürftliche Haus Thurn und 
Zaris bleibt in dem, durch den Keichsdeputations- 
ſchluß, oder in fpätern Verträgen beftätigten, Bes 
fise und Genuffe der Poften in den verfchies 
denen Bundesftaaten, fo lange nicht Durch freie Ueber⸗ 
einkunft anderweitige Verträge abgefchloffen werden 
ſollten. 
f Urt. 18. Die verbündeten Fürften und freien 
Staͤdte fihern den Unterthanen der teutfchen 
Bundesftaaten folgende echte zu: a) Grund» 
eigenthum außerhalb des Staates, ven fie bewohnen, ' 
zu erwerben und zu befigen, ohne deshalb in dem 
fremden Staate mehrere Abgaben und taften unters 
worfen zu feyn, als beffen eigene Unterthanen; b) die 
Befugniß des freien Wegziehens aus einem Bundess 
flaate in den andern, der erweislich fie zu Untertha= 
nen annehmen will; auch in Civil- und Militair⸗ 
dienfte deſſelben zu treten, fobald feine Verbindlich" 
keit zu Militairdienften gegen das "bisherige Vater 
land im Wege fteht;. c).die Freiheit von aller Nach- 

ſteuer, fofern das Vermögen in einen andern teuts 
ſchen Bundesftaat übergeht. d) Die Bundes 
verfammlung wird fich bei ihrer erften Zuſam⸗ 
menkunft mit Abfaffung gleichförmiger Ber« 
fügungen über die Preßfreiheit und die 
Sicherſtellung der Rechte der Schriftftels _ 
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ler und Verleger gegen den Nachdruck bes 
ſchaͤftigen. 

Art, 19, Die Bundesglieder behaften ſich vor, 
bei der erften Zuſammenkunft der Bundesverfamms 
kung wegen des Handeks und Verkehrs z wi⸗ 
[hen den verfhiedenen Bundesſtaaten, 
fo wie wegen der Schiffahrt, nach Anleitung 
der auf dem Congreffe zu Wien angenommenen Orund⸗ 
füge, in Berathung zu treten. 

Des 20fte Artikel betraf die Katification der 
Bumdesacte. J 

76. 

Fortbildung des Staatsrechts des feut 
ſchen Bundes, Durch die Bundesverfamms 
lung, und die Karlsbader Befchlüffe im -- 

Jahre 1819. ° 

Nach den bereits in der Bundesacte enthaltes 
nen Andeutungen über das Verhältniß des teutfchen 
Staatenbundes gegen das Ausland, ward von der 
Bundesverfammlung in dem Beſchluſſe der Zaſten 
Sitzung vom Jahre 1817 feftgefegt: der teutſche 
Staatenbund gelte in feiner Geſammtheit als Ein 
Körper, als freie und unabhängige Macht im euros 
paͤiſchen Staatenfofteme, und habe, als folher, in 
allen auswärtigen Verhaͤltniſſen diefelben Rechte und 
Pflichten, und diefelben politifchen Beziehungen, 
wie jede andere freie und unabhängige Macht, Der 
tentſche Staatenbimd nimmt, da er an bie Gtelle 
des vormaligen teutſchen Reiches getreten ift, nach 
feiner Würde und Bevölkerung, feinen Platz in dee 

Reihe der europäifchen Mächte vom er ſten Kange, 
Als Geſammtheit unterhandelt er un den auswärtis 

B 24 * 
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gen Mächten, ſchließt Verträge, und führt Krieg. , 
Unbeftreitbar find ihm, nach den Befchlüffen der 3Aften 
Sigung vom Jahre 1817, fo wie alle aus dem 
Wefen einer freien und unabhängigen Macht fließende 
Folgerungen, fo auch vas active und paffive 
Geſandtſchaftsrecht. Der diplomatiſche Wer» 
kehr mit dem Auslande geſchieht durch die Bundess 
verfammlung. fremde Öefandtfchaften find bei der⸗ 
felben accreditirt und angeftelle (von Frankreich, 
Großbritannien, Rußland, Schweden); doch hat 
die Bundesverfammlung von dem Rechte, allgemeine 
beftändige Gefandefchaften bei auswärtigen Höfen zu 
unterhalten, noch keinen Gebrauch gemacht. Als Maas» 
ftab für den politifchen Rang der Geſandten des teuts 
ſchen Staatenbundes ward das auf dem Wiener Con« 
greß feftgefeßte Reglement angenommen. Die Buns 
desverſammlung bedient ſich in allen ihren Verhand⸗ 
kungen, Beſchluͤſſen und diplomatifchen Mittheilungen 
der teutfchen Sprache; doch wird bei den lebten 
da, mo es gegenfeitig gefchieht, eine Ueberſetzung in 
lareinifcher und franzöfifcher Sprache beigelegt. — 
Bei tem Bundestage ward fpäter der Maasftab der 
Bevölkerung für die Aufftellung des Bundesheeres 

. feftgehalten, fo daß beim Simplum auf hundert Eins 
wohner ein Mann, bei der Reſerve auf 200 Einwoh⸗ 

. ner ein Mann geredynet, und dag gefanımte Bundes« 
heer, getheilt in zehn einzelne Corps, zu 300,000 
Mann, nach der Gefamntbevölferung der Bundes« 
ftaaten mit 30 Millionen Menfchen, beftimmt ward. : 

So wie in dem Zeitalter großer politifcher Um⸗ 
bildungen die Erfcheinung des gegenfeitigen Anſtre⸗ 
bens zweier entgegengefeßter Anfichten und Partheien 
in der Geſchichte vieler europäifchen Staaten getrofr 
fen wird; fo zeigte fie fih auch in Teutſchland. Die 
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begeiſterten Anhaͤnger neuer politiſcher cehren und An⸗ 
fihten traten gegen die warmen Vertheidiger der wies 
derherzuftellenden Altern und 'theilweife vernichteten - 
Verhältniffe in Drudfchriften auf; befonders kam’ 
das im 13ten Artikel der Bundesacte erthaltene- 
Verfprechen landſtaͤndiſcher Verfaſſungen allgemein 
zur Sprache; in mehrern geheimen Verbinduugen 
glaubte man einen demagogiſchen Zweck zu erkennen. 
Kotzebue's Ermordung durch Sand gab endlich den 
Ausſchlag. — Im Auguſt 1819 trafen ſich die 

Geſandten der ſaͤmmtlichen Mitglieder des teutfchen, 
Bundes zu Karlsbad zufanımen, wo ſie uber 

7 Befchlüffe fich vereinigten, welche am 20. Sept." 
1819 zu Frankfurt amtlich bekannt gemacht wurden. 
Die Hauptbeftimmungsn derfelben waren: „T) daß, 
nach dem Sinne des monarchifchen Principe. und. zur 
Aufrechthaltung des Bundesvereins, . die. Bundes⸗ 
ſtaaten, bei Wiedereröffnung. der Sigingen, ihte 
Erklärungen über eine angemeſſene Auslegung 
und Erklärung des dreizehnten Artikels 
der. Bundesacte abgeben follten; 2). dag inzwis 

- fen, bis eine definitive Erecutionsorduung 
durch Die beabfichtigten weitern Berathungen zu 
Stande gebracht werden Eönne, zur nörhigen Hands 

"Babung und Ausuͤbung der, nach dem zweiten Artikel 
der Bundesacte zu faffenden, Beſchluͤſſe und erfors 
derfichen Maasregeln eine proviforifihe Erecus 
tionsordnung eingeführt werden follte; 3) daß, 
mit Vorbehalt der weiten Berathungen des Bundes» 
tages, zur gründlichen Verbefferung des ges 
fammten Schnte und Univerfirätswefens, 
ven Gebrechen deſſelben zunächft und ungefäumt; durch 
Ergreifung von proviforifchen Maasregeln, abgehol- 
fen würde; 4) dag, zur nöthigen Dberauffige 
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üuͤberdie Druckſchriften und zur Verhütung bes 
ſich ergebenden Mißbrauches derſelben, in Beziehung 
auf Zeitungen, Zeit⸗ und Flugſchriften, eine provi⸗ 
ſoriſche geſetliche Verfügung allgemein eingefuͤhrt wer⸗ 
den ſollte; 5) daß eine Centralbehoͤrde ausſchließ⸗ 
lich zur weitern Unterſuchung der in mehtern Bundes⸗ 
ſtaaten entdeckten revolntionairen Umtriebe bes 
ſtellt und. angeordnet werden ſollte.“ 

77. 

6) Politiſcher Charakter der Schlußacte 
der Wiener Miniſterialconferenzen, be— 

kannt gemacht am 8. Jun. 1820. 

Bald nah dem Bekanntwerden der Karlsbader 
Beſchluͤſſe zu Frankfurt, trat, für die endliche Ente 

ſcheidnng aller in der Bundesacte zweifelhaft geblies 
kennen Gegenftände über- die innern und äußern Ver⸗ 
haͤltniſſe Zeurfchlands, zu Wien am 75. Rov, 1819 
ein: Congreß der Minifter aller Mitglieder des teut⸗ 
ſchen Bundes zufanımen, deſſen Ergebniß am 15. 
Mai 1820 als die „Schlußacte der über Aus⸗ 

bildung und Befeſtigung des teutſchen 
Bundes zu Wien gehaltenen Miniſterial— 
conferenzen‘ unterzeichnet, und am 8. Juny 
1820, nad ihren 65 Artikeln, zu Frankfurt ats 
allgemeines Gefetz innerhalb des teutfchen Staaten⸗ 
bundes angenommen und bekannt gemacht ward. 
Durch dieſe Schlußacte follte ein Commentar 
über die Bundesacte aufgeftelle werden, welcher 
die in derfelben bereits feftgefeßten Grundſaͤtze erläus 
terte, ſchaͤtfer beftimmte, und bie wahrgenommenen 
Süden ergänzte. — Der wefentliche Inhalt der Bes 
ſtimmungen diefer Schlußacte ift folgender: 

x 
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Der teutſche Bund ift ein völfereehtlicher 
Verein der teutfchen fouverainen Fürften und’ freien 
Städte, "zur Bewahrung der Unabhängigkeit und Uns 
‚verlegbarkeit' ihrer im Bunde begriffenen Staaten, 
„und zur Erhaltung der innern und äußern Sicherheit 
Zeurfchlands. (Art, 1.). — Diefer Verein befteht in 
feinem Innern als eine Gemeinſchaft felbfts 
fändiger unter fih unabhängiger Staas 
ten, mit wechfelfeitigen gleichen Vertragsrechten und 
Vertragspflichten; in feinen äußern Verhoͤltniſſen 
aber als eine in politifcher geinbeit verbuns 
dene Geſammtmacht (Art.2.). — Die Bundes» 
acte bleibt der Grundvertrag und das erfte Grund⸗ 
geſetz dieſes Vereins (Art.3.). — Der Gefammts 
"beit der Bunbesgliever ſteht die Befugniß der Ente 
widelung und Ausbildung der Bundesacte 
zu; doch duͤrfen die Befchlüffe mit dem Geifte der 
Bundesacte nicht im Widerfpruche ftehen (Art. 4.). 
— Der Bund ift als ein unauflöslicher Ber 
ein gegründet; es- kann daher der Austritt 
aus biefem Vereine feinem Mitgliede deffelben frei 
ſtehen. (Art. 5.). — Die Aufnahme eines neuen 
Mitgliedes kann nur ſtatt haben, wenn die Geſammt ⸗ 
heit der Bundesglieder ſolche mit den beftehenden 
Verhaͤltniſſen vereinbat und dem Wortheile des Gans 
"zen angemeffen findet (Art. 6.). — Die Bundesver⸗ 
fammung ftelle den Bund in feiner Geſammtheit dar, 
und ift das beffändige verfaffungsmäßige Organ ſei⸗ 
nes Willens und Handelns (Art. 7.). — Die einzels 
wen Bevollmächtigten am Bundestage find von ihren 
Sommittenten unbedingt ab Angig, und diefen 
verantwortlich (Art 8.). — ie Wirkſamkeit 
der Bundesverfammlung ift durch die Vor - 
ſchriften der Bundesacte, durch, bie in Gemaͤß⸗ 
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- heit derfelben befchloffenen oder ferner zu befchliegen» 
den Orundgefege, wo biefe aber nicht zureichen, 
durch die im Grundvertrage bezeichneter Bundes⸗ 
zwecke beftimmt (Art. 9.). — VBerfaffungss 
mäßige Befchlüffe ver Bundesverfammlung find 
diejenigen, welche innerhalb der Grenzen der Compes. 

- tenz der Bundesverfanmlung, nad) vorgängiger Ber 
rathung, "durch freie Abftimmung entweder im engern 
Rathe, oder im Plenum gefaßt werden (Art. 10.). — 
In der Kegel werden die Befchlüffe im engern 
Rathe nach abfoluter Stimmenmehrheit (Art. 11.), 
und nur in den in der Bundesacte ausbrüdlich bes 
zeichneten Fällen, . und wo es auf eine Kriegserklaͤ⸗ 
eung,- oder Friedensfchlußbeftätigung, oder auf die 
Aufnahme eines neuen Mitglieds ankommt, im Pes 
num (Het. 12.) abgefaßt, Kein Beſchluß duch Stim⸗ 
menmehrheit findet ftatt: über Annahme neuer Grund⸗ 
gefege, oder Aenderung der beſtehenden; über orga⸗ 
niſche d. h. bleibende Anftalten, als Mittel zur Ere 
füllung der ausgefprochenen Bundeszwede; über Auf⸗ 
nahme neuer Mitglieder-in den Bund, und über Re⸗ 
ligionsangelegenheiten (Art. 13.). — Beſonders 
muß über organifche Einrichtungen im Pie 
num und durch Stimmenkinhelligkeit (Art. 
14.) entfchieden werden. Eben fo kann (Art. 15.) 
in Fallen, wo die Bundesglieder als einzelne, felbfte 
ftändige und unabhängige Staaten erfcheinen, wo 
alfo jura singulorum obmwalten, ober wo einzelnen 
Bundesgliedern eine befondere Leiſtung oder Verwillis 
gung für den Bund zugemuthet wird, ohne freie Zus 
ſtimmung der Berheiligten fein diefelben verbindehber 

- Schluß gefaßt werden. — Wenn die Befigungen- \ 
eines fouverainen teurfchen Hauſes (Art. 16.) durch 
Erbfolge auf ein anderes übergehen; fo hängt e& 
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von der Gefammeheit des Bundes ab, ob und wies 
fern Die auf jenen Befigungen haftenden Stimmen im 
Plenum, — weil im engern Rathe Fein Bunbess 
glied mehr als Eine Stimme führen kann, — dem 
neuen —5 — beigelegt werben ſollen. — Der Bun⸗ 
desverſammlung ſteht, in zweifelhaften Fällen, die 
Erklärung des rechten Sinnes der Bans 
desacte und der richtigen Anwendung ihrer Vor⸗ 
fhriften zu (Art, 17.).— Bei Bed zogung oder 
Störung der innern Ruhe unter den Bundesglies 
bern hat die Bundesverfammlung die dazu geeigneten 
Befchlüffe zu faffen (Are. 18.). — Bei der Befuͤrch⸗ 
tung oder wirklichen Ausübung von Thaͤtlichkeiten 
mmter den Bundesgliebern foll die Bundesverſamm⸗ 
lung Maasregeln ergreifen, um jeder Gelbfthülfe vor - 
zubeugen, ober der unternommenen Einhalt zu thun; 
beforders hat fie die Aufrehthaltung des Bes 
fisftandes zu bewirken (Urt. 19.). — Wird die 
Bundesverfammlung von einem Bundesgliede zum 
Schutze des Befisftandes aufgerufen; fo foll 
ein nicht betheiligees Bunbesglied in der Nähe des 
zu fehhgenden Gebiets die Tharfache des jüngften Bes 
figes und die angezeigte Störung beffelben fummas 
riſch - durch feinen oberften Gerichtshof unterfuchen, 
and darüber einen sechtlichen Befcheid abfaſſen laſſen, 
deffen Vollziehung die Bundesverfammlung zu bes 
wirken hat (Art. 20.). — Die Artitel 21 — 24, 
ſtellen die Bedingungen auf, wie duch Austrägals 
inftanzen die Streitigkeiten der Bundesglieder ent⸗ 
ſchieden werben follen. 

Ueber die innern. Angelegenheiten in der 
. Bunbesftaaten beftimme (Art. 25.) die Schlußacte, 
dag die Aufrechthaltung der inneru Kuhe 
und Ordnung den Regierungen allein zus 
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ſte he; als Ausnahme gelte der Fall der Widerſet⸗ 
lichkeit der Untertanen gegen die Regierung, fo wie 
der Gall eines offenen Aufruhrs, ober gefährlicher 
Bensgungen in mehrern Bundesftaaten. — In ſol⸗ 
chem Falle, wenn die Regierung felbft, nach Ers 
fhöpfung der verfaffun Semägigen und 
gefeslihen Mittel, ven Beiftand des Bundes 
anruft, foll die Bundesverfammlung die ſchleunigſte 
Hülfe zur Wieverherftelung der Ordnung veranlaffen, 
und dies felbft unaufgerufen thun, wenn bie 
Regierung durch die Umftände gehindert wird, bie 
Hülfe des Bundes zu begehren (Art. 26.). Die Res 
‚gierung aber, welcher eine folche Hülfe zu Theil wird 
(Art. 27.), muß die Bundesverſammlung von bee 
Werantaffung ber eingetretenen Unruhen, und 
von den zur Herftellung der Ordnung getroffenen 
Daasregein in Kenntniß feßen. Wenn die öffents 
liche Ruhe und gefegliche Orduung (Art. 28.) in me h⸗ 
vern Bundesftaaten durch gefährlide Verbin⸗ 
dungen und Anſchlaͤge bedroht find, und dagegen ur 
Buch das Zufammenmirfen ver Geſammtheit * 
reichende Maasregeln ergriffen werden koͤnnen; ſo iſt 
die Bundesverſammlung befugt und berufen, nach 
vorgängiger Rüdfprache mit den zunächft bebrohten 
Regierungen, ſolche Maasregeln zu besatpen und zu 
befchliegen. — Die Art. 29— 34. erörtern die 
Fälle der JZuftigverweigerung in einem Bundes« 
ftaate, der Nichtbefriedigung “der zwiſchen mehren 
Bundesſtaaten ſtreitigen Eroͤrterungen von Privat⸗ 
perſonen, und der noͤthig —— Erecutions 
maasregeln. 

0 
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78. 

Sorefenung \ 

Rach ſeiner Stellung gegen das Aus— 
land bat der teutſche Staateubund (Art. 35.), als 

" Sefammtmacht, das Recht, Krieg, Frieden, 
Bändniffe und andere Werträge su be 
Ihliegen... Doc übe der Bund diefe Rechte nur 
zu feiner. Gelbfivertheidigung, zur Er 
haltung der Selbſtſtaͤndigkeit und Außern 
Sicherheit Teutſchlands, und der Unab« 
hängigkeit und Unverletzlichkeit der eins 
zelnen Bundesftanten aus. — Alle Vers 
kefaıngen des einen Bundesftantes von Auswärtigen 
Al. 36.) treffen zugleich und in demfelben Manfe 
die Gefanmtheit des Bundes. Dagegen find die ein⸗ 
zelnen Bundesſtaaten verpflichtet, den Auswaͤrtigen 
win Weranlaſſung zu ſolchen Verletzungen zu geben, 
wer fie denſelben zuzufügen.- Sollte aber ein frem⸗ 
vor Otaat Beſchwerde über ein Bundesglied bei der 
Bunvesverfammlung führen, und biefe gegruͤndet 
befunden. werden; fo liegt der Bundesverſammlung 
ob, das VBuntvesglied zur ſchleunigen und genuͤgen⸗ 
den Abhuͤlfe der Beſchwerde aufzufordern, und das 
mit, noch Befinden ber Umſtaͤnne, Mansregein zu 
verbinden, : wodurch weitern friedeftorenden Folgen 
vorgebeugt wird. — Ruft ein Bundesſtaat (Art. 
379, bei einer zwiſchen ihm und einer auswärtigen 

x 

Macht ensftandenen Irrung, die Dazmifchen - 
kunft des Bımdes an; fo foll die Bundesverſamm⸗ 
kung das wahre Sachverhaͤltniß prüfen, und, wenn 
ven Vundes ſtaate das Recht nicht zur Geite ſteht, 
die begehrte Dazwifchenkunft verweigern. — Wird 
ein einzelner Bundesſtaat, ober die Gefammtheit des 

\ 
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Bundes (Art. 38.) von einem feindlichen Ans 
griffe bedroht; fo muß zumächf die engere Bun⸗ 
desverfammlung, nach ber abfoluten Stimmenmepe: 
heit, die Frage, ob die Gefahr eines folhen Ans 
griffs vorhanden ift, entſcheiden, und, bei der An⸗ 
ertennung der Gefahr, ohne Verzug wegen der Vers 
theidigungsmaasregeln einen Beſchluß faſſen. Der 

tand des Krieges.titt aber fofort ein (Art. 
39,), wenn das Bundesgebiet von einer auswärtigen 
Made feindlich überfallen wird. Eine foͤrmliche 
Kriegserklärung des Bundes kann nur im Ples 
num der Bundesverſammlung nad der Gtim« 
menmehrheit von Zweibrittheilen beſchloſ⸗ 
fen werden (Art. 40.). Durch ‚die Befchläffe der 
Bundesserfammlung werden fämmtliche Bundesglie⸗ 
der zu den feftgefegten Maasregeln verpflichtet (Art. 
41.); doch konnen, wenn die Stimmenmehrheit die 
Vorfrage einer vorhandenen Gefahr verneinend 
entſcheidet, diejenigen Bundesſtaaten, welche von 
der Wirklichkeit der Gefahr uͤberzeugt find, gemein 
ſchaftliche Vertheidigungsmaasregeln unter fich vers 
abreden (Art. 42.); auch darf, wenn der eine fireis 
tende Theil auf die Vermittelung des Bundes amträgt, 
deshalb der Befchfnß wegen der zu ergreifenden Were 
theidigungsmaasregeln nicht aufgehalten werben (Art. 
43.). — Bei ausgebrochenem Kriege fteht jedem Bun ⸗ 
desgliede frei, zur gemeinfamen Vertheidigung eine 
größere Macht zu ſtellen, als fein Bundescontims 
gent beträgt; doch ohne deshalb zu einer Forderung an 
den Bund berechtigt zu ſeyn (Art. 44). — Wenn in 
einem Kriege zwifchen auswärtigen Mächten eine Ver⸗ 
letzung der Neutralität des Bundesgebiets zu befürchten 
ift; fo hat die Bundesverfammlung im engern Kathe 
“einen Beſchluß deshalb zu faffen (Art. 45.). — Bes 
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‚ginnt ein Bundesſtaat, der zugleich außer 
halbes Bundesgebietes Befisungen hat, 
in feiner Eigenfhaft als europaͤifche 
Macht einen Krieg; fo bleibe ein folcher, 
die Verpältniffe und Verpflihtnngen des 
Bundes nicht beruͤhrender, Krieg dem. 
Bunde ganz fremd (Art. 46.) — In ben Gäls 
len, wo ein folcher Bundesftaat in feinen, außer ” 
dem Bunde belegenen, Befigungen bedroht oder ans 
ae wird, tritt für den Bund die Verpflichtung 
zu gemeinfhaftlichen Verteibigungsmaasregeln, oder 
zut Theilnahme und Hülfsleiftung nur in ſofern 
ein, als derfelbe Gefahr für das Bundesge⸗ 
biet- erkennt (Art. 47.). — Die Beftimmung dee 
Bundesacte, vermöge welcher, nach einmal erkläre 
tem Bundeskriege, Fein Mitglied des Bundes ein⸗ 

. feitige Unterhandfungen mit dem Feinde 
eingehen, noch einfeitig Waffenftillftand , 
oder Friede ſchließen darf, ift für faͤmmtliche 
Bundesſtaaten, ſie mögen außerhalb des 
Bundes Befisungen haben oder nicht, 

> gleich verbindlich (Art. 48.)., — Bel Unterhandluns 
gen über Waffenftiliftand oder Frieden hat die Bune 
desverſammlung zur fpeciellen Seitnng einen Aus⸗ 
ſchuß, zum Unterhandlungsgefchäft aber eigene - 
Bevollmaͤchtigte, mit gehörigen Inftructionen, 

..zu ernennen. Die Annahme und Beftätigung eines 
Griedenevertrapes kann nur im Plenum geſchehen 
(Art. 49.). — 

In Beziehung auf die auswärtigen Vers 
‚ bältniffe überhaupt (Ast. 50.) liege der Buns 
desverfammlung ob: a) für bie Aufrechthaltung fried⸗ 
licher und feeunpfchaftlicher Verhaͤltniſſe mit den aus⸗ 
waͤrtigen Staaten zu forgen; b) die von fremben 
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Mächeen Hei dem Bunde beglaubigten Gefanbten an⸗ 
zunehmen, und, wenn es nöchig befunden merden 
follte, im Namen des Bundes Gefandte an fremde 

* Mächte abznordnen; c) in eintretenden‘ Fällen Untere 
Handlungen für die. Geſamwtheit des Bundes zu fühe 
ven und Verträge für denfelben abzuſchließen; d) auf 
Verlangen einzelner Bumbesregierungen, „fin dieſel⸗ 
ben die Verwendung des Bundes bei fremden Res 
gierungen, und, in gleicher Art, anf Verlangen 
fremder Staaten, die Dazwiſchenkunft des Bundes 
bei einzelnen Bundesgliedern eintreten zu laffen. 

. Die, Bundesverfammlung ift verpflichtet, die 
auf das Militairwefen und die Verteidigung 
des Bundes fich beziehenden organifchen Einrichtun⸗ 

gen zu befchließen (Art. 51.), die für die Angelegen⸗ 
heiten des Bundes von den Mitgliedern zu leiſtenden 
Geldbeitraͤge feftzufegen, und (Art. 52.) die Erhe⸗ 
bung, Verwendung und Berechnung berfelben zu leiten. 

Was die Verfaffung und. Verwaltung 
der einzelnen Bundesftaaten im Innern 
betrifft; fo ſchließt (Art. 53.) im Allgemeinen die 
durch bie Bundesacte gewährleiftere Unabhängigkeit 
jede Einwirkung des Bundes’ aus. Weil 

"aber. (Urt. 54.), nach dem Sinne des dreizehnten Ars 
tikels der Bundesacte und den barlıber erfolgten ſpaͤ⸗ 
tem Erklaͤrungen, in aklen Bundesftaaten 
landſtaͤndiſche Berfaffungen ſtatt finden 
folten; fo hat die Bundesverſammlung darüber zu 
wachen, daß diefe Beftimmung in Beinem 
Bundesſtaate unerfülle bleibe. Doch wird 
(Art. 55.) den fouderainen Byndesfürften 
überlaffen, dieſe innere Sandesangelegenheit, mit 

Beruͤckfichtigung ſowohl der früherhin 
beſtandenen ſtaͤndiſchen Rechte, als der 
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gegenwärtig obwaltenden Verhältniſſe, 
zu ordnen. Die in anerkannter Wirkſamkeit bes 

. ftehenven .landftändifchen Verfaflungen können (Art. 
56.) nur auf verfaffungsmäßigem Wege 
wieder abgeändert werden. — Da ber teutſche 
Bund, mit Ausnaßme der freien Städte, aus fou« 
verainen Fürften befteht; fo mug, dem hierdurch 
gegebenen Grumdbegriffe zu Folge, die gefammte _ 
Staatsgewalt in dem. Oberhaupte des Staates vers 
einige bleiben, und der Souverain Bann durdy eine 
landftändifche Verfaffung nur in der Ausübung 
beftimmter Rechte an die Mitwirkung der 
Stände gebunden werden (Art. 57.) — Die 
im Bunde vereinigten fouverainen Fürften dürfen 
durch Beine landſtaͤndiſche Verfaſſung in der Erfüls 
kung ihrer bundesmäßigen Verpflichtungen gehindert 
oder befchränkt werden CArt. 88.). — Wo die 
Deffentlichkeit landftändifcher Verhand⸗ 
lungen durch die Verfaffung geftattee ift, muß 
durch die Gefchäftsordnung dafuͤr geforge werden, 
daß die gefeglichen Grenzen der freien Aeußerung, 
weber bei den Verhandlungen felbft, noch bei den 
Bekanntmachungen durch den Drud, auf eine, die 
Ruhe des einzelnen Bundesftaates oder des gefamms 
ten Teutſchlands gefährdende, Weife uͤberſchritten 
werben (Art. 59.). — Die Bundesverfammlung 
iſt berechtigt, die von einem Bundesgliede gefuchte 
Garantie des Bundes fin die in feinem Staate 

„eingeführte landftändifche Verfaffung zu übernehmen. 
Sie erhält dadurch die Befugniß, auf Anrufung der 
Berheiligten, die Verfaſſung aufrecht zu erhalten, und 
die über, Auslegung oder Anwendung berfelben ent» 
ſtandenen Irrungen durch gütliche Vermittelung oder 
compromiffarifche Entſcheidung beizulegen (Art. 60.). 

vv. 
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— Außerdem. (Art. 61.) iſt aber die Bundesver⸗ 
ſammlung nicht berechtigt, in landſtaͤndiſche Anges 
legenheiten, oder in Streitigkeiten zwifchen den Sans 
desherren unb ihren Ständen einzuwirken. — Auf 
die freien Städte find (Art. 62.) die aufleben 

- Veftimmungen in Beziehung auf den 13ten Artikel 
der Bundesacte inſoweit anwendbar, als die befons 

‚ dern Verfaffungen und Verhaͤltniſſe derfelben es zu⸗ 
laſſen. — Die Bundesverfammlung (Art. 63.) hat’ 
auf die genaue und vollftändige Erfüllung des 14ten . 
Artikels der Bundesacte in Betreff der mediatifir- 
ten Reichsftände und des ehemaligen unmittelbaren 

= Keichsadels zu achten. Diefen bleibt, im Falle 
der verweigerten gefeglichen und, verfaffungsmäßigen 
Rechtshuͤlfe, oder einer,einfeitigen zu ihrem Nachtpeile 
erfolgten legislativen Erklärung der durch die Bun⸗ 
acte ihnen Bugefiherten Rechte, der Recurs an die 
Bundesverfammlung vorbehalten. — Wenn Vor⸗ 
fhläge zu gemeinnügigen Anordnungen (Art. 
64.), deren Zwed nur durch die zufammenmirkende 
Teilnahme aller Bundesſtaaten vollftändig erreicht . ’ 
werden kann, von einzelnen Bundesgliedern an die 
Bundesverfammlung gebracht werben, und diefe von 
der Zweckmaͤßigkeit und Ausführbarkeit ſolcher Vor⸗ 
ſchlaͤge im Allgemeinen ſich überzeugt; fo liegt ihr ob, 
die Mittel zur Vollführung derſelben in forgfältige 
Erwägung: gu ziehen, um bie erforderliche freiwillige 
Vereinbarung unter den fämmtlichen Bundesgliedern 
zu bewirken. — Die in den befondern Beſtimmun⸗ 
gen der Bundesarrifel 16,, 18. und 19. zur Berathung 
der Bundesverfammlung geftellten Gegenftände bleis. 

ben. verfelben zur fernern Berathung vorbehalten 
. (Art. 65.), — , 

; 1 — — 
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TI... 
8) Deftreihifhe Monarchie. 

” Die allgemeinen Örundgefege der — 
öftreichifchen Monarchie find: 

a) Karls 6 pragmatifche Sanction®) 
vom 19. Apr. 1713, in welcher die Untheilbarkeie 
der öftreichifchen Monarchie, und die Erbfolge in 
derfelben. feftgefeßt ward; \ 

b) das Manifeft, wodurch Kaifer Franz 2 die 
erblihe Kaiſerwuͤrde von Oeſtreich ausſprach 
am 11. Aug. 1804; 

©) das Decret des Raifers Franz (1) vom 6. 
Ang. 1806, in welchem (nach Niederlegung der 
teutſchen Kaiferwirde) die gefanımten  teutfchen 
Provinzen des Haufes Deftreich von allen ihren 
Verhaͤltniſſen zu dem biserigen. teutfchen Reiche 
getrennt wurden. 

Zu den bef ondern Grundgeſetzen ber einzelnen 
Staateh der öftreichifchen Monarchie gehören: 

a) für Deftreich: der Freiheitsbrief**) des 
Kaiſers Friedrichs 1 vom Jahre 1156; 

b) für Böhmen: Ferdinands 2 erneuerte Lan⸗ 
desordnung vom Jahre 1627. (Cie enthält vie 
Eintheilung der Landftände in 4 Klaffen; die Aufs 
techthaltung der Fatholifchen Religion; die unum⸗ 

*) Sie fieht ih Schmanfsii corp. juris gentium 
acad. T.2. p. 1976 sgq. 

**) Er ſteht vollffändig in Franz Gerd. Schroͤtterẽ 
Verſuch einer oͤſtr. Staatsgeſch. (Wien, 1771. 8.) 
©. 297 ff. Ueber beide Ausgaben Und Aber Lie Intet⸗ 

polationen diefes Freiheitsbriefes vgl. pa Geſch. des 
Brei. Kaiſerſtaetes (Rpg. 1817, 8). ©, 30 fi 
St. W. te auf, IV. 25. 
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fhränfte Gewalt des Königs, Sefege zu geben; 
die Ordnung des Sandtages ꝛc.); 

©) für Mähren: Ferdinands 2 erneuerte Lan⸗ 
desordnung vom Jahre 1628 (der böhmifchen faft 
durchgehende gleich); 

d) für Ungarn: der Gnadenbrief Andreas 2 
vom Jahre 1222 (die magna charta der reis 
heiten des ungarifchen Adels) *); 

e) für Siebenbürgen: das Diplom Leo⸗ 
polds 1 vom 4. Dec. 1691 (enhält das Verhaͤlt⸗ 
niß des Großfuͤrſten und der Stände gegen einan- 
der; Beſtoͤtigung der vier geſetzmaͤßig beftehenden 
Religionen lder Eatholifhen, Iufherifchen, refor⸗ 
mirten und unitarifchen]; Veftätigung der Muni⸗ 
cipalrechfe der Sachſen; Eripeilung, der öffentlichen 
Aemter an Eingeboprne x); - 

. f) für das ‚lombardifch -venetianifche 
Königreich die Verfaffungsurkunde vom 7. Apr. 
1815 **); 

E) Stänveverfaffung in Tyrol vom 
24. März 1816, 

Da in Tyrol; das im Preßburger Frieden (1805) 
von Deftreich an Bayern abgetreten und fpäter (1810) 
durch Napoleons Willen zwifchen Bayern und zwifchen 
dem’ Königreiche Italien getheilt warb, die frühere 
ſtaͤndiſche Verfaffung erlofchen war; fo gab der Kaifer 
Franz 1, nach der Wiedervereinigung Tyrols mit 
den übrigen Staaten der öftreichifhen Monarchie, 
diefem Sande eine nene ſtaͤndiſche Verfaffung 
am 24. Din 1816, Die wefentlihen Beftims 

* —* einer Dartelung der hungariſchen Conſtitution. 
46 

*) — — dieſem Bande * "54, unter Arion 
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mangen derfelben find: Das Sand Tprol wird durch 
vier Stände — ven Prälaten=, den Herren : 
und Kitter=, den Bürger, und den Bauerne 
fand — repräfentirt. Alle Stifter und Capitel, 

. infofern fie noch beftehen oder wiederhergeſtellt wers 
den, wie auch alle Mitglieder des Herren», Kitter- 
und Adelftändes und die Städte und Gerichte, welche 
vor der Abtretung des Landes der Matrifel einverleibt 
waren, treten wieder in ihre Rechte und Theilnahme 
an ver Sandftandfchaft ein. Die Führung der fläns 
diſchen Matrifel und der Vorfchlag zur Aufnahme in 
felbige wird dem Landmarſchalle und. den Verordneten 
des Herren, Ritter» und Adelsftandes gefkattet ; doch 
bepäle der Kaifer fih die Aufnahme in die Landes⸗ 
matrifel in Anfehung aller vier Stände von — 
Trient und Briren werben als Sondestheile ver ' 
Provinz Tyrol erklärt und in denfelben die vier 
Stände conftituirt. Den Ständen wird die Evident⸗ 
geltung, Mepartirung und Einhebung der von der 

egierung auf’ Grund und Boden gelegten Steuern, 
und der damit im Zufammenhange ftehenden Leiſtan⸗ 
gen Übertragen; doch ift ihnen keinesweges geftattet, 
ohne landesherrliche Genehmigung zu was immer fr 
einen Zwed, Steuern und Abgaben auszuſchreiben. — 
Das Recht der Befteuerung behält fich die Ker - 
gierung nad) feinem ganzen Umfange vor; doch ſoll 
"Die befchloffene Ausfhreibung der Örunds 
ſteuer nen vier Ständen, in Form eigener 
Poftulate, befannt gemacht werden — 
Den Ständen foll das, Recht unbenommen bleiben, in 
ihren gefegmäßigen Verfammlungen Bitten und 
Vorftellungen im Namen des Landes ent- 
weder unmittelbar an den Kaifer einzufenden, ober 
dem ‚Landesgubernium zu überreichen. Zur Abfendung 

25 * 
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von Deputationen an das Faiferliche Hoflager wird 
vie höchfte Genehmigung erfordert. — Den Staͤn⸗ 
den wird die freie Wahl der Deputirten zu den ſtaͤndi⸗ 
ſchen Verſammlungen geftattet. Alle Beſchluͤſſe des 
landtages, wenn fie nicht auf bloße Vorftellungen und 
Bitten gerichtet find, muͤſſen der höchften Genehmi⸗ 
gung vorgelegt werben, 

h) Ständeverfaffung im Koͤnigreiche 
Galizien. 

Oeſtreich gab den in der erften Theilung Polens 
(1772) erworbenen Ländern den Namen: Könige 
reih Galizien und Sodomerien. Dazu fam 
(1795) in der dritten Theilung Polens WB ee fte 
galizien, das aber (1809) im, Wiener Frieden 
an das damalige Herzogtum Warſchau abgetreten, 
und, nach den Entfeheidungen des Wiener Congreſſes 
(1815), an Rußland überlaffen ward, In dem, zur 
öftreichifchen Monarchie gehörsnven befondern, Staate 
des Königreiches Galizien und Lodomerien ward durch 
Eaiferliches Patent vom 13. Apr, 1817 die lands . 
fändifhe Verfaffung, welche bereits Kalfer 
Joſeph im Jahre 1782 bewilligt Hatte, „mit den fich 
mm als nothwendig darſtellenden Abaͤnderungen“ 
hergeſtellt, und feſtgeſetzt, daß eine Verſammlung 
ber Staͤnde in dieſen Königreichen in der Negel jaͤhr⸗ 
lich einmal gehalten, und fir die currenten ſtaͤndiſchen 
Befchäfre ein aus Mitgliedern aller vier Stände bes“ 
ſtehender Landesausſchuß errichtet werden ſollte. — 
Darauf ward in einem Decrete des Gubernialpraͤ⸗ 
fiventen zu Lemberg vom 5., Mai 1817 ausgeſprochen: 
„daß, bei dem bevorftehenden Landtage, von den vers 
fammelten Ständen die Deputirten des Landausſchuſ⸗ 
ſes — und zwar aus jedem der Drei erften Stände; 
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dem geiftlihen, dem Herren⸗ und bem Ritters 
ftande zwei, aus dem Etande der Städte aber 
ein Deputirter — geroählt werden follten.” Zu den 
Deputirten der drei erften Stände Fonnen nur ſolche 
gewählt werden, welche zu einem biefer drei Stände 
gehören. Won jedem der zwei Deputirten ber erften 
drei Stände wird der eine auf fechs, der andere auf 
drei Jahre, der Deputirte der Städte aber auf fechs 
Jahre gewählt. \ 

80, . 

9) Preußifhe Monardie. 

Zu den Grundgefegen der preußifchen Monarchie 
gehören: \ 

a) Das Teftament (richtiger: die Erbverord⸗ 
nung.) des Churfürften Albreht Achikles vom 
Sabre 1473 *), nach welchem die gefamniten Mare 
Een ungetheilt dem. jevesmaligen Churfürften ges 
hören, in den fränkifchen Fürftenthimern aber nie 
mehr als zwei Regenten (zu Anfpach und: zu Culm⸗ 
bad) fern ſollten. Dieſe Beftimmungen wurden 
vom Churfürften Joachim Friedrich in feinem Bere 
trage zu Gera (1598) mit dem Markgrafen 
Georg Friedrich von Anfpad) und Bayreuth erneuert. 

b) Das Manifeft wegen der Annahme 
der Koͤnigs wuͤrde vam 16. Dec, 1700 (nah 
dem vom Churfürften Friedrich 3 mit dem Kaifer 

*) Lentz, brandenburg. Urkunden, Th 2. &. 676 ff. Die 
”  Saiferliche Veftätigung diefes Hauegeſetzes ſteht beim 

Gercken, Cod. dipl. Brandenb. T. 8. p. 
513 8gq. 

\ 
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deshalb am 16. Nov. 1700 abgefchloffenen Ber» 
frage) *). 

c) Die neue Städteordnung vom 19. 
Nov. 1808 **). , 

d) Das koͤnigliche Decret vom 22. Mai 
1815 ***), Es bezieht fih Eirfgangsmelfe auf die 
Verordnung vom 30. Apr. 1815, wodurch eine regels 
mäßige Verwaltung, mit Beruͤckſichtigung dee 
frühen Provinzialverhältniffe, angeordnet, ward. 
„Damit, aber der prenßifhen Nation ein Pfand 
Unfers Vertrauens gegeben, und der Nachkommen⸗ 
ſchaft die Grundfäge, nach welchen Unfere Borfahs 
ren und Wir felbft die Regierung Unfers Reiches mit 
ernftlicher Vorſorge für das Glück Unferer Untertha= 
nen geführt haben, treu überliefert, und vermittelt 
einer fhriftlihen Urkunde, als Berfaffung 
des preußifchen Reiches, dauerhaft bewahrt wer⸗ 
den, haben Wir befchloffen: 1) Es foll eine Kepräs 

‘“ fentation des Volkes gebildet werden. 2) Zu 
diefem Zwede find die Provinzialftände da, 
wo fie mit mehr oder minder Wirkfamkeit noch vor— 
— ſind, herzuſtellen, und dem Beduͤrfniſſe der 

eit gemäß einzurichten; wo gegenwaͤrtig keine Pros 
vinzialftände vorhanden find, fie anzuordnen. 3) 
Aus den Provinzialftänden wird die Ber 

*) Diefer Vertrag in dem Supplem. 2 (von Rousset) 
jum du. Mont, P.4. p.461. 

“) Mathis juriſt. Monatsſchtift, Bands. S. 96 ff. —, 
Der befondern vom Könige gegebenen Verfaſſung des 
Eantons und Fürftenthfums Neuenburg vom 18. 
Jun, 1814 iſt bereits unter der Schweiz gedacht. 

..r) Sefegfammlung, Jahrg. 1815. St. 9. S. 103, 
at derſelben in’ den Europ. Eonkitt. 9.2 
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ſammlung der Kepräfentantenfammer ges 
wählt, vie in Berlin ihren Gig haben fol. 4) 
Die, Wirkfamkeit der tandesrepräfentanten erftredt 
fih auf die Berathung über alle Gegenftände der 
Geſetzgebung, welche die perfonlichen und Eigenthums⸗ 
rechte der Staatsbürger, mit Einfchluß der Beſteue⸗ 
tung, betreffen. 5) Es ift ohne Zeitverluft eine Com⸗ 
miffion in Berlin niederzufesen, die aus einfichte« 
vollen Staatsbeamten und Eingefeffenen der Provinz 
zen beftehen ſoll. 6) Diefe Commiffion foll ſich bes 
ſchaͤftigen: mit der Organifation der Provinzialftände ; 
mit der Organifation der tandesrepräfentanten; und 
mit der Ausarbeitung einer Verfaflungsurkunde nach 
den aufgeftelleen Grundſaͤtzen.“ 

e) Das allgemeine Gefeg wegen Ans. 
ordnung der Provinzialftände vom 5. Jun, 
1823 *). Die wefentlichften Beftimmungen deſſelben 
find: Es follen Provinzialftände in der Monarchie 
in Wirkfamkeit treten. Das Örundeigenthum 
ift Bedingung der Standfhaft. Die Pros 
vinzialftände find das gefegmäßige Organ der 
verfehiedenen Stände der Untertpanen 
in jeder Provinz. Diefer Beftimmung gemäß 
follen die Gefeßesentwürfe, welche allein die Provinz 
angehen, zur Berathung an fie gelangen; auch folen - 
ihren, fo lange keine allgemeinen ftäntifchen Vers 
fammlungen ftatt finden, die Entwürfe folcher allges 
meinen Geſetze, welche Veraͤnderuugen in Perfonens 

‚und Eigentdumsrechten und in den Steuern zum Ges 
genftaude haben, fo weit fie die Provinz amgehen, 
zur Berathung vorgelegt werben; ferner will der Ri " 
nig Bitten und Beſchwerden, welche auf das fpecielle 

*) Sefegfammi. vom 3.1823. N. 13. ©. 129. 
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Wohl und Intereſſe der ganzen Provinz ober eines 
Theiles verfelben Beziehung haben, von den Pros 
yinzialftänden-annehmen, ſolche prüfen und fie dar⸗ 
auf befcheiden; endlich will er die Communalangeles 
genheiten der Provinz ihren Befchlüffen, unter Vors 
behalt feiner Genehmigung und Aufficht, überlaffen. 

Nach diefem Geſetze, das aber auf Neufchas 
tel und Balengin keine Anwendung findet, follte 
für jede Provinz ein befonderes Geſetz nachfol⸗ 
gen, welches die Form und die Grenzen ihres ftän« 
difchen Verbandes beftimmt. Würde der König fünfs 
tig in diefen befondern Geſetzen Abändernngen für 
wohlthätig und nüßlich erachten; fo werde er fie nur 
nad) vorhergegangenem Beirathe der Provinzialftände 
treffen. „Wann eine Zufamnenberufung der allges 
meinen tanbftände erforderlich fenn wird, und 
wie fie dann ausden Provinzialftänden here 

- vorgehen follen; daruͤber bleiben die weitern Be— 
flimmungen Unferer landesväterlichen Vorforge vors 
behalten. . 

Str Angemeffenheit zu diefem Eoniglichen Geſetze 
vom 5. Juny 1823, erfchienen allmählig die Gefege 
wegen der Anordnung der Stände in den ein⸗ 
zelnen Provinzen der Monarchie. Eo am 1. 
Zul. 1823 das Geſetz für die Provinzialftände in der 
Mark Brandenburg nnd der Markgraffchaft. 
Niederlaufis; an demſelben 1. July 1823 das 
Geſetz wegen der Anordnung der Propinzialftände für 
das Königreich Preußen; an demfelben 1. July 
1823 das Geſetz wegen Anordnung der Proyinzials 
ftände im Herzogthume Pommern und Für . 
ſtenthume Kügen; am 17. März 1824 das Ges 
feß wegen Anordnung der Provinzialftände im Hers 
zogthume Sachfen, fo wie an demfelben Tage 
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wegen Anorbnung der Provinzialftände im Herzogs 
thume Schlefien mit der Graffhaft Glatz und 
dem preußifchen Antheile an der Oberlaufig; und 
am 27. März 1824 die drei einzelnen Gefege wegen 
Anordnung der Provinzialftände 1) in den Rhein 
provinzen, 2).in der Provinz Weftphalen, und, 
3) in dem Großherzogthume Pofen. 

Alle diefe Gefetze find einander in den wefents 
fihften Beftimmungen gleich, und nur in provins 
ziellen Verhältniffen, befonders in ver Geſammt⸗ 
zahl der Stände, verfchieden. 

So find 68 Mitglieder die Geſammtzahl für den 
ſtaͤndiſchen Verband der Churmarf, Neumark 
amd Niederlaufis, ‚wovon 44 auf die Churmarf, 
12 auf die Neumark, und 12 auf die Niederlaufig 
kommen. — Die Gefammtzahl, der Abgeordneten 
im Königreiche Preußen ift 95; davon 60 auf Ofts 
preußen und Siethauen, und 35 auf Weftprenßen. — 
Für Pommern .befteht die Gefammtzahl aus 48 
Mitgliedern; davon 10 für Altvorpömmern; 10 für 
Neuvorpommern und Rügen, und 28 für Hinters 
pommern. — in allen drei Provinzen befteht der 
erfte Stand aus der Ritterſchaft (mit. Einfchlug 
der Domcapitel und der Standesherren, wo fich welche 
finden); der zweite ans den Städten; der dritte 
aus den übrigen Gutsbefigern, Erbpachtern 
and Banern. Das innere Verhäftniß dieſer drei 

. Stände gegen einanter ift in dem ftändifchen Vers 
bande der Marken und der Nieverlaufiß folgendes : 
34 aus dem erften Stande; 22 aus dem zweiten 
Stande; 12 aus dem dritten Stande; — in dem 
ftändifchen Verbande des Königreiches Preußen: 45 
aus dem erften Stande; 28 aus dem zweiten Stande; 
22 aus bem dritten Stande; — und in dem ftändis 
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ſchen Verbande Pommerns : 24 aus dem erften Stande; 
16 aus dem zweiten Stande, und 8 aus dem dritten 
Stande. — Im Herzogthume Sachſen find vier 
Stände. Zum erften Stande gehören 6 Mitglieder 
(die Domcapitel von Merfeburg und Naumburg, die 
drei Grafen zu Stolberg- Wernigerode, Stolberg, und 
Roßla, und der Befiser von Walter Nienburg); 
zum zweiten 29 Mitglieder der Kitterfchaft; zum drit⸗ 
ten 24 aus den Städten; zum vierten 13 aus ben 
übrigen Gursbefigern, Erbpachtern und Bauern; zus 
fammen 72. — Im Herzogthume Schlefien, mit 
Glatz und der Oberlaufis, für den erften Stand 6 Mit 
glieder (die Fürften von Siechtenftein, Dels und Sas 
gan und die Standesherreu); fir den zweiten Stand 
‚36, für den dritten 28, für den vierten 14 Mitglies 
der; zufammen 84.— In den Rheinprovinzen 
gehören vier vormals unmittelbare Keichsftände zum 
erften Stande (Wied » Neuwied, Wied - Kunkel, 
Solms = Braunfels, Solms = Hohenfolms = ih); 
zum zweiten Stande 25 aus ver Nitterfchaft; zum 
dritten Stande 25 aus den Städten; zum vierten 
Stande 25 aus den übrigen Grundbeſitzern; — zus 
fammen 79. — In ver Provinz Weftppalen” 
gehören 11 vormals unmittelbare Keichsftände zum 
erften Stande (Herzog von Aremberg, Herzog von 
Looz, Herzog von Croy, die Fürften von Salm⸗ 

Salm, Salm: Kyrburg, Kaunig» Rietberg, Sayn⸗ 
Wittgenftein Berleburg, Sayn⸗ Wittgenfteins Witte 
genftein, Bentheim » Tecklenburg, Bentheim Steins 
furt, Salm - Horftmar) ; zum zweiten Stande 20 aus 
der Kitterfchaft; zum dritten Stande 20 aus den 
Städten; zum vierten Stande 20 aus den übrigen 
Srundbefigern; zufammen 71. — Im Großherzog . 
thume Pofen beftehen 3 Stände. Zum erften ges 
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. hören: der Fhrft von. Thurn und Taxis, der Fuͤrſt 
von Sulkowski und 22 aus der Kitterfhaft; zum ' 
zweiten 16 Mitglieder aus den Staͤdten; zum Drite 
ten 8 Mitglieder aus den uͤbrigen Gutsbefigern, mit 
Srundeigenehum verfehenen Bauern und Erbzings 
männern; zufammen 48. \ 

. 81. 
10) Konigreich Bayern 

a) Geſchichtliche Einleitung. 

Nachdem ver Churftaat Pfalzbayern, wie 
er in Teſchner Frieden (1779) anerkannt worden, 

" war, durch die Ereigniffe feit dem tüneviller Frieden 
die wefentlichften Veränderungen in feinem Laͤnder⸗ 
beftande erfahren, und fein Negent am 1. San. 1806, 
nach den Beftimmungen des Preßbürger Friedens, 
die koͤnigliche Würde angenommen hatte, erhielt 
"das nunmehrige Königreich, Bayern am 1. Mai 1808 
von dem Kinige Marimilian Joſeph eine, der 
Eonftitution des Königreiches Weftphalen ($. 73.) 
in vielen Puncten nachgebildete, Verfaſſung *), die 

‚ aber nicht ins öffentliche Staatsleben überging. Des= 
halb koͤnnen auch nur die wefentlichften Beftim- 
mungen berfelben aufgenommen werden, um fie mit 

% 
*) Europ. Confitt. Th.2. S. 132 ff. — Mehrere 

Mängel und Luͤcken derfelben rügte Brendel, in der 
Geſch., das Weſen und der Werth der Mationalrepräs 
fentation, Th. 1. &.257 ff. — Dagegen entwicelte 
mehrere Vorzüge derfelben vor der Werfaffung von 1818 

- der Otaatsr. v. Hazzi: über die Standpuncte der 
banriſchen Verfaffungsurkumde von 1818, "in Beziehung 

+ andrer Eonftitutionen. Münden, 1819. 8. 
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den Grundfägen ber ſpaͤtern Verfaſſung vom 26. Mai 
1818 zu vergleichen. — Nach der Verfaſſung vom 

1. Mai 1808 wurden alle beſondere Verfaſſungen, 
Privilegien, Erbaͤmter und landſchaftliche Eorpora⸗ 
tionen der einzelnen Provinzen aufgehoben. Das ganze 
Königreih wird durch eine Nationalrepräjentation 
vertreten, nach gleichen Geſetzen gerichtet, und nach 
gleichen Grundfägen verwaltet; demzufolge foll ein 
und daffelbe Steuerfoftem für das ganze Königreich 
feyn. ‚Die Grundftener darf den fünfren Tpell ver 
Einkünfte nicht überfteigen. Die Yeibeigenfhaft 
wird, wo fie noch befteht, aufgehoben. Der Adel 
befält feine Titel, und, wie jeder Gutseigenthuͤmer, 
feine gutsherrlichen Rechte nach ven gefeglichen Bes 
ſtimmungen; in Hinfiht der Staatslaften wird er 
den uͤbrigen Staatsbuͤrgern ganz gleich behandelt. 
Er bilder keinen befondern Theil der Nationalvepräs 
fentation, fondern nimmt mit den übrigen ganz freien 
Landeseigenthümern einen verhältnißmäßigen Autheil 
daran. Eben fo wenig. wird ihm ein ausfchliegliches 
Recht auf Staatsämhter, Staatswürden und Gtaats« 
pfründen zugeftanden. Diefelben Beftimmungen tres 
ten auch bei der GeiftlichBeit ein. Uebrigens wird 

. allen Religionstheilen, ohne Ausnahme, der aus⸗ 
fhliegliche Beſitz der Kirchenguͤter beftätigt. — Der 
Staat gewährt allen Staatsbürgern Sicherheit der 
Perfon und des Eigenthums, volltommene Gewiſſens⸗ 
freigeit und Preßfreiheit (nach dem Cenfurgdicte vom 
13. Jun. 1803). Nur Eingebohrne, oder im Staate 
Begüterte, Eonnen Staatsämter befleiden. — Es 
giebt 5 verantwortliche Minifter. Es beſteht ein 
geheimer Rath, der, neben den Miniftern, 12— 
16 Mitglieder enthält, und in 3 Gectionen (dee 
Geſetzgebung, der Finanzen, und der innern Pers ' 

D 
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waltung,) getheilt wird. Er entwirft und diſcutirt 
alle Gefege und Hauptverorduungen nad) den Grund⸗ 
zuͤgen, welche ihm von dem Könige durch die ein« 
ſchlaͤgigen Minifterien zugetheilt werben, befonders 
daB Geſetz über die Auflagen. - Er hat, in Hinfiche 
feiner Artribute, nur eine berathende Stimme. — 
In jedem Kreife des Königreiches fteht ein Generals 
commiſſair an der Spige, dem wenigftens 3, hoͤch⸗ 
ſtens 5 Kreisräche untergeordnet find; ferner befteht 
An jedem Kreife eine allgemeine Berfammlung 
und eine Deputation. Die erfte wähle die Natios' 
nalrepräfentanten; die zweite wird vom Könige aus 
der Mitte der Kreisverfammlung gewählt. Sie bringt 
die zur Beſtreitung der tocalausgaben nöthigen Auf⸗ 
lagen in Vorſchlag, welche gefondert in den jährlichen 
Finanzetat aufgenommen werden, und läßt alle, die 
Verbefferung des Zuftandes des Kreifes betreffenden, -, 
Vorfihläge und Wiünfche durch das Minifterium des 
Innern an den König gelangen. — Zu den Gtellen 
ber der allgemeinen Verfammlung ernehnt ber 
König auf lebenszeit; fie werden aus denjenigen 
400 tanteseigenthimern, Kaufleuten oder Fabrifans 
ten des Bezirks gemählt, welche die Höchfte Grund⸗ 
fteuer bezahlen, und zwar Einer auf 1009 Einwoh— 
ner. — Die Kreisveputation wird jährlich 
zum ‚dritten Theile erneuert. — In einem jeden 

Kreiſe werden aus denjenigen 200 Landeigenthuͤmern, 
Kaufleuten oder Fabrikanten, welche die höchſte 
Grundſteuer bezahlen, von den Wahlmaͤnnern 
fieben Mitglieder gewählt, welche zufammen vie 
Keihsverfamminng bilden. Aus der Mitte 
derfelben ‚ernennt der König den Präfiventen und 4 
Secretaire. Die Dauer der Function det Deputirten 

» wird auf 6 Jahre beftimmt; doch find fie wieder wähle ⸗ 
\ J 
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bar. Die Reichsverſammlung komme jährlich zu⸗ 
fammmen, Der König beruft fie, vertagt fie, und 
löfer fie auf. „Die Verfammlung. wähle unter ſich 
Commiſſionen von drei, höchftens vier Mitgliedern 
für die Finanzen, die bürgerliche und peinlihe Ges 
feßgebung, die innere Verwaltung, und die Tilgung 
der Staatsfchulden. Die Commiffionen correfpons 
Diren mit den einfchlägigen Gectionen des. geheimen 
Rathes über die Entwürfe der Geſetze und den jaͤhr⸗ 
lichen Finanzetat. — Die Yuftizwird durch die, in 
geeigneter Zahl beftimmten, Ober» und Untergerichte 
verwaltet. Fuͤr dag ganze Reich befteht eine einzige 
oberfte Suftigftelle. Alle Gerichtsftellen find verbunden, 

bei Endurtheilen die Entſcheidungsgruͤnde anzufuͤhren. 
Die Glieder der Juſtizbehoͤrden werden von dem Kör 
nige auf Lebenszeit ernannt, und können nur durch 
einen formlichen Spruch ihre Stellen verlieren. Der 
König kann in Criminalfachen begnadigen, aber in 
Beinem Falle irgend eine anhängige Streitfache oder 
angefangene Unterfuhung hemmen, noch eine Parthei 
ihrem gefeglihen Nichter entziehen. Die Guͤtercon⸗ 
fifcation hat in keinem Falle ftatt, den der Defertion. 
amsgenommen. — Das Heer wird Durch die allge» 
meine Militairconfeription ergänzt. Die Buͤrger⸗ 
miliz wird ‚beftätigt. 

Zur Ergänzung dieſer Verfaffung in einzelnen 
allgemeinen Beftimmungen derfelben folgten mehrere 
organifhe Decrere: ein Decret vom 4. Sun, 
1808 *), die Bildung des geheimen Rathes betrefs 
fend; — ein Decret vom 24. Jul. 1808 **), die 
Gerichtsverfaffang betreffend; — ein Destet vom 

*) Europ. Eonfitt. 25.2. ©. 188, 
**) Eben. ©. 146. 
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28. Jul, 1808 *), deie Verhaͤltniſſe des Adels bes 
treffend; — ein Decret vom 28. Zul. 1808 **), 
die gutsherrlichen Rechte betreffend; — ein Decret vom 
31. Aug. 1808 ***), die Aufhebung der teibeigenfchaft 
betreffend; und ein Decret vom 8. Sept. 1808 ****), 
vie Patrimontalgerichtsbarkeit betreffend. — 

Nach der Auflöfung des Rheinbundes, und nach 
"den Ergebniffen des Wiener Congreffes, mit welchen " 
weentliche Veränderungen im Länderbeftande des Kös 

- nigreiches Bayern zufammenhingen, begann in dem⸗ 
felben eine neue Begründung des innerm Staates 
Jebens. Der neuen Verfaſſung vom Jahre 1818 
ging ein, mit dem Papfte Pius 7 am 5. Sun. 1817 
zu Rom "abgefchloffenes, Concordat voraus, untere 
geichnet vom Cardinale Confalvi, und von Cafimir 
Häffelin, Bifchoffe von Cherfones, und ratifieirt vom 
Könige am 24, Det. 1817 zu Münden). 

Noch ‚vor der neuen Verfaſſung des Reiches ers 
ſchien am 17. Mai 1818 die Fönigliche Verords 
nungtr) ü in Hinficht der Gemeindeverfaffung, 
weil in dem Staatsorganismus in auffteigender Ord⸗ 
nung die Öemeindeverfaffung, die Provinzialverfafs 
fung und die Gefammtverfaffung ai einander fih ans 
ſchließen müffen“ Der König erflärte in diefer Vers 
ordnung, daß er, in Felge früherer Einleitungen und 

* Europ Eonpite 2 2. ©. 156, 
**) Ebend. ©. 
#2) Ehend, ©. 5 
ner) Ebend. ©. 183. 
+) Es ſteht lateiniſch und teutſch in einer Sammlung, 

welehe überfchrieben it: Verfaſſungsurkunde 
des Konigreiches Bayern (Münden, 1818, 
8) S. 348 — 395. 

+1) Bayrifges Gefegblatt, Jahrg. 1818. St. 5. 
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Insbefonbere feines Decrets vom 6. März 1817 über 
die Verwaltung des Stiftungs- und Communalver⸗ 
mögens, befchloffen habe, in den Städten und Maͤrk⸗ 
ten die Magiftrate mit einem freien und erweiterten 
Wirkungskreife berzuftellen, wie auch. den Ruralge⸗ 
meiden eine ihren DVerhältniffen angemeſſene Wer 

faſſung und Verwaltung zu geben. Zu dem Ende 
ward das tiber das Gemeindeweſen am 24. Gept. 
1808 erlaffene Ediet aufgehoben. Nach der neuen 
‚Verordnung foll in ven Städten und großen 

Maͤrktdn die Gemeindeverwaltung beforge und voll 
zogen werden:' a) durch einen bürgerlichen Magiſtrat; 
*b) durch einen befondern Gemeindeausſchuß, welcher 
aus erwählten Gemeindebevollmächtigten befteht; c) 
durch -Difteictsvorfteher, welche in großen Städten 
dem Magiftrate beigegeben find. Der Magiſtrat ift 
der Vorfteher der Gemeinde, und zugleich der Be⸗ 

, amte für die Verwaltung ihrer genseinfchaftlichen Ans 
gelegenheiten und ihres Vermögens, 

" 83. 

. Gortfesung. 

b) Politifher Charakter der bayrifhen 
Verfaffungsurktunde vom 26, Mai 1818, 

Die neue Verfaffung Bayerns *), welche 
die Orundlage des innern Staatslebens deſſelben bil⸗ 

det, erfchien am 26. Mai 1818, 

*) &ie fteht teuefc in det angeführten Schrift: Verfaſ⸗ 
fungsurfunde des Königreihes Bayern, 
S. Iff., und in den $. 19 genannten Sammiungen. 
— In doctrineller'KHinficht verdienen verglichen 
zu werden: 1) Jul. Schmelzing, Staaterecht bes 
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Der Koͤnig gab in’ der Einleitung zu diefer Ver⸗ 
faffung folgende allgemeine Erklärung: „Freiheit 
der Gewiffen und gewiffenhafte Scheidung und 
Schüßung deſſen, was des Staates und der Kirche ift; 
Greiheit ver Meinungen, mit gefeplichen Bes 
fehränfungen gegen den Mißbrauch ; gleiches Recht 
der Eingebohrnen zu allen Graden des Staatsdienſtes 
und zu allen Bezeichnungen des Verdienſtes; gleiche 
Berufung zur ‚Pflicht und zur Ehre der Waffen; 
Gleichheit der Öefege und vor dem Geſetze; 
Unpartheilichkeit und Unaufhaltbarkeit der Rechts⸗ 
pflege; "Gleichheit der Belegung und ber 
Pflihtigkeie ihrer Leiftung; Ordnung durch 
alle Theile des Staatshaushalts, rechtlicher Schuß 
des Staatscredits, und geficherte Verwendung der 
dafür beftimmten Mittel; Wiederbelebung der Ges 
meindeförper durch die Wiedergabe der Verbaltung 

. ber ihr Wohl zunächft berührenden Angelegenheiten; 
eine Standfchaft, hervorgehend aus allen Klafs 
fen der im Staate anfäfjigen Staatsbürger, — mit 
den Rechten des Beirathes, der Zuftims 
mung,. der Witligung, der Wünfche, und 
der Befhwerdeführwng wegen verlegter ' 
verfaffungsmäßiger Rechte, — berufen, um 
in öffentlichen Verfammlungen die Weispeit der 
Berathung zu verftärken, ohne vie Kraft der Kegies 
rung zu ſchwaͤchen; endlich eine Gewähr der Vers 
faffung, fichernd gegen willkuͤhrlichen Wechfel, aber 
nicht hindernd das Fortſchreiten zum Beſſern nad) j 

Konigreiches Bayern. 2 Thelle. (Ir Theil: Gtaatsvers 
faſſungsrecht; 2r Theil: Staatsverwaltungsrecht.) Lpz. 
1820 und 22. 8. — DL. v. Dre ſch, Grundzüge 
des bayerſchen Gtantörechts. Ulm, 1823. 8. 

St. W. aie ahl. IV. 26 
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geprüften Erfahrungen; — Bayern! dies find bie 
" Grundzüge der aus Unferm freien Entſchluſſe 
euch gegebenen Verfaſſung.“ — Die wefentlichen 
Beſtimmungen derſelben find: 

Erſter Titel. 
Allgemeine Beſtimmungen. 

Das Königreich Bayern in der Geſammtvereini⸗ 
gung aller Altern und neuern Gebietstheile ift ein 
‚fouverainer monarhifher Staat, nach den 
Beſtimmungen ber gegenwärtigen Berfaffungsurkunde, 

Für das ganze Königreich befteht eine allgemeine, 
in zwei Kammern abgerheilte, Ständeverfammlung. 

»  Bweiter Titel, 
Bon dem Könige, der Thronfolge, der Reiche» 

R verwefung. 

Der König ift das Oberhaupt des Staates, 
vereinigt in fih alle Rechte der Staats⸗ 
gemalt, und übt fie aus unter den von ihm in 
der Derfaffungsurfunde feftgefegten Beftimmungen. 

Seine Perfon ift heilig und unverleglich. 
Die Krone ift erblich in dem Mannsftamme 

des Föniglichen Haufes, nach dem Kechte der Erſtge⸗ 
burt, und der agnatiſch⸗ linealiſchen Erbfolge. Die 
Prinzeffinnen find von der Regierungsfolge fo fange 
.ausgefhloffen, als in dem königlichen Haufe 
noch ein fucceffionsfäpiger männlicher Sproffe, oder 
ein dur Erbverbrüderung zum Throne berech ⸗ 
tiger Prinz vorhanden iſt. Nach gänzlicher Erlös 
ſchung des Mannsftammes, und in Ermangelung 
einer mit einem andern fürftlihen Haufe aus dem 
teutfihen Bunde für diefen Fall gefchloffenen Erbver- 
bruͤderung, geht die Thronfolge auf die weibliche 
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Rahfommenfchaft nach eben der‘ Erbfolgeord» 
mung über, die für den Mannsſtamm feftgefege ift. — 
Die Volljährigkeit der Prinzen und Prinzeffinnen des 
koͤniglichen Haufes tritt mit dem zurückgelegten achte .. _ 
zehnten Jahre ein. Bu 

Die Reihsverwefung tritt ein: a) während 
der Minderjährigkeit des Monarchen; und b) wenn 
derfelbe an der Ausübung der Kegierung auf längere . " 
Zeit verhindert ift. Das Gefammt- Minifterium bil: ' 
Det den Regentſchaftsrath; der Reichsverweſer ift vers . : 
bunden, in allen wichtigen Angelegenheiten das Gut⸗ 
achten deſſelben einzuhohlen. 

Dritter Titel, 
Von dem Staatsgute. 

Der ganze Umfang des Koͤnigreiches Bahern 
bifvet eine einzige untheilbare unveräußerlihe Ge 
ſammtmaſſe aus fämmtlichen Beſtandtheilen au fans. . 
den, Leuten, Herrſchaften, Gütern, Regalien und 
Renten mit allem Zubehör. — Vorzuͤglich ſollen alle 
Rechte der Souverainetaͤt bei der Primogenitur unge⸗ 
theilt und unveraͤußert erhalten werden. 

Vierter Titel. 
Von allgemeinen Rechten und Pflichten. 

Zum vollen Genuſſe aller buͤrgerlichen, oͤffent⸗ 
lichen und, Privatrechte in Bayern wird das Indige⸗ 
nat (entweder durch Geburt, ober durch Naturalifas 
tion erworben‘) erfordert; und außerdem zu deſſen 
Ausäbung die gefegliche Voltjährigkeit, und die Ans 
fäffigfeit im Königreihe. Die lestere berußt auf _ 
dem Befige befteuerter Gründe, Renten oder Rechte; 
— auf der Ausuͤbung beftenerter Gewerbe, — und 
anf dem Eintritte in ein. öffentliches U 
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Leder Bayer, ohne Unterfchied, kann zu 
allen Civil», Militairs wid Kirchenämtern oder 
Pfränden gelangen. 

In dem Umfange des Königreiches kann Feine 
Leibeigenfchaft (nad dem Editte vom 3. Aug. 
1808) beftehen. > 

Alle ungemeffene Frohnen follen in gemeſſene 
umgeändert werben, und auch diefe ablösbar fern. 

- Der Staat gewährt jedem Einwohner Sicher 
gi feiner Perfon, feines. Eigenthums und feiner 

echte. Niemand darf feinem ordentlichen Richter 
entzogen werben. Niemand darf verfolgt oder ver- 
haftet werden, als in den durch die Gefege beſtimm⸗ 
ten Fällen, und in der gefeglichen Form. — Jedem 

. Einwohrier wird vollfommene Gewiffensfreis 
Heit gefichert. Die in dem Königreiche beſtehen⸗ 
den drei chriftlihen Kirchengefellfchaften genießen 
gleiche bärgerlihe und politifhe Rechte. 
Die nicht chriftlihen Glaubensgenoffen haben 
zwar vollfommene Gewiffengfreiheit; fie erhalten aber 
an den ftaatsbürgerlichen Rechten nur in dem Maaße 
einen Antheil, wie ihnen derfelbe in den organifchen 
Edicten über ihre Aufnahme in die Staatsgefellfchaft 
äugefichert ift. Allen Keligionscheilen ift das Eigen⸗ 
thum ihrer Stiftungen und der Genuß ihrer Kenten, 
nach den urfprünglichen Stiftungsurkunden und dem 
rechtlichen Befige, vollftändig gefichert. — Die ge iſt⸗ 
liche Gewalt darf in ihrem eigenthämlichen Wire 
tungskreife nie ‚gehemmt werden, und die weltliche 
Regierung darf in rein geiftliche Gegenftände der Res 
ligionslehre und des Gewiffens nicht ſich einmifchen/ 
als infoweit das oberfthoheitlihe Schuß» und Aufs 
ſichtsrecht eintritt. — Die Kirhen und Geiſt⸗ 
lien find in ihren bürgerlihen Hands 
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lungen und Beziehungen, — wie auch in 
Anfehung des ihnen zuftchenden Vermögens, — den 
Geſetzen des Staates und den weltlihen 
Gerichten untergeben; auch konnen fie 
von öffentlichen Staatstaften keine Bes 
freiung anſprechen. 

Die Freiheit ver Preffe und des Buchs 
handels ift, nach den Beftimmungen des hieruͤber 
erlaſſenen befondern Edicts, gefichert. 

Alle Bayern haben gleiche Pflichtigkeit 
zum Kriegsdienfte und zur Laudwehr. 

Die Theilnahme an den Staatslaften 
iſt fuͤr alle Einwohner des Reiches allgemein, ohne 
Ausnahme irgend eines Standes, und ohne Rüde 
fiht auf vormals beftandene Befreiungen, 

Sünfter Titel. | 
Von befondern Rechten und Vorzuͤgen. 

Die Kronämter werden, als oberfte Würben 
des Keiches, entweder auf die Lebenszeit der Wuͤrde⸗ 
träger, : oder auf deren männliche Erben, nad dem, 
Rechte der Erftgeburt und der agnatifch = linealifchen 
Erbfolge, als Thronlepen verliehen. — Die Krons 
beamten find durch ihre Reichswuͤrden Mitglieder der 
erften Kammer der Ständenerfammlung. 

Die DVerhältniffe "ver vormaligen reichsſtaͤndi⸗ 
ſchen Fuͤrſten und Grafen, und der vormaligen unmit⸗ 
telbaren Reichsadlichen, find. durch befondere Edicte 
feftgefept ®). 

*) Zu diefem Titel gehört die Beilage 4 der Werfaflunger 
urfunde, enthaltend das” Ediet: die ſtaatsrechtlichen 
Verhaͤltniſſe der vormals reichsſtaͤndiſchen Zürften, Grafen 
und Herren betreffend. . 
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Der geſammte uͤbrige Adel behaͤlt, wie jeder 
Gutseigenthuͤmer, ſeine gutsherrlichen Rechte nach 
ven gefetzlichen Beſtimmungen. Uebrigens hat ders " 
felbe folgende Vorzüge zu genießen: ausſchießlich 
das Kechty eine gutsherrliche Gerichtsbarkeit ausüben 
zu Eönnen; Familien » Sideicommiffe auf Grundver⸗ 

"mögen zu errichten; einen von dem landgerichtlichen 
befreiten Gerichtsftand in bürgerlichen und ftrafrechts 
lichen Fällen; die Rechte der Siegelmaͤßigkeit, unter 
den Befchränfungen der Geſetze über das Hypotheken⸗ 
wefen, and bei der Militairconfcription die Auszeich⸗ 
nung, daß die Söhne der Adlichen als Cadetten 
eintreten *). Einige diefer Vorzüge. theilen für ihre 
Perſonen die geiftlichen und die weltlichen Collegials 
raͤthe, und die mit ihnen in gleicher Kategorie ſtehen⸗ 
den höhern Beamten. . 

Sehfter Titel. 

Von der Staͤndeverſammlung. 

Die zwei Kammern ver allgemeinen Ver« 
“ fammlung der Stände des Reiches find: die der 
Reichsräthe, und die der Abgeordneten. 

Die Kammer der Keichsräthe ift zufams 
mengefeßt: aus den volljährigen Prinzen des koͤnig⸗ 
fichen Haufes; den" Rronbeamten des Reiches; „den 
beiden Erʒbiſchoͤffen den Haͤuptern der ehemals 
teichsftändifchen firftlihen und gräflichen Familien, 

—F Zu dieſem Artikel gehören die Beilagen 5—8 der Ver⸗ 
fafungsurfunde, oder die 4 Ebicte: über den Adel; 
über die gutsherrlichen echte und die gutsherrliche Ges 
richtsbarkeit; über die Familienfideicommiffe; über die 
Siegelmäßigkeit. 
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als erblichen Reichsrärhen; aus einem vom Könige 
ernannten Bifchoffe und dem jedesmaligen Praͤſiden⸗ 
ten des proteftantifchen Generalconfiftoriums ; fo wie 
aus denjenigen Perſonen, welche der König entwes 
der wegen ansgezeichneter dem Staate geleifteter 
Dienfte, oder wegen ihrer Geburt, oder ihres Ders 
mögen zu Mitgliedern diefer Kammer entweder erhs 
lich oder lebenslänglich ernennt. 

" Die Zahl der lebenslänglichen Keichsrärhe kann 
den dritten Theil der erblichen nicht überfteigen. — 
Die Reichsraͤthe haben Zutritt in die erfte Kammer, 
nach erreichter Volljährigkeit; eine entſcheidende 
Stimme aber kommt den Prinzen des koͤnigilchen 
Haufes erſt mit dem 21ften, den übrigen Reichsräthen 
mit dem 25ften iebensjaßre zu. — Die-Kammer der 
Reichsraͤthe wird eröffnet, wenn wenigſtens die ‚Hälfte 
der, fämmtlichen Mitglieder anweſend ift. . 

Die zweite Kammer bildet fih: aus den 
Grundbeſitzern, welche eine gutsherrliche Gerichts · 
barkeit ausuͤben, und nicht Sitz und Stimme in der 
erſten Kammer haben; aus Adgeordneten der Uni⸗ 
verſitaͤten; aus Geiſtlichen der katholiſchen und pror 
teftantifchen Kirche; aus Abgeordneten der Städte 
und Märkte, und aus den nicht zu den oben genann⸗ 
ten Grundbefigern gehörenden Landeigenthuͤmern. 

Die Zahl der Mitglieder richtet fih im Ganzen 
nach der Zahl der Familien im Königreiche,. fo daß - 
auf 7000 Familien Ein Abgeordneter ges 
rechnet wird. Don der auf folche Art beftimmten 
Zapf ſtellt die Klaſſe, der adlichen Grundbeſitzer 4; 
die Klaffe der Geiftlichen beider Kirchen #; die Klaſſe 
der Städte und Märkte 4; die Klaffe der Landeigen- 
thuͤmer, welche feine gutsherrliche Gerichtsbarkeit 
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ausuͤben, & der Abgeordneten, und jede ber drei 
Unlverſitaͤten Ein Mitglied *), — 

Die jeve einzelne Klaſſe treffende Zapl von Abs 
geordneten wird auf die einzelnen Negierungen, nach 
den Beftimmungen pines befonbern Edicts **), vers 
theilt. Nach der in diefem Edicte vorgefchriebenen 
Wahlordnung wählt jede Klaffe in jedem Regie⸗ 
rungsbezirke die fie daſelbſt treffende Zahl von Abge⸗ 
orbneten für eine fechsjährige Dauer. Die waͤh⸗ 
rend dieſer Zeit erledigen Stellen werden. aus denje⸗ 
nigen erfegt, welche den Gewaͤhlten in der Stim⸗ 
menzahl zunächft kommen. — Jedes Mitglied der 
zweiten Kammer muß ein felbftftändiger Staatsbürs 
ger, 30 Jahre alt feyn, den freien Genuß’ eines fol» 
chen im betreffenden Bezirke oder Drte gelegenen 
:Bermögens befigen, welches feinen ' unabhängigen 
Unterhalt fichert, und durch die Grbße ber jährlichen 
Verfteuerung beftimmt wird. (ir die Abgeordneten 
der Städte und Märkte gile an Häufer« und 
Kufticalfteuer ein Simplum von 10 Fl. oder an Ge⸗ 
werbfteuer ein Betrag von 30 — 40 Fl., und für 
die Abgeordneten aus ben Sandeigenthämern 
ein jährliches Steugrfimplum von 1051.) — Allee 
6 Jahre wird eine neue Wahl der Abgeordueten 
vorgenommen, und fonft nur in dem Falle, wenn 
die Kammer von dem Könige aufgelöfet wird. Die 
austretenden Mitglieder find wieder, wählbar, Zur 

*) Bei der erften &tändeverfammlung im Jahte 1819 
beftand die zweite Kammer aus 108 Individuen (18 
alas, 17 Profefforen und Geiſtlichen, und 73 Bürs 
geklichen). 

**) welches bie Beilage 10 zur Verfaſſungsurkunde bil⸗ 
€ angezogenen „Berfaffungsnrtunde” 
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gihtigen Conſtituirung der zweiten Kammer wird bie 
Anweſenheit von wenigftens $ der gewaͤhlten Miglies 
der erforbert. 

Beide Kammern werden gleichzeitig bern⸗· 
fen, eröffnet und geſchloſſen. — Kein Mitglied bei⸗ 
der Kammern darf fih in der Sitzung durch einen 
Bevollmächtigten vertreten laffen. 

Die Anträge über die Staatsauflagen 
geſchehen zuerft in der zweiten Kammer, 
und werden dann durch diefe an die erfte Kammer ges 
bracht. Alle übrige Gegenſtaͤnde konnen, nach ber 
Beftimmung des Königs, der einen oder der andern 

" Kammer zuerft vorgelegt werden. Kein Gegenftand 
kann von einer Kanmer allein in Berathung gezogen 
werben, 

Siebenter Titel, 
Von dem Wirkungskreife der Ständeverfammlung.- 

Ohne ven Beirath und die Zuftimmung 
der Stände kann fein allgemeines neues Geſetz, wels 
ches die Freiheit der Perfonen ober das Eigenthum 
der Staatsangehörigen betrifft, erlaffen, noch ein 
ſchon beftehendes abgeändert, authentifch erläutert, 
oder aufgehoben werben. — Der König erhohle vie 
Zuftimmung der Stände zur Erebung aller directen - 
Steuern, fo wie zue Erhebung neuer indirecten Aufs 
lagen, oder zu ber Erhöhung oder Veränderung der 
beftehenden. Den Ständen wird daher die genaue 
Ueberficht des Staatsbedärfniffes, fo wie der 
gefammten Staatseinnahmen vorgelegt werden, 
welche fie durch einen Ausfhuß prüfen, und ‚fodann 

‚über die zu erhebenden Steuern in Beratung treten. 
Die zur Detung der ordentlichen beftändigen und bes 
ftimmt vorherzufehenden Staatsausgaben, mit Eins 
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ſchluß des notwendigen Reſervefonds, erforberien 
directen Steuern werden jevesmal auf 6 Japre 
bewilligt. Den Ständen des Reiches wird bei einer 
jeden Verſammlung eine genaue Nachweiſung 
über die Verwendung der Staatseinnaßs 
men vorgelegt werden. Die gefammte Staats« 
fhuld wird unter die Gemäprleiftung der Stände 
geftellt. Zu jeder neuen Staatsſchuld ift die Zuftims 
mung der Stände erforderlich. 

Die Stände haben das Recht, in Veuehung 
auf alle zu ihrem Wirkungskreiſe gehörige Gegen⸗ 

« fände dem Könige ihre gemeinfamen Wuͤnſche und 
Anträge vorzubringen. Jeder einzelne Abs 
geordnete hat das Recht, in dieſer Beziehung 
feine Wuͤnſche und Anträge in feiner Kammer vor 
zubringen, welche Darüber, ob dieſelben in nähere 
Üeberlegung gezogen werben follen, durch Mehrheit 
der Stimmen erkennt, Die von einer Rammer über 

ſolche Anträge gefaßten Befchlüffe müffen der andern 
Kammer mitgetheilt, und koͤnnen erft nach deren Bei⸗ 
flimmung dem Könige vorgelegt werden. Jeder 
einzelne Staatsbürger, fo wie jede Gemeinde 
konn Befchwerden über Verlegung der conſtitutio⸗ 
nellen Rechte an die Ständeverfamlung, und zwar 
an jebe ber beiden Kammern bringen, welhe fie 
durch einen Ausfhuß prüft und dann in Berathung 
nimmt, ö 

Der König wird wenigftens aller drei Jahre 
die Stände zufanımen berufen. In der Regel dauert 
ihre Sigung nur 2 Monate. Dem Könige fteht das 
echt zu, die Sitzung zu verlängern, zu veptagen, ’ 
oder die Verſammlung aufzulöfen. 

‚Die Staatsminifter konnen den Giguns 
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gen beider Kammern’ beimohnen, wenn fie 
auch nicht Mitglieder verfelben find. 

Kein Mitglied der Stände kann für feine Ab⸗ 
ftimmung anders, als durch die Verfammlung felbft, 
zur Rede geſtellt werden. 

. Ein Gegenſtand, uͤber welchen die beiden Kam⸗ 
mern ſich nicht vereinigen, kann in derſelben Sitzung 
nicht wieder zur Berathung gebracht werden. 

Achter Titel, 
Von der Rechtspflege. 

Die Gerichtsbarkeit geht vom Koͤnige aus. Sie 
wird unter ſeiner Oberaufſicht durch eine geeignete 
Zahl von Aemtern und Obergerichten in einer geſetz⸗ 
lich beſtimmten Inſtanzenordnung verwaltet. — Alle 
Gerichtsſtellen find verbunden, ihren Urtheilen Ente 
ſcheidungsgruͤnde beizufügen. — Die Gerichte 
find innerhalb der Grenzen ihrer amtlichen Befugniß 
unabhängig. Der König kann in ſtrafrechtlichen 
Sachen begnabigen, bie Strafe mildern oder er⸗ 
laffen, aber in, feinem Falle eine anhängige Streits 
ſache oder angefangene Unterfuhung hemmen. Die 
Vermögensconfifcation hat in keinem alle 
ftatt, den der Defertion ausgenommen. Es foll für 
Das ganze Königreich ein und daffelbe bürgerliche und 
Straf» Gefegbuch beftehen. 

Neunter Titel, 
Von der Militairverfaffung. 

Jeder Bayer ift verpflichtet, zur Vertheldi⸗ 
gung feines Vaterlandes mitzuwirken; nur der geifts 
liche Stand ift ausgenommen von der Pflicht, die 
Waffen zu tragen. Die ftehende Armee wir durch 
vie allgemeine Militairconfcription ers. 

= 
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gaͤnzt. Neben dieſer Armee beftehen noch Reſerve 
und Sandwehr. Die Landwehr kann nur inner 
der Grenzen des Reiches in militairifche Thaͤtigkeit 
treten. 

Zehnter Titel, 
Von der Gewähr der Verfaſſung. 

Der König ſchwoͤrt bei dem Kegierungsantritte 
den Eid auf die Verfaſfung. Sämmtlihe Prinzen 
leiſten diefen Eid nach erlangter Volljährigkeit. — 

Die Staatsminifter und fämmtliche Staatsdier 
ner find für die genaue Befolgung der Verfaffung 
verantwortlich. \ 

Die Stände haben das Recht, Befchwerden uͤber 
die von den Minifterien oder andern Staatsbehoͤrden 
Hefchehene Verlegung der Verfaffung in einem gemein« 
famen Antrage an den König zu bringen, welcher 
denfelben auf der Stelle abhelfen, oder, wenn ein 
Zweifel dabei obwalten follte, fie durch den Staatse 
eat, oder die oberfte Juſtizſtelle unterfuchen und dar⸗ 
über entfcheiven faffen wird. - 

Abänderungen in den Beftimmungen der Ver⸗ 
faſſungsurkunde, oder Zufäße zu derfelben, koͤnnen 
ohne Zuftimmung der Stände nicht gefchehen; bie 

orfchläge dazu gehen aber allein von dem Könige 
aus. Nur wenn derfelbe fie an die Stände gebracht 
hat, dürfen dieſe darüber berathfchlagen. Zu einem 
gültigen Befchluffe deshalb wird wenigftens die Ges 
genwart von drei Wiertheilen der Mitgliever einer 
jeden Kammer, ‚und eine Mehrheit von zwei Drit⸗ 
tpeilen der Stimmen erfordert. 

Unter den befondern Edicten,’ welhe als 
Beilagen zu diefer Verfaffung erfchienen, hatten 
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folgende die allgemeinſte ſtaatsrechtliche Vegiehung: 
1) Edirt über die Außern Rethtsverhältniffe in Bes 
siehung auf Religion und firhlihe Ges 
felifhaften*), und 2) Edict über die reis 
geir der Preffe und des Buchhandels **), 

ach dem letztern Evicte ift den Verfaſſern, Vers 
legern und berechtigten Buchdrudern vollfommene 
Pregfreiheit geftartet. Sie find nicht verbuns 
den, die Schriften einer Cehfur oder obrigkeitlichen 
Genehmigung zu unterwerfen. Nur alle politiſche 
Zeitungen, und die periodifchen Schriften politiſchen 
und ftatiftifchen Inhalts unterliegen der dafuͤr anges 
orbneten Cenfur. Damit aber die Freiheit der Preffe 
nicht gemißbraucht werde, wird den Polizeiobrigs .- 
Beiten jedes Ortes über die daſelbſt befindlichen 
Buchhandlungen, Antiquare, Leihbibliothefinhaber, 
Leſeinſtitute, Buchdrudereien und lͤthographiſche An⸗ 
ſtalten die allgemeine Aufſicht uͤbertragen, ſo wie den 
ordentlichen Gerichten die geſetzliche Beſtra— 
fung der durch Schriften begangenen Verbrechen und 
Vergehen vorbehalten bleibt. 

83. 

11) Koͤnigreich Sachſen. 

Das Koͤnigreich Sach ſen iſt eine erbliche bes 
ſchraͤnkte Monarchie, deren Regent, nach ſeinem 
Beitritte zum Rheinbunde im Poſener Frieden (11. 
Dec. 1806), und nach feiner Theilnahme an dem. 
teutfchen Bunde durch Unterzeichnung der teutſchen 

„N Europ Conkitr, Th. 3. &. 141. 
) Ebend. ©. 158, 
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Banbesacte (8. Jun. 1815), die früßere land fläns 
difhe Berfaffung inſofern unverändert beibehals 
ten hat, inwiefern nicht durch Die Vorgänge der neues 

ſten Zeit, und namentlich durch vie Abtretung von 
zwei Fuͤnftheilen der Gefammtbevölkerung des Könige 
reiches Sachſen an Preußen in dem Frieden zu Wien 
vom 18. Mai 1815, einige nothivenbige Veränderuns 
gen in diefer Verfaffung herbeigeführt wırrben. 

Die öffentliche Religionsuͤbung und das volle _ 
Staatsbürgerrecht *), deflen Wirfungen befons 
ders bei der Erwerbung der Grunbftüde, bei der An⸗ 
ſtellung in öffentlichen Aemtern, und bei dem Bürgers 
rechte in den Städten fich zeigte, ftand, bis zum Pofener 
Frieden, nur den Bekennern der evangelifch « lutheri⸗ 
ſchen Kirche zu. Durch den Sten Artikel des Pofener 
Friedens, und das darauf gegründete Mandat vom 
16. Febr. 1807, erfolgte aber die Gteichftellung der 
Barhotifchen Slaubensgenoffen mit den Bekennern des 
lutheriſchen Glaubensbekenntniſſes, und, auf den 
Antrag der Stände, durch Mandat vom 18. März 
.1811 auch die Gleichftellung der Reformirten, fo 
wie durch Patent vom 22, Apr. 1814 der Griechen. 
— Wie in den meiften teurfche Ländern, fanden 
bereits feit dem 12ten Jahrhunderte au in ber. 
Markgrafichaft Meißen (zu Colmen), in dem Ofter- 
lande (zu Schköhlen) und in der Landgrafſchaft Thuͤ⸗ 
ringen (zu Mittelhaufen) Verfammlungen der freiges . 
bohrnen Gutsbeſitzer ſtatt für die Handhabung der 
oberfien Juftigpflege und die Verhandlung der wenis 

gen Staatsgefchäfte jener Zeit, bis die in der Mitte 

*) Bei dieſem kurzen Abrife liegt Werße"s Lehr. des 
tönigl. ſachſ. Staatsrechts, CReipz. 1824, 8.) Th. 1. 
©. 89 ff. zum Grunde, . 

\ 
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. vs funfzehnten Jahrhunderts entſtehenden Territoriale 
ſteuern den Charakter dieſer Verſawmlungen, nament⸗ 
lich nach dem Zutritte der Städte, weſentlich vers 
änderten. Bis zur Abtretung an ‘Preußen bildeten 
die Stände ver 7 Kreifg des Königreiche ein abges 
ſchloſſenes Ganzes; während die Stände der Lauſitzen, 

des Fuͤrſtenthums Querfurt, der Stifter 2c. ihre bes 
fondern Verfammlungen hielten. Nah diefer Abtre⸗ 
tung aber wurden, feit dem Sandtage im Jahre 1817, 
durch den Willen des Königs die Stände des bei 
Sachfen ‚gebliebenen Theiles der Oberlaufig und der 
beiden Hochftifter Merfeburg und Naumburg mit 
dem allgemeinen fanbtage verbunden. — Die erfte 
Curie der Landftände, ehemals"ausfchliegend aus den 
Prälaten, Grafen und Herren gebildet, befteht, feit 

- dem Jahre 1817, aus den Abgeordneten des Hochs 
ſtifts Meißen, der Grafen von Solms-Wildenfels, 
der Fuͤrſten und Grafen von Schoͤnburg, und ber 
Univerfität Seipzig. — Die zweite Kaffe der 
tandftände wird aus der Kitterfchaft gebildet. 
Es wird dazu erfordert der Beſitz eines landtagsfähi« 
gen Gutes, und in der Regel (mit einigen Ausnab⸗ 
men); alter "Adel von 16 Ahnen. Zu dieſen kommen 
(nad dem Decrete vom 16. Oct. 1820) noch 29 
Wahl ſtellen in ven Erblanden und 11 in der Obere 
laufig aus den Befisern von ſolchen fchriftfäffigen 
Ritterguͤtern, welche bis dahin wegen ihres Standes: 
auf den Sandtagen nicht erfcheinen durften. — Die 
dritte Klaſſe befteht aus den aus der Mitte der 
Stadträrhe gewählten Abgeordneten von 85 Staͤd⸗ 
ten. — Die Ritterſchaft und die Städte haben 
nen engern und einen weitern Ausſchuß (her⸗ 
vorgegangen aus ehemals bei den Landtagen erwaͤhl⸗ 
ten Deputationen), In dem engen Aueſchuſe wer⸗ 
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den alle wichtigere Angelegenheiten, in dem weitern 
die minder bedeutenden verhandelt; doch hat die allge⸗ 
meine Verſammlung der Ritterſchaſt und der Städte 
Das Recht, die Befchlüffe dey beiden Ausfchüffe ent⸗ 
weber anznehmen, oder zu verwerfen. . 

Nah den fogenannten Iandtagsreverfen ſieht 
den Staͤnden das Recht zu, Steuern zu bewilligen, 
und bei deren Erhebung und Verwendung mitzuwir⸗ 
ken; auch ſind ſie, auf Veranlaſſung des Regenten, 
bei allen wichtigen Gegenſtaͤnden und Veraͤnderungen 
der Verfaſſung, bei Abfaſſung neuer Geſetzbuͤcher, 
bei der Conſolidirung der Landesſchulden, ſelbſt bei 
wichtigen in das oͤffentliche und Privatrecht, ſo wie 
in das Kirchen» und Schulweſen und in die Einrich⸗ 
tung des Heeres einſchlagenden Öcfegen, mit ihren Gute 
achten gehört worden. Außerdem find die tandftände 
berechtigt, nicht nur Vorftelungen wegen allgemeiner 
Landesangelegenheiten, fondern auch Beſchwerden eins 
zelner Unterthanen dem Xegenten vorzulegen, und 
um deren Erledigung nachzuſuchen. 

Die Form des Landtages befteht in der feiers 
lichen Eröffnung deffelben von dem Xegenten, in 

deſſen Namen und Gegenwart der vorfißende Minis 
fter des geheimen Kathes eine Anrede an die Stände 
hält, worauf ein geheimer Referendar die Propos 
fition des Megenten vorliefet, die den Ständen 
ſchriftlich mitgetheile wird. Nach der Berathſchla⸗ 
gung über dieſe ‘Propofition arbeitet das ſtaͤdtiſche 
Dirertorium (Leipzig) die Präliminarfchrift, 
welche durch eine Deputation' von Kitterfhaft und 
Städten dem geheimen Kathe, und fodann die Haupts 
und Bewilligungsfchrift, welche durch ven 
Landtagsmarſchall und eine Deputation aus allen drei 
Klaſſen der Stände dem Regenten felbft überreicht 
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wird. Iſt dieſer mit den Bewilligungen einverftan« 
den; fo wirb ber Sanbtag durch ben landtagss 
abfchied beendige, mit welchem der vom Regenten 
eigenhändig unterzeichnete Revers dem Sanbtags« 
marſchae eingehaͤndigt wird. 

Dan. Gtfr. Schreber, ausführliche Nachricht von 
den — —— Lands und Ausihußtagen 
von 1185— 1728. Halle, 1754. 8 — Zte Aufl. bis 
1787. Dresden, 1793. 8. — Zufäge und Berlch⸗ 
tigungen dazu von Chrift. Ernft Weiße. 25. 1799. 8. 

Tr. Karl Hausmann, Beiträge zur Kenntniß der 
urtäc iſchen Landesverfammlungen, 4 Theile. Leipg. 
798 ff. 8. — Churſaͤchſiſche Landtagsordnung, nebſt 
Selm, Bemerkungen und einem Anhange. Leipzig, 

Hein. Bluͤmner, Lands und Ausſchußtags / Ord⸗ 
nung des Königreiches Sachſen vom Jahre 1728, und 
allgemeine Kreistagsordnung- vom Jahre 18214 Mit 
Qufägen. Leipz. 1822, 8, (enthält zugleich die neueften 
Veränderungen in der. fächfiichen Landtagsverfaffung.) 
Karl Heinr. v. Römer, Staatsrecht und Siatiſtik 

des Churfuͤrſtenthums Sachſen und der’ dabel befindlichen 
Sande. 3 TH. Kalle, 1787-1792 8, Centhält bies 

era ih eheiug, h König ra i, Ernj eißg, ri Y% 2 ich 
Staatsrechts. 2 Bande. 2yz. 1824 ff. & ſiſcen 

Karl Gtlo. Weber, ſyſtematiſche Darſtellung bes im 
Konigreiche Sachſen geltenden Kirchenrechts. Ir Band, 
Leipz. 1819. 8. (die öffentliche Kirchenverfaflung.) 

84, 

12) Königreih Hannover. 

a) Geſchichtliche Einleitung. 

- Der Churftaat Hannover burchging, feit 
dem Anfange des nennzehnten Saprpunberes , mehrere 
Et. B. ate Auf, IV. , 
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bedeutende politifche Veränderungen. Er ward im 
Jahre 1801 von den Preußen, im Jahre 1803, nach 
Großbritanniens‘ Kriegserklärung gegen Frankreich, 
von einem franzöfifchen Heerestheile, im Spaͤtjahre 
1805 aber wieder von den Preußen befest, und am 
1. Apr. 1806 nady feinem Umfange dem Königreiche 
Preußen einverleibt. Nach der Niederlage der Preu⸗ 

» Ben bei Jena und Auerftäde nahm x Napoleon von 
neuem in Befiß, und verband in der Folge (1807 und 
1810) den größten Theil deffelben mit dem Königs 

“reiche Weftphalen, bis er im December 1810 vie 
nördlichen Provinzen dem eigentlichen Frankreich felbft 
einverfeibte. Während Liefer Zeit galt in diefen 
bannöverfhen Provinzen theils die Verfaff ung, 
des Königreiches Weftphalen, theils die franzöfifche. 

Die Völkerfchlacht bei leipzig zerftörte das Kos 
nigreih Weftphalen und die Herrfchaft Napoleons 
dieffeits des Rheins. Die vormalige Regierung Eehrte 
nad Hannover zurüd. Auf dem Wiener Congreffe 
erklärte eine vom hannöverfhen Minifter, dem Gra= 
fen von Münfter, am 12. Oct. 1814 überreichte Note 
des Prinz Regenten von Großbritannien die Er— 
hebung Hannovers zum Käönigreiche, mit . 
welchem die Fuͤrſtenthuͤmer Hildesheim und Oft: 
friesland, und Theile vom Fuͤrſtenthume Mün- 
fter, von der Grafſchaft !ingen, und vom Eich s⸗ 
felde, fo wie einige churhefiifche Aemter vereiniät, 
Lauenburg aber auf dem rechten Elbufer und einige 
Aemter an Preußen überlaffen wurden. 

Gleichzeitig ward die vormalige landftän- 
. difhe Verfaffung hergeſtellt; auch verfam- 

melte ſich im Jahre 1815 ein fandtag von 45 adlichen 
und 37 bürgerlichen und geiftlichen Deputirten, auf 
welchem ‚über: die Eünftige neue Geſtaltung der lands 
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ſtaͤndifchen Verſammlung, fo wie uͤber vie. Rechte 
berathſchlagt ward, welche den Provinziaffandfchaften 

-in Zufunft verbleiben follten. Bei der Vergrößerung 
dee Staates durch mehrere Provinzen, und beider 
Unvolltommenbeit der fruͤhern Verfaſſung, fühlte man 
das Beduͤrfniß, die Stände der einzelnen Prodinjen 
zu einem allgemeinen Landtage, fo wie die Sthul- 
den derfelben zu einer Gefammefchuld des Könige 
reiches zu vereinigen. Fuͤr diefe Zwecke berief "der 
Prinz Regent am 5. Jan. 1819 einen prodiforis 
fch en allgemeinen tandtag in einem Schreiben, 
„worin berfelbe, feine Abfichten in Beziehung auf die 
Einrichtung der Einftigen allgemeinen Ständevers 
fammlung eröffnete, und darüber das Gutachten 
der Stände verlangte. Diefes Gutachten , “als 
Antwort auf das Schreiben des Regenten, warb:nicht 
öffentlich bekannt; allein es erfchien am 7. Dec. 1819 
ein Patene*) des Prinz= Negenten, welches zwar 
Feine formliche neue Verfaffungsurfunde, wohl aber 
eine neue Geftaltung der Etändeverfammlung des 
Königreiches Hannover enthielt. ' 

85. 

b) Politifcher Charakter der Ständever- 
faffung des Königreiches Hannover, nach 
dem Patente vom 7. Dec. 1819 und dem Föniglichen 

" Schreiben vom 5. San, 1819. 

Die allgemeine Ständeverfammlung befteht aus 
zwei Rämmern, und theils aus perſoͤnlich bes 
rechtigten Mitgliedern, theils aus gewählten Depu⸗ 
tirten. 

=) vergl. 6. 19, .. 
27 * 
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Die erfte Kammer wird befteheu: aus den 
mediatiſirten Fürften und Grafen; dem Erblandmars 
fhalle des Königreiches; den Mitgliedern der Ritters 
fhaft, welchen, nach gefchehener Gründung eines 
Majorats von beftimmter Größe, eine Virilftimme 
beigelegt werben wird; dem Präfidenten des Ober⸗ 
ſteuercollegiums, und den Mitgliedern des landſtaͤndi⸗ 
fhen Schagcollegtums von der KRitterfchaft; den Präs ' 
fiventen der lüneburgifchen und bremifchen Landſchaft; 
den 33 von der Ritterf haft zu erwählenden Deputir⸗ 
ten; den katholiſchen Biſchöffen, und den proteftantie 
ſchen Aebten der höhern Stifter. ö 

In die zweite Kammer werden eintreten: die 
Mitglieder des Schatzcollegiums bürgerlichen Stan⸗ 
des; drei Deputiete der geiftlichen Guͤteradminiſtra⸗ 
tion; die Deputicten der Eleinern Stifter; ein Depus 
tirtee von der Univerfirät Göttingen; 29 Deputirte 
von den Städten, und 22 von den freien Grundbes 
gern, die nicht zur Ritterſchaft gehören. , 

Beide Kammern -follen in ihren. Rechten und 
Befugniffen einander gleich feyn, und alle Anträge, 
welche von dem Könige oder dem Kabinetsminifterium 
an die Etände ergehen, follen an die gefammte 
allgemeine Ständeverfanmlung gerichtet werden, 

Die Mitglieder beider Kammern müffen einer 
der drei, vermöge der Wiener Congreßacte völlig 
gleichgeftellten, chriftlichen Confeffionen zugerhan 
ſeyn; das 25fte Jahr vollendet haben; ein gewiſſes 
unabhängiges, Vermögen, befigen, infofern ihnen nicht 
vermöge Ihres Amtes ein Eis in der Ständener . 
fammlung zugeftanden ift. In dıefer Beziehung wird 
der König nur folchen als Majoratsherren ein pers 
fönlihes erblihes Stimmrecht in ver erften ' 

" Kammer verleipen, die ein Majorat errichtet haben, 
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welches aus einem im Königreiche gelegenen Ritter⸗ 
fitze, nebft anderm ebenfalls im Lande belegenen, von 
gutsherrlichen Verbindlichkeiten befreiten, Grunde 
eigenthume von wenigftens 6000 Thlr. reiner Eins 

kuͤnfte beftehe, und mit feinen Hypotheken befehwert 
ft. (Während der Zeit der Belaftung mit einer 
Hypothek ann das Stimmrecht nicht ausgeuͤbt wer⸗ 
ven; auch iſt die Beilegung einer Biritffimme- 
teinesweges die unmittelbare Folge eines folchen ers 
richteten Majorats, fondern die Errichtung des letz⸗ 
tem nur die Bedingung, unter welcher die Vers 
leihung eines erblichen Stimmrechte ftatt finden fann.) 

Die anf die Dauer eines jeden Landtags erwaͤhl⸗ 
ten Deputirten der Ritterſchaft müflen aus 
einem im Königreiche belegenen Grundeigenthume ein 
reines, mit feinen Hypotheken befehwertes, Eins 

“ kommen von 600 Thlr. befisen. 
Die Depntirten der freien Grundbeſitzer 

in der zweiten Kammer müffen ein reines Eins 
kommen von 300 Thlr. befißen, es ſey aus im Kös 
nigreiche belegenem Örundeigenthume, ober im Sande 
radicirten Capitalien. (Es bleibt den Wahlcollegien 
überlaffen, auf welche Weife fie fih von dem Bes 
ftande diefes Einkommens überzeugen wollen.) 

Die zur Ständeverfammkung berufenen Stifter, 
fo wie die Sandesuniverfieät und die Confiftorien, 
find in der Wahl ihrer Deputirten nicht auf Mite 
glieder ihrer Corporationen befchräntt. „Eine gleiche 
Wahlfreiheit wird auch den Staͤdten verliehen, und 
dabei beſtimmt, daß die Wahl der Deputirten von 
dem Magiſtrate und den Repraͤſentanten der Buͤr⸗ 
gerſchaft gemeinſchaftlich vorgenommen werden, und 
die Concurrenz der letztern nach der in jeder Stadt 
beftehenden Verfaſſung fich richten folle, 
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Ueber alle, das ganze Königreich betreffende, 
zur ftändifchen Berathung verfaffungsmäßig gehö— 
rende, Gegenſtaͤnde wird nur mit den allgemeinen 
Staͤnden communicirt; dagegen alle diejenigen An— 
gelegenheiten, welche ur die eine ober die andere 
Provinz angehen und zu einer ftändifchen Berathung 
geeignet find, auch ferner an die betreffenden Provinz 
ziallandfchaften werben gebracht werben. " 

Die allgemeine Ständeverfammlung Yfoll im 
Wefentlihen diefelben Rechte ausüben, welche 
feäher den einzelnen Provinziallandfchaften zugeftans 
den haben: namentlich das Recht der Verwillis 
gung der, Behufs der Berärfniffe des Staates 
erforderlihen, Steuern, nud der Mitverwaltung 
derfelben unter verfafjungsmäßiger Concurrenz und 
Aufficht der Landesherrſchaft; das Recht der Zuras 
theziehung bei nen zu erlaffenden allges 
meinen Landesgeſetzen, und das Recht, über 
die zu ihrer Berathung gehörigen Gegenftände Vors 
ftellungen an den König zu bringen, ' 

Der König behält fi vor, nach den zu fams 
menden Erfahrungen, in der Organifation der alls 
gemeinen Ständeverfammlung diejenigen Modificas 
tionen eintreten zu laffen, deren Nothwendigkeit im 
Verlaufe der Zeit ſich etwa an den Tag legen möchte; 
fo wie es ſich auch von felbft verfteht, daß wenn der 
teutfhe Bund ſich veranlagt finden follte, bei 
einer weitern authentifchen Auslegung des Art. 13. 
ver Bundesacte, Grundſaͤtze anzunehmen, welche 
mit den aufgeſtellten Verfügungen nicht durchgehende 
‚vereinbar find, letztere, den Bundestagsbefchläfs 
fen gemäß, eine Abänderung erleiden muͤſſen. 

Der Erblandmarfchall, und in deffen Abmwefene 
heit der Präfivent des Dberfteuercollegiums, wird 
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beitie vereinigte Kammern präfibiren; jede einzelne 
Kanımer wird aber drei Subjecte aus ihrer Mitte 
erroählen, unter welchen der König eins zum Praͤſi⸗ 
denten derfelben ernennt, 

Der tandtag verfammelt fih alle Jahre. Die 
gewählten Mitglieder treten nach ſechs Jahren aus, 
koͤnnen aber wieder ermählt werben. 

Zuhobrer werben bei ten Deliberatios 
nen nie zugelaffen. 

Alte landesherrliche Propofitionen werden an 
beide Kammern gebracht. Stimmen ihre Befchlüffe 
nicht überein; fo wird eine Vereinigung dur eine 
von beiden anzuordnende Commiffion 
verfucht, welcher auch landesherrliche Commiſſaire 
beigeordnet werden koͤnnen, um die Uebereinftims 
mung zu befördern. Zu den ftändifchen Anträgen 
ift Uebereinftimmung beider Kammern gleichfäls ers 
forbgrlich. 

Auf diefe neue Geftaltung der Ständeverfaffung 
im Königreihe Hannover, folgte am 12, Oct, 1822 
das koͤnigliche Edict *), die Bildung der künftigen 
Staatsverwaltung betreffend; — am 18. Apr. 
1823 die Verordnung **) für die Errichtung und 
den Gefchäftskreis der zu Hannover, zu ‚Hildesheim, 
zu Luͤneburg, zu Stade, zu Osnabrüd und zu Aurich 
errichteten Zandprofteien; — und am 18. Apr. 
1823 die Verordnung ***), die in Wirkfamkeie 
tretende neue Domaine nfammer berreffend; — 

9 —S Geſetzſammlung 1822. Iſte Ah. N. 39. 

**) Gefegfammlung 1823. Iſte Abthl. N. 10, Sf. 
) Ebend. ©. 60 ff. 
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fo wie, gleichfalle vom 18. Apr. 1823, die konigliche 
yersronung *) fir die Verfaſſung ber: 

emter. 

2086, 
13) Königreih Würtemberg. 

a) Geſchichtliche Einleitung. 

Das ehemalige Herzogthum Würtemberg hatte 
eine landftändifche Verfaſſung, nach welcher: 
den Ständen große Rechte zuftanden. Diefe Rechte 
beruften auf einem, zwifchen dem Regenten und den 
Ständen, — unter Vermittelung des römifchen Kai⸗ 
ſers Marimilian 1, des Churfürften $udwig von der 
Pfalz, der Herzoge von Bayern und des Markgrafen 
von Baden — am 8. Zul. 1514 zu Tübingen abs 
gefehloffenen feierlihen Bertrage **). Er ward im 
Jahre 1515 vom Herzoge Ulrich, und im Jahre 
1551 von deſſen Sopne und Nachfolger, dem Her- 
zoge Chriftoph, beftätige und unterſchrieben, und bifs 
dete bis auf die neuefte Zeit die Grundlage des recht⸗ 
lichen Verhaͤltniſſes zwifchen den Herzogen Würtems 

*) Gefegfammlung 1823, Afte Abthl. N. 11. S. 83 ff. 
**) Er fleht in: J. Sr. Eifenbac, Geſchichte und Thas 

ten Ulrichs, Herzogen zu Würtemberg und Te ic. bes 
fhrieden und mit Urfunden belegt. Tübing. 1754. 4, 
©. 209. — in: Epriftn, Br. Sattler, Gefcichte des’ 
Her zogthums Würtemberg unter der Negierung der Her⸗ 
br. Th. 1. (Ulm, 1769, 4.) ©. 145. — in; Joh. 

6. Mofer, Sammlung vieler fowohl einzeln gedructs 
aber var ſehender Urkunden das hochfuͤtſtl. Hauß und 
gtt de hum Waͤrtemberg betreffend. Tub. 1736. 8. 
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bergs und ihren Ständen, welche allerdings, nach den 
einzelnen. Beftimmungen deffelben, einen groͤßern Eins 
Fluß und Wirkungskreis zugefichert erhielten, als in 
den meiften übrigen .teutfchen Laͤndern. Denn währ 
rend in den fegtern die landftändifchen Rechte meiftens 
auf dem Herfommen beruhten, wurden fie in Wuͤr⸗ 
temberg in einer ſchriftlichen Urkunde ausges 
ſprochen, deren Inhalt man nicht abläugnen und ein 

ſeitig deuteln, fondern nur bisweilen durch Macht⸗ 
ſpruͤche und Gewaltſchritte hemmen konnte. — Zu 
Tuͤbingen übernahmen im Jahre 1514 die Stände 
910,000 Gulden der Schulden des Herzogs Ulrich; 
Dagegen verfprach der Herzog, ohne Willen der 
Landfchaft feinen Krieg anzufangen, feinen Theil 
des Sandes zu verpfänden, Feine Steuer auszuſchrei— 
ben, Beinen zu hindern, der dag Land verlaffen wollte, , 
und feinen in Criminalfällen ohne Urtheil und Recht 
zu beſtrafen. In diefem Vertrage ward der Ritter⸗ 
ſchaft zwar nicht, der Prälaten gewiffermaßen nur beis 
läufig, zunächft aber des dritten Standes ges 
dacht, der die Bezahlung der herzoglichen Schulden 
übernahm. Es wurden fogar die Stadrräthe von 
Stuttgart und Tühingen berechtigt, den Herzog an 
die Haltung eines Landtags zu erinnern. 

Diefe landftändifche Verfaffung behauptete fich 
in Wirtemberg, felbft unter dem Wechfel der für das 
Leben des Staates nachtpeiligften innern und Außern 
Stürme, die theils fhon im Zeitalter der Kirchenver⸗ 
befferung, theilg unter ber launenhaften Regierung 

. einiger Herzoge im Laufe des achtzehnten Jahrhun⸗ 
derts eintraten, 
Als aber dieſer Staat in dem Keichsdeputations- 

hauptſchluſſe am 25. Febr. 1803 durch Länder bes 
beufend vergrößert worden war, welche den Namen: 
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ReusWärtemberg erhielten, und der Pregburger 
Friede dem damaligen Churfürften Friedrich, mit 
einem neuen tänderzumadhfe, die fonigliche Würde 
und die Souverainetät zutheilte; da hob der König 
Friedrich 1 eigenmächtig die landſtändiſche 
Verfaffung auf, und beftimmte in einem Organi⸗ 
fationsdecrete vom 18. März 1806 *) ven 
Geſchaͤftskreis der Höchften Behoͤrden des Königreiches, 

So regierte der König das Land ohne Stände, 
bis ge, als auf dem Wiener Congreffe das Beſtehen 
landſtaͤndiſcher Verfaffungen in allen teutfchen Buns 
desftaaten entfchieden ward, Wien noch vor der Bes 
endigung des Congreffes verließ, worauf am 11. an. 
1815 ein Manifeft **) deſſelben erfchien, in wel⸗ 
chem er feinen Entſchluß befannt machte, eine ftändis 

ſche Verfaffung in feinen Staaten einzuführen. — 
Die Sigungen der zufammenberufenen Stände wur⸗ 
den am 15. März 1815 von dem Könige mit einer 
Kevde***) eröffnet, worauf den Ständen die Grund⸗ 
züge****) der neuen Verfaffungsurfunde 
vorgelegt wurden. Allein die verfammelten Stänt 

* verlangten die Wieberherftelung der alten Dear 
fung des vormaligen Herzogehums Würtemberg, obs 
gleich diefelbe ‚nicht nur das ©epräge eines längft vers 
ſchwundenen Zeitgeiftes an fih trug, fondern auch auf 
die neuerworbenen Länder nicht übergetragen werden 
konnte. Schon hatte der König, bei dieſem Anftres 
ben der Stände, fo weit nachgegeben, daß die alte 
Verfaſſung im vormaligen Herzogthume hergefteltt, 

*) Europ. Conſtitt. Th. 2. S. 191.f. 
**) Ebend. S. 210. 
) Ebend. ©. 218, 

"ea. Sie ſtehen in Europ. Cor ttitt. “2 2.0.20 
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in den neuerworbenen ändern aber eine neue 
zeitgemäße Verfaffung eingeführt werben feilte, ale 

er am 30. Oct. 1816 plöglich ftarb. 
Sein Nachfolger, der König Wilhelm 1, 

‚ vertagte die Stände bis zum März 1817, und erließ 
am 8. Rov: 1816 eine Verordnung: #), bie 
Drganifation des geheimen Rathes betreffend, fo wie 
am 30. San, 1817 das Gefes über die Preß⸗ 
freiheit **), und am 3. März 1817 das Adels» ' j 
ſtatut ***, — Am 3. März 1817 ließ der König 
den Ständen einen neuen Entwurf ****) zu einer 
Berfaffung mittheilen, der fehr ausführlich 
war, und namentlich viele Gegenftände der Ver⸗ 

-waltung umfchloß, welche zunächft in organifche 
Decrete gehörten. Als nun am 2. Juny vor den, 
verfammelten Ständen 67 Stimmen gegen, und 
nur 42 fuͤr den Verfaffungsentwurf fich erflärten;. fd 
bob der König die Verfammlung auf, und regierte 
das Reich, nach feiner Erklärung, nach den in, Dies 
fem Eutwurfe aufgefteltten Orundfägen für die Rechte 
aller Staatsbuͤrger. 

Allein im Jahre 1818 erhielten die beiden Rach⸗ 
barftaaten Wuͤrtembergs, Bayern und Baden, neue 
Verfafſungen. Gelegen in der Mitte zwiſchen beiben, 
konnte Wuͤrtemberg nicht hinter denfelben zuräd Blei. 
ben. : Die neue Verfaffung. Wuͤrtembergs ward aber 
vorbereitet durch das königliche Edict +) vom 31, 
Dec. 1818, die Organifation der untern 

*) &ie fiehet in Euro p. Conftitt. TH. 2. ©. 227, 
**) Ebend, Th. 3. ©. 168, 
er) Ebend. ©. 250. - 

er) Ebend. ©. 170248. 
H Ebend. ©.277. 
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Staatsverwaltung in den Departements 
der Juſtiz und des Innern-betreffend, 
durch welches, nach dem Vorgange Bayerns, Das 
‘Gemeindewefen neu geftaleer ward. In diefem 
Edicte ward ausgefprochen: „Der Gemeindever⸗ 
band ift die nantrlihe Grundlage des Staatsver⸗ 
banves. Er erſtreckt ſich auf alles, was die Gemein. 
demarkung umfchließt, und Außert feine Wirkung auf 
alle bürgerliche Verhaͤltniſſe, fo weit nicht aliges 
meine Gtaatsgefeße, oder unftreitige befondere Kechte- 
im Wege ftehen. Die Gemeinde nimmt das im Vers 
bande ftehende Privatvermoͤgen, das fie in der Ente 
eichtung: der Staatsfteuer vertritt, ſubſidiariſch in 
Anſpruch. Die Ausübung ihrer Rechte und Pflichten 
überträgt fie einem, durch Stimmenmehrheit aller Ge⸗ 
meindebürger, aus ihrer Mitte gewählten bleibenden 
Gewmeinderathe. Diefer hat die ganze Cemeindever- 
waltung in Hinficht auf Oekonomie, Polizet, Rechts⸗ 
pflege und äußere Verhaͤltniſſe theils felbft zu befors 
gen, theils unter feiner Verantwortlichkeit durch 
Andere von ihm beftellte Perfonen beforgen zu laſſen. 
In jeder Stadt» oder Dorfgemeinde fteht ein Mitglied 
des Rathes als Worfiger deſſelben, und als erfter 
Vorfteher, an der Spige der Verwaltung; er hat zu⸗ 
gleich, die Staatsangelegenheiten, fp weit fie die Ger 
meinde insbefondere berühren, zu beforgen, und if 

in dieſer Hinfiht Negierungsbeamter. Diefer, 
wie der Gemeinderath, hat eine feinem Berufe ange 
meffene Strafgewalt. — Ein Ausfhuß der Buͤr⸗ 
gerfchaft, deſſen Mitglieder nach periodifchen Wahlen 
nothwendig wechfeln, if zu erhaltenber Aufmerkſam⸗ 
keit auf das allgemeine Befte verpflichtet. In wichrigern 
Fällen wird durch feinen Widerfpruch ein Beſchluß 
des Gemeinderaths in feiner Wirkung gehemmt, duch 
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ſeine Zuſtimmung aber theils deſſen Amtsgewalt er⸗ 
"gänzt, theils auch eine Cognition höherer Stellen ent« 
behrlich gemacht. Die eigenthümliche Wirkſamkeit 
des Ausfchuffes wird Dadurch gefihert, daß er von 
der orbentlihen Verwaltung entfernt bleibt. Das 
Auffichts« und Seitungsrecht der Regierung aͤußert fich 
darin, daß fie den erften Vorfteher auf einen Wahl⸗ 
vorfchlag der Gemeinde ernennt, der legalen Befegung 
der übrigen Verwaltungsftellen ſſi ſich verſichert, und ſie 
durch Beſtaͤtigung beglaubigt, die Dekonomieverwals 
tung duͤrch ipre Pruͤfun wi in gefeglicher Ordnung ers 
"Hält, und ie Beſchwerden, befonders über Strei⸗ 
tigkeiten zwifchgn der Verwaltung und dem Ausſchuſſe, 
entfcheidet. Der Staatsorganismus erfor 
dert eine gleihe Örundverfaffung aller, 
Gemeinden. Allein bei ihrer großen Verſchieden⸗ 
gi an Umfang und Beſtandtheilen, ift eine große 

erfchiedeneit ſowohl in der befondern Einrichtung, 
als in den Verhältniffe zu den Staatsbehoͤrden, 

x 

ieem Intereſſe eben fo, wie dem des Staates gemäß, ' 
ie werden, mit vorzäglicher Rüdficht auf Bevoͤl⸗ 

kerung, in vier Kläffen abgetheilt. — Die 
ftaatsbürgerlichen Angelegenheiten, welchen der Ges 
meindeverband nicht genügt, werben durch den Bes 

zirfsverband .beforbert. Der Oberamtmann 
in-den gegenwärtigen Oberamtsbezirfen ift nicht mehr 
Richter, auch nicht mehr unmittelbarer Vorfteher der 
Oberamtsſtadt; er hat hingegen, als Kegierungsr 
beamter des Diftricts, in allen Beziehungen, - 
in welchen die ausschließliche Competenz einer andern 
Stelle nicht unzweifelhaft begründet ift, das öffente 

liche und Privatwohlzu befördern. Hauptgegenſtaͤnde 
feines Berufes find die eigentlichen. Kegierungsfachen, 
die geſammte Polizei, und die Aufjicht über das 
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- Defönomies und Rechnungsweſen der öffentlichen ' 
Koͤrperſchaft.“ = 

Don neuem berief der König am 10. Jun. 181 
die Stände zum 13. July zuſammen; denn fein be— 
ſtimmt ausgefprochener Wille war es, die Verfaffung 
Würtembergs auf dem Wege des Vertrages 
zu bewirken. Deshalb ließ er den verfammelten 
Ständen einen neuen Entwurf zur Prüfung vor⸗ 
legen, der, mit wenigen nicht wefenrlichen Veraͤnde⸗ 
tungen, von den Ständen angenommen, und am 
25. Sept. 1819 ale Örundgefeb des König 
reiches befannt gemacht ward. ö 

87. 

b) Politiſcher Charakter der Berfaffung 
vom 25. Sept. 1819. 

Von dem Königreiche. 

‚ Sämmtlihe Beftandtheile des Königreiches find 
und bleiben zu einem ungertrennlichen Ganzen und zur 
Theilnahme an Einer und derfelben Verfaſſung vers 
einiget. . 

Das Königreich Würtemberg ift ein Theil des 
teutfchen Bundes; daher haben alle organifche 
Befchlüffeder Bundesverfammlung, welche 
die verfaffungsmäßigen Verhaͤltniſſe Teutſchlands, 
oder die allgemeinen Verhältniffe teutfcher Staatsbuͤr⸗ 
ger betreffen, nachdem fie von dem Könige 

. verkündet find, auch für Würtemberg vers 
bindende Kraft. Doc tritt in Anfehung der 
Mittel zur Erfüllung der Hierdurch begründeten 
Verbindlichkeiten vie verfaffungsmäßige Mit: 
wirfung der Stände ein. 
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Bon dem Könige, der Thronfolge und der Reichs⸗ 
verwefung. 

Der König ift das Haupt des Staates,‘ vereinigt 
in fih alle Rechte der Staatsgewalt, und übe fie - 
unter den durch die Verfaffung feftgefegten Beftims 
mungen aus. — Geiue Perfon ift Heilig und unver 
letzlich. 
Das Recht der Thronfolge gebührt dem Mannes 

ſtamme des koͤniglichen Haufes; die Ordnung derſel⸗ 
ben wird durch die Linealerbfolge nach dem Erſtge⸗ 
burtsrechte beftinnmt. Exlöfcht der Mannsſtamm; To 
geht die Thronfolge auf die weibliche Linie über, 
und zwar fo, daß die Nähe der Verwandtſchaft mie 
dem zulegt regierenden Könige den Vorzug giebt. 
Doc) tritt bei der Defcendenz des fodann regierenden 
königlichen Haufes das Vorrecht des Mannsftammes 
wieder ein. \ 

Der König ift volljährig mit zuruͤckgelegtem acht» 
‚ zehnten Jahre. . 

Der Huldigungseid wird tem Thronfolger erft 
dann abgelegt, wenn er in einer den Ständen auszu⸗ 
ſtellenden Urkunde die unverbrüchliche Fefthaltung der 

andesverfaſſung bei feinem Eöniglichen Worte zuges 
ſichert hat. 
J Iſt der Koͤnig minderjaͤhrig, oder aus einer an⸗ 
dern Urſache an der eigenen Ausuͤbung der Regierung 
verhindert; fo tritt eine Reichs verweſung ein, 
welche von dem nach der Erbfolge nächften Agnaten 
geführt wird. ö 

Von den allgemeinen Rechtsverfältniffen der Staates 
bürger. 

Das Staatsbärgerrecht wird theils durch Ges 
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burt, theils durch Aufnahme, theils durch Auſtellung 
in dem Staatsdienſte erworben. 

Ale Wuͤrtemberger haben gleiche ſtaats buͤr⸗ 
gerliche Rechte, und eben fo find fie zu gleichen 
fraatsbürgerlihen Pflihten und gleicher 
Theilnahme an den Staatslaften verbunden. 

. Kein Staatsbürger kann wegen feiner Geburt 
von irgend einem Staatsamte ausgefchloffen werden. 

Die Verpflichtung zur Vertheidigung des Vaters 
landes und En MWaffendienfte ift allgemein. 

Der Staat fihert jedem Bürger Freiheit ver 
. Derfon, Gewiſſens- und Denkfreiheit, 

Freiheit des Eigenthuins und Auswandes 
tungsfreiheit. Bu 

Die teibeigenfchaft bleibe fir immer aufe 
gehoben. . : 

Niemand darf feinem ordentlichen Richter, ent⸗ 
zogen, und anders, als in den durch das Geſetz bes 
flimnten Fällen, und in den gefeglichen Formen ver⸗ 
haftet und beftraft „ noch länger als 24 Stunden über 
die Urfache feiner Verhaftung in Ungewißheit gelaffen 
werben. 

Jeder, ohne Unterfchied der Religion, genieße 
ungeftörte Gewiffensfreiheit; den vollen Genuß der 
fraatsbürgerlichen Rechte gewähren die drei chriftlichen 
Glaubensbekenntniſſe. 

Die Freiheit Ver Preſſe und des Buchhan⸗ 
dels findet in ihrem vollen Umfange ftatt; doch unter 
Beobachtung der gegen ben Mißbrauch: befiependen 
oder künftig zu erlaſſenden Gefege. 

Jeder hat das Recht, über geſetz⸗ und ordnungs⸗ 
widriges Verfahren einer Staatsbehoͤrde, oder Wer» 
zögerung der Entſcheidung, bei der unmittelbar vor⸗ 
gefegten Stelle ſchriftliche Beſchwerde zu er= 
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heben, und noͤthigenfalls ſtufenweiſe bis zur hoͤchſten 
Behörde zu verfolgen. Glaubt der Beſchwerdefuͤhrer 
auch bei der Entfcheidung der oberften Staatsbehoͤrde 
ſich nicht. beruhigen zu Fönnen; fo darf er die Bes 
ſchwerde den Ständen mit der fchriftlichen Bitte 
um Verwendung vortragen. 

Der ritterfchaftlihe Adel bilder, . zum 
Behufe der Wahl feiner Abgeordneten in die Stände 
verfammlung und der Erhaltung feiner Familien, „in 
jedem der vier Kreife des Königreiches eine Körpers 
ſchaft. Die Aufnahme in eine diefer Körperfchaften 
hängt von ihrer. Zuftimmung und von der Öenehmis 
gung des Koͤniges ab. 

Von den Staatsbehörben, 
Niemand kann ein Staatsamt erhalten, ohne 

Zuvor gefegmäßig geprüft und fir tüchtig erfannt zu 
ſeyn. Sandeseingebohrne find, bei gleicher Tuͤchtig⸗ 
keit, vorzugsweiſe vor Fremden zu beruͤckſichtigen. 

Alle von dem Koͤnige ausgehende Verfuͤgungen, 
welche die Staatsverwaltung betreffen, muͤſſen von 
dem Departementsminiſter oder Chef contraſignirt 
ſeyn, welcher dadurch für ihren. Inhalt verant⸗ 
wortfich wird. Außerdem ift jeder Departements⸗ 
minifter oder Chef für dasjenige verantwortlich, 
was er fir fich verfügt. Auf gleiche Weife find auch 
die übrigen Staatsdiener und Behörden in ihrem Ges 
fehäftskreife verantwortlid. 5 

Der geheime Kath bildet die.oberfte, unmitz 
telbar unter dem Könige ftehende, und feine Haupts 
beftimmung nad) blos berathende Behörde, 
Mitglieder des geheimen Raths find die Minifter, 
oder die Chefs der verfchieenen Departemente, und 
diejenigen Raͤthe, welche der König bazu ernennen 
&.®. a auf, w. 28 
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wird. Der König ernennt und entläßt die Mitglie- 
der des geheimen Raths nad) eigner freier Ent⸗ 
fhliegung. . . 

Ale dem Könige vorzulegende Vorſchlaͤge der 
- Minifter in wichtigen Angelegenheiten, namentlich 
in ſolchen, welche auf die Staatsverfaffung, die Orgas 
nifation der Behörden, und die Abänderung der 
Zerritorialeintpeilung, ober. auf die Staatsverwaltung 
im Allgemeinen und die Normen derfelben ſich bes 
siehen, wie auch in ©egenftänden der Geſetzgebung 
und allgemeiner Verordnungen, muͤſſen (fofern nicht 
bei Gegenftänden des Departements ber auswärtigen 
Angelegenheiten oder des Kriegewefens die Natur 
der Sache eine Ausnahme begründet) in dem ge« 
heimen Rathe zur Berathung vorgetragen und, mit 

‚ beffen Gutachten begleitet, an den König gebracht 
werben. , , 

Die Gemeinden find die Grundlage des 
Staatsvereins. Sämmtliche zu einem Oberanıte ges 
jörende Gemeinden bilden die Amtskörperfchaft. Die 
echte der Gemeinden werben durch die Gemeindes 

raͤthe, unter gefegmäßiger Mitwirkung der Bürgers 
ausfchüffe, die Rechte der Amtsbuͤrgerſchaften durch 
die Amtsverfanmlungen verwaltet, nach Vorſchrift 
der Gefege, unter der Aufficht der Staatsbehoͤrden. 

Von dem Verhaͤlmiſſe der Kirchen zum Staate. 
Jeder ver drei im Koͤnigreiche beſtehenden chriſt⸗ 

» lichen Confeffionen wird freie öffentliche Religions— 
Abung, und der volle Genuß ihrer Kirchen, Schuls 
und Armen « Fonds zugefichert. . 

Die Anordnungen in Betreff der Innern kirch⸗ 
lichen Angelegenheiten bleiben der verfaffungsmäßigen 
Autonomie einer jeden Kirche überlajfen. — Dem, 
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Könige gebührt das oberfthoheitlihe Schutz⸗ und 
Auffichtsrecht Hber ti? Kirchen. Vermoͤge beffelben 
können die Verordnungen der Kirchengewalt, ohne‘ 
vorgängige Einficht und Genehmigung des Kegenten, 
weder verkündet noch vollzogen werben. 

Die Kirchessiener find in Hinficht ihrer buͤr⸗ 
gerlihen Handlungen und Verhältniffe der weltlichen 
Obrigkeit unterworfen. ' 

Von Ausübung der Staatsgewalt. 

. Der König vertritt den Staat in allen feinen 
Verhältniffen gegen auswärtige Staaten, Es kann 
jedoch, ohne Einwilligung der: Staͤnde, 
duch Vertraͤge mit Auswärtigen fein Theil des 
Staatsgebietes und Staatseigenthums veräußert, 
Beine neue Laſt auf das Königreich und deſſen Ange⸗ 
börige übernommen, und Bein Landesgefes abgeaͤn⸗ 
dert oder aufgehoben, Beine Verpflichtung, welche 
den Kechten der Staatsbürger Eintrag thun würde, 
eingegangen, namentlich auch fein Handelsvertrag, 
welcher eine neue gefeßlihe Einrichtung zur Folge 
hätte, und fein Gubfivienvertrag zur Verwendung 
der Eöniglichen Truppen in einem Teutfchland nicht 
betreffenden Kriege, gefchloffen werben. 

Der König wird von den Verträgen und Buͤnd⸗ 
niſſen, welche von ihm mit auswärtigen Mächten ans 
geknüpft werden, die Stände in Kenntniß feßen, for- 
bald es die Uniftände erlauben. 

‚Ohne Beiftimmung der Stände fann 
Bein Gefes gegeben, aufgehoben, abgeäne 
dert, oder authentifch erläutert werden, 

Die Gerechtigkeitspflege wird im Namen des’ 
Königs und unter deffen Oberauffiht durch colle— 
gialiſch gebilvete Gerichte in serealiher Inſtanzen ⸗ 

% “ 
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ordnung verwaltet. Die Gerichte, ſowohl bie buͤr⸗ 
gerlichen als die peinlichen, find. innerhalb der Gren⸗ 
zen ihres Berufes, unabhängig. Dem Könige 
flieht das Begnadigungsreht zu. 

Die Strafe der Vermögensconfifcation ift alle 
gemein aufgehoben. . 

Was die Militairverfaffung betrifft; fo 
wird die Zahl der zur Ergänzung des Militairs jähre 
lich erforderlichen Mannfchaft mit den Ständen ver- 
abſchiedet. 

Von dem Finanzweſen. 

Saͤmmtliche zu dem vormaligen herzoglichen 
Familien⸗Fideicommiſſe gehoͤrige, ſo wie die von 

dem Koͤnige neu erworbenen Grundſtuͤcke, Gefaͤlle 
und nutzbaren Rechte, bilden, mit Ausſchluß des 
fogenannten Hofdomainen = Rammergutes, das Fünige 
lihe Rammergut. 

Auf demfelben haftet die Verpinblichkeit, neben 
den perfönlichen Bedürfniffen des Könige und der 
Mitglieder des koͤniglichen Haufes, auch den mit 
der Staatsverwaltung verbundenen Auf— 
wand, fo weites möglich ift, zu beftreiten. 

Fuͤr den Aufwand, welchen die Beduͤrfniſſe des 
Königs und der Hofftaat erfordern, wird auf die 
Regierungszeit eines jeden Könige eine theils in 
Geld, theils in Naturalien befiehende Civillifte 
verabfchiedet. 5 ' 

Das Hofoomainen» Rammergut iſt Private 
eigenthum der. Eöniglihen Familie, deſſen Ver⸗ 
waltung und Benugung dem Könige zufteht. Zu : 
den aligemeinen Sandeslaften fiefdrt baffelbe feinen 
Beitrag, und zwar, fo weit e8 bisher fteuerfrei war, 
gleich andern füper fteuerfreien Gütern, 
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So weit der Ertrag des Kammergntes nie 
mreicht, wird der Staatsbedarf durch Steuern 

eiteen. Ohne Bewilligung der Stände 
ann weder in Kriegs= noch in Friedenszeiten eine 
directe oderindirecte Steuer ausgefchrieben ober 
erhoben werben. — Dem Anſinnen einer Steuer⸗ 
bewilligung muß jedesmal eine genane Nachweis 
fung über die Nothwendigkeit oder Nuͤtzlichkeit der 
zu machenden Ausgaben, tiber die Verwendung ber 
frühern Staatseinnahmen, und über die Unzulängs 
lichkeit der Kammereinkuͤnfte worangehen, Deshalb 
bat der Finanzminifter den Hauptetat den Staͤn⸗ 
den zur Prüfung vorzulegen. Der von den Ständen 
angenommene Haupterat ift in der Regel auf drei 

. Jahre gültig. 
Die Staatsfhulv iſt unter die Gewaͤhrlei⸗ 

ſtung der Stände geſtellt. 

Vauon den dandſtaͤnden. 
Die Stände find berufen, die Rechte des 

tandes in dem durch die Verfaffung bes 
fimmten Verhältniffe zum Regenten gel 
tend zu machen. Vermoͤge diefes Berufes haben 
fie bei Ausübung der Gefeßgebungsgewalt 
durch ihre Einwilligung mitzuwirken; in Beziehung auf 

Maͤngel oder Mißbräuche bei ter Staatsver⸗ 
waltung, ihre Wünfche, Vorftellungen und Beſchwer⸗ 
den dem Könige vorzutragen; wegen verfaffungse 
widriger Handlungen Klage anzuftellem; die, 
nach gewiffenhafter Prüfung fir nothwendig erkannte 
ten, Steuern zu bewilligen, und überhaupt 
dae unzertrennliche Wohl des Koͤnigs und des Vater: 
landes mit treuer Anhänglichkäit an die Grundfäge der 
Verfaffung zu befördern. 
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Der Koͤnig wird aller drei Jahre die Ver⸗ 
fammlung der Stände einberufen, und außerordents 
lich, fo oft es zur Erledigung wichtiger)oder dringen⸗ 
der Landes angelegenheiten erforderlich ift. 

Die Staͤnde theilen ſich in zwei Kammern. 
Die erfte Kammer (Kammer der Standes— 

herren) befteht: aus den Prinzen des koͤniglichen 
Haufes; ans den Häuptern der fürftlichen’und gräf® 
lichen Familien, ımd den Vertretern der ſtandesherr⸗ 
lichen Gemeinfchaften, auf deren Beſitzungen vors 
mals eine Reichs⸗ oder Kreistagsftimme ruhte; und 
aus den vom Könige erblich oder auf Lebe ns⸗ 
zeit ernannten Mitglievern. — Zu erblichen 
Mitgliedern wird der König nur ſolche Grundbefiger 
aus den ftandesherrlichen oder ritserfchaftlichen Adel 
ernennen, welche von einem, mit Fideicommiffe bes 
legten, nach dem Kechte der Erſtgeburt fich vererbens 
den, rundvermögen im Königreiche, nach Abzug 
der Zinfen von den darauf haftenden Schulden , ' eine 
jährlihe Rente von 6000 SL. beziehen. Die 
lebenslänglichen Mitglieder werden vom Könige, 
ohne Rüdficht auf Geburt und Vermögen, aus den 
wuͤrdigſten Staatsbürgern ernannt. — Die Zahl 
fämmtlicher, von dem Könige erblich oder lebenslaͤng⸗ 
lich ernannter, Mitglieder kann den dritten Theil 

. ber übrigen Mitglieder der erften Kammer nicht übers 
fteigen. cl 
Die zweite Kammer (Rammer der Abge 
ordneten) ift zufammengefest: aus 13 Mitglies 
dern des titterfchaftlichen Adels, welche von dieſem 
aus feiner Mitte erwählt werden; ans den 6 protes 
ftantifchen ©eneralfuperintendenten; aus dem Landes⸗ 
bifchoffe, einem von dem Domcapitel aus deffen Mitte 
gewaͤhlten Mitglieve, und dem der Amtszeit nach 
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. älteften Decan katholiſcher Confeffion; ans dem 
Kanzler der Sandesuniverfität; aus einem gewählten 
Abgeordneten von jeder der Städte Stuttgart, Tuͤ⸗ 
Bingen, Ludwigsburg, Ellwangen, Ulm, Heilbronn 
und Keutlingen ; aus einem gewählten Abgeordneten 

2" aus jedem Oberamtsbezirke. 
Der Eintritt in die erfte Kammer gefchieht bei. 

en Prinzen des Eöniglichen Haufes und. den übrigen 
erblihen Mitgliedern wach erreichter Volljährigkeit, 

In die zweite Kammer kann feiner gewählt 
werben, der nicht 30 Jahre alt ift. 

Staatsdiener koͤnnen nicht innerhalb des 
Bezirks ihrer Amtsverwaltung, und Kirch en die— 
ner nicht innerhalb des Oberamtsbezirks, in welchem 
fie wohnen, gewaͤhlt werden. Die Wahlmänner eines 
Kreifes, eines Oberamtes oder einer Stadt, find in 
Anfehung der Perfon des Abgeordneten nicht auf 
ihren Wahlbezirk befchränkt; fie koͤnnen anderswo 
wohnenden Staatsbürgern ihre Stimme geben. — 
Der Gewaͤhlte ift als Abgeordneter, nicht des einzel» 
3. Wahlbezirkes, fordern des ganzen dandes anzu⸗ 
ſehen. 

Aller ſechs Jahre muß eine neue Wahl der Ab⸗ 
geordneten, welche nicht Amtshalber Sitz und Stimme 
in der zweiten Kammer haben, vorgenommen wer⸗ 
den; die bisherigen find wieder wählbar. 

Die erfte Kammer wird durch die Anweſenheit 
der Hälfte, die zweite Kammer durch das Erfcheinen 
von zwei Drittheilen ihrer Glieder als vollſtaͤndig bes 
-fegt angefehen. Sollte bei Einberufung des Landtags 
eine ber beiden Kammern nicht in diefer Anzahl zus 
fammen kommen; fo wird fie als einwilligend 
‚in die Beſchluͤſſe der andern angefepen. Doch fteht, 
es in diefem Falle den erfihienenen Mitglievern der 
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unvollzaͤhligen Kammer frei, den Sitzungen der 
andern mit Stimmrecht beizuwohnen. 

Jede Kammer hat einen Praͤſidenten und einen 
Vicepraͤſidenten, deren Amt bis“ zum Ablaufe des 
fehsjäprigen Zeitraumes dauert. — Den Präfidene 
ten der erften Kammer ernennt der König ohne Vor⸗ 
ſchlag; für die Stelle der Vicepraͤſidenten werden 

von der erften Kammer drei ftandesperrliche Mitglie? 
der durch abfolute Stimmenmehrheit gewählt, ‘aus 
welchen der König eins. ernennt. — Eben fo wählt 

die zweite Kammer aus ihrer Mitte drei Mitglieder 
zur Stelle ihres Präfidenten, und, wenn hierauf die 
Fönigliche Ernennung erfolgt ift, auf gleiche Weife 
zu dem Amte des Vicepräfidenten, welchen der König“ 

“ ebenfalls aus den hierzu. vorgefchlagenen drei Mits 
gliedern ernennt, — Jede der Kammern wählt auf 
die Daner eines Landtags einen oder mehrere Secre⸗ 
taire aus ihrer Mitte. 

Die Sigungen der zweiten Kammer 
find öffentlich; and hat fie ihre Verhand⸗ 
lungen duch den Drud bekannt zu mächen. 
Don der erfien Kammer muß wenigftens das Letz⸗ 
tere gefchehen. 

Die Sigungen werden geheim; theils auf dag 
Boraehren der Minifter und Föniglihen Commiffaire 
bei Vorträgen, die fie, ihrer Erflärung nach, im 
Namen des Königs, zu machen haben, und welche 
nur im alle einer folhen Erklärung . für amtliche 

Aeußerungen zu halten find; theils auf den Antrag 
von wenigſtens drei Mitgliedern, wenn biefen die 
Mehrheit der Kammer beitritt. - ° 

Die Minifter find befugt, . den ‚Verhandlungen 
der beiden Kammern beizumwohnen, und an den Bes 
rathſchlagungen Theil zu nehmen. 
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Nur den Miniſtern oder koͤniglichen Commiſſai⸗ 
ven, den Berichterſtattern der ſtaͤndiſchen Commiſſio⸗ 
nen und den Miitgliedern, "welche einen Gegenſtand 
zur Beratung in Antrag zu bringen (eine Motion 
‘zu machen) haben, fteht die Befugniß. zu, ſchrift⸗ 
liche Reden in der Verfammlung abzulefen. Außers 
dem finden blos mündliche Vorträge ftatt. . 

Gefeßesentwürfe koͤnnen nur von bem 
Könige an die Stände, niht von den Stäns 
den an den König gebracht werden. Den 
‚Ständen ift aber-unbenommen, im Wege ber Pe= 
tition, auf neue Geſetze ſowohl, als auf Abs 
Anderung oder Aufhebung der beftehenven, 
anzutragen. Der König allein fanctionirt und vers 
kuͤndigt die Gefege, unter Anführung der Vers 
nehmung des geheimen Raths und der erfolgten Zu⸗ 
ftimmung der Stände. 

\ Königliche Anträge find, ehe fie zur Berathung 
in der Verfammlung ommen Eonnen, an Commife 
fionen zu vermeifen, welche über deren Inhalt 
Vortrag zu erftatten haben. 

: Die Befchlüffe werden nad) der Stimmenmehr⸗ 
heit, welche nach Beſchaffenheit des Gegenſtandes 

eine abſolute oder velative ſeyn kann, abgefaßt, ſo 
daß im Falle der Stimmengleichheit der Präfib ident 
wen Ausſchlag· giebt. Bei der Abänderung eines 
Punctes der Verfaſſung ift aber die Beiftimmung 
von zwei Driteheilen der anweſenden Mitglieder in 
beiden Kammern nothwendig. 

Die zum Wirkungskreiſe der Staͤnde gehoͤrigen 
Angelegenheiten werben in jeder Kammer befonders 
verhandelt, Doch können, um eine Ausgleichung 
verfchiedener Anfichten zu verfüchen, beide Kam⸗ 
mern’ fih mit einander zu vertraulichen 
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Beſprechungen, o hne Protocottfäßrung 
und Befhlußnahme, vereinigen. 

Es hängt von dem Könige ab, Sefegesentohrfe 
oder andere Vorſchlaͤge an die erfte,. oder an bie zweite 
Kammer zu bringen; nur die Verwilligung 
von Abgaben gelangt zuerft an die zweite 
Kammer. ’ 

Die von der einen Kammer gefaßten Befchlüffe 
werben ber andern zur gleichmäßigen Berathung mits 
getheilt. Nur zur Ausuͤbung des Rechts der Petitios 
nen und Befchwerden, fo wie zu einer, Anklage wegen 
verlegter Verfaffung, ift jede Kammer auch einzeln 
‚berechtigt. 

Die Kammer, an welche die Mittheilung ges 
ſchieht, kann den Antrag der mittheilenden verwerfen 
oder annehmen, und zwar entweder unbedingt, oder 
mit beigefügten Modificationen. Die Verwerfung 
muß aber jederzeit mit Anführung der Gründe 
geſchehen. 

Von dieſer Regel macht die Abgabenverwils 
ligung eine Ausnahme in folgenden Puncten: 
1) Eine Abgabenverwilligung wird in der zweiten 
Kammer in Berathung gezogen und, nad) vorgängis 
ger vertraulicher Beſprechung mit der erſten Kammer, 
Beſchluß daruͤber in der zweiten gefaßt. 2) Diefer 
Beſchluß wird fobann der erften Kanımer mitgetheile, 
welche denfelben nur im Ganzen, ohne Aenderung, 
annehmen oder verwerfen kann. 3) Erfolge das 
tegtere; fo werben die bejahenden und die verneinen⸗ 
den Stimmen beider Kammern zufammenges 
sähe, und nad der Mehrheit ſaͤmmtlicher 

y Stimmen wird alsdann der Staͤndebeſchluß gefaßt. 
* Würde in diefen Falle Stimmengleichheit eintreten; 
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fo hat der Praͤſident der zweiten Kammer die Ent⸗ 
ſcheidung. Bu 2 

In allen andern Fällen gilt: der Grundſatz, daß 
nur folche Befchlüffe, worüber beide Kammern, nach 
gegenfeitiger Mittheilung, einverftanden find, an den 
König gebracht und von dem Könige beftätige werden 
Eönnen. . . . 

Der von ber einen Kammer verworfene Antrag 
ber andern kann auf demfelbentandtage nicht wieder⸗ 
hohlt werden. Wird aber ein folcher Antrag bei ver 
mächften Ständeverfammlung erneuert, und abere 
mals verworfen; fo treten die zwei Kammern zu 
einer vertraulichen Befprechung über den Gegenftand 
zufammen, Sollte auch hierdurch die Verfchiedenheit 
der Anfichten nicht ausgeglichen werden; fo haben die 
Kammern, wenn die Frage einen’ ihnen von dem 
Könige zugekommenen Gegenſtand betrifft, ihre Nichte 

. übereinftimmung dem Könige blos anzuzeigen, wos 
fern fie nicht Übereinfommen, die Entfcheidung dem 
Könige zu überlaffen. 

Kein Mitglied der beiden Kammern kann, waͤh⸗ 
vend der Dayer der Ständeverfammlung, ohne Ein⸗ 
willigung der betreffenden Kammer zu Werhaft ges 
bracht werden, den Fall der Exgreifung auf, frifcher 
That wegen eines Verbrechens ausgenommen. 

Niemand kann wegen feiner in der Ständever- 
fammlung gehaltenen Vorträge und gegebenen Ab⸗ 
flimmungen zue Verantwortung gezogen werden. 
Jedoch find Beleidigungen oder, Berläumdungen der 
Megierung, der Ständeverfammlung, oder einzelner 
Perfonen, der Befttafung nach den beftehenden Ges 
feßen, in dem ordentlichen Wege des Rechts, unters 
worfen. 
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Verfehlungen gegen bie Geſehe des Anftandes, 
oder der innern Polizei, ober gegen die Sefehäftsvors 
ſchriften, hat der Praf dene zu bemerken, und, wenn 
fie bedeutend find, folhe zur Kenntniß der Rama 
mer zu bringen, welche, nad) Befchaffenpeit der 
Umftände, ihre Mißbilligung austrüden, "Verweis 
ertheilen, oder auch Widerruf verlangen fann. 

Dem Könige fteht das Recht zu, die Verſamm⸗ 
lung zu vertagen, ober. ganz aufzulöfen. Im alle der 
Auflöfung wird fpäteftens binnen 6 Monaten eine 
neue Verfammlung, einberufen. Es ift hierzu eine 
neue Wahl der Abgeordneten noͤthig, bei welcher je⸗ 
doch die vorigen Mitglieder wieder gewaͤhlt werden 
konnen. 

©» lange "die Stände nicht verfammele find, 
beſteht, als Stellvertreter derfelben, ein Aus ft chuß 

fuͤt diejenigen Geſchaͤfte, deren Beſorgung von einem 
Sanbtage zum andern zur ununterbrochenen Wirkſam⸗ 
keit der Kepräfentation des Landes nothwendig ift. 

In dieſer Hinfiht liegt dem Ausſchuſſe 
ab, die ihm, nach der Verfaffung, zur Erhaltung 
derfelben zuftehenden Mittel in Anwendung zu brin« 
gen, und hiervon bei wichtigen Angelegenheiten die 
in dem Königreihe wohnenden Stänvemitglieder in 
Kenntniß zu feßen; in ‘den geeigneten Fallen bei der 
höchften Staatsbehoͤrde Vorſtellungen, Verwahrun⸗ 
gen und Beſchwerden einzureichen, und, nach Er⸗ 
forderniß der Umftände, befonders wenn es fih von 
der Anklage der Minifter handelt, um Einbes 
rufung einer außerorbentlichen Ständeverfammiung 
zu bitten. Außerdem hat der Ausfhuß, am Ende 
der in die Zwifchenzeit fallenden Finanzjahre, die 
wichtige Verwendung der vermilligten Steuern in dem 
vetfloſſenen Jahre zu prüfen, und den Etat des kuͤnf⸗ 
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tigen Jahres mit dem Sinanzminifterium zu berarhen, 
Auch fteht dem Ausfhuffe die Aufficht über die Ver⸗ 
waltung der Staatsfchuldenzahlungskaffe zu. ns» 
befonbere gehört es zu feinem Wirkungskreiſe, die für 
eine Ständeverfammlung ſich eignenden Gegenftände, 
namentlich vie Crörterung vorgelegter Gefegesent- 
würfe, zur Eiinftigen Berathung vorzubereiten, und 
für vie. Vollziehung der landftändifchen Veſchlſſe 
Sorge zu tragen. Dagegen kann ſich der Ausſchuß 
auf folche Gegenſtaͤnde, welche verfaſſungsmaͤßig eine 
Verabſchiedung mit den Ständen erfordern, nament⸗ 
lich auf Gefeßgebungsanträge, Steuerverwilligungen, 
Schuldenübernahmen und Militairaushebungen, nicht 
anders als auf eine vorbereitende Weife eins 
laſſen. — Der fändifhe Ausſchuß beftehe 
aus 12 Perfonen; nämlih den Präfidenten . 
der beiden Kammern, zwei Mitgliedern 
aus der erftien, und achf aus der zweiten 
Kammer. Die Wahl derſelben geſchieht von den 
zu dieſem Zwecke vereinigten Kammern nach relatis 
ver Stimmenmehrheit. Sechs Mitglieder des Aus⸗ 
ſchuſſes, die Präfidenten der beiden Kammern einges . 
ſchloſſen, müffen in Stuttgart anmwefend feyn. — 
Bei jeder Ständeverfammlung hat der 
‚Ausfhuß über dasjenige, wag,von ihm in 
der Zwifchenzeit verhandelt worden ift, 
in einem Zufammentritte beider Kam 
mern Rechenſchaft abzulegen. ‚Die Verriche 
‚tungen des Ausfchuffes hören mit der Eröffnung eines 
neuen Landtags auf. 

‚Bon dem Gtaatsgerichtshofe, 
” Zum gerichtlichen Schuge der Verfaffung wird 

ein Staatsgerichtshof errichtet, „Diefe Behörde 



446 Poſitives Staatsrecht. 

erkennt über Unternehmumgen, welche auf den Um⸗ 
ſturz der Verfaſſung gerichtet ſind, und uͤber Ver⸗ 
tegung einzelner Puncte der Verfaſſung. Sie beſteht 
aus einem Praͤſidenten und 12 Richtern, wovon der 
"König den Präfidenten und 6 Richter aus den Mite 
gliedern der höhern Gerichte, die Ständeverfammlung 
abet die andere Hälfte, nebft drei Stelivertretern im 
Zufammentritte beider Kammern außerhalb ihrer 
Mitte wäplt. — . Eine Anklage vor dem Staate- 
gerichtshofe kann gefhehen von der Kegierung 
gegen einzelne Mitglieder der Stände und des Aus— 
ſchuſſes, und von den Ständen ſowohl gegen 
Minifter und Departementschefs, als gegen einzelne 
Mitglieder und höhere Beamte der Staͤndeverſamm⸗ 
lung. — Anklage und Vertheidigung geſchieht oͤf⸗ 
fentlich. Die Protocolle werben mit den Abftim- 
mungen und Befchlüffen durch den Drud bekannt 
gemacht, 

88, 

14) Großherzogthum Baden, 

a) Gefhigelihe Einleitung  ' 

j Wenige teutfche Staaten traten aus den Stuͤr⸗ 
men der Zeit mit einer fo bedeutenden Vergrößerung 
Des Gebiets und einer fo anfehnlichen Vermehrung der 
Bevölkerung hervor, als das Großherzogthum Baden, 
das vor dem Keichsbeputationshauptfchluffe nicht volle 
300,000 Einwohner zählte, durch diefen aber, durch 
die rheinifche Bundesacte, durch den Preßburger 
Frieden, fo wie durch Napoleons Verfügungen nach 
dem Wiener Frieden, bis zu einer Volkszahl von mehr 
als einer Million gefteigert ward, Es behauptete ſich 
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auch bei den gemachten Laͤndererwerbungen auf und 
nach dem Wiener Congreſſe, obgleich Bayern die 
rheiniſche Pfalz, welche an Baden gekommen war, 
von neuem in Anſpruch nahm. 

Bei den erfolgten durchgreifenden Gebietsveraͤn⸗ 
derungen hob der Großherzog Karl Friedrich die 
frühere, im Breisgau beftandene, ftändifche Verfaf- 
fung (5. Mai 1806) auf. In der eigentlichen Marke 
geaffchaft Baden waren feit länger, als einem Jahr⸗ 
Bunderte die Stände nicht zufammen berufen wors 
den *), —- Nach dem Veitritte zum Rheinbunde 
verfprach aber der Großherzog durch Edict vom 5. 
Suny 1808 **), nad dem Vorgange der Königs 
reiche Weftphalen und Bayern, feinem gefammten 
Staate eine neue Verfaffung. Es hieß aus- 
druͤcklich in diefem Edicte: „Die jüngften Vorgänge 
in den beiden größern Bundesftaaten, Bayern und 
Weftphalen, fprechen das Beduͤrſuiß ftärker als je 
aus, Unferm Großherzogthume eine Grundvers 
faffung zu geben. Wir wollen ferner ein gleichförs 
miges Abgabenfyftem, und mittelft einer Landes» 
repräfentation, wie fie in Weftphalen und - 
Bayern eingeführt worden, das Band zwifchen Uns 
und den Staatsbürgern noch tiefer, wie bisher, ges 
knuͤpft wiffen u. ſ. w.“ 

*%) J. Zac. Mofer, in ſ. Werke: von der teutſchen 
Reichſſtaͤnde Landen, S. 372 u. ©.463 gedenkt 
der Landſtande Badens nur beilaͤufig, und zwar fo, 
dag in BadensBaden Prälaten und Staͤdte, in 
BadensDurlady aber blos die Städte dazu gehört 
hätten. (Bekanntlich hatte die zweite Linie die Kirchenver / 
Pefferung angenommen.) — Dod ſcheinen — nad) 
dem Jahre 1629 — die badenſchen Stände in Feiner 
Öffentlichen Urkunde wieder vorzutommen, 

”*) Winkopps rhein. Bund, Heft 20. ©. 312. 
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Allein während der Regierung des Großherzogs 
Karl Friedrich (F 1811) erfchienen bios nach 
einige organifche Decrete ‚in Hinfihe der Vorrechte 
des Adels, der Standesherren, der drei kirchlichen 
Sonfeffionen gegen einander u. a. Go blieb es, 
felbft nach dem Negierungsantritte des Gtoßherzogs 
Karl, bis, nad der Abfchliegung der teurfchen. 
Bundesacte, auch in Baden mehrere Stimmen fir 
eine ftändifche Verfaffung fih erhoben *). Ob nun 
gleich ein großherzogliches Nefeript vom 16. März 
1816 die Stände auf den 1, Aug, 1816 zufammens 
berief; fo erfolgte doch der Zufammentritt derſelben 
nicht, — wohl aber ward, wenige Monate nad) 
dem Erſcheinen der bayrifchen Verfaffung, am 22. 
Aug. 1818 von Großherzoge Karl eine neue Ver⸗ 
faffung als Örundgefes des Etaates bekannt ges 
macht, und, nad) des Großherzogs baldigem Tode 
(8. Dec. 1818), von deſſen Oheim und Nachfolger, 
Ludwig, beftätigt. 

8. i 

b) Politifcher Charakter der Verfafs 
fung **) vom 22. Aug. 1818, 

Don dem Großherzogthume und der Negierung im 
Allgemeinen. 

Das Großherzogthum bildet einen Beſt a nd⸗ 
theil des teutfchen Bundes. Alle organifche 

*) Bergl. Allgemeines Staatsverfaffungsardiv 
(Weimar, 1816.). Ir Band, 3. Heft, ©..391 ff. 

**) Vefonders erfchien diefe Verfaſſung am Eingange folgender 
Sammlung: Die Iandftändifhe Verfaffungsr 
urtunde für das Großherzogtum Baden. 
Nebſt den dazu gehörigen Actenſtücken. 
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Behfchlaſſe ber Bundesverfammlung, welche 
die verfafſungsmaͤßigen Derhälmiffe: Zeutſchlanvs, 
oder die Verhaͤltniſſe teutſcher Staatsbuͤrger im Ar 
gemeinen betreffen, machen einen Theil des Baden⸗ 
fehen Staatsrechts aus, und werden für.alle Kiaffen 
von Sandesangehörigen. "perbindtich , nachdem fie von 

ar und 

} in der 
imtungen 

Rechte 
n dieſer 

Verfaſſungsurkunde feſtgeſetzten Beſtimmungen aus, 
— Geine Perfon ift Heilig und unverletzlich. 

" Stoatsbirgerliße und politifche- Rechte; und bes 
ſondere Zuficherungen. 

Die ftaatsbiirgerlichen Rechte ber Bodener fin 
gleich in jeder Hinfiht, wo bie Verſaſſung nicht 
namentlich eine Ausnahme begruͤndet. 

Die Staatsminiſter und ſaͤmmtliche Seaatsdie · 
ner ſind fuͤr die genaue Vefolgung ver Verfaſſung 
verantwortlich. 

Alle Badener tragen ohne Unterſchied zu allen 

(Karlsruhe, 1819. 8) S. Uff. Die folgenden Aw 
tenftäde find: die Wahlordnung, mit deren Belz 
lagen, S. 26; die Declaration vom 4 Det. 1817 als 
Grundlage des Hausgefeges, S. 88; das Edict 
über die Berechtigungen der dem Sroßperjogtfume ans 
gehörigen gbemaligen Reihsfände und Reihe 
ritter, &.71f. u. ſw. — Außerdem ſteht diefe. 
Verfaſſung in den $.19 angeführten Sammlungen. 

St. W. ate Auf, IV. 29. 
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daſten bei. Alle Befroiungen non diroc⸗ 
ten oder indirecten Abgaben bjeiben aufgefoben, . 

Alle Staatsbürger von den drei chriftlichen Con⸗ 
feſſtonen haben zu allen Eivil- und Mititaicftellen 
gtoiche nſprache. 
Unterſchied in der Geburt und der Religion be⸗ 
grlnnet, mit der für die ftandesherrlichen Familien durch 
te Bundesacte gemachten Ausnahme, feine Aus» 

nahme der Militairpflicht. 
Für die bereits für ablöslih erklärten Grund 

iaſten und Dienftpflihten, und’ alle aus der Leib: 
eigenfchaft herruͤhrende Abgaben, foll durch ein Ge- 
ſetz ein angemefjener Abkaufsfuß feftgefegt werben. 

Eigenthum und perfönliche Freiheit ſtehen für 
Ale auf gleiche Weiſe unter dem Schutze der Vers 
faflung. 

Die Berichte find unabhängig innerhalb der 
Grenzen ihrer Tompetenz. — . Niemand darf in Cri⸗ 
winolfachen feinem ordentlichen Richter entzogen wers 
den. Niemand kann anders, als in gefeglicher Form, 
verhaftet und länger als zweimal 24 Stunden im Ges 
Fonguiffe - ten werden, ohne über den Grund 
feiner Verhaftung vernommen zu ſeyn. 

Der Großherzog kann erkannte. Strafen mildern, 
oder ganz ——— aber nicht ſchaͤrfen. 

Alle Vermoͤgensconfiſcationen ſollen ab⸗ 
geſchafft werden. 

Die Preßfreiheit wird nach den kuͤuftigen 
Beſtimmungen der Bundesverſammlung gehandhabt 
werden. 

Die politiſchen Rechte der drei ee 
Ban ſind glei, 
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Geimpeverfenimung. Rechte und Pflühten ber 
Ständeglieder.- 

die tandftände find in zwei Kammern ge 

he: aus den Prinzen 
aus den Häuptern ber 
16 dem Landesbiſchoff 
lebenslaͤnglich ernann · 
mit dem Range eines 
n des grundherrlichen 
ver Landesuniverſitaͤten; 
te Ruͤckſicht auf Stand 
iefer Kammer, ernann⸗ 

ten Perfonen. — Die Prinzen des Hauſes und die 
Standesherren treten nach erlangter Volljaͤhrigkeit 

in die Ständeverfammlung ein. Während der My 
berjäßrigfeit des Befigers einer Siandeshenſchaft 
ruht deſſen Stimme. 
Die Haͤupeer der adlichen Familien, wechen 
der ——— eine Würde des hohen Adels verleihe; 

gieich den Standesherren, als erbliche 
Kai in die erfie Kammer. Gie müffen. aber 

, wach dem Rechte der Erfigeburt. und der Lineal⸗ 
ehe erblihes, Stamm + und Lehngut befigeh, das 
in der Grund» und Gefällfteuer, nach Abzug- des 
arts ‚ wenigftens zu 300,000 Fl. angeſchla⸗ 

— der Wahl der grundherrlichen Abgeordne⸗ 
ten find ſaͤmmtliche adliche Beſiher ven Grundherd⸗ 
ſchaften, die-das ifte Jahr zuruͤckgelegt und im 
Sande ihren Wohnfig haben, ſtimmfaͤhig. Wählbar - 
Mid ale ſtimmfaͤhige —* die das 2ſte 
Set gelegt Gaben. ee Wh gie far 
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Jahre. Aler vier Jahre tritt die Hälfte der. giuld 
herrlichen Deputirten aus. ' 

Adlichen Güterbefigern Tann der Großherzog 
die Stimmfäpigeit und Waͤhlbarkeit bei der Grund⸗ 

mwahl beilegen, wenn fie ein Stamm: ' oder 
gut befißen, das in der Grund» und Gefälfteuer, 

nach Abzug des Laftencapitals, wenigftens auf 60,006 
St. angefchlagen ift, und nad) dem Rechte der Erſt⸗ 
geburt nach der Linealerbfolge vererbt wird. 

. Die zweite Kammer beftehr aus 63 Abgeorbs 
neten der Städte und Aemter (nach der der Verfaſ⸗ 
ſungsurkunde angehängten Vertheilungstifte). Diefe 
Abgeordneten werden von erwählten Wahlmaͤnnern 
erwaͤhlt. 

Zum Abgeordneten kann ernannt werden, ohne 
Kuͤckſicht auf Wohnort, jeher, der einer der drei chrifte 
lichen Confeffionen angehört, 30 Jahre ale ift, und 

- indem Grund», Haͤuſer⸗ und Gewerbfteuer » Kataſter 
wenigftens mit einem Capitale von 10,000 Fl. einge 
tagen ift, ober eine jährliche lebeuslaͤngliche Reute 
von. wenigfiens 1500 fl. von einem Stamms oder 
lehnsgutsbeſitze, oder eine fire ftändifche Beſoldung 
oder Kirchenpfruͤnde von gleichem Betrage als Staates - 
eder Kirchenbiener bezieht, auch in diefen beiden 
ten Fällen wenigftens irgend eine direte Steuer aus 
Eigenthum bezahlt. J 
Bie Abgeordneten ber Staͤdte und Aemter mens 
den auf acht Jahre ernannt, und, fo, daß die Kam - 

- mer aller zwei Jahre zu einem Viertheile erneuert 
- wird, — Jeder Austretende iſt wieder wählbar. 

Der Großperzog- ruft die Stände zufanımen, 
vertagt fie, und Eann fie auflöfen. — Die Auf 
löfung bewirkt, daß alle durch Wahl ernannte Mite 
glieder der erfien und zweiten Kammer, bie Abgeords 
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weten ver Grumperren, der Univerfiräten - und der 
Städte und Aemter ihre Eigenfchaft verlieren. Er⸗ 
folgt die Auflöfung, bevor der Gegenftand der Bes 
rathung erfchöpft ift; fo muß längftens innerhalb drei 
Monaten zu einer nenen Wahl gefchritten werben: 

. Der Großherzog ernennt für jeden randtag den 
Praͤſidenten der erſten Kammer; die zweito Kammer 
waͤhit für die Präfidentenftelle drei Candidaten, wo⸗ 
von der Großhergog einen beftätigt. 

Alter. zwei Jahre muß eine Etinamerfanmlung 
ſtatt finden. 

Kein Ständeglied Fann, während der Dauer 
der Verſammlung, ohne ausdeidliche Erlanbniß der 
Kammer, zu welcher es gehört, verhaftet werben; 
den Fall der Ergreifung auf frifcher That bei beganges 
nen peinlichen Verbrechen ausgenommen. 

Es befteht ein ſtaͤndiſcher Ausſchuß aus 
dem Präfiventen der Testen Sitzung, drei Mitgliedern 
der erften und ſechs Mitgliedern der zweiten Kammer, 
deffen Wirkſamkeit auf den namentlich in - dieſer Urs 
kunde amsgedruͤckten Fall, oder auf die, von dem letzten 
tandtage mit Genehmigung des Großhewogs an ihn 
gewieſenen, Gegenſtaͤnde befhränkt ifl..— Diefer 
Ausſchuß wird'vor dem Schluſſe des Landtags, 
auch. bei der Vertagung deffelben, imbeiden Kants 
mern durch relative Stimmenmehrheit ges 
waͤhlt. - Jede Auflöfung des Landtags zicht auch die 
Auflöfung des Ausſchuſſes nach ſich. 

MWirffamkeit der Staͤnde. 

Ohne Zuftimmung der Stände kam 
Beine. Auflage ausgefhrieben und erde 
ben merben:” 

Das Auflagengefeg wird in ber Bel für zwei 
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Jahre gegeben. Mit dem Eutwurfe des Auflagen 
gefebes wird das Sta ats bud get und eine detail⸗ 
kirte Ueberſicht über die Verwendung. ber verwilligten 
Gelder von den frühern Etatsjahren uͤbergeben. — 
Es dorf darin kein Poften für geheime Ause 
gaben vorkommen, wofür nicht eine fehriftliche, von 
einem Mirgliene des Staatsminifteriums contrafige 
nirte, Verſicherung des Großperzogs beigebracht wird, 
daß die Summe zum wahren Beften des Landes ver⸗ 
wendet worben fen, ober verwendet werben folle. 

Ohne Zuftimmung der Stände kann kein An⸗ 
lehen güleig gemacht werben, : 

Es darf keine Domaine ohne Zuftimmung 
der Stände veräußert werden. Der Ertrag der Dos 
meinen ift zur” Beftreitung der Staatslaften belaffen. 

Die Civillifte Kann ohne Zuftimmung der 
Stände nicht erhöht, und ohne Bewilligung des 
Großherzogs nicht vermindert werden. 

Jeder die Finanzen betrefiende Geſetzesentwarf 
geht zuerſt an diezweite Kammer, und kann 

um dann, wenn er von dieſer angenommen worden 

iſt, por die erſte Kammer zur Abftimmung über 
Annahme oder Nihtannahme, ohne alle 
Abänderung, gebracht werden. — Tritt die 
Mehrheit der erften Kammer dem Befchluffe der zwei⸗ 
ten nicht bei; fo werden die bejahenden und 
verneinenden Stimmen beider Kammern 
zufammengezähle, und nad der abfoluten 
Mehrheit fämmtliher Stimmen der Staͤndebeſchluß 
gegogen. b 
Kein Geſetz, das die Verfaſſungsurkuude ers 

gänzt, erläutert oder abändert, darf, ohne” Zuftims 
mung einer Mehrheit .von zwei Drittfeilen der an 
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wefenben Staͤndeglieder einet jeden der beiden Kam⸗ 
niern, gegeben ‚werben. ni 

In allen andern, die Freiheit ber Perfonen se 
dus "Eigentum der · Staats angehoͤrigen betreffenden, 
allgemeinen neuen Landesgeſetzen, oder zur Abaͤnbe⸗ 
tung der authentiſchen Erklärung der beſtehenden, HE 
die Zuftimmung der abfoluten Mehrheit einer jenen 
der beiden Kammern erforberlih.. . \ 

Die Kammern haben das Recht der Bor 
ftellung und Befhwerde Sie können ben 
Sroßherzog, unter Angabe der Gründe, um den 
Vorfchlag eines Geſetzes bitten. Sie haben 
Das Recht, Mißbraͤuche in der Verwaltäng 
der Regierung anzuzeigen. Sie haben das Recht, 

- Minifter und die Mitglieder der oberften Staatsbe⸗ 
gie wegen Verlegung der Verfaffang oder aner⸗ 
amt verfaffungemäßiger echte förmlih anzus 
Hagen. 

Befhwerden einzelner Staarsbätger 
Eonnen-von den Kammern nicht anders, als fehriftlich, 
und nur dann angenonmen werden, wenn der Bes 
ſthwerdefuͤhret nachweiſet, daß er ſich vergebens an 
die geeigneten Sandesftellen und zulegt an das Staats⸗ 
minifterium um Abhilfe gewendet hat. — Keine 
Vorftellung, Beſchwerde over Anklage Yayıı an dei 
Großherzog gebracht werden ohne Zuftimmung ber 
Mehrheit einer jeden der beiden Kammern, 

Eröffnung der ftändifchen Sigungen; Formen der 
Berathungen. 

Der Landtag wird vom Großherzoge, oder von 
einem von ihm ernannten Commiſſar eröffnet und ge⸗ 
ſchloſſen. 

Kein landesherrlicher Antrag: kann zur Diſcuſ⸗ 
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fon wid Abflimmung gebracht werden, besor er nicht 
in befondern Commiffionen erörtert und daruͤber Ver⸗ 

"tg erflattet worden iſt. , 
Jever gültige Beſchluß einer Kammer erforbest, 

wo nicht ausdruͤcllich eine Ausnahme feftgefeßt wor⸗ 
den ift, abfolute Srinumenmepreit bei vollzähliges 
Verſammlung. — Die erfte Kammer wird durch 
die Anwefenheit von 10, die zweite durch die Ange 
ſenheit von 35 Mitgliedern vollzaͤhlig. 

Die Miniſter und Mitglieder des Staatsmini ⸗ 
ſteriums und Die geoßherzoglichen Commiſſarien haben 
jebergeis bei öffentficher und geheimer Sitzung Zutritt 
in jeber Kammer, und müffen bei allen Diſcuſſionen 
ehrt werden, wenn fie es verlangen. Mur bei der 
ftimmung treten fie ab, wenn fie nicht Mitglieder 

der Kammer find. . 
Nrur den landesperelichen Commiffarien und 
den Mitgliedern der ftändifchen Commiflionen wird 
geſtattet, gefchriebene Reden abzulefen; allen übeis 
‚gen Mitgliedern find blos mündliche Vorträge 
geſtattet. 

- Die Sitzungen beider Kammern find oͤffe nt⸗ 
lich. Sie werden geheim, auf das Begehren der 
Diegierungscommifarien , bei Eröffmungen, für welche 
fie die Geheimhaltung nöthig erachten, und auf das 
Begehren von drei Mitgliedern, welchen wenigftens 
ein Viertheil der übrigen Mitglieder beitreten muß. 

Die Verfaffung wird unter die Garantie. 
des teutſchen Bundes geftellt, " 

"90. 

. 15) Churftaat Heffen. 

Die Landsrafſchaft Heſſen · Kaflel, deren Regent 
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Wilhelm 1 im Reichsdeputationshayptſchluffe die 
churfärftliche Würde erhielt, hatte Landſtaͤnde 
bis zum Jahre 1806. Sie beftanden aus drei Klaſ⸗ 
fen: Prälaten, Kitterfchaft, und Landſchaft, welche 
durch die ſtaͤdtiſchen Deputizten gebildet warb, - -Zu 
den Prälaten gehörten: ber Komthur der teutſchen 
Drvensballei Heſſen, die Univerfirät Marburg, und 
fünf Obervorſteher adlicher Stifter. Die Deputirten 

der Ritterſchaft und Landſchaft waren nach den fünf 
- Slöffen (Lahn, Schwalm, Fulda, Werra und Di 
mel) eingetheilt. Die Grafſchaft Katzenelnbogen ver« 
trat auf dieſen Landtagen ein ans den Landesvorſtehern 
gewaͤhltes Individuum. Die Grafſchaft Schaumburg 

atte eigne Stände, das Fuͤrſtenthum Hanau gar 
eine. Bis zun Jahre 1806 wurden die Sandtage 

meiftens regelmäßig gehalten. 
Als aber im Spätjahre 1806 der Cpurftaat Hefe 

fen von den Franzofen befegt, und diefes fand im 
Tilſiter Frieden zum ‚Königreihe Weftphalen ges - 
ſchlagen ward; da galt au) die, diefem Königreiche 
gegebene, Berfaffung von 1807 — 1813 in dem 
Lande, Allein mit der Voͤlkerſchlacht bei Leipzig er- 
loſch das Königreih Weftphalen und deſſen Verfaſ⸗ 
fung. Der Churfürft Wilhelm Lehrte nach Kaffel 
zuruͤck, und unterzeichnete am 2. Dec. 1813 mit den 
verbündeten Mächten zu Frankfurt einen Vertrag, 
nach welchem er in feine vorigen echte eingefegt 
ward, nad) welchem aber auch die Verfaffung, 
wie fieim Jahre 1806 gewefen wäre, her 
geſtellt werben follte. 
Doch unterblieb diefe Herftellung, obgleich in 
dem Auefchreiben vom 29. Aug. 1814 die —— 
der landſtaͤndiſchen Perfaſſung beſtimmt zugeſichert 
ward. Dagegen berief der Churfuͤrſt darch —* 
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27. Dee. 1814 zwanzig ſtaͤndiſche Deputirte: zwei 
aus den Prälaten, fünf aus der Ritterfchaft, acht 
aus den Städten, und fünf aus den Bauernftande, 
Die lebhaften Streitigkeiten *) zwiſchen der Regierung 
und den ftändifchen.Deputirten betrafen theils bie 
GSegenbemerkungen der legtern gegen den ihnen vor 
gelegten neuen Verfaffungsentwurf, theils den Wis 
derſpruch derſelben gegen die Forderungen der Regie⸗ 
tung in finanzieller Hinfiht. Mochte diefer Wider⸗ 
frech nicht ohne Grund ſeyn; fo befremdete es doch, 
daß die verfammelten Stände gegen einen Verfafs 
fungsentwunf ſich erflärten, der, fo weit er befanmt 
ward, viele zeitgemäße Beftimmungen enthielt. Es 
ſchien aber, daß die Stände die neue Berfaffimg 
nur auf dem Wege des Vertrages, und nicht 
als einen Act der Regentenmacht aunehmen **) wolls 

) Bergl. Beurkundete Darftellung der churhefs 
fifgen Landtagsverhandlungen. 2 Abtheil. 
s. 1. 1816. 8. (enthalten die Jahre 1815 ımd 16.) — 
und die Weberficht der Verhandlungen der churs 
heffifhen Landftände in den Sadıen 1815 
und 1816 im allg. Staatsverfalfungsars 
chive 8.1. ©r.4. und 8.2. St. 1. 

“) Dies erhellte aus dem Minifterialrefeript vom 2. Mal 
4816, worin es hieß: „Wenn Se. Kön. Hoheit den 
Entſchluß gefaßt haben, eine auf ſaͤmmtliche Pre 
ſich erſtreckende Conſtitution als Landesgefeg bekannt zu 
madyen; fo Härte der natürliche Zufammenhang der 
Saden den zum Lundtage erfdjlenenen Standen und 
Deputirten ſchon die Ueberzeugung einflößen müffen, daß 
hier niet von einer vertragsmäßig einzus 
gehenden Regierungsform die Rede iſt ic. Was 
der Regent in diefer landesväterlihen Abſicht zu vers 
willigen und feftzuhalten Willens iſt, gehört nicht zu 
ſolchen Gegenftänden, worüber erft zu tractiren 
ſte ht. — Was aus eigenem landesväterlichen Antriebe 
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ten, fo wie:fie auch fotderten daß die nene Verfaſ⸗ 
fang unterdie befondere Garantie von zwei 
teutfhen Mächten geftelle werden follte. - Als 
nun Peiie. Bereinigung zwiſchen der Regierung und 
den Ständen -evfolgte; fo: vertagte Anfangs, der 
Churfuͤrſt die ſtaͤndiſche Verfommlmg ; and ob fie 
durch · Reſcript vom 2. Wai 1816 völlig-auf.. Seit 

dieſer Zeie iſt der Churſtaat ohne landſtaͤndiſche Were 
faffung regiert worden; doch erſchien, nach dem 
Regienmgsantritte des Churfuͤtſten Wilhelms 2, fuͤr 
die neue Geſtaltung der Verwaltung am 29. Jun, 
4821 ein Organifationsdecret *). 
x + Da-bie von dem Churfuͤrſten Wilhelm 1 beabſich ⸗ 
tigte .Berfalfung nicht angenommen ward; fo konnen 

"aus dem Entwurfe derfelben nur Diejenigen Bes 
ſtimmungen mitgetheilt werden, welche unmittelbar auf 

den Charakter der ftändifehen Vertretung ich beziehen. 
— ur’ viefer Hinſicht ſollten alle befondere Repraͤ⸗ 
fentatiorten der Prälaten und der Ritterſchaft, dee 
Städte und der Bauern aufhören. Saͤmmtliche 
landtagspeputirte zufammen machen die 
Stände aus, und jeder tandtagsdeputirte vepräs 
ſentirt die Unterthanen, ohne Unterfchied ihres Stan« 
des. Die Anzahl der Deputirten fell, außer dem 
Präfiventen, aus 30 Perfonen beftehen. Die drei 
vornehmſten Diener der drei chriftlihen Confeffionen 
find. ohne weitere Wahl Landtagsdeputirte. Die übris 
gen 27 Deputirten folen zu.$ aus den Prälaten und 

dem ſtaͤndiſchen Mitwirkungstechte kraft eines Landgrunds 
gefeges unterworfen wird, iſt fortdauernd gültig, chne 
daß es darum einer vorgängigen Unterhands 
lung, als äber einen abzufhließenden Vers 
trag bedarf.” 

*) Lüders dipl. Archiv, Th. 2. ©. 490. 
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der Ruterſchaft (und zwar aus 2Praͤlaten und 7 Nie 
ten), zu 3 aus den Stadtbewohnern (jedoch mit 
Einfhtug des jedesmaligen Buͤrgermeiſters von Kafs 
fe), und zu + aus den Grundeigenthuͤmern des plate 
ten Sanhes und den übrigen Unterthanen gewählt wer⸗ 
den, welche hei ven erften Wahlen nicht zugezogen 
worden find. Zur Wählbarkeit eines Deputirten 
gehört, daß er. fich zu einer der drei chriftlichen Con⸗ 
feffionen befenne, 25 Jahre alt, in einer Untere 
fuchung begriffen, und nicht mit Gefängnigfirafe bes 
legt worden ſey. Die Wahl gilt auf ſechs Jahre; 
doch ift jeder wieder wählbar. — Die Stände haben 
das Recht, jeden Stantsbeamten anzuklagen, 
welcher einer Uebertretung der Verfoffung, einer Mal 
verfatien oder Concuffion fih fhuldig macht. Die 

.. Deputieten Eonnen während der Sitzungsperiode nicht 
anders, als mit Zuftimmung der Verfammlung vers 
haftet, und zu Eeiner "Zeit wegen Aeußerung i 
Meinung zur Rechenſchaft gezogen werden. ie 
tandftände koͤnnen zu neuen Geſetzen und zur Vers 
befferung der alten Anträge machen. — Die Stände 
möffen ſich wenigftens aller fechs Jahre verfammeln. 
Der Regent kann die Sitzung vertagen, und aufs 
loͤſen; im letztern Galle muß er abet mit der Auf⸗ 
loͤſung fogleich die Wahl neuer Deputirten verordnen. 
— Kein Grundeigenthümer im Staate darf frei fenn; 
alle Eremtionen, auch die der Domainen, ber Sur 
hen» und Sonher werben aufgehoben, 
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„va 7.9: : 2 III. Zee: 

6). Oroßpergonehum, Hfffem! - 
9), Geſchichtiiche Einleitmmgr. . - ı 

*) Wergl. den Auffag: Regungen im Großherzog 
thume HeffensDarmftadt, -Kändifihe Bars _ 
faffuhg betreffend; im Allgem. Staansver 
faffungsardive, 28. ©1233 ff. 

**) Diefes Schreiben Cor. Maͤrz 1816) Ehen; S. 126 F. 
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minifter von Grolman costafignirt, am 18. März 
ein iR dee dte landſtaͤndiſche Wer⸗ 
faſſun eofiherzogehuns erſchien. —8 
gleich inwemfelben eine fieniihe Werfaffung in 
27 Artikeln, als Grundgeſetz des Staates vom. 

MNegenten gegeben und bekannt gemacht, enthalten 
Mai 1820 ʒuſammenberufenen 
watd; fo erflärten fid die letz⸗ 
t tiber das Unzureichende dieſer 
nach längern Unrerganbianges 
19 and den Ständen, am 17, 
roßherzoge die ı mn 
ht wärd, bie ft 
intrat.. — D 
der Auffteflung 
tenden Verfaſſ 
31820 bekanni 
erheile: Rach 
'ammern bilden. Die erfte 
RE aus den Priuzen des Haufes, 

on ſtandesherrlichet Familien, "Aus 
bem Senior der Familie von Riedefel, ans dem katho⸗ 
fifdhen Landesbiſchoffe, aus einem proteſtantiſchen Geiſt⸗ 
lichen mit Prälatenwärde, aus dem Kanzler der tans 
derumitverfitäf;” und ahs denjenigen" ausgezeichneten " 
Ohtaatsbärgeen, welche der Regent auf Lebenszeit dazu 
berufen wirbe: Die zweite Kammer ſollte gebildet 
werden: aus 6 Adlichen, welche der mit Grunbeigen⸗ 
thum angefeffene Adel aus feiner Mitte wählen würde; 

De B . 
2). E68 befanders gedruckt. mit dem Titel: ‚Landftän 

doulſcha VWerfaffungsurtunde für das Groß 
hergogthum Heſfen s. 1. 1820. 8., und ſteht in 

: a Euran Conkit. 24.8.2. .. - 
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aus 10 ftädtifchen- Abgeorbneten (von den mwichtigften 
8 Städten des Landes); aus 34. gewählten Abgeord⸗ 
neten aus den nicht mit einem befondern Wahlrechte 
begabten Stäbten und den Sandgemeinden. Die 
Stände. follten nur mit denjenigen Gegenftänpen, fich 
befchäftigen, welche in der Verfaffung zu ihrem Wirs 
kungskreiſe verwiefen wären. Dahin gehörte das Fis 
nanzgefeß, welches immer auf drei Jahre gegeben und 
querft der zweiten Kammer vorgelegt werden - folktes 
Die erfie Kammer ſollte es nur im Ganzen annehmen, 
ober verwerfen. bürfen. Im Falle einer Verſchieden⸗ 

heit der Anfichten beider Kammern, follte das Finauz⸗ 
geſetz in einer Verſammlung der vereinigten: beiden 
Kommern, unter dem Vorſitze des Präfidenten. der 
erfien Kammer, erörtert, und ber Befchluß nach abs 
ſoluter Stimmenmehrheit gefaßt werden. Die Stantes 
ſchuld ſollte garantirt werden und feine Vermehrung 
derfelben, ohne Einwillis 
den. Die polizeilichen € 
fammse Verwaltung und 1 
Normative und Regular 
Concurrenz erlaſſen, bei 
aber ſollte das Gutacht 
men weiden. Die Kan WW 
einſtimm endem Beſchluſſe, gemeinſchaftliche Bes 
ſchwerden und gemeinſchaftliche Bitten dem Regenten 
vorlegen. — Die Stände follten fuͤt den Inhale ihrer 
freien Abftimmung nicht verantwortlich feyn. Doch 
ſchuͤtte dag Recht der freien Meinungsäußerung nicht 
gegen den Vorwurf der Verlaͤumdung, welche Einzelne 
in dieſer Aeußerung etwa finden ſollten, und der Res 

gent war nicht gemeint, in ſolchen Faͤlien den Einzel⸗ 
nen das Klagerecht zu entziehen, welches dieſem gegen 
Verlaͤumdungen nah den Geſeben zuſtehe. 
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b). Politifger Charakter der Verfaffung 
‚vom 17. Dec. 1820). 

Bin dem Großherzogthume und veſſen Kezlenng 
im Allgemeinen, 

Das Orohherzogthum bildet einen Vvefammel 
des teutſchen Bundes. Die Befchläffe der 
Bundesverfammlung, welche. die verfaffungse 
mäßigen Verhältniffe Teutſchlands oder‘ vie Verhaͤlt⸗ 
niſſe teutſcher Staatsbürger im Allgemeinen betreffen, 
bilden einen. Theil des heffifhen Staats 
rechts, und haben, wenn fie von dem Großherzoge 
verkündet worden find, verbindende Kraft. - Dad 
wird hierburd) die Mitwirkung der Stände in 
Anſehung der Mittel zur Erfüllung der Bundesvers 
bindlichkeiten nicht ausgefchloffen. 

Das Großherzogehum bildet, in der Sefammts 
vereinigung der Altern und neuern Gebiersrheite, ein zu 
einer und derfelben Verfaſſung verbundenes Ganzes. 

„Dex, Großherzog ift das Oberhaupt des Staates, 
vereiniger in ſich alle Rechte der Staatsgewalt, und 
übe fie unter den von ihm gegebenen, in diefer Ders 

*) Im Eingange zu dieſer Verfaſſung hieß es: eudwig ı. 
Nachdem wir die, in Gemäheit des Artikels 21 Unfers 
Edicis vom 18, März d. 3. Aber die Tandjtändifche Beer 
faſſung Seiußerten, Waͤnſche Unfrer Staͤnde über Me 

“eonftimmtionellen Veftimmungen vernommen, und in Ges 

siehung auf diefelben Unſre Entſchließungen gefaßt haben; 
fo finden Wir Uns nunmehr bewogen, dieſe Entfpließuns 
‚gen und die durch dieſelben nicht abgeänderten verfaffunges 
mäßigen Beftimmungen Unfers Edicts vom 18. Ri —— 
in Einer Urkunde zuſammen zu faſſen 0.” 
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faffıng-fefigefegten, Beflinmungen aus. eine per 
for ift Heilig und unverletzlich. 

Die Regierung ift. erblich nad) Erfgeburt um 
Linealfolge. In Ermangelung eines durch Verwandte 

verbruͤderung zur Nachfolge bes \ 
n gehet die Regierung auf das weibs 
über. Hierbei entſcheidet Nähe der 

mie dem legten Großherzoge. Nach 
gilt wieder der Vorzug des Mannss 

-. Hansgefes beſtimmt das Nähere, 
fo wie“ Pi die Regentſchaft während einer Minder 
aͤhrigke it.) 

Don den Domainen. 
Ein Drittheil der ſaͤmmtlich en Demos 

nen, berechnet na 
ven Emen fe, w 

herzogs, ah den ! 
allmaͤhligen Verke 
bet zu werben. — , 
den das ſchuldenſ 
Lieneigenthum 

Einkuͤnfte diefes J 
dere Rechnung gel 
Buͤdget aufgeführt 
wendet werben. 
zu den Bedirfniſſe 
Hofes erforberliche: 
ſtaͤndiſche Einwill 
nichts. verhnpotber... 

Allgemeine Rechte und Pffihten ber Safer... : 
Der Genuß aller bürgerlichen Rechte, ſowohl 

der Privatrechte, als der öffentlichen (ober bes 
Staatsbürgerrechts) ftehet nur Snländern m“ 
St. W. ate auf, IV. 

D 
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"Alle Heſſen ſind vor dem Geſetze gleich. — Die 
Geburt gewährt Keinem eine vorzuͤgliche Bererhtigung 
zu irgend einem Staatsamte. 

Die Verfchiedenheit der anerfannten chriſtlichen 
Eonfeffionen hat keine Verfchievenheit in den politi⸗ 
{hen ober bürgerlichen Rechten zur Folge. 

Den anerkannten chriftlihen Confeſſionen if 
vollfonmene Gerwiffengfreiheit und freie und öffente 
liche Ausübung ihres Religionscultus — 

Die Freiheit der Perſon und des Ei— 
iſt keiner Befchränfung unterworfen, als melde Kr 
und Gefeg beftimmen. Jedem Heflen ſteht dag Ka \ 
der freien Auswanderung zu. 

Die teibeigenfchaft Bleibe für immer aufe - 
oben. 
” —E Sropnen koͤnnen nie ſtatt haben, 

amd die gemeffenen find. ablösbar., 

In auferordentlichen Rorhfällen iſt jeder 
Heft fe zur Vertheidigung des Vaterlandes ver 
pflichtet. — ever Heffe, für welchen nicht eine 
verfoſſungsmaͤßige Ausnahme beftehet, ift verpflichtet, 
an der ordentlichen Kriegsvienfpflicht Autheil 
nehmen, Bei dem Aufrufe zur Erfüllung” ie 
Verbindlichkeit entfcheidet unter Yen gleich Verpflih« 
feten das 2008, . mit Öeftattung ber Sie lloer 
tretung. 

Alle Heſſen find zu gleichen ſtaatsbuͤr 
Veadinvli geritgi und zu. gleicher —* 

Im: ‚an den Gtaatslaften verpflichtet, in- 
fie nicht. eine verfaffungsmäßige Ausnahme in 

een zu nehmen haben. 
Riemand fell feinen: geſetzlichen Richter entzogen 

werben. u ‚Kein: Heffe dato anders, als in den 
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durch das Hecht. und die Gefege beftimmten Fällen 
ad formen, verhaftet ober beftraft werben. Keiner 
darf länger, als rd Stunden, en Grund feiner 
Werhaftung in Ungewißheit gela werben. 

Die Preffe und der Buchhandel find 
frei; doch unter Befolgung der gegen den. Mißbrauch 

befisgenben, oder Künftig erfolgenben Gefebe 
Von den befondern Rechten des Adels. 

Die Rechtsverhaͤltniſſe der Standes Herr en 
werben durch das Edict vom 17. Febr. 1820 beftimmt, 
— Die befondern Rechtsverhaͤltniſſe des Adels 
genießen den Schutz der Verfaſſung. 

Bon den Kitchen, den Unterrichts« und Wohlthaͤ⸗ 
tigkeits⸗ Anſtalten. 

Die innere Kirchenverfaſſung genießt auch den 
Schutz der politiſchen. 

Verordnungen der Kirchengewalt koͤnnen, ohne 
Einſicht und Genehmigung des Großherzogs, weder 

verkuͤndet, noch vollzogen werden. 
Die Geiftlichen find in ihren buͤrgerlichen Vers 

haͤltniſſen und bei ſtrafbaren Handlungen, welche nichı 
bieße Dienftvergehen find, der weltlichen Obrig⸗ 
keit unterworfen. 

Dae Kircheng:t, das Vermögen der vom, 
Staate ‚anerkannten Stiftungen, Wohlthatigkeits⸗ 
fo wie der hoͤhern und niedern Unterrichtsanſtalten, 
genießin des befondern Schutzes, und können unter 
keiner Vorausfegung dem Finanzvermögen einverleibt 
werben. ’ . 

‚Bon ben. Gemeinben. 
: Die Augelegenheiten ver Oemeirben, fon durch 

0 
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ein’ Geſetz geordnet werden, „welches, als Grundlage, 
die eigne, felbfiftändige Verwaltung des Wermögeng 
durch von der Gemeinde Gewählte, unter der Ober⸗ 
aufficht des Staates, ausfpredyen wird. Die Gumde 
beftimmungen dieſes Geſebes werden einen Veſtart⸗ 

theil der Verfaſſung bilden. 
Das Vermoͤgen der Gemeinden kann, unter 

Seiner Vorausſetzung, dem Finanzvermoͤgen einver⸗ 
leibt werden. 

Von dem Staatsdienſte. 

Niemand kann ein Staatsamt erhalten, ohne 
ſeine Faͤhigkeit dazu, durch ordnungsmaͤßige Prüfung, 
bewiefen zu haben. Bei folchen, welche im Aus 
lande bereits Staatsaͤmter bekleidet, und dadurch 
ihre Faͤhigkeit bewährt haben, leidet dieſe Regel eine . 
Ausnahme. ; 

Anwarefhaft auf Staatsämter finden nicht ſtatt 

Von den Landftänden, 

Die Stände des Großherzogthums bilden zwei 
Kammern. 

Die erſte Kammer wird gebildet: aus. eu 
Prinzen des großherzoglichen Haufes; aus den Huͤup⸗ 
tern ftandeaherrlicher Familien ; aus dem Senior der 
Familie der Sreiherren von Riedeſel; aus den 

katholiſchen Landesbiſchoffe; aus einem proteſtanti⸗ 
ſchen Geiſtlichen, welchen der Großherzog dazu auf 
lebens zeit mit der Wuͤrde eines Prälaten, ige 
wird; aus dem Kanzler der Sandesunierfi tät, 
deffen Stellvertreter; aus denjenigen —E 
Staatsbuͤrgern, welche der Großherzog auf Lebenszeit 
dazu berufen wird. Doch follen diefe, Ernennungen 
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nice ‚fiber die Zahl von 30 Mitgliedern ‚ausgedehnt 
werben. ’ ö 

Die zweite Kammer wird gebildet: aus 6 Ahr ° 
geordneten, welche der im Lande genuͤgend mit 
Srundeigenehum angefeffene Adel aus feiner Mitte 
waͤhlt; aus 10 Abgeordneten derjenigen Städte, 
welchen, um die Intereſſen des Handels, ober alte 
achtbare Erinnerungen zu ehren, ein befgnderes Wahl⸗ 
recht zuſteht (Darmftadt, Mainz [beide mit 2 Depus 
firten], Gießen, Offenbach, Friedberg, Alsfeld, 
Worms, Bingen); aus 34 Abgeordneten, welche, 
nach Wahldiſtricten gebildet, von den nicht mit einem 
befondern Wahlrechte begabten Staͤdten und den lands 
gemeinden gewählt werden. (Die Art und Weiſe 
der Hebung der Wahlrechte fegt das Wahlgefeh feft.) 

‚Die gebohrnen Mitglieder der erften Kammer 
muͤſſen 25 Jahre alt ſeyn, um von ihrem Rechte Ges 
brauch zu machen, 

Die Abgeordneten der zweiten Kammer mäfs 
fon 30 Jahre-alt feyn, und ein, zur Gicherung einer 
unabhängigen Eriftenz genuͤgendes, Einkommen bes 
figen. Als ein folhes wird für die Wahlen des Adels’ 
betrachtet, wenn der zu wählende adliche Grundels 
genthuͤmer 300 Sl. directe Steuern für eigenthuͤm⸗ 
ũches, oder: nußnießliches Vermoͤgen jährlich ente 
richtet. Fuͤr die übrigen. Wahlen wird erfordert, daß 
ver zu: Wählende 100 Fl. birecte- Steuem jaͤhrlich 
entrichte, oder als Staatsdiener einen ftändigen jaͤhr⸗ 
lichen Gehalt von wenigſtens 1000 Fl. beziehe, — 

An den Wahlen des Adels nehmen alle adliche 
Grundeigenthuͤmer Theil, welhe 300 Fl. - directe 
Steuern entrichten, und 3Q Jahre alt ſind. 
© Die Ernennung der Ubgeorbneten der Städte 
und der Wahlviftricte geſchieht buwh drei Wahr 
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len. Die erſte Wahl beſtimmt die Bevollmächtigten ; 
von dieſen werden die Wahlmaͤnner, und von den 
letzten die. Abgeordneten gewaͤhlt. 

Alle Wahlen geſchehen auf 6 Jahre. Die Ge⸗ 
waͤhlten koͤnnen wieder gewaͤhlt werden. 

In beiden Kammern haben die Mitglieder des 
Staatsminiſteriums und die ernannten Landtagscom⸗ 
miffarien freien Zutritt ohne Stimmrecht. ' 

Der Großherzog hat das Recht, die ftändifche 
Verfanmlung zu berufen, zu vertagen, aufzuloͤſen 
und zu fihliegen. — "Er wird die Etände wenigfteng 
aller drei Jahre verfanmeln. Im Falle einer Aufs 
loͤſung wird er binnen 6 Monaten eine neue Ständes 
verſammluug berufen. In diefem Halle erlöſchen 
alle Wahlen, und es muͤſſen neue Wahlen flate fins 

. ben.” Doc, find die früher Gewaͤhlten wählbar. 

Ohne Zuftinnmung der Stände Lana 
Bohne bivecte oder inbirecte Auflage ausgefchrieben ober 
erhoben werben. Das Finanzgeſetz, welches auf-3 
Jahre gegeben wird, foll zuerfi der zweiten Kam⸗ 

mier vorgelegt werden, welche daruͤber, nach einer 
vertraulichen Bofprechung mit der erſten 
Kammer durch die Ausfchüffe, ihre Be⸗ 
ſchluͤſſe zu faſſen hat. Die Befchlüffe der. zweiten . 
Kammer kann die erfte war im Ganzen annehmes 
aber verwerfen. — Geſchieht das leptere; fe wird 
das Finanzgeſetz in einer Verſammlung der wereinige 
ten beiden Kanımern, unter dem ie des Pröfls 
ſidenten der erften, diſcutirt, und der Beſchluß nach 
abfoluter Stimmenmehtheit gefaßt. _ 

Beide Kammern find befuge, nicht nur eine 
vollftändige Ueberfiht und Nachweiſung der Staats⸗ 
beduͤrfniſſe, fordern guch eine genhgende Auskunft 

u 
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* Verwendung fruͤher verwilligter Summen 
Du begehren. 25 . ri 
Die Civillifte Sana, während der Dauer 

ver Regierung eines Großherzog, ohne ſeine Bas 
willigung weder gemindert, noch ohne Zuſtimmung 
der Staͤnde erhoͤhet werden. 

Ohne. Zuftimmung der Stände kann Eein u 
feg, and) ir Beziehung auf das Landespolizeiiefen, 
gegeben, aufgehoben over abgeändert wer« 
den, — Wenn auch nur eine Kammer gegen einen 
Geſetzesvorſchlag ſtimmt; fo bleibt das Geſetz aus 
gefest. Wird aber ein ſolches Gefes auf dem naͤch⸗ 
ften Sandtage vom der Regierung den Staͤnden wiedey 
vorgelegt, und wieder von her einen Kammer abge⸗ 
lehnt, von der andern aber angenonmmen; fo wars 
den, wenn die Regierung es nicht vorzieht, den 
Verſchlag zuruͤk zu nehmen, die Stimmen. für anı 
wiber die Annahme in beiden Kammern zuſammen ⸗ 
gezaͤhlt, umd die fich ergebende Stimmenmupepeit 
entfepeibet für ober gegen Die Annahnx. 

Geſetzesvorſchlaͤge köͤnnean nur vor 
dem Großherzoge an die Stände, nicht 
von den Ständen an beu Großherzog ge 
bracht ‚werden. Die Stände koͤnuen aber, im 
Wege der Derition, a auf neue Geſetze, fo wie 
auf Abänderung oder Aufpebung der beſiehenden 
antragen, 

Anshebungen zur Vermehrung der Truppen 
-über die ni hinaus konnen war 
u. 8 Geſetz beſtiamt werten. 
PER ara Staats ſchald, welhe ohne 

inwilligung nie vermehet werden kann, 
Be * die Verfaſſung garautirk. 

Die Kammeru haben das Rot, dem Erf 



m, SPefüives Staatsrecht 

hetgoge alas: dashenige vorzutragtri⸗ was fit, we 
möge gines übereinftimmenden Befätuf 
fes, fi geeignet „halten, um: As eine) gemeinfchafts 
iche Befch wer de, dder als ehh-gemeinfchaftlicher 
Wunſch anihn Zebracht zu werben. Dies gift 
aud) von, den Veſchmerden gegen · das Beuchmen ve 
Saatsdiener. . 

* Einzelne md „Eorporatiohen koͤnnen fü ich nut 
dann an vie fkändifthen Kammern wenden, wenn 
flei in Hinſicht ihrer individuellen Intereſſen auf eine 
intethrliche oder unbillige Art fuͤr verletzt oder gedruͤct 
fih halten, und wenn fie zugleich nachzuzeigen "vd 
mögen, daß fie bei den Staatsbehoͤrden die gefeh« 
‚hen Wege um Abhuͤlfe ihrer Veſchwerden vergebuch 
"einefiplagen‘ haben. 

Wenn die eine Kammer der andern in Hinſic/ 
äufeine Petition oder Beſchwerdefuͤhrung nicht bei 
ftimmt; fo bleibt es der Tegtern- unbenommen , - bis 
hochſte Rogterung von der Petition ober Beſchwerde; 
führung mit dem. Bemerken in, Kemtniß zu fesen, 
daß diefelbe der andern: Kammer, welche aber ihre 

- Buftimmung verfagt habe, 'mitgerheilt worden fer. - 
Die Stände ſind für den Inhalt ihrer freien 

Abftimmung nicht verantwortlich. Doch ſchuͤtze das 
Recht der freien Meinungsäußerung nicht gegen den 
Vorwurf der Verlöumbung ‚weiche Einzelne in dieſca 
Aeußerung finden koͤnnten. 

Während der Dauer des Landeags find die Mit 
glieder der Ständeverfammlung keiner Art von Arreſt, 
als mit Einwilligung der Kammer, zu welcher ſu 
gehören, unterworfen; ausgenommen den Fall der Er⸗ 
greifung auf feifcher That bei firafbaren Handlungen 

Der Großherzog ernennt den erfien Praͤſtdenten 
der erfien Kammer für die Dauer des Laudtags. 
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Zur Auswaht des zweiten Präfidenren ſchlaͤgt ihm bie 
- , Kammer brei, Mirgli 

‚Hälfte ihrer. Mitglie 
von 27 Mitgliedern 
Unter Leitung der € 
weite Kammer dem 
mennung bes erftei 

ben vor. 
Zebves Mitglied der Stände Hat das Recht/ in 
der Kammer, zu welcher es gehört, Motionen 
über ©egenftände zu machen, welche zu dern Wire 
kungskreiſe der Kammer gehören. — Dier vom inet 
Kammer «| en Anträge e der Kegierung, oder 
der andern Kammer, ober ei — Mitglieds der Kam⸗ 
mer Khunen auf demfelben Landtage nicht wiederhohlt 

Die Vorbereitung zur Berathung sefiche durch 
gewaͤhlte Ausſchuͤſſ uͤſſe. 

Zu einem gültigen Beſchluſſe gehört in der’ ren 
Kammer die Abſtimmung von wenigftens 4, and in 
der zweiten Kammer von wenlaftens 27 Mitgkiebern ; 
in beiden; Kammern entfcheidet die Stimmenmegeheit: 
Me Boſchluͤſſe der einen Ranımer muͤſſen der 
andern zur ‚gleichmäßigen Berathung mitgetheiit wer⸗ 
den, mie Ausnahme ſolcher Gegenſtaͤnde, weruͤbet 
vrrfoffungemäßig ein Beſchiuß der einen. Kanimer, 
"unabhängig von dem ber andern, zur Wirkfamfeit 
gelangen kann. 

Die Kammern haben ihre Verhandlungen, in⸗ 
fofern fie ſich nicht über vertrauliche Eröffnungen ber 
Regierung, oder der andern Kammer, ober an folche 
erſtrecken, durch den Drug bekannt zu machen, 
Unter derfelben Vorausfegung haben fie auch das, 
Recht, eine beſtimmte Anzahl von Zuhoͤrern zuzulaſſen. 
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. Allgemeine Beſtimmungen. 

Kroßherzogthum ſoll ein bärgen 
in Strafgefegbuih, und ein 
18 Verfahren in Rrhts 
erden. 
dandels· und! Gewerbsprivilegient 
m, außer zu Folge eines befons 

dern Sefeges. — Patente für Erfindungen. dagegen 
ann die Regierung auf beſtimmte Zeit ertheilen. 

Die- Strafe der Vermoͤgenscou fifeation 
iR für.alle Zeiten abgefchafft. 

Von der Gewähr der Verfaſſung. 

Jeder — ficpert,, bei dem Aus 
tritte egal ni den Ständen die unverbruͤch ⸗ 
lich ſx Feſthalt: der Werfaffung in einer Urkunde zu, 
welche den Ständen äugeftellt und in dem ſtaͤndiſchen 
Anpive niedergelegt wird. 

-Die Staatsminiſter und faͤmmtliche übrige 
Gtastsdiener find, inſoſern fie nicht- in Folge ven 
Vefehlen ihrer vorgefepten Behörden handeln, jebet 

- Innerhakb feines Wirkungskreifes für Die genane Bes 
obachtung der Verfaffung verantwortlich. (Das 
Gefet über bie Verantwortlichkeit der Dinifter wand 
oberſten Staats! bildet einen integritender 
Teil der Verfaſſung.) 

Abänderungen und Erläuterungen 
der Verfaffungsurfunde Eönnen nie‘ anders, 
als mit Eimviligung beider Kammern, gefchehen. 
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Er 
17) Hetzogtham Hotftein mit fanenburg. 

ı ‚Die Prälaten, die Kitterſchaft and die Städte 
Hotfteins wäßlten im Jahre 1460 die jegige Olden⸗ 
burgiſche Dynaſtie zu Grafen von Holftein *). 
Die Waptcapitulation band den Regenten fehr:an die 

Zuſtimmung der Stände. Gie ließ ihn aber frei mie 
den Kammerhoͤrigen fihalten und walten; nur 
daß er feine Domainen veräußern oder: verpfändett 
durfte. m Die Strände von Holſtein ſtauden mit 
Prälaten, Adel und einigen Städten von Schles⸗ 
-wig in anerkannter Verbindung. Diefe Verbindung 
ward aucy nicht aufgetöfer, als Daͤnemark Schleswig - 
ganz erwarb. Als es aber feit 1712 feine Laudtage 
berief, dehnten die beiden regierenten. Sandesherren " 
zu Holſtein⸗Gluckſtadt und Gotto ry ihre Rechte 
tiber vie vormals beim Landtage erſchienenen Städte 

- immer weiter aus; dagegen: die Rechte der prieilegier 
ten. Prälaten und Ritterfchaft fortdauernd ans 
erbangt wurden. Go lange dieſe ungekraͤnkt ae 
förten Praͤlaten und Ritterfchaft die Regierung nicht 

in ihrer Fmanz · und fenftigen Chefepgebnmg. Die, 
alte tandesconteibutiou von 120,000 Kefle. hrlich 
für beine Herzogthuͤmer in Ktöftern und Dirtergätens 
iſt noch die nämliche. Sie zahlen acc) jetzt bei Eins 
und Ausfuhr feinen Zoll’ oder dicenz. Sie umd ihre 
Unterchanen find vom Stempelpapiere frei; mar zudem " 
neuen allgemeinen Auflagen wurden fie beigegogen. 

” Als im Sept. 1806, nach Aufloͤſung des teut⸗ 
ſchen Reiches, Holftein ud Schleswig mit 
"Dänemark verbunden wurden, peoteftirte bie Ritter⸗ 

9) Wergl. Halleſche Bi. Zeit. 1823. Ergkmangsk, N. 76. 
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ſchaft nicht dagegen; dean fie befand fi ber damals 
wehl ater „vem: Schuge des: Hofes. Als aber 
bem Wiener Congreſſe (1815) der König für Hol 
Kein. dem teutſchen Staatenbunde fih anſchloß *), 
vernichtete er die Unten Holſteins mit: Dänemark 
materialiter wieder, wenn gleich die formliche Tren⸗ 
nung nicht ausgefprochent ward. Allein unter dieſen 
Verhaͤltniſſen würbe eine Gemeinfchaft der neuen Bers 
faffung für beide Herzogehümer große Unbequamlich 
#eiten haben, weil’ Schleswig nicht zum teutſchen 
Staatendunde gehört. "Sollte aber Schleswig Hols 
ftein intorporirt werben; fo begäbe fid) ber Kinig 
eines Theiles der Sonverainerätsrechte i in Schleswig. 

Am 17. Aus. 1816 beſtaͤtigte der König die 
Vorrechte der Prälaten und der Ritterfchaftin Hol ⸗ 
fein. In der, ohne Erfolg gebliebenen, Sommiffion 
zur Entwerfung einer Verfaffung ſaßen Männer aus 
allen Ständen, auch ein Prälat; die Kirenfiaft 
aber verlangte, daß ein Ausſchuß derſelben bei: der 
Entwerfung der Werfaffung zugezogen werben möchte; 
Anf.viefen Antrag ging die Regierung nicht ein, und 
ihre Holſtein eine Verfaſſung zu geben, 

ſcheint wicht darin begruͤndet zn feyn, die Autokratie 
bis am die Eider miszubehnen, fondern in der Ber 
legenheit, den recipirten Adel in den Hetzogchuͤmern 
zu befriedigen, und ficher zu fern, daß hie uͤbrigen 
Staaten der Monarchie ſich dann nicht gleiche Ver⸗ 
faffung wuͤnſchen. — In Lauen burg erhielt ſich, 
nach der Abtretung an Daͤnemark, die treueſte Boll 
ziehung der beftehenden Werfaffimg. 

) Wergl. Vorgänge in Holſtein, in Seytefung 
auf ſtaͤndiſche Berfaffung; im allg. Staats 
verfaffungsurgine, KL SUf 2 
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.: Zwar: hatten die: Präfnten und die Ditterfchaft 
Holfteins ſich an die Bindesverſammlung zu Franke 
fert wegen Wieberperftellung ihrer land⸗ 
fänvdifhen Verfaffung gewenver; es foßte.abes 
(Dec. 1823) die hohe Bundesverfammlung deshalb 
folgenden Beſchluß: „daß, weil die alte Ber 
faffung in Holftein in anerbannter Wirk 
ſamkeit nicht beftepe, die reclamirenden Holſtei⸗ 
nischen Pralaten und Kitterfchaftsmitglieder mit ihrem 
Geſuche and- mit ihrer Berufung auf den Söften Artikek 
der Wiener Schlußacte, als unftatthaft abges 
wiefen würden. Dod) werde den Reclamanten zu 
ihrer Beruhigung eröffnet, daß | 
marf, nach der wiederhohlten Ei 
destagsgeſandten, dem Herzo 
eine Verfaſſung zugefid 
nach Art, 35. der Schlußaete, d 
lichſt beruͤckſichtigen, und den g 
hältniffen angepaßt werben’ folle 
legten Zweck erließ der König vo 
Dec. 1823 ein Commifforin 
toig = holftein alauenburgifhe Kaı 
Commiſſion von 5 Mitgliedern er 
hagen zufammentreten, und in E 
„welche Vorbereitungen der Vollz 
Verfaſſung des Herzogthums H 
gehen müßten.“ - 

U da. 
48) Großherzogthum uxremburg. 

Da dieſes Großherzogthum nach dem Grund» 

*) Algem, Zelt, 1823, N. 380. und 351, .\ 
39) Ebend. N.36e . 

\ ' 
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uefehe ves Rimigreiches der Nederlande vom M. An. 
1815 regiert wird; fo muß. narhber Die Entwictelung 
des politiſchen Charakters: dieſes Grundgefepes“ v 
glichen werden. in: 

"9, 
19) Großhetzogthum Sasfen- Weiner! 

D)} Geſchichtliche Einleitung. l 

9 Karl Auguft v 
at, nad) der Aufl 
5. Der. 1806, mi 
⸗ + Erneftinifchen $ 
2» Darauf erfchi 
Tonftitution dı 
er berzoglih Weimar« ‚und 

zijenagırgen Sande, mir Einfhluß der 
Senaifhen landesportion”*). Eie war blos 
proviſorlſch, und zunaͤchſt dazu beſtimmt, Die ein 
zelnen Beſtandtheile des Staatet x, in 
naͤhere Verbindung zu ‚bringen, ſten, 
welche während der Zeit des Rhei nfels 
ben ruhten, ' gleichmäßiger verthe den 
Credit des Banzen nicht erfchür Es 
wurden daher die drei Landſchaft Eifes 
nad) und Jena , zu Einer Landſ Rreis 
fen beſtehend, vereinigt. D Ges 
ſchafte folte Eine ſtaͤndiſche Deputasjon, unter 

) Berel.; weauber, % wie über die fruͤhere Mändifehe Ver⸗ 
faffung diefes Staates, das allgemeine Statt 
verfaffungsardin, &1. &.2: & 230; — md 
Europ, Conſtiti. Th.2. S. 312. 
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dem Worfibe, eines Generals Landſchaftsbirectors, bes 
forgen. Die Verwaltung der Ötenergefchäfte aber - 
ward einem Landſchaftscollegium übertragen. ' Die 
Stände jedes Kreifes follten aus folchen Gutsbes 
figern and Staͤdten beſtehen, welche bis dahin 
das Recht der Standfchaft auf den allgemeinen Lands 
tagen gehabt hatten; auch behielt vie Univerfität Jena 
bas Recht der Standfihaft. "Die landſchaftliche 
Deputation follte aus 12 Deputirten und dem 
Director zufammengefegt werden. Sechs berfelden 
ſollten Gutsbefißer, adlichen oder auch nicht 
edlihen Standes feyn; fünf von den Staͤdten 
Weimar, Eifenah,' Jena, Burttſtaͤdt und Dorn 
burg, und einer aus dem alademifchen Senate der 
Univerfitäe Jena gewählt werden. Die ordentliche 
Verſammlung diefer Deputation follte jährlich fen, 
und jaͤhrlich follten, nad; dem Soofe, zwei Drits 
theile der Deputieten erneuert werden. 

Die nächfte Beſtimmung der Deputation follte 
das Durchgehen und Abnehmen der vor dem land» 
ſchaftlichen Kollegium geführten Rechnungen fenn. 
Dann follte fie die Etats fhrs naͤchſte Jahr ordnen 
und deden. Die Entwürfe zu nenen Öefegen: 
ſollten ihr vom Landesherm zur Eröffnung ihres uns 
vorgreiflihen Gutachtens vorgelegt werden; ° 
auch follte ißr. freiftehen, felbft Vorſchlaͤge zu 
thun. Bei diefer. Einrichtung ſollten Eünftig alle 

erſanmlungen der. Landſtaͤnde aufhören; doch. bes 
hielt ſich der Herzog vor, fie in einzelnen außerordent⸗ 
lichen Fällen zu berufen; fo wie den Landſtaͤnden vers 
ſtattet blieb, auf eine folhe Berufung, unter Vors 
legung wichtiger Gründe, anzutragen. . 

. „Nachdem aber der Herjog im Jahre 1815 dem 
tentſchen Bunde als Großherzog beigetreten war, und 
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durch die Befchlüffe das. Wiener Eongeefles einen aus 
ſehnlichen Laͤnderzuwachs erhalten hatte, . er 

er, in dem Befignahmepatente der neuerworbeuen 
Londer vom 15. Rov. 1815, dieſen, gleichwaͤßig mit 
den uͤbrigen alten Provinzen, „eine landſtaͤndiſche 
Verfaffung zu geben, welche ihnen Das Recht ge⸗ 
währen follte, durch aug allen Klaffen der Staals⸗ 
bürger felbft erwählte- Kepräfentanten be 
der Geſetzgebung mitzuwirken; "Steuern und Finanz 

tegeln nur nach freier Prüfung zu bewilligen; 
über Mängel und Migbräuche in der Gefeßgebung 
oder Verwaltung mit gutachtlichen Vorfchlägen zur 
Abſtellung derjelben Vortrag zu thun; fo wie bei wille 
kuͤhrlichen Eingriffen der Staatsbeamten in die. gefeßs 
liche Freiheit, die Ehre und das Eigenthum der Staats⸗ 
Bürger, bei dem Großherzog Klage zu führen.” 

Am 1. Dec. 1815 erfchien die großherzogliche 
Berordnung *), die Orggnifation des Staatsmi⸗ 
nifteriums betreffend, und am 30, Jan. 1816 **) die 
Verordnung, die Bildung und Zuſammenbe⸗ 
rufung einer -ftändifchen Berathungsverſammlung 
jur Entwerfung der Sandesverfaffungse 
urfunde betreffend. — Diefe Verathungsverſamm⸗ 
lung ward am, 17. Apr. 1816 eröffnet **®), und bes 

=) PR Srantsornfarimgsandi, 8.1. 6.2. e. 234 
**) Europ, Eonfitt. Th.2. ©; 316. on 

see) Sie beſtand aus Abgeordneten der alten und: seen Lam 
destheile, und aus einigen ‚dazu beauftragten Staate⸗ 
dienern. Der Großherjo et fig, im Eingange zur 
Verfaffungsurtunde, darüber ſelbſt: Durch diefe abges 
ordnete Verathungsverfammlung it, mit Thätigkeit und 
einmüthigem Waterlandöfinne, ein Unfern wohlgemeinten 
Abſichten angemerfener Entwurf einer landſtaͤndiſchen Ders 
fafungsurtunde ausgearbeitet, und zu Unſter landes⸗ 
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. am 5. Mai 1816 erfchien das Grundgeſetz 
tiber die landftändifhe Verfaffung, : für 
welche der großherzogliche Gefandte bei der Bundes» 
verfammlung am 28. Nov. 1816 die Garantie des 
Bundes nahfuchte. “ 

96. 

b) Politiſcher Charakter der Verfafſungs 
— urkunde vom 5. Mai 1816, .. 

Allgemeine Beftimmungen, 

In dem Großherzogthume befteht eine landſtaͤn⸗ 
diſche Verfafjung, welche allen Theilen derſelben, 
als einem Ganzen, gemeinſchaftlich ift. 

Drei Stände find als Landſtaͤnde anerkannt: 
der Stand der Rittergutsbefißer; der Stand 
ber Bürger, und der Stand der Bauern. . 

Diefe drei Sandftände, und in ihnen ſaͤmmt⸗ 
lihe Staatsbürger, werden durch Männer vere 
sreten, welche aus ihrer Mitte durch freie Wahl 
als landſtaͤndiſche Abgeordnete hervorgehen. 

Rechte der Landftände. 

Es ftehen den Sandftänden folgende Rechte zu: 
1) das Kecht, gemeinfchaftlich mit dem Landesfürften, 
und ven von biefem beauftragten Behörden, die’ 
Staarsbebürfniffe, fo weit diefelben aus landſchaft⸗ 
lichen Klaffen und aus dem Vermögen der Staats- 
bürger zu ‚beftreiten find, zu prüfen und bie zu ihrer 

fürftlichen Veftätigung eingefandt worden, und Wir neh⸗ 
men feinen Anftand, folhen nur mit wenigen — 
feine weſentliche Beſtimmung abändernden — Modis 
fteationen zw beſtaͤtigen.“ 

Et. W. ate Kal, IV. 31 
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Deckung erforberlichen Einnafmen und Ausgaben . 
feftzufegen (Beftimmungen der Etats); 2) 
das Recht, über jede Befteuerung und andere Bes 
laſtung der Staatsbürger, fo wie über jede allgemeine 
Anordnung, welche darauf Einfluß haben möchte, 
ehe fie zur Ausführung kommt, gehört zu werden, der» 
geftalt, daß ohne der fandftände ausdruͤck— 
lihe Verwilligung, weder Steuern ober ans 
dere Abgaben’ und feiftungen im Sande ausgefchrieben 
und erhoben, noch Anleihen auf die landfchaftlichen 
Kaflen und das Vermögen der Staatsbürger gemadht, 
noch fonft Finanzmaasregeln ergriffen werden dürfen, 
welche das Landeseigenthum, oder das Eigenthum 
der Staatsbürger in Anfpruch nehmen, oder die Ge 
fährdung des landftänbifchen Intereſſe nach fich ziehen 
koͤnnten; 3) das Recht, die Rechnungen tiber beftrits 
tene Staatsbeduͤrfniſſe der eben erwaͤhnten Are zu 
prüfen, und ſowohl über darin bemerkte Anftände 
Auskunft, als überhaupt über die Verwendung von 
Einnahmen landſchaftlicher Kaffen und aus dem Vers 
mögen der Staatsbürger Recheuſchaft zu verlangen; 
4) das Recht, dem Fürften Vortrag zu thun über 
Mängel und Mißbräuche in. der Gefeßgebung und 
Verwaltung des tandes, mit gutachtlihen Vor⸗ 
fhlägen zur Abftellung derfelben; 5) das Recht, 

- bei dem Fürften Beſchwerde und Klagen zu ers 
heben gegen die Minifter und andere Staatsbehoͤrden, 
über deren Willkuͤhr, und über deren Eingriffe in die 
Freiheit, die Ehre und das Eigenthum dei Staats 
bürger, fo wie in die Verfaffung des Sandes; 6) das 
Recht, an der Öefeggebung in der Art Theil 
zu nehmen, daß nene Öcfege, welche entwerer " 
die Sandesverfaffung betreffen, ober die perfönliche 
Greipeit, die Sicherheit und das Eigentpum der 

. J [4 . 

v 
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Staatsbuͤrger angehen, ohne der Landſtaͤnde Ber 
each und Einwilligung nicht erlaffen werben bürfen! 
7) das Recht, die Landraͤthe zu wählen und‘ beih 
Fuͤrſten zur Veftätigung vorzuſtellen; fo wie zwei 
Näche oder Affefforen bei dem Landſchaftscollegium, 
und den Kaflirere bei der Hauptlandſchaftskaſſe zu 
ernennen. * 

Anzahl und Wahl der Volksvertreter aus den drri 
Sandftänden. i Bu 

Fuͤr das gefammte Großherzogthum werden 31 
Abgeorbnere, als Volksvertreter, erwaͤhlt; 
11 von dem Stande der Kittergutsbefiger, , 10 von 
dem Stande der Bürger, und 10 von dem Stande 
ver Bauern. i 

Ein jeder der drei Stände waͤhlt die feiner Wahl 
Aber Abgeordneten ans feiner Mitte, - 

e bie Nittergutsbefiger beſtehen brei Wahlhe⸗ 
zirke in dem Weimarifchen, Eiſenachiſchen und Neu—⸗ 
ftädter Kreife. Ans dem erften werden 4, nis dem 
zeiten 3, und aus dem dritten 3 Abgeordnete gewählt. 
Die Univerfität Jena flellt den eilften Äbgeord⸗ 
neten. 

Für den Stand der Buͤrger beſtehen zehn, 
und eben fo auch für den Stand der Bauem zehn 
Wahlbeʒirke. Aus jedem -diefer Bezirke wird ein " 
Abgeordneter durch Wahlmänner gewaͤhlt. 0 

Im Stande-der Rirtergutsbefiger ift jeder zur 
Theilnahme an der Wahl berechtigt, welcher ein Rit⸗ 
tergut entweder allein, oder gemeinfchaftlich mit ars 
dern befist. Beim Stande der Bürger und Bauern 
freife jener Dre (Stadt, Flecken oder Dorf) fo vie 
Wahlmänner, als er je SO Wohnhäufer zaͤhlt. 

Die Wahlfaͤhigkeit zur Stelle Hr Volksver 
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tretors erfordert im Allgemeinen teutſche Geburt, ehe ⸗ 
liche Geburt, chriſtliche Geburt, 30jaͤhriges Alter, 
und unbeſcholtenen Ruf. Im Beſondern gehört zur 
Wahlfaͤhigkeit eines Abgeordneten von den Ritterguts⸗ 
befigern, dag er ſeit 3 Jahren in dem Wahlbezirke 
mit einem, ihm ganz oder zum Theile gehörenden, 
Rittergute anfaflig fey. — In den Staͤdten ift nur 
derjenige Einwohner des Wahlbezirks wahlfähig, wel⸗ 
rher, außer dem Beſitze eined In der Stadt oder Vor⸗ 
ſiadt liegenden Wohnhauſes, ein unabhängiges Eins 
kommen nachweiſen Bann, und zwar muß Diefes Eins 
kommen, mit Einfluß des Ertrags von jenem Wohn. 
haufe, in ven Refidenzftädten Weimar und Eiſenach 
zeenigftend 500 Thlr., in den übrigen Staͤdten aber 
300 Thlr. jährlich betragen. — Wer im Stande 
der Bauern: wahlfähig fen fall, muß in dem Kreife, 
worin. fein Wahlbezirk liegt, an Haus» und Feld⸗ 
ken entweder eigenthümlih, oder als gefeßlicher 

ugnießer des Mermögens feiner Ehefrau, einen 
Werth von wenigftens 2000 Thlr. befigen. 

ie Wahlen gelten auf fechs Jahre Doch 
iſt jeder Gewaͤhlte wieder wahlfäpig. Rx 

Landtag, Rechte der Abgeordneten ꝛc. 

Zu einem ordentlichen Landtage werben die Stände 
aller drei Jahre berufen; zu einem außerorbentlichen 
nach dem Ermeſſen des Fuͤrſten. 
„Außer den Sandtagen giebt es Leine ftändifchen 
Serfamnlungen, weder des ganzen Landes, noch der 
Kreife. . 
1. Zur Seitung der laudſtaͤndiſchen Gefchäfte wird 
purch Stimmenmehrheit von den ſaͤmmtlichen Abge⸗ 
ordneten ber tandftände, und zwar aus der Mitte des 
Standes der Ritergutsbefiger, ein Landmarſchall, 
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ans der Mitte fanmelicher Abgeordneten aber werden 
zwei Gehälfen gewählt, welche Drei zufammen der 
Vorftand (das Sandftändifche Directorium) 
bitden. Die Wahl des Landmarſchalls muß der Fürft 
beftärigen. Die Wahl der Gehuͤlfen wird ihm’ bios 
angezeigt. x 

Niemand kann wegen feiner Aeußerungen in. der 
ftändifhen Verfammlung verantwortlich gemacht 
werten. Es verfteht fih, daß jede Verungkimpfung 
bes Landesfuͤrſten, oder eine Beleidigung der Negies 
rung, tes Landtags, oder Einzelner, verboten und 
nad) den Geſetzen ftrafbar iſt. 

Die Abgeordneten genießen voklige Unver⸗ 
leglich keit der Perfon vom Anfange des Landtags 
bis acht Tage nach dem Schkuffe deffelben. Nur mit 
Einwifligung des Landtags, auf dem Wege Nechtens, 
kann In dringenden Fällen gegen fie verfahren werden, 

Die landftändifhe Verfammlung bile 
der nur Ein Ganzes, nicht mehrere Sams . 
mern. 

Alle Beſchluͤſſe werden nach der abfoluten Mehr⸗ 
"heit der Stimmen gefaßt. Der Landmarſchall hat 
feine entfcheidende Stimme; vielmehr ift, werin Gleich⸗ 
heit der. Stimmen eintritt, die Gache noch einmal, 
in voller Sisung in Vortrag zu bringen, Wird auch 
in diefer Eigung die Gleichheit der Stimmen nicht 
gehoben; fo find die‘ beiderfeitigen Meinungen dem 
Landesfuͤrſten zur Entſcheidung vorzutragen. 

Die Abftimmungen gefihehen einzeln, nie nach 
Ständen, Kreifen oder Bezirken. Doch bleibt es 
den Abgeorbneten eines Standes oder. eines Kreifes 
vorbehalten, . wenn fie ihren Stand, oder ihren Kreis 
durch den Beſchluß der Mehrheit fir befihwert erach⸗ 
ten, fi über ein volum separatum zu vereinigen, 
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und ſolches zum Protocelle zu geben. Eine ſolche 
Euriate oder Provinzialftimme hat die Kraft, 
daß fie die Ausführung des von der Mehrheit gefaßs 
ten Befchluffes aufhält, daß fie in die von dem Land⸗ 
tage an den Fuͤrſten ergebende Erklärung, neben 
dem Befchluffe der Mehrheit, aufgenommen werben 
muß, und nebft diefem der Entfcheidung des Fuͤrſten 
zu unterwerfen/ iſt. Damit aber eine Separatfiimme 
diefe Kraft erlange, ift Einftimmigfeit aller 
Abgeordneten aus dem Stande, oder dem Kreife, 
der dadurch verwahrt werben foll, erforderlich. 

Außer dem Falle einer Curiat» oder Provinzial« 
flimme kann ein Beſchluß des Landtags weder buch 
Proteftation, noch durch Berufung auf hoͤchſte Ent⸗ 
ſcheidung, noch auf andere Weife gehindert werden; 

. vielmehr wird jeder Verſuch dieſer Art ſchon im 
Voraus für geſetzwidrig und unguͤltig erklärt. 

Die Minderheit muß fih, jenen Fall ausges 
nommen, der Mehrheit unbedingt unterwerfen, obs 
‚gleich jebem Abgeordneten das Recht zufteht, feine 
Meinung entweder in dem Protocolle niederfchreiben 
In loffen, ober in einem eignen Auffage zu. ben 

cten zu bringen, 
Der tandesfürft läßt dem Landtage feine Anträge 

ſchriftlich mittheilen, entweder auf einmal, ober nach 
und nad. — Goliten bei neuen Gefegesvorfchlägen, 
‚oder andern wichtigen Anträgen, mündliche Er 

-  drterungen den Gang der Gefchäfte befördern konnen; 
. fo wird der Fuͤrſt Minifter, oder andere Staatsbes 
amte, als feine Commifjarien zu einzelnen Sigungen 
drs Landtags abordnen, welche den Gegenftand nach 
feinen Beweggründen zu entwideln, jedoch ber land» 
ftändifchen Abftimmung und Beſchlußfaſſung nice 
beizumopnen haben. 
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Jedem Abgeorbneten ſteht es frei, Anträge an 
die Berfammlung zu bringen. 

Wo die Verfammiung es dienlic findet, koͤn⸗ 
nen Ausfhüffe zur Bearbeitung einzelner Gegen - 
fände, zur Anftellung von Unterfuchungen, zur Abs 

. gebung von Gutachten, und zur Abfaffung von 
Schriften niedergefegt werden. — Solche Auss 
fhüffe beftehen aus drei oder fünf Perfonen. Die 
Befchlüffe derfelben werden nach Mehrheit der Stim« 
men gefaßt, und fommen wieder zum minidlichen oder 
fchriftlichen Wortrage bei dem Landtage. Bei dem 
Erörterungen dariiber. hat jedes Mitglied des Aus _ 
ſchuſſes wieder feine Stinime, als Mitglied des Land⸗ 
tags uͤberhaupt. 

Dem Fürften ſteht das Recht zu, den Landtag 
zu vertagen, ober aufzulöfen. Gefchicht dag leßtere; 
fo verlieren fämmtliche Abgeordnete ihre Stellen, ven 
tandmarfchall ausgenommen. tängftens binnen drei 
Monaten müffen neue Wahlen verfügt werben; doch 
find die Mitglieder der aufgelöferen Verfanmtung 
wieder wählbar. 

Nähere‘ Beftimmungen über die Ausübung der den 
Landſtaͤnden zuftehenden Nechte durch den Landtag. 

Alte Tandfchaftliche Kaffen ftehen unter dem Land⸗ 
fchaftscollegium, als der oberften Staatsbehörbe. 

. Einige Zeit vor Eröffnung eines Landtags en t⸗ 
wirft das Landſchaftscollegium die Etats aller 
ihm untergeorbneten Kaffen auf die naͤchſten drei 
Jahre. Sind dieſe Etats gefertigt und berichtige; 
fo ſendet das Landſchaftscollegium folche an den Fuͤr⸗ 
ften ein zur vorläufigen Genehmigung. — 
Nach erfolgter vorläufigen Genehmigung werden die 
Etats dem n tandtage von dem Fürften unmittelbox . 

N 
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zugefertigt, damit derſelbe ſowohl uͤber die Etats an 
ſich, als uͤber die Mittel, die erforderlichen Beduͤrf⸗ 
niſſe aufzubringen, ſich berathen und urtheilen koͤnne. 
— Diefe Beurtheilung der Etats und die als vers 
faſſungsmaͤßig anerkannten: DBerwilligungen, geben 
mittelft einer eigenen Erflärungsfchrift an den Fürs 
ften zurüd, worauf won demfelben entweder die Bes 
ftätigung der vom Landtage gefchehenen Vorfchläge 
erfolgt, oder eine nochmalige Prüfung und Erörtes 
rung der Sache bei ſolchem veranlaßt wird. — 
Sind der Fuͤrſt und der Landtag über die ſaͤmmtlichen 
für die nächften drei Rechnungsjahre erforderlichen 
öffentlichen Abgaben, uͤber deren Betrag, Art und 
Erhebungsmweife einverftanden; fo werben fie, als 
von den Sandftänden verwilligte und von dem Landes⸗ 
fürften genehmigte, vermittelft Patents ausgefchrieben. 

Die Duchfiht, Prüfung und Abnahme aller 
Rechnungen über die dem Sandfihaftscollegium unter» 
geordneten Kaſſen gefchieht jährlich bei diefem Colles 
gium, und vor einem Ausfchuffe, aus den landftändis 
ſchen Abgeorbneten. 

Wenn irgend ein Staatsbürger, welcher zwar 
durch den Landtag mit vertreten wird, aber nicht felbft 
Volksvertreter iſt, ein: Gebrechen bemerkt, "deffen 
Abftellung das allgemeine Wohl zu erfordern fheint, 
oder einen nad) feiner Anficht zum Beſten des Landes 
gereichenden Vorſchlag aufgefaßt hat; fo bleibe es 
ihm unbenommen, davon den Landtag oder den Vor⸗ 
fland in Kenntniß zu fegen. , 

Das landftändifche. Recht der Befchwerde- 
führung, ober der formlichen Klage hat nur 
die Umtsführung des Staatsminifteriums, der einzels 
nen Staatsminifter in ihrem Gefchäftskreife, und der 
pöpern Sandesbehörden zum Gegenſtande. — Nur 
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—Beſchwerdeführnung, nicht formliche ‚Klage ; 
iſt zuläffig, wenn: die Unzweckmaͤßigkeit einer Vers 
ordnung, ober einer andem Maastegel, den Landtag 

- zum Gebrauche feines Rechte auffordert; formliche 
Klage darf erhoben werben, wenn Unterfchleife bei 
öffentlichen Kaſſen, Beftechlichkeit, abſichtlich ver⸗ 
weigerte ober verzögerte Kechtepflege, abſichtliche Ver⸗ 
zoͤgerung in der Verwaltung, ober andere willführliche 
Eingriffe in die Verfaffung‘, oder in die gefeßliche 
Freiheit, die Ehre und das Eigenthum der Staates 
bürger, zur Kennmiß des Landtags gekommen find, 

Der Borfchlag zu neuen, das Allges 
meine angeßenden, Gefegen kann ſowohl 
von dem Fürften dem landtage, als von 
dem Landtage dem Fürften vorgelegt wers 
den. Verſagt in dem legtern Falle der Fuͤrſt die 
Genehmigung; fo darf der Landtag feinen Vorſchlag 
noch auf zwei andern feiner verfafjungsmäßigen Zus 
fammenkünfte wiederhohlen. Die ftändifhe Vers 
fanimlung hat, wenn fie ihre Zuftimmung zu einem 
ihr vorgelegten Gefegesentwurfe verweigert, jes 
desmaldie Gründe ausführlich anzugeben; 
der Fuͤrſt hingegen wird auf einen, von dem fand» 
„tage gethanen, Gefegesvorfchlag nur die Ertheilung, 
oder die Vorenthaltung feiner Sanction ausfprechen. 

Gewähr der Verfaſſung. , 

An diefem Grundgeſetze und der durch ſolches 
geftifteren Verfaſſung darf in feinem Puncte, nnd 
weder mittelbar noch unmittelbar, weder durch Auf- 
hebung noch durch Zufäge, etwas geändert werben 
ohne Uebereinftimmung des Fürften und 
des Landtags. 

Alle Staatsdiener find auf den Inhalt diefes 

x 
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Grundgefehes ud deſſen Befhaltung mit zu ver 
pflichten. 

dJede abſichtliche Verletung der Verfaſſung im 
Staatsdienſte ſoll als Verbrechen angeſehen und 
geftraft werben. — Jede Handlung eines. Staats⸗ 
dieners, welche in der Abſicht unternommen wird, 

Verfaffung heimlich zu untergraben, ober ges 
waitſam aufzulöfen, iſt Hochverrath. 

Bei einem Regierungswechſel foll der neue Res 
gene ſich fehriftlich bei fürftlihen Worten und Ehren 
verbindlich machen, die Verfaffung nad) ihrem gan» 
zen Inhalte während feiner Kegierung zu beobachten, 
aufrecht zu erhalten und zu führen. Diefe fchriftliche _ 
Verficherung von dem Fürften, noch vor der Huldis 
gung, in Empfang zu nehmen, wird ein außeroe« . 
dentlicher Tandtag berufen, . 

Die Sicherftellung diefer Verfaſſung wird außer⸗ 
dem dem teutſchen Bunde uͤbertragen. 

9. 
20) Herzogthum Sahfen-OorpaAten 

urg. : 

In diefen beiden bis zum 11. Febr. 1825 unter 
Einer Regierung vereinigten Fürftenthümern Gorha 
und Altenburg: bauerte bis auf die neuefte Zeit die 
fruͤhe re landftändifche Verfaffung fort, wie fie feit 
dem fechszehnten Jahrhunderte beftand. m Fuͤrſten - 
thume Gotha bildeten die Stände *) drei Collegia: 

=) Wergl. Co. Hoff) geographifc s ftatiftifcher Abtiß der 
gänder Wen, aaa fen Erueſtiniſcher Linie. (Weis 
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ver Grafen und Herren, der Ritter, und ber 
zwei anzleifäffigen Städte (Gotha und Walters⸗ 
haufen). IYeves Collegium führte nur Fine Stimme, 
Zur Kitterfchaft gehörten alle Beſitzer Ianbtagsfähiger 
Ritterguͤter; fie wurden auch fämmelich zum Anhören 
der Sandtagspropofition berufen; aber nut die vom 
Adel konnten ſonlich an ben Berathſchlagungen 
Theil nehmen, — 

Im Firftenehume Altenburg beftant® die 
Landſchaft aus den zwei Klaffen der Ritterſchaft und 
der neun: Städte (Altenburg, Kahla, Cifenberg,- 
Schmöllen, Ronneburg, Roda, Orlamände, Cams 
burg und Lucca). Beide Stände harten in Neuerer 
Zeit in Einer Kammer zu Berathſchlagungen ſich vers 
einige. Einige, zunächft auf das. Kameralwefen ſich 
beziehende, Veränderungen wurten auf dem Landtage 
vom Jahre 1818 im Fuͤrſtenthume Altenburg *) eine 
geführt, wohn) die ganze Kameralverwaltung unter 

‚ bie Auffiche der dandſchaft geftellt ward. 
Mit dem Tone des Herzogs Friedrih 4 (11. 

Gebr. 1825) erloſch das im Jahre 1640 von dem 
— Ernft dem Frommen geſtiftete Regentenhaus 

otha, deſſen Söhne mehrere Nebenlinien geſtiftet 
hatten, von welchen aber im Jahre 1825 nur noch 
die regierenden Haͤuſe Meiningen, Hildburg⸗ 
haufen und Coburg blühten. — Ob nun glei 
die Theilung der erledigten Länder unter dieſe drei Her⸗ 
zoge mit vielen Schwierigkeiten verbunden war; fo 
erfolgte doch, unter der von den drei Fürften nachge⸗ 
fuchten Bermittelung des Königs von Sachfen 

*) Vgl. darüber: Vom Landtage des Herzogthums 
SacfensAltenburg im J. 1818; in Läders 
Ardiv, 8.1. ©. 605 fl. 

N 



m. Poftives Stantsecht. u 

Friedrich Auguſt, als des Seniors des ganzen ſaͤch⸗ 
ſiſchen Haufes, am 12. Nov. 1826 der zu Hildburg⸗ 
haufen abgefchloffene und am 15. Nov. unterzeichnete 
Sheilungsvertrag. 

Nach dieſem Vertrags verzichtete der Herzog‘ 
Friedeich von Hildbarghanfen auf feine ges 
ſammten Befigungen, und übernehm das Fuͤr ſten⸗ 
thum Altenburg, mit einigen Ausnahmen. 

Der Herzog Ernſt von Coburg verzichtete 
auf das Fuͤrſtenthum Saalfeld und einige andere 
Parzellen, erhielt aber das Herzogthum Gorha, mit 
wenigen Ausnahmen, und einige bis dahin zu Hilde 
burghaufen gehörende Aemter. Er nahm ben Titel 
an: Herzog von Coburg und Gotha. 

i Der Herzog Bernhard von Meiningen 
erwarb den größten Theil tes Sirtentbums Hilds 
burghanfen (mit Ausnahme der an Coburg fallens 
den zwei Aemter), das von Coburg ihm abgetretene 
Fuͤrſtenthum Saalfeld, und einige andere Par 
ellen. — 
3 In Hinficht auf die Verfaſſung der Herzogs 
Lich » fächfifchen tänter der Erneftinifchen dinie aus 
dem Haufe Gotha iſt noch Feine fürmliche Eutſchei⸗ 
dung zur öffentlichen Kunde getommen. Von dem 
menen Herzoge Friedrich zu Altenburg ift thats 
ſachlich die alre ftändifche Verfaſſung des Fürſten⸗ 
thums Altenburg beibehalten, allein die von ihm dem 
Fuͤrſtenthume Hildburghaufen gegebene neue 
Verfaſſuug ift von tem neuen Beſitzer diefes Landes 
öffentlich noch nicht aufgehoben, und ber an den Her⸗ 
zog von Meiningen gefallene Landestheil von Hildburg⸗ 
haufen, fo wie Saalfeld noch nicht mit den Ständen 
yon Meiningen, unter die von dem Herzoge im Jahre 
1524 gegebene DVerfaffung, verfchmolzen worden. 
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Eben To hat der Herzog von Coburg und 
Gotha noch keine öffentliche Erklärung dar uͤb er 
erlaffen, ob die von ihm im Jahre 1821 dem Fürs , 
ſtenthume Coburg = Saalfeld gegebene Verfafe - 
ſungsurkunde aufgehoben, oder verändert wird, oder 
ob die Stände des Herzogthums Gotha mit den Staͤn⸗ 
den von Coburg verfchmolzen, oder ob die bisherigen : 
Stände in Gotha unter ihrer Altern Form, unab« 
haͤngig von der für Coburg gegebenen Verfaſſung, fort» 
dauern follen. - 

Unter diefen Verhälmiffen muß, Bis zur defi⸗ 
nitiven Entſcheidung des Schidfals der angeführten 
neuen Verfaffungen in Meiningen, Hildburghauſen 
und Coburg, der: politifche Charakter derfelben noch, 
als beftehend, in den nachfolgenden $., aufge⸗ 
führt werden, - 

. 98, ° 
21) Herzogthum Sahfen- Meiningen. 

Politiſcher Charakter der Verfaffung vom 4. Sept. 
1824. 

Vor der, von dem Herzoge von Meiningen im 
Jahre 1824 gegebenen, neuen Verfaffung beftanden 
in dem fogenangten Dberlande und in dem Ans 
theile Meiningens an Rompild Feine Landſtaͤnde *), 
weil diefe Befigungen als Domainen betrachtet wur⸗ 
den. Dagegen gab es in dem 'größern Theile dee 

*) Vergl. v. Hoffs Abriß x. &. 185._ In dem Oberlande - 
tären, feit feiner Trennung von Coburg, bie Stände 
eingegangen. Die Rittergutsbefiger im Roͤmhildiſchen 
‚hielten fi zum Theile vor dem Jahre 1906 zur Reichs⸗ 
ritterſchaft · 
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Etantes, in dem Unterfunde dandſtinde welche 
in Ritterſchaft und Städte zerfielen, fo daß die 
Ritterſchaft ſechs, und die Städte fehs Deputirte 
zum Landtage fendeten, auf welchem die Steuern bes 
dathen and bewilligt wurden. Es beftand eine befon= 
dere landſchaftliche Kaffe und Steuerbepntation,, weis 
hen alle Steuereinnahmen untergeordnet waren. 

Diefe veraltete ftändifhe Form warb von dem 
Herzoge Bernhard von Meiningen durch das von 
ihm, als Act der Souverainetaͤt am 4. Sept. 1824 
unsezeichnete, Grundgeſetz über die fand 
ſchaftliche Verfaffung aufgehoben.: Diefe 
neue Verfaſſung enthielt, in den meiften Beftimmuns 
gen, eine Nachbildung der Weimariſchen Verfaffung 
vom Jahre 1816. — Nach diefem Grundgeſete 
giebt es drei Staͤnde: den Etand der Rittergutsbe⸗ 
figer, den Stand der Bürger, und den Stand der 
Bauern. Aus jeden Stande werten fieben Depus 
tirte (zufamnen 21) gewählt. — Der Regent bes 
ruft, eröffnet, und fohließt ‚den Landtag; auch Fann _ 
er denfelben vertagen. Er ernennt aus jedem ber drei 
Stände einen Abgeordneten zum tandtage; auch ers 
nennt er aus dem Stande der Rittergutsbeſitzer den 
tandmarfhall. Diefer verliert feine Stelle blos dann, 
wenn zwei Drittheile der gefammten Landſchaft beim 
Regenten darauf anfragen, und ihren Antrag mit 
teiftigen Gründen unterftigen. Die Wahlen der 
Deputirten und der landfchaftlichen Beamten bedürfen 
der landesherrlihen Beftärigung; doch wird biefe, 
nur unter Anführung der Grunde, verfagt. Der Re⸗ 
gent kann zu den landfchaftlihen Sitzungen ein bis 
zwei Commiffarien abordnen, Die in denfelben Antheil 
an den Deliberationen nepmen, aber fein wirkliches 
Stimmrecht, und, bei der Abftimmung, ſich zu ent⸗ 

N 
N 
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fernen haben, — Es ſiehen den Landſtaͤuden, zur 
Aushbung durch ihre Vertreter, folgende Rechte zu: 
das Recht, gemeinſchaftlich mit dem Fürften, die 
Staatsbevürfniffe, fo weit diefelben aus landſchaft⸗ 
lichen Kaflen und aus dem Vermoͤgen der Staatsbuͤr⸗ 
ger’ zu. beſtreiten find, zu prüfen, und die zu ihrer 
Dedung erforderlichen Einnahmen und Ausgaben fefte 
zuſetzen; das Recht, über. jede Beftenerung und an⸗ 
dere Belaftung der Staatsbürger, fo wie über jede 
allgemeine Anordnung, welche darauf Einfluß haben 
möchte, bevor fie zur Ausführung kommt, gehört zu 
werden; das Recht, alle Steuern und Abgaben in 
einer eigenen Kaffe zu verwalten und nur zu ben im 
Etat angegebenen beftimmten Zweden verwenden zu 
laſſen; das Recht, darüber zu wachen, daß die Subs 

. franz des Kammervermögens verhalten werde; das 
Recht, dem Fürften Vortrag zu thun über Mängel 
and Mißbräuche in der Gefeßgebung und Staatsver⸗ 
waltung; mit Vorfchlägen: zu deren Abftellung; dag 
Hecht, bei dem Fürften Beſchwerde und Klage zu er⸗ 
heben gegen bie geheimen Käthe und gegen die andern 
Staatsdiener und Gtaatsbehörden, tiber derſelben 
Willkuͤhr und über deren Eingriffe in die geſetzliche 
Freiheit, die Ehre. und das Eigenthum der Staats-⸗ 
bürger, fo wie über Verlegung ter landfchaftlichen 
Verfaffung; das Recht, an der Geſetzgebung 
in der Art Theil zu nehmen, daß neue Geſetze, 
welche entweder die Tandesverfaffung betreffen, oder 
die perfonliche Freiheit, die Sicherheit und das Eigen⸗ 
thijm der Staatsbürger, im ganzen Sande, oder in 
feinen einzelnen Theilen, zum Gegenftande haben, 
phne der Landftände vorherigen Beirath 
nicht erlaffen werden dürfen; das’ Necht, ſich 
durch einen landfchaftlihen Varſtand permanent ver⸗ 
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treten zu laſſen, einen landſchaftlichen Syndieus, ud 
elnen iandſchaftlichen Kaſſiter zu waͤhlen, welche vie 

landſchaftlichen Angelegenheiten von "einem Landtage 
zum andern zu beforgen haben. — Jede abſichtliche 
Verlosung der Verfafjung wird als Verbrechen bes 
ſtraft. — Jeder Wähler muß das 25fte Jah er⸗ 
reicht haben, feinen Willen felbftftändig erftäcen Eins 
nen, fi) zur chriftlihen Religion bekennen , in unbes 
Tholrenem Rufe ftehen, und nicht in einem ſelbſtver ⸗ 
ſchuldeten Eoncurfe befangen ſeyn. Die Wahlen ges 
ſchehen nad) abfoluter Stimmenmehrheit der Wähler, 
Zu einer gültigen Wahl mäffen zwei Drittheile dew 
felben verfammelt gewefen ſeyn, und geſtimmt haben, 
Staats» und Hoſdiener find von den Wahlen nicht 
ausgefehloffen, fondem wählen in den Stande, in 

- welchen fie, nad) ihren ftaatsbürgerlichen Verhaͤltuiſ⸗ 
fen, eingereige find. Bälle aber die Wahl auf fie; 
fo beduͤrfen fie zue Annahme der Erlaubniß des fans 
desheren. — Alle Sanbtagsabgeorbnete werden auf 
ſechs Jahre gewaͤhlt. — Die Verfaffung kann nur 
durch Uebereinftimmung des Kegenten und des Sands 
tages abgeändert werden. Alle Staatsdiener werden 
auf fie verpflichtet. Die Sicherftellung der Verfaffung 
wird dem teutſchen Bunde übertragen. 

. 9». B 

22) Herzogtpum Sachſen⸗Hildburghauſen. 

a) Gefhichelihe Einleitung 

Es war am 15. Sept. 1815, daß der Herzog 
von Sachſen⸗Hildbutghauſen In einen Kefcripte *) 

*) Ang, 'geit, 1816, Ot. 206. ©1083, 7. ' 
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erflärte: „es fen nach der Wiederherſtellung der teuts 

ſchen, Freiheit eine der erften Sorgen feiner Regierung, 
‚gewvefen, die Mängel ver bispetigen Verfaſſung zu 
verbeffern, wo bie Kitterfhaft meiftens ein entfchies 
denes Mebergewicht Aber vie Städte gehabt habe, und 
den Bauernftand.in. die Landfchaft einzus 
führen.” Dadurch wolle der Herzog die landſchaft⸗ 
liche Verfaffung dem Zwede einer eigentlichen 
and allgemeinen Kepräfentation mehr zu 
näpern, und zeitgemäß zu vervollfommmen fuchen. ' 

Darauf erfolgte am 29. Jan. 1816 die Erfläs 
rung ber alten Stände über die in der landſchaft⸗ 
lichen Verfaffung überhaupt ;zu treffenden Modifica⸗ 
tionen. Nach derfelben, die nicht amtlich befanne 
ward, gab der Herzog der Tandesregierung auf, 
ihm einen gutachtlihen Entwurf einer zeitgemäßen 
ftändifchen Verfaſſung vorzulegen. Der Herzog und 
deſſen Erbprinz billigten denfelben. Der Regent 
theilte durch Reſcript vom 27. Nov. 1817 *) diefen 
ntwurf den Ständen zur Ein| 

nad) der Annahme defjelben vo 
felden am 19. März 1818 ale 
Landes aus, worauf daffelbe 
des feutfhen Bundes g 
Det. 1818 ward diefe neue $ 
faffung von dem teutfchen Bi 
„um in allen Faͤllen einzufchte 

egent, oder die Stände, wege 
Bf Bundestag fih menben tn... 
— ⸗ 

=) Eurdp. Conſtitt. Th.8. o. 386. 

nad 
ET p. 32 
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Ka er | ı Zu ut 

9 Politifher Charakter ver Verfaffungs 
" nrkunde vom 19. Märg 1818." "e 

Von der Landſchaft überhaupt und deren Rechten 
and Pflichten. B 

1 Das ‚ganze. Sand und ſaͤmmtliche Unterthanen 
merden,, in allen Angelegenheiten zwifhen Kegenten 
und Volk, durch verfaffungsmäßige Abgeorkneig vers 
treten, deren Geſammtheit die Landſchaft ausmacht. 

Der tandfchaft ſtehen in diefer Beziehung fol⸗ 
gende Rechte zu: 1) das Recht Des Beiraths und 
der Zuſtimmung bei Verträgen, und Difpofitionen, 
wodurd die Integritaͤt des Laudes verlegt, deſſen 

Einkommen geſchmaͤlert, oder die Kegierungsverfafs 
fung des herzoglichen Haufes verändert wird; 2) da6 
echt der Berathung und Zuftimmung bei 
inführung neuer und bei Abänderung bes 

ſtehender allgemeiner fandesgefege, welde 
die Orundverfaffung des Landes, die Freiheit oder 
das Eigenthum der Staatsbürger betreffen; 3) das 
Recht, die Etats der Gt 
mit dem Kegentei ober 
fragten Behörde gemein 
fegen; M das Recht, alle 
görhige Abgaben und Leif 
gngehit Bene vermwilligen, 
ohne viefe Bewilligung nicht au 
fordere werden können; 5) das 

ten Abgaben und Steuern, unter Gontrolfe ver 
Regierung, In einer befondarn-Baffe-echer ' 
ben, und zu den beflimmten Zweden verwenden zu 

laſſen; 6) das Recht, bei den Verfügungen über die . 

\ 
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Domainen in’ ner Urt zu concurriren, daß bei 
Difpofitionen über die Subſtanz, neben. dem -agnatis 
ſchen Confens, auch die Zuftimmuug der Landfchaft 

erfordert werben foll; 7) das Recht, bemerkte 
Mängel in der Öefeggebung, Ungleichheiten 
und Mißbraͤuche in der Verwaltung, dein Regen⸗ 
ten anzuzeigen, und zu deren Abftellung Vor⸗ 
Schläge zu thun; 8) das Necht, über Pflichtverlegurs 
gen, Willkür, Nichtahtung der Verfaſſung von 
Seiten der Staatsdierer Befhwerde, und Klage 
zu führen, und auf deren Unterfuchung und Beftra= 
fung anzufragen. 

Geſetzliche Anordnungen und allgemeine Bes 
fohlüffe des Bundestages, woburd dem fande, 
als Bundesgliede, Berbind ichfeiten: aufgelegt, wers 
den, find von der landftändifchen Eimroilligung uns 
abhängig. Nur bei der Ausführung hat die Land⸗ 
ſchaft über die dazu erforderlichen Mittel mitzuwirken. 

Border randeldeputitten. 

ve 
der 
beit 
der 
alle B 
unt ' 

führt. . 

‚Die Zahl. ber Deputirten wird auf 18 feefegt: 
6 aus den Befigern ber Kittergäter; 5 aus den 
Bärgern der Städte Hildburghauſen, Eisfeld, 
Heldhurg, Königsberg, Ummerftadt;. 6 aus’ den 
Eingefeffenen. der Aemter Silnberogaufen, [7 

, 



0 Pofkiees Ctaastraft. 
fe, Heldburg, Sonnenfeld, Königsberg und Beh⸗ 
rungen; 1 aus dem geiftlihen Stande, 

Jede Klaſſe wählt.die ihr zukommenden Abge⸗ 
ordneten aus ihrer Mitte, — Die Wahl geſchieht auf 
ſechs Jahre; die Austretenden find wieder wählbar. 

Die Deputirten der Städte und Aemter find bes 
rechtigt, ſich in den zu ihrer Abftimmung kommenden 
Wegenſiaͤnden von Confulenten berarhen zu laflen, 
die aber weder eine eigne Stimme haben, noch Des 
yatirtenffimmen ausüben koͤnnen. u 

Die Devutirten find in Anfehung ihrer Aeußes 
rungen bei den landftändijchen Verhandlungen nicht 
verantwortlich. ie find für ihre Perfon uns 
verleglich; nur im Falle eines Verbrechens . oder 
fehr dringender Umftände Bann eine Verhaftung gegen 
Einzelne ftatt finden. 

Bon landſchaftlichen Beamten, den Ausſchußdepu⸗ 
tirten, dem Landrathe. 

Die Landſchaft bedarf zur Leitung und unmittel⸗ 
baren Beforgung ihrer Geſchaͤfte gewiſſer Beamten; 
auch ift ihr geftattet, einzelne Gefchäftszweige und 
geroiffe Rechte durch befondere Bevollmaͤchtigte wahre 
nehmen zu laffen. Zu den erftern gehören der Land⸗ 
ſchaftsdirector, der Landſchaftsſyndicus, der Land⸗ 
ſchaftscaſſierer, mit den Subalternen; — zu den letz⸗ 
tern der landſchaftliche Ausſchuß und der Landrath. 

Den Ausſchuß bilden, nebſt dem Landſchafts⸗ 
director und Syndicus, 1 Deputirter vom Stande 
der Rittergutsbefiser, 2 Stäbteveputirte, 1 Amtes - 
beputister, und der Deputirte bes geiftlichen Stans 
bes. Die Verrichtungen des Ausfchufles beftchen: 
in vorläufiger Berathung und Bearbeitung der auf 
dem Landeage zum Wortrage kommenden Gefcäfte, 
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nnd in fortwährender Vertretung der Stände außer 
‚dem Landtage. Doc) kann er weder Steuern bewilli« 
gen, noch fi) definitiv über Gefegesvorfchläge, oder 

andere zur unmittelbaren Cognition der tandfchaft ges 
eignete Gegenftände erklären. - 

Der Landrath, welher Sitz und Stimme 
in ber Landesregierung' hat, ift, als folher, kein 
Mitglied der Landſchaft, fondern 1) die Mittel s⸗ 
perfon zwifchen Werfelben und der landen» 
regierung zur Erleichterung der Communication 
und Erzielung größerer Gleichformigkeit beider Bes 
hörden, und 2) wirkliches Mitglied der Regierung, 
am, durch feine Theilnahme und Mitwirkung in den 
Gefchäften, das Intereſſe und die Rechte der Land⸗ 
ſchaft beftändig wahrzunehrfen. Er wire auf 3 Jahre 
gewaͤhlt, ift aber immer wieder wählbar, 

Don Sand» und Ausſchußtagen. 

In der Kegel wird aller 3 Jahre ein Landtag 
von dem Fuͤrſten angeordnet. Die Eröffnung ers 
folge, wenn wenigftens 3 ter Stände eingetroffen 
find. Die leitung der Ge fäfte komme dem Director ' 
zu. Die Difeuffionen in der Verfammlung erfolgen 
muͤndlich. Cs ift aber keinem Mirgliede vermehrt, 
feine Meinung fehriftlih zu übergeben, Wichtigere 
Gegenftände, wie Gefegesentwirfe, neue Bermillis 
gungen, Befchwerbeführungen, werben in der Regel 
nicht fofort in der Sitzung diſcutirt, wo fie vor 
getragen wurden, fonbern erft in einer folgenden 

- Sigung. Sollte es zwectmäßig ſcheinen, dergleichen 
Gegenftände erft befonders prüfen oder bearbeiten zus 
laſſen; fo ſteht es der Berſammlung frei, hierzu einem 
Ausfhuß nieberzufeßen. J 

Ale Beſchluſſe werben Durch abſolute Stim ⸗ 

\ 



sn - Pofltives Staatsrecht. 

menmehrheit gefaßt. Zur Faſſung eines gultigen Des 
ſchluſſes iſt aber die Anweſenheit von wenigſtens # 
ſaͤmmtlicher Landesdeputirten erfordetlich. 

Alle landesherriiche Poſtulate und Anträge, ſo 
wie die landesherrlichen Entſchließungen auf die Eine 
gaben der Landſchaft, ergehen In Referipten. Die Lan⸗ 
Desregierung bedient fih in Ihren Mittheilungen an 
die Landſchaft ebenfalls der Reſcriptform. Werden 
bei Geſehzesvorſchlaͤgen, oder andern wichtigen Gegen⸗ 
ſtaͤnden, muͤndliche Erläuterungen für zweddienlich er⸗ 
achtet; fo wird der Regent ein oder einige Mitglieber 
des geheimen Rathscollegiums ober der Regierung zu 
den Sitzungen des Landtags abordnen, welche die 
Sache nach ihren Beweggruͤnden entweideln, der 
landſtaͤndiſchen Abſtimmung und Veſchlußnahme aber 
nicht beiwohnen. Die Landſchaft erſtattet Berichte, 
Erklärungen, Vorſtellungen u. f. w., wobei fie ſich 
derfelben Curialien bedient; wie nachgefeßte landes« 

liche Behörden bei Berihtsetftartutgen. Im 
alle abfälliger Erklärungen über landesfinftlihe 

Propoſitionen hat fie Die Gründe jedesmat vollſtaͤndig 
anzugeben, . worauf der Kegent entweder -von dem’ 
Antrage abfteht, ober, im Falle er bie Sage noch 
wicht erfchöpft findet, denſelben unter weiterer Aus⸗ 
fürn der dafür fprechenden Grimbe erneuert. 

. Der Fuͤnſt kann die Verſammlung fthliegen, 
verein,“ oder gänzlich auflöfen. Im legten Falle 
verlieren fämmtliche Abgeordnete, den Director Attse 
genommen, ihre Stellen, und es muß laͤngſtens bin⸗ 
wen 3 Monaten zu einer neuen Wahl gefchritteri-vorr- 
ven. Etfolgt vie Anordmung zur neuen. Wahl in der 
beftimmten Zeit nicht; fo iſt die vorige Repräfenta« 
tion wieder hergeftellt. 

Dar Ausfhuf veeſanmet ſich u Vaſerguns 
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- ae in oblingenhen: Geſchaͤfte auf Die Einladong des 
Diectors, ‚fo-oft «8. bie aorlisgenven Arbeiten noth⸗ 
wendig muchen, . ’ 

Ph, Beſtimmungen "über die Kusäbung der 
rn landſchaftlichen Rechte. R 

Vernage. una andere Beſtimmungen, welche 
Den Umfang der gegenwaͤrtigen Landestheile, die Lan- 
desevenuen, ober die Roagierungsperfaſſung des her⸗ 
doglichen Haufes betreffen, ſollen den Landſtaͤnden 
enweder wor ber. Eingehung, oder doch noch vor Deren 
Ratification, zur Ertheilung ihres Boten und ihrer 
Yuftinmuing ; mitgerheilt‘ werben. : 

\ Das Recht des Beiraths in Des Sefer : 
gebung ‚begreift zugleich in ſich das Recht der 
Bitte. und des Vorſchlags wegen zu erthei⸗ 
kander nder abzuänbernder Befepe. Verſagt ber Fuͤrß 
einen ſolchen Vorſchlage: die Sanction; fe faun der 
aandtag ihr noch bei h,poei. anders Berfammlungen 

wviederhohlen. 
Die Etats, weiße von der Ginangbehörbe, uns 

rer Concaureng der gefassten ‚Landesregierung, . zw 
fertigen imb in Zukunft auf 3 Jahre einzurichten find, 
werden: ads bem geheimen Rathe dem landfchaftlichen 
Ausſchuſſe/ mitgetheilt, welcher fie prüft, mad mit ſei⸗ 
nem Guiachten ah die Landſchaft abgiebt. In dieſer 
Btziefung find den Staͤnden von den Behörden bie 
erforderlichen Nechsruugen, Rachmweifungen und Auf⸗ 

- Fchlägfe mitzurheilen, und ihnen ſowohl von der Noth⸗ 
wendigkeit der gemachte Anforderungen, als von 
der, zweckmaͤßigen Verwendung derefruͤhers Bewill 
gungen die vollſtaͤndigſte Hebergeugung zu verſchaffen. 

Digjenigen Diener, ’ welchen Verwaltung 
der Domainen obliegt, fd dafic xcyantwortlich, 



daß den Mechten der —— f —— 
‚tungen ‚gegen die Aghaten Chen ige geleiftet „werde, 
Sollten von denfelben, und dem Sk des * 
entgegen, Diſpoſitionen uͤber das Domainenvermögen 
getroffen werden; fo follen Diefe auf bloße Einfprache 
der Landſchaft als ungültig, und felbft für den Sans 
desherrn unverdindlich erfannt werden. 

Beſchwerden über die Verwaltung über 
Ganpt und die Hanblungsmweife der Staatsdiener mäfs 
fen, vor ihrer Anbringung, auf dem Laudtage in Ber 
rathung und zur Abftimmung gebracht worden ſeyn. 
Den einzelnen Staatsbürgern iſt es geftattet, 
bemerkte Schrechen ober Mißbraͤuche der Landſchaft 
zur Aaseige zu bringen, 

Das Kap der 8 Veſchwerde und Klage ge⸗ 
"gen Staatsdiener wird vorzüglich dadurch gefichert, 
daß alle Verfügungen des Regenten von denjenigen, 
welche ihn dabei berathen haben, contrafiguire 
werden mäffen, und jeder Diener für die auf feinen 
Vortrag gefaßten Befchlüffe vem Negenten und 
dem Lande verantwortlich iſt. Das Recht 
foͤrmlicher Klage von Geite der Landſchaft findet 
nur degen Höhere Granseniene in dem Sale fints, 

wenn bie beſchwerende Handlung ein Vergehen:in ſich 
enthält, welches die Enrfpeivimg eines Gerichteg- 
fes erforbert. In allen andern Fällen tritt.bied Be 
qh werde beim Sonbesheren ein, wobei «8 won den 
Imftänden abhängt, ‚ob eine Umterfuchung, ober ein 

blos verantwortliches Werfahren fhatt findet. Ja je 
vem Falle wire der Landtag von dem Erfolge feiner 
Defchwersp in. Keuntriß gefest, 

. eäbe der Berfng 
Gegenwaͤrtiges Grundgefeg kann nur. durch 
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Uebereinftimmung deb: Kegenten: und des 
Landtags abgeindert worden. Alle Stautsdiener 
ſind auf: den Inhalt und die genaue Beobachtung 
veffelben verpflichte. Bei Megierungsveränderungen 
erfolgt die Huldigung erft, wenn, der neue Regent 
die Beobarhtung, Aufrechthaltung und Handhabung 
der Berfafjung bei feinen fürftlihen Worten und 
Ehren scheiflich zugefichert hat. Zu diefem Ende 
wird ein außerorbetlicher Sandtag berufen. Endlich 
wird dieſe Verfaffung unter die Garantie des 
teutſchen Bundes geftellt. 

‘ 
101. N 

- 233) Herzogthum Sadfen-Eoburg 

a) Geſchichtliche Einleitung 

- Der Herzog Ernft von Sachſen · Coburg» Saals 
feld erließ, bald nad) dem Wiener Congrefle, am 16. 
März 1816 ein Decret *), in weichem er die . 
Grundzüge der in feinem Staate einzuführenden neuen 
Verfaſſung befannt machte. Er fprach darin die 
Stände als Vertreter der fämmtlihen Unter= 
— and als Buͤtgen der Aufrechthaltung der 

lung aus, und gehe fle in geboprne und 
—A— fo daß die Rittergutsbeſiher zu den erſten, 
die Repraͤſentanten aber ans den Stabträthen und aus 
dem Bürgers und Bauernſtande zu den zweiten” ge 
hörten, 

' Allein wenige Jahre nach diefem befannt ger 
machten Umriffe einer ſtaͤndiſchen Verfaffung, ‚erklärte 

*) Europ. Conſtitt. Th.2. S. 306. 
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der Herzeg 'in einem Ediete ) vom 30, Det: 1620 
daß den, von bevtandestegierung werfen 

tägten, Entwurf einer neuen Berfaffang ſowehl 
ven Lanescollegien, abs einigen der vörmaligen Staͤnde 
zur Begut achtuug mitgetheilt habe, und-dap ihm 
mm die geſammten Ergebniſſe dieſer Arbeiten zur Ent⸗ 
ſcheidung vorgelegt worden wären. Er berief deshalh 
Einen außeromdeuilichen Landeag zum Maͤrz 1824 zuſam⸗ 
men, deſſen Wunſche in Betreff ver landſtaͤndiſchen 
Verfaſſung er „vernahm und möglichft beruͤck 
ſichtigte“ (wie es im Eingange der Urkunde heißth. 

Darauf erfchien am 8. Aug. 1821 die Urkunde 
ſelbſt, als 8,Géſetz **), die ſtaͤndiſche Ber 
faffung des Herzogtfums Coburg- Saal» 
feld betrxffend.“ Mit dieſem Grundgeſetze ſtau⸗ 
ben drei ſpecielle Verordnungen in Verbindung, 
wovon die eine. die Wahlordnung ***), Die andere 
die Sandtagsordnung F) vie drifte das Vers 
gätıniß ver Ötaatspienertr) zum Gegenſtande 

Später, am 13. Gept. 1821, erſchin auch 
ein ——* ediet Fit). 

102. 
b) Politiſcher Spazatten der der Berfaffuie 

vom 8. Ang. 1 

Ben. dem. ‚Staogume und ae Dhegierung. im 
Ullgerseiuen. 

Das Seearpım Cobung- Gaalei mit Eins 

Eder⸗ Dipl, Ardiv, Th. 3. ©... j 
**) hend, Ip 2. ©. 441, 
wer) Eben. &h.3. 8.59... ur 
‚HD Ebend. TH.3, &.523. \ 
*4H) Ebend. Th.3. &. 536. 
Hr) Ebend. Th.3. ©. 54. 
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ALOE DE Anues Themar Blatt einen teutfchen Weis 
desſtaat. Die Beſchluͤſſe der Bundesven 
Fammtalg;'weldje die verfafiungemäßigen Ver⸗ 
haͤltniſſe Teutfchlands, oder die Verbäftniffe tentfchee 
ee. ih Allgemeinen betreffen, find ein 
abe des Staatsrehts des Hergogthums, 
amd haten fm :dennfelben,- wenn fle vom tandespern 
ver@htiper tworben find, verbindliche Kraft. 

"Die Hoeezog 73 das Oberhaupt des Stontes, 
vereinigt in: fich alle Rechte der Staatsgewalt, und 
uͤdt ſie in den von ihm gegebenen, in dieſer Verfafs 
ſuugsurkunde feftgefeßten, Beftimmungen aus. Seine 
Perfort iff-Heilig und unverleglich. ® 

Die Herzogliche Wide ift erblich im der dire⸗ 
an leibikhen und gefegmäßigen Nachtommenfchaft 
des Herzogs nach dem Erftgeburtsrechte in maͤnnli⸗ 
her Linie; fo wie ſich Aberhaupt die Erbfolge in dem 
bergogitäher‘ Haufe nach der für daſſelbe beftehenden 
Prinogeniem » Conftitution. und nach den Verträgen 
in den ſaͤchfſeſchen Haͤuſern richtet. 
Mir 

Don im aligemeinen- Rechten und Pflichten der 
Staatsbürger. 

De Genuß aller bürgerlichen Rechte fteht nur 
Inlaͤndetn zu. — Staatsbürger find dieje⸗ 
nigen volljaͤhrigen Inlaͤndet maͤnnlichen Geſchlechts, 
welche den Huldigungseid geſchworen haben, 

Alle Einwohner find: vor dem Geſetze gleich. — 
Die Geburt gewaͤhrt keinen Vorzug zur Erlangung 
iegend vmes Staatsamts. 

Die Verſchiedenheit der anerkannten chrifttichen 
Eonfeleren’ Hat feine Verſchiedenheit in den politis 
ſchen md: bürgerlichen Rechten zur Folge. — Der 
anerkannten chriſtlichen Eonfeflionen ift die geſetz⸗ 
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saäßtge freie und öffentliche Auskbung pres IrBgions- 
cultus geſtattet. 

dem Einwohner wird der Genuß vollfommener 
——— zugeſichert. 

Jedem Einwohner fiept das Recht der freien 
Auswanderung zu. 
- Ale aus'dem Sehnsverbande herrüßtende Froh⸗ 
wen find ablösbar, fo wie alle Feudallaſten uͤberhaupt. 

‚Jever Staatsbürger, für welchen feine gefeh« 
liche Ausnahme befteht, ift verpflichtet, an der orbents . 
lichen Kriegsdientipftict Ancpeil zu nehmen. 
Bei dem Aufrufe zur Erfüllung diefer Verbindlichkeit 
entſcheidet unter den Gleichverpflichteten das Sons, 
mit Öeftattung der Stellvertretung. — EM 

außerordentlichen Nothfaͤllen ift jeder Einwohner zum 
Vertpeidigung des Vaterlandes verpflichtet. ' 

Das Materielle der Juftizertheilung und Das ges 
richtliche Verfahren, innerhalb der Grenzen feiner geſetz⸗ 

„ lichen Competenz, Form und Wirkſamkeit find von dem 
Einfluffe, der Regierung ganz unabhängig. Es fo, 
Niemand kam geſetzlichen Nichter entzogen werben. 

Kein Einwohner’darf anders, als in den durch 
das Recht und die Geſetze Beftimmten Faͤllen und For⸗ 
men, verhaftet, ober beſtraft werden. Keiner darf laͤn⸗ 
ger als 24 Stunden über den Grund feiner Verhafe 
tung in Ungewigpeit gelaffen werben. 

Bon den. Kirchen, den Unterrichts» und Wohlthatis 
J keitsanſtalten. 

Die innere Kirchenverfaſſung genießt Pi den 
Schuß der politifhen Berfaffang. 

Verordnungen der Kirchengemalt Eimnen ohne 
vorgämgige Einfiht und Genehmigung des Landes⸗ 

herrn weber verfündet noch vollzogen werben. 

D 
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Die Seiflichen find in ihren bürgerlichen Ver⸗ 
haͤltniſſen und bei ſtraſbaren “Handlungen, - welche 
nicht bloße: Dienfivergehen find, ver weltlichen 
Obrigkeit unterworfen. 
Das Kirchengut, das Vermögen der vom Staate 
anerkannten Stiftungen der Wohlthätigkeitse und 
Unterrichtsanftalten, genießen des befondern Schutzes 

des Ötaates, und koͤnnen unter feiner Bedingung dem 
Staatsvermögen einverleibt werden. - 

Von den Gemeinden. 

Die Angelegenpeiten der Gemeinden ſollen durch 
ein Geſeh geordnet werben, welches als Grundlage 
die eigene felbfifiändige Verwaltung des 
Vermögens, unter ber Oberaufficht des Staates, 
-ausfprechen wird. — Das Vermögen der Gemein⸗ 
den kann unter keiner Vorausſetzung dem Staatsver⸗ 
mögen einverleibt werben. 

Von den Sandfländen. 

She alle im Herzogthume vereinte Lanbestheile 
fol eine Geſammtheit von Landſtaͤnden beſtehen, 
welche | allen Tpeilen des Landes, als einem Ganzen,” 
gemeinfärafelich ift. 

= Diefe Gefammtheit vor Landſtaͤnden wird gebils 
det: aus 6 Abgeordneten, welche die ſaͤmmtlichen 
Riteergutsbefiser aus ihrer Mitte wählen @ 
aus dem Fuͤrſtenthume Coburg, 2 aus dem 
thtnme: Saalfeld, 1 aus dem Amte Themar); — aus 
2 Abgeordneten der Stadtob 
Saalfeld, von welchen jede ei 
ferner aus 3 Abgeordneten dei 
feld und Poͤßneck, von weld | 
Bürgern: zu wählen hat, — _ 
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ten-ber obtjgen Gtaͤdtaun ſoamulichen Morſagemein⸗ 
den, ‚fo baß aus jedem Aug, ‚mit. Jnbegpiff.der eine 
bezieffen Staͤdte einen her Eingefsfiuren: ‚gemwäßle 
wird. 

Jeder Abgeordnete wisb auf 6 — Berl, 
ü ‚aber wieder wählbar. , Wird hie Staͤndeverlamm⸗ 
hung ver dem Scluſſe iprer Gefchäfte non den Mey 
geuten ſgeloſer fo. ecloſchen dadurch Die Wahlen, 
und es tritt vor der Wiedererhffnung der ann Gtändts 
verfammlung, welche in biefem Falle binnen 6 Mos 
naten gefchehen ſoll eine ireur Wahl ein. 

Theilnahne gu: der Staͤndewahl „Fu im 
A iigemeinen nur diejenigen Staatsbirger berech⸗ 
gt, welche. im vollen Gemufſe des Staatsbuͤrgerrechts 
ſich befigden, und walche niemals wegen, gings, mit 
— Steafe. geſe huͤch bedrohten. Verbrechenß, 

swigfieps, nicht ohne aahhher erfolgte gchiche Los · 
eu in Unterfuchung  „oter wegen, Echulden, 
wenigſtens nicht ohne völlige Befriedigung ihrer Glaͤu⸗ 
biger, in Concuts befangen waren. - 

j „An ber. Wahl der, yon dgu. Rittergutsbeſttzern zu 
mäpfenhen „Alhgeoroneten ſoll jeder Beilder, siyes Im 
Sande gelegenen Ritiergutes Theil ;ehmen, „Mehrere 
Beſitzer eines Kittergutes haben einen. — * — zux 

1 der Wahl 
ie ber, Bar Mite 

en. Befigern „Einps 
r Inden Stadten 
a ven, alfgomeie 
ı Büpgerreiht, ver⸗ 
‚ erfasbert. — 5 

B 
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deſelbſt ſich befindlichen, Staatsdiener, auch ehne bisfe 
Vedingung, mit der Gemeinde ihres Ortes. ie 
Die Waoͤhler wählen die Abzuorbnenden. aus 

Kee Bepitie; Die allgemeinen Erforderniſſe eines‘ 
itgliede der Staͤndeverſammlung find: Bebennmig 

ar chriftficen Religion vhne Unterſchied Mer: Eons 
feffion; das Staotebärgerwecht ; 30jäpeiges 
Unbeſcholteuheit des Kufes; .; 
Die Abzuotdnenden dan den Staͤdten: und Dorfs⸗ 

gemeinden ſollen entweder den Beſitz eĩnesnim Lande 

————— 

Bon den Befugnifſen 

Die Stände find befugt, 
ſtaͤnden ſich zu befchäftigen ,. -ı 
kungskreiſe augewiefen find,; ın 
feggsbung, 2) auf die. 
und auf. Erhaltung des Sandes 
(ums, und 3) auf gemeinf 
und Befhwerden beiepun, en 

Mens Gefeke, walche die eigentliche Laudes⸗ 
werfaſſuug, d. h. die Veſtimmung der. gegenfeitigen 
Rechte des: Megenten und per Ctänbe:beiedien, fa 
wie. Abdnberungen und Erklärung bes:befipkanipune Des 
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Dorfen zu cher Galtigkeie die Bekimmung der 
Stinde- re Beirath und Zuftinneemg. der 
Gründe koͤnnen Geſetze, welde die perſonliche * 
heit und das Cigenthum berufen; nicht roch, ab 
gekabent. and aufgehoben werben 
fammlung gegen einen Vorſchlag inne; a; pi —* 
bis zum naͤchſten Lendtage ausgeſetzt. 

Der Regent iſt befugt, ohue änvifhe 3 
wirkung, die zur Voctbereitung, Boll 

Handhabımg der Sefete ——— kei de a 
den lanbewperlichen R den Nerorhpungen 
wid Auftalten zu —8 er bleiben die landes herr ⸗ 
then Rechte Binfihrih ver. Peinilegien, Difpenfes 
tionen, und Abolitionen.unbefepränfi 

’ Sefeßesentwürfe Pnnen nur nom {ans 
desheren an die Stände, nicht yon den 
Ständen an den tandesperen gebracht 
werden. Die Stände koͤnuen aber auf neue 
Gefege, fo wie auf Abänderung oder Aufhebung 
der beftehenden, antragen. 

: In Anfepung des Finanjwefens ſteht 
den Ständen Die Stewerverwilligang, und 
bei der. Verwaltung der Landeskaſſe, unter der. Aufe 

ſicht des Regenten, folgende Soncnrrenz zu: 1) 
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das Red, bei der'Sambedregierung auf Kaſſenſtirze an⸗ 
zutragen, und Biefe des ihren zu willfahten; 6) haben 

" ‚die Stände die Abnahme, Prüfung und. Yuftificatut 
der Landeskaſſenrechnimgen. gemeinſchaftlich mit. dre 
Landesregierung zu beforgen, und 7) zur Beſetzung 
ver Landeskaffirerſtelle ven Fuͤrſten vorzuſchlagen. 

Die Stände find ferner befugt, von dem Dias 
fterium alle Subfidien zu verlangen, welche zu dieſen 
Geſchaͤſten, insbeſondere aber, zut Pruͤfung der Etats 
und WBG fo wie zur Ueberficht der Verwen⸗ 
dung ihrer Berroiligung , und zur Beurtheilung ders 
jenigen Mittel erforderlih find, durch welche vie 
Staatsbeduͤrfniſſe gedeckt werben ſollen.  +.. 

Zur Landeskaſſe ſollen nicht. nur die directen —— 
indirecten Stenern, ‚fo wie alle noch künftig von den 
Ständen zur Detung ver Landesbeduͤrfniſſe verwillige 
werdende Abgaben, ſondern auch das Einkommun.ane 
den KRegalien unb:alle aus Uebung der landes hear⸗ 
lichen Gewalt entſpringende Gefälle, nicht minder den 
geſammte Ertrag der Chauſſee⸗ und Wegegelder; ſe 
wie alle zum Behufe. des Militairs von den Untee⸗ 
thanen erfolgende Leiſtungen, und: die von Hinter⸗ 
faffen: zu zahlenden: Schuögelver. fließen. IE 

- . Dagegen foll die Landeskaſſe die — 
Koſten ver Staatsverwaltung, die Underhaltung des 
dem Staatsdienſte gewidartenobfſentlichen· Gebaͤude / 
des Militairs, den Aufwand für Sandesbehörben) 
Kirchen and Schuken, für Chauffeen.und MBege, und 
überhaupt ‚fr: alles, was zur Gehaltung uad "a 
Detwig.des‘ gemeinen Weſens erforderlich-ft, beſtreilen . 
— Die Ueberfihinfe find, nach: Beftreinung :ver Zins 
fen, zunächft Ir dans Schyaldentilgungefends,, fo hd 
auch zur Erhoͤhung des Fonds des Disierpenfionen 

zu werwenden. Inwiefern bie eh die Om 
Gt. W. ate Aufl, -IV. 

D 
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ma in en radicirien Bebürfniffe des herzogllchen Hans 
ſes und Hofes nicht aus den Domanialeinkuͤnften voll⸗ 
Röndig beſtritten werden koͤnnen, treten Zuſchuͤſſe 
pe den Koften des Hofſtaates aus ber Landeskaſſe zur 
Gamremainentafe ein. 

Die Stevern find nur zur Deſtreitung der Same 
Wesbedürfuiffe beftimmt, zu welchen alle Staatsbuͤr⸗ 
ser nad Verpämigmäßiger Gleichheit, und alle 
Grundeigenthum, ohne Ausnahme, alfo auch die Dos 
uinineughter ebenfalls gleichmäßig beizutragen haben. 
Wenmm die Etände die notwendige Berwäligung 
fir die Erfüllung neuer, durch Verpflichtungen gegen 
den teutfhea Bund gegründeter, Verbindlichtei⸗ 
ten verweigern follten ; fo ift der Laudesherr zur Aus» 
ſchreibung dee dazu erforderlichen, durch Erfparniffe 
wit aufzubringenden, Summen berechtigt, und es 
wird über deren Verwendung öffentliche Rechen⸗ 

ſch aft abgelegt. Auch ſteht dem Sandesherun Die 
qusfhliegende Verfügung über das Mili— 
de ir, die Forviation defleiben, die Diſciplinarver⸗ 
weltung;, und das Recht, alle den Kriegsdieuſt bes 
wehiende Merorbnungen zu erlaflen, ohne ſtaͤndiſche 
Mitwirkung zu. Auspebungen zur. Vermehrung ber 
Truppen Aber. die Bundespflicht hinaus föninen nur 
Yurdy .ein Gefetz beſtinmt werben, weiches, wie das 
Kenteriptionsreglennut, nit fanzifcher Concurreng 

if. 
: Die. gefammte Staatsſchald ſoll vurch da 

befondenes Geſetz und durch. die Gerichtung einer ber 
ſendern Stoateſchulden⸗ Tilgungsanftalt ficher. geftehks, 
auch eige Vermehrung. bee Groatsfchulden ohne 
Mirmitigung” der Stände nicht: angenommen werben; 

Die Domoineneinfünfte folen für bie-Em - 
Beltung Des Dagehtenpeufe, für bie : Anminifrationde 
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teften, und den übrigen "Bedarf verwendet werben: _ 
Bar Sicherheit und Erhaltung des dem herzoglichen 
Haufe eigenthuͤmlich zuftändigen Domanialvermoͤgens 
will der Regent die Stände zur Berathung ik 
Aaſehung der nüslichen oder ſchaͤdlichen Vetwendung 
dieſes Vermögens zugezogen, und die Stände als 
BGarants des Domanialvermögens angefehen wife: 

° Die Stände. find zum Vortrage von Bitten 
imd-Befchmwerden bei dem Megentett: berechtigt: 
worüber die’ abſolute Mehrheit der- wentäftens zu Ei 
verfammelten Abgeordneten einen Befchluß gefaßt 
hat. Insbeſondere haben die Etände das "Recht, 
die‘ Befchwerden gegen 
Staatsdiener an den 
Solche Beſchwerden ſollen 
desherrn vorgelegt, und n 
Klage aufgeftelft werden, 
Öffentlichen Kaſſen, Beſt 
weigerte ober verzögerte 9 
vie Verfaſſung, oder in d 
Ehre imd das Eigenthum 
Böker der BeBörden und Eor.......... nun. 

‚Einzelne und Corporati 
an die Stände fich wenden, wi 
Afbieiduellen Interefien fi) auf 
far verlegt und gedruͤckt halte 
Wege bei den Landesbehörden 
haben. — Anträge Einzelne 
flonen hinſichtlich allgemeiner p 

bagegen unzuläffig und ftrafbı 
and Wahrung diefer Intereffei 
verfammlung als Geſammtheit 

In der Regel foll aller 6 Jahre ein ordentlicher 
Landtag gehdlten ‚werben: Doch Hänge te von dem 
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Landesherrn ab, wie oft er außerorbentliche Landtase 
vwerfammeln wil, . Er hat das Rede, die ſtaͤndiſ ven 
Verfammlungen zu berufen, zu vertagen, aufzulsſen 
und zu ſchließen. her 

Die Stände genießen während des —e 
einer völligen Unverletztheit der Perſon, and koͤnnen 
waͤhrend dieſer Zeit, ohne Einwilligung. der Stände 
werfammlung, Reiner Urt von Arreſt unterworfen 
werben ;-ben. Fall einer Ergreifung auf friſcher em 
bei begangenen Verbrechen ausgenommen. : 

Von der Gefchäftsörbnung bei, den Sandtagen. 

ı Die Mittheilung der von dem Sandesherrn den 
Ständen vorgelegten Anträge geſchiehet ſchriftlich, 
entweder dach das Tandesminifteriam, oder eine: hes 

Commiſſion. Wenn diefe Anträge durch Ber fondere n r 
 Ählüffe erledigt find; fo werben diejenigen Gegen ⸗ 

fände in der von dem Landſchaftsdirector zu befims 
menden Ordnung vorgenommen, welche von den-Rläns 
diſchen Mirgliepern in Antrag gebracht worden finds 

Zur Bearbeitung einzelner Gegenftände, kaun 
die Verfammlung einige aus ihrer Mitte durch ‚bie 
Wahl nach. relativer Stimmenmehrheit ernennen. 
Die Commiffionen haben fi) mir dem Wtiniften 
rium ober den Landtagscommiſſarien zu benehmen, 
um die erforderlichen Nachtrichten zu erhalten, oden 
um zu einer Ausgleichung abweichender Anfihten. zu 
gelangen. Die Befchlüffe dieſer Commiffionen werden 
“nad abfoluter Stinimenmehrpeit ‚gefaßt, uad durch 
ein, von der Sommiflion ſeibſt gewäßttes, Mitslien 
derfelben, entweder. mündlich oder frifctih, An dez 
Ständeverfammlung zum Vortrage gebracht. Beh 
der Berathung darüber hat jenes Mitglied der Come 

miſſion feine‘ Stimme fo gut, wie die übrigen, Staͤnde 
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Mur diejenigen, welche einen Antrag machen, 
oder den Beſchluß einer Commiſſion vorzutragen 
haben, find zur Vorleſung fchriftlicher Auffäge bes 
rechtigt; die übrigen Mitglieder haben ſich auf münd« 
Wie: Borträge zu. befchränfen. 
Zur Gültigkeit eines Beſchluffes der Staͤnde⸗ 
verfammlung ift die abfolute Mehrheit der Stimmen, 
bei Anmwefenheit von wenigftens $, nöthig, und zur 
Abänderung der ſtaͤndiſchen Verfaffung 
bie Gleichſtimmung von drei Viertheilen. 

- Bon dem ftändifchen Ausſchuſſe. 

Waͤhrend ber Zeit, wo Beine Ständenerfanmn 
lung ftaft findet , werden bie landſtaͤndiſchen Gefchäfte 
durch einen Ausſchuß beforgt, welcher aus dem Lands 
ſchaftsdirector, dem Secretair, und 4 Mitgliedern 
der ftändifchen Verſammlung befteht, welche von ders 
felben, während des Landtages, durch abfolute Stim» 
menmehrheit gewählt, und dem Landesherrn zur Ge⸗ 
nehmigung angezeigt werden. 

Die Geſchaͤfte des Ausſchuſſes find: 1) die Zu⸗ 
fammenberufung der landſtaͤndiſchen Abgeordneten, 
wenn von dem dandesherrn, entweder auf Antrag des 
Ausfhufles, oder aus eigener Bewegung, ein vers 
tagter Tandtag witber im Thätigkeie'gefeht wird; 2) 
werläufige Berathumg und Bearbeitung der bei der 
ſandiſchen Gefonmtheit zum Vortrage kommenden 
Seſchaͤfte (vorläufige Prüfung der Etatsberathung, 
Begutachtung netgerheilter Geſetzesentwurfe u. f. w.); 
3) fortwährende‘ Vertretung der Stände außer dem 
Sandtage. Doc kann der Ausſchuß weder Stenern, 
noch andere Belaſtungen der Staatsbürger bewilligen, 

„ ech ſich definitiv üben Oeſetzesvorſchlaͤge erklären. 
-" Die Auffiche über die Verwaltung der Landes» 
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kaſſe wird von einem Mitgliede des Ansfchuffes und 
einem Mitgliede der Landesregierung beforgt, 

Don der Gewähr der Verfaſſung. 

An diefem Grundgefepe Bann ohne Uebereinfiin 
mung des Regenten und der Stände, nach vorgängi» 
ger Berathung auf einem Yandtage weder etivad, 
aufgehoben noch hinzugefügt werden.‘ 

Jeder Spaatsbiener wird auf deſſen genaue 2% 
obachtung verpflichtet, und jeder Megent wird bei 
dem Antritte der Regierung big Aufrechthaltung der 

Verfaſſung durch eine fchriftliche Urkunde bei fürfte 
"Worten und Ehren verſichern. in außeror⸗ 

dentlicher fandeag nimmt, noch vor ber Huldiguns, 
diefe Urkunde in Empfang. 

Für die Verfaffung wird. bie Garantie des 
Bundestages nachgeſucht. 

. 108. 
24) Herzogtum Braunfhmweig 

a) Sefhinrlihe Einkeitung. 

Während der Minderjärigkeit des Hayes 
Karl von Braunftpweig» Molfenbiittel (weicher am 
80. Oct. 1823 vie Regierung autrat), berief fer 
Obervormund, der damalige Peinz « Regent von 
Sroßbeitannien, durch Verordnung vom 6. Sept. 1819 
die Stände des Herzogthums zum 12. Oct. 1819 zu 
fanımen, welchen ver Graf von Münfter ten Euo 
wurf zu einer neuen Verfaffung verlegte. Diefe 
erbasen ſich ‘eine Friſt zur Berathſchlagms wa or 
nannten 18 Mitglieder zur Prüfung —— 
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> zur Unterhandlung ‚mit der Negierung wegen zu 
machender Abänderungen und Zuſaͤhe. Die Arbeis - 
ten diefer Commiffion wurden am 23. Dec. 1819 
beendigt; die Unterzeihnung der Urkunde eis 
folgte von den 18 Mitgliedern derfelben zu Branıw 
ſchweig am 19. Jan. 1820, und die Rarification 
gu Carlton» Houfe am 25. pr. 1820. 

104. 

b) Politifher Charakter der Berfaffunge 
urkunde vom 25. Apr. 1820. 

Von dem Wefen und den Beſtandtheilen der fand» 
ſchaft, den Eigenſchaften und Wahlen ihrer Die 

. glieder. 

Die vereinten Staͤnde des Herzogthums Braun⸗ 
ſchweig · Wolfenbüttel und des Fürfteuchums Blau⸗ 
kenburg repräfentiren die Geſaumtheit der Bes 
wohner beider Länder, ohne befondere Beziehung auf 
die verfdyiedeuen Klaſſen, denen fie angehören. 

Die gefammte tandfchaft bilder em, aus zwei 
einander an Rechten und Anſehen voͤllig gleichen Sec⸗ 

tionen beſtehendes, ungerrenntes Ganzes. Die 
erfte derſelben begreift die Häffte der bisherigen Präs 
latencutie, umd: die Beſitzer der bisher landtagsfaͤhi⸗ 
gen Guͤter; Die zweite bie andere Hälfte der 
eigen Praͤlatencurie, die Deputisten ber. Gtäbes, 
und. die Ubgeorbneten der Befitzer länblicher. frcher 
Guͤter, welche bisher nicht landtagsfähig waren. -: 

Za der Ritkerſcha ft gehören ‚alle Cigentha⸗ 
wer der bisher mit Sit und Stimme auf.den Land⸗ 
sagen berechtigten und im Beſitze der Laudſtandſchaft 
befindlichen adlichen Guͤter. (Die Vetfaſſung nenut 
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78 ſelche Ghter.) Die Bieilftimene auf den dandta · 
gen haftet auf dem jetzigen ganzen Umfange der in 

"die Rittermatrikel eingetragenen Zubehörungen ber 
Büren, und ſoll eine Zerſtuͤckelung derjelbeh, ober 
die Veräußerung folder immatriculirten Parzellen 
Den Verluft des Stiaimrechts zut Golge haben, wos 
fern der Befiger des Gutes davon nicht vorher «bei 
dem permanenten Ausfchuffe der tandfchaft Anzeige 
gemacht, und, auf deſſen Bericht an den Landesherrn, 

. die hoͤchſte Genepmigung feines Vorhabens erlangt · hat. 
-Aus der bisherigen Curie der Praͤlaten ers 

fcheinen, als Mitglieder der erfteri Gection, die Achte 
der Etifter and Klöfter Königslutter, Anieluurborn, 
Riddagshauſen, Die Decane ober Deputirten ber 
Stifter St. Blafii und St, Cyriaci, und der Propft 
des Stiftes Stererburg; — und als Mitglieder 
Der gweiten Section dia. Aebte ober —— der 
ee r umb Klöfter Marienthal, Micgaelftein, Mas 

9, Soreng, Srantenberg, Elus und Bruus 

Von Seiten der Staͤdt e wohnen deren gen 
acdnete ber zweiten Section bei, und zwar für 
Braumſchweig 6 Deputirte, für. Wolfenbaͤttel map 
Helmſtaͤdt 2; jebe der übrigen ‚Städte fenden. de 
Mitglied zur Verfammlung. . 

- Für den Stand der nicht zu.ber. Ritterhchaft es 
, Serien. Srundbefiger auf dem Lande wird in 

‚Jedem Kreisgericht? aus ber Zahl.der ſowohl auf dem 
‚posten Laude, als in den Staͤdten und Flecken an 
fälligen Schrift » und Freiſaſſen, ein Deputirter and» 
rfehen, med der zweiten Section zugeorbuet. Die 
‚Güter und Höfe. derfelben dinfen in ihren Hauptbe⸗ 
ſtandtheilen keiner Dienfin.oder Beierve- 

. pflihtung. unterworgen ſeyn; auch Kaftes:. Las 
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Strmmschtsum die Wahtfäpigfelt auf vom jest. - 
gen Umfange diefer Güter und Höfe, und geht 
durch Trennung und Veräußerung der Theile derſel⸗ 
ben verloren. 

Die Städte werden d 
bie Güter der Stadt verwalten 
germeiſter) vertreten; daher 
Braunſchweig, Wolfenbuͤttel 
Stadtrath oder Buͤrgermeiſte 
Amtes, einer der von dieſe 
den Deputirten ift. Die uͤbri 
Stadt Braunſchweig muͤſſen 
Thaft gewaͤhlt werden, und 
Händlern, Banguiers und Fa 
dern aber aus der übrigen Ko 
nern Fabrikanten, Rentirern, 
werfern; auch müffen diefe ; 
mit Örundftüden angef 
ches gilt von den zu wählendeı 
Wolfenbüttel und Helmftädt, 
-Klafjen der bürgerliche Gew 
ner gehören müffen. Dieſe? 

jeden !anbtag von den Stabrdeputirten durch bie Mehr⸗ 
„beit der Stimmen, unter Leitung der Juſtizbehoͤrde, 

"gewählt, die ſich aber alles Einfluffes auf: Die Wahl 
ſelbſt zu. enthalten hat. “ 

Die Deputirten der zur: zweiten Seetion gehbrie 
5 Beſitzer freier Güter werben durch freie 
Wahl von den Befigern felbiger Güter unter Seitung 
des Kreisgerichts ernannt ; doch Finnen nur ſolche ge⸗ 

“ wählt werden, welche ven Aderbau ats ihr 
Hauptgemerbe betreiben, nicht aber diejeni« 
gen, bei welchen andere bürgerliche Verhaͤltniſſe vor- 

Bere ne. pgeen 
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Barı nen Pflichten und Rechten wer taubfthube, ” 

Da, ver bisherigen Verfaffung nah, nur die 
Reichs⸗, Kreis» und Prinzeffiunenfteuern, fo wie 
überhaupt die zur nothwendigen Vertheidigung des 
Varerlandes erforderlihen Auflagen, ‘ohne vorhes 
tige Verwilligung der Stände, aufgebracht 
werben mußten; fo erhaͤlt dieſer Grundſatz im Weſent⸗ 
lichen bei der allgemeinen Beſteuerung des Landes 
auch ferner ſeine Anwendung. Nur verſteht es ſich, 
bei den inzwiſchen in Teutſchland eingetretenen Vers 
änderungen der Staatsverhältniffe, und da vermöge 
derfelben die Verfügungen und Beſchluͤſſe der 
Bundesverfammlung für ſaͤmmtliche teuß 
ſche Staaten verbindlich find, daß die darnach, 
und zur Erfüllung der Bundesverpflichtungen des 
Landes, erforderlichen Steuern und taften von den Uns 
terthanen getragen, und ftatt der vormaligen) Reichs⸗ 

‚ und Kreisanlagen auch ferner aufgebracht "werden 
muͤſſen. 

Wenn aber zu andern Staatszwecken und Ein⸗ 
richtungen wene Abgaben den Einwohnern auferlegt 
werben ſollen; fo kann ſolches nicht anders, als 
mie Einwilligung der Staͤnde geſchehen. — 
Die verwifligten und ausgefchriebenen Steuern allee 

* Ar follen unter der Aufſicht und teitung eines von 
dem Landesherrn und den Gtänven gemeinfdhaftlich 
Befeten und abhängigen Landesſteuercollegiums erie« 

, verwaltet und berechnet werben. — Den ver- 
Pd Ständen ſollen vie Etats und Rehm 
gen Aber vie Einnahme ımd Ausgabe ver allgemeinen 
Steuerkoffe, aud eine Nachweiſung über die Ver⸗ 
wendung der durch die ausgeſchriebenen Steuetn eine 
gegangenen Summen, von einem Landeage zum aus 
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N dern vorgelegt werben, und Eönnen biefelhee ſcheifte 

liche Bemerkungen barkber ‚bei der Sandesferrichaft 
einreichen und Anträge darauf gründen. 

- Die Etats über neu anzulegende Steuern. were 
den von dem fandesheren und den Ständen gemein⸗ 
fehaftlich tegulirt. : 

Verordnungen, welche eine Abänberung.in 
den beftehenden allgemeinen Civil« und 
Criminalgefegen begweden, werben, fo oft. 
die Umftände verftatten, den Ständen vgrges 
legt, und diefelben daruͤber mit ihren Bemerkunge— 
Gutachten und Kath gehört werden. — Ein neuet 
Civil = und Ctiminalgefegbuh, eine neue Proceß⸗ und’ 
allgemeine Poligeiordnung koͤnnen nicht ohne Bera⸗ 
thung mit den Ständen eingeführt werden. . 

Iſt von mwefentlichern Veränderungen bie Rede 
welche bie Landesverfaſſung, Landescollegia, Gerichts 
und allgemeine Verwaltungsbehoͤrden, deren Wir 
Eungsfreis und Verhaͤltniſſe betreffen; foll von Bes 
fimmungen, welche zwifchen dem Regenten umnd ‘det 
tanbfhaft nertragsweife getroffen fin, abge⸗ 
wichen; ſollen allgemeine geſebliche ‚Veränderungen 
in Auſehung der Zehnten, Dienſte, Meier⸗ und ſom 
ſtigen gutsherrlichen Verhaͤltniſſe und Gefälle: ver 
fügt, oder Allgemeine Gefege über die Thellung der 
©emeinheiten gegeben werben; fo ift dazu eine Dem -' 
handlung und Uebereinkunft' nike 
Ständen nüthig. - ' J 

: Den verfammelten Ständen ſteht frei, nam 
Kegenten Borfchläge zu allgemeinen , 
Verfügungen umd Anſtalten zu thım, und ‚werben 
ſolche von ver Regierung ftets mit aller Aufmerkſam⸗ 
teit aufgenemmen, fergfältig geprüft won.‚efamlidfk 
berüdfichtigt werden. — Nicht weniger find die Laud⸗ 
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aade deſugt, wegen bemerkter Mangel oder fi 
WMeßhrauche bei der Geſetzgebung, Rechtspflege 
und Verwaltung, angemeſſene Vortraͤge an den 
Regenten zu richten, und über deren Abſtellung gute 
acht lich fih zu Außern. — Auch ift den Ständen 
unbenonmen, dem Sanbeshern Beſchwerden und 
Klayen aber. die böhern Laudesbehoͤrden 
und Staats diener, wegen pflichtwidriger Ver⸗ 
waltung ihrer Amtsgefchäfte, vorzutragen. 

Um ven verfaffungs« und orbnungsmäßigen 
Wang ‘ver Staatsgefchäfte und. die öffentlichen Dee 
anıten wegen ihrer Berantwortlichfeit zu fichern, 
werden die, unter ber Unterfchrift des Landes herrn 
erlaflenen, Reſcripte und Verfügungen jedesmal mit 
ver Contrafignatur eines Minifters oder Mitglieds 
des geheimen Raths verfehen. ine mit diefer Cons 
trafignatur nicht bezeichnete Verfügung des Kegenten 
In Janbesangelegenpeiten wird als erſchlichen an⸗ 

gelegen, . 
Die von Seiten der Sandfchaft dem Eeenerel⸗ 

_ ginn zugeordneten 4 Mitglieder (aus jeder Section?) 
bilden zugleich einen bleibenden Ausſchuß der⸗ 
felben: für die zwiſchen den Landtagen noͤthig oder 
rath ſam befundenen Mitthellungen. Dieſer Ausſchuß 
— — unaufgefordert, Vorſtellungen und Anträge in 

pen Angelegerrpeiten bei dem Landes herrn 
Fe r u feine gutachtlihe Meinung daruͤber 
Michtunäfig äußern. — „ Yußer biefem permanenten 
Ausſchufſe beſteht noch ein größerer aus 9 Mit 
gliedern beider Sectionen, welchen ber erfiere in allen 

hen wen Landtagen " vorfallenben landſchaftlichen 

heiten vog Wichtigteit zugugießen hat. 
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" Bon der Verſammlung der Stoͤnde aufn due Sande 

‚Seien, irfhloffenen Ypträge- warden Aafpıt;Tes.am 

Sergosthum; Vraunſchweig. 52a 

tage, und ber Behandlung der Gefchäfte ierfellen. > 

Aller 3 Jahre wird regelmäßig elii Sankt je 
halten;" außerordentlich, "wenn der Jandespeikbef ni 
dere Veranlaffung dazu finder: " / 29 90 

Jede Sectlon ber Gtäntde bildet für fich tihi 
befondere Verſammlung, und faßt Apr B Na 

4 
nad) abfoliter Mehrheit der Stimmen. ' " "7 
, Zede Section wählt aus ihrer Mi H ner Mrd 

fidenten, einen Dicepräfidenten und einen Geststoir, 
Zu den beiben erſten Stellen gehört die. Heftäfigung 
da8 Landesherrn. J 

Jede Section | 
eines Drittheils ihrer 
ih fafen, muß die 

> Ietes Mitglied 
doch muß die Stimn 

“ glieder entfheiven, cd 
eignet, auch ob die 

e vorgängigen Pri 
hergeben ſey. 
zr. Ale Vorträge 
muͤndlich feyn; nur ı 
und did im Namen ft 
den, Keferenten dürfe 
Die. abfolute. | 
alten. Salfen, außer 
trag an den Landeshe 
ehne · meſentliche Abaͤr 

verſeſſung enthält, w 
esforbegt werden., je urch uiiur d 
3 » Adie sehe verhan delue Gegenſtaͤnda nnpinn eine 
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vorn Eerton mirgechelit in weichen: die vorliegende 
Sache alsdann einer. Commiſſion zur borkäufigen 
Prüfung übergeben wird. Auf den Bericht derſelben 
rd. daruͤber beraten und abgeftimmt. — Sollten 
ide Sectionen über einen vorliegenden Gegenftand 
wicht fih- vereinigen; fo findet eine Zufammen-, 
fretung von Commiffarien ftatt, welche aus 
jeder Section in gleicher Anzapl ernannt werden, und 
denen, wenn bie Sectionen es auch nur einfeitig wuͤn⸗ 
fen, landesherrliche Commiſſarien zugeordnet were 
den Fönnen.“ " ” 
Ur lleber einen Gegenftand, In Anfehung deſſen 

beider Sectionen nicht zu. Stande 
er Antrag und eine weitere Delibes 
elben Landtages nisht mehr zulaſſig. 

„er kann geheime Raͤthe oder andere 
Staatsbeamte als Commiſſarien zu einzeinen Sitzun⸗ 
gen der Sectionen abordnen, um die an die Landſchaft 
drlaffenen Anträge mit ihren Gründen näher zu ente 
Kideln ımd ans einander zu feßen. Doch bleiben dies 
felben bei ‘der Berathfchlagumg und Abftimmung der 
Section nicht gegenwärtig. . ö 
Nicht nur alle von dem Landesherrn und von 
einet "Section an die andere erfaffene Antraͤge, forte 
dem’ auch ‘alle fonft in Erwägung kommende umfaſ⸗ 
fende "Wegenftände muͤſſen, vor ihrer Verhandlung 
ie der länbifchen Berfammlung, einer’ zu waͤhlenden 
Eommiffion von 3, 5 oder 7: Mitgliedern über 
geben werben. ne 
Die Verhandlungen ver Landſchaft mafſen fo 
Bange geheim gehalten werden, bis die Reſultate 
derfelben gefaßt und zur Publication gelange find, &s 
M andy aicht ertanbt, Yie-Deimngen und Bora ein, 
seiner Mitglicher bekann zu machen. — Der wun⸗ 
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tagsabſchied, unterzeichnet von dem Ihnbesherg 
und von. dem Präfidenten amd dem Landſyndieus der 
Stände, wird durch den Druck zur öffentlichen 
Kunde gebracht. 

0 Be; 
25) Herzogthum Naff :ĩ 

a) Geſchichtliche Einleitung.“ “ 

Die Laͤnder des Hauſes Naffau hatten durch ben 
Keihsbeputationshauptfchlurg und durch die Conföpes 
rationsacte des Rheinbundes wefentlihe Veraͤnderun⸗ 
gen erfahren; nicht unbedeutend waren diejenigen, 
welche n a ch der Auflöfung des Rheinbundes erfolge 
fen, beren Exgebniffe,: nach dem Abſchluſſe der Ver! 
träge mit dem Naffau⸗Oraniſchen Haufe im Königs 
reiche ber Niederlande (24. Jul. 1814), und mit 

2) Es kei in den Europ. Eonftitt. Th. 2. S. Wo. — 
So näb Beäders Arie, 23. ©. WI. 7: 
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danuls noch lbenden beiden Fuͤrſten, ve — 
Weich Auguſt von Raſfau, und der Fiuſt 
Wulhelm ven Raſſau, die Stiftung einer Pond 
fändifhen Verfaffung aus, der erften uf 
teutſchem Boden ach der Auflöfung des Rheinbuns 
des, -und in der Zwifchenzeit zwifchen dem erften 
Parifer Frieden vom 30. Mai 1814 und den Beftims 
mungen deu teutſchen Bundesacte vom 8, Juny 1815. 
— Zwei fpätere Patente *) vom 4 Mop. 1815 
betrafen; 1) die Wahl der Sandftände, und 
9) die Bildung der Herrenbant ver Land⸗ 
fände. Ar 

’ 106. 

b) peltitger — ‚der Berfäffung 
‚vom 2, Sept. 1814, ., .. 

Das Patent, welches die Grundzüige vet Gere 
faſſung des Herzogtums enthält, zerfätle in gel 
Theile. Der erfte nennt die allgemeinen. feat 
baͤrgerlichen Rechté, welche die deden Regen⸗ 
ten bexeits in eingelnet Eltten ausgeſprochen — 
And tr Hein Patente ihrem Farbe wieverhohlt gu 
ten; der zweite begegnet vie‘ heuangeochnerki | im 
Bifgen Verpälentffe, 

"Die Färften erklärten! daß fie The nut die 
bürgerliche Freihelt ihter Unterthänien | mögliche 
gefichert, und die-politifche Gleich heit derſelben 
vor dein Geſetze aufrecht erhalten, ſondern auch den- 
Grund zu einer, auf diefen beiden St uͤ tz⸗ 
pundten rubenden, Verfaffung gelegt A 
„on diefer Abſicht ausgehehb und vor ſo 

" 2 veir — in den PIE HTRRERG am. 
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weggrünben ’peleitet, Gaben Wir bie nollfonauge| 
eng religio” F " 
jedes Gotten 
babt; eben fo di 
Meinungen, 
nicht eine Beſ 
Unfern Uuterthi 
Vermögen, na 
diejenigen Staa 
freiheit in Unſe 
Die Seibeigen 

Hergogthume 9 
zwang unter ( 
löfet, koͤrperlich 
ſtellt, erbliche 
ämter nicht 
Ständen zu de 
berufen., wer U— 
pflege ward, 
seongen Juſiizt 
fern landesherrl 
‚gepsdnet, nnd | 
Staatsdiener w 

die freie Benutz 
Schuß fehirmer 
Wipbapı und ı 
Weidegerechtſan 
dig, Ablöfung . ı 
Sert vituten vorb 
valligen Gewerb 

troffen. Wir h 
Unterthanen er 
FEN Wir 

dazn keitrag 
E. W. ate Auf 
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reinen Einkommens; daß einzelnen Staͤrven 
Wer: Perfonen keine Befreiungen forthin davon ers 
täffen werden. Wir haben in deingenben Finanzan⸗ 
gelegenpeitem Domainen Unfers Haufes zum u 
theileder Staatskaſſe veraͤußert. — 

Ü Unterrhanen haden aber auch (durd, Theilnahm— “ 
dem Defreiungstampfe im Jahre 1813 und 1814) 
ihr Recht auf eine feibfiftändige und ehrenhafte Seel⸗ 
kung unter den verwandten Stämmen des teutfchen 
Volkes im künftigen teutſchen Staatenvereine ſich bes 

feſtigt, und Wir-finden Uns bewogen, die Anerfanı 
ang diefes Rechts, durch Bie-danerhafte- Bde 
gründung einer eigentHümlihen VBerfafs 
fung, noch mehr ihnen allenthalben zu verſichern. 
Es iſt übrig, Allem, was fir die Einführung einet 
fiberalen, den Berürfniffen Unfrer Zeit und Unſers 
Staates " entfpreehenben ‚, Serfaffung in Unſerm Here 
zogthume entwedet fihon gefhehen iſt, oder nach er⸗ 
forderlich fern wird, auch eine gleich Fräftige 
Grwäprleiftung im Innern zu geben, welche 

Wir in der Errichtung von tandfländen ges 
n zu haben glauben. Indem Wir Unfern 

andftänden die Bewahrung jener ange 
brten Orundlagen ſowohl, wie die weh 

tere Ausbildung einer ſolchen eigenthäms 
lichen tanbesverfaffung Abertragen, Abe ' 
kaffen Wir Uns der Hoffnung, dieſelben gegen den 
Wechfel aller Dinge, welchen gefeßliche Einrichtun⸗ 
gen in rein monarhifchen Etaatsformen mehr, als 
Moe ee eg find , nad Biggi 
er za haben. 
*, Rad) diefen allgemeinen Grunpfägen folgten ad 

&üzelne Beftinmüngen:- 
es. Die Sanbflände io sifommengefeht- aus Mit⸗ 
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gliedern der Herrenbanf, und Landesve⸗ 
putirten, welche in. abgefonderten Sitz um 
gen fi verfammeln. Die Mitglieder der Herren 
bone werden vom Regenten auf Lebenszeit, 
oder erblich ernannt; die Landesdeputirten aber von 
den Vorſtehern der Gejftlichkeit und höhern — 
ſtalten, von den begütertften Landeigenthuͤmern, und 
von den Inhabern größerer Gewerbe erwäplt. 

Die Eicherheit des Eigenthums ynd ber perfüns 
chen Freiheit wird unter bie mitwirkende Gewaͤhr⸗ 
leiſtung der Landſtaͤnde gefiel. Sie ſollen dam 
über wachen, und darauf zu halten befugt 
feyn, daß die freie Wirkfamfeit der oberften Sufttze 
behorden nie befchränkt werde; daß willkuͤhrliche Ber 

ven, ohne rechtliches Verfahren nach den bes 
—* Gefetzen, auf keine Weiſe ſtatt finden; ‚ud 
daß kein-Unterthan feinem durch die Geſetze 
"son ordentlichen Richter durch außerordentliche Maas⸗ 
segeln entzogen werde. Zu bem Ende werben be 
tandftänden folgende Rechte beigelegt: : 

Ohne ihre Einwilligung fell an den, im Eins 
gange dieſes Patents erwähnten, bie Aufrechehettuug 

. der bimgerlichen und Gewerbe = Freihen ſo wie die 
Gleichheit der Abgaben bezweckenden, Geſetzen und 
Einrichtimgen von dem Regenten nie eine Abändes 
nung verfügt werben. Ueberbies follen wichtige, das 
Eigemthum, die perfontiche Freiheit und. Verfaſſung 
betreffenwe, neue Laudesgefetze wicht ohne 
den Kath und die Zuftimmung- der Sands 
fände eingeführt werben. ER: 

Sie konnen dem Kegenten Vorfläge zw 
Abanderung beftehender und Einfuͤhrung neuer Off 
überreichen; allgemeine und befondere Befchwers. 
den einzelner Landettheile oder Untestpaurntiafien dem 
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Hegenten vortragen, und fordern, daß gegen. bem 
Eeaatsminiſter und gegen Landescollegia wegen bes 
ſtimmter Beſchuldigungen (Verlegung der Beſtim ⸗ 
mungen der Verfaſſung, Beſtechung, Concuſſion) eine 
Unterſuchengscommiſſion angeordnet werde. Solche 
Borſchlaͤge und Beſchwerden konnen von jeden ein⸗ 
gelnen Mitgliede der Herrenbank und der Lan⸗ 
desbeputirten, während der Sitzung ihrer Verſamm⸗ 
dungen, in Antrag gebracht, dem Regenten aber 
wur, nach der Zuftimmung der Mehrheit in jeder Abs 
teilung, vorgelegt werben. Auf gleiche Weife wers 
den die vom Regenten den tandftänden zum 
Butahten und zur Beiftimmung mitzutheis 
denden Örfegesvorfchläge in jeder Abtheilung 
befonders bifcutiet und dartıber abgeftimmt; fo daß 
nur die für ſich zählende Stimmenmehrheit in jeder 
einzelnen Abtheilung die Zuftimmung der Landſtaͤnde 
beurkundet. Herrſchen getheilte Meinungen in’ beiden 
Abtheitungen; fo wird die Vereinigung verfelben 

durch eine, von jeder Abrheilung in gleicher Anzahl 
ga erwählende, Deputation verfucht, welche unter 
den beiden Präfiventen zufammentritt. Bei nicht ftaft 
findender Vereinigung bepält fi der Regent die Ents 
Mheidung vor. 

’ Ale zu erhebende directe und indirecte 
Abgaben follen von der Mehrheit der Landſtaͤnde, 
wobei die einzelnen Stimmen in beiden 
Abtheilungen zuſammen zu zählen find, 
im Voraus bereilligt werden; alle Directe Abgaben 
für den Zeitraum eines Jahres, die indirecten, 
wech Gucbefinden, auf fechs Jahre. Zn dem Ende 
iſt das Beduͤrfulß des kommenden Jahres, ſammt 
dem wahrſcheiunlichen Ertrage ber. zu erhebenden Ab⸗ 
‚gaben, in genauen und vollſtandigen Ueberſichten, 
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ihnen vorzulegen; anf gleiche Art auch die gefchehene 
Verwendung der bemilligten Abgaben ihnen, unter 
Einfiht der geführten Rechnungen, mit den Belegen \ 
derfelben nachzuweiſen. 

\ Die tandftände koͤnnen, während ihrer Sihungs- 
‚zeit, Vorftellungen und Bitefhriften vom 

einzelnen Unterthanen, fo wie von Gemeinden ans 
“nehmen. Gie-müflen aber ſchriftlich an die Präfie 

denten beider Abtheilungen eingeſchickt werden. u 
* Die Stände verfammeln fih jährlich; ver Res 

geut Bann fie, nach dem es ihm erforderlich ſcheint, 
außerorbentlich zufammenberufen, auch die Verſamm⸗ 
lung vertagen, und auflöfen. Er ernennt zu den 
Sißungen jeder Abtheilung Commiffa 
rien, welche an allen Verhandlungen Theil nehmen, 
ohne bei der Abſtimmung zugegen zu ſeyn. 

Wahrend der ſtaͤndiſchen Verſammlung kann 
kein Mitglied, ohne Zuſtimmung der Abtheilung, 
wozu es gehört, verhaftet werben. 

Gebohrne Mitglieder der Heren bank find 
alle Prinzen des Haufes nad) zurüdgelegtem 2iften 
Jahre. Erblihe Mitglieder derfelben find die jedes⸗ 
maligen Befiger der im Herzogthume beftehenden Stan⸗ 
desherrfchaften : der Grafſchaft Holzappel und Herrſchaft 

“. Schaumburg, der Grafſchaft Wefterhurg, der Herr⸗ 
ſchaften Keiffenberg und Cransberg, der (fürftlich 

rLeyenſchen) Grundherrlichkeiten zu Fachhach und Nies 
vern, fodaun die gräflihe Familie von Walderdorf, 
und die freiperrliche Familie von Stein. Sie haben 
das Med, der 
das 2öfte Jahr 
nen fih, nad) € 
tigte vertreten ( 
und erblihen M 
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eigeuthämern in dem Herzogthume ſechs Viril⸗ 
fimmen bei der Herrenbank verliehen, welche fie 
durch Deputirte vertreten laflen, die von ſaͤmmtlichen, 

. wenigftens 21 Fl. zu jedem Grundfteuerfimplum ent⸗ 
richtenden, ablichen Gutsbeſitzern aus ihrer Mitte zu 
jeder ſtaͤndiſchen Verfammlung erwählt werden *). 

Die Verſammlung der Landesdeputirten 
befteht aus 22 Mitgliedern, welche das 25fte 

+" Jahr zurädgelege haben muͤſſen, und durch abfolnte 
Stimmenmehrheit auf die Dauer von 7 Iahren ers 
wählt werten. Gie beftehen aus 2 nfpectoren der 
esangelifhen und 1 Dechant der katholiſchen Geiſt⸗ 
lichkeit; aus einem Mitgliede aus den Vorftehern der 

hoͤhern Lehranſtalten; aus 3 von den höchftbeftenerten 
*  &ewerbebefigern, welche wenigftens einen, den Ges 

werbefteuerfimplum der gewählten Klaſſe gleichftehen 
den, Steuerbetrag entrichten; und aus 15 von der 
meiftbegüterten Sandeigenthimern, welche zu jeden 
Grundſteuerſimplum wenigftens 21 Fl. beitragen. 

Den Präfiventen der Herrenbank ernennt ber 
Herzog für jeve Sigungszeit aus der Mitte derſelben; 
den Mräfldenten der Deputirten aus 3 von benfelben 
vorgefchlagenen Mitgliedern. j 

Die Sißungen der Sandesdepntirten 
find öffentlih **). — Die Verhandlungen beis 

*) Durdy diefe legte Beftimmung, welche in dem angeführten 
Patente vom 4. Nov. 1815 enthalten ift, ward manches 
in dem RVerfaffungspatente vom 2. Sept. 1814 mebificktt. 

*#) Zm Patente vom 2. Cxest. 1814 hleß es: „die Sitzungen 
‚ find nie öffentlich; doch können die Deputirten durch 

’ Stimmenmehrheit bie öffentliche Bekanntmachung ihrer 
Verhandlungen, mittelft Abdrud und Vertheb— 
lung von 25 Eremplaren an jedes ihrer Dir 
glieder, vererdnen.”” — Gpäter ward aber die Defi 
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ver Kammern werden duch Drud ve öffentlichen 
Ks gerad. . 14 

17. 

26) Füͤrſtenthum Lippe⸗Schaumbursg. 

Verfaſſung vom 15. Jan. 1816. 

Mit Beziehung auf die Verhandlungen und er 
ſchluͤſſe auf dem Eongreffe zu Wien, fprad) der Furſt 
Georg Wilhelm won Lippe⸗ : Shaumbing in einem Res 
—8 vom 15. Jan. 1816 die Grundzuge ver l anda 
ſtäändiſchen Verfaſfung in feinem Staate aus. 

Er ertheilte ihnen folgende Rechte: das Recht, 
wie zur Staatsverwaltung nöthigen Husgaben nach 
Den ihnen vorzulegenden Berechnungen zu prüfen; 
nie dem Regenten über das Macs und die Art der 
Beftenerung ſich zu vereinigen, und die darnach er⸗ 
forderlihen Steuern zu verwilligen (in welcher 
Hinficht der Landesvergleich vom 3. Dec. 1792 
beftärigt ward); — das Recht, tiber die zu erlaffen 
den attgemeitien Sandesgefabe ihr Gut ach⸗ 
ten, und, wenn ſie auf die Landesyerfaſſung einen 
wefentlichen Einfluß haben, ihre Einwilligung 
zu’ errdeilen; — das Recht, von der Verwendung 
ber. Landesſteuern Kenntniß zu nehmen, "und jaͤhnich 
die Rechnungen der dandesſteuerkaſſe zur Einficht zu 
erhalten; — das Recht, über Gegenſtande ter alls 
Fe Wohlfahrt dem Regenten Borfchläge zu 
machen / fe wie ihre Befthwerden hbet: — 
und Unregelmaͤßigkeiten im öffentlichen Dionſte, mit 
Beweiſen belegt, bei ihm anzuhtiagen. . 

fenalicht eit der gungen ber amsiten. Kuna: 
form autse ſprochen. 
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"Alle Untertanen der Schaumburgifchen Lande 
find zur Landſtandſchaft berechtigt, dergeſtalt, daf 
die wirflihen Befiger adliher Güter, die 
Deputirtender Städte und Fleden, und die 
Deputirten der Amtsunterthanen "auf dem 
Landtage zu erfcheinen befugt ſeyn follen. — Die Land⸗ 
ftände von der Ritterſchaft müffen ein adliches 
feetes Out befisen, und 25 Jahre alt ſeyn. — Die 
Städte Büdeburg und Stadthagen, und die 

Slecken Steinhude nnd Hagenburg fenden jedes 
einen Deputirten, welchen der Magiftrat aug feiner 
Witte, oder aus der Bürgerfchaft beftellen Bann. — 
Ans den wirklichen Befisern von Bauergütern, 
welche 30 Jahre ee haben müffen, ſollen 
erſcheinen: aus dem Anıte Buͤckeburg 2, aus dem 
Amte Stadthagen 2, aus dem Amte Hagenburg einer, 
unb aus dem Amte "Arensburg einer. 

Jaͤhrlich fol ein Landtag gehalten werben. 

. 2108, : 
M Säſtenthum LippesDermold, 

Verfaſſung vom 8. Jun. 1819. 

"AH Wormünderin ihres Sohnes, des num re 
gietenden Fuͤrſten Leopold, gab bie verwirhvete 
(nun verewigte) Sürftin Pauline am 8, en 1819 

ihrem, Staate eine Verfaſſung, welche, nah 
einer öffentlichen Beurtheilung derſelben in der Hal⸗ 
le’fhemtiteraturzeitung 1820, St. 40, us 
ver Geder der Fürftin felbft gefloffen und 
von dem Fürften Leopold mit unterzeichnet worden 
iſt, die aber bis jegt noch nicht ins öffentliche feben 
wet, weil nice nur die akten Landſtuͤnde von Ritter⸗ 
ſchaft und Staͤdten, fondern auch der Fhefi von 

jun 
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tippe Schaumburg, als Agnat, (2. Ang. 
1819) Widerfpruch gegen diefelbe bei der Bundes⸗ 

verſammlung zu Frankfurt erhoben. 

Die wefentlichften Beftimmungen derfelben find: 
Die bisherigen Stände von Kitterfchaft und 

Städten im Fürftentfume Lippe werden aufgehoben, 
und durch eine Vertretung aller $andeseinmohner 
erfegt. Diefe Volksvertretung ruhet auf Grund⸗ 
eigenthum, und bilder fih aus den drei Klaſ— 
fen der fhrifefäffigen Orundbefiger, tes 
Bürgerflandes, und des Bauernftandes, 
Jede diefer drei Klaffen wählt aus ihrer Mitte fieben 
Abgeordnete, welche den Landtag bilden, 

Diefe Stände follen bei Einführung neuer, 
oder Abänderung früherer Landes geſetze ihr Gut⸗ 
achten, und, wenn jene Verordnungen auf die 
tandesverfaffung wefentlichen Einfluß ‚haben, ihre 
Zuftimmung geben. — Ohne Berathung und Beis 
ftimmung der Stände kann Beine ‚neue Steuer 

. aufgelegt, und Feine Anleihe auf den Credit land⸗ 
chaftlicher Kaſſen gemacht werden. Die bisherigen 
Gteueth bleiben vorerſt noch. in gewohnter Art. — 
Die Regierung legt auf dem Sandtage den Etat ber. 
noͤthig erachteten Bewiligungen den Ständen zun 
Präfung vor. . . 

Den Ständen ſteht das Recht des Vorſchla⸗ 
ges, der Anzeige und der. Erinnerung bei 

- Gegenftänden zu, welche die Wohlfahrt des Landes, 
Vervollkommnung der Geſetzgebung, Mißbraͤuche der 

- Verwaltung, und Verbrechen einzelner Staatsdiener 
umfaffen. . 

. Außer ‚dem Sandtage beflcht ein Nusfhuß- 
aus dem Landfchaftädirector, dem Landſyndicus, und 
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3 Deyutieten, von weichen aus jeden Stande einer 
wird. 

Ein Deputirter muß 30 Jahre alt ſeyn, und ein 
Srundvermögen von 3000 Tpalern haben. — Er 
wird auf 6 Jahre gewählt. Die Mitglieder der Regie⸗ 
rung, der Rentkammer, des Confiftoriums, der obern 
Zutidfe, und die, welche Hofchargen oder Militaire 

befleiven, Eönnen keine Deputicten ſeyn. 
Die ordentlichen Sandtage werben aller zwei 

Jahre gehalten. 
Die Deputirten berathfchlagen in Einer Kam⸗ 

mer. — Die Berathfchlagutgen gefhehen öffent 
lich; doch kann die Kammer das Abtreten der Zus 
hörer verlangen. Die Refultate des Sanbtages 
follen in paßlicher Form imd Kürze durch den 
Drnd bekannt gemacht werben. 

Zu einem gültigen Beſchluſſe bedarf es der Ans 
wefenheit von menigftens $ der Depntirten. Die 

“ Stimmenmehrheit entſcheidet; doch fteht jedem Ab⸗ 
georbneten frei, feine abweichende Meinung in einem 
befondern Auffage zur Kennmiß des Regenten zu 

Die Yandesabgeorbneten find wegen ihrer Aeuße⸗ 
rungen in der Ständeverfammlung nicht verantwort« 
Ach, und, während: der Dauer’ des Landtages, perſon⸗ 
lich unverleglich. Nur die Begehung eines Ders 
brechens koͤnnte Verhaftung zuziehen. 

‚ +28) Farſtenthun Batred- Pyrmont. 

Verfaſſung vom 19. Apr. 1816. 

Das Fuͤrſtenthum Wal deck (nicht aber Pyr⸗ 
mout) hatte bereits ſeit Jahrhunderten Stände, ger 
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bitdet ans ver Ritterſchaft md den Erädten. Weil 
aber diefe ftändifche Verfaffung den Verhaͤltniſſen 
einer jimgern Zeit nicht zu entfprechen fehlen; fo erließ 
der, am 9. Sept. 1813 zur Regierung gekommene, 
Gürft Georg Heinrich am 18. Jan. 1814 ein 
Verfaffungs: und Organifationsdeerer*), 
welches nicht nur dem Lande, fondern auch der Vers 
faffung, fo wie zugleich der Verwaltung eine . 
neue Geſtaltung gab, die zeitgemäßer, als bie frühere 
war, freilich aber, der Form nach, fehr breit ges 
Seiten und in einem unbehülflichen Ausdrucke erfchien. 

a8 Ganze, das nicht ohne Luͤcken, und wahrfchein« 
lich das Werk einer eiligen Bearbeitung war, enthielt 
weder eine eigentliche Vetfaffungsurfunde, noch eine 
erfhöpfende Werwaltungsorbnung, fondern beides 
zugleich in nachtheiliger Mifchung. Der weſentlichs 
Vortheil dieſes Decrers ſchien auf das Fuͤrſtenthum 
Pyrmont zu fallen, weil dieſes dadurch berechtigt 
ward, zu den ſtaͤndiſchen Repraͤſentanten des Fuͤrſten⸗ 
thums Waldeck vier Depntirte zu fenden, die 
daſſelbe befonbers. vertreten, und aus zwei Grundbe⸗ 
figern, einem Deputirten aus dem Gewerbeſtande, 
und einem Gelehrten beftehen ſollten. 

Allein die bisherigen Stände des Landes. zogen 
das Alte vor; theils weil auch fie befteuert werben- 
ſollten; theils weil das Fuͤrſtenthum Pyrmont in die 
ftändifche Vertretung aufgenommen werden war **), 

Die. Befchwerden daruͤber gelangten bis in das 
Hauptquartier der verbuͤndeten Monarchen ***), Eine 

2) E86 ſteht in den Europ. Conſtitt. 
**) &o erklärt ſich darüber der Waldedifd rn⸗ 

hagen in Läders Archiv, Th.2 a 
“se 5, Ludw. Klüber, Gtaatsarchiv un 

des, Beft 6. S. 1. 
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vorläufige Eonvention vom 3. July 1814 befriedigte 
die Forderungen der Altern Stänte nicht. Da berief, 

‚der Fürft zum 26. März 1816 die Stände nach Arol⸗ 
fen, mo am 19. Apr. 1816 ein Landesvertrag 
zwiſchen Gem Kegenten und den Ständen abgeſchloſſen 
ward, welcher die neue Verfaffung, doch mit . 
Einfluß vieler Verwaltungsgegenftände (z. B. der 
Eintheilung des Landes in 5 Oberjuſtizaͤmter, in eben , 
fo viele Rentaͤmter, der Beibehaltung der Patrimonial⸗ 
gerichtsbarkeit 2c.) enthielt. (Es beißt in der Eins 
leitung dazu, der Fürft Habe, „im Einverſtaͤndniſſe 
mit den Ständen, der bisherigen Laudes- und ftän- 
vide Beten folgende nähere Einrichtung ger 

nn wefentlichften Beftimmungen verfefben find: 
Die Repräfentation der Unterthanen wird bemirkt 
4) durch die Ritterfchaft, ober durch die Beſitzer 
bisheriger Igndtagsfähiger Kirterghter; 2) durch die 
Städte, oder den Bürgerftand; 3) duch 10 
Mepröfentauten des Banernftandes (aus jedem 
Oberjaftizamte zwei). In den drei deputirten Stoaͤr⸗ 
ten wird das Kepräfentationsrecht durch den erften 
Buͤrgermeiſter und Städtfecretair, in den nicht depus 
tirten Staͤdten durch den Bürgermeifter allein. in 
bisheriger Weiſe, ausgeübt. 

Die.allgemeinen Eigenſchaften eines Keprär 
fentanten find, daß er zu einer der chriftlichen Con⸗ 
fefiiouen gehöre, 25 Jahre alt, eigenen Rechts, 
tandesuntertjan, der Mikttairpflicht niche mehr unters" 
worfen, > und anbefcholtenen Rufes fen, auch Ger 
[oricbenes leſen könne, und feine Gevdan 
en gehörig nicderzufhreiben vermäge 
Jusbefondere wird erfordert, bei Nepräfentanten 
des Bürgerftandes, unverſchuldeter Befig von 
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unverſchuldeten Gütern, ‘die wenigftens einen: Werth 
von 500 Thalern haben, und des Banernfiandes, 

Eigenthum eines fchagungspflichtigen nicht verſchulde⸗ 
ten Gutes von wenigſtens JO Morgen, in dem Antite . 
diſtricte belegen, aus welchem er als: Reyriſentant 
gewählt werben ſell. ö 

Staatsbeamte können an der Kanbeseeprifenta 
tion keinen Theil nehmen. 

Es heficht ein engerer Ausſchuß aus zwei 
xitterfchaftlichen Deputirten, aus den. Ubgeorbaeten 
der drei deputirten Städte, und aus einem -Depurteten 
des Bauernftandes. Die Gewalt und dis Gefchäfte 
deſſelben beftehen: auf die Ablegung des laudſchaft⸗ 
licher Rechnungen zu dringen, und Erinnerungen das 
gegen aufzuftellen; die Landtagsabſchluͤſſe ſowohl, ats 
anch die von ſaͤmmtlichen Landſtaͤnden ewffchizdenen 

- Angelegenheiten in Vollziehung za bringenz Den Ans 
trag neuer Steuern vorläufig zu prüfen, und ben ges 
fammten Ständen zur Abſtimmung vorzulegen; zu 
etwaiger Verbefferung bewilligter Steuern, VBorfchläge 
gu machen, und eingefchlichene Mißbraͤucht zu ruͤgen; 
Die Angelegenheiten, welche eine nothwendige, 2000. 
Thaler nicht überfteigenbe, Ausgabe erforbeem, fuͤr 

ſich mit Vorbehalt der fitcftlichen Genefmiging — 
zu befchließen ; Erlaßgefuche der Untenthanen zu proͤ · 
fen, und in Fällen, bie. eine eilige Gatſcheidung er⸗ 
fordern, im Einverftaͤndniſſe mit dem Fuͤeſten gu be⸗ 
fließen, — weiche Befcylöffe ſammtithe Lanbſtande 
als. gültig und als von ibnen ſelbſt ausgegängen an« 

‚Die ordentliche Verſmmtung bes: Ausſchuſſes iſt 
jaͤhrlich. Eine allgemeine Landtagsverſamnlung 
kann nur in beſonders wichtigen nergmeber auf 
Weranlaffeng des Zürfen‘, :eber Auf Hung der 
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Seite; ale, Zu / dieſen Fallen gefören: 1) . 
Verfaflung und der Grundge⸗ 

Steuer 
Die Berbndenung ber 
febe, und 2) bie Einführung einer neuen 
mbnung. 

Deu tandftänden fichen folgende Rechte zu: 
die Verwilligung und Regulirung fammtlicher ſowohl 
fländiger als unfändiger, zur Staatsverwaltung 
notwendiger Steuern; die Verroaltung der Landes⸗ 
kaſſen, fo daß die Sterem nur zu den, von dem 

" Firfien und.den Sandftänden beſtimmten, Zwecken ver⸗ 
werbet werben; die Berathung und Eimwilligung bei 
allen —— amd Auordnungen, melde auf bie Lan⸗ 

wad detrn Veränderung Beziehung 
haben. Bi allen übrigen Geſetzen wird der Regent 
dem Ratfy und das Öntachten der Stände. einholen ; 
auch dürfe. viefelben Vorfchläge zur Abaͤnderung bes 

amd zur Einführung neucr Geſetze einseichen. 
‚Die Stände Haben darauf zu wachen, daß von 

den SYaftibeförben eine. unabelgafte Juftigpflege ger 
habt werde; fo wie ihnen auch das Recht ber 
ſchwerdefuͤhrung, befonders in Faͤllen der Mafvers 

fation der ———— und bei ſich ergebenden Miß⸗ 
braͤuchen jeder Art, zukommt. 

In den Fällen, wo die Erklärung der Stände 
auf vie Vorſchtaͤge und Aatraͤge, welche der Megent 
durch die Landesregierung :arı ſie gelangen läßt, ab⸗ 
kepnendink, mäffen VIE Grunde dazu angegeben 
were. Dabei behaͤlt fih der Regent vor, den ges 
machten Vorſchlag oder LAutrag, unter Auseinander⸗ 
Peg aller dafür fprechenden Gründe, un die 

wiederhohlen, und allenfalls, "bei 
arrlicher Ablehnung, den. beftagten — * 

an: die geſa mant en Staͤnde gelangen 
‚a: laſſen. Gelee uch, hierdurch der Zwei. nicht 
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met werben; fo foll eine Sommiffiom aus einen 
fürftlichen Diener und, einem landfchaftlichen - Mit 
gliede niedergefegt werden, welde die Sache: prüft, 
and, wo moͤglich, eine Vereinigung zu Stande bringti 
Würde aber auch dieſer Verſuch fehiſchlagen; - fo wer⸗ 
den die Verhandlungen, infofeen fie Steuern und 
Verwilligungen nicht. betreffen, an eine ausmättige , 
Juriſtenfacultaͤt, oder an das Appellationsgericht 
eingefande. Die Wahl einer biefer Vehorden bleibt 
den Landſtaͤnden uͤberlaſſen. 

Bei eingetretener Stimmengleichheit giebt das 
Votum des fandfpndicus den Ausſchlag. 

Kein Röndifhes Mitglied ift für feine Aeuße⸗ 
tungen verantwortlich; vorausgefeßt, daß es die dem 
Regenten ſchuldige Treue und Ehrfurcht, fo wie die 
den tanbesbepörben zu beweſfende Achruug nicht ver. 
lebt hat. 

uiio. ar “ 
209 Fuͤrſtent hum nieh tenſtelh. 

Verfaſſuug vom 9. Non. 1818: " 

’ Das ſouveraine Furſtenchum niechtentem, / ges 
bildet aus den beiden Herrfchaften Baduz und Gcheld 
tenberg, welche kaum 3 Quadratmeilen mit 5— 
6000 Einwohnern unfchließen, narb. bereits. im 
Jahre 1806 in den Rheinbund, amd: 1843 rien 
teutfhen Btantenbund "aufgenommen. : Dee Fuͤrſt 
Johann Jofepp gab dieſem Staate au 9 New, 
1818 eine ſtaͤndiſche Verfaffung. Er er⸗ 
Märte in der. Einleitung⸗ „, Nachdem wir, ſeit Auf⸗ 
ldfung · des toulſchen Reichsverbandes, die oͤftr eich i⸗ 
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ſchen · buͤrgerlichen und peinlichen Gefee und Ger ® 
richtt ordunng in Unſerm ſouverainen ‚Fürftenspume 
Liechtenſtein eingeführt, und Uns bei Couſtituirung 
einer dritten und oberften Gerichtsftelle an bie Died 
falfige öftweichifche Gefehgebung angeſchloſſen haben; 
fo nehmen Bir vun gleichfalls die in den 
Öftreihifchen teutſchen Staaten beftehende . 
kandfkändifhe Verfaffung in ihrzr Weſen- 

‚beit zum Mufter für Unfer Färfienehum an.” 
Die tandftände beftehen: aus der Geiftliche 

keit, und aus der lantmannfchaft. Unter der 
Geiſtlichke it werben alle Befiger geiftlicher Bene⸗ 
ficien, und alle geiftlihe Communitäten begriffen, 
Diefelben erwählen, durch abfolute Mehrheit der 
Stimmen, aus.iprer Mitte auf lebenszeit drei 
Depntirte, zwei fir die Geiſtlichkeit der Graf⸗ 
ſchaft Vaduz, und einen für die Grafſchaft Scheltens 
berg. — Die Landmannſchaft wird durd die 
zeitlichen Vorfteher oder Richter, und durch die Alte 
geſchwornen oder Sedelmeifter einer jeden Gemeinde 
vorgeftellt. Das Recht der Landftandfchaft haben aber 
auch alfe uͤbrige Unterehanen, die für ihre Perſon an 
liegenden Gründen einen Steuerſatz von: 2000 Fi. 
ausweifen, 30 Jahre alt, von unbefcholtenem und 
vneigennhpigem Rufe, und verträglicher 
Gemuͤths art find. 

Den geiſtlichen tandftänden ſoll in allen amt⸗ 
lichen fehriftlichen oder muͤndlichen Anreden das Präs 
dicat Heer, und, im Falle der perfonlichen Erſchei⸗ 
wung, vor den Sandesbehörben die Auszeichnung eines 

. onzutragenden Sibes. zu Theil werben, Nichte 
unterthänige Gaͤterbeſchet, oder deren Kepräfgntanten, 
welche den. ftänbifchen Berfamnilunggn; . beipohnen 
wollen, haben auf die dem geiftlihen Stande 
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zue rkannte Auszeichnung Anſpru ch, und 
mit dieſem gleichen Rang. 

Jaͤhrlich wird ein Landtag gehalten. 

,„Unſern auf dem Landtage verſammelten getreuen 
Ständen werden Wir durch Poſtul ate den Br 
Darf.jebesmal vorlegen, und: da Wir davon nichts 
für Uns behalten, ſoudern lediglich jene Ausgaben 
darunter begriffen werden, welche zur iunern Vers 
waltung, und ruͤckſichtlich der äußern Bers 
haͤlt niſſe erforderlich find; fo haben Unfre getreuen 
Stände fih nur über die Einbringlichkett 
der pofiulirten Summen zu berathfchla⸗ 
‚gen, und dafuͤr zu ſorgen.“ 

Alle liegende Beſitzungen, ohne unterſchied des 
Eigenthuͤmers, ſollen nach einem gleichen Maas—⸗ 
ſtabe in die Steuer gezogen werden. 

Jedem. Landſtande iſt die Befugniß eingeräumt, 
auf dem Landtage Vorſch laͤge zu machen, bie au 
das allgemeine Wohl abzielen. Dem trften ſteht 
Das Recht der Genehmigung oder Verwerfung zu. — — 
Bei Einführung neuer allgemeiner Abgaben 
foll die ftändifhe Berathung voransgehen, 

: ° Vorfchläge im bürgerlichen, politifhen 
. und peinlichen Sache, imd DVorfchläge, dis 

äußern Staatsverpältniffe ‚hetzeffend, 
find den Ständen nicht erlaubt. 

Die abfolute Stimmenmehtheit der am Land⸗ 
tage gegenwärtigen: Stände bilden einen Landtagsbe⸗ 
ſchlaß, welcher durch Die fürftliche Öenehmigung Ge 
ſetertialt erhaͤlt. 

&.®. tea. IV. 35 
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111. 

30) Die Großherzogthuͤmer Meglenburg⸗ 
Schwerin und Mecklenburg⸗Strelitz. 

Wenn gleich die beiden Haͤuſer Mecklenburg⸗ 
Schwerin und. Strelig, welche auf dem Wiener Con⸗ 
greffe die großherzogliche Würde erhielten, in ihren 
tandestheilen vollig unabhängig von’einander regieren; . 
fo Haben fie doch gemeinfhaftlihe Stände, 
welche begründet und eingerichtet wurden durch bie 

- Union von 1523 und den landesgrundgefeglichen 
. Erbvergleich vom Jahre 1755 *). Diefen Stäns 

den fiehen, nach den zwiſchen den Regenten und den 
Ständen in den Jahren 1572, 1621. und 1765 ers 
sichteten Verträgen, bedeutende Kechte zu. — Die 
tandfchaft bildet nur Einen Körper. Der Stand der 
Prälaten ift erlofhen. Die beiven Stände find: die 
Ritterſchaft und die (44) Städte. Geſehtz⸗ 
ebung und Steuern gehören zum Wirkungskreife 

Berfeiben, Es beſteht ein enger Ausfhuß aus 
2 Yandräthen, 3 Deputirten der Kitterfchaft, und 
4 ftäptifchen Deputirten. 

Als die Hauptpuncte der Mecklenburgiſchen Stäns 
deverfaffung gelten **): „Gleichheit der Etaatsbürger 
vor dem Geſetze und im Öerichte, Unabhängigkeit des 
richterlichen Ausfpruchs von ber fürftlichen Gewalt, 
Concurrenz der Landftände an der gefeßgebenben und 

*).Er ſteht in Fabers europ. Staatstkauzlei, TE. 109, 
©. 169, und im Anhange zu €. ©. Jargomw, um 

den Regalien. Rait. 1757. 4 
So lautet eine Stelle in ber Abhandlung: Vorldufige 
Nachrichten über die verbefferte Drganifar 
tion ber Herzogthämer Medienburg, in 
Wintopps rhein, md, Heft 53. ©. 278. 
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Befteuerungsgewalt, Theilnahmefaͤhigkeit aller Stände 
an Staatsaͤmtern; fo wie, daß jeder vollfommene ir _ 
genthuͤmer eines Grundſtuͤckes, ohne Nüdficht auf Ges 
burt and Stand; und jeder, der ein ftädtifches Ges 
werbe treibt, einen unmittelbaren oder mittels 
baren Antheil am der Kepräfentation hat.” — Rad) 
dent Beitritte der Herzoge zum Rheinbunde im Jahre 
1808 werd bie ftändifche Verfaffung nicht aufges 
oben; vielmehr ließ. der Herzog von Mecklenburg⸗ 
chwerin auf dem, am 1. Sept. 1808 zu Roſtock 

eröffneten, Landtage den Ständen einen Entwurf *) 
zur Fortbildung der Verfaffung vorlegen, deffen Ans 
nahme aber von den Staͤnden ausgefegt ward. 

Diefe Verfaffung ward auch nad) dem Bei 
tritte Mecklenburgs zu dem tentf hen Bunde(1845) 
beibehalten; doch. erfchien am 23. Nov. 1817 eine 
Betanntmahung**) des Großherzogs bon Med» 
lenburg⸗ Schwerin, worin er, in Uebereinftim« 
mung mit dem Öroßherzoge von Medlen- 
burg=Strelig, ſich darüber erflärte: „bis dahin, 
dag von Seiten der teutfchen Bundesverfammlung 
deshalb allgemein gültige Einrichtungen getroffen were 
deu möchten, den getreuen Unterthanen befriedie 
gende Mittel und Wege zu eröffnen, um 
bei fireitigen Fällen in Angelegenheiten, welche die 
Landesverfaſſung betreffen, zur rechtlichen Entſcheidung 
zu gelangen. ” ı un 

Darauf Hoben im Februar 1820 beide Große 
herzoge, nach eingegangenem Gutachten der Kitters 
uͤnd Sandfchaft, die Leibeigenfchaft und Guts⸗ 
unterthaͤnigkeit, mit ihrem Namen und Wefen 

*) Wintonps thein. Bund, Heft 53. S. 281. 

) Sie fieht in den Europ. Eonkint 3. 238. 
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amd mit allen aus ihr herräßrenden twechfelfeitigen 
Rechten und Verbindlichfeiten der Gutsherren und 
bisperigen Gutsbehoͤrigen, auf. Doch warb die Frei» 
zuͤgigkeit, für die gemeinfchaftlihe Wohlfahrt der 
Guts herren und der freigelaffenen Familien, vorerſt 
dahin beſchraͤnkt, „daß fie bis zum 24. Det. 1821 

ganz verfage bleibt, fo daß die erſten "Kündigungen 
Dftern 1821 voraufgehen, und. dag am 24. Oct. 
1821 nur der vierte Theil aller in einem Gute 
wohnenden teibeigenen abziehen kann, und fofort.bis 
zum 24. Oct. 1824; doc unbefchadet andrer 
wechfelfeitiger Uebereinkommen.“ — (Wie 
wenig die Mehrzahl der Stände einer zeitgemäßen 

- ©eftaltung der Verfaſſung geneigt war, erhellte ſchon 
daraus, daß, als ein Mitglied, derfelben im Jahre 
1818 auf Vertretung auch der untern Stände an⸗ 
trug, dafjelbe nahbrüdlich zne Kuhe verwiefen, und, 
die Frage aufgeworfen ward,'ob daflelbe nicht dadurch 
das Recht der Sandftandfchaft verwirkt Habe.) 

112. 

31) Fuͤrſtenthum Schwarzburg-Rudolſtadt. 

Staͤndiſche Verfaſſung vom 8. Jan. 1816. 

Der Fuͤrſt Friedrich Guͤnther. von Schwarze 
burg-Rudolftadt erließ am 8. San. 1816 eine 
Verordnung *), in welcher er folgende Grunde 
zöge einer ftändifchen Verfaffung feftfegte. 

Es foll eine Repräfentation des Volkes 
- gebildet werden, deren Wirkſamkeit fih auf die Bes 

*) Sie ſteht in den Europ. Eonfitt. 2.2. ©. 364. 
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rat hung über alle Öegenftände ver Geſetgebung 
erſtrecket, "welche bie perfonlihen und Eigenthums⸗ 
wechte der Staatsbürger, mit Einfhluß der Bes " 
ſteuerung, betreffen. . 

Die Volkerepräfentation fol aus 18, durch 
freie Wahl zu ernennenden, Sandesrepräfentanten bes 
ftehen: aus 6 Kittergutsbefigern; 6 Einwohnern von 
Städten, und 6 mit. Landeigenthume angefeffenen 
Unterthanen, . 

Die Repräfentanten werden auf 6 Jahre ges 
wählt, find aber wieder wählbar. . 

113. 
32) Die übrigen teutfhen Staaten. 

Der (Groß) Herzog *) von Oldenburg ift voͤlli⸗ 
ger Sonverain. Er regiert fein Land ohne Stände, 
läßt aber alle im Lande beftchende Rechte der Eremten 
und Privilegirten fortdauern. ö 

Die drei Herzoge des Haufes An halt (Deffau, 
Bernburg und Köthen) ftehen ſowohl nach den über 
die gegenfeitige Erbfolge vorhandenen Hausgeſetzen, 
als nach einer ihren Laͤndern gemeinfchaftliden. 
Staud ſchaft, in genauer Verbindung; doch ift 
feit 1698 fein eigenslicher Landtag in ven Anhaltis 
hen Staaten gehalten worden. Nur fogenannte, 

"  Depptationstage find zu Stande gefommen; denn 
. nach den vom Kaifer und Reiche beftätigten Land⸗ 

tagsabfihiede vom Jahre 1652 pürfen ohne Bewillis 
gung der Stände feine Steuern ausgefchrieben wer⸗ 

*) Der Wiener Congteß beſtimmte dem Fuͤrſten die groh⸗ 
herzogliche Würde; er hat fie aber nicht Angenommen. 
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den. Die Sandftände beftehen aus Prälaten, ber 
Ritterſchaft und den vier Städten Deſſau, Zerbft, 
Bernburg und Köthen. Ein enger Ausfchuß wird 
aus 4 Mitgliedern der Ritterſchaft und ven 4 Alteften 
Buͤrgermeiſtern der 4 Reſidenzſtaͤdte, ein weiter 
Ausfhuß von 12 Mitgliedern der Ritterſchaft und 
8 DBürgermeiftern der 4 Refidenzftäpte gebildet. 

Das Fuüuͤrſtenthum Schwarzburg⸗ Sons 
dershaufen (meldes der Altern Linie des Haufes 
Schwarzburg gehört, und mit der jüngern zu Nudol« 
Fade duch Hausgefege, namentlich durch die ewige 
Vereinigung vom Jahre 1713 über Erftgeburtss 
echt, Erbfolge und Seniorat in genauefter Verbins 
dung fteht,) hat bis jegt noch Feine ftändifche Ver⸗ 
faffung. ° 

Auf gleihe Weife regieren die Fürften von 
Hohenzollern» Hehingen und Hohenzoß 
lern» Sigmaringen ohne ftändifche Verfaſſung. 

Das fürftlihe Gefammthaus Reuß hat 
gemeinfchaftliche ältere Landſtaͤnde, welche 
aus Kitterfhaft, Staͤdten und Pflegen beftanden, 
und fih zu Gera zur Bewilligung der Steuern und 
zur Abnahme der Rechnungen verfanmelten. Seit 
der Etiftang des teutfchen Bundes ift Feine ftändifche 
Verfaffung begründet worden. 

Der Landgraf von Heffen- Homburg, 
erft im Jahre 1817 mit Souverainetätsrechten in den 
tenefchen Bund aufgenommen, regiert fein fand ohne 
ftändifhe Verfaffung *). 

*) Nach einer im Narnb. Eorrefpondenten 1819, ©. 81. 
mitgetheilten Nachricht, erklärte der Cam 21. Jan. 1820 
verftorbene) Landgraf Friedrich Ludwig Wilhelm Chriſtian: 
mes habe, weil es noch Miemanden eingefallen wäre, 
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114. 

33) Die vier freien Städte Teutſchlands. 

Die Stadt Frankfurt am Main, welche im 
Sabre 1806 bei der Stiftung des Rheinbundes dem 
Fürften Primas zugetheilt ward, und die drei Hanfes 
ſtaͤdte, Hamburg, Bremen und Luͤbeck, welche 
Napoleon im Jahre 1810 dem franzöfifchen Reiche 
ſelbſt einverleibte, erhielten, nach dem Sturze der 
Napoleoniſchen Herrſchaft, ihre Selbſtſtaͤndigkeit ind 
Unabhaͤngigkeit zuruͤck, und wurden im Jahre 1815 
als integrirende Mitglieder und freie Städte in 
den teurfchen Bund aufgenommen, und in der Buns 
desacte vom 8. Jun. aufgeführt. . 

Auf gleihe Weife nahmen die freien Städte 
Theil an der Schlußarte des teutfihen Bundes am 
15. Mai 1820,. wo derfelben, in Beziehung auf 
das Verfaſſungsweſen, im Artikel 62 ausfchließend 
gedacht wird. Denn nachdem die Bundesacte 
vom 8. Jun. 1815 im dreischnten Artikel ausdrüde 
lich feftgefegt hatte, dag in allen teutſchen Bundes» 
ſtaaten ftändifche Verfaffungen beftehen ſollten; fo 
ward dies in der Schlußacte (Artitet 54— 61,) 
näher beftimmt, worauf der 62fte Artifel alfo fäutete: 

„Die vorftehenden Beftimmungen in Bezug auf 
den dreizehnten Artifel der Bundesacte find auf 
die freien Städte infofern anwendbar, 
als die beſondern Verfaffungen und 
Verpäleniffe derfelben es zulaffen.” 

Bereits vor dieſer Schlußacte hatte Franke 

Landftände nachzufuchen, der Einführung derfelben no q 
ur Zeit Anſtand gegeben, bis die benacbarten 

der vorangingen.“ 
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furt am Main ($. 116.) eine neue Verfaſſung 
fih, auf die Unterlage der frühern, gegeben; allein 
in den drei Hanfeftädten warb, mit wenigen Mobifie 
cationen, die Ältere Verfaffungs « und Regierungsform 
beibehalten. 

Der politifhe Charakter der Verfaffung der vier- 
freien teutſchen Staͤdte kann nicht beftinniter und kuͤr⸗ 
zer bezeichnet werden, als in folgender Darftelung 
von Klüber*): „Sn den vier freien Staͤdten fteht - 
die Staatshoheit, ihrer Subſtanz nad), der 
Stadtgemeinde zu. Ausgeübt wird dieſelbe 
von dem Rathe oder Senate (Buͤrgermeiſter und 
Kath), alg der hoͤchſten, ſowohl obrigkeitlihen, als 
auch die ganze Stadt repräfenticenden Staatsbehorbe; 
jedoch für beftimmte Gegenftände, namentlich bei Er» 
richtung der Gefege, und bei Feftfeßung der öffent« 
lichen Abgaben und Ausgaben, unter verfaffungs- 
mäßiger Mitwirkung der Bürgerfchaft, 
eder eines ftellvertretenden Ausfchuffes derfelben. 
Einenr Ausſchuſſe diefer Art gebührt, nach der befons 
tern Sradtverfaffung, die Sorge für Aufrechthaltung 
der Etadtverfaffung, und Mitwirkung felbft bei mans 

- hen laufenden Geſchaͤften, namentlich die Gegenaufſicht 
der Finanzverwaltung. Bei Errihtung, Kevifion, 
Aenderung oder Aufhebung der Staatsgrundges 
fese frite das Stimmrecht aller activen Bürger, oder 
ihrer Stellvertreter ein. * 

Im Einzelnen unterſcheidet fi die Regieruugs⸗ 
form der drei Hanfeftänte dadurch von einander, Daß 
in Hamburg jeder Vürgermeiftet und jedes Mitglied 
des Rathes zum proteftantifchen Bekenntniſſe gehören 

*) Deffentlihes Recht des teutfchen Bundes und 
ber Bundesfaaten; 2ie Aufl. Th. 2. 8.32. 
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muß, was in Bremen und Luͤbeck nicht gefordert wird; 
daß in Hamburg unter, den vier Bürgermeiftern 3 
Rechtsgelehrte und 1 Kaufmann, und unter den 24 
Senatoren: 11 Rechtsgelehrte und 13 Kaufleute ſeyn 
müffen; wogegen in Bremen dieſe Rüdficht gar nicht 
ſtatt finder, in tübed hingegen unter den vier Bürgers 
meiftern drei Rechtsgelehrte und-unter den 16.Genas 

“ toren fünf Gelehrte fenn muͤſſen. Außerdem find in 
allen drei Hanfeftädten einige Syndici Mitglieder des 
Eenats, mit dem Kange nah’ den Bürgermeiftern, 
zwar mir mit beratheuber Stimme, doch beauftragt 

. mit der feitung der intern und auswärtigen Angeles 
genheiten. 

115. 

. 8) Die Verfaffung der drei Hanſeſtaͤdte. 

— Die Verfaſſung der freien Stadt Hamburg 
beruht zunächft auf vier Örundgefegen: 1) auf dem 
Reglement der Kath- und Bü 
vente vom Jahre 1710; 2) auf dem 
receffe vom Jahre 17 10; 3) auf der 
teceffe der Kollegien vom Japı 
and 4) auf dem Hanptreceffe voı 
1712. Die erften beiven Gefege warer 
der Ausgleichung der ftreitigen Intereſſen 31 
Rathe und der Bürgerfchaft, nachdem der 
ſchen beiven einen fo eruftpaften Charakter angenoms 
men hatte, daß eine Faiferlihe Commiffion, und eine 
beträchtliche Zahl nieverfächfifcher Kreistwuppen in 
Hamburg erfchienen. 

Nach diefen Grundaefegen beruht die höchfte 
“ Gewalt zugleich auf dem Rathe und ber erbger 

ı 
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feffenen Buͤrgerſchaft. Der Kar beſteht aus 4 Buͤr⸗ 
germeiftern und 24 Senatoren. Die erbgefeflene Buͤr⸗ 
gerſchaft (d. i. die eigentlichen activen — zur Theile 
nahme an der Regierung berechtigten — Bürger), 
getheilt in fünf Kirchſpiele, befteht „eheils *) aus 
ordentlichen, hierzu ermählten, Mitgliedern, die jedes⸗ 
mal bei Strafe zur Bürgerverfammlung kommen muͤſ⸗ 
fen; theils aus freiwilligen, die darin zu erfcheinen 
befugt find, entweder wegen eines bürgerlichen Amtes, 
oder wegen fogenannter Erbgeſeſſenheit, d. h. wegen 
des Befiges eines freien Vermögens in Häufern oder 
Grundſtuͤcken von 1000 Thalern in der Stadt, von 
2000 im Stadtgebiete. Beeidigte Staatediener und 
fremde Religionsverwandte find ausgefchloffen. Die 

* bürgerlichen Collegien find die der Oberalten (15 Ins 
dividuen), der Sechziger, der Hundert und achtziger, 
und die Verorbheten. ver Känmerei. Den Oberalten 

ſteht es zu, fir die Aufrechthaltung der Verfaffung zu 
wachen. — Rad) der Räumung Hamburgs von den 
Franzoſen ward von dem Genate und ber Bürgers 
fchaft am .27. Mai 1814 befchloffen: „die weſent⸗ 

iiche alte Verfaffung der Stadt herzuſtellen, doch mit 
Vorbehalt derjenigen Mobificationen, Aenderungen 
und Verbefferungen, in Anfehung der einzelnen Zweige 
der öffentlichen Einrichtungen, welche man verfaſſungs⸗ 
mäßig gut finden werde.“ 

Geeo. Sartorius, Geſchichte des hanſeatiſchen Buns 
des. 3 Thle. Görting., 1802 fi. 8. 
Charles de Villers, constitutions des trois 

villes libres- ans&atiquesLubeck, Bremen, Ham- 
bourg. Leips. 1814. 8. 

\ & d. Heß, Unwiderrufliches Fundamentalgefeg, Res 

*) Klüber, a. a. O. S. 387. 
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gimenteform, oder Sure de Stade Hamburg. ARE 
Ser Einleitung. s. ]. 178 
Joh. Kle feker) Fig der Hamburgiſchen Ges 

fege und Berfalungen, 1 femme diſtoriſchen Einleitungen, 
12 Theile. Hamb. 1765 ff. 8. Regifter dazu, mit 
MWorsede von Sfr. Sale " Hamb, 1774. 8. 
Neuer Abdruc der vier Hauptgrundgeſetze der Ham— 

burgiſchen Verfaſſung, mit vorausgeſchicktet erläuternder 
Ueberficht. Hamb. 1823, 8. (enthaͤit die im $. genann⸗ 
ten vier Grundgefege.) 

Nachtrag zum neuen Abdrucke der vier Hawptgrunb⸗ 
geſetze der Hamburgiſchen Verfaſſung. Vetreffends 1) 
die ältern Receffe, 2) die Vuhrfprade, und 3) Fir 
fäge zu der den vier Hanptgrundgefegen vorausgefchidten 
erläuternden Ueberſicht. Hamb. 1525. 8. (Die abge⸗ 
deucten Altern Receſſe gehen vom Jahte 1410 bis zum 
Anfange des achtzehnten Jahrhunderts.) 
Ouppfementband zu dem neuen Abdrude ber GSrund⸗ 

gefege der Kamburgifchen Verfaſſung und deſſen Made 
trage, Mit einer Anlage, die Verhandlungen über dig 
FAR der freien Hanſeſtadt Bremen ‚betreffend. 

Aler. Battır, Einleitung zum Studium der Were 
fefimstsefgigte der vier freien Staͤdte des. teutſchen 
Qundes. Hamb. 1325. 8. 

Die Verfaflung der freien Stadt Bremen bes 
ruhte, vor der franzöfifchen VBefisnahme auf zwei 
Beceffen zroifhen tem Rathe und der Buͤrgerſchaft 
von den Fahren 1453 und 1534, nach welchen der 
Senat berechtigt war, die ihm angemeflen ſcheinen⸗ 
den Gegenftände mit einigen, von ihm felbft ausges 
wählten, Bürgern zu verhandeln. In Bremen bes 
ftand daher ein Gewohnheitsrecht, während: Hans 
burg, feit der Zeit der kaiſerlichen Commiffion, vier 
Grundgeſetze erhalten hatte. In Bremen ftand dem " 
Senate (gebildet aus 4 Bärgermeiftern und 24 Ges 
hatoren) die vollziehende, dem Birgerconvente, 
(in vier Kirchſpiele getheile,) veffen Mitglieder vom 
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Senate aller zwei bis drei Monate zuſammen berufen 
werden‘, die gefeßgebende Gewalt zu, , 

Sobald im Jahre 1813 die Franzoſen die Stadt 
Bremen verlaffen hatten, ward eine Deputation ers 
nannt, welche mit der Kevifion der Verfaſſung fich be⸗ 
ſchaͤftigen, und darüber ein ausfuͤhrliches Gutachten 
aufftellen ſollte. Ber Hanprgegenftand betraf die 
Seftfegung des Antheils der Buͤrgerſchaft an der Re⸗ 
gierung. Das Öutachten ſchlug vor: „den Bewoh⸗ 
nern des Gebietes. der freien Hanfeftabt Bremen einen 
conſtitutionellen Antheil an dem, auch fie mit betrefe 
fenten, Gefeggebungs = und Beftenerungsmefen des 
Bremifchen Staates in dem Maafe zuzugeftchen, daß 
vor der Hand, und bis dahin, daß diefelben, 

“einen noch birectern Antheil an den Gtaatsverhands 
lungen zu nehmen, hinreihend cultivirt er. 
achtet werden follten, fo oft von jenen, Buͤr⸗ 
ger und tandleute gemeinſchaftlich betreffenden, Segen» . 
ſtaͤnden die Rede wäre, einige von dem Genate auszus 
mittelnbe Deputicte der Bewohner des Gebietes, don 
Commiſſarien des Senats über die auch das Gebiet - 
betreffenden Geſetze, Steueranlegungen und Vertheis 
lung der auf das Gebiet fallenden Quoten gehört wer⸗ 
den follten, worauf der Senat die etwaigen Erinneruns 
gen und Bemerkungen der Sandleute, mit feiner An⸗ 
ſicht begleitet, am den Convent bringen würde. Richt 
minder follte den Bewohnern des Gebietes eine jaͤhr⸗ 
lich wiederhohlte ausdruͤckliche Veranlaſſung darges 
boten werben, einer ſolchen Commiſſion des Senats 
ihre Winfche, Anträge und Befchwerden in Betreff 
der öffentlichen Angelegenheiten vorzulegen.” — Ob 
nun glei der Senat diefe Vorfchläge an die Bürs 
gerfchaft brachte; fo behielt fich doch diefe ihre Er⸗ 
klarung vor, und hat noh-bis jegt feinen Beſchluß 
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daruͤber gefaßt. — : Es: beruht jet die Verfaffung 
Bremens auf einem Collegium von 17 Aeltermännern 
und einer:proviforifchen Regierungscommiffion, gebildet 
‚aus 8 Mitgliedern des Senats und 25 Repräfentans 
"ten der Buͤrgerſchaft. Won den lehtern find. vier vom 
Eenate und 12 von den Repräfentanten in ber pros 
viforifchen Finanzdeputation. Außerdem beftehen be⸗ 

. fondere Deputationen für Erhebung des Schoffes, für 
den Echulventilgungsfonbs, für fromme Stiftuhgen, 
zuſammengeſetzt aus Mitgliedern des Rathes und 

der Bürgerfchaft, 
Gerh. Oer ichs, Sammlung altar und: newer Geſetz ⸗ 

buͤcher der Stadt Bremen. Bremen, 1771. 4. 
Grundgeſetze der kaiſerlichen und reichsfreien Stadt 

Bremen. Aus der niederſaͤchſiſchen Urſchrift uͤberſetzt, 
"mit Vorbericht und Sachtegiſter von €. N. Roller, 
Bremen, 1798. 8, 

Verhandlungen über die Werfaffung be freien Hauſe⸗ \ 
Radt Bremen. Bremen, 1818. 4 — Fortſetzung. 

1821. 4. 
Vergl. den sel Hamburg angefüfrten: : Supple⸗ 

mentband, beffen ,, Anlage” (8. 327— 392) die 
Verhandlungen über die Ausbildung und Werbefferung ve 
Bremifhen Verfaſſung enthält. 

Die Verfaflung der freien Stadt Luͤbeck grüne 
det fih auf die Vürgerreceffe vom Jahte 1665 und . 
vom Jahre 1669. Die Bürgerfchaft, getheile 
in zwölf Collegia, welche vor. ihren Aelteften zufams 
menberufen und geleitet werden, hat Antheil an dee 
Geſetzgebung und der Beftewerung. Von den zwölf 
Buͤrgercollegien werden das erfte aus Patriciern, 6 
aus Großhaͤndlern, 2 aus Detailpändlern, und 3 
aus Handwerkern, Schiffern und Bauern gebildet. 

. Der Senat, beftehend aus 4 Bürgermeiftern und _ 
„ 16 Senatoren, übe die vollziepende Gewalt und ift 

die hoͤchſte Verwaltungsbehoͤrde. Außerdem beſtehen 

* 
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30 einzelae Depatarionen' für die Leinmg von Ver⸗ 
waltungsgegenſtaͤnden, von öffentlichen Anſtalten u. 
few. — Mach der Entfernung der Franzoſen aus 
lübet im Jadee 1813, warb befeits an 19. Märg 
1813, die vorige Fewm der Verfaſſuug und Vers 
waltung, doch mit dem Morbehalte ber dabei wöthts 
gen Veraͤnderungen, hergeſtellt. 

Jac. v. Belle, grundliche Nachricht von, der Stadt 
Lübe, 1731. 8. — Dritte, fehr vermehrte und 
mu Auflage I. 9 Sänoben. Lubeck 

Sammlungen der Lubeckſchen Wersrbmengen und Bes 
ia Cfeit dem 33. 1813). 2 1. "eisen, 
1821. 4 

As allgemeines Ergebniß ber Verſoſ ſung 
der drei Hanſeſtaͤdte kuͤndigt fih an, daß der Senat. 
das Regierungs- und Juftizcollegiam des 

bildet. Er uͤbt, als Regierungscollegium, 
die oberaufſehende und voilziehende Gewalt, wacht, 
als Polizeibehörde, uͤber die allgemeine Eicperpeit und 
Wohlfahrt, befegt die erlebigten Acmter, ernennt bie 
Riplomatifchen und Handels⸗ Agenten im Auslande, 
und betreibt die öffentlichen und die auswärtigen Ans 
gelegenheiten nach ihrem ganzen Umfange. Als Yuftize 
wollegium verwaltet der Senat die Gerechtigkeitspflege 
in Civil» und Strafrechtefachen in erfter und zweiter 
Alan, übt das Begnabigungsredht, und führt die 
Obernormamdfchaft. — Der Senat ber drei Hanfes 
ftävte ift aber an die Zuftimmung der Bürger 
collegia gebunden: bei der Sefetachung, und is 
allen, vie Verfaffung betreffenden, Se⸗ 
bei der Befteuerung wach allen ihren Formen; bei ven. 
mit dem Auslande abzufchließenden Verträgen; bei ven 
Beftimmungen über bie bewaffnete Macht; bei der 
Bereduigung andrer kirchlichen Bekenutniſſe m öffent» 
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lichen Ausübung ihres Gottesdienſtes; bei der Erwer⸗ 
bung oder Veräußerung von Gebietstheilen; und bei, 
den Beftimmungen über die Fonds der Armenanftalten 
und deren Verwaktung. — Für alle Angelegenheiten 
des Handels beftehen in den drei fein Stidten be⸗ 
ſondere Deputationen. 

— 

116. 

b Die Verfaffung der freien Stadt Front: 
furt am Mein 

Verſchieden von dan Hanſeſtaͤdten, bildete die 
freie Stadt Frankfurt am Malin — die bereits 
Buch ein Decret *) des Fürften Primas vom 10, 
Det. 1806 eine neue Organifation erhalten hatte — 
ihre Verfaffung auf die Grundlage der Altern, 
nachdem die verbündeten Mächte am 14. Dec. 1813 
ausgefprochen hatten: „daß die Stadt Frankfurt, von 
dem fogenannten Großherzogthnme Frankfurt getrennt; 
vorläufig in ihre eigene ftändifche vormalige 
Municipalverfaffung zurhdtreten ſolle.“ 
Für die neue Verfaffung der freien Stadt erfehienen, 
unter forfdauernden getheilten Intereffen, von den 
dazu ernannten Commifjionen, drei Entwürfe, welche 
aber nicht befriebigren, fo wenig wie ber vierte 
Entrourf **), welcher unter dem Einfluffe des Staats» 
minifters von Stein, als Haupt des.oberfien Ver⸗ 
waltungsrathes in den von den Verbuͤndeten erober⸗ 

“) Es ſteht in den Europ. Tonfitt. Th. 2. S. 372. 
*2) Er erſchien unter dem Titel: Eomkitution der 

freien Stadt Frankfurt. Brankf, bei Eichen⸗ 
\ berg, 1814, 8. 
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ten Landern, entftanden, and von dieſem am 19. Sat, 
1814, doch mit mehrer vorgefehlagenen Berichti⸗ 
gungen, empfohlen worben war *). 

Als aber in der Wiener Congreßarte vom 9. Jun. 
1815 feiner von den: ih Vorſchlag gekommenen vier 
Verfaffungsentwärfen anerkannt und beftärige, ſon⸗ 
vern ($. 46.) ausgefprochen ward: ‚daß eine Vers 
faffung feftzufegen fen, deren Einrichtungen auf gleis 
hen Anfprüchen der Bekenner der chriftlihen Cons 
feſſionen auf. alte bürgerlihe und politifche Rechte in 
allen Beziehungen der Degierung und Verwaltung 
gegründet werden follten;“ fo ward, darch Beſchluß 
des Magiftrats am 15. San. 1816, eine Commifs 
fion von 13 Mitgliedern **) zur Entwerfung 

- einer Ergänzungsacte zu der alten Frankfurter 
Stadtverfaffung ernannt, welche, mit Berddfichtis 
gung von 96 bei ihr eingereichten Monitis, dem Ges 
nate die Ergänzungsacte am 29. Jun. 1816 vorlegte. 
Diefe Acte ward am 18. Zul. 1816 von 5000 ſtimm⸗ 
fähigen Bürgern, mit 2700 Etimmen gegen 47, 
angenommen ***); doch proteftirten dagegen 
der Adel, das Bärgercollegium, die Katholiken und 
die Juden, obgleich, wegen der entfchiedenen Stim⸗ 
menmeßtheit, dieſe Proteftation nicht beruͤckſichtigt 

») Vergl. die, Entfheidung des oberfien Verwal 
tungsdepartements, als Anhang zur Eonftitution, 
S. 59— 69. 

**) Darftelung berienigen Anfichten umd Gründe, melde 
. die unterzeichneten, von der Hhliden Burgerſchaft zur 
Commiffien der XIII erwählten, Deputirten bewogen 
haben, dem von diefer Commiſſion abgefaßten Gut⸗ 
ag Seijufimmen, Frantfurt, bei Brönner, im July 

*) Ueber bie Sammlängen, wo die Verfaſſung fleht, 
fieße $. 19. ' 
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werden. kounte. Es trat daher dieſe Ergänzungsacte 
ins öffentliche Leben. Nach verfelben erlofchen bie 
vormaligen Rechte der patricifchen Geſchlechter; 
die ganze Buͤrgerſchaft wird dur den. gefeß- 
gebenden Körper repräfentiet, der für Gefeßges - 

‚bung, Kriegewefen und Bewahrung der Verfaflung 
. forgt; dem Senate aber ift die vollzichende Gewalt, 

die. gefammte Verwaltung des Gemeindewefens un 
die Rechtspflege übertragen. . j 

Die weſentlichſten Veftimmungen dieſer Ur⸗ 
kunde find: 

Die Buͤrgerſchaft wird in den vollſten Genuß 
aller und jeder ihrer alten Privilegien, Rechte, Frei⸗ 
beiten und Geſetze wieder eingefegt. Es beſteht das 
freie Wegzugsrecht, mit der Freiheit von der Nach 
feuer. Die Bürger haben Feine öffentlichen Abgabed 
und Laſten zu entrichten, welche nicht von den compe⸗ 
tenten Staatsbehörden beſtimmt und formlich ausges 
hrieben worden find. Doch follen alle außerorvente . 
iche Abgaben im Voraus nie länger als 3 Jahre. bes 
ſtimmt werden, : ° 

Die Preßfreiheit wird ber gefeßgebende Kine 
per gleichformig mit demjenigen reguliren, was, nach 
Art. 18. der teutfchen Bundesacte, auf ber teutſchen 
Bundbesverſammlung feftgefegt werden dürfte. 

Alle der freien Stadt Frankfurt zuftehende Hos 
heits⸗ und Selbftverwaltungsrechte beruhen auf der 
Sefammtpeit ihrer chriftlihen Bürgers 
ſchaft. Die irchliche Verſchiedenheit der drei chrifte 
lichen Confefjionen hat auf die Rechte und DVerhälts 
niffe, welche aus dem bürgerlichen Staatsverbande 
entftehen, fernerhin nicht den geringften Einfluß. Im 
Senate müffen fortwährend mehrere Mitglieder aller 
brei chriftlichen Confeffionen wirklich fon, . 
St. W. ate Aufl, IV. 
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Da es, wa die Einwohner juͤd iſch et Res 
tigion betrifft, einen Zweifel leidet, daß jeder 
ehriftlihe Staat nicht mur die Befugniß, fondern 
auch die Pflicht hat, die bürgerlichen Rechte feinee 
juͤdiſchen Einwohner nach den eigenen Localitaͤten fo 
zu reguliren, daß dee Nahrungs = und Gemwerbeftand 
der chriftlichen Blrgerfchaft, als des wefent- 
tihften Beſtandtheils des chriftlihen 
Staates, darneben beftehen kann; fo foll der Ses 
hat, durch eine aus Ölievern feiner Mitte und aus 
einer des beftändigen Bürgeraugfchuffes zufammenges , 
festen Commiffion, ein dem Zeitgeifte und der 
Billigkeit entfprehendes Regulativ der 
bürgerlichen Rechte der Einwohner jüdi« 
pp Confeffion entwerfen laffen, und folches 

sem gefeßgebenden Körper in feiner erften Zufammens 
kunft zur Deliberation und Eanctionirung vorlegen. 

Die chriftlihe Buͤrgerſchaft Frankfurts kann 
die, ans der ihr zuftehenden Hoheit fließenden, 
Rechte in ihrer Gefammtheit nicht felbft ausüben. 
Sie überträgt daher deren Ausuͤbung auf drei, 
aus ihrer Mitte und Autorität ausgehende, Bes 
örden : , 
1) auf die gefeßgebende Verſammiung, 

oder den gefeggebenden Körper; 
N) ten Senat, als obrigkeitlihes Collegium, und 
3I3) den ffändigen Buͤrgerausſchuß. 

Der geſetzgebende Körper beſteht aus 20 
Mitgliedern des Senats, aus 20 Mitgliedern des 
Preisen Bürgerausfchuffes, und aus 45 aus der 

itte der Übrigen Buͤrgerſchaft gewählten Perfonen. 
Der Eenat und der ftändige Bürgerausfhuß wählen 
zu jeder jährlichen gefeßgebenden Verſammlung ihre 

« Mitglieder felbft, Die 45 Mitglieder aus‘ der uͤbri⸗ 



Die freien Städte Teurfllands. 863 

"gen Bürgerfchaft aber werden jährlich von ber gẽ⸗ 
Tämmten chriftfihen Bürgerfchaft durch Bildung 
eines Wahlcollegiums von 75 Bürgern gewaͤhlt. — 
‘Der gefeßgebende Körper dauert’ in der Regel 6 
Wochen. An ihm gelangen alle Vorträge von dem 
Senate. Findet die Verfammlung es nöthig; "fo 

werden befondere Ausfchüffe zur Vorbereitung. ber 
einzelnen Gegenftände ernannt, welche fodann Bericht 
darüber erftatten, Bei allen Deliberationen fteht es 
jedem Mitgliede frei, feine Gründe für und wider die 
Annahme mündlich vorzutragen. = 
: Zum Wirkungskreife des gefeßgebenden 

"Körpers gehört: die Geſetzg ebung überhaupt, 
befonders die Beſteuerung, und die Anordnung und 
Einrichtung der bewaffneten Macht; die Sanction 
“Aller Staatsverträge; die Ueberficht über den geſamm⸗ 
ten Staatshaushalt; die Einwilligung zur DVeräußes 
tung ftädtifcher Gemeindeguͤter; die Mitwirkung bei 
Wiederbefegung vacanter Stellen im Senate und in 
dem ftändigen, Ausfchuffe; die Bewahrung und Eis 
Haltung der DVerfaffung. 

° Der Senat befteht aus 42 Perfonen, mit 
Einſchluß der vier, welche das Synbicatsamt verfehen. 
Er theilt fih, wie von Alters her, in drei Ord⸗ 
nungen oder Bänke: 1) in die Ordnung ber Altern, 
Senatoren oder Schöffen, beftehend aus 14 Perfo- 
nen; 2) in die.der juͤngern Cenatoren, gleichfalls 
14 Mitglieder zählend; und 3) in die der Rathsver⸗ 
wandten britter Bank von 14 Mitglievern. — Aus 
der erften Ordnung wird jährlich der Ältere,‘ auß 
der zweiten Ordnung der jüngere Buͤrgermeiſier ges 
wählt. — Zu zwölf Plägen der dritten Karte 
ordriung wird aus allen zünftigen Handwerkern ohne 
Unterſchied gewählt, doc) fo, daß von einem und 

36 * 
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demſelben Handwerke oder Zunft nie mehr als ein 
Genoſſe im Kathe feyn darf. Zu den zwei anbern 
‚Plägen der dritten Kathsorbnung wird aus der ger 
‚fammten nichtzänftigen chriftlichen Buͤrgerſchaft, ohne 
Beruͤckſichtigung des Gewerbes, gewählt. — Auf 
die erfte Rathsordnung wird von der zweiten nad 
‚dem Dienftalter fortgeruͤkt. Zur zweiten Kathe« 
ordnung koͤnnen durch Wahl und Kugelung gelangen: 
Gelehrte, Adliche, Militairperfonen, Kaufleute, und 
andere angefehene Bürger, wie auch verdiente Maͤn⸗ 
ner der dritten Rathsordnung. Doc muß jeder 30 
Jahre alt ſeyn, darf nicht in Dienften eines andern 
Staates ftehen, “und muß, nad) geſchehener Wahl, 
ſolchen und allen fremden Titeln entfagen. — Ba 
erledigten Rathsſtellen gefchieht die Wahl dur 6 
Wahiherren aus der Mitte des Senats nud 6 Wahl⸗ 
Herren ans der Mitte des gefeßgebenden Körpers. 

Dem Senate ift die vollziehende Gewalt, 
und im Allgemeinen die Stadt und Juftizverwaltung 
anvertraut, — 

i Der ftändige Bhrgerausfhuß (ee 
- mals Bürgercolleg) befteht aus. 51 Bürgern, ge 

wählt aus allen Ständen der chriftlichen Bürger 
ſchaft mit Beruͤckſichtigung aller drei chriftlichen 
Confeſſionen. -Sein Wirkungskreis verbleibt derfelbe, 
‚wie er durch kaiſerliche Reſolutionen in der alten 
zeiheftädtifchen Verfaffung’ fi) beftinmt findet, ins 
fofern wicht durch Einrichtung der jährlichen geſetz⸗ 
gebenben Verfammlung eine Abänderung darin bes 
wirft worden. ift. J — 

. Soll in den, in der alten Stadtverfaſſung und 
in der Ergänzungsaete enthaltenen, organifchen Ges 
fegen eine, Abänderung vorgenommen werben; fo 
wird, um barlıber berathfchlagen. zu Können, erfor 
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dert, daß ber Senat und der gefebgebende Körper 
beide, und zwar durch eine Mehrheit ver Stimmen 
von % in jedem Körper, für deren Zuläffigkeit vor 
erſt bejahend entſchieden haben. ft. nicht bejahend 
entfchieden worden; fo kann der Gegenftand erft nach. 
drei Jahren wieder in Vorſchlag gebracht werben, 
Sm Gegenfalle wird über den Gegenftand im geſetz⸗ 
gebenden Körper daruͤber berathfchlage ; zur Annahme 
gehört eine. Stimmenmehrheit von 3. — ö 

Die authentifche Erklärung aller Artikel diefer 
Verfaffungsacte gehört var die gefeßgebenhe Ders 
ſammlung. 

17, 
34) Königreih Dänemark, . 

Wenn gleich das Lehnsſyſtem in Dänemark nie 
atlgemein *) eingeführt ward; fa gab es doch das 

-felbft, wie in Norwegen, von den früheften Zeiten 
er zwei Stände: Freie und Unfreie. Unter ven 

Freien hatten die Landeigenthümer, vor den andern 
Freien, große DVorrechte. Die Befiger großer Höfe _ 
bildeten den Adel, aus welchem die Könige ihre 
Statthalter und Hofbeamte wählten. Andere, zumal 
unangefeffene Freie, zogen fi in die entfehenden 
Städte, wo fie den Bürgerftand bildeten. Mit 
der Verbreitung des Chriſtenthums wurden Bisthuͤ⸗ 
wer errichtet, und die Vorrechte des geiftlichen _ 
Standes begründet. — Die Leibeigenſchaft, die 
in Dänemark nie auf Geſetzen beruhte, warb durch 

*) Vergl. v. Martens Abriß des Staatsrechts ber vor⸗ 
nehmften europ. Staaten. 45 Th. Iſte Abth. ©. 20. 
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koͤnigliche Veror din un g Friedrichs A vom 21. Febe. 
„4702 *) aufgehoben, und am 20. Sun. 1788 durch 
Berorbnung Chriſtians 7 **) das Band gelöfet, 
welches in Dänemark den Bauernftand an feinen 
Geburtsort band. 

In Altern Zeiten war in Dänemark die Regen⸗ 
tengewalt beſchraͤnkt, und die Krone nicht völlig erb⸗ 
lic ; denn auf den Keichstagen ward über die Wahl. 
und über die Beftärigung der Könige, über Geſetze, 
Auflagen und Kriegsankündigungen entfchieden. Noch 
größer ward die Macht der Geiftlichkeit und des 
hohen Adels feit der Zeit des Lehnsſyſtems, weil 
diefe zur ausfchlieglichen Wahl und Beftätigung des 
Königs gelangten, feine Macht duch Capitula 
tionen (Togenannte Handfeften) befchränften, 
und feit Einführung des Unterfchiedes zwiſchen Reiches - 
and Herren» Tagen, auf deren erften nur die Bürger 
und Bayern erfcheinen durften, und feit Einführung 
des Reichsrathes, der nur aus Adlichen beftand, 
den Bürger- und Banernftand faft ganz von 
der Theilnahme an den Stantsangelegenheiten vers 
drängten. 

Eine drüdende Adelsariftofratie bildete 
fich befonders fgit der Zeit der Kirchenverbefferung, 
felbft mit Unterdrüdung der Töniglichen Vorrechte. 

“ Als aber diefe Dligarchie in allen inländifhen, und 
felbft in den auswärtigen Verhaͤltniſſen, beſonders 
nad) dem Abfchluffe des Kopenhagener Friedens (27. 
Mai 1660), die allgemeine Unzufriedenheit im Lande 
erregte; da, gefchah es, auf dem am 10. Sept. 1660 

*) ve rend Oi Samml. der wictigften Berne 

. a) Ehend. ©.282. _ 
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erhffneten Reichstage; daß auf den Antrag der · Geiſt⸗ 
lichkeit und des Buͤrgerſtandes, welchem nothge⸗ 
drungen der Adel beitrat, zuerſt 3, Det. 1660) das 
Wahlrecht des Könige aufgehoben und ihm bie 
Erbfolge für feine männlichen und weiblichen Nach⸗ 

- Bommen zugeſichert, ſodann, kraft der Erklaͤrung eines 
ſtaͤndiſchen Commite-(14. Det. ), dem Könige allein die 
künftige Einrichtung der Regierung überlaffen, (16.. 
Det.) die Eöniglihe Capitulation (Hanpfefte) 
feierlich vernichtet, und in der Herne vom 10. 
San. 1661*) die Erbgerehtigfeit und Sou— 
verainetät des Königs von den beiten Staͤn—⸗ 

‚ ben ber Geiſtlichkeit und der Bürger untergeichuet und 
dem Könige übergeben 'ward. 

In diefer Urkunde ward dem Könige Friedrich 
3, als einem abfoluten, fouverainen Erbherrn, die 
höchfte Gewalt für fi) und feine rechtmäßigen Nach⸗ 
kommen von männlicher md weiblicher Linie 
übertragen, und dabei die Erbfolgeorbnung,, 
welche er feftfeßen wiirde, als Grundgefeg anerkannt. 
Zugleich enthielt diefe Urkunde die Beftimmung, daß 

’ 2 Diefe uͤrtunde daniſch und teutſch in v. Martensęs 
Sammlung der wichtigſten Reichsgrundgeſetze ıc. TH. 1. 

"&.113, (Es hatten 937 Geütlihe, und aus 55 Städs 
ten 390 vom Üürgerftände unterzeichnet.) — Ueber 
dieſes wichtige Ereigniß giebt es drei Monographieene 
1) Franz Domin. Häberlin, umſtaͤndliche hiſtoriſche 
Nachricht von Einführung der Souverainerät und Erb⸗ 
‚gerechtigkeit im Königreihe Dänemark. Wolfenb. 1760, 
4. 2) 30. $r. Joachim, hiftorifhe Nachricht von der 
im Königreiche Dänemark im J. 1660 eingeführten So 
verainerät. Halle, 1761. 8. — und die wichtigſte 3). 
‚Spittler, Gefchichte der dAnifhen Revolution im J. 

1660. Berlin, 1790. 8. 
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der Koͤnlg weder durch einen Eid, noch durch eine 
ſhhetene Zuſage zu irgend etwas verpflichtet werden 

önnte. — Seit diefer Zeit erlofchen in Dänemark 
die Keichstage, die Reichsſtandſchaft und die koͤnig⸗ 
lichen Capitulationen; denn Dänemarks Verfaffung 
und Kegierungsform erhielt den Charakter einer erbs 
tihen und unumfhränften Monarchie. Aus 
Erfenntlichfeit für den geiftlihen Stand und für die 
Stadt Kopenhagen erließ darauf der König am 24, 
Suny 1661 zwei Urfunden *), wovon die eine Pris 
vilegia fürden geiftlihen Stand, vie zweite 
Privitegia für die Kefidenzftade Kopen 
Hagen enthielt. 

Noch bis jegt bildet diefe Urkunde das erſte 
und wichtigfte Grundgefeg ber dänifchen Monars 
hie, Doch kamen zu demfelbeg zwei fpätere hinzu: 
das fogenannte KRönigsgefeb vom 14. Nov. 
1665 **) und das Gefeg über das Indige nat⸗ 
recht vom 15. Jan; 1776 ***), 

Das Königsgefes ward von Friedrich 3 ges 
geben, und bildet gleichfam einen Commentar über 
die Erbgerechtigkeits» und Souverainetätsacte. Der 
Eoncipient war der Kammerfecretair Peter Schue 
macher, nachmaliger Graf von Greifenfeld. Schu: 
macher fehrieb es eigenhändig auf Pergament, der 
König unterzeichnete es am 14, Nov. 1665, wor⸗ 
auf es bei den Reichskleinodien — ohne Bekannt 
mahung — aufbewahrt ward. Erſt bei der Kroͤ⸗ 
— . J 

H Sie ſtehen in v. Martens Sammlung S. 121 und 
J—— 
CE fieht teutfch in v. Martens Samml. % 1. 

j S. 129, — und franzöfifch beim Dufau, T.% 
pP. 226. 

“er) Es ſteht teut ſch beim v. Martens, ©. 258, 
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nung Ehriſtlans5 ward es üffentlich verlefen, 
und dadurch befarint.. Der. König Friedrich 4 ließ 
es in Kupfer ftechen, und am 9. Sept. 1709 mit 
einer Verordnung zur Publicität bringen, worauf 
auch vie auswärtigen Mächte davon benachrichtige 
wurden. — Diefes Königsgefeg enthält als Haupte 
beftimmungen: 1) daß der König der Augsburgifchen 
Eonfeffion vom J. 1830 zugethan feyn müfle; 2) 
daß die Gewalt des Königs in weltlichen und geiſt⸗ 
lichen Angelegenheiten uneingefehräntt, und er blos 
an das Königsgefeß gebunden fen; er Bann Geſetze 
und Verordnungen nach feinen Willen und Gutduͤn⸗ 
fen geben, fie erklären, vermehren, vermindern, ja 
auch — doch. mit Ausnahme der Srundgefeße” — 
die von ihm und ſeinen Vorfahren gegebenen Geſetze 
wieder aufheben; 3) daß der Koͤnig zwar geſalbt 
werden, aber keinen Eid ablegen, noch ſonſt eine 
münbliche oder fchriftliche Verbindlichkeit eingehen 
folle; und 4) daß die Föniglichen Reiche und Sande 
ungertheilt bleiben ſollen. Zugleich warb über die 

. Shronfolge, die Wormundfchaft, die Kegentfchaft 
und die Volljährigkeit entfchieden, welche auf das 
zuruͤckgelegte 14te Jahr gefeßt ward. ” 

Das Gefeg in Hinficht des Indigenatrechts 
erſchien am 15. Jan. 1776 *), um die Unzufriedens 
-heit der Dänen über die Aufnahme und Anftellung - 
von Ausländern zu heben. Es warb deshalb verords 
net, daß nur Sandeseingebohrne zu Aemtern und 
Stellen gelangen follen, ausgenommen in den Fällen, 
wo das Indigenatrecht auch verdienftvollen Ausläns 
bern ertheilt werden Fann. 

) (G. B. v. — das konigliche daͤniſche In⸗ 
digenatrecht. Hamb. 1779. 4, 
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35) Königreich Shwepden 

a) Geſchichtliche Einleitung. 

So wie in andern von teutfchen Völkerfchaften 
geftifteten Keichen, trat auch in Schweden der Unters 
ſchied zwifchen Freien und Leibeigenen hemor; 
allein frühzeitig ward dafelbft die — aft 
abgefchafft*). Dagegen zerfielen die Freien bald 
in Adliche (Odelsman, Bonde) mit großem Grund⸗ 
eigenthume, und in freie fandbauern, fo wie 
wieder unter dem Abel bis ins 14te Jahrhundert zwi⸗ 
ſchen Jarlar und Herser, und ſeit dem Jahre 1561 
zwiſchen Grafen und Freiherren und dem hbris 
gen (feit 1617 in Ritter und Knappen getheilten) 
Adel unterfchieden ward. Neben dem Adel gelangte, 
feit Einführung des Chriftenehums, die Geiſt lichkeit 
zu großem Reichthume und politifchem Gewichte. Die 
Städte vermehrten fih nah Zahl und Wohlſtand 
erſt feit den Zeiten Karls 9 und Guftav Adolphs. Von 
Den freien Keihsbauern blieben die Binsbauern 
wefentlich verfchieden. — Seit den früheften Zeiten 
war die Kegierungsform in Schweden befhränft 
monardhifch, und nicht völlig erblih. Auf den 
Reichs: und Wahltagen erfchien wahrſcheinlich 
in älterer Zeit jeder adliche Orunteigenthümer. Dies 
ſes Recht ward aber in der Folge auf die Angefehenften 
aus dem Adel und der Geiftlichkeit beſchraͤnkt, bie, 
während der Zeit, wo noch die Calmarifhe Union 
galt, der große Reichsvorfteher, Sten Sture (1471 
bis 1504), zur Schwächung der beftehenden Adelsari⸗ 

*) Vergl. v. Martens Abriß des Staatsrechts, ©. 80. 
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flofsatie, auch. die Deputirten der Städte und bie 
freien Reichsbauern auf die Reichstage berief. 
Diefe vier Stände dauerten als Reichsſtaͤnde fort, 
als Guſtav Wafa (6. Sun. 1523) auf dem Reichs⸗ 
tage zu Strengnäs zum Könige gewählt ward. 
Der neue Regent führte die Kirchenverbefferung im 
Keiche ein, und bereicherte die während der Calmaris 
ſchen Union fehr gefchwächten Kroneinkünfte durch 
Kirchen = und Kloftergut, worein auf dem Keichstage 
zu Wefteräs (1527) der Adel und‘ die verfammelten. 
Deputirten der Städte und der Bauern willigten, ſo 
daß auch die anweſenden Bifchöffe zur Unterfchrift, 
des Reichstagsſchluſſes fich genöthige fahen. Auf einem 
frätern Reichstage zu Wefteräg (1544) erklärten . 
ſaͤmmtliche vier Reichsſtaͤnde Schweden für ein Er b⸗ 
reich im Mannsſtamme des Guſtav Waſa. Dieſe 
Beſtimmung ward, nach Entfernung Sigismunds 
von dem ſchwediſchen Throne, auf dem Reichstage 
zu Norkoͤping (1604) fir den neuen König Karl9. 
dahin erweitert, daß das Reich ein Erbreich nicht 
nur der männlichen, fondern auch ‚der weiblichen, 
unvermählten, Nachfonmen von ihm und von 
feinem- Vetter, dem Herzoge Johann von Oftgoths 
land, ſeyn follte, 

Nah den wechfelnten Verhäftniffen der durch 
die Adelsariſtokratie zu wiederhohlten malen fehr bes 
fchränften Macht des Königs, gefang es endlich (19, 
Aug. 1772) dem Könige Guſtav 3, die Macht des 
Reichsrathes zu brechen, der in Zukunft nicht mehr 
tegieren, fondern blos rathen follte. Doch blieb dabei 
bie ältere Form des Keichstages nach den vier Ständen 
unverlegt, und der König hatte felbft nicht durch Die, 
bewirkte Revolution unumſchraͤnkter Regent werden 
wollen. Dies bewies die am 21. Aug. 1772 unters 
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zeichnete Urkunde: des Rönigs und der Reicht 
fände feftgeftellte Kegierungsform*). 

Nachrem aber Guſtav 3 im Jahre 1788 plößs 
lich einen Krieg gegen Rußland und nicht ohne Erfolg 
eröffnet hatte, fand er ſich in feinen Maasregeln ges 
hindert, als der ſchwediſche Adel, der in der Marine 
diente, die Waffen niederlegte., weil der König ohne 
Zuziehung der Stände Beinen Krieg anfangen koͤnne. 
Guſtav fah ſich dadurch zur Abfıhliegung eines augen 
blicklichen Waffenftillftandes mit Rußland genöthigt, 
worauf er (Febr. 1789) auf einem zu Stodholm ver 
fanmelten Reichstage, durch die zunaͤchſt von ben drei 
Ständen der Geiftlichkeit, der Städte und ber 
Bauern unferftüßte Bereinigungs- und Sider 
heitsacte des Königs und der Keichsftände 
(vom 28, Febr. und 3. Apr. 1789 **]), ein Uebers 
gereicht Über die von neuem fich regende Adelsariſto⸗ 
Eratie behauptete, und nicht nur das Recht erhielt, 
ohne Einwilligung der Stände einen Krieg zu eröffnen, 
ſondern auch dadurch beinahe die völlige Souveraines 
tät erlangte. „ Für die Zuftimmung des Bürgerftandes 
ward diefen der Zutritt au ben meiften, Stellen des 
Staates, und Gleichheit mit den Arlichen in Anſehung 
der Beſi herwerbingen gewaͤhrt ***), 

Schon im IIAten Artikel der Urkunde vom 21. 
Aug. 1772 waren „alle feit 1680 bis dahin als . 

*) &ie fieht teutfdy in v. Martens Sammlung x. 
B N u ©. 593; franzdfif beim Dufau, T.& 

“ ei Reh beim v. Martens, ©, 655. 
***) Die Löniglihe, für die Buͤrgerſchaft und Städte aus 

Ei Verfiherung vom 23. Gebr. 1789, Ebend. 
eite 660. 
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Brundgafege ergangene Verordnungen ab ge⸗ 
Schafft ud verworfen worden.‘ 

Zwar fiel der König Guſtav 3 durh Anker 
fröms Ermordung (16. März 1792) ale ein Opfer 
ber unverfohnlichen ariſtokratiſchen Parthei; allein 
fein Sohn, Guſtav 4," ließ fih, nach erreichter 
Volljährigkeit, auf dem Reichstage zu Morköping 
(1800) die Souverainerät fo beftätigen, wie fie feinem 
Vater zugeftanden hatte, wobei die Geiſtlichkeit und 
die Städte-den Ausſchlag gaben, der Adel aber feine 
Unzufriedenheit nicht verbergen Eonnte, wie mehrere 
Thatſachen bewiefen. 

Doch nicht blos das Migvergnügen des Adels, 
fondern auch die allgemeine Stimmung in Keiche 
erklärte fi) gegen den König, Als er, nach mehr 
jähriger ungünftiger Theilnahme an den europäifchen 
Kämpfen (von 1805— 1807), Rußland und Dänes 
mark durch fein Betragen zur Kriegserklärung (1808) 
berausforderte, in welchem Kampfe Finnland vers 
loren ging, ‚die Schweden 
wieſen wurden, und die © 

. Krieg nöthig machte, der b 
achtet, ſchwer auf das Arme 
führte zu der. Revolution v 
welcher Gu ſt a v des Throne 

Karl von Südermannlan 
des Reiches waͤhrend Gufta 
leuem zum Reichsregenten 
am 29. März 1809 hatte ( 
zu Gripsholm, in einer _ urn 
urkunde *) auf die Regierung verzichtet, welche 

*) polit, Jonrnal, 1809. Yun. S. 612, 
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em 10. Mat dem vom Megenten zuſammenberufenen 
Keichstage vorgelegt ward, worauf, ati —— 
die ſchwediſchen Keirpsftände in einer Acte*) ihm 
den Gehorſam auffagten, und ihn und feine 
ben der Krone und der Regierung Shwe . 
dens für jegt und für immermährende Zei« 
ten verluftig erklärten. — Der Herzog von 
Südermannland nahm, als Karl 13, die ihm von 
den Ständen angebotene Krone (6. Sun. 1809) an. 
Mit Aufhebung aller bis dahin in Schweden geltens 
den Grundgeſetze, felbft der Acte vom 21. Aug. 1772, 
ward am 7. Sun. 1809 eine neue Verfaffung 
(aus 114 Artikeln beftehend) befanut gemacht, welche 
der König und die Deputirten ber vier Keichöftände 
unterzeichnet hatten, 

119. 

b) Politifher Charäfter der ſchwediſchen 
Verfaſſung vom 7. Jun. 1809. 

Die weſentlichſten Beſtimmungen dieſer Urs 
kunde find: 

Schweden ſoll ein Erbreich mit einer Succefe 
fionsorbnung, welche die Stände des Reiches feftfegen 
werden, für die. männlichen Nachkommen des 
Königs feyn. Der König foll der evangelifchen Fehre, 
nah der unveränderten Augsburgiſchen Confeflion, 
zugethan ſeyn. Die Majeftät des Königs foll Heilig 
und in Würden erhalten werben; feine Handlungen 
find fan öffentlichen Cenſur unterrorfen. 

Es foll ein Staatsrath aus neun Mitglies 
dern beftehen, wozu ber König einfichtevolle, erfahrne, 

> polit, Journal, 1809 Sun. &.608. - 

s 



z 

Königreich- Schweden. 575 

tepfiche und allgemein geachtete, gebohrne ſchwedi⸗ 
ſche Männer von ber reinen evangelifchen Lehte er⸗ 
wählt, fie mögen Adliche oder Nichtadliche ſeyn. Der 
Staatsrath hat das Necht, über alle vorkommende 
Sachen zu verhandeln. Zu ihm gehören: ein Juſtiz⸗ 
Radteminifter, der- zugleich beftändig Mitglied des 
böchften Tribunals des Königs ſeyn foll; ein Staates 
minifter fhr die austoärtigen Gefchäfte; ſechs Staats⸗ 
raͤthe, nebft einem Hofkanzler. — Es gicht 4 
Staatsfecretaire (einen für das Kriegsweſen z. 
‚einen für die Finanzen; einen für Cultus, öffeneliche 
Erziehung und das Armenweſen; und einen für die 
Komerallandhaushaltung, das Bergwefen u. f. w.). 
Jeder Staatsſecretair hat Sitz und Stimme im 
Staatsrathe. — Der König läßt ſich im Staats⸗ 
rathe alle Regierungsangelegenheiten vors 
tragen. Er darf feinen Beſchluß über“ etwas faſſeri, 
töorkber der Etaatsrath gehört werden muß, went 
nicht drei Mitglieder des Etaatsrathes, nebft dem 
behörigen Staatsfecretair, zugegen find. Die Minis ' 
fer und Staatsräthe find verbunden, ihre Meinnn⸗ 

gen zu äußern und zu erklären; Doch fteht dem Könige 
allein zu, zu befchließen. Sollte irgend eintre= 
sen, daß der Befchluß des Königs offenbar gegen die 
Regierungsform, oder die öffentlichen Gefege des Keis 
ches fritte; ſo liegt es den Mitgliedern des Staates 
rathes ob; Präftige Vorftellungen dagegen 
zu machen. — Die Mitglieder des Staatsrathes 
find für ihre Vorfchläge verantwortlich. 

Die minifteriellen Gegenftände mag der 
König: bereiten und handhaben laffen, fo wie es ihm 
am fhidlichften duͤnkt. Der Staatsminifter für die 
auswärtigen Angelegenheiten trägt dem Könige biefe 
Gegenftände in Gegenwart des Hoftanzlers, ober 

. " 

. 
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eines andern Mitgliedes des Staatsrathes vor. Nach 
dem der König den angeführten Kath dieſer Beam⸗ 
gen, für welchen fie ‚verantwortlich find," hat protos 
colliven laſſen; fo faßt er in ihrer Gegenwart den 
Beſchluß. Von diefem Beſchluſſe kann der Köni 
dem Staatsrathe Kenntnig zukommen laffen, je 1a 
dem es ihm nüßlich fcheint. j 

‚Der König hat das Recht, mit fremden Mäds 
sten Unterhandlungen und Buͤnd niſſe einzu 
gehen, nachdem er den Minifter der auswärtigen Ans 
geiegenbeiten und den Hoffanzler darüber gehört hat. 

il der König Krieg anfangen, oder Frieden 
ſchließen; ſo ruft er einen außerordentlichen Staates 
rath von Staatsminiftern, Staatsrärhen, dem Hofkanp 
ler und.den Staatsfecretairen zufammen, ſtellt ihnen 
die Urfachen und Umftände vor, hört ihre Meinung, 
die jeder, mit Werantwortlichkeit dafür, zu Proto⸗ 

— Scolle giebt, worauf er den Befchluß faßt und aus 
führt, welchen er für des Reiches Beſtes findet. 

Ueber die Kriegs macht zu Sande ‚und zur 
See befigt der König den höchften Befehl. 
Der König muß befördern, was recht und 

wahr ift; Falſchheit und Unrecht hindern und vers 
bieten; Beinen verderben, noch am Leben, an Ehre, 
perfonlicher Freiheit und Wohlfahrt jemanden ver 
derben laſſen, ohne gefegmäßig überführt und geriche 
tet zu ſeyn; auch keinem weder bewegliche noch unbes 
megliche Guͤter ohne Unterfuchung und Urtheil abhäns 

den ober abhänden laffen; Niemands Frieden in dep 
fen Haufe ftoren ober ftören laffen; Beinen von einem 
Orte zum andern verweilen; Niemands Gewiſſen 
zwingen ober zwingen laſſen, fondern einen jeden bei 
freier Ausübung feiner Religion ſchuͤtzen, infofern er 
dadurch nicht die öffentliche Ruhe ftört. Der König 
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läßt jeden von dem Tribunafe richten, unter welches 
er rechtlich gehört. . 

Der König hat bei Verbrechen das Begnadi⸗ 
gungsrecht; doch muß beim Anfuchen um Begnas 
bigung der höchfte Gerichtshof gehört werden, und 
der König faßt darauf feinen Beſchluß im Staates 
rathe. 

Der Koͤnig beſitzt das Recht, wuͤrdige Maͤnner, 
die durch Treue, Tapferkeit und Tugend, durch Ge— 
lehrſamkeit und eifeige Dienfte um den König und 
das Reich fich verdient gemacht haben, in den Adels 
fand zu erheben. ' j 

Will der König ins Ausland reifen; fo 
theile er dem Gtaatsrathe in pleno Dies fein Vorha⸗ 
ben mit, und entnehme deſſen Gedanken darüber, 
Beſchließt der König Hierauf folhe Reife und ſtellt 
fie ins Werk; fo befaßt er fich nicht mit der Regie⸗ 
rung des Reiches, noch übt er die Königliche 
Macht aus, fo lange er im Auslande ver 
weilt. Der Staatsrath führe fodann, ' 
waͤhrend der Abweſenheit des Königs, in deſſen Nas 
men die Regierung mit allem demjenigen Rechte, wel⸗ 
ches bie Regierungsform des Landes dem Könige bei⸗ 
legt. Doc, darf der Staatsrath Adel und Würden 
nicht erthellen ; auch werben alle erledigte Aemter nur 
ad interim von ihm befegt. — Eben fo verwaltet 
der Staatstath die Kegierung, wenn der König fo 
krank ift, daß er die Regierungsgeſchaͤfte nicht wahrs 
nehmen kann. . 

Der König wird mündig mit -zurüdgelegtem 
20ften Jahre. 

Wenn das Ebniglihe Haus von männlicher 
Seite, ganz ausginge; fo verwaltet der Staatsrath 

St. W. ate tl, IV. 37 



378 Pofitives Staatsrecht. 

mit Föniglicher Macht bis zur Zufammenkunft ver 
Keichsftände die Regierung. J 

Gehet der König zu Felde, oder reiſet er nach 
abgelegenen inländifchen Dertern ; fo verordnet er vier 
Mitglieder des Staatsraths, und unter biefen den 
Suftizminifter, um auf die Weife, wie fie der König 
vorſchreibt, die Regierung zu führen. — -- 

Die Stände des Reiches follen jedesmal 
nach einem Zeittaume von fünf Jahren zufammen 
kommen. Bei jedem Keichstagsfchluffe follen bie 
Stände den Tag beftimmen, wenn fie zufolge deſſen 

„wieder zufanmen treten; doch Bann der König wäs 
rend der Zeit die Stände zu einem außerordentlichen 
Reichstage berufen. 

Der König ernennt den Sandmarfhall, den 
Sprecher für den Bürger» und Bauernſtand, und 
die Secretaire für den Bauernſtand. Der Er 
Bischoff iſt beftändiger Sprecher für den geiſtlichen 
Stand. \ , 

Bei Eröffnung des Reichstages erwählen die 
Stände fogleich die Ausſchuͤſſe, welche die Anger 
legenheiten vorbereiten follen. Diefe Ausfchäffe find: 
ein Conſtitutionsausſchuß, um Fragen zu 
veranlaffen und aufzunehmen, welche Veraͤnderun⸗ 
gen in den Örundgefeßen betreffen, und ihr Gutach⸗ 
ten darüber an die Stände des Reiches zu geben; 
ein Staatsausfhuß, um vor den Keichsftäns 
den den Zuftand, die Verwaltung und den Behuf 
des Veftandes der Finanzen und der Reichsſchulden 
darzulegen; ein Bewilligungsausfhuß, um 
Die Bertheilung der bewilligten Steuern vorzufchlae 
gen; ein Bankausfhuß, um die Verwaltung 
der Bank und ihren Zuftand nachzufehen, auch Vor⸗ 
ſchriften zur Verwaltung berfelben zu geben; ein Ge⸗ 

x 
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ſetz ausſchuß, um Vorſchlaͤge zur“ Werbeſſeung 
der Civil⸗, Criminal⸗ umd Krchengeſetze ·auszuat⸗ 
beiten; din dfonomifcher Ausfhuß, um die 
Mängel bei ven öffentlichen Defonomieanftatter: za 
bemerken, und Abänderungeri dabei vorzufchlagen. 

Forbert der König von den Ständen: des Rei⸗ 
es einen befondern Ausſchuß, um mit ihm 
über Sachen. zu berathfchlagen, womit -Dle anderıt 
Ausſchuͤſſe ſich nicht befaffen können, und wenn die 
Verhandlungen geheim gehalten werden muͤſſen; fo 
errichten die Keicheftände einen folhen, Dach: befige 
derfelbe nicht die Macht, einen Beſchluß zu faffen, 
ſondern blos dem Könige feine Meinung Aber die Ges 
genftände mitzutheilen, die-diefer ihm vorlegt. 

Die Keichsftände‘ dürfen bei dem Zugegenfenn 
des Königs über keinen Gegenſtand etwas beſchließem 

Ftagen, welche den Staat betreffen, ımdb:Im 
pleno der Reichsſtaͤnde vorkorimen, dürfen nicht une 
mittelbar abgemacht, föndem müffen einem -Ausfchuffe 
Übergeben werben ,: welcher :diefelben unterfuchen, 
amd ſich Barüiber zu-äußern hat. 

Das uralte Recht der ſchwediſchen Ration r fi 
ſelbſt zu befhasen, wird’ von den "Ständen 
allein. beim allgemeinen Reichstage- ausgehbt. — Auf 
jedem Keichötage läßt der König den Zuftand ‘dee 
Finanzen in allen ihren Theilen, ſowohl in Anfehung 

- der Einkünfte, als der Ausgaben, Forderungen und 
Schulden, dem von den Ständen ermählten Staats- 
ausfchuffe vorlegen. Sollten durdy Tractaten mit 
fremden Mächten dem Reiche einige Mittel zufließen; 
fo ſollen diefe auf gleiche Weiſe nachgewieſen werben. 

Keine öffentlichen Abgaben koͤnnen ohne Eins 
willigung der Neichsftände erhöhee werden, ans« 
gerrommen der Seezoll für und alis⸗ 37 . 
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— Kom. Eben fo wenig darf der König die 
inkänfte des Staates verpachten, ober zum Ger 

- winne für fi, für die Krone, oder für einzelne Pers 
onen und Corporationen M onopole.errkhten. . 

Nachdem der Bedarf der Finanzen von dem 
Staatsausfchuffe unterfucht und yon den Reichsſtaͤn⸗ 
ven geprüft worden ift, Fommi es auf die Stände 
des Reiches an, eine dem entfprechende Bewilligung 
feftzufegen, und dabei zu beftinnmen, wie befondere 
Summen davon zu befondern Zwecken angewendet, 
und unter beftimmten- Hauptnamen im Reichsetat 
angefchlagen werden follen. . 
Außerdem müffen für unvorhergefehene 
Bälle zwei befondere Summen angeſetzt und anges 
ſchlagen werben; die eine, die der König bemugen 
mag, wenn er fie zur Vertheibigung des Reiches, 
oder zu’ andern höchft wichtigen ‚Sweden, nachdem 
ex darüber den Staatsrath vernommen hat, umums 
gänglich nothwendig findet; die andere, daß ber 
König bei entftandenem Kriege aus der Bank ver 

Reichsſtaͤnde Hebungen mache, nachdem der Staates 
rathı in pleno darüber. gehört worden iſt. 

\ Die gefammten Staatsmittel dürfen nicht ans 
vers verwendet werben, als feftgefeßt worden ift, ine 
dem -die Mitglieder des Staatsrarhes verantwart 
Mich find, wenn fie eine Abweichung davon ftatt fin: 
den laffen. 

Das Reihsfhuldencomtoir verbleibt un . 
ter der leitung, Einficht und Verwaltung der Reiche: 
flände. Da übrigens die Stände die Vertretung der 
Reichsſchulden auf fich nehmen; fo Haben fie auch, — 
nach der Erklaͤrung des Staatsausſchuſſes über den 
Zuftand und den Bebarf. des Comtoirs, — dutch 
befondere Bewilligungen die Mittel zufammen zu 

\ 
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fhiegen, Die zur Bezahlung der Schuld, der Zin⸗ 
fen und des- Capitals nöthig befunden werden. — | 
Die zum Reichsſchuldenmeſen veranſchlagten Mitte 
"dürfen unter einem Vorwande zu einen andern Bes 
hafe verwendet werben. Jede Verordnumg, die da⸗ 

gegen ſtreitet, iſt kraftlos. 
Die Bant der Reichsſtaͤnde bleibt, wie 

bisher, unter der eigenen Garantie und Auffcht der 
Reichsſtaͤnde. 

Keine neuen Auflagen, Ausſchreibungen an 
Mannſchaft oder Geld und Waaren, dürfen ohne Ein⸗ 
willigung der Reichsſtaͤnde aufgelegte, gehoben und 

‚gefordert werden. — Eben fo darf der König, ohne 
Einwilliguug der Reichsſtaͤnde, eine Anleih en in 
oder anfer dem Reiche wachen, und bafelbe mis 
neuen Schulden belaften. . 

Die Domainen, die Kronwäͤlder, Parks, 
-Ipiergästen, Kronwieſen, nebft Lachsfang und ans 
derer Kronfiſcherei, wie auch die übrigen Kronbene⸗ 
ficien, darf der König, ohne Einwiligung der Reiches 
ftände, weder verkaufen, noch verpfaͤnden, noch ver⸗ 
wenten Sie ſollen fe, wie ee: die Reichsftände be 
ſtimmt haben, verwaltet werden. - 

Kein Theil des Reiches. darf davon durch 
Verkauf, Verpfaͤndung, Verſchenkung, oder auf 
eine andere Art, getrennt werden. 

Die feſtgeſetzte Regierungsform, fo wie bie uͤbri⸗ 
"gen Grumdgeſetze des Reiches koͤnnen nicht ohne des 
Königs und aller Reichsſtaͤnde gemeinfchaftlichen Ber 
ſchluß geändert oder aufgehoben werben, - Jede Ans 
frage deshalb wird dem, bei jedem Reichstage ges 
waͤhlten, Eonftitntionausfchuffe übergeben. Diefer 
Ausſchuß ift berechtigt, deshalb Vorſchlaͤge zu ma⸗ 
hen; doch dürfen die Reichsſtaͤnde nicht auf dem 
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Recchstage, wo. en ſolcher Vorfchlag gefchieht, "fans 
dem erſt · auf dem naͤchſtfolgenden daruͤber einen: Bes 
Hol faſſen. Sind ſodann alle Stände fiber Die Ab⸗ 
Aubernegsieinig; fo übergeben. fie: Durch ihren Spee⸗ 
cher den Merfchlag dem. Könige mit dein Begehren, 
daß der König feinen Beifall dazu geben möge: Des 
König hoͤet daruͤber das Gutachten feines Staatsras ' 
ches, undheilt. den Reichs ſtaͤnden feine Einwilligung, 
oder auch die Urfachen mit, warum «er .in-ihr: Ver⸗ 
lengen nicht einwilliget. — Mill der König ben 
Ständen seine. Abaͤnderung im den Grundgeſetzen nor 
fchlagen fe: hört.er. den Staatsrat), und übergibt 
ſodann Feine Propofition mit dem Gutachten des 
Staatarathes den Ständen, welche die Propofition, 
ohne vorhedige Berathſchlagung darüber, dem Con 
ftitutionsausfchuffe vorlegen. Tritt der Ausſchuß dem 
— des Koͤnigs bei; ſo wird beim naͤchſten 

jeicsinage daruͤber ein Beſchiuß gefaßt. Verwirft 
der Ausfihng.die Propofition des Königs; dann kin 
men Die Meichsftänhe entweder fogleich dieſe Propefie 
ttou abfchlagen, ‚oder beflimneen;,: daß fie über ſolche 
beim wöcftfolgenden Keihstage .befchliegen. wollen; 
in welchen Falle die Meinung dreier Stände gilt. 
Etehen wei Stände gegen zwei; ſo iſt der Beſchluß 
aufzufchieben. Nehmen die Reichsftände gemeinſchoft· 
lich des Könige Vorſchlag nicht an; fo. ift.er abge⸗ 
ſchlagen und die Reichsſtaͤnde laſſen ihren Abſchlag 
nit der Urfache day beim Koͤnige ſchriftlich durch üben 
Sprecher überveichen. . 
. Was zur Abänderung und Verbeſſerung Dir . 
Srmdgeegem auf diefe Weife die Reichsſtaͤnde einher 
&g beſchließen und der König genehmigt, oder was 
der König vorſchlaͤgt und die Reichsſtaͤnde einhellig an 
nehmen, Bat bie Kraft.eines Grundgefeges: 
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Us Grundgeſetze follen angefehen 
werden: diefe Werfaffung, nebft der Reichs⸗ 
tagsordnung, die Succeſſionsordnung, 
und die Verordnung einer allgemeinen Drudfreie 

heit, welche die Stände und der Köig gemeinfchafte . 
‚ lich feftftellen. 

Unter Drudfreiheit wird das Recht eines 
jeden Schweden verſtanden, ohne von der öffentlichen 
Macht ihm in den Weg gelegte Hinderniffe,. Schtife 
ten herauszugeben, fo daß dieſe nur von einem gefeßr, 
mäßigen Richterftahle ihres Inhalts wegen in Ans 
ſeruch genommen und, in feinem andern Falle mit 
Strafe belegt werden Eonnen, als wenn der" Inhalt 
gegen ein deutliches Geſetz ftreitet.. Alle Acten und 
Protocole, — ausgenommen diejenigen, welche 
man im Staatsrathe und bei dem Könige in miniftes 
tiellen Angelegenheiten und in Commandofachen führt, 
— fonnen duch den Druck befannt gemacht wers 
den, Die Protocolle und Acten, welche Sachen ver _ 
Bank und des Keichsfchulvenwefens betreffen, vie 
beimlich gehalten werden ‚müffen, dürfen nicht ger 

druckt werden. 
Wenn der König ftirbt und der Tpronfolger noch 
nicht muͤndig iſt; ſo haben die vom Staatsrathe zu⸗ 
ſammen berufenen Reichsſtaͤnde, ohne Hinſicht auf 
irgend ein Teſtament des verſtorbenen Königs, wel⸗ 
ches die Keichsverwaltung betrifft, einen oder 
mehrere Bormünder zu verorbnen, welche die 
Regierung bis zur Muͤndigkeit des Königs, in deſ⸗ 
fen Namen, dieſem Grundgefege nach, ausüben. 
Wenn der König fein achtzehntes Jahr erreicht hat; 
fo darf er in den Etaatsrath, ins höchfte Tribimal, 
in die Hofgerichte und Collegien eintreten, doch opne 
an isgend einem Befitufe Theil zu uepmen, 
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Sollte der ungluͤckliche Hall eintreten, daß bie 
koͤnigliche Familie, der das Erbrecht zum Reiche 
aufgetragen ift, von männlicher Seite ausginge; fo 
folen die vom Staatsrathe zufammen berufenen 

eihsftände ein neues Konigshans, mit 
Beibehaltung diefer Kegierungsform, er· 
waͤh len und verordnen. 

Die Stände des Reiches ſollen auf jedem Reiches 
tage einen geſetzkundigen, durch ausgezeichnete Med» 
lichkeit anerkannten, Mann’ verorpnen, der, als 
Sachwalter derfelben, Aufficht über die Bes 
folgung ver Gefege bei den Richtern und Beamten 
habe, auch bei den Richterftühlen diejenigen zur Rebe 
ftelle, welche aus Partheilichkeit, Anfehen der Per« 
fonen u. ſ. w. irgend etwas gegen die Geſetze began⸗ 
gen oder umterlaffen haben. — Diefer —E 
walter der Reichsſtaͤnde wird durch Wahlherren ge⸗ 
waͤhlt, wozu jeder Stand eine gleiche Zahl ernennt. 
Ihm liegt ob, auf jedem Reichstage den Reichsſtaͤn⸗ 
den eine allgemeine Rechenſchaft von der Verwaltung 
ſeines Amtes abzulegen, und dabei den Zuſtand der 
Verwaltung der Geſetze im Reiche darzuthun, die 
Mängel der Geſetze und Verfaſſungen arzumerken; 
and Vorſchlaͤge zu deren Verbefferung zu geben. - 

iſt auch fehuldig, zwifchen den Reichstagen jährlich 
eine Darftellung über dieſe Gegenftänve durch den 
Druck bekannt zu machen. 

Sollte der Fall eintreten, daß entweder das gg 
fammte höchfte Tribunal des Könige, ober eines ober 
mehrere von deſſen Mitgliedern gefunden würben, 
aus Eigennug, Pattheilichkeit oder Verſaͤumniß p 
unrecht geurtheilt zu haben, daß dadurch irgend jes 
mand, gegen beutfiche Gefege, und gegen ein gehörig 
unterfuchtes und bewiefenes Verhalten der Sache, 
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fein Sehen, feine perfönliche Freiheit Ehre und Eigen- 
thum verloren hätte oder verlieren koͤnute; fo ift der 

. —X der Reicheftände, fo wie der Juſth⸗ 

- 
Banzier des Koͤnigs berechtigt, bei dem Reichsges 
rich te · den Fehlenden in Anfpruch zu nehmen und zur 
MBetantwortung zu ziehen. Diefes Reich sge richt 
fol beftehen aus dem Präfiventen des Reichshofge⸗ 
richts, aus ben Präfventen aller Reichscollegien, den 
vier Ätteften Staatsräthen, dem höchften Befehle» 
haber über die in der Hanprftadt dienenden Truppen, 
dem hoͤchſten Befehtshaber ver bei der Hauptſtavt ftas 
tionirten Eskadre der Seemacht, aus zwei der Alteften 
Mäthe des ſchwediſchen Hofgerichts, und dem älteften 
Rathe aller Reichscollegien. Diefer Richterftußl: Hat, 
nachdem die Unterfuchung gefchehen und das. Urtheil 
ven Gefegen gemäß gefprochen worden iſt, daſſelbe 
bei offenen Thuͤren befanne zu machen. Keiner hat 
die Macht, ein folches Urtheil zu ändern; doch kann 
der König begnadigen; nur daß der Verurtheilte nicht 
wieder im Dienſte des Reiches eingeſetzt worde. 

Auf jedem Reichstage ſollen die Reichsſtaͤnde 
zwölf Mitglieder aus jedem Stande zu 
Gefhwornen erwählen, welche zu urtheilen haben; 
inwiefern die ſaͤmmtlichen Mitgliever des höchften Tri⸗ 
bunals ſich verdient gemacht haben, in ihrem wichtis 
gen Amte beibehalten zu werden, oder ob ber eine und - 

der andere, (ohne beweislich begangenen Fehler, wes 
von das Vorhergehende handelt,) ſich dennoch den 
Verdacht zugezogen, wegen Partheilichkeit oder Unge⸗ 
ſchicktheit Das öffentliche Zutrauen verwirft zu haben. 
Zur Auffiht der Druckfreiheit follen bie 

Reichsſtaͤnde auf jedem Reichstage Pech 8 durch Kennte ⸗ 
niſſe und Gelehrfamkeit bekannte Männer, nebft dem 
Juſtizſachwalter, der unter diefen das Wort führe, 

> ' 
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verordnen. Dafen | ‚Kommmittirten legt es ob, daß, 
wen ‚irgend ‚ein Verfaſſer oder Buchtruder. ihnen 
eine Schrift vorlegt und ihre Aeußerung verlangt / in⸗ 
wiefern nach den Geſetzen der Druckfreiheit hierin eine 
Cenſur Rast finden kann, der a ee nad 
wenigſtens drei der Sommütirren ſoiche Aeußerung 
ſchriftlich abgeben ſollen. Erklaͤren fie, daß die Schrift 
gedruckt werden kann; ſo iſt ſowohl der Verfaſſer als 
uch ver Buchdrucker von aller Verantwortung frei, 
Die nun auf den Committirten beruht. Diefe Toms 
mittirten ſollen von den Reichsſtaͤnden durch ſechs 
Waplperren aus jedem Stande erwaͤhlt werden. 

Kein Reichstagsmitglied darf, ſeiner Handluns 
gen: gber Aeußerungen wegen im Reichsſtande oder in 
irgend einem Ausfchnffe, zur Rede geftellt, oder ſei⸗ 
wer Freiheit beraubt werben, ohne daß derjenige 
Stan. zu welchem er gehöet, es durch ausdruͤcklichen 
Vefihluß zulaͤßt. Eben fo wenig darf irgend ein Mit⸗ 
wien des Reichstages von dem Orte, wo der Reichs⸗ 
tag gehalten wird, verwieſen werden. Sollte ein 
Ei einer, oder ein Corps, es fen militair oder civil, 
den Reichsſtaͤnden, oder deren Ausſchuſſe, oder irgend 
einem einzelnen Reichstagsmitgliede, entweder aus 
eignem Antriebe oder auf Befehl, Gewalt anthun, 
oder deren Freiheit bei ihren Berathſchlagungen und 
Beſchluͤſſen fören; fo ift es als Berrätherei ans 
zuſehen, und es Eommt auf die Neichsftände an, ein - 
felches Verbrechen gefegmäßig zu ahnben. 

Wird irgend ein Neichstagsmitglied, während 
des Reichstages ‚oder auf feiner Keife, nach : ober vor 
dem Reichstage mit Wort oder That beleidigt, wenn 
es ſich als Mitglied des Reichstages zu erkennen geges 
vn bat; fo fol folhes als Hoch verr at h angefehen 
Id beſtraft werben, - 
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:Der König läßt ven ſammtlichen Ständen bes 
geiche den Genuß ihrer Privilegien, Vorrechte, 
Gerechtſame und Freipeiteit. Es beruht auf der Ueber⸗ 

. einbunft dar fämmtlichen Reichsſtaͤnde und ver Zus. 
ſtimmung des Könige, Veraͤnderungen und Auggleis 
ungen darin vorzunehmen, welche das Wohl des 
Beiches erfordern. Keine neuen Privilegien, welche 
irgend einen Reichsſtund betreffen, koͤnnen ‚ohne. Eins 
willigung des Königs und aller Reicheſtaͤnde when 
werben. 

EEE 120. 
36) Königreih Norwegen. 

4) Geſchichtliche Einleitung. . 

Norwegen fand viele Jahrhunderte hindurch 
EM Divenarf unter Einem Könige; erft im jahre 
1814 ward daffelbe von dem Könige Friedrich 6 an 
Schweden abgetreten, nachdem der raͤthſelhafte 
Gang der Weltbegebenheiten in den (seien zwanzig 
Dahren anch die nordiſchen Reiche beruͤ 1 

Nach der Thronveränderung vom Jahre 1809 
in. Schweben and nach der Einführung der neuen 
Verfaffung: in biefem Reiche, dachte man daran, dem 
Einderlofen Könige Karl-13 einen Tpronfolger qu- er⸗ 
nennen: Die Wahl der ſchwediſchen Reichsſtaͤnde 
fiel (18. Jul. 1809) auf den Prinzen Chriſtian 
Anguf von Schleswig. Holftein, welcher in 
dem, noch nicht beenbigten, Kriege das von den 
Schweden angegriffene Norwegen mit Umficht = 
Rachdruck gegen die Schweben vertheidigt hatte. 
—* aber dieſer Wahl nicht eher an, als nach Inge 
zeichnung . Dass Friedens (10, Dec. 1809), zywiſchen 
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Schweden und Daͤnemark. Darauf erſchien ber Bein) 
in Stockholm, ward (24. San. 1810) von Karl 1 
‚aboptirt, ftarb aber plöglic (28. Mai 1810) bei 
einer Mufterung auf der Haide bei Quiddinge in 
Schenen. 
7 Eine Wahl der Reichsftände ernannte den fran- 

zoͤſiſchen Marfchall Bernadorte, Bürften von 
Ponte Corvo, (28. Aug. 1810) zum Kronprinzen, 
der ebenfalls von Karl 13 adoptirt ward. Zwar 
erklärte bald, nad) feiner Ankunft in Schweden, die 
fes Reich (17. Nov: 1810) ven Krieg am England; 
allein die Politik Schwedens änderte fi, als Schwes 
den, zum Erſatze für das an Rußland verlorne Fian⸗ 
land, Norwegen verlangte, und Napoleon dies, 
als Dänemarks Bundesgenoſſe, verweigerte, mes 
gegen Napoleon Schweden veranlaßte, Finnland wie 
der ju erobern. — Schweden fand e8 unter dieſen 
WVerhälmiffen gerathen, bei dem bevorftehenden Ries 

ſenkampfe zwifchen Frankreich und Rußland, (2% 
« März 1812) mit Rußland einen geheimen Vertrag 

abzufchließen, in welchem Rußland die Vereins 
gung Norwegens mit Schweden entweder 
durch Waffengewalt, oder Durch Unterhandfungen zu 
bewirken verfprah. Werige Monate darauf, (12 
Sul. 1812) ward auch der Friede zwifchen Schweden 
und Großbritannien abgefchloffen. Doch erfchien der 
Kronprinz erft im Jahre 1813 mie einem ſchwediſchen 
Heere, das fih den Verbündeten anſchloß, auf tout⸗ 
ſchem Boden. . 

Schon im Jahre 1812 knuͤpfte Dänemark zu 
tondon über einen Frieden mit Großbritannien Untet⸗ 
Handlungen an, die fih aber im Jahre 1843 zer⸗ 
ſchlugen, weil Großbritannien, außer anbern druͤcen⸗ 
den Forderungen, auf ber freiwilligen Abtretung Nor⸗ 
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wegens an Schweden vom Könige Friedrich 6 behante. 
. Darauf erneuerte Dänemark (10. Sul. 1813) das 
Buͤndniß mit Frankreich, in welchem. beide Mächte 
einanber ihre Befigungen gegenfeitig gewaͤhrleiſteten. 
Nach) diefem Vertrage erklärte Franfreih an Schwes 
den, -und Dänemark an Schweden, Rußland und 
Preußen den Krieg. 
Die Voͤlkerſchlacht bei feipzig entfchied uͤber den 
Charakter das erneuerten Weltkampfes. Nach diefer 
Schlacht folgte der Kronprinz von Schweden den 
Verbündeten nicht nach Frankreich, fondern brach mit 
einem aus Schweden, Hannoveranern, Britten, 
Ruſſen, Medienburgern und Hanfeaten zufammens 
gefeßten Heere gegen die dänifchen Herzogthümer auf, 
und noͤthigte den König von Dänemark, im Fries 

den zu Kiel (14. Jan. 1814) auf Norwegen 
zu verzichten, wogegen Schmeben an Dänemark 
Schwediſch⸗ Pommern überließ, das in der Folge 
von Preußen, gegen Sauenburg, eingetaufcht ward. 
Waͤhrend diefer Zeit ftand der Prinz Chris 
ftian Friedrich von Holftein- Schleswig, 
ber nächfte Erbe bes dänifchen Thrones, an ber 
Spige des dänifhen Heeres in Norwegen. Die 
Normaͤnner waren der Mereinigung mit Schweden 
abgeneigt, und wollten, nach der Berzichtung Daͤne⸗ 
marks auf Norwegen, ihre vormalige Selbſtſtaͤndig⸗ 
keit und Unabhängigkeit herftellen. Mit Zuftimmung 
des normännifchen Volkes nahm daher der Prinz zus 
erft (19. Febr. 1814) den Titel eines Prinz: Res 
genten, und darauf (29. Mai) die Würde eines 
Königs von Norwegen an, hahdem der nots 
wegiſche Reichstag (Storthing) zu Eidswold, deffen 
Präfivent der Profefjor Svertrup von Chriftiania 
war, am 17. Mai 1814 eine Verfaffung für 
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dieſes Reich aufgeſtelit, und der Prinz Chriſtian 
Friedrich dieſelbe beſtaͤtigt hatte. (Diefe Verfafſung 
beſtand aus 110 Artikeln, und ſteht vollſtaͤndig im 
politifhen Journale 1814, Sept. ©, 778. 
und Oct. ©. 880.) : 

Allein die Normänner vermochten nicht, ihre 
Selöftftändigkeit gegen das vordringende ſchwediſche 
Heer zu behaupten, weil die gefammten verbuͤndeten 
Mächte die Vereinigung Norwegens mit Schweden 
befchloffen und beftätige hatten, und weil felbft in 
Norwegen eine Parthei, geleitet von dem Grafen 
Wedel⸗ Jarlsberg, dem Intereſſe des Prinzen ents 
gegen wirkte. So gelang es den Schweden, der 
meiften wichtigften Pläge Norwegens fich zu bemaͤch⸗ 
tigen. Gleichzeitig erklärte der Kronprinz von Schwes 
den, er wolle die Berfaffung vom 17. Mai - 
mit denjenigen Modificationen annehmen, welche 
die Vereinigung Norwegens mit Schweben nöthig , 
machten. Unter diefen Verhältniffen legte (16. Aug. 
1814) der Prinz die Eöniglihe Wuͤrde nieder, und 
kehrte nach Dänemark zuruͤck. Doc hatte er noch 
den norwegifchen Keichstag nach Cpriftiania berufen, 
der am 7. Det, zufammentrat, am 21. Det. die 
Vereinigung Norwegens mit Schweden. 

- und am 4. Nov. die neue Verfaffung mit den 
Veränderungen, welche die Vereinigung Norwegens 
mit Schweden herbeigeführt hatte, als Grundge⸗ 
feb Norwegens ausfprah. Der Kronprinz von 
Schweden traf darauf (9. Nov.) in Chriſtiania ein, 
und beftätigte die Verfaffung, 
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121. " 
d) Politifher Charakter der „Derfaffung 

vom A Nov. 1814. 

Ueber die Staatsform und. die Keligiom ' 

Das Königreich Norwegen ift ein freies, felbfts 
ftändiges, untheilbares und unabhaͤngiges Reich, mit 
Schweden unter einem. Könige vereinigt. Seine 
Regierung ift ein geſchraͤnkt, und erblic mos 
narchiſch. 

Die evangeliſch-lutheriſche Religion 
bleibt die öffentliche Religion des Staates. Die Eins 
wohner, die fich zu derfelben bekennen, ſind vers 
pflichtet, ihre Kinder in derfelben zu erziehen. Je ſui⸗ 
ten und Mönchsorden werden nicht geduls 
det, Die Juden find vom Zugange ins Reich auss 

sefhloffen. 
Ueber die aushbende Macht, den König 
. und deffen Familie. j 

Die ausübende Macht ift bei dem Könige. Der 
König foll ſich zur evangelifch = lutheriſchen Religion 
befennen, fie aufrecht erhalten und beſchuͤtzen. — Die 
Perfon des Königs iſt Heilig. Die Verantworts 
lichkeit liegt feinem Kathe ob. — Die Erbfolge ift 
lineal und agnatifch, nach der ſchwediſchen Succefs 
ſionsordnung vom 26. Sept. 1810. — Die Vou⸗ 
jäprigfeit des Königs wird durch ein Geſetz feftgefegt, 
welches nach Uebereinkunft zwifchen dem norwegifchen 
Storthing und den ſchwediſchen Ständen gegeben wird. 

Jedes Jahr Hält fi der König, wenn nicht 
"wichtige Hindernifle entgegen ftehen, einige Zeit in 
Norwegen auf. 
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Der König wählt ſelbſt einen Staatsrath 
aus norwegifhen Bürgern, welche nicht jünger 
als 30 Jahre find.  Diefer Rath foll wenigftens aus 
einem Steatsminifter und fieben andern Mitgliedern 
befiehen. Eben fo fann der König einen Vicekör 
nig ober Statthalter beftellen. Während feiner Abwe⸗ 
fenheit überträgt er dem Vicefönige oder Statthalter, 
zugleich mit wenigftens fünf Diigliedern des Staats⸗ 
taths, die innere Verwaltung des Reiches. Diefe 
follen in des Könige Namen und an feiner Statt die 
Regierung führen. Sie follen fowohl den Beftim- 

mungen dieſes Grundgeſetzes unverbrächlich nachleben, 
als den beſondern damit uͤbereinſtimmenden Vorſchrif⸗ 
ten, die der Koͤnig ihnen als Inſtruction ertheilt. 
Ueber die entſchiedenen Sachen haben ſie dem Koͤnige 
Bericht zu erftatten. Die Geſchaͤfte werben‘ dunch 
Stimmenmehrheit entfchieven. 

Vicekbnig kaun nur der Kronprinz, ode 
deffen Altefter Sohn feyn, aber nicht eher als nah 
dem erreichten Alter der Volljährigkeit. Zum Statt 

‚ halter wird entweder ein Normann oder ein Schwere 
ernannt. Der Vicekönig ſoll im Reiche wohnen, und 

- darf nicht länger als drei Monate im Jahre außerhalb 
deſſelben fich aufhalten. Wenn der König gegenwärs 
tig iſt, hört die Function des Virekönigs anf. 

Bei dem Könige verbleiben fters, während fer 
nes Aufenthalts in Schweden, der norwegifche Staats⸗ 
minifter und zwei Mitglieder bes Staatsraths, welche 
legtere jährlich umwechſeln. Sie haben viefelben 
Pflichten- und. Diefelbe conftitutionelle Verantwortliche 
keit, als die in Norwegen ſich befindende Regierung. 
In ihrem Beiſeyn allein follen die norwegiſchen An» 
gelegeneiten vom Könige entfchieden werden, Alle 
Anträge norwegiſcher Bürger an den König ſollen 
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erft bei der normegifchen Regierung eingeliefert, und 
mit deren Öutachten verfehen werden, ehe fie abges 
macht werden. Ueberhaupt bürfen feine norwegifchen 
Sachen erledige werben, ohne daß das Gutachten der 
norwegiſchen Regierung eingehohlt worden ift, ‚wos 
fern nicht wichtige Hinderniffe folches verbieten. Der . 
norwegiſche Staatsminifter träge die Sachen vor, 
und bleibt für die ebereinftimmung der Augfertigung 
mie den gefaßten Beſchluͤſſen verantroortlich, 

Der König kann Anordnungen geben und aufs 
heben, die den Handel, ven Zoll, die Nahrungs. 
gweige und die Polizei betreffen; doch dürfen fie nicht 
der Verfaffung und den vom Gtorthinge gegebenen 
©efegen wiberftreiten. 

Der König läßt überall die Schagungen und 
Abgaben eintreiben, welche das GStorthing: auftegt. 
Die norwegifche Staatskaſſe verbleibt in Norwegen, 
und ihre Einkünfte werden allein zu den Beduͤrfniſſen 
Norwegens verwendet. 

Der König hat das Recht, im Staatsrathe 
Verbrecher zu begnadigen, nachdem das Urteil 
des hoͤchſten Gerichts gefproden, und deflen Beden⸗ 
fen Eingepogen worben iſt. 

Der König erwaͤhlt und beſtellt, nachdem er 
den Staatsrath vernommen hat, alle Eile, geifts. . 
liche und Militairbeamten. 

Der Statthalter des Reiches, der Staatsmis 
niſter und die übrigen Mitgliever des Staatsrathes, 
fo wie die Beamten, welche bei deſſen Comtoiren ans 
geftelle find, Gefandte und Confuln, bürgerliche und 
schttiße, öhere obrigfeitliche Perfonen, Kegierungss 

’ chefs Hi efs anderer Militaircorps, Eommandan- 
ten in den Seftungen, und Oberbefehlspaber auf den 
Kriegsſchiffen konnen ohne vorgängiges Urtheil vom 

St. ®. ate Aufl. IV. 38 
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Könige verabfchievet werde, nachdem er hierüber 
das Öutachten des Staatsrathes gehört hat. Inwit⸗ 
fern den. folchergeftalt verabſchiedeten Beamten Pens 
fion zu bemwilligen ift, entfcheidet das naͤchſte Stor⸗ 
thing; inzwifchen genießen fie J ihres gehabten Ge⸗ 
balts. Andere Beamten Eonnen vom Könige ſuſpen⸗ 
Dirt, und follen ſodann fogleich vor die Kichterftühle 

jeftelle werden; fie dürfen aber nicht anders, als nah 
Ürrpei abgeſetzt, auch nicht gegen ihren Willen ver 
fegt werden. . 

Der König kann nach Gurbefinden, zur Be 
lohnung für.ausgezeichnete Dienfte, die öffentlich ber _ 
Bannt gemacht werden, müffen, Orden ertheilen, 

‚aber feinen andern Rang und Titel, als 
den, den jedes Amt mit fi führe. — Keine 
perfönlichen oder erblihen Vorrechte din 

‚ fen irgend jemand für die Zukunft ver 
liehen werden. " 

Der König hat den Oberbefehl über die Land⸗ 
und Seemacht. Sie kann ohne des Storthings 
Einwilligung nit vermehrt noch vermin 
dert werden. Gie darf nicht zum Dienfte frmder 
Mächte überlaffen werden, und fein Kriegsvolk einer - 
fremden Macht, mit Ausnahme von Hülfstruppen gegen 
feindlichen Ueberfall, darf ohne die Einwilligung des 
Storthings in das Reich gezogen werden. In Frie⸗ 
dengzeiten follen feine andere als norwegifche Truppen 
in Norwegen, und feine norwegifchen Truppen in 
Schweden ftationirt fern. Doc kann der König if 
Schweden eine norwegifche Garde und normegifhe 
Freiwillige haben; auch kann er auf höchftens 6 Wo⸗ 
hen im Jahre die nächften Truppen von der Krieges 
acht beider Reiche zu Waffenübungen innerhalb der 
renzen eines ber beiden Reiche zufammenberufen. 
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k Zum Angriffsfriege dürfen Norwegens Truppen 
» ° und Kuderflottille nicht ohne Einwilligung des Stors 
2 things gebraucht werden. Die Landwehr und die übris 
2 gen norwegifchen Truppen, die nicht zu ben Linien⸗ 
2 truppen gehören, dürfen nie außer Norwegens Gren⸗ 
⸗ gen gebraucht werben. 
% Der König hat das Recht, die Truppen zuſam⸗ 
x men zu berufen, Krieg anzufangen und Fries 
e den abzufhließen, Verbindungen eins 

zugehen und aufzuheben, Geſandte zu 
} fhiden und anzunehmen Wil der König 
B Krieg anfündigenz fo foll er der Regierung in Nors 
>... wegen feine Gedanken mittheilen, und ihr Bebenfen 
=. darüber einhohlen, zugleich mit einem vollftändigen 
eu Berichte über den Zuftand des Reichs in Hinficht fels 
0 ner Finanzen umd feiner Vertheidigungsmittel. Nach⸗ 
N dem dies gefehehen ift,.beruft der König den norwe⸗ 

gifhen Staatsminiftee und_die notwegifhen, 
fo wie die ſchwediſchen Staatsräthe zu einem 

außerordentlichen Staatsrathe, in welchem ein Bes 
richt Über den Zuftand Norwegens und Schwes 
dens vorzulegen ift. Ueber dieſe Gegenftände giebt . 
jeder der Staatsräthe fein Gutachten zu Protocol, ’ 
unter der. Verantwortlichkeit, die das Grundgefeg 
beftimmt. ‚Dann hat der König das Recht, feinen 
Beſchluß zu faffen und auszuführen. f 

Im Staatsrathe wird über alle verhandelte Gas 
“chen ein Protocol geführt. Ein jeder, der Sltz im 
Staatsrathe hat, ift verpflichtet, feine Meinung mit ° 
Freimuͤthigkelt zu fagen, welche der König verbuns . 
den ift zu hören. Indeß ift es diefem vorbehalten, 

’ an Beſchluß nad) eigenem Ermeffen zu faffen. — 
indet irgend ein Mitglied des Gtaatsrathes, daß 

des Königs Beſchluß den Reichsgefegen „piderftreitet, 
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oder augenſcheinlich fuͤr Norwegen fhäbfich iſt; fo iſt 
es feine Pflicht, kraͤftige Worftellungen dagegen zu 
machen, und feine Meinung im Protocolle beizufügen. 
Derjenige, der nicht folchergeftalt proteftirt hat, 
wird angefehen, als wenn er mit dem Könige einig 
gewefen, ift dafür verantwortlih und kann 

‚vom Odelsthing vor dem Keichsgerichte zur Rechen⸗ 
fhaft gezogen werden. 

Alle vom Könige felbft ausgefertigte Befehle 
(mit Ausnahme der militairifchen Commandofahen) 
follen von dem norwegifchen Staatsminifter contras 
fignirt werben. 

Alle Vorftellungen uͤber norwegifhe Sachen, 
fo wie-die Ausfertigungen deshalb, werden in nor 
wegifcher Sprache abgefaßt. “ . 

Sobald der Thronerbe fein 18te8 Jahr vollendet 
hat, ift er berechtigt, Sig im Staatsrathe zu neh⸗ 
men; doch ohne Stimme und Verantwortung. 

Der norwegifhe Staatsminifter und die beiden 
norwegiſchen Staatsrärhe haben Sig und berathſchla⸗ 

‚ gende Stimme in dem ſchwediſchen Gtaatsrathe, 
wenn in demſelben Gegenftände verhandelt werben, , 
welche beide Reiche betreffen, 

Ueber Bürgerrechte und die gefeggebenve 
Made . 

Das Voltk übt die geſetzgeben de Macht 
durch das Storthing (Keichsverfammlung) aus, 
welches aus zwei Abtheilungen befteht: dem La g⸗ 
thing (gefeßgebenden Körper), und dem Odels⸗ 
thing (den Grundeigenthümern). 

Stimmberechtigt find nur normwegifche Bürger, 
welche 25 Jahre alt, 5 Jahr im Lande wohnhaft ge- 
wefen, und entweder Beamte find oder gewefen find, 

D 
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Lanbbeſitz Haben, oder länger als 5 Jahre matricus 
lirtes Land gebaut haben, oder Bürger in Handels⸗ 
ſtaͤdten find, oder in einer Kauf oder Landſtadt einen 
Grundbefig haben, deſſen Werth wenigftens 300 Tha⸗ 
der beträgt. - ” \ 

Die Wahl⸗ und Diftrictsverfammlungen \ wer 
ben jedes dritte Jahr gehalten. Die Wahlverfamms 
lungen werden auf dem Lande von dem Prediger und 
feinen Gehuͤlfen, in den Städten von den Magiſtra⸗ 

ten und Vorftehern geleitet. — In den Städten 
wird für jede 50 ftimmberechtigte Einwohner ein 
Wahlmann ernannt. Diefe Wahlmänner ernennen 
Darauf entweder aus ihrer eigenen Mitte, ober untep 
den übrigen Stimmberechtigten in ihrem Wahldis 
ſtricte, ein Viertheil ihrer eigenen Anzahl, um auf 
dem GStorthing zu erfcheinen, fo dag 3 bis 6 einen 
wäßlen, 7. bis 10 zwei, 11 bis 14 drei, 15 bis 18 

vier, welches die höchfte Anzahl ift, die ein Ort fen 
den fann. — In jedem Kirchfpiele auf dem Sande 
ernennen die ftimmberechtigten Einwohner die Wahl 
männer dergeftalt, daß bis 100 einen wählen, 100 
bis 200 zwei, 200 bis 300 drei, u. ſ. w. Diefe 
Wahlmänner erwählen darauf ein Zehntheil ihrer 
eigenen Zahl, um auf dem Storthing zu erfcheinen, 
fo dag 5 bis 14 einen wählen, 15 bis 24 zwei, 25 
bie 34. drei, 35 und drüber vier, welches die größte 
Anzahl iſt. 

Keiner kann zum Kepräfentanten gewählt 
werben, ber nicht 30 Jahre alt ift, und ſich LO Jahre 

- im. Reiche aufgehalten hat. — Die Mitglieder des 
Staatsrathes, Hofbebiente und Penfioniften des Hos 
fes Fonnen nicht zu Repräfentanten .erwählt werben. 

Die Kepräfentanten' find, auf ihrer Reiſe zum 
und, vom Storthing, fo wie während ihres Aufent⸗ 
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halts bei demſelben, von aller perſonlichen Haft befreit, 
wenn fie nicht in öffentlicher Verbrechen ergriffen wers 

. den; auch Eönnen fie nicht, außer von der Verſamm⸗ 
lung des Storthings, zur Verantwortung wegen ihrer 
dafelbft geäußerten Meinungen gezogen werben. . 

Das Storthing wird in der Kegel jedes dritte 
Jahr in der Hauptſtadt des Reiches eröffnete. Der 
König kann e8 außerordentlich berufen. " 

Kein Storthing kann gehalten werden, wenn 
nicht 3 feiner Mitglieder gegenwärtig find. 

In des Königs Gegenwart darf feine Berath ⸗ 
ſchlagung ſtatt finden. 

Das Storthing erwaählt unter feinen 
Mitgliedern ein Viertheil, welches das 
tagthing ausmacht; die übrigen drei Vier— 

theile bilden das Odelsthing. 
Jedes Thing hält feine VBerfammluns 

gen abgefondert, und ernennt feinen eigenen 
Präfiventen und Secretair. 

Es kommt dem Storthing zu: Geſetze zu ge⸗ 
ben und aufzuheben; Schagungen, Abgas 

J ben, Zoll und andere oͤffentliche Laſten 
aufzulegen; Anleihen auf den Credit des Keiches 
zu eröffnen; Aufficht über das Geldweſen des Reiches 
zu führen; die zu den Staatsausgaben nöthigen Oetd⸗ 
fummen zu bewilligen; zu beftimmen, wie viel’ dem 
Könige und dem Vicekoͤnige jährlich für ihren Hofe 
ſtaat ausbezahlt werben foll, und die Apanage der 
koͤnidlichen Familie feftzufegen, welche aber nicht in 

feſtem Eigenthume beſtehen darf; ſich das in Norwe⸗ 
‚gen exiſtirende Regierungsprotocoll und alle öffentliche 

Berichte und Papiere (mit Ausnahme militairifher . 
Commandofachen) vorlegen zu laſſen; fih Die Buͤnd⸗ 
niffe und Verträge mittheilen zu laffen, 

’ 
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die der König für.den Staat mit fremden Mächten 
eingegangen ift, mit Ausnahme der geheimen Ar» 
titel, die jedoch den öffentlichen nicht ‚wiberftreiten 
dürfen; jeden aufzufordern, ‘vor dem Storthing zur 
erfcheinen, mis, Ausnahme des Königs und der koͤnig ⸗ 
lichen Samilie; die inzwifchen beftandenen Gehalts» 
und Penfionsliften zu tevidiren, und darin die Wer» 

anderungen zu machen, die für nöthig befunden wer» ⸗ 
den; fünf Reviforen zu ernennen, die jährlich die 
Rechnungen des Staates durchfehen, und Auszüge’ 
aus denfelben durch den Drud bekannt machen follen; 
und Fremde zu naturalifiven. 

Jedes Gefeg foll auf dem Odelsthing 
entweder von deffen eigenen Mitgliedern, 
oder vonder Kegietung dur einen Staats» 
rath zuerft vorgafchlagen werden. Iſt der 
Vorſchlag dafelbft angenommen; fo wird er an-das 
tagthing gefandt, welches. ihn entweder genehmigt 
ober verwirft, und im leßtern. Falle ihn mit beigefüg« 
ten Bemerkungen zuruͤckſchickt. Diefe werben - vom 
Odelsthing in Erwägung gezogen, welches entweder 
ben Gefegesentwurf hinlegt, ober ihn wieder mit ober 
ohne Veränderung an das Lagthing fendet. Iſt ein 
Vorſchlag vom DOpelsthing dem Lagthing zweimal 
vorgelegt, und von diefem zum zweitenmale mit einer 
Zurädweifung zurüdgefandt; fo tritt Das ganze 
Storthing zufammen, und dann wird mit $ \ 
feiner Stimmen über den Vorfchlag entſchieden. 

Hat ein vom Obelsthing vorgefehlagener Ente 
wurf die Zuftimmung des Lagthings ober des verſam⸗ 
melten Storthings erhalten; fo wird er durch eine 
Deputation von beiden Abrheilungen des Storthings 
“an den König gefandt, wenn er gegenwärtig iſt; — 
oder, im entgegengefegten Galle, an ven Vicekönig, 
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ober an bie nerwegiſche Regierung, mit dem Antrage 
auf Ertheilung der königlichen Sanction. 

Berviligt der König den Wefchluß; fo unterm 
ſchreibt er ihn, wodurch er Geſetz wird. Genehmige 
er ihn nicht; fo ſendet er ihn am das Odelsthing mit 
der Erklärung zurüd, daß er es nicht dienlich finde, 
den Beſchluß zu ſanctioniren. 

In dieſem Falle darf der Beſchluß nicht mehr 
von dem Storthing dem Könige vorgelegt, werden. 
Der König ann auf dieſelbe Weife fi benehmen; 
wenn das nächfte ordentliche Storthing denfel« 
ben Beſchluß aufs neue vorfhlägt. Wird. er aber, 

rachdem ee abermals erwogen worden, von dem drit⸗ 
ten ordentlichen Storthing wieder auf beiden Thin» 
gen unverändert angenommen, und dann dem Koͤ⸗ 
nige mit dem Bei vorgelegt, daß er feine Sans 
«tion einem Beſchluſſe nicht verweigern möchte, wel 
hen das Storthing, nach reiflichfter Ueberlegung, 
als nuͤtzlich anfehe; fo. wird er Gefes, wenn auch 
des Könige Sanction nicht erfolgt, ehe das Stor⸗ 
thing fich trennt. 
Das Storthing bleibt fo lange verfammelt, als 

es für nöthig findet; doch nicht aber 3 Monate ohne 
des Königs Erlaubniß. Beim Schluſſe deſſelben er⸗ 

theilt der König feine Reſolution auf die noch nicht 
abgemachten Beſchluͤſſe, indem er fie entweder beftd- 
tige oder verwirft. Alle die, welche er nicht ausdruͤd⸗ 
lich annimmt, werden angefehen, als ob fie von ihm 
verworfen wären. R 

Die Sanction des Königs ift niit erforderlich 
zu den Befchlüffen des Storthings, wodurch es ſich 
1) als Storthing nach der Verfaſſung verfammelt 
erklärt; 2) feine innere Polizei beftimmt; 3) bie 
Vollmachten ber anwefenden Mitglieder annimmt ober 
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verwirft; 4) Erkenntniſſe über Wahlſtreitigkeiten bes 
ſtaͤtigt oder verwirft; 5) Fremde naturalifiet, und 
6) wodurch das Opelsthirig den Staatsrath oder Uns 
dere unter Verantwortung feßt. ü 

Das Storthing wird bei offenen Thären 
gehalten; feine Verhandlungen werden Durch den 
"Drud befannt gemacht, außer in den Fällen, wo 
das Gegentheil durch Stimmenmehrheit befchloffen 
wird, - - " 

Wer einem Befehle gehorcht, deſſen Abficht das 
hin geht, die Freiheit und Sicherheit des Storthings 
zu ftören, macht fih ver Berrätherei gegen das 
Vaterland fehulvig. . 

Ueber die richterliche Gewalt. 
Die Mitglieder des Lagthings machen, zugleich 

mit dem höchften Gerichte, das Reichsgericht 
aus, welches vom Odelsthinge eingeleitet wird, ent 
weder gegen die Mitglieder des Gtaatsrarhes oder 
des hoͤchſten Gerichts wen Amtsverbrechen, oder 
gegen die Mitglieder des Storthings wegen ver Ver—⸗ 
brechen, die fie als folche begehen möchten. Im Reiches 
gerichte hat der Präfivent des Lagthings den Vorſitz. 

Der. Beklagte ann, ohne eine Urfache anzuges 
ben, von den Mitgliedern der Keichsgerichts bis zu 
einem Drittheile perhorrefeiren, doch fo, daß das 

> Gericht nicht weniger als 15 Perfonen ausmacht, 
Das höchfte Gericht urtheilt in leßter Ins 

ſtanz. Von ſeinen ̟  Urtheilen findet Beine Berufung 
ftatt; auch tzauen fie. keiner Reviſion unterzogen 
werden, J 

Allgemeine Beftimmungen, 
Zu Sthatsämtern duͤrfen allein norwegifche Buͤr⸗ 

"ger ernannt werben, „welche ſich zur enangelifch -luthes 
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riſchen Religion befennen, der Verfaffuug und dem 
Könige Treue gefchworen haben, und-die Landesſprache 
reden. Doch können Fremde zu ehren bei der Uni⸗ 
verfität und den gelehrten Schulen, zu Aerzten und 

Conſuln an feemden-Drten beftelle werden. Keiner 
kann zu einem Oberbeamten ernannt werden, ehe er 

30 Jahre ale ift, noch zu einer Magiftratsperfon, 
zum Unserrichter und Voigt, bevor. er 25 Yapre 
aleift. \ 5 

Rorwegen haftet für keine andere Schuld, als 
feine eigene Rationalſchuld. 

* Auf dem zweiten allgemeinen Storthing foll ein 
neues allgemeines Civils und. Criminals 
geſetz buch gegeben werben, “ 

„ Keiner: darf gerichtet werden, als nach dem Ges 
fege, und niche anders, als nach Urtheil beftraft 
werden. u . 

Keinem Geſetze darf rüdwitkende Kraft gegeben 
werben. 

Mit den Sporteln, die an die Bedienten des 
Gerichts erlegt werben, dürfen feine Abgaben an die 
Staatskaffe verbunden ſeyn. 

Keiner kann eingezogen und gefangen gehalten 
werben, außer in den vom Gefege beftimmten Fällen, 
und auf die durch die Geſetze vorgefchriebene Weife. 

Die Drudfreiheit foll ftatt finden. Keiner 
Bann wegen irgend einer Schrift, die er hat druden 
oder herausgeben laffen, von welchem Inhalte fie auch 
ſeyn mag, geftraft werben, woferreg nicht felbft vors 

gen deren Befehle an den Tag gelegt, 
dazu gereizt, ober falſche und ehrenkraͤntende Beſchul⸗ 
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Digungen gegen jemand vorgebracht hat. t 
Aeußerungen über die Verwaltung des Staates oder 
irgend einen andern Gegenftand find einem jeven er» 

ubt. j j : ° ° 
Neue und beftändige Befchränkungen der Nah⸗ 

rungsfreiheit dürfen fr Keinen erlaflen werben. ° 
Hausinguifitionen dürfen nur in Criminalfällen 

ftatt finden. — Eigenthum und Grundbeſitz kann in 
keinem Falle verwirkt werden. — Das Eigenthum 
milder Stiftungen Bann nur zu deren Nutzen verwens 
det werben. . . \ 

In Zukunft follen feine Grafſchaften, 
Baronieen, Stammhaͤuſer und Fideicoms 
miſſe errichtet werden. 

Jeder Buͤrger des Staates iſt im Allgemeinen 
gleich verpflichtet, eine Zeitlang ſein Vaterland zu 
vertheidigen, ohne Ruͤckſicht auf Geburt und Ver—⸗ 
mögen. Die Anwendung dieſes Grundſatzes, und 
die Einſchraͤnkungen, denen ſie unterzogen werden 
muß, ſo wie die Beſtimmung, inwiefern er fuͤr das 
Reich dienlich iſt, daß die Vertheidigungs— 

- und Wehrpflicht mit dem 28ſten Jahre 
aufhoͤre, wird der Entfcheidung des erflen ordent⸗ 
lichen Storfhings überlaffen. - — 

Norwegen behält feine eigene Bank, fein elgnes 
Mänzwefen, und feine eigene Kauffahrteiflagge. Die 
Kriegsflagge ift eine Unionsflagge. 

Zeigt die Erfahrung, daß irgend ein Theil dies 
ſes Srundgefeges verändert werben muß; fo foll der 
Vorſchlag dhzu auf einem ordentlichen Storthing 
vorgelegt und durch den Drud bekannt gemacht 
werden. Allein es kommt erft dem naͤchſten orbents 
lichen Storthing zu, zu beftimmen, ob die vorges 
ſchlogene Veränderung ftatt ‚finden fol, aber nicht. 
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Doch darf diefe Veränderung nie den Principien 
diefes Orundgefeges widerftreiten,, fondern 
allein Movificationen In einzelnen Beftimmungen bes 
treffen, die den Geift dieſer Verfaſſung nicht 
verändern; auch muͤſſen $ des Storthings über bie 
Veraͤnderung einig fen. . i 

(Auf dem Storthing des Jahres 1824 verlangte 
der König (4. Aug.) eine Veränderung der Vers 
foffung in den beiden wefentlihen Puncten: daß 
dem Könige ein abfolutes Veto zugeftanden, 
und in Norwegen der Adel eingeführt wire, 
Allein der Storthing beharrte bei der Weigerung, 
die Verfafjung zu’verändern, umd gab darüber eine 
im Einzelnen durchgeführte Erklärung. — Vetgl. 
Heine, Steffons, der Norwegiſche Storthing 
im Jahre 1824. Gefchichtliche Darftellung und 
Actenſtuͤce. Berl, 1825. 8. — Auf dem Stor⸗ 
thing vom Jahre 1827 erneuerte der König denfels 
ben Antrag, theils in feiner Eröffnungsrede des 
-Storthings am 12. Febr. ; theils in der Föniglichen 
Botſchaft vom 26. Febr. ;: doch erklärte er ſelbſt, 
daß die Entſcheidung noch ausgefegt bfeiben follte. 
— Diefe Actenftüde — und die vom Gtorthing 
1824 — ftehen in den neueften Staatsacten, 
[Stuttg. u. üb. 1827. 8.] Th. 7. ©. 356.) 

122, 
37 Kaiferehum Rußland). 

Das ruſſiſche Reich ift felbft nach feinen Grund: ' 
gefegen, vorzüglih dem Wahlviplom des Gzars 

*) Die Darſtellung in, dieſem $. iſt, den Hauptpuncten 
nad, entlehne aus dem Werke eines Rufen: B. v. 
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Michael Romanow, eine unumſchraͤnkte Mo— 
narchie, deren Beherrſcher durch keine Capitulation, 
keinen Vertrag und keine Verpflichtung mit und gegen 
ſeine Staͤnde eingeſchraͤnkt worden iſt. In aͤltern 
Zeiten ſcheinen zwar Reichstage gehalten 
worden zu ſeyn, die aber nach dem Jahre 1613 
unnöthig geworden waren. Won Alters Her ift dem⸗ 
nad) dem ruſſiſchen Kaiſer die Austibung aller Rechte 
der Höchften Gewalt, opne Einfhränfung und 
mit völlig unbegrenzter Autokratie, ſo⸗ 
wohl in weltlichen als geiſtlichen Dingen, allein uͤber⸗ 
tragen. Er ift das Oberhaupt der Kirche und bie 
Quelle der Gefege; feine Perfon ift heilig und unvers 
letzlich, und Fein Ruſſe zweifelte ehedem an den Wor⸗ 
ten: „Recht iſt, was der Souverain befiehle, — 
nicht, was das Geſetz beftimmt.“ ‚ Merkwuͤrdig war 
der Verſuch, welchen im Jahre 1730 einige Große 
machten, die Ariſtokratie der Monarchie an die Seite 
In u flefen, und die gewählte Raiferin Anna zu einer Die 

Autokratie einfchränfenben Eapitulation zu nöthigen; 
fie Hatte damals blos eine ephemerifihe Dauer. Was 
dort nur Privatfireben Weniger war, die Willtuͤhr 
des Monarchen zu mildern, feine Gewalt nicht tiber, 
das Gefeg ſich erheben zu toffen, fondern durchs Ge 
ſetz zu gründen, hat Alerander 1 zum eigenen 
und öffentlichen "Streben emporgehoben: das Ges 
ſetz, verhieß er and hielt es, foll die hoͤchſte 

Wichmann, Darfielung der ruſſiſchen Monarchie nad 
ihren wichtigſten ſtatiſtiſch s politifchen Beziehungen. 2 Abs 
theilungen. Leipz. 1813. 4. (aus der 2ten Abth. 
&.247.) — Auf dem Titelblatte der erfien Abthei⸗ 
lung ift ausdrädlih bemerkt: „Zum Drudo erw 
laubt ©t. Petersburg d. 5. Der. „1811, Hofrath und 
Eenfor Sohn.” 

\ 
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Gewalt vegieren, und biefer mein freier, verränftiger 
Wille in dem begonnenen Geſetzbuche rechtskräftig 
gemacht werben. 

Mehrere vormals ſchwediſche und polnifche Pros - 
ohren, fo wie einige durch Capitulation unterworfene 
Völkerfchaften haben ihre Freiheiten, Geſetze und 
Vorrechte unter geringen Movificationen beibehalten; 
dem auf dem Wiener Congrefie an Rußland gekom⸗ 
menen Königreihe Polen gab Alerander felbft im 
J. 1815 eine befondere Verfaffung. — 
Wan hat lange darüber geftritten,. ob Ruß⸗ 
land Reichsgrundgeſetze habe, oder nicht. 
Doc) koͤnnen folgende Gefege und Conftitutionen, in» 
foweit fie die Reichsverfaſſung Rußlands zum Gegen⸗ 
ftande harten und noch Haben, als Reichs grund⸗ 
gefege betrachtet werben *): . 

. a) das Geſetz Iwans 1 über die Untheilbars 
keit des Reiches vom Jahre 1475, Beweifen läßt 
fi zwar nicht, daß unter Iwan 1 dieſes Geſetz wirk⸗ 
lich gegeben worden fen; allein muthmaßen läßt 
fi deſſen Daſeyn, weil feit dieſem Kegenten feine 
weitere Theilung des Reiches ausgeführt worden iſt. 

b) Die Urkunde über die Wahl Mi— 
chael Romanow's zum Czar des ruffifhen 

%) Der Recenſent ber erſten Auflage dieſes Bandes in den 
Heidelberg. Jahrb. 1825. N.58 &.920 ff. iſt 
gegen bie von mir aufgeftellte Lehre, dag Rußland 
Meichsgrundgefepe habe, Er fagt: „In einem Staate, 
deffen Regent durch Feine Verfaſſung befcheänte iſt, und 
deſſen Wille Safe is kann wohl von Reichsgrundge⸗ 
ſetzen nicht die Rede ſeyn, wie ſich ſchon dadaus er⸗ 
giebt, daß Peter ein angebliches Reichszrundgeſetz 
A 1613, und Paul 1 Peters 1 Thronordnung 
aufhob.” . 
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Reiches im Jahre 1613 *), worin bie verſam⸗ 
melten und unterzeichneten ruſſiſchen Stände ihm die 
uneingefchränfte Gewalt für fih und feine Nachkoms 
men ertheilten. " 

0) (Die Sutceffionsorbnung Peters1 
vom „iz Febr. 1722. Sie hob die legte Beftimmung 
der genannten Urkunde über die Erbfolge in der Dy⸗ 
naftie Romanow auf, und ftellte es dem ruſſiſchen 
Regenten frei, beliebig und ohne Ruͤckſicht 
auf die Primogenitur, feinen Thronnachfolger 
zu ernennen, Die Raiferin "Anna beftätigte im J. 
1731 viefes Thronfolgegefes, das aber Paul 1.aufe 
Bob. Seit dieſer Zeit ift es blos ein geſchichtlich 
wichtiges Actenſtuͤck.) 

d) Die teſtamentariſche Verordnung 
der Kaiſerin Katharina 1vom Mai 1727, 
nach welcher jede ſchon ſouverain regierende Perſon 
vom Throne Rußlands ausgeſchloſſen, und feſtgeſetzt 
ward, daß Rußlands Beherrſcher zur griechiſchen 
Religion fich befennen müffe. 

e) Die Ernennungsacte bes Herzogs 
Karl Peter Ulrich von Holftein »Gottorp zum ©rop- 
fürften und Tpronfolger von Rußland vom SF: 
1742. Weit mit Peter 2 der männliche Stamm des \ 
Haufes Romanow ertofchen war; fo übertrug die 

+ Kaiferin Elifabeth durch diefe Acte die Thronfolge auf 
den Mannsftamm ber weiblichen Linie, in welchem fie 
ſeitdem forterbt. \ 

f) Pauls 1 Geſetz wegen der Throns 
folge, entworfen im 3. 1788, publicirt am 5. Apr. 
‚1797. Dieſes Gefeg hob Peters 1 Thronords. 

H Unter dDiefem Titel befonders Serausgesehen von B. v. 
Wichmann. Leipz. 1819. - 
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nung anf, wie dies fhon durch ein Manifeft der 
Kaiferin Katharina 2 von „y Yul.’1762 gefhehen 
war, in ‚welchem bie Kaiferin ausbrüdlich erklärte, , 
daß fein Kegen Rußlands einen Fremden zu ſei⸗ 
nem Nachfolger ernennen koͤnne. Zugleich beftätigte 
Pauls 1 Gefeh das Recht der Erfigeburt, und zwar 
daß, nad) völliger Erloͤſchung des männlichen Stams 
mes, 'die Erbfolge übergeht auf die weibliche Nach⸗ 
Fommenfchaft vom Stamme des aͤlteſten Sohnes, 
and nach deſſen Erloſchen auf die weiblichen. Stämme 
der übrigen Söhne x. Die Volljäprigkeit ward darin 
auf das ſege ahr geſetzt. 

8) Das Manifeft Alexanders 1 vom 
20. März 1820, nad welchem nur die Kinder aus 
einer von dem "Raifer anerkannten ſtandesmaͤßigen 
— fuͤr thronfaͤhig erklaͤrt werden, ſo daß eine Prin⸗ 

in, die nicht in Purpur gebopren ift, dem Reiche 
einen Beherrſcher geben kann. 

M. Morgenstern, jus publicum Russorum. 
Halae, 1737. 8. . 
Aug. Ludw. Sälöger, hiſtoriſche Unterfuhung über 

NRußlands Reichegrundgefege. Gotha, 1 
A. W. Hupel, Verſuch, die —e— des 

ruſſiſchen Reichs darzuſtellen. 2 Theile. Riga, 1791 
und 93. 8. 

Freih. B. v. Cambenhauſen, Elemente des ruſſ ⸗ 
ſchen Staatsrechts, oder Grundzüge der Grundverfaſſung 
des tuſſ. Kalferthums. Gött. 1792. Fol. 

(Ueber die ftaatsbärgerlihe Einrichtung in 
Rußland — Über Adel, Elerus, Bürger, freie 
Landleute, Kolsniften, Freigelaffene und 
Leibeigene, vergl. Haſſels volltändige und 
neuefte Erdbeſchreibung des ruſſiſchen Reiches in Eus 
vopa nebſt Polen. Weimar, 1821. 8. liſt auch der 
eilfte Band — oder der Iten Abtheil. 2ter Band — 
des vollftändigen Handbuches der neueſten Erdbe⸗ 
ſchteibung.)) 
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Ba: — 
38) Königreih Polen. ' F 

a) Geſchichtliche Einleitung ). 

Wenn gleich in Polen Reichstage in Angemeſ⸗ 
ſenheit zur alten Verfaſſung der Republik beſtanden, 
and die koͤnigliche Gewalt durch die fogenannten pacia 
conventa, die Wahlcapitulation der polniſchen Kos 
nige, bedeutend befchränkt warb; ſo lag doch theild 
eben darin, dag Polen feit dem. Erloͤſchen des jagele 
loniſchen Regentenhaufes (1572) iu Wahlreih 
ward und blieb, theils in den ausgearteten und vers 
alteten Formen feines Keichstages, mit Beibehaltung 
bes fogenannten liberum Veto, theils in dem Still 
ftande der wefentlichften Bedingungen. des innern 
Staatslebens und in der Fortdauer der druͤckendſten 
feibeigenfchaft, der Grund des Veraltens und der 
endlichen Auflöfung des Staates ſelbſt. Die erſte 
Iheilung Polens im. Jahre 1772, mit den dieſer 
Thatſache voransgehenden und. nachfolgenden Ereig⸗ 
niffen, war der vollgültigfte Beweis dafuͤr. Selbſt 
ein Theil der gebildeten und für die Sache des Vaters 
landes begeifterten Polen fühlte das Beduͤrfniß einer 
Verjüngung des innern Stantslebens, um nicht hinter 
dem ſichern Fortſchreiten der uͤbrigen gefitteten Staa». 
ten Europa's in Hinfiht auf fandbau, Gewerbsfleiß, 
Handel, Wiffenfhaft, Kunſt und Erziehung zuruͤck 
zu bleiben. Beſonders blieb der Anfang der franzoͤ⸗ 
fifchen Revolution nicht ohne Ruͤckwirkung auf Polen; 

*) Vergl. meine Einleitung in bie pölnifdje Werfaffung vom 
27. Nov. 1815, in der Fortfegung von Liiders biplos 
mat. Archiv, Th.3: S. 248. 

St. W. ate Aufl. IV. 39 
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ſo wie, gleichzeitig mit dieſem Ereigniffe, die dama⸗ 
lige Stellung der egropäifchen Hauptmächte, bei dem 
im Jahre 1787 ausgebröchenen Kriege Rußlands 
und Oeſtreichs gegen die Pforte, den innen Werhälte 
niffen Polens günftig war.- Denn Preußen beobadh- 
tete damals nicht ohue Eiferfuche die innige Verbins 
dung der beiden Kaiferhöfe, und ſchloß am 29. März 
1790 ‚einen Vertrag mit Polen, in welchem beide 
Mächte ihre Beſitzungen fich garantirten, zur Stel⸗ 
kung eines Hülfsheeres, im Falle eines Angriffe, 
gegen,:itig ſich verpflichteten, und ‘Preußen die Vers 
binblichkeit übernahm, bei der Einmiſchung einer 
fremden Macht in die inneren Angelegenheiten Polens 
zuerſt durch Unterhandlungen, und, wäre dieſes ver | 
geblich, durch Stellung eines Heeres eine ſolche Ein⸗ 
miſchung zu hintertreiben. 

Diefer Vertrag zwiſchen Polen und Preußen 
ward unterzeichnet, nachdem bereitd der am 6. Octo⸗ 
ber 1788 zufammengetretene polnifche Reichstag das 
liberum Veto aufgehoben, das polnifche Heer bis 
“auf 100,000 Mann vermehrt, und über die Grund⸗ 
lage einer neuen Verfaſſung ſich vereinigt hatte, die 
am 3. Mai 1791— nachdem vorher am 14. Apr. 
1791 den polniſchen Staͤdten vom Reichstage ein 
Freiheitsbrief *) ertheilt worden war — mit 
großer Stimmenmehrheit ‚vom, Reichstage augenom -⸗ 
men und vom Könige unterzeichnet, beſchworen und 
öffentlich bekannt gemacht ward. 

. 124. 

.b) Verfaffung vom 3. Mai 1791, 

Diefe Verfaffung erklärte den roͤmiſch⸗katholi⸗ 

H Er ſteht in den Europ. Eonfitt. 25.2. S. 6. 
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ſchen Glauben für bie herrſchende Narionalreligisn, 
icherte aber die Freipeit .aller religiöfen. Befenntniffe 

und Gebräuche. Sie beftätigte die Gerechtſame, 
Breipeiten und Prärogative des Adels, zugleich- abet 
much den Sreiheitsbrief der Städte vom 14. Apr: 
Sie milderte das Loos der Bauern und der Dorfge 
meinden durch das Recht, Verträge mit den Grunts . 
herren. einzugehen, und ftellte das ganze Laudvolk are 
ter den Schuß des Geſetzes und der Landesregierung. 
Sie erklärte in Beziehung auf die Theilung der Gewat- 
ten: „eve Gewalt in der menfchlichen Geſellſchaft 
entfpringt aus dem Willen ver Nation. Um mun vie 
bürgerfiche Freiheit, die Ordnung in der Gefellfchaft 

. und die Unverfelichkeit der Republik, auf immer ficher . 
zu ftellen, fol die Regierungsform ver polniſchen 
Nation aus drei Gewalten beftehen: aus ver geſetz⸗ 
gebenden Gewalt bei den verfammelten Ständen; 
aus der höchften vollziehenden Gewalt bei.dem 
Könige und dem Staätsrathe; und .aus der 
richterlichen Gewalt bei den miebergefegten Ger 
richtsſtellen.“ Der Reichstag, ober die verfams 
'melten Stände, wurden in zwei Stuben ges 
theilt: in die Landbotenftube, und Senatoren 
ftube unter dem Vorſitze des Könige. „Die Sands 
botenftube foll, als Repräfentant und In— 
begriff der Souverainetät der Nation; 
Das Heiligthum der Geſetzgebung ſeyn.“ Daher 
ſollen in ihr „alle Projecte decidirt“ werden in Ruͤck⸗ 
ficht-der allgemeinen Civil- und Criminalgefege, und 
in Ruͤckſicht der Reichstagsbeſchluͤſſe, d. h. der Be⸗ 
ſchluͤſſe uͤber Steuern, über den Muͤnzfuß, über 
Staatsanleihen, uͤber die Eintheilung der Ausgaben, 
über Krieg und. Frieden, über die Ratification det. 
Allianz⸗ und Handelstractate, um, über alle aufs 



612 Pofltioes Staatsrecht. 

Bolkerrecht ſich beziehende diplomatiſche Acten unb 
Verabredungen. — Die Senatorenftube, welche, 
unter dem Vorfige des Königs, aus dem Bilhöffen, 
Wonywoden, Gaftellanen und Miniftern gebildet 
ward, follte jedes durch die tandbotenftube gegangene 
Geſet entweder annehmen, oder durch die gefehlih 
vorgefchriebene Stimmenmehrheit der fernern Delibe⸗ 
ration der Nation vorbehalten, — fo wie fiber jeden 
Keichstagsbefchluß tiber die oben angeführten Mates 
rien, der ihr von ber Landbotenſtube zugeſchickt wird, 
zugleich mit der tandbotenftube nad der 
Stimmenmehrheit decibiren, 

„Alles und allenthalben foll nach der Stimmen 
mehrheit entfhieden werden. Daher heben wir das 
iberum Veto, alle Arten von Conföderationen und 
die Conforetationg » Keichstage, als dem Geifte ge 
genwaͤrtiger Conftitution zuwider, die Regierung jers 
truͤmmernd und die Geſellſchaft vernichtend, auf im⸗ 
mer auf, Indem wir auf der einen Geite ‚gewalts 
ehätigen und oͤftern Abänderungen der Nationalcon⸗ 
ſtitution vorzubeugen fuchen, erkennen Wir auf der 
andern die Nothwendigfeit ihrer Vervollkommnung, 
wenn man ihre Wirkung auf das allgemeine Wohl 
erfahren haben wird. Wir beftimmen demnad alle 
25 Jahre zur Kevifion und Verbefferung 
der Verfaffung.” 

Die vollziehende Gewalt fam dem Könige 
in feinem Staatsrathe zu, der, aus dem Primas 
des Reiches, aus 5 Miniftern und 2 Gecretairet 
beſtehen follte. Die vollziehende Gewalt follte uͤber 
die Geſetze und deren Erhaltung wachen. „Sie fol 
aber weder Geſetze geben noch erklären, feine Abga⸗ 
ben und Steuern auflegen, keine Staatsanleihen ma⸗ 
chen, vie vom Reichstage gemachte Eintheilung ber 
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Schogeinkimfte nicht abändern, Beine Kreiege er⸗ 
klaͤren, Beinen Frieden, keinen Tractat und feine diplo⸗ 
matiſchen Arten definitiv abſchließen koͤnnen. Es 
ſoll ihr blos freiftehen, einftweilige Unterhands 
dungen mit den ausinärtigen Höfen zu pflegen, in 
gleichen einftweiligen Beduͤrfniſſen zur Sicherheit 
und Ruhe des Landes abzuhelfen; fie iſt aber vers 
pflichtee, dem naͤchſten Keichstage davon Bericht zu 
erſtatten.“ 
Zugleich ward der Thron für einen Familien, 
wahlthron erklärt, und die Thronerbfolge 
Vem Churfuͤrſten von Sachſen und deſſen männlichen 
Nachkommen , in deren Ermangelung aber der Toch⸗ 
ter des. Churfürften zugefprochen, mit der Bedingung, 
daß deren Gemahl mit Genehmigung der. verſamme⸗ · 
sen: Stände e genäht wuͤrde. .: 

2 . 125, .: 
00) Berfaffung vom 22. Zur, 1807; 

Segen diefe Verfaffung bildete fih, unter ruf 
ſchem Schuge, ein Bund mißvergnügter Polen zu 
Targowicz, und fhon am 29. Sept. 1792 ward — 
ſalbbſt unter Beiſtimmung des von Rußland geleiteten 
Königs — auf dem Keichstage zu Grodno die nene 
Berfoffung aufgehoben und die Herftellung der 
alten ansgefprochen. Bald darauf erfolgte (Märg 
1793) die zweite, und im Jahre 17% die dritte 
Theilung Polens, nach welcher der polnifche Name 
ans. der Reihe der europäifchen Staaten und Mächte 
verſchwand. 
AAllein eilf Jahre fpäter, nachdem Rapeleon i im 
Ociober 1806 die Prengen in Thuͤringen befiege‘ und 
Den: Krieg in die Länder zwifchen Der Oder und Weich- 
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fel verfegt' Hatte, riefen, auf Napoleons Beranlaſ⸗ 
fung, Dombrowski und Wybidi ihre Landes 

ieute, die Polen, zur Wieverherftellung ihrer Ne 
tionalunabhängigkeit auf. Ein poiniſches Heer vers 
band ſich mit den Maffen der Franzoſen. Der 
Friede zu Tilfie (7. und 9. Jul. 1807), von 
Mapoleon mit Rußland und Preußen abgefchloffer, 
gab dem neuen Staate des Herzogthums Wars 
fch au fein politifches Dafenn, welches aus dem ars 
ten Theile dee. an Preußen gekommenen zölnifhen 
Prosinzen (mit Ausnahme des Departements Bildtyp: 
ſtock) gebilder, und zu deſſen Degenten der König 
von Sachfen ernannt ward, ü * 
.  Diefer Staat erhielt am 22. Jul. 1807, wäß 
send Napoleons Anweſenheit in Dresven, eine nenl 
repräfentative Verfaffung, . weiche zum 
Theile auf die Vorzeit Polens und auf einzelne Ber 
fimmungen der Verfaffung vom 3. Mai 1791 Rüde 
fiht nahm. — Diefe neue Verfaffung ſprach die 
katholiſche Keliglon als Staatsreligion aus; doch fol 
ten alie Arten von Gottesdienſt frei und oͤffentlich 
feyn. Die Leibeigenſchaft ward abgefhafft; 
alle Bürger ſollten gleich ſeyn vor dem 
Seſe tze. Die’ Erblichkeit der herzoglichen Krom 
ward.in der Dynaſtie des Königs von Sachſen, nah 
der im Haufe Sächfen beftehenden. Succeffionsords 
ung, beſtimmt. Dem Regenten ward die Inttie 
tive der Geſetze, und die vollziehende da 
walt übertragen. Ce konnte “einen Vierkbutz 
‚ernennen. Es fehlte 5 Miniſter und einen Minifter« 
Staatsfecretair geben, und diefe follten ve rautwort 
Lich feyn. Der Staatsrath follte aus den Minis 
ftern beſtehen, vie Entwürfe zu Gefegen biftusien, 
redigiren und beſchließen. Ihm wurden 4 Kequeme 
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mohfter beigegeben ; eheifs zur Juſtruction det Were 
waltungsangelegenheiten und derfenigen, worin ber 
Staatsrath als Caſſationsgericht ſprach; theils 
zum Behufe der Mittheilungen an bie Commiſſionen 
der Sanddotenfammer. — Der allgemeine Reichs 
tag ward aus zwei Kammern gebilvet: ber Kam⸗ 
mer der Senatoren mit 18 Mitgliedern (6 Bir . 
ſchoͤffen, 6 Woywoden und 6 Caftellanen), und 
levenslänglicher Würde, — und der Kammer 
der Landboten mit: 100 Mitgliedern (60 von’ den 
Verſammlungen · der Adlichen jedes Diftricts erkannt, 
md 40. Abgeordneten ber Gemeinden). Der allges 
meine Reichstag follte fich.aller 2 Jahre verfammeln, 
und feine Sitzung nicht Aber 15 Tage dauern. Seine 
Geſchaͤfte beftanden: in Berarhfchlagung über das Fi- 

„ Manzgefeß (Budget), und hber bie-Gefege in Be⸗ 
ziehung auf die in der Civil- ‚oder Criminalgeſetzge⸗ 
bung, oder im Muͤnzſyſteme vorzunehmenvden -Aeudes 
rungen. - Die im Staatsrathe. verfaßten Sefegesent - 
würfe wurben auf Befehl des Königs det-allgemeinen- 
Reichsver ſammlung Aberfande,; in der Landbotenkam⸗ 
‚mer ‚durch: see eines Serutinium und nah der 
Mehrheit der Stimmen beraten, und- dem Genate 
‚zur Sanctiom überreicht. Der Senat fonnte diefe 
nur in ben Fällen verweigern: wenn über das Geſetz 
nicht nach den duch die Verfaſſung vorgefehriebenen 
Formen berachfchlagt, oder Die Berathſchlagung durch 
gerwaltfame Handlungen geftört worden war; wenn 
ber Genus. wußte, daß das Geſetz nicht durdy Stim- 
menmehrheit angenommen war; wenn er dafür hielt, 
daß das Geſetz entweder ber Sicherheit des Staates, 
ober den Vorfehriften den Verfaſſung zuwider fen. — 
‚Die Mitglieder der Lanpbotenfammer follten 
9 Jahre im Amte bleiben, und aller- drei Jahre zum 
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dritten Theile ernenert;-werben. Sie berathſchlagten 
über die Geſetzesentwuͤrfe, welche dem Senate jur 
Sanction zugefaudt: wurden, ie ernannten bei jever 
Sitzung drei Commiffionen, jede von 5 Perfonen, 

‚mis ihrer Mittes eine Finanzcommiflion ‚- eine Coms 
mæiſſien für die buͤrgerliche, und eine für die peinliche 

Sefeggebung: Die Mitglieder des Staatsraihs fol- 
ten. gebohrne. Mitglieder: der. Landbotenkaner ‚und 
zur beratkenden Stimme berechtigt ſeyn. — Zür die 
innere. Verwaltung warden, : nach der. Berfaffung, 
Praͤfecte, Praͤfecturraͤthe, Unterpraͤfecte und Mair$ 
ernannt. Als buͤrgerliches · Geſesbuch· galt. der Code 
Napoleon, Das Berfnhren sollte in blurgerlichen 
and yeinlichen Soden oͤf fentlach ſeyn. Egbaſtas⸗ 
Dan Friedensrichter im jedem Diſtricke. Dre Stnats⸗ 
rath bilderg. ‚das. Caſſationsgericht. ‚Des Koͤrig uͤbte 
Das Begnadigumgsrecht. 7" oo ne ü 

Das Herzogepum Warſchau, dew dieſe Ber 
faſſung gegeben ward ‚erhielt; zwar im Wiener Frie 
den (14. Het. 1809).moch, einen bedeutenden Zumarhe 
Durchgang. Weſtgaiizien, ymd sinen Theil von Oſt⸗ 
galizien, mit Einſchluß der Stadt: Cracau; auch. ber 
Koͤtigto Mapoleon, nad) ber Exöffuung des. Krieges 
gegen. Rußland im Jahre 1812,.. die von dem nah 
Warfhgu zufammenberufenen Reichstage (28. Jun. 
1812). ausgeſprochene Wieder hexſtellung des 
Konigreiches Polen-nach allen den, Provinzen, 
welche in den drei Theilungen. an Rußland gekommen 
wären; allein der Küdzug des franzoͤſiſchen Heeres 
aus Rußland entſchied Bag. Schiefal Polens.; Huf 
dem Congrefle zu Wien ward feſtgeſetzt, daß — wit 
Ausnahme bes an Preußen, gogebenen Oreßherzo 
thums Poſen, und der -uger wflifchen , preußiſchea 
und‘ öftreichifchen.Schug geftellten freien Grade: Cra⸗ 
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cau — das. übrige Herzogthum Warfchau mit Ruß · 
land als Königreich Polen auf ewig vereinigr 
werden follte. — Der Kaifer Alexander 1 verband 
(30, Apr. 1815) mit feinen übrigen Würden den Titef 
eines erblichen Königs von Polen, und unterzeichnete 
am 27. Nov, 1815 die nene, vonihm gegebene, 
Verfaffung viefes Königreiches, welche in. 7 
Buͤcher. (Abſchnitte) und 165 64. zerfällt, " 

126. 

ch potitiſcher Charakter der Verfaffung 
vom 27. Nov. 1815, 

Bon den politifchen Berpättniffen d des 
Königreiches. , 

„Das Königreich Polen if‘ 
ſchen Kaiferreiche einverleibt. D 

den kaiſerlich 
cbfolgeordnun 
ıer Abweſenl 
, der im 
er ober ein 
fer. nicht eine 
Die quswi 
ferreichs wert 

Polen gemeinfhaftlich ſey 
‚Heer wird nie außer Europa ver 

„Allgemeine Garantieen. R 
- Die roͤmiſch-katholiſche Keligion,. zu 

welcher ſich die Mehrheit der Einwohner bes Könige 
reiches bekennt, wird der Gegenftand der befondern 
Sorgfalt der Regierung feyn, ohne daß fie dadurch 
‚der Freiheit der andern Bottesvereprungen 
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wird Abeuch thun, welche ſaͤmmel ich frei und 
Öffentlich gehalten werden koͤnnen. Der Unterſchied 

iſchen den chriftlichen Glaubensbefennmiffen 
gelinbet "Beinen Unterfchied im Genuſſe der buͤrger⸗ 

lichen und politifchen Rechte. ’ 

Die Preßfreiheit ift,zugefichert. Das Ges 
ſetz wird die Mittel anordnen, um den Mißbraͤuchen 
derfelben Einhalt zu thun. J 

Das Geſetz beſchuͤtzt auf gleiche Art alle Bürger, 
ohne Unserfhied ihres Ranges und Standes. 

Das alte Grundgeſetz: „Neminem captivari 
permitiimus, nisi jure victum * wird auf die Ein 
wohner, von welchem Range fie feyn mögen,- aach 
folgenden Beltimmungen angewandte: Niemand 
Bann verhaftet werden, ausgenommen nach Vorfchrift 
bes Geſebes und in den von ihm bezeichneten Fällen, 
Man muß fogleich und fehriftlich dem Verhafteten die 
Urfache feiner Verhaftung bekannt machen. Jedet 

„verhaftete Judividuum wird, ſpaͤteſtens innerhalb drei 
Tagen, vor das competente Gericht gebracht, um das 
felbft nach den vorgefchriebenen Formen unterſucht 
und abgeurtheilt zu werden. Wird es durch die Untere 
fuhung als ſchuidlos erfannt; fo wird es ſogleich in- 
Freiheit efeßt. In den durch das Gefeg beſtimmten 

Faͤllen muß man denjenigen, ber Bürgfchaft leiftet, 
vorläufig in Freiheit fegen. Niemand kann geftraft 
werden, als in Gemäßheit der beftehenden Geſetze, 
und in Felge eines von der competenten Obrigkeit 
erlaſſenen Ustheits. Jeder Verurtheilte wirb feine 
Strafe im Konigreiche empfangen. Niemand fol 
daraus fortgefhafft werben Fannen, außer in der 
vom Geſetze beftimmten Verbannungsfällen. . 

Yevem Polen fiehet frei, feine Perfon win fen 
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Eigenthum; unter Beobachtäng ver vom⸗ ——*— 
ſtimmten Formen, anders wohin zu transferiren. 

Alte Bfenchiche Verwaltungs», gerichtliche" und 
ließe Geſchaͤfte werben in der poiniſch eu 
Sprade verhandelt. -- ° 

Die öffentlichen bürgerlichen und. mittenteifchen 
Aemter Fonnen nur von Polen bekleidet werden, 
— Ale Beamte finb. für ihre Amtsfhrung v ver 
an t wort liche: 

Bon der Krgierung. ar 

Die Regierung ift ein Atttibut der Porſon des 
Könige. Er übt in ihrem ganzen Umfangs alle 
Werfichtungen der vollziehenden Gewalt aus: 
Die Perfon des Königs iſt heilig und unverletzlich 
Die Leitung der bewaffneten Mache im Frieden wie 
im Kriege, ftehet ausſchließlich ihm zu. Ihm · iſt das 

‚Decht vorbehalten, Krieg zu erklären, und Vertraͤge 
und Genventionen, von welcher. Att fi fie fern mbgen, 
obzufchtießen. ° 

Der König verfügt über die Elntanfte vs 
Staates in Gemaͤßheit des Budgets, das dardber 
entworfen und ihm zue Beftätigung vorgelegt wird.” 
Bu Der. König einennt die Senatoren, die: Minis 
fier, die Staatsrärde, die Kequetenmeifter, die Pra⸗ 
fiventen ber Palatinatcommiffionen , die Pr 
und Richter der Gerichts| fe, die diplomatiſchen und 
‚Bandels «Agenten, . bie ' abifchöffe und. Bifchöffe, 
vie Suffragane, die Praͤlaten und Demherren u: |. w. 
&r ertheilt ven Adel, - naturalifirt Fremde, und“ ver 
Heipe Orden und Titel. , . 

Der König hat das Begnadigungerecht. BE 
Alle Befehle und Decrete des Koͤnigs werben 
von dem Miniſter eontraſignirt, ber an: ber Spitze 
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des Deranements ſteht, und für alles verant⸗ 
worghich iſt, was jene Befehle und Deerete der 
Verfaffung und ven Gefegen Zuwiderlaufendes ent⸗ 
halten koͤngzten. 

Die Faͤlle der Regentſchaft, die fuͤr Außzlard 
anerkannt find-ober ſeyn werden, werben den Könige 
reiche, Polen gemeinfchaftlich fern, 
7 Der Stagtszath,' unter Dem Vorſite des 
Könige oder feines Statthalters, befteht aus den 
Miniftern, ven Gtaatsräthen, dem Maitre des 
requetes, und den Perfonen, die der König beſon⸗ 
ders. dazu "berufen wird. Der Staatsrath theilt 
Sch in den Berwaltungsnarh, und in bie allge 
meine: Berfammlung. Die Glieder des Ber 
mwaltungsraths.haben berathende Stimmen, 
Die Mehtung- des Statthalters alfein entſcheidet; doch 
muß ‚jenes feines Decrete von einem Minifter, der ein 

nt hat, conttafignirt werben, -Der Ahr 
kungskreis der allgemeinen VBerfammlung it 
alle Geſetzesentwuͤrfe zu erörtern und abzufaflen; über 
Die gerichtliche Anklage aller vons Könige ernannten . 
Merwaltungsbeamten. zu entſcheiden; über, vie Säle 
des Collidirens der Jurisdictionen zu erfennen; jehr⸗ 
ld die/ von jeden Hauptzweige der Verwaltung abs 

‚gehögte: Rechenſchaft zu prüfen, und über die Mir 
braͤnche ze wachen, welche die Verfuſſenngourlande 
verlegen koͤnnten. 

Die Voellziehung ver Geſetze iſt fünf Gone 
fionen anvertraut: der Commiſſion des Cultus und des 
ffentlichen Unterrichts; . der: Commiſſion der Juſtiz; 
der Commiffion ‘des Innern ‚und der Palizei; der 
Commiffiow des Krieges, und ber Commiſſion der 
Finanzen und des Schages. Jede diefer Commiffie- 
wen wid won einem Minifter praͤſidirt und geleitet. 
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Es giebt einen Miniſter Staarsſectrrgib, der - 
beſtaͤndig bei ‘der Perfon des Königs ſich beſuwer. 
In jedem Palatinate beftcht eine Palatitiatcom« 
miffion, beaufteagt, bie Befehle der Regierungs⸗ 
commiffion nach einer befonbern Borfgeift zu wolle 
tehen. ' 
det Sn den Städten giebt es Dunicipalobrige _ 
keiten. Ein Schultheiß ift in jeder Gemeinde 
mit der Vollziehung der Regierungsbefehle beanftrage. 

Bon der Nationalrepräfentation 

Die polnifche Nation wird auf ewige Zeiten eine 
Nationaltepräfentation haben, vie in einem 
tandtage befteht, der aus dem Könige.und 
zwei Kammern zufammengefest ift. Die 
erfte Kummer wird vom Senate, die zweite von 
den Landboten und den Abgeordneten der 
Gemeinden gebildet, Die gefehgebende Ge— 

- waltruhtinder Perfon des Königs und in 
den beiden Kammern. 

Der tandtag verfammele firh- aller 2 Jaher zu 
Warſchau auf- 30 Tage. Der König kann ihn pro⸗ 
rogiren und auflöfen. Er beruft einen außevordents- 
lichen Landtag, fobald er es dienlich findet.- . 

Ein Mitglied des Landtages Eann, während. ber 
Dauer deffelben, weder verhaftet noch von einem Cris 
minalgericht geridytet werben, ohne ausbrüdliche Bes 
willigung der Kammer, -zu welcher. es gehört, 

Der Landtag berathfchlagt über alle Knrarfe 
bürgerlicher, peinliher oder Verwaltungsgefege, die 
ihm von Geiten des Königs durch den Staatsrath 
äugeftelle werben. Er berathſchlagt, in Folge der 
Mittheilungen des Souverains, über Wermehrung 
oder Verminderung der Steuern, "Abgaben und andrer 
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Mipntlirhen Laften; uͤber die Abaͤnderuuigru, Die da⸗ 
mit aerzuneheaen waͤren; uͤber bie beſte und. gerechteſe 
Art der Vertheilung; ‚über die Abfaſſung des Bud⸗ 

vels der Ausgaben und Einnahmen; über die Einrich⸗ 
tung des Woͤnzſoſtems; über, die Aushebung der Re⸗ 
kruten u. ſ. w. 

Nachdem über alle, dieſe Gegenſtaͤnde ein Bes 
ſchluß gefaßt worden ift, empfängt der Sandtag auch 
die Eröffnuugen, Bitten, Vorfiellungen und Ber“ 
ſchwerden, die von den Sandboten und Abgeordneten 
der Communen für das Wohl ihrer Committenten 
eingebracht werden. Er uͤberſchickt dieſelben dem 
Staatstathe, der fie dem Souverain vorlegt. Darauf 
berathſchlagt der Landtag über die Geſetzesentwuͤrfe, 
wozu jene Beſchwerden Beranlaffung gegeben haben. 

Die beiden Kammern beratbfehlagen öffent 
lich. Sie Eonnen ſich jedoch in einen befondern Toms 
wid, auf Verlangen eines Zehutheils der anweſen⸗ 
ven Mitglieder, verwandeln. 

Es hänge vom Könige ab, die Gefegesentwärfe 
entweder vor die Kammer des Genates, ober vor bie 
Kammer der Landboten bringen zu laffen. Ausgenom⸗ 
men find die Entwürfe zu Finanzgeſetzen, melde vom 
läufig in die Kammer ber Landboten gebracht werben 
muͤſſen 

Zur Erörterung der Entwuͤrfe wähle jede Kam 
mer durch Abftimmung drei Commiſſionen, Gi 
beftehen aus drei Guͤedern im Senate, md aus 

- fünf der Kammer der dandboten. Diefe Commiſſio⸗ 
wen ‚find die Commiffion der Finanzen, die Com⸗ 
miſſion der bürgerlichen und peinlichen, und die Coms - 
miſſion der organifchen und abminiftrativen Geſetzge⸗ 
bung. Die Commiſſionen treten mit dem Staats⸗ 
vage in Mittheilung. 
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Die Glieder des Staalsrathes in den- beiden 
> Kammern und die Commiffionen der Kammern hahen 

allein das Recht, gefhriebene Reben zu halten, 
Die andern Glieder konnen nur Reden aus dem Steg . 
reife halten. 

Die Glieder des Staatsrathes haben das Reh; 
in-den beiden Kammern Gig zu nehmen und das 
Wort zu begehrten, wenn über. die Entwürfe der Res 
gierung berathſchlagt wird. Sie haben kein Stimm: 

. recht; ausgenommen wenn fie Senarbren P randboten 
oder Abgeordnete ſind. 

Die Entwuͤrfe werden nach Sanmenn·hehei⸗ 
entſchieden. Man giebt fein Votum mit lauter 
Stimme. Ein Gefegesentwurf, der auf dieſe Art 
von einer Kammer mit Stimmenmehrheit angenems 
men ward, wird an die andere Kammer- gebracht, ı 
welche auf dieſelbe Urt berathfchlage und —— 
Die Gleichheit der Stimmen hat die Annahme ins 
Entwurfes zur Folge. - 

Ein Entwurf, der von einer-Rammer angenom⸗ 
men worden ift, fann von der andern nicht abgeÄn- 
dert werden; er muß fimpliciter angenoms 
men oder verworfen werben. 

Ein von beiden Kammern 
wurf ‚wird dem Könige zur 
Wenn der König die Sanction 
Entwurf zum Gefeße. Wenn ' 
tigung verweigert; fo fällt der G 

Der Generalbericht über die lage des Landes 
wird im Staatsratge abgefaßt, dem Senate über 
ſchickt, und in den vereinigten Kammern verleſen. 
Jebe Kammer wird diefen Bericht durch ihre Come 
miffion prüfen laſſen, und daruͤber ihre Meinung. dem 
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Könige vorlegen. Der Bericht Bann gebrudt 
werden — 

Der Senat befteht aus den Prinzen von kai⸗ 
ferlichem und koniglichen Geblüte, aus den Biſchof 
fen, ven Palatinen, den Caftellanen. Die Zapf 
det Senatoren kam nicht die Hälfte der Zahl der 
tandboten und Deputicten überfchreiten. Der König 
ernennt die Senatoren. Ihre Würde iſt lebensläng« 
lich. Der Senat fhlägt dem Könige durch den Statt⸗ 
halter zwei Candidaten fir jeden erledigten Plag 
eines Senaters, Palatins oder Eaftellans vor. 

Um als Candidat fir vie Stelle eines Senators, 
Palatins oder Caſtellans erwählt werden zu können, 
muß man 35 Jahre alt feyn, eine jährliche 
Steuer von 2000 81. polnifch bezahlen, 

‚und die durch die organtifchen Oefege erforberten Bes 
‚dingungen in fich vereinigen, Die Prinzen vom Ges 
bluͤte erhalten mit 18 Jahren Sitz und Stimmrecht 
im Genate. . . 

Der Senat entfcheidet über den Antrag zur ges 
richtlichen Verfolgung der Senatoren, der Minifter, 
die ein Departement haben, der Staatsraͤthe und 
Requetenmeifter, in Betreff welcher, wegen Vergeſ⸗ 
fenheit in Anfehung ihrer Amtspflicht, von Seiten 
des Königs oder des Statthalter, und in Folge einer 
Anklage der Landbotenkammer jener Antrag gefchehen 
iſt. Der Senat entfcheidet and) über die Legitimitaͤt 
der Provinzial- und der Communalverfammlungen,, 
und über die der Wahlen. - 

Die Kammer der Sandboten befteßt: aus 
77 Landboten, die von den Provinzialverfamme 
kungen der Adlichen zu Sandboten für einen Bezirk 

ernannt werden, und aus 51 Abgeorbneten der 
Communen, In ver Kammer führe ein Marfchall 
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ven Vorſis, der ans Ihren Miegliedern- erwaͤhlt und 
vom Könige erhannt wird. — Die Mitglieder dies 
fer. Rafamer bleiben 6 Jahre in ihrer Function. Aller 
2 Japre wird ein Dritcheil davon erneuert, Die 
Mitglieder dieſer Kammer müffen 3O Jahre alt ſeyu, 
alle Bürgerrechte genießen, und eine Steuer von 
100 51. polniſch jährlich. bezahlen. 

Der König hat das Recht, die Sandbotenfams 
"mer aufzulöfen, worauf er binnen 2 Monaten neue 
Wahlen von Landboten und Abgeorbneten anorbnets 

Auf den Provinzialverfammlungen des 
Adels werben die Sandboten, und auf den Com mu⸗ 
nalverfammlungen die Abgeordneten zum Land⸗ 
tage gewählt; auch) werben die Palatimatsrärhe vor 
den Provinzials und Communalverfammlungen gm 
wäßlt. 

s In jedem Palatinate befteht ein Pelatinatsrath 
Der ältefte Rath führe den Vorfis. Die vorzuͤglich⸗ 
ften. Befugniffe des Palatinars find: die. Richter für 
die erften beiden Inſtanzen zu wählen; zur Entwers. 
fung der Verzeichniffe der Candidaten zu den abmis 
firativen Stellen‘ mitzuwirken, und das oft d bes 
Palatinats zu beforgen, 

"Bon der geridtlihen Hierarchie a 

>... Der Stand der Richter iſt verfaffungsmäßig 
mnabhängig. Unter der Unabhängigkeit ber 
Kichter wird die Fähigkeit verftanden, feine Meinung“ 
beim Urtheile frei zu äußern, ohne dabei weber duch 
wie oberfte Macht, noch durch minifterielle Gewalt, 
noch durch eine Nebenrüdficht geleiter zu werben. 
Sede andere Erklärung ober Auslegung von der Unc 

abhaͤngigkeit der Richter wird .für Mißbrauch erklärt. 
Die vom Könige ernannten Rühren find aunab⸗ 

St. ®. ae Auf. IV. 
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ſetbat uud ‚anf. Sebenszeit. Die gewählten drei 
find stehe unabſetzbar für die Dauer ihrer Fumc« 
ton. — Kein Richter kann abgefept werben, als 
durch Beſchluß einer gerichrlichen, dazu befugten In⸗ 
ſtanz, im Falle eines Verbtechens oder einer bewie⸗ 
ſenen Pflichtvergeſſenheit. 

Es giebt Sriebensrigter für alle Kloffen 
der Bewohner. pre Function ift die eines Ver⸗ 
fühnungsmagifttats, — Keine Sereitſache kann vor 

“em bürgerliches Gericht erfter. Inſtanz ‚gebracht wer⸗ 
ven, wenn fie nicht vorher dem betreffenden Friedens« 
richter vorgelegt ward. 

Es giebt Gerichtshöfe erfter Inſtanz für. Streit⸗ 
fachen, welche nicht 500 Fl. polniſch uͤberſteigen. Es 
giebt Handelsgerichte. Fuͤr Criminal⸗ und Zucht⸗ 
polizeifaͤlle werden in jeden Palatinate mehrere Cri⸗ 

minalgerichtshoͤfe beſtehen. Es giebt wenigſtens zwei 
Appellationshoͤfe im Koͤnigreiche, welche in zweiter 
Inſtanz über die von den Civil-, Criminal- und 
Handelsgerichtspöfen in erfter Yaftaız abgeurteilten 
Fälle entſcheiden. — Es beſteht zu Warfhau ein 
sberfjer Gerichtshof, ber in letzter Juſtanz über 
alle bürgerliche, und Criminalfäle, Staatsverbrechen 
ausgenommen, entfcheidet. Ein Hoher National 
of, befehend aus aller Gliedern des Senats, 
entſcheidet über die Staatsvetbrechen und bie von den 
großen. Beamten begangenen Vergehen, - 

Von der bewaffneten Mad. 

Die bewaffnete Macht befteht aus einem ftehen» 
ben befoldeten Heere, und ans Miligen, car 
daffelbe nörhigenfalls verftärten. — Die © ” 
des Heeres, das auf Koften des Landes Ban ni 
beflimmt der ' Sowoirain init Atant auf das Bes 
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varfniß, und. im Berhälmiffe zu ven: im Dinger tap . 
anegenorfenen Summen, i 

Allgemeine Verordnungen, pie 
Die Güter und Einfänfte der koͤniglichen Kone 

beſtehen: in den Krendomainen, in dem koͤniglichen 
ae von Warſchau, und in dem ſachtſchen als 

Die öffentliche Staatsſchuld fe werbirgt. -: 2 
Die Strafe der Confiſcation ift aufgehoben:iu® 

kann in keineni Halle wieder eingeführt werden. 1:1 
Die Verfaffungsurfunde wird durch srganifche 

Statuten weiter entwickelt werden. — Alles, was 
nicht ber, Oegenftand eines organifchen Statuts oder 
eines Coder ift, ſo wie alles, was nicht der Veratl 
ſchlagung des Landtages in "Folge feiner Befugni 
unten, wird durch Decrete des Königs oder durch 
Verordnungen der Regierung geregelt.‘ Die orgakts 
{hen Statute und die Codices Eönnen nur von vem 
Souverain und den beiden Kammern des Sandtages 
abgeändert werben, 

nt “ 127. 
39) Die freie Stade Cracam. , 

Verfaſſung vom 3. Mai 1815. 

Die Stadt Cracau, die alte Sauprftabe Polens, 
kam in der beitten..Theilung des Reiches (1795). am 
Deſtreich, und warb von diefem im Wiener Frieden 
(1809) an das Herzogthum Warſchau abgetzetenz 
Als aber, wach Napoleons Gturze, auf dem 
Wiener Congreffe das Schidfal Pam entfchieden 
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ward, ‚erflärte: ver fechfte Artiktl der Congteſſackt 
die Stadt Cracan für eine.freie Stadt, bejeich⸗ 
nete im fiebenten Artikel den Umfang ihres ©ebiets, 
und ſtelite fie nitter ben gemeinſchaftlichen 
Schutz Raslands, Deftreichs und Preabehs, 
= Diefer feine Freiſtaat erhielt am 3. Dei 1813 
eine befondere VBerfaffung, welche der Fücſt 
Metternich, der Fuͤrſt Hardenberg und der Graf von 
Raſumoffsky an demfelben Tage unterzeichneten, an 
weichen fie zu Wien, im Namen ihrer Menarchen, 
den Vertrag in Betreff der freien Stadt Eracan: ugh 
der gemeinfchaftlichen Gewäprleiftung der Verfaffung 
derfelben unterfehrieben hatten. \ 

» Die wefentlichften Beftimmungen der Verfab 
— fung der freien Stadt Cracau vom 3. Mai 
„1815 find folgende: . PER: 

. Die karholifche Religion wird, als Keflgion des 
Sandes, in Kraft erhalten. Jeder chriftliche Gottes 
dienft ift frei, und begründet Eeinen Unterſchied in 
den gefelffchaftlihen Rechten. 

Die gegenfeitig beftehenden Rechte der land 
leute werben in Kraft erhalten. Vor dem Geſthe 
find alle Bürger gleich. 

Die Regierung ber freien Stade Cracau und 
ihres Gebiets wird einem Senate beiwohnen, der 
aus zwölf Mitgliedern, die Senatoren heißen, 
und einem Präfiventen befteht: Neun Genatoren, 
den Praͤſidenten mit einbegriffen, werben von ver 
Kepräfentantenverfammlung gewählte. Die übrigen 
vier werden von ‚Domcapitel und: son der Univer⸗ 

fitaͤt auserfehen,: welche Körperfihaften das Rech 
haben, jede zwei ihrer Mitglieder dazu, daß 
fie Sitz im Senate haben, zu: trnawen. Be 
". Geihs. Senatoren find es auf. Lebenszeit 
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Dor Präfident bieibe-3: jahre. ine Amte Barniaben 
wißerserpäßlt Brden; Von bemäbrigen, —S — 
tritt· jährlich vie Hälfte aus der Grfate' RES die 
var. der Damtapitef wit der Uninerfirät,angeftsikten 
vier Senatoren beteifft;-. fo. bleiben: z we n dewvon 
benslaͤnglich ins. da beiden andem nee 
der jährlich duech nene erlebt. . 

Die Mitglieder der Weltgeiftlichfeit und, ‚vr 
Unboeie, desgleichen die Cigenthumr von Länder 

xeien, Haͤuſern, oder fonk einem. dergleichen Beſiha 
Kae, wenn fie 50 Fl. polniſch Grundſieuer —* 
len, — die Inhaber von Fabriken und Mamifacta- 
ven, die Großhändler und alle Diejenigen, welche als | 
Barferimigglieder eingefchrieben find, ‚die ausgezeich⸗ 
neten Künftler in den fehönen Künften und die Schul⸗ 

vprofeſſoren ſollen das ſtaatsbuͤrgerlche Recht haben, 
zu wählen. Sie koͤnnen auch erwaͤhlt werden, 
wenn ſie ſonſt den oͤbrigen vom m Seſede vorgeſchriebe · 
udn Bedingungen Genůge lei 

-Der Senat befegt die Bermaltungeflin; e 
vergiebt Wim alle geiftliche Pfründen, vier Dom⸗ 
berrenftellen ausgenommen , die den. Facultaͤtcdoctoren, 
welche tehrämter bekleiden, vorbehalten bleiben umn 
von der Univerfität befeht werben. 
Die Stadt Cracau mit ihren Gebiete wird in 
Stadt · und Landgemeinden eingerheilt. Jede dieſer 
Gemeinden hat einen Gemeindevorſteher, der frei er⸗ 
wähle wird, und dem’ die Vellziehung ber Befehle 
der Regierung obliegt. 

m Monate December jedes Jahres wird. eine 
vierwschentliche Repräfentantenverfommlung 
gehalten. Diefe übt alle Befugniffe ver gefenge- 
benden Gewalt aus; pruͤft bie Jahresrechnungen 
der. Öffenslichen MWerwaltungen, und ſiellt die Etats 
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= Die Rerekfentantenverfänmtung be be⸗ 
ſte ht: ans den Abgeordneten der Gemeinden, deten 
jede einen wählt; aus drei vom Senate abgeorduetra 

; aus Drei vom Domcapitel abgeordneten 
Prälaten; aus drei von ber Univerſitaͤt —S — 
Bacuftätsboctoren; aus ſechs im Amte ſtehenden Frie⸗ 
densrichtern. Der Praͤſtdent der Verſammlung wid 
‚aus den.drei, vom Senate abgeordneten, Micglie⸗ 
dern —G 

Kein Geſetzesentwurf, welcher eine Veraͤude⸗ 
rung an einem Geſetze beabſichtigt, darf: der Repel⸗ 
fentantenverfammlung zur Berathſchlagung vorgelegt 
werden, bevor er nicht dem Genate mitgetheilt wor 
ven: ", ud diefer die Vorlegung des Entwurfes durch 
Seimmenmehrheit genehmigt hat. 

Die Repraͤſentantenverſammlung wird mit der 
Abfaſſung eines buͤrgerlichen und peinlichen Geſch⸗ 

buches, und einer Ordnung für das gerichtliche Ver⸗ 
fahren 7 befchäftigen. Sie wird einen Ausfchuß 
get Vorbereitung diefer Arbeit ernennen, bei wel 
Her dieörtlihe Befchaffenheit des Landes 
and der Geift feiner Einwohner beadtet 
werden möffen. Zwei Senatsglieder find Mit 
glieder des Ausſchuſſes. 

Iſt ein Gefeg nicht von Z der Mepräfentanten 
angenommen worden, und ber. Senat finder, durch 
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eine Mehrheit von 9 Stimmen, daß Gruͤnde der 
öffentlichen Wohlfahrt. vorhanden find, es einer noch⸗ 
muligen Beratung der Gefeßgeber zu unterwerfen; fo 
wird es an die Berfammlung des nächfifolgenden Jah⸗ 
res zur Eutſcheidung gewieſen. Betrifft der Gegen⸗ 
Fond das Finanzweſen; fo bleibt, bis zur Einfügrung 
des neuen Gefeges, das zuleßt beſtandene in Kraft, 

Jeder Bezirk von wenigftens, 6000 Einwohnern 
fol einen Sriedensrichter haben, den die Repraͤ⸗ 
fentantenverfammlung erreunt, und der drei Jahre 
im Amte bleibt. Außer feiner Obliegenheit als Ders 
mittler, foll er, von Amtswegen, über die Unges 
legenpeiten der Minderjährigen, fo wie uͤber die 
Rechtshaͤndel wachen, welche die dem Stante oder ' 
den. öffentlichen Anſtalten geharigen Gelver und Bes 
ſitzthumer betreffen. . " 
Es ſoll ein Gerichtshof erfter Inſtanz und ein 

Appellationsgerichts hof beftehen. 
Das Verfahren in buͤrgerlichen und peinlichen 
Rechtsſachen iſt öffentlich: — Bei der Inſtruction 
der Prozeſſe, namentlich Der peinlichen, ſoll vie 
Geßchworne ne inrich tung ſtatt finden, welche 
ber Drtsbefchaffenheit. des Landes, dem Grade ber 
Bildung und der Ginnesart feiner Bewohner anges 
eignet wird, — Die Rechtspflege ift unabhängig. 
. Um :Senator werden zu konnen, muß man 
das 35ſte Lebensjahr zuruͤckgelegt, feine Studien 
auf. einer hohen Schule beendigt, das Amt eines 
Gemeindeoorftehers, das Kichteramt und das Amt 
eines Nepräfentanten, jedes 2 Jahre, befleivet haben, 
und ein inbewegliches Grundeigenthum befigen, deſ⸗ 
fen Grundſteuer 150 Fl. polnifch beträgt. 
- Um zum Kepräfentanten einer" Ge— 
meinde gewählt zu werben, muß man 26 Jahre 
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ale ſeyn, die ‚volifäutige Geusinlaufbahn auf der 
Cracaner Uniwerficht zuruͤckgolegt haben, und ein -= 
bewegliches Eigentham, mit: einer Drundſleuer von 
90 FI., befigen. " \ - 

- Me Handlungen der Regietung, ‚der Geſetz⸗ 
gebung und der Gerichtshöfe werden in polntfeher 

Sprache abgefaßt. : " 

18, 

40) Dsmanifches Reich, 

1. „ Im ben Reichen, wo Mehameds Religion herrſcht, 
keſteht eine doppelte Gefetzgebung *): die relis 

gidfe, gegründet auf ven Koran und die Sunnas 
und die politifhe — Kanun — di. ein durch 
das Wort und den Willen des Regenten gegebenes 
Reichsgrundgeſetz. — Die erfte Geſetzgebung 
iſt eigentlich der Inbegriff aller religiöſen und 
aller bürgertichen Geſetze zugleich, wie fie 
in dem Geifte und aus den Quellen des Islams von 
ven vorzäglichften Imans und tehrern in den erſten 
Jahrhunderten der Hegira zufammengerragn wurden. 
Denn Mohamed gab: feinem Volke nicht nur eine 
wene Religion, fondern auch neue bürgerliche Geſetze; 
deshalb umfaffen der Koran und die Sunna, fo wie 

Zunaͤchſt nady dem Meifterwerke: Joſeyh v. Hammer, 
"des osmaniſchen Reiches Staatsverfaffung und Staates 
verwaltung, bargeftellt aus den Queilen feiner Grunde 
gefege. 2 Theile. Wien, 1815..8. — Die eigentliche 
teligidfe Gefeggebung der mohamedanifchen Staaten 
enehält das Werk von Muradgen d’Ohffeon, allgemeine 
Sohilderung des othomaniſchen Reiches. 2TH. Aus dem 
Franz. v. Bed. Leipz. 1788 u. 1798. &. 
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die darauf gegrünberen allgemeinen. Entfcheißungen 
und Analogieen, nicht nur die ganze Theologie, ſon⸗ 
dern auch Die ganze Rechtswiſſenſchaft ‚des Ielams; 
welcher feinen Unterſchied zwifchen einem Doctor ber 
Theologie und der Rechte kennt. — Die zweite 
Geſetzgebung ift der Inbegriff aller politifchen: Gefege, 
welche den Staat insbefondere betreffen, und, alg 
unworhergeſehen, von ber veligiofen Gefeßgebung der 
politifchen überlaffen worden find. Umfchließt daher 
die religiöfe Gefeggebung zugleich das allgemeine 
Staats s und Völkerrecht derjenigen Regierungen ; 
welhe Mohameds Glauben folgen; fo enthält die 
politiſche Gefeßgebung die Militair-, Finanz», 
Lehns⸗/ Straf-"und Polizeigefege, und bildet Dadurch 
das befondere Staatsrecht des einzelnen mohamedanis 
ſchen Reiches, welches aber mit dem allgemeinen, 
durch die Religion geheiligten, Gtaatsrechte nicht im 
Widerſpruche ftehen darf. 

Die wichtigften Kanun Name (oder Samm⸗ 
ro der von den Gultanen gegebenen Staatsregeln) 
nd: 

1) das Kanun Name Murads 2 vom 
Jahre 1375, in welchem die Errichtung der Mili— 
der Janitſcharen (Jeni⸗Tſchery d. i. neuer Sotvaten 
Aus jungen in der mohamebanifchen Religion erzoges - 
nen Chriften, und die Stiftung der Sipahi Oglu, 
ober ber Lehnsreiterei, verorbnet ward; 

BDhuas Kanun Name Mohameds 2, weis 
ches die Grundlage der ganzen folgenden Geſetzgebung 
im ogmanifchen Reiche, und namentlich. die’ Claffis 
fication der Staatsbeamten, die Rangordnung und 
die Titel der Staatswürden, fo wie das Ceremoniel 
des Hofes und des Divans beſtinmte; 



- 3) das Ranun Hame Guleimans2 *), 
weiches theils die von Suleinian neu gegebenen, theils 

die von ihm beftätigten Geſetze enrhält. Es warb von 
vom Mufti Ebu Suud und dem Oroßvezler Lutfi 
Paſcha bearbeitet, die ſich durch Gelehrſamkeit aus⸗ 
zeichneten, ift- noch jetzt die Grundlage der osmani⸗ 
ſchen Staatsverwaltung, und umſchließt die Geſetz ⸗ 
gebung der Finanzen, der Strafen, des Ceremoniels, 
befonders aber des Militair⸗ und Lehnsweſens. Es 
zerfällt, nach den verfchiedenen Gegenftänden der Ges 
feßgebung,, in verfchiedene Theile, oder befondere 
Geſetzbuͤcher **): die Straf- und Polizeigefege: 
Kanuni Dſcheraim (Kanon der Strafen); — 
die Militairgefeße: Kanuni Gefer (Kanon des 
Krieges); — die Lehnsgeſetze; Kanuni Siamet 
und Timar (Kanon ber großen und Eleinen Sehen); 
— die Finanzgefege: Kanuni Raaja we Rußum 
(Kanon der Untertanen und Steuern); — die Cere⸗ 
monialgefege: Kanuni Tefchrifat (Kanon der 
Eprenbezeugungen). 

Diefe Gefesfammlungen ‘haben gültige Kraft 
fuͤr das ganze osmanifche Reich mit Ausnahme 
von Aegypten, welches, als ein neuerobertes 
und in mancher Hinfiht von den, übrigen Provinzen 
verfehieden zu behandelndes fand, eine befondere Eins 
richtung und ein befonderes politifches Gefegbuh — 
Kanuni Mißr (Kanon Aegyptens) —, erhielt. 

7 (Den Inhalt diefer ſech s einzelnen Gefegbircher 
vergleiche man im erften Theile des Werkes von 
». Hammer.) 

*) Diefer Sultan erhielt den Beinamen AlsKanuni (d. k 
des Geſetzgebers). Unter ihm erreichte die politiſche 
Wacht des osmanifchen Reiches ihte hoͤchſte Stufe. 

**) Bgl. v. Hammer, Th. 1. ©. 84 f. 



129. 
. 8) Sriehenland. . ‘ 

a) Geſchichtliche Einleitung. nl 

. Wenn glei bie Selbftftändigfeit und Unab⸗ 
Kinsigtei Griechenlands noch von feiner europäifchen 

cht anerfannt worben ift, und es fogar denkbar 
bleibe, dag Griechenland wieder in feine vorigen Abe 
Bängigfeitsverpälenife zur Pforte zurücgebracht were 
den Fonnte; fo find doch die beiden, mehrern nee 

\ eutopäifchen beſonders aber ver norbamerifanifchen 
nachgebildeten, Verfaſſungen Griechenlands 
an ſich ſchon eine in ſtaatsrechtlicher Hinſicht übers 
tafchende Erſcheinung, die in einer Ueberficht uͤber das 
‚pofitive Staatsrecht nicht‘ übergangen werden darf. 

Der Kampf, welchen die Griechen in Moren 
und auf den Infeln im Maͤtz 1821, gleichzeitig mit 
dem von Ppfilanti begonnenen Aufftande in ber 
Moldau und Walachei, gegen die Osmanen began⸗ 
ten, ’gehört dee Geſchichte an *); allein in der 
Wiſſenſchaft des pofitiven Staatsrechts muß berichtet 
werden, was die Griechen fuͤr die fefte Geftaltung des 
innern Staatslebens duch Aufſtellung einer 
Verfaſſung bereits im Jahre 1821 verſuchten. 
Anfangs wurden von den einzelnen Mittelpuncten der 
Regierung in den einzelnen griechiſchen Provinzen 
mehrere Verfaffungen **) aufgeftelt. Go am 

*) Eine kürze u Ueberficht dieſes Kampfes, wobei Raffe⸗ 
nels Wert zum Grunde liegt, enthält meine Ein⸗ 
leitung que proviforifhen —R Grle⸗ 
henlands, in Luͤders Archiv, Th. R. S. 

3%) Diefe Verfaſſungen ſtehen, aus dem Pe übers 
fe, in Jo. Cafp. v. Drekli’s Sammlung ‘der Ver⸗ 
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4. Nov. 1821 in Meſolongion die Verfafſung des 
weftlihen Feſtlandes von Heallas, weldhes Alar⸗ 
nanien, Aetolien und Epirüg umſchließt; fo am 11. 
Rov. 1821 za’ Salona in Phocis die Werfoſſung des 
oͤſtlich en Feſtlandes von Hellag, zu welchem Attika, 
Bdotlen, Eubda, Phocis, Lokris Doris und die bes 
feiten Striche von Theffalien und Macevonien geredhe 

jet wurde; und fo am 1: Dec. 1821 zu Atgos bie 
Staatsverfaffung des Peloponnefus, wo an det 
Spige derer, die fie unterzeichneten, der Fürft Demes 
trius Mpfilanti ftand, > . 

Als aber die einftweilige Regierung des ganzen 
Griechenlands von Argos nach Epidauros vorlegt, 
und dahin die gefanmte Nationalverfammlung der 
Griechen berufen, fo wie von derfelben dafelbft am 
4. San. 1822 die politifche Eriftenz und Um 
abhaͤngigkeit der griehifhen Nation außs 

= gefprochen ward; fo erfchien auch zu Epidauros, uns 
terzeichnet am 15. Jan. 1822, der Entwurf einer 
peoviforifhen Verfaffung für Griechen— 
land*) in 110 Paragraphen. Unterzeichnet 
ward diefer Entwurf von Maurofordato, als 
Präfidenten der griehifhen Nationalverfammlung. 
Doch zeigten fi) bald darauf Mißverſtaͤndniſſe felbft 
unter den Anführern der Griechen, als im Januar 
1823 die einftweilige Regierung eine zweite Natios 

faffıngsurtunden des befreiten Griechenlands. Züri, 
1822, &, ' 

*) ©ie ſteht ig Orelli’s. Sammlung, S. 79. — fehlers 
haft (und nur 102 $$. enthaltend) im polit. Journale 
1822, — nad D. Ik ens Ueberfegung aber, und nad) 
dem zweiten griechifchen Driginalabörude, in übers 

u, Th. 3. S. 206. 
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ualvetſammluug ber Hellenen nad) Aſtro *) berufen 
harte. Nachdem aber in Griechenland die Erklaͤrung 
der auf dem Congreſſe zu Verona **) (1822) vers 
einigten Monarchen bekannt geworben war, „daß bis 
riechen ihrem rechtmäßigen Herm, dem Gultane; 
ſich zu unterwerfen, . und ‚von ihm Onade für Recht 
zu erwarten hätten; da wurden die eingetretenen 
Migserftänbniffe. unter den Häupfern der Griechen 
befeitigt, Die zweite Nationalverfammlung 
am-14. März 1823 zu Aftro eröffnet, nnd von bers 
felben das organifche Geſetz von Epidauros, nach elite 

Berichtigungen, welche eine aus 7 Mitgliedern 
Bntehenbe Commiffion gemacht hatte, zur unwans 
delbaren Verfaffung für ganz Griehem 
Sand erflärt. Zugleich hob diefe Nationalverfamms 
tung alle Provinzialregierungen mit der Beftimmmg 
auf, daß die verfchiedenen Provinzen Griechenlands 
duch Praͤfecte regiert werden ſollten, welchen in 
jeber Provinz zwei Negierungsräthe beigegeben würs 
den; für die Land⸗ und Geetruppen nahm fie, mit 
einigen Mobificationen, den franzoͤſiſchen Militaies 
voder an; auch ernannte fie eine Commiffion, um 
eine Austvahl aus den Verfügurigen der vormaligen 
griechiſchen Kaiſer als Criminalcoder zu veranftalten. 

‘130, \ 

9 Peosiforitgeerferfuns vom 15. San. 

„Die wefentficften — der Verfa fi 

*” Vergl. —A 8 Ueberlieferungen, 1823. Auguſtj 
ft, ©. 

ee) Pr Veroneſiſche Rote gegen bie Grihen in n ber ag 
I Bei ABB, On 16h... Dee: 

N 
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fung Sriehenlands vom 15. Ian. 10m: fiat 

Die herrſchende Religion im bene Stonse 
i vie. der morgenlaudiſchen ortheboren chriſtlichen 
Kirche, Es duldet jedoch die Regierung jede andere 
Religion, und die heiligen Gebräuche einer jeben der⸗ 

werden ausgeuͤbt. 
Alle eingebohrne —X Bewohuer des Stans 

find Griechen, und genießen one ia irgend · einen 
3. alle buͤrgerliche Rechte. — Alle Griechen 
find gleich vor dem Geſetze, ohne irgend eine Muse 
wahme, oder ‚Stufe, oder Klaffe, oder. Anſehn. — : 
Alle Fin haben baffelbe Kacht zu allen Bärben 
und 

Die Regierung wird mit Umficht ein Geſeb über 
die Einbürgerung der Fremden erlaffen, welche den 
Wunſch haben, Griechen zu werben. 

Eigenthum, Ehre und‘ Sicherheit eines jeden 
Griechen ſtehen unter dem Schutze der Geſetze. 

Alle Steuererhebungen follen unter alle Stände 
amd Klaffen auf eine gerechte Weiſe vertheilf werden, 

Die Regierung befteht.aus zwei Körs 
pern: dem berathenden und bem vollzie hen⸗ 
den. Beide Körper ftehen fi gleich in Betreff ihrer 
jegenfeitigen Theilnapme an der Abfaffung der 
Sefese, weil weder die Befchlüffe des berathens 
den Körpers Geſetzeskraft haben ohne die a 
gung des volfziehenden, noch die Gefeßesentwärfe, 
die von dem vol ziehenden Körper dem beratpens 
den vorgefhlagen werden, Kraft haben, wenn fie 
nicht von dem berathenben Körper angenommen werden. 

Der beratende Körper befteht aus bevofls 
mächtigen ‚gewählten —— der verſchie⸗ 
denen Theile von land, Die Reyraͤſentanten 
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muffen Griechen, nnd 30 Jahre alt ſoyn. (Ein pre 
viſotiſches Wahlgeſetz wird die Regierung erlafſen.) 
Der berathende Körper Hat einen Präfiventen und 
einen DVicepräfidenten, die durch Grimmermehrpeis * 
gewaͤhlt werben, und deren AUmtsverwaltung - ein 
Jahr dauert. , . . 2 

Der vollziehende Körper befieht aus fünf 
Gliedern, welhe aus. den Öliedern des. bes 
rathenden Körpers'von der Nationalven 
fammlung gewählt werden. Der vollziehende 
Körper hat einen Präfiventen und Vicepraͤſidenten, 
die gewuͤhlt werben und ein Jahr lang im Amte find. 
Der vollziepende Körper wähle 8 Minifter (der aus⸗ 
wörtigen Angelegenheiten, des Innern, der. Sinai 
zen, der Juſtiz, des Kriegsmefens, des Seeweſens, 
des Cultus, und der Polizei). . 
Der berathende Körper gilt als volfzählig; 
wenn 3 feiner Mitglieder zugegen find, Seine Bes 

ſchtuͤſſe gefchehen durch Stimmenmehrheit. Der Präs 
fident fendet die Beſchluͤſſe des berarhenden Körpers 
an den vollzichenden; fobald dieſer fie geneh— 
migt ; haben fie Geſetzeskraft. — 

Wenn der vollziehende Korper Die Genehmigung 
verweigert‘ ober theilweife Ansftellungen macht, wo⸗ 
bei er die Gründe der Verweigerung oder der Auss 
ftellungen anzugeben hat; fo wird die Sache, miß - 
den Bemerkungen des vollziehenden Körpers, noch 
einmal an ven berathenden Körper zuruͤckgeſender 
and in demfelben von neuem diſcutirt. Entweder 

. die gänzliche Verweigerung oder die theilweifen Aus⸗ 
ſtellungen des vollziehenden Körpers werden dann ges 
nehmigt, — oder im alle der berathende Koͤrper 
auf feiner Meinung befteht; fo wird ‚die Suche zum 
zweitenmale im vollziehenden Körper uuterſucht, wub 
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wenn biefer auch dann nicht uachgiebt, fo faͤtle 
das Geſetz durch. 

Der berathende Körper nimmt über alle Arten 
den Gegenftänden Petitionen an, und berath⸗ 
fehlagt über diefelben. Er ernennt aus feiner Mitte 
fo viele Commiffionen, als Minifterien fd, 
unter welche der Präfivent die eigenthämlichen, einer 
jeden zulommenden, Sachen vertheilt. Eine jede ders 
feden arbeitet die Sefegesentiirfe über die Gegen» 
Rände aus, welche ihren betreffenden Geſchaͤftszweig 
angehen. 

Jedes der Mitglieder des berarhenben Körpers 
at das Recht, fchriftlich der Verſammlung durch den 
Afidenten Sefegesentwürfe vorzufchlagen., 

Die von dem vollzichenden Koͤrper vorgeſchla⸗ 
genen Geſetze nimmt der berathende entweder an, oder 
er bearbeitet ſie weiter. 

Weder eine Kriegserklaͤrung/ noch ein Friedens· 
vertrag wird befchloffen ohne die Zuftimmung des be⸗ 
vathenden Körpers; eben fo genehmigt er vorher die 
Verträge, die der „vollzichende Körper mit andern 
Mächten abfehließt. Ausgenonmen davon find die 
Verträge, die feinen langen Aufſchub leiden. 

Der berathenpe Körper genehmigt, am Anfangg 
u eings jeden Jahres, den muthmaßlichen Anfchlag der 

Einnahmen und Ausgaben (Budget), welchen der 
vollziehende Körper ihm zur Betätigung vorlegt. Am 
Schluffe des Jahres unterfucht er die allgemeine Rech⸗ 
ung der Einnahmen und Ausgaben. 

In den ordentlichen und außerorbeurlichen Sitzun⸗ 
gen ‚des berathenben Körpers hat ber Zeitungs 
ſchreiber die Erlaubniß zum Eintritt 

Ausgeſchloſſen wird, er aber von den geheimen 
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Sitzungen, melde. fintt finden, fo: oft fie von fünf 
Mitgliedern des Körpers nachgefucht werden. 3. 7 
... ‚Wenn. ein ober mahrere Mitglieder: des b era⸗ 
thenden Körpers: eines Staatsverbrechens Anger 
Sagt. find; fo wird eine Commiſſidn von 7 Mitglier 

. bern; aus: dieſem Körper:niedergeſetzt, 1 welche, nahe 
dem fie unterſucht hat, ob die. Klage: zuläffig: feyg 
hriftlich ihren Ausſpruch vorlegt. Wird der Auges 
klaste durch 3 der Stimmen des. berathenden Körpers 
Für. ſchuldig erklärt; fü wird vom Praͤſideuten erklärt 
daß er. feiner. Würde: ensfegt .fey.! Als gewöhnlichen 
Bürger wird ee danır dem oberften Geruhtshofe, von 
Griechenland uͤbergeben, in welchen der Grad.des Ver⸗ 

‚beeshens. und die angemeſſene Strafe beftimmt wird, 
..Keins von den. Mitglieder‘ des. berathenden 

‚ Körpers. Bann vor feiner ‚Ubfegung verhaftet, werben. 
Wenn eins von den Mitgliedem des vol 

zeehen den Körpers. eines Staatsverbrechens von 
dem berathenben! Körper angeklagt wird; ſo wird eine 
Commiſſion -von I Mitgliedern aus dieſem Körper 
wisbergefeßt, welche, nachdem fie unterfucht hat, ob 
Die. Kinge zuläffig fen, ihren Ausſprüuch ſchriftlich · vor⸗ 
legt: .:Zft der Angeklagte von $ der Stimmen: des 
berathenden Körpers für ſchuldig . erklärt; fo mache. 
der Präfident des berathenden Körpers. befannt, daß 
jener feiner Würde. entſetzt ſey. Dann wird ernels 
„gewöhnlicher Bürger dem oberften Gerichtshofe uͤber⸗ 
„geben, in welchem: der Gran des Verbrochens und⸗ 
Die angemeffene Strafe näher beſtimut wird. 

.. Mbenn, ein oder mehrere vor den 8 Minifter® 
vor dem berathenden · Körper .eines Staatsverbrechens 
angeklagt find; fo werben fie auf diefelbe Weiſe, wie 
die Mitglieder des- betathenden Körpers, für ſchuldig 
erklärt und gerichtet. — - 7 

Et. W. ate auf, IV. 4 
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‚ . De voliziehende Körper iſt als vollig une 
— —— 

ſeine * Staatsdiener. die 
vom berathenden ‚örper vorgeſchlagenen — 
er verweigert wie Beſtaͤtigung. Er 
@sfegesentwärfe dem beratpenden Koͤr⸗ 
ner warzufchlagen, welcher fie weiter bearbeitet. 

Die ſaͤmmtliche Sand» uud Seemacht ſteht unter 
—— Körper. — Er hat das Recht, 
BWeifungen 0 geben, und Gefehe, die vorher 

: Aber allgemeine Di inge erkaflen worden ind, auf bes 
funbene Göte angumenden, Er hat das Recht, bei 
een Sachen, welche die Polizei und die allgemeine 
Sicherheit des Staates betreffen, die nothwendigen 
anßerorbentlichen Maasregeln zu "ergreifen, muß aber 
unmittelbar an den berachenden Körper von denfelben 
Bericht erftatten. 

Der vollyiehende Koeper ernennt die Geſandten, 

Hodperrathe gegen 
We Segierung begangen ift; fo hat der —* 
Körper das: Recht, die noͤthigen außerordenchen 
a⸗cregeln zu — ** wehhes Standes auch die 
Verbrecher mögen. Dech muß er binnen zwei 
TZagen dem berathenden Körper-bie Urfachen angeben, 
wie ihn ir baben, außerordentliche Maasregels 
zu nehmen, 
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Er konn nun ofen die Wernnöhe, "di Aisch 
hingen Anfſchub leiden, nach eigenem Willen abfehkii 
fen, iſt aber and) Yan verbunden ,. den berathenden 
Korper dabon-in Kenntniß zu: —* Er muß, 
zum: Anfange eines jeden: Jahres, dem berattzendeh 
Körper das Budget, und am Ende des Jahres eine 
genaue Rechnung der Einnahmen und Ausgaben vor⸗ 
legen. Diefe beiden Rechnungen werden vom Finange 
minifter mit den fpeciellen Belegen aller übrigen Mis 
nifter verfehen. 

Die Beſchluͤſſe des hcheda Ries 
ſchehen durch Stimmenmehrheit. — 

Das Juſtizdepartement if unobfängig 
von den .beiden andern Oewalten, der volkgie 
und bevarhenden. Der Umfang un der Sitz eines 
jeden Gerichts wird Durch ein Geſetz näher beftimnmt, 
Das hoͤch ſte Gericht fol da errichtet werben, wo die 
allgemeine Regierung ihren Sitz hat; es follen in 
demfelben die Civil» und. Criminafprogeffe- in höchfter 
Inſtanz entfchieden werden. — In jeder Gemeinde 
oder Ortſchaft ſoll ein Friedens rich tar angeſteltt 
werden, der in Sachen bis zu 100 Piaſtem zu ent⸗ 
ſeren, und überhanpt in jeder vorfällenben Seeih 
ſache einen Vergleich zu verfuchen hat. 
*  :Der.vollziehende Körper foll eine Eommiffirh 
ernennen, die aus den erlefenften und einſichtsvollſten 

ö Wärgem son Griechenland beftehen wird‘; um Ga⸗ 
* fepbücher von Civil», Criminal=.und Ham 
belsgefesen s verfaflen, welche, ſo wie * 
andre Geſetz Beurtheilung und Genehꝛ 
des —— und vollzieheuden Körpers —— 
gen. Bis zur Bekanntmachung dieſer Geſebbuͤcha 
haben die Civil- und Criminalgeſetze zue · Baſis die 
Geſetze der vormaligen griechiſchen ryſn hen Kegen⸗ 
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wer, uns die voe dem brrachenderr und vollziehenden 
Mörper: ſeuen Befee. In graſe gem gift 
Due Handelsgefetz buch von Frankreich· 
= Die Foltor und die Strafe der Gütercam 
fifeation wird seen: m Sin awr 

131. 

9 Sortfehung der politiſchen Ereignifſe 

Bei dem fortdauernden Kampfe zwiſchen den 
Griechen und Birken, und bei den Zwiſten der Gries 
hen unter ſich fetbft und zwifchen ihren Oberhäuptern; - 
sing die.neuel Vorfaſſang nicht. ins öffentliche Staats» 
keben fiber. : Ob es num gleich noch nicht an ber Zeit 
Re; uͤber die Esellung der europäifchen Hauptmaͤchee 
gegen Griechenland ein geſchichtlich beglaubigtes:&re 
gebniß anfzuftellen; fo:bürfen doch folgende Shatſachteu 
nicht Übergangen merden. Der Capitain Kiefala, ein 
angeblicher griechiſcher Specialeommiffarius :m'!:Xem, 
verlangte von dem Papſte teo 12 (6. Sun. 1825)*), 
daß derfelbe bei Deftreich und. Frankreich ‚vermitteln 
woͤrhte, deß die Griechen einen Batholifchsape 
Rolifhen König aus einem, der in ge 
genannten Batholifchen Regentenhäufer erhiekten. Dies 
fen: Antrag: verwarf aber die Regierung Griechenlands 
zu Napoli di. Romania, als niht von ihr auss 
—— und befhloß, auf den Antıng. Man- 
eofordato’s, am 26. Zt. 1825 dem: duss 
fihließenden Schutze Gropbritanniens; 
— als der groͤßten Seemacht — auf diefelben 
Bedingungen, wie die jdniſcheu— Infein ), 

*) Hambatger art. Eorrefp. 1msı &. 135. 

)Neueſte Otaateacten. h. 1. S. 2885. 
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fich zu unterwerfen. Allein. gegen diefen Bar 
ſchluß erkbarten ſich nicht nur einige grischäfche Gaͤuph 
inge (Koletti und Theodoki), ſondern auch dern frag 
zoſche General Roche, -und der Nerdamerilane 
Washington am 28. Jul., obgleich beide nun mit der 
richtigen. Verwendung der in Frankreich und Nein 
amerika für die Griechen geſammelten Gelder; "nicht 
mit Dipfomatifchen Sendungen, beauftragt waren: :-, 

:Selbft von Seiten Großbritanniens. ward den 
" Berhug der grieshifchen Nogierung nicht augmom« 
men ;.vielmeht- faßte: der griechiſche Congreß zh Ehe 
dauros am: 21. Apr. 1826-den Befshluß, fir Griee 
heuland eine conftitutionellsmonarifce 
Verfaffung anzunehmen, und einen Austänber 
mit: wer höchften Wide zu befleiven *). ‚Doch biefen 
Beſchluß .Hlieb. gleichfalls ohne Erfolgz-dem am 44 
Apr. 1827 emannte die dritte griechiſche Notionala 
verfammlung gu Zrögen den Grafen Jo hauu 
Capo d'Iſtria zum Gouverneur von rigen 
ch en la nd. In dem deshalb erfaffenen- Derere, **)y 

" welches der Präfident des Natiönalcongreffes Siffis 
unter zeichnets, warb ansgefprochen, daß dent eruauıı) 
ten Gouverneur die vollziehende. Sewalt anvem 
traut. ‚werben, berfelbe ‚Briechenland mach ven bE 
Rebenden Geſetze n regieren, und: feine Gewalte 
vom: 14. Apr. 1827 an gereduet,..auf fiebam 
Japre.befhiränte fen folta: - Im folgen 
Monate Mai 1827 erſchien darauf die aeun, Beye 
fa ſſuin g: Griechenlands ***), welche Den, Praßdean Ren 
nm “1d. 
*) CL Dacumens relalifs a F’elat präsent de la.Gre 

Faris, Nr Didot,)} 1826. Premier Num 
an. 

“) Reue Staasank; Ah. 9. © Br: ! 
re) Ebend. „©: 55. & 
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Meionaloerſaralimg Siſſini am 17. Mai 1877 
dis angertomieen,, in einer öffentfichen Erklärung *), 
betannt machte; mir zugleich, in derfelben, die — 
lofung der · dritten Nationalverſammlung umd-die Bera 
legung des Sitzes der ſtellvertretenden Reglerungscom· 
maiſſion nach Napoll di Romania ankundigte. Ueber 
da⸗ Verhälniß der neuen Verfaſſung Griechenlands 
zu der frühen von Epidauros ſprach per Präfivent fich 
dahin aus: „Griechen! Die Rationalverſammlung hat 
rs Srſet von Epidauros, d. i. die proviſoriſche 
Berfaſſimg Griechenlands, medificirt, hat fie 
vervolltomminet, nnd tauglicher gemacht, wm, 
durch Euere Regierung vollzogen, das algemeirte Wohi 
vor Marion zu bewirken. Euere neue Verfafimg warb 
genannt: politifhe VBerfaffung Griechen 
kahds (rolirmpv advrayna vhs "EAAadsc). 
fie. werden. euere echte gegruͤndet und geheiligt. 

‚ Dieten Gewalten, dem Genate, vem Regenten 
amd der Suftiz iſt euere Herrſchaft anvertraut. 
GSiere besolimmächtigten Senatoren bilden bereite den 
Senat, und follen der Rarion die franzöfifge 
Gefeggebung anpaffen, infofern fie mit ven Site 
von und den Berhaͤttniſſen der Nation verträgtich iſt. 
Die aufgeſtellte ftellwertretende Regierungscommiffion 
wied ihre Pflichten erfüllen, bis der Regent fetbft nach 
wien Varerlande kommt. Zum Gige der Negente 
aa ik Napoli di Romanta beſtimmt.“ — 
SBerbindang mit dieſen beiden ‚wichtigen. Vorgaͤn⸗ 
gen ſtand der am 6. Jul. 1827 zu London von Sroß⸗ 
beitannien, Frankreich. und Rußland abges 
ffoffene Ber ir ag**) zur Paeification Griechenlands. 

Neueſte Gtaatserten ,. Fr Ra aM — 
Erend. u. ©.8 . - 

' 
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75 
% Potieifäer Eperatrer. ser Dertartun 

vom 17. Mai 

"Die griechiſche Nation verfündigt, ‚im Natien 
eongirfle verfanimlet, zum brittenmale, im Angefichee 
Gottes und der Menfhen, ihr Dafenn und ihre 
Unabhängigkeit, und Serie ſolgende Gruud· 
priacipien ihrer Borfa 
ER. ri er in Srirepentand bebennt frei feine In 

und hat zu ihrer Ausübung gleichen Schw 
der aber ift die der orientall 
den orthodoren Kirche. 
‚Der griechifche Staat ift einer. uud ums cite 
ber. Er beſteht aus Eparchieen (Provinzen), 
chleen Griechenlands find fo viele, als ihrer die 
Waffen ergriffen haben gegen die aemanifhe 

“Dep erefchaft, und fienoch ergreifen werden. 
Die Souverainesät berupt auf. bet 

Ration, Jede Gewalt fließt ans der Nation, mals 
beſteht für fie. — Sriechen —* 1) die Einges 

men ſind und Sommer werben, um —æeS 
Darin ſich aufzuhalten; 3) alle, bie in einem fremdeu 
Stante von eiaem griechficpen Bater geyengt. wurden; 

der gegenwärtigen. Berfajfang-in fremden Staaten eine 
gebürgert waren, wach dem- griechiſchen Staate komme _ 
men, und den grischifshen En leiſtes; 5) alle rang, 
die Iomnen und watwralifist werden. 

Alle Griechen find gleich vor den Gefegan, nut, 
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"ach dom Manbe pres vefnlihen Wertes, A 
plan ögmeichen Dielen, —— Das Dede den 
—X wird in einem —8 Ferigete 
geordnet werden. — Die Fremden, welche in Grie⸗ 
henkand ſich ninderlaffen, oder nur dafelsſi verweilen, 
find gleich ‘wor den Geſetzen. — Die Abgaben 
werden auf alle Einwohner des Staates, gerecht und 
nad dem Maasftabenet Vermögens eines 
Jeden, vertheilt. Keine Abgabe finder ſtatt ohne 
eh vorhergegangenes Geſetz. Kein —— gilt 
langer, als auf ein Jahr. — Das Geſetz ſichert 
eines Sam verfönliche Sreipeit. Niemand kann wre 
haftet werden, als nach den’ Geſetzen. Das teen, 
Die Ehre und das Wermögn eines jeden, :ber im 
Graate lebt, ſteht unter dem Schutze der Geſetze. — 
In allen Sreminalfällen bat jeder das Recht, die Ur⸗ 
fache und“ die Natar der gegen Ihm eingeleiteran Uns 
Sage -zu verlangen, mit ſeinen Anklägern und. Iren 
Bergen confrontiet zu werben) ‚Zeugen fuͤr ſich zu ſtel⸗ 
— Sachwaltet zu Huͤlfe zu nehmen, und ſchnelle 
Etiedigung von dem Gerichte zu verlangen. — Wor 
der Verurtheilung wird niemand als ſchuldig betrach⸗ 
we — Rtiemand wird zweimal wegen eines web 
deſſelben Vergehens gerichtet,. noch jemand veruetheitt 
vdir protiſoriſch feines Vermögens beraubt, ohne ver⸗ 

herygegangenen Prozeß. Ohne vorhergegangene Cuts 
ſchaͤdigung kaun von geinen das Opfer ſeiner Be⸗ 
ſcheing fia die Iwecke des Staates gefordert werben. — 
Die.Fester umd-Confifcatlon find miterfagt. +: "Keim 
Gefeg kann ’ene whhinichemee Kraft haben "da 
ven: griedjifchen Staate wird weder. ein. Menfch 
getauft, noch vorkaupt. Ein um Geid Erkauf⸗ 
ter, ober Sklave, wird, ſobaideror ven griechiſthen 

„Boden betritt, frei, ad.hatan von ſeinem Herrn nicht 
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reclamiet·· werden. — ' Niemand: kann feinem codikd 
petenten. Richter entzogen werden, —NRiemand kann 
24 Stunden im Hafte bleiben, ohne die Urfachen 

den,..um.fein Öutarhgen über jene fie: Ange⸗ 
fegenfeie abzugeben. . . am 
+ Die Griechen. Habey dag Neck, . hne Cena 

fur,. frei zu ſchreiben und druden, zu faffeır, ober 
fonft befannt zu. machen, ihre Gedanken und Mei« 
nungen, wenn fie folgende Beſtimmungen beobachten z 
3), Daß. fie nicht gegen die Principien dpy:chriftlichen 
Religion ſchreiben; 2) daß fie nicht gegen die Deceriz 
verſtohen 3) daß fie. alle perfönliche Beleivigungen 
und DVerläumdungen vermeiden. ,, 

» Rein Adelstitel wird von dem orten 
bifgen Staate. gegeben; und Sein «Grieche in 
demſelben kann, ohne Genehmigung -des.Präfiventen, 
"einn Dienft, ein Gefchent, Würde: oder Titel vou 
einem Monarchen, Fuͤrſten oder einem auswaͤrti 
Staate annepmen. — Die Praͤdicate Erlaucht, 
Excellenz u. a. werhen.feinem Griechen. innerhalb das 
Staates gegeben. Nur dem Präfidenten wird: neg. 
Titel: Epeellenz. gegeben; biefer Hört aber mit fit 
Amtswurde auf. . 

Kein geboßenen ober. eingebürgten Grieche, vn - 
im Seirpenland wogne und die. Rechte eines Buͤt⸗ 
gers genießt, kann fich unter den Echug einer fikine 
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wm Madre - ſonſt Hört er auf, grechilher 
aatsburger zu ſeyn. 

Die Gouverainetät des. Volkes: theile 175 in 
oͤrei Oemaken:-die geſetzgebende, die voll⸗ 
zi ehen richterliche. Die geſetzge⸗ 
bende dem Körper der Volkgrepräfen- 
teinten zi mat heißt. Die vollziehende 
En m, der Öubernator (Regent, 

fü ‚ und verfchiedene Staats ſecre⸗ 
aire vi u richt erl iche gebührt den 

De Seat Beftehe aus den Repraͤſentanten ver 
verfchiedenen Provinzen- Griechenlands. Die Repraͤ⸗ 
fentanten: werden vom Molke ‚gewählt, nah dem 
Wahlgeſete. Der Senat, als ein Ganges beerach · 
ver, iſt unverletzlich. Der Senat hat einen Praͤſi⸗ 
Witen einen Viceptaͤſidenten, einen erſten und zwei⸗ 
ven Senerait, mit den nörhigen Unterſecretairen. 
De Präfivent amd Vicepräfident werben vom Senate 
du rch Stimmermehrheit gewäplt. Die Dauer des 
Aıntes beider ift einjäprig. Die Repräfentanten 
werben auf drei Jahre gewaͤhlt. Das Drittel 
vn felben wechſelt jährlich. Das erfte und zweite 
rht weichieht Der Wechſel durchs Loos. Der näms 
ige tann :uicht ‚zweimal nach einander zum Repeaͤ⸗ 
— gewaͤhlt werden. — Die Sitzungen des 
Senats begianen am erſten Monate des — 
wu bauen vier bis fünf Monate. Die Smatste 
fehktffe worden. duch Stimmenmehrheit gefaßt; bei 
gleicher Zahl ‚giebt. die Stimme des Präfidenten den 
Ausfhlag. — Es ift feinem KRepräfentanten ers 
laubt, einen. andern Staatsdienſt anzunehmen, ober 
dir oder indigect. an bex Serpadgune, der Staats· 
eimitönfte, Ibeil vo nehmen. — Die Oraatenen o 
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Salten- die, beftiamite Beſoldung ans,.dem Natlonel· 
fchatze, ſo dange. ſie an :vem Orte der Senataſitungen 
auweſend find; die ganze, fo lauge die Sibungen 
dauern ; nach deren Beendigung die halbe. — Ein 
Repräfeneant: darf nicht verhaftet werden, ſo lange 
die Senats ſitzungen dauern; auch nicht vier Wochen 
vor. und nach denfelben. Dog. koͤnnen ſie in vo 
Zwiſchenzeit gerichtlich belangt werben. —— Die Des 
Peäfentamten: find nicht verantwortlich fir das, was 
fie im Senate gefprochen haben. — Die Sihungen 
des Senats find öffentlich, uni nur gehtim, wen - 
die Mehrzahl‘ der Mitglieder es fhr gut abet. — 
Die — des Senats werten, nad) ben’ We⸗ 
drfniſſen des Staates, in permaneme Commiſſionen 

vertheiit. Der Senat "sat das Gefcyäft einer jenen 
derſelben zu beftimmen. in jeder der Repräfentane 
ten kann durch den Praͤſidenten ſchriftlich dem Senate 
einen Geſetzesvorſchlag überreichen. 

Ein jever Genatsbefhluß wird dem Präfil denten 
überreicht. Geuehmigt ihn dieſer; fo beſtaͤtigt er ihm 
binnen 15 Tagm, vom Tage der Leberreihung au 
—& und publicirt ihn. Von da an iſt er Ge⸗ 
fetz. Senehmigt er ihn nicht; fo ſendet er ihn bin» 

‚ nen 15 Tagen an den Senat zuruͤck nt feinen Medin 
frrationen und Bemerkungen. Diefe fender der Senat 
der betreffenden permanenten Commilion zu, um fie 
zu erwägen, und abermals ber Reviſion des Senats 
za unterwerfen, Findet der Gemat das fo mebifis 
cirte Geſetz nicht für gut; fo ſendet er es in ſeiner 
eften ein zweitesmal dem Praͤſidenten zu. — 
Verweigere dieſer abermals die Beftätigung; fo ſen⸗ 
bet. er es binnen 15 Tagen zuruͤck an ben Senat, 
mit den Beweggruͤnden feiner Weigerung. 
nat maß es nun veuerdiugs Kifcuian; und werm eu 
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nie Stimmenmehtheit auf dein Sewatsbeſchluſſe be⸗ 
amt, fo ſchickt er ihn zum dristenmale an den Praͤ⸗ 
fioenten, der ihn Anmittel bar: daranf.beftä« 
tigen nnd publiciren muß, und dann wird 
erzum Geſetze. — Ein Geſetzesentwarf, vom 
Pruͤſtbenten dem Senate vorgeſchlagen, faͤllt durch, 
wer er dreimal vom Senate diſcutirt, und dreimai 
dem Praͤſidenten als unannehmbar zuruͤckgeſendet ward, 
Zu Anfaug der Sitzung, nachdem der Senat dag 
von der Regentſchaft vorgelegte Imporhetifche Bud⸗ 
get diſcutitt hat, bewilligt er ihr die zur Beſtreitung 
des Budgets nörhigen Gelder. Er unterſucht im Ein⸗ 
zelnen die Rechunngen der Einnahme und Ausgabe 
Ves vorhergehenden Jahres, und bie Schulden des 
Staates, die von dem Gtaätsferretaire der Finanzen 
vorgelege werden, und befichlt, die ſunimariſche Bilanz 
Durch den Drud bekannt zu machen. — Er forget fir 
die richtige Zahlung der Ziuſen und die Tilgung: der. 
Narionalfchuld. Er beſtimmt duch cin Gefeg die Abs 
gaben, Zölle und andern Steuern, die in gleicher 
Weiſe und zu gleichen Theilen ‚Durch den :gamger 
Staat auferlegt werden follen. Er decretirt durch ein 
Geſetz über eine Anleihe, unter Verbürgung ber Na- 
Klon und Hypothek des Natlonalvermögens. Er wacht 
Aber die Verwendung der öffentlichen. Delver. —. en 
der Repräfentant hat das Naht, alle mörhige Auftta- 
rungen. von Seuten der Staatsfberetaire über jeden 
Gegenſtand zu verlangen und zu erhalten, der im Ges 
nate diſcutirt wird. — Er regulirt das Muͤnzſyſtem, 
indem er das Gewicht, die Qualität, Das Gepräge 
and den Rang einer jeden Münze, durch den gaı 
Staat beftimmt. — Er wacht über wie fentiche Cme 
ziedung und beſchicht fie, wiewuc wie Freiheit ter 
Preffe, ven Aderbau, den Haudel, das Gertfcheeiten 

©. \ 
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Der. Wiſſeiſchaften amd gemeinnuͤbigen Kuͤnſte, und 
die Induſtrie. es ſichert Auch. den: Erfindern- und 
Scehtiftſtellern für .eimers gewiſſen Zeitraum das. ante 
ſchließende Necht anf den Gewinn, der von / der Kufes 
dimg und den Schriften herruͤhrt. —a. Er · macht Ges 
fege über ‘Prifen und ‚gegen den Sreraub. Er macht 
Meſetze uͤber die Mecrutirung im Wege der Conſſtaap⸗ 
tien. . Er forge.für Erbauung und Ankauf von Nas 
tionaifchiffen. Er’giebt:Gefege über Verpachtung. der 
Motionaleinkünfte und · Guͤter. Er heſtimmt die Ger 
haue des Praͤſidenten, der Staatsſecretaire unt:rder 
Bähter: - Er beſtimmt durch ein, ‚Seth die ‚Seengen 
der Eparhien. .. : 
Odhue Genehmigung des Schase Kate ber. ehe 

. ſident weder eine Kriegserflärung, and 
eineu Friedeuns⸗, Alkianz-, ‚Sreundfhaften 
Haudelss und. Reuntralicätsr Bertnag 

_ fehliogen. Ausgenommen, find beſondere Waffens 
ſtillſtands conventionen;. doch muß: er aich dieſe el 
dem Senate anzeigen. 
Der Senat enpfängt Petitionen akfer Yo 

\ Die,ımelche er annefmabar fiber, weiſet er, „wapin 
fie gehören, spe feine Meinung abzugeben. 
22. In alle Gigungen des Senats, mit Ausnahme 
der geheimen, hat ber. Zeitungsfepseiber freien · Zutnitn 
Der Senat ſorgt dafür, daß ein ‚Givil-,z 
winal⸗ und: Militair- Geſekbuch ausgearbeitet werde, 
die insbeſondere die fi frenad ſiſche · Geſetzgebung · zur 
Grunvla ge haben ſollen. 
„Dem Präfidenten.ift die vollziehende Gewalt 
amertront. . Ex iſt. unverletzlich; die Gtaatsfecretaitg 
find verantwortlich für ihre‘ Amtshandlungen 
Domech:fle vollzieht der. Mräfivent die Geſetze im gans 
gen — des Smates. Fr. ſeht. die im: wa 
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Seemacht in Beioegung., Er macht Befehaw 
träge an den Senat, und beanftragt einen oder 
mwefrete festetzire bei der Werhantlung berkket 
ten Senate gegenwärtig zu fen, Der Praͤſwent ſocht 
fire die innere und äußere Sicherheit des Staates. Er 

ſtellt am und mechfelt die Staatsſecretaire und fe 
Aemter der Regierung. Er beftimmt die Pflicheca 
eins jeden derfelben. Er correfpondirt mit 
den fremden Mächten. Er erklaͤrt Krieg, fhlicht 
Trieben und Verträge, nach ven oben genannten Ber 
ſtimmungen. Er fit Gefandte, Eonfuln, Agensn 
u. ſ. w. nach fremden Staaten, und empfängt biefelben 
von ipnen. — Er Fann, im Nothfalle, den Gem - 
anßerorventlich werfanmeld. — Cr ift verpflichtet, 
Ohren Öefegantrag ‚über Organiſtrumg der Nationale 
garde zu machen. — Der Praͤſcent hat keinen 
Butriee inden Senat, außer beim Anfange und 
Schluffe der Sigungen.. Beim Anfange einer. jebed 
Gigung fpricht er Uber die auswärtigen Ber! 

ausdruͤcklich verboten, fich in irgend einen Wertrag 
einzulafien, Der ie Aufhebung der politifchen 
Erifteng und Unabhängigkeit der Nation 
zum Zwede hätte. . 

Es giebt fechs Granssferreraire: für Wie mie 
waͤrtigen Angelegenheiten; für das Innere und bie 
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"Yelkei; für Die Finarzen; für ven Ries; nie Wh 
Marine; für die Juſtiz und den Untericht.. — 4Die 
Etatsferretaire daben freie freien ı Bus zu den Situngen 
des Senats, und nagehbrt/ wenn fie ad 
Wort verlangen. Die —ã— — find —8 
werilich, und werben vor dem Senate verklagt werjeh 
Berrar, wegen Mißbrauch der Gtaatsgelder,; unb 
wegen Unterſchrift von Verordnunsen ‚die ven Stunt⸗ 

gejegen zunoiber find. - 
Die rihterliche Gewalt iſt unabfängig Y 

ihren Ausfprüchen von der gefeßgebenden und voll 
gehenden. Sie richtet nach den gefhriebenen 
Sefeben der Nation. - Es giebt Friedensgerichife, 
Sandgerichte, und Obergerichte. Cs befteht, 
beim Sitze der Regierung, ein’ Eaffationsgerigt, 
— Es follen Geſchwornengerichte eingeführt 
werben. Außerordentliche Commiffionen find in 'ver 
Folge verboten. Die Proceffe werde öffentlich ver- 
handelt, außer wenn die Deffentlichkeit gegen den Uns. _ 
ftand verftögt. — Die Ürtheitsfprüche der Gerichte 
erfolgen öffentlich. Die Nichter find verantwort« 
lic) für Betrug, Beſtechung, Partheilichkeit und Ver⸗ 

" brechen gegen bas Öefeg ber Organiſiruiig der Gerichte. 

133. 

4070 Koͤnigreich Sranien. 

a) Die ältere ſtaͤndiſche Verfafſung. 

Die altere Verlaſſung Spaniens hatte ihren 
Grund theils in dem mis, den ABefgotfen über Die 
Pyrmäen: gekommen Aepusfofieme,. theil dem 
Verhaͤltniſſe, in welchem die einzelnen —* 



. Gpaniens, nersentlih in, Koftilien, feuͤher aber 

“dh den Stätten Aragoniens bedeutende Rechte be 

wie" in ‚Aragonien *). 

Kaftilien mit Ferdinand von Aragpniei, und feit ver 

[27 Pafkines Stastsiedk. 
Reiche Syaritns gu den, ſein dem Anſenge des ade 
3 Dafelbft geſtiftaten, atabiſchen Saaten 
fanden. Denu in dieſen Zeiten des Kampfes wi - 
ſchen dem Chriſtenthume und dem Islam. auf. fpanie 
fen Boden. hülpete ſich in berr.chrifklichen Reihen | 

med in Aragonten, eine ftändifche Verfaflung 
aus, wo bereiss im Jahre 1116, den. Bürgern son 
Satagoſſa fhriftliche Privilegia ertheilt wurden, 
ein Beweis, daß damals. ſchon ver Dritte Stand 

hauptete. Es erſchienen auch bereite vor der "Mitte 
des zwölften Jahrhunderts Deputirte won Staͤdten 
auf den Reichstagen. — Die Verfaſſung Kaſti⸗ 
liens erhielt erſt im 13ten Jahrhunderte unter kein 
Könige Gerdinänd 3 ihre pofitifche Geſtaltung; au 
gelangte hier der dritte Stand erft, ung Jahr 1325, 
alfo zwei Jahrhunderte ſpaͤter, als in Aragonjen, ir 
Reichsſtandſchaft, und nie zu ben großen Vorrehhtein 

Ob nun gleich die innere und aͤußere Halung 
Spaniens feit der Wermäplyng der Sfabella var 

Eloberung des lebten arabiſchen Staates auf fpani 
. ſchem Boden, des Königreiches Granada (1492), 

gewann; fo fant doch auch bereits feit diefer Zeit das 
große politifhe Gericht der Keichsftände, ob fie gleich 
noch unter der Habsburgiſchen Dynaſtie auf dem fpas 
niſchen Throne forwauerten und erſt ſeit der Im 

e) use die ältere Verfaſung der ſpaniſchen Eoris- ve 
* Kranz Martin; Marina, Theorie der Eortes. 3 Bm 
"1812, 4, und M. Sempere, Geſchichte der Emted 

in Spanten,: überfegt in den Fe Kanten 0 
©. 6. S. 338. 
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ſehung des bonrbonifchen Hauſes nach Spanien 
mit Philipp 5 zur Lnbebeutenheit herabſanken. 
Denn feit diefer Zeit verloren Aragonien, Catas 
lonien und Valencia, weil fie mit Philipps 5 
Gegenkönige, Karl von Oeſtreich, zufanmengehalten 
Batten, ihre fruͤhern großen Rechte; in den übrigen 
Königreihen ward ein Reichstag, als bloße Forma⸗ 
lität, zur Anerkennung des neuen bomtbonifchen Erb⸗ 
folgefeges zufammenberufen; und nur Biskaja, Nas 
varca und Afturien behielten einige, auf das Her⸗ 
tommen gegründete, Freiheiten. 

Bis auf die Zeit ver neueften großen politifchen 
Veränderungen galten daher in Spanien nur wes 
nige Reichsgrundgeſetze. Dahin gehörten das 
Sefeß von der Untheilbarkeit des Reiches 
Kaftilien, und das Gefeg von dem Rechte der 
Erftgeburt auf dem Eaftilifchen Throne. Diefe bei⸗ 
den Geſetze wurden (1252) von Ferdinand dem Heili⸗ 
gen gegeben, von Alphons 10 dem Gefegbuche Kaftis 
liens_einverleibt, daranf von den Ständen anerfannt, 
von Iſabella und Ferdinand beim Anteitte ihrer ges 
meinfchaftlichen Kegierung (1475) beftätigt, und von 
Karl 5 (1523 und 1554), ſo wie von Ppilipp 2 
in feinem Teftamente (1598) auf die gefammten fpas 
niſchen Staaten ausgedehnt. Zu dieſen Gefegen Fam 
(12. Mai 1713) das unter Philipp 5 gegebene und 
von den Keichsftänden angenommene Erbfolgeges 
fe hinzu, wodurch die vorigen theils erläutert, theils 
abgeändert wurden. Denn diefes legte Geſetz behielt 
yo die in den beiden frühern Geſetzen ausgeſprochene 

ntheilbarkeit, und die Erblichkeit des Thrones in 
männlicher und weiblicher Linie nach dem Rechte der - 
Erſtgeburt bei, entfchied aber dahin, daß ber weib⸗ 
liche Stamm erſt nach völligem Erloͤſchen des 

St. W. te wag. IV. 42 

+ 
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männlichen zur Thronfolge gelangen ſollte. Roch 
beſtimmte die pragmatiſche Sanction Karls 3 vem 
Jahre 1776, ‚daß die Kinder derjenigen koͤniglichen 
Prinzen, welche fih unftandesmäßig verheirathe⸗ 
ten, von ter Thronfolge ausgefchloffen werben follten. 
— Die Cortes des kaſtiliſchen Reiches beftanden 
aus der Geiſtlichkeit, vem hohen Adel, und ven 
Deputirten der Städte, wozu auch die drei 
Kitterorden, mit dem Range vor den Staͤdten, 
„gerechnet wurden. Doch war ihre Gewalt, tem koͤnig⸗ 
lichen Willen zu wiverfprechen, längft erloſchen; denn 
der Reichstag ward blos noch bei Huldigungen und 
bei der Anerkennung neuer Thronfolgegefege zuſam⸗ 
men berufen, - Gewiffermaßen vertrat der Rath von 
Kaftilien, als das höchfte Juſtizcollegium, die Etelle 
der Reichsſtaͤnde, infofern durch denfelben der koͤnig⸗ 
tiche Wille feierlich beftätige ward. 

Petr. Joseph.. Perez Valiente, apparatus 
juris publici hispaniel 2 Voll. Madrit. 1751. 4 
(Er hat Vol. 2. p. 335 das Geſetz vom 12. Mal 1713.) 

134. 

Gortfegung 

b) Die Verfaffung vom 6. Sun. 1808, 

So Hatte die frühere Verfaffung der fpanifchen 
Cortes geruht, als Napoleon, nachdem er zu Bayonne 
(Mai 1808) den König Karl 4 und deflen Sohn, 
Ferdinand 7, zur Verzichtleiftung auf die Kronen 
Spaniens ımd Indiens gebracht hatte, am 25. Mai 
1808 eine Verfammlung ber fpanifhen Not a⸗ 
bien nad) Bayonne berief, um „ihrer altgerodrdenen 
Monarchie” eine neue Verfaffung zu geben. 
Nah dem. Willen des Kaiſers beftand diefe Ver- 
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fammiung aus 150 Perfonen; 50 aus dem geifte 
" lichen Stande, 100 aus den weltlihen Staͤn⸗ 
ven. Obgleich bereits in Spanien der Kampf gegen 
die Franzoſen begonnen hatte; fo wurden doch die 
Sitzungen diefer Junta am 15. Juny 1808 eröffnet, 
der Entwurf der neuen Verfaffung derfelben vorgelegt, 
und ihr zur forgfältigen Prüfung und freimüthigen 
Beurtheilung empfohlen. Bereits am 6. July bes 
ſchworen · der neuernannte König Spamiend, Jofeph 
Rapoleon, und die zu Bayonne verfammelte Junta 
Die neue Verfaffung *), dienur fo lange dauerte, 
als Joſephs Herrſchaft in Spanien, und nur in den⸗ 
jenigen Theilen der Monarchie, welche durch das 
Gewicht der franzöfifchen Waffen dem‘Könige Joſeph 
unterworfen waren. , 

Die wefentlichften Beſtimmungen biefer Vers 
faſſung waren: Die Latholifche Religion ift-in Spa⸗ 
nien und in allen ſpaniſchen Befisungen die Religion 
Des. Königs und der Nation; es ift Peine andere 
erfaubt. Die Krone ift erblih in der birecten 
männlichen Nachkommenſchaft, nach dem Rechte 
‚der Erfigeburt. Sie kann nie mit einer andern Krone 
auf dem naͤmlichen Haupte vereinigt werden. Cs 
giebt 6 Großbeamte des Neiches, und neun Miniftes 
rien. Die Minifter find für die Vollziehung der 
Oeſetze und Eöniglichen Befehle verantwortlich, 

* =) Die Sammlungen, two fie flieht, veral. 5.19. In ihrem 
Eingange heißt es: „Don Sofeph Napoleon x. Macs 

a, dem Wir die Mationaljunta vernommen haben, weiche 
9) 30 Bayonne verlammelt war, haben Mir hefdloffen ,. d 

7 die gegenwärtigen. Conſtitutionsſtatuten als ein tun 
geſetz Unferer Staaten und als Grundlage des 

" Mertrages, der Unfere Wölfer an Uns, und Uns dk 
. 7 Mnfere'Wäkter bindet, vollzogen “ 
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Es giebt einen Senat. Der Senat foll bes 
ſtehen aus den Jufanten von Spanien, die ihr 18166 
Jahr erreicht haben; aus 24 Mitglievern,. die der , 
König aus den Miniftern, ven Generafcapitainen der 
See = und Landmacht, den Borfchaftern, den Gtaatd« 
rärhen und den Mitgliedern des Raths von Kaftilien 
auf Lebenszeit ernennt. Jeder Senator mug 40 : 
Jahre alt ſeyn. — Im alle einer bewaffneten 
Empoͤrung, oder auch wenn innere Unrnhen vie 
Sicherheit des Staates bedrohen, kann der. Senat, 
auf den Vorfchlag. des Königs, die Herrfchaft des 
conftirutionellen Statuts an beftimmten Orten. und , 
für, eine beſtimmte Zeit fufpendiren. — Es liegt dem 

Säenate ob, Über die Erhaltung der individuellen 
and der Preßfreiheit zu wachen. Für jede von 
beiden befteht im Senate eine befondere Commiſſion 
von fünf Mitgliedern. — 

Es giebt einen Staatsrath unter dem Vor⸗ 
fige des Königs. Er befteht aus wenigftens 3O, und 
hoͤchſtens 60 Mitgliedern, und wird in 6 Gectionen 
“(der Juſtiz und des Eultus, des Innern und der 
Polizei, der Finanzen, des Krieges, des Seeweſens, 
und für Indien) eingetheil. Die Minifter und dee 
Präfivent des Kathes‘ von Kaftilien find von Rechtes 

. ‚wegen Mitglieder des Gtaatsrarhs, gehören aber zu 
feiner Section. — Es beftehen bei dem Staatsrathe 
‚Requetenmeifter, Auditoren and Conſulenten. — 
‚Die Entwürfe von Civil» und Criminalgefegen, und 
die allgemeinen Gtaatsverwaltungsanordnungen wer⸗ 
‚ven von dem Staatsrathe erwogen und abgefaßt. Er 
‚erkennt über die Jurisdictiongftreitigfeiten zwifchen 

‚ben verwaltenden und richterlihen Behörden, über 
ſtreitige Verwaltungsfachen, und ‚wenn. Beantte ber 
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Staatsverwaliung vor Gericht gezogen werben follen. 
Der Staatsrath hat nur confultative Stimme. — 

Es giebt Cortes, ober eine Nationalvers 
fammlung, beftehend aus 172 Mitgliedern, und 
abgetheilt in 3 Bänke: die Bank ver ©eiftlichkeit, 
vie Bank des Adels, und die Bank des Volkes, 
Die Bank der Geiſtlichkeit beſteht aus 25 Erz⸗ 
bifcyöffen uud Bifhöffen. Die Bank des Adels 
befteht aus 25 Adiichen, welhe Gran den der Cors 
tes heißen. Die Bank des Volkes befteht aus 62 
‚Deputirten der Prodinzen, ſowohl von ‚Spanien 
ale von Indien; ans 30 Deputirten der Hauptftädte; 
aus 15 Raufr, Handels« und Gewerbslem 
ten; und aus 15 Deputirten der Univerfitäfen, 
Geleprren, ober durch ihr perfonlihee Ver⸗ 
dient in den Wiffenfchaften oder Künften ausgezeich⸗ 
neten Männern. — Die Adlichen müfen, um 
zum Kange der Granden erhoben zu werden, ein Eins 
fommen von wenigftens 20,000 Piaftern befigen, 
oder in Civil» md Miktairftellen lange uud wichtige 
Dienfte geleifter haben. — Die Deputirten der 
Provinzen werben von den Provinzen ernannt, fo 
dag Einer auf ungefähr 30,000 Einwohner fommt: 
Die Provinzen werben für diefen Zweck in Wapls 
bezirke. eingetheilt. — Die Deputirten der 30 
Hanptftädte werden von den Municipalitäten-jes 
der diefer Stoͤdte emannt. — Die Deputirten der 
Provinzen und. der Städte Ponnen nur unter den 
Eigenthümern von Örundgütern gewählt 
merden. — Die 15 Kauf: und Handelsleute 
werden aus den Mitgliedern der Handelskommern und 
den reichten und angefeheniften Kaufleuten des Könige 
reiches gewaͤhlt. Sie werden vom Könige ernannt 
nach einer von jedem Handelsgerichte und jeder. Hans 
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delskammer gemachten Vorſchlagsliſte von 15 Indi-⸗ 
viduen. — Die Deputirten de; Univerfitäten, 
Selehrten und der durch perfontiches Verdienſt in 
den Wiflenfchaften oder Künften ausgezeichneten Maͤn⸗ 
ner werben von dem Könige ernannt nach "einer Liſte 
von 15 Candidaten, die der Kath von Kaftilien, und 
von 7 Candidaten, die jede der Univerfitären vor⸗ 
ſchlaͤgt. — Die Bank des Volkes wird für jede 
Sitzung erneuert. Ein Mitglied diefer Bank dann 
für die nächfte Sikung wieder gewählt werden. Wenn 
es aber 2 Sitzungen nach: einatfder beigewohnt hat, 
kann es erſt nach · J Jahren wieder gewaͤhlt werden. 

Der König beruft die Cortes; er kann fie ver⸗ 
tagen, prorogiren und auflöfen. Der Praͤſident dere 
felben wird von dem Könige ernannt ans drei Gans 
didaten, welche von den Cortes durch geheime Wahl 
und mit abfoluter Stimmenmehrheit erwaͤhlt werden, 
— Die: Stungen der Cortes find nicht offentlich. 
Die Meinungen. und Beſchluͤſſe duͤrfen weder ber 

kannt gemacht, noch gedrudt werden. Jede 
' Bekanntmachung durch Druck oder Anfchlag von Geis 

ten. der Verſammlung der Cortes, oder eines ihrer 
Mitglieder, wird als eine aufrährerifhe 
Handlung angefehen. 
Das Geſetz beftimmt von-dreizu drei Jah⸗ 
ren den Betrag ber jährlichen Einnahmen und Auge 
gaben des Staates. Diefes:&efeb Toll von den Red⸗ 
nern des Staatsraths vor die Cortes zur Berathſchla- 
gung und Geriehmigung gebracht: werben ; fd auf 
gleiche Weife vie in dem bürgerlichen -umd pein⸗ 
lichen Gefegbuche, in dem Auflagefnftemg und in dem 
Münzwefen zu machenden Veränderungen. Die Ges 
feßesentwürfe werben vorläufig von den Gectionen 
tes Gtaatsrathes den, ‚von den Cortes ernannten, 
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Sommiffionen mitgecheilt. — Die nach ben ges 
woͤhnlichen Einnahmen und: Ausgaben eingerichteten, 
and jedes Jahr durch den Druck oͤffentlich bekannt ges 

- machten, Finanzrechnungen werden den Cortes durch 
den Binangminifter zur Prüfung vorgelegt. - © 

Wenn die Cortes ehebliche und begründete Kla⸗ 
gem über das Betragen eines Minifters worzubringen 
haben, wird die Adreffe, welche dieſe Klage und die 

J Auseinanverfegung ihrer Beweggründe enthält, durch 
‚eine Deputation dem Könige „Aberreicht, und, auf 
deſſen Befehl, von einer aus 7 Staatsrärhen ud 6 
Mitglievern des Rache von Kaſtilien beſtehenden 
Commiſſion unterſucht. 

Die ſpaniſchen Konigteiche und Pro⸗ 
vinzen in Amerika und Aſien ſollen die 
naͤmlichen Rechte, wie das Mutterland, 
genießen. Alle Arten von Cultur und Induſtrie 
ſollen in dieſen Königreichen und Provinzen frei ſeyn. 
Der wechfelfeitige Handel derfelben unter einander, 
und mie dem Mutterlande ift erlaubt, Es darf ei 
befonderes Ausfuhrs oder Einfuprprivdegium nach 
gedachten Königreihen oder Provinzen Kutt finden. 
Gedachte Königreiche and Provinzen haben bei der 
Regierung 22 (von den Municipaltäten gewählte) 
befiändige Diputirte, die beauftragt find, fir 
ihr Intereſſe zu forgen, und als Reyräfentam 
ten derfelben der Berfammdung, der Cors 
tes beizuwohnen. Diefe Ubgeorbueten, gewaͤhtt 
aus den Eigentümern liegender Grunde, befteiten 
ihr Amt 8 Jehre. — Aus denfelben wählt der König , 
6 Deputirte, ‚welche dem Staatsrathe, und zwar der 
Abefeilung von Indien, beigefügt werten. Cie 
haben in allen die Kolonicen betreffenden, Angelegen⸗ 
heiten eine -berathende Stimme — 



sdolumes Siaaterehn = 
: Gpanien und Indien fm mac nad) einem einzigen 

Eivilgefegbuche regiert Die Gerichee 
find nnadkängig. Ye grunpperrlice und 
befpnnere Gerichtsbarkeiten find aufges 
hoben. Es beſteben Sriedensrichter, weiche 
ein ee ausgleichendes Gericht bilden; Gerichte 
erfter Inſtanz; Appellationsgerichte; ein Soflations- 
of für das ganze Königreih, und ein koͤnigliches 

gericht. Der Kath von Kaftilien verrichtet die 
Dienfte des Caffationsgerichts. — Das peinlidhe, 
Verfahren ift öffentlih. Die Einfuͤhrung 
des Verfahrens durch Geſch worne foll den Cortes 
zur Berathfchlagung . und Genehmigung vorgelegt 
werden. — Der Löniglihe hohe Gerichtshof dar Die die 
befondere Erkenntuiß über perfönliche Verbrechen 
Mitgliedern der koͤniglichen Familie, von Diiniftem, 
Senatoren und Staatsraͤthen. — Der König hbt 
das · Besnudigungsrecht, doch erſt nach Anthoͤ⸗ 
zung des Jaſtizminiſters, in einem aus 2 Miniftern, 
2 Senator, 2 Staatsrären und 2 Mitgliedern 
des Rathes von Kaftilien beftehenden geheimen Rathe. 

» Für das ganze Koͤnigreich foll Ein Handelsge⸗ 
fet bach ftatt finden, und. in jeder großen Handelsftabt 
ein Handelsgericht beftehen. 

‚Die Vals, die Anleihen, die anerfannt wor 
den, find.ats Rationalſchuld conftituirt. 

Alle Zölle im Innern des Reiches find aufge 
oben; fie werben auf: die Land⸗ und Geegrenzen 
werde, gt. 

Das Auflageſyſtem ſoll im ganzen Koͤnigreiche 
‚gleich fen — Alle Privilegien fuͤrbeſon⸗ 
dere Corporationen oder für Privatpers 
fonen find aufgehoben; doch wird eine Entſchä⸗ 
digung für die Aufhebung verjenigen Privilegien zus 
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geſtanden, die mit Aufopferungen (titulo oneroso) 
erworben wurden. — 

Das Haus eines jenen Einwohners iſt ein ums 
verlegbares Afyl. Keine auf fpanifchem und indiſchem 
Boden wohnende Perfon kann verhaftet werden, es 
fen denn, daß fie mitten in der Begehung eines Ver- 
brecheris ertappt würde, ‘oder daß eine gefegmäßige 
und fchriftlihe Ordre dazu vorhanden wäre. 

Die Folter ift abgefhafft. — Alle beftehende 
Fideicommiſſe, Majorate, oder Subftitutionen auf 
Güter, welche weber einzeln noch vereinigt jährlich 
5000 harte Piafter tragen, find abgefchafft. Nur 
dem gegenwärtigen Befiger Eommen fie zu gute; in 
der Folge fallen fie in die Klaſſe der freien Güter, 
Die Befiser von folchen Gütern, die mehr als 5000 ' 
harte Piafter tragen, koͤnnen verlangen, daß biefe 
Güter frei gemacht werden, — Es darf Bein Fidei⸗ 
commiß, Majorat oder Subftitution gemacht werden, 
«8 fey denn, daß der König ſolche wegen geleifteter 
Dienfte, und um die den Familien ertheilten Würden 
u erhalten, durch Patentbriefe bewilligt. In Eeinem . 

Falle darf die jährliche Rente folcher Güter 20,000 
harte Piafter überfteigen, aber auch nicht unter 5000 
betragen. . 

. Die verfehiedenen Grabe und Klaſſen des bes 
ſtehenden Adels follen beibehalten werden, doch oßne . 
von den öffentlichen Laſten und‘ Verbindlichkeiten zu 
befreien, und ohne daß es in Zukunft jemals erfor 
derlich feyn fol, zum Adel zu gehören, um zu einer 
weltlichen oder geiftlihen Stelle befördert, oder im _ 
Heere und bei der Flotte angeftelle zu werden. — Ges 

leiſtete Dienfte find die einzigen Gründe des Ans 
ſpruchs auf Beförderung. 

. + Im der eiften Verſammlung der Cortes nach 
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dem Jahre 1820 ſoll, Auf Befehl des Könige, 
über die Zuſaͤtze, Mobificationen und Verbeſſerungen 
berat ge werben, welche man bei der Verfaſſung 
für nöthig erachten wird. — 

Später hob Napoleon (4. Dec. 1808), nad 
der Einnahme Madrids, die Inquiſitien, zwei Drite 
theile aller Klöfter, und alle Lehns rechte mit 
der Parrimonialgerichtebarfeit und dem Innungs⸗ 
zwange auf; alle Gewerbe wurten frei gegeben. \ 

135. 

.  Bortfegung 

©) Die Verfaffung vom 19. März 1812. 

Während ber blutige Krieg der Spanier gegen 
Frankreich fortdauerte, und Ferdinand 7 zu Valengay 
als Napoleons Gefangener bewacht warb, bildeten 
ſich in den einzelnen Provinzen Spaniens Junten, 
welche unabhängig von einander und nach den Ums 
ſtaͤnden handelten. Doch empfand man bald das 
Beduͤrfniß einer Centraljunta, welhe aus den 
Abgeordneten der Provinzialjunten beftehen und die 
allgemeinen Angelegenheiten des Staates leiten folkte. 

- ©o trat bereits im September .1808 eine, aus 36 
Abgeordneten der Provinzialjunten beftehende, Gens 
traljunta zu Aranjuez zufammen, welche bald dars 
auf ihren Sig nah Sevilla, und, nach den wech 
felnden Erfolgen des Krieges, im Februar 1810 auf 
die Inſel Leon bei Cadix verlegte. Roch berief 
fie zum 1. März 1810 vie Cortes des Reiches zus 
fammen, übertrug aber darauf ihre Gewalt einer 

Regentſchaft von fünf Perfonen, Diefe Regent 
ſchaft verfammelte am 24. Eept. 1810 vie allges 
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meinen und außerordentlihen Cortes bes 
KReiches auf der Inſel en, weiche theils aus den 
Abgeordneten der Provinzialjanten, theils dus den 
Deputieten. derjenigen Städte und Sieden beftanden, 
die bereits bei den alten Cortes Sitz und Stimme 
gehabt Hatten, theils nach dem, von der Centrak⸗ 
junta gemachten, Wahlgefege ernannt worden waren, 
Der erfte Beſchluß diefer Cortes war die Abfaffung 
einer Urkunde, worin der Vertrag von Bayonne für 
nichtig erklärt, imd Ferdinand 7 als.der ein- 
zig rehtmäßige Regent Spaniens aner- 
kannt ward.- Darauf ward aus den’ Cortes em 
Ausfhuß von 15 Mitgliedern ermählt, wel 
cher den Entwurf einer Verfaffung bearbeis 
tete, die fodann von den gefammten Cortes berachen, 

und von Denfelben am 19. März 1812 als Grunds 
gefes angenommen, fo wie von mehrern auswärs 
tigen Mächten, bei der Abſchließung ihrer Buͤndniſſe 
‚mit der Regentſchaft Spaniens gegen ‚Napoleon, 
anerkannt und garantirt ward. — Alsaber Ferdi 
nand 7 ’nah Spanien (März 1814) zuruͤckkehrte, 
verwarf er diefe Verfaſſung, ließ den Verfammlungs« 
ort der Regentſchaft und der Cortes militairifch ums 
ringen, die Cortes zerfprengen, und die bedewtendften , . 
verfelben einkerkern. Das von ihm gegebene Ver⸗ 
ſprechen, felbft eine Verfaffang mit den von ihm zw 
verfammelnden Cortes zu berathen, blieb unerfuͤlit. 
Doc ein mit dem Anfange des Jahres 1820 auf der 
Inſel teon begonnener Aufſtand ımter dem zum Eins 

iffen nach Amerika beftimmten Heere, der fi bald 
fiber die übrigen Provinzen Spaniens verbreitete, 
nöthigte den König Ferdinand 7, am 7. März 1820 
zu erklären, daß er bie von ben Cortes im Jahre 
1812 promulgirte Verfaffung annehmen und beſchwoͤ⸗ 
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reu wolle. So galt dieſe Verfaſſung, bie, nach dem 
Ergebniſſen des Feldzuges der Franzoſen in i 
im Jahre 1823, der König Ferdinand am 1. Det. 
1823 aus Puerto Santa Maria „alle Acte der ſoge⸗ 
nannten conftitutionellen Regierung, die vom 7. März 
1820 Ms zum 1. Oct. 1823 fein Volk beperrfcht habe, 
für nichtig und ohne alle Guͤltigkeit er— 
klaͤrte,“ worauf Spanien feit dieſer Zeit, o 
Reichsgrundgeſetze, nach dem unumfchräntten Wi 
des fonvtrainen Königs vegiert ward. 

Die Berfaffung der Cortes vom 19. März 1812 
mug allerdings das demofratifche Gepräge,. obs 
gleich bereit von den Cortes der Name Ferdinands 7 
an die Spige derfelben geftelt warb; auch war in 
derfelben die Verſammlung ber Cortes nur in Einer 
Kammer ausgefprochen. Cie beftand aus 184 65. 
in 10 Titeln, und enthielt, nicht ohne Breite in ber 
Darftellung, Vieles, was nicht zunächft in eine Ver⸗ 
faſſung, fondern in die organiſchen Decrete für die 
Anordnung der einzelnen Zweige der Verwaltung ges 
hört. Außerdem gingen diefer Berfaffung drei 
Apdreffen der Commiffion der Cortes au 
den (Bamals in Balengay befindlichen) König vor 
an®); die erfte,. Cadir vom 11. Aug. 1811, welche 
die Ruͤckſichten auf die ältere fpanifhe Verfaſſung 
enthält; die zweite, Cadix vom 6, Nov. 1811, welche 
die neue Geftaltung. der richterlichen Gewalt feſtſetzt; 

*) Diefe drei ziemlich, langen Adreſſen finden fich nice in den 
angeführten Sammlungen; fie ſtehen aber in der teut⸗ 
ſchen Ueberfegung, welche unter. dem Titel> die fpanis 
ſche Conſtitutlon der Cortes und die provis 
ſoriſche Conſtitution der vereinigten Staas 
ten von Südamerita, Leipz. 1820. 8. bel Brock⸗ 
haus erfchien. 
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amd die dritte, Cadix vom 24. Dec. 1811, welche 
über das fich verbreitet, was auf die innere. Kegierung 

‚ ber Provinzen und Cantone, auf die: Abgaben, die 
bewaffnete Macht, den Volksunterricht die Beo 
achtung der Verfaſſung, und auf das Verfahren 
etwaigen Veraͤnderungen in derſelben ſich bezieht. 

Die weſentlichſten Beſtimmungen dieſer Verfaſ⸗ 
ſung ſelbſt waren folgende: die ſpaniſche Nation be⸗ 
ſteht aus allen Spaniern beider Haibkugeln. Das 
ſpaniſche Volk iſt frei und unabhaͤngig; es iſt und 
kann nicht das Erbtheil irgend einer Familie, noch 
irgend eines einzelnen Menſchen ſeyn. Die Sous 
verainetät wohnt ihrem Wefen nach im 
Volke; eben deshalb ſteht ihm ausſchließ— 
ih das Recht zu, feine Örundgefeße aufs 
zuftelten. Jeder Spanier opne Unterfchieb ift ges 

Iten, im Verhältnife feines Vermögens zu den 
usgaben des Staates beizutragen. Eben fo ift jeder 

Spanier verpflichtet ‚ dur Vertheidigung des Waters 
landes die Waffen zu ergreifen, wenn er durch das 
Geſetz dazu aufgefordert wird, — Die katholiſche 
Religion ift und bleibt die Religion des fpanifchen 
Volkes; das Volk ſchuüͤtzt fie mittelft weiler und, ges 
echter Sefege, und unterfagt Die Ausuͤbung 
jeder andern, ’ 

" Die Regierung des fpatiifchen Volkes ift eine 
erblihe, gemäßigte Monardie. Die. Com 
tes haben mit dem Könige vereint Die ge 
feggebende Gewalt. Die Gewalt, die Geſetze 
in Ausübung beingen zu laſſen, woßnt dem Ki» 

nige bei. 
Die Cortes find die Vereinigung aller von den 

Bürgern ernannten Deputirten, welche das Wolf 
repräfentiren. . Die Baſis für die Nationalrepraͤſen⸗ 



670 Pooſitiwes Staatsrecht. 

tation iſt für beide Halbkugeln die naͤmliche; dieſe 
Baſis iſt die Bevölkerung. Für jede 70,000 
Seelen Bevslkerung erfheint Ein Dep 
tirter bei den Cortes. Um die Deputirten zu 
den Cortes zu wählen, follen Wahl ver ſammlun⸗ 
geu nach den Kirchfpielen, Difkricten und 
Provinzen gehalten werden. Um Deputirter bei 
den Cortes zu werben, muß man Bürger, 25 Jahre 
alt, in der Proninz gebohren oder dafelbft wohnhaft 
ſeyn, und ein verhältuigmägiges jährliches Einkommen 
von ihm eigentpmlich zuftehenden Gütern befigen. — 
Die Minifter, Staatsrärhe nnd beim Hofhalte des 
Königs Angeſtellte Eonnen nicht zu den Cortes ers 
wählt werben; auch kann fein von der Negierung ers 
nannter Staatsbeamter für die Provinz, in welcher 

- er fein Amt ansübt, zum Deputicten ernannt werden, 
— Die Cortes verfammeln fih jährlich in der’ 
Hauptſtadt zu einer breimonatlihen Sisung. Aller 

- 2 Jahre werden fämmtlihe Deputirte en 
neuert. Gie fonnen.nicht wieder erwählt werden, 
wenn nicht eine andere Deputation zwifchen ben beiden, 

- wozu fie gewählt wurden, fkatt gefunden hat. — Die 
Kortes konnen nicht in Gegenwart des Königs berath⸗ 
ſchlagen. Die Etaatsfecretaire machen den Cortes 
Vorfchläge im Namen des Königs, duͤrfen aber bei 
wer Abftimmung nicht zugegen feyn. — Die Siguns 
‚gen der Cortes find öffentlich; nur in Fallen, we 
Geheimhaltung nöthig iſt, follen geheime Sitzungen 
flott finden. Die Deputirten koͤnnen wegen ihrer 
geäußerten Meinungen. zu: feiner Zeit und in keinem 
alle in -Unterfuchung gerarhen. 

Die Cortes find ermächtigt: Oefege in Bors 
Thlag zu bringen und zu beſchließen, fie 
auısjnlegen, und erforderlichen Falls abs 
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aufchaffen; den Eid des Königs, ‘des Prinzen von 
Afturien (und der Regentſchaft) zu empfangen; alle 
factifche und rechtlihe Zweifel zu heben, welche in 
Hinfiht der Ordnung der Thronfolge entftehen; die 
offenfiven Alliangtractaten, die Subfidiens und fpes 
ciellen Hanbdelstractaten vor ihrer Natification zu ge⸗ 
nehmigen; die Zulaffung fremder Truppen ins Königs 
reich zu geftaften oder zu verhindern; jährlich, auf den 
Vorſchlag des Königs, die Land⸗ und Seemacht zu 
beftimmen, und für die Armee, die Flotte und Natios 
nalmiliz Verordnungen zu erlaffen; die Ausgaben 
der Staatsverwaltung feftzufegen; jähr- 
li die Steuern und Auflagen zu beftim« 
men; im Falle es nöthig.ift, auf den Credit der 
Nation Anleihen zu machen; die Vertheilung der 
Steuern auf die Provinzen zu genehmigen; die Rech 
nungen’ über die” Verwendung der Etaatsgelter eins 
zuſehen und zu genehmigen; die Zölle ad “die Zoll⸗ 
tarife feftzufegen; Werth, Gewicht, Gehalt, Ge⸗— 
präge und Namen der Münzen zu beftimmen; ben 
allgemeinen Plan für den Volfsnnterricht in der gans 
zen Monarchie zu entwerfen, und, was fir die Er⸗ 

. siehung des Prinzen von Afturien gefchieht, zu ger 
nehmigen; die politifhe Preßfreiheit zu bes 
fhüsen, und dafuͤr zu forgen, daß .die Minifter 
und andere Gtaatsbeamte wirklich zur Kedenfchaft 
gezogen werden. 

Jeder Deputirte ift befugt, den Cortes ſchrift⸗ 
liche Geſetzesentwuͤrfe vorzulegen. Die Abftimmung 

geſchieht nah Mehrheit der Stimmen, Verwerfen 
die Cortes einen Gefegesentwurf; fo fann er in demfels 
ben Jahre nicht wieder in Vorſchlag kommen. Wird 
er angenommen; fo wird er burch eine Deputation 
dem Könige uͤberbracht. Dem Könige fteht die Sanc⸗ 
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tion der Gefege zu. Er vollführt fie mit der eigenhäne 
dig efchriebenen Formel: „Soll als Geſetz öffentlich 
befannt gemacht werben.” Ex verweigert fie mit der 
Formel: „an die Cortes zurüdgemiefen”, und fügt 
eine Darftellung der Gründe bei, warum er die Sanc⸗ 
tion verweigert hat. Der König hat 30 Tage Zeit, 
um diefes Vorrechts fi zu bedienen. Wenn er ins 
nerhalb derfelben feine Sanction weder ertheilt, noch 

* verweigert hat; fo wird es .angefehen, als ob er 
fie gegeben hätte. Verweigert der König feine 
Sanction; fo darf diefer Gegenftand in demſelben 
Jahre nicht‘wieder in den Cortes verhandelt werben. 
Wird der nämliche Gefeßesentwurf in den Cortes des 
folgenden Jahres von neuem vorgefchlagen und geneh⸗ 
wigt; fo kann der König demfelben zum zweitenmale 

die Sanction verweigern, In diefen Falle wird der 
Gegenſtand in demfelben Jahre nicht weiter. verhan⸗ 
delt. Wird aber der nämliche Öefegesentwurf in den 
Cortes des folgenden Jahres zum drittenmale in Vor⸗ 
ſchlag gebracht und genehmigt; fo verfteht es fi 
von felbft, daß der König feine Sanction 
ertheilt. Sollte vor Verlauf der 30 Tage, waͤh⸗ 
rend welcher Zeit der König feine Sanction zu erthei« 
len oder zu verweigern hat, der Tag eintreten, wo 
die Cortes ihre Sitzungen beendigen follen; fo wird 
der König diefelbe in den erften 8 Tagen der Sitzun⸗ 
gen der. folgenden Cortes ertheilen oder verweigern. 
Verſtreicht auch diefe Friſt, ohne daß er fie ertheilt; 
fo wird es fo angefehen, als ob er fie er» 
heilt habe, . - 

Bevor die Cortes aus einander gehen, erwählen 
fie aus ihrer Mitte eine „permanente Deputas 
tion der Cortes“, welche aus 7 Mitgliedern bes 
ſteht. Diefe Deputation foll auf die Beobachtung _ 
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ver Verfaffang und der Geſetze fehen, und den naͤch⸗ 
ſten Cortes Rechenſchaft von den Verlegumgen able 
gen, welche fie wahrgenommen. hat, und foll in den, 
in der Verfaffung angegebenen, Fällen die außerors 
dentlichen Cortes. berufen. Dies gefchieht bei Er 
ledigung der Krone; wenn der König aus irgend einem 
Grunde die Regierung nicht führen kann, oder zu 

- Gunften feines Nachfolgers der Krone entfagen will; 
und wenn der König unter bebenklichen Umftänden 
die -Zufammenkunft verfelben bei der permanenten " 
Deputation der Cortes veranlaßt. — 

Die Perfon des Königs ift heilig, unverletz⸗ 
lich und. umverantwortlih. Er hat ausfchliegli die 
Macht, die Geſetze in Vollziehung bringen zu laffen, 
und alles, nach der Verfaffung und den Geſehen, 
u bewirken, was auf vie Erhaltung der Orbnung im 
nern und der Sicherheit nach außen fich bezieht. 

Außerdem fteht ihm zu: die Decrete auszufertigen, 
die er zur Vollziehung der Geſetze für zufräglich halt; 
Krieg zu erklären, oder Frieden zu fchlie 
Ben und zu ratificiren, und dann den Cortes 
eine mit Documenten belegte Rechenfchaft darüber 
abzuftatten; auf Vorſchlag des Staatsrarhes' alle 
Biſchoͤffe und die Beamten bei allen Civil» ımd Eris 
minalgerichten zu ernennen; alle Civil» uud Militaie« 

. ftellen zu befegen; über die bewaffnete Macht zu ver 
fügen; die diplomatifhen und SHandelsverhältniffe 
mit andern Mächten zu leiten, und Botfchafter, Ges 
fandte und Confuln zu ernennen; den Gefetzen gemäß 
Verbrecher zu begnabigen; die Staatsminifter frei zu 
wählen, und. ven Cortes ſolche Gefege und 
Verbefferungen vorzufchlagen, die er für 
das Wphl des Volkes zutraͤglich halt. — Die Bes 

ſchraͤnkungen der koͤniglichen Gewalt find: 
St. W. ate Yu. IV. 43 
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ver König kann unter keinem Borwande die Zu⸗ 
fammenkunft der Cortes zu der in ber Verfaſſung 
beftimmten Zeit hindern, fie weder fufpendiren, 
noch auflöfen; — er kann fih, ohne Einwilligung 
ver Cortes, nicht aus dem Koͤnigreiche entfernen, und 
thut er es, fo wird es angefehen, als ob er der Krone 
entfagt habe; — er kann die Fönigliche Gewalt weder 
abtreten, noch auf einen Andern übertragen; — er 
kann keine Provinz, Leine Stadt und Ortfchaft vere 

" äußern, abtreten ober vertaufchen; ex kann, ohne 
* Einwilligung der Cortes, mit keiner fremden Made 

ein Offenfivbiindniß, oder einen Handelsyertrag abs 
ſchließen, oder Subfivien an eine auswärtige Macht 
bewilligen, oder Domainen abtreten und veräußern; 
— er kann, ohne Beſchluß der Cortes, Beine Steuern 
eusfchreiben oder erheben, noch einem. Einzelnen oder 
einer Corporation ein ausfchließliches Privilegiung 
ertpeilen. — Der König wird, bevor er eine Ehe⸗ 
verbindung fchließt, folhes den Cortes anzeigen, uns 
ihre Einwilligung, dazu zu erhalten. Thut er bies 
nicht; fo foll e8 angefehen werben, als ob er der Krone 
entfage. 

Das Königreich beider Spanien ift untheilbar. 
Die Thronfolge geht, nach der Erftgeburt und Erb⸗ 
folge, auf die legitimen männlichen und weiblihen 
Deſcendenten über. Im Fall ein Weib zur Regierung 
gelangt, erhält ihr Gemahl eine Gewalt, noch irgend 
einen Antheil an der Verwaltung. — Die Con 
tes können alle und jedevon der Thronfolge 
ausfchliegen, vie nicht fähig find zu regieren, 
er Acte begangen haben, wodurch fie fich der Krone 
unmürbig.gemacht. Der König wird mit 18 Jahren 
volljährig. Die Cortes fegen, beim Anfange jeder 
Regierung, ‚für den Hofhalt des Königs eine Jahres⸗ 

ı 
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famme and, welche der hohen Würde feiner Perfek 
enefpeiche. Eben ſo beſtimmen fie die Sunimen für 
den Unterhalt. der Prinzen und Prinzeſſinnen, und 
die Penfion für die. verwittiwete Königin. we 
Es beſtehen 7. Minifter. Sie find den Com 

te8 verantwortlich, ohne daß fie’ zu ihrer Recht⸗ 
Fertigung den Befehl des Königs vorſchuͤtzen können. 
— Der Staatsrath enthält 40 Mitglieder. Sie 
werben, auf Vorfchlag der Cortes, von dem Könige 
erkannt. "Der Staatsrath ift der alleinige Rathgebet 
ves Königs, der ihn befonders wegen zu ertpeilender 
oder zu verweigernder Sanction der ©efeße, wegen 
Kriegsetllaͤrungen und Abfchluß von Verträgen hören 
wird. : 

So lange, bis nicht die Verfaffung 8 Jahre 
Lang in allen ihren Theilen in Wirkſamkeit gewefen 
iſt, darf feine Abänderung, kein Zufaß, keine Um⸗ 
wandlung irgend eines Artikels derfelben in Vor⸗ 
fchlag gebracht werden. Ein folher Vorſchag muß 
ſchriftlich gefchehen, und wenigftens von 20 Depus 

15. Aug. 1826°%), worin er erflärte: ;,daß er, in 

D) Neueſte Staatsacten, Th. 6. S. 76. — Hamb. Cor⸗ 
vefp. 1826. — . 

. . 43 * 
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der Uebenouguns/ die alte fpanifce Gefehgubung 
ſey vor allens paſſend, die Meinheit der Religion und 
Die wechfelfeitigen Rechte eines väterlichen Königs un 
getreuer Bafallen anfrecht zu erhalten, und fie, eutte 
fpreche den fpanifhen Sitten und der Erziehung am 
beften, für dienlich erachtet, feinen Usterthanen Dee 
Verfprechen zu erteilen, nie eine Veränderung 
mit dergefeglichen Eöniglichen Kegierungse 
form vorzunehmen, noch die Errichtusg 
von Kammern, ober irgend eine andere 
Suftitution, weg Namen fie feon.möge; 
air geftatten.” (Diefes Decret war, vom Herjoge 
won Infantado gegengezeichnet, der aber an dem⸗ 
ſelben Tage ſeine Entlaſſung nahm.) 

136. u 

43) Königreich Portugal. 

a) Die ältere ftändifhe Verfaſſung. 

Das Königreih Portugal Hatte in Älterer 
Beit nur zwei Reichsgrundgefege: . 
. 1) das auf dem Keichstage zu Lamego im . 
Jahre 1143 von dem erften Könige Portugals Als 
phons (Heinrich) 1 mit feinen verfammelten 
Stränden abgefchlofiene Grundgefes in 22 Artis 
fein *), in welchem die Gelbftftändigfeit und Unab⸗ 
hängigkeit Portugals ausgefprochen, die ‚Erbfolge 

H Es ficht franzoͤſiſch (in 20 Artikeln) im corps uni- 
versel diplomatique des Dumont, fm Suppl.4. 
(von Rousset) Part. 4. p. 37. und lateinifc Cin 
22 Artikeln) in Schmaulsii coip. juris gentium 
acad. T.1. p. 4 qq. . 
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Ver Krond, und vieles über den Adelſtaud mb das 
Gerihtsierfen feſtgeſetzt watd. Nach viefem Gruny‘ 
geſete war der Dhron erd Lich in adfleigender naͤnn⸗ 
Kißer Yinie; auch Eonnse Ber Bruder des · Koͤnigs dent 
Ohron⸗ erben, doch blos für feine Perfon ;.ider Sohn 
wos: Beuders' moßte die Zuftimmung dee Sande de 
Per Shronfolge erhatten. ine Prinzeffin»Tochter 
wat_zwar erbfähigs ſie vetlor aber ihe Exdsecht durch 
Werinählung mit einem Auslaͤnder. 

: 2) das Manifelt ver Rebchsſtaͤnde Per 
tigals (ins Geifttigkete, Adel und Bürgers 
Rand: beſtehend >: vom: 28. Jan. 1641 *), worin 
fie, nach der Losreißung Portugals von Spanien 
Vuody.die'Resehution. vom. Dec. 164%, das Haus 
Bragamz a, mitder. Thronbeſteigung —* 4, 
auf dem portugiefifchen Throne anerkannten, ſich aber 
auch das Recht beilegten, tyrannifhe Könige 
abzufesen *). Thatſachlich äbten die Reichs⸗ 
ftände, Portugals, nah der Anerfennung des Hauſes 
Braganga⸗ auf dem “Throne, ein halbes Jahrhundert 

urch große Vorrerhte aus; deun fie hatten wefente 
ichen Antheil an ven innern Kegierungsgefchäften, 
fo wie an Kriegserklärungen und Sriedenefehkäflen. — 

—* Diefe denkwuͤrdige und ausfuͤhrliche Urkunde, mit ver 
namentlichen Aufführung der Unterzeichnenden aus der . 

Geeiſtlichteit, dem Adel; und dem Bürgerſtande, ſteht 
franzoſiſch dein Dumant, corps univ., ‘Tom. 6; 

Part. 1. p. 202 sqg, und Be frarzbſilch beim 
Schmaufs, Tom. 2. 

*r) Das Manifeſt fagt: en les jet‘ sent traitds 
tytanniquement par leurs Söuverains, il est en 
leur pouvoir de leur öter la couronne.* — 
33 oben * reg wirklich . den Pe 2% 

pp —2 den erſten mit‘ Zuziehun, 
des Papftes) abgeſetzkt. nehung 
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Mmälig fank aber ihr Einfluß fe, Bob, 6 beſonders 
feit Den Zeiten des Minifers Powbal, "der Konig, 
3* ————— die unbefsprkufee 
Gewalt in Hinſiche aufs Sefehgehung und, Werwal⸗ 
tung, fo wie in Hiuſicht · der aͤußern Staatsverhaͤltu 
niſſe uͤbte; nur daß er · die Steuern, ohne Einwilllgung 
der Stände, nicht: erhöhen durfte. Die le re a 
Reichstage :maren ‚- der. Thronfolge tuegen, in Dem 
Sapren 1679 und 1697 gehalten worben. 
Amen nad) beſtand zwar ſpater noch ein Rath der 
drei Stände (junta dostres estados); al win 
wie Kortes, ſondern der Kbnis ernannte reſen Die 

— Erf Bing, Genie encs Qrftige is 
fenatiofeme in — — 1827. 8, 

137. '; 
. 5» ortfe 6“ un ne j 

by Die Berfaffung vom 23, Sept. 1822. 

Bei der genauen Verbindung Portugals mit 
Großbritannien wirkte der Sturm der franzoͤſiſchen Res 
volution in ſeinem erſten Zeitabſchnitte weniger nach⸗ 
theilig auf Portugal, als auf andere Staaten; allein 
feit dem Jahre 1807, wg Napoleons Plane auf die 
pyrenaͤiſche Halbinſel ſi ch richteten, erlitt auch Pors 
tugal mächtige innere Erſchuͤtterungen *). Bevor 
das franzöfifche Heer unter Junot Liſſabon erreichte, 
ſchiffte fich der Prinz Regent Johann mit feiner Muts 
ter, mit feinen Schägen und vielen Großen des Neis 

*) Bergl. Pölitz, die Stäatenfpkeme Europa’s 
art Amerita's feit dem Jahre 1783, Tg. 3. 
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des, auf brittifchen Schiffen (29. Nov. 1807) nach 
Brafilien ein, und ſchien felbft, nad) Napoleons 
Sturze, nicht geneigt, diefes fand zu verlaffen, dag 
er (16. Dec. 1815) zum Königreiche erhob. Nach 
dem Tode feiner Mutter (20. März 1816) nahm er, 
mit der Königswürde, den Namen Johann 6 an, 
In: Portugal leitete der brittiſche Marfhall Beres⸗ 
ford ‚vie. Staatsangelegenheiten, der eine gegen . 
‚Die brittifche Uebermacht beabfichtigte Verſchwoͤrung 
(1817) mit biutiger Strenge ahndete. — Als aber 
die Vorgänge in Spanien feit dem 1, Jan. 1820 
auch auf. Portugal nicht ohne Ruͤckwirkung blieben, 
ſchiffte Beresford (4. Apr. 1820) nach Brafilien ſich 

. ein. Der am 24. Aug. 1810 zu Oporto für die 
Annahme einer neuen Berfaffung erfolgte Aufs 
Hand eines portugiefifchen Heerestheiles, führte, bei 
deffen Vorbringen gegen Siffabon, zu einer völligen 
poliifchen Veränderung, als die Hauptſtadt des Reis 
ches fich gleichfalls für eine neue Verfaffung erklärte. 

Die fpanifche Verfaſſung vom 19, März 
1812 follte die Örundlage der poreugiefis 
ſchen feyn; doch mit den für Portugal nöthigen 
Movificationen., Diefe neue, noch nicht verfertigte, 
Verfaſſung ward bereits am 15. Sept 12 = Kin. 
bon befhworen. Die einftweilige 9 
die Cortes Portugals zufammen 
tes ernannten (27. San. 1821) für t 
wefenheit des Königs eine Regent 
Perfonen. Der König aber, der, 
denen Gährung in Brafilien, dafelb 
gefehen hatte, die fünftige Verfaſſung 
für Braͤſilien anzuerkennen, fchiffte fih (26. Apr. 
1821) nach Portugal ein, und feifkete (4. Sul.) den 
Eid in der Verfammlung der Cortes auf die neue 
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Werfaffung, die am 23. Seyt. 1822 beendigt, 
und am. 1. Oct. feierlich vom „Körige angenommene 
ward. Sie glich in den wefentlihften Beſtimmungen 
der fpanifchen, ftellte, wie disfe, nur Eine Kammer 
der Cortes auf, and befchränkte die Faniglihe 
Mache fehr bedeutend, weil fie von dem randfage 
der Bolksfouverainetät ausging, und den 

Cortes die geſetzgebende Gewalt ausfhließend 
beilegte. - ° 

* Allein, während die franzöfifchen Heere im Frühe 
Jahre 1823 über Spanien ſich verbreiteten, um bie 
Werfaffung der fpanifchen Cortes aufzulöfen, warb 
von dem zweiten Sohne des Königs, dem % Anfanten 
Michael, unter Mitwirkung feiner Kutter, der Koͤ⸗ 
nigin, einer Schweſter Ferdinands 7 "von Spanien, 
die neue portugiefifche Berfaffung (3. Yun. 
ploͤtzlich, und noch früher, als die fpanifche, aufges 
hoben. Der König beftätigte (5. Sun.) diefe Auf⸗ 
a derfelben , und befchloß (18. Jun.), daß eine 

unta von 14 Perfonen zufammentreten follte, um 
den Entwurf zu eiher neuen Charte als 
Srundgefeß des Reiches, unter dem Vorſitze des 
Minifters Grafen von Palmella, zu verfertigen. 

Wenn die vormaligen Cortes Portugals aus 
drei Ständen, der Geiſtlichkelt (Erzbiſchoͤffen und 
Bifhöffen), dem hohen Apel, und den Deputirten 
der Staͤdte, mit Einfluß des niedern Adels, be= 
ftanden hatten; fo waren zu der neuen Gortesverfamms 

* fung Abgeordnete aus allen Klaffen der Staatsbur⸗ 
ger berufen werden. Die.nene, von ihnen gegebene, 
Verfaffung *) beftand aus 229 Artiteln, in 6 

) Vergl. die Sanmlangen 4. 19. 
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Auel⸗igetheilt, und ward von DB: mmafenben‘ Cones 
—X zeichnet. > 

—* erſte Titel hathhels von don Reihen. u 
Pichem. ‚ber SPortugiefon; der zweite von der por 
tagiefifehen Nätion, ihrem: tambgebiere, ihrer Reli‘ 
gion; „Regierung und..von der: Dynaſtie; ‘der. dritte 
von der gefeßgebenben Gewalt, ober ben Cortes; der 
vier te von der llhehenden ‚Gewalt, ober dem 
Könige; der fünfte von ver-Beftaltung Der Gerede 
tigfeitspflege, und dee fechfid von teo Verwaltuug 
amd Regierung der Provinzen: (nad) den Mwaicipali⸗ 
täten, den Verwaltungsbehoͤrden, ven Uncerrichts⸗ 
and: Wopfthätigkeitsanfiatten); Die weſentlichſten 
Veftimaningen diefer, nach einer halbjäßrigen Dauee 
wieder. aulofchenen, Berfofung waren folgende: Ale " 
Buͤrger haben den freier Sebrauch Der perfunlichen 
Rechte: und des Eigenthums. "Niemand en anders, 
als nach ·einem richterlichen Urtheife , verhaftet werben 
Der Richter. ift. verpflichtet, "den Grund: der Werhaf 

tung ſchriftlich anzugeben. :MDie » Proßkeipet: wirh 
verbirgt boch find. die Schriftfteller fuͤr ihre Schrif⸗ 
ten verantwortlich. ‚Die Cortes werden dafir ein 
befonveres -Zribunal ernennen. Den Bifchöffen ſteht 

„die Cenſur der Schriften zw, “welche. Religion: und 
Sittenlehre betreffen. — . Alle Bürger: fat vor dem 
Geſetze gleich; es finden. weder in. bürgerlichen, mach in 

peinlichen : Rechtsfällen Vorrechte ſtatt. Niemand 
kann ſeinem natuͤrlichen Richter entzogen werden. Es 
ann. Bein‘ Specialgerichtshof errichtet werden; ‚Folter; 
Infamie, Staupbeſen, Brandmarkung und Guͤter⸗ 
conſiſcation, find auf immer abgeſchafft. Alle Staats⸗ 
bürger, ohne Unterſchied, find zu allen Aemtern bes- 
rechtigtz: Zugend und Talent entfcheiben dabei. Ein 
jeder Bürger kann den Cortes oder der Regierung 
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feine Pericanen und Beſchwerden mitcheilen, bie une 
Berfucht werden follen. Das Geheimniß der Briefe 
iſt unverlepli.,, und die Berwaltung der Poſten für 
jede Verlehung diefes Seſetes fireng verantwortlich. 
Die katholiſche Keligioe it die Religion der Natian; 
dech fönnen Ausländer ihren befonbern Religiong« 
ealtus ausubee.- . 
:. Die Nation beftcht:aus. alen Pormgiefen be i⸗ 
ver Holbbugeln. Die Sauverainetät beruht 
anf ber Nation; doch kan fie nicht anders, ale 
durch die gefegmäßig ermählten Kepräfentanten der⸗ 
felben ausgeübt werben. Die Nation iſt frei um 
mabhäugig;; fie kann wie das Eigenthum eines 
Perfon werben. Der Nation ſteht das Recht zu, 

durch ihre..gefeglih erwäßlten Kepräfentanten. Geſebe 
zu eben. Die Regierung der Nation iſt eine cons 
Ritutiomwelie erblihe Monarchie, nad den 
Grunpgefegen, welche Die Ausübung der drei Ges 
waiten beftimmen. Diefe Gewalten find bie ges 
ſetzgeben de, vollziehende und richte rliche. 
Die geſetz gebende Gewalt beruht bei den Cories, 
doch in Abhaͤngigkeit von der Sanction des Koͤnigs. 
Die v.ollziehende Gewalt ſteht dem Könige und 
feinen Minifteen zu, die fie unter. feiner: Aucoritaͤt 
üben: .. Die richterliche Gewalt berußt auf den 
Richtern. — Die regierende Dpnaftie ft die 
ven Haufes Braganza, in der Perfon Jo han us 6. 

Die. portugiefifche Nation wird · durch ihre Gore 
tes repräfentiet; d. h. durch Pie Bereinigung ber 
von ihr gewählten Abgeorbneten, mit Beruͤchſichti⸗ 
gung der Geſammtbevoͤlkerung der portugiehfchen 
gg Kari, der Sortes iſt — 

ff re Sisungen find öffentlich. 
ang Bann nur bei. der Eröffueng und bei Dem 

% 
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Schluſe der Sthungen ver Cortes gegenwärtig ſeyn. 

Die Minifter koͤnnen, von ihm beauftragt, u diefen 
Sitzungen erfheinen, dürfen aber nicht der Ab 
mung beimaohnen. Die Cortes-find in Hinſicht ihren 
geäußerten Meinungen. unverantwortlid -und unb perjön« 
&ich unverletzlich, außer im Falle, daß fie auf einem 
Verbrechen ergriffen würden. Die Cortes Haben das 
Hecht , Geſetze zu geben, zu erklaͤren und abzuſchaffen. 
Sie ftben jährlich die Abgaben und Steuern feit, 

prüfen die Rechnungen der febten Sabre. Ihnen 
im die —E und übrigen Staatsbeamten ver⸗ 
mewortlich. — Dem Könige ſteht (mie -in der 
fanifen, Berfaffung) in Hinficht der Sanctien deu 
von den · Cortes gegebenen Geſetze kein abſolutes, ſave 
dery iur ein ſuſpenſives Veto zu. Der Koͤnig kann 
die Cortes weder vertagen, nody aufloͤſen. Sie koͤn⸗ 
nen Veraͤnderungen in der Verfaſſumg vornehmen; 
doch erſt 4 Jahre nach deren Vetkuͤndigungs. Zur 
Annahme dieſer Veraͤnderungen gehört eine Stim⸗ 
menmehrheit von $ der anweſenden · Cortes. — In 
der Haupiſtadt bleibt eine permanente Commifs 
fion der Cortes, welche aus 7 aus ihrer Miete 
erwaͤhlten Mitglievern befteht, und die außen 
ordentlichen Cortes zu berufen berechtigt iſt — 
Die Stenern und ihre Vertheilungsart wird durch ein 
Geſetz / der Cortes beſtimmt. Es Bann Bein Indivi⸗ 
duum und Seine Koͤrperſchaft davon befveit feyu. — 
Die Sand = und Seemacht foll im Verhälmiffe zur 
Bevölkerung des Königreiches ſtehen. Der Sotdat 
iſt Bürger und foll alle Bürgerreihte genießen, Die 
Staatsſchuld wird garantirt. 

Die Autoritaͤt des Königs geht von der Na⸗ 
tion aus; fie ift uncheilbar und unverduberih. Seine 
Gewalt b ht im Allgemeinen darin: die Geſetze 
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vollziehen zn - ‚ die deshalb nörhigen Decrete zu 
geben, und, n Verfaffung, über: alles zu 
machen, was Be Te innere und Äußere Sicherheit des 
Staates fich bezieht. Der König kaun feine Miniſter 
frei ernermeh und endaffen; auf den Vorfchlag des 
Staatsraths die Biſchoͤffe und die Magifirarspers 
fonen, uͤberhaupt zu ’allen Civil⸗ und Mititeirftellen 
ernennen, die nicht durch Wahlen befegt werben; nad 
Anhörımg des Staatsraths die Geſandten und -diplos 
matifchen ‚Agenten ernennen; Die diplomatifihen us 
Handeloverhättniffe mit dem Auslande leiten; den 
GSeſetzen gemäß begnadigen; Krieg erklaͤren und Fries 
Den fchließen, doch muß er den Cortes Rechenfchafe 
wn den Gründen ablegen, die ihn dazu define 

; ee kann Offenfio=, Defeufio«, ©: 
and Sandelsverträge föließen, abein mit Genehmi⸗ 
gung der Cortes. — Die Miniſter find verante 
wortlich. Es beftcht ein Staatsrach aus 13 
Perfoner, welche dem Könige die Verzeicheife zuů 
den zu beſetzenden Aemtern vorlegen ‚und ihn in allem 
wichtigen ——— beſonders bei de⸗ 
Berweigerung der Sarcrion efege, bei Krieges 
ertlaͤrungen, bei — — — — ii bei der Unter⸗ 
handlung ‚von Vertraͤgen berathen. ‚Alle. — 
ehrhe ſind verantwortlich fr die Rathſchlaͤge, weiche 
fie dan Könige thun, und welche gegen die Gefepe 
befunden worden. 

j 138. 
Gortfegung 

co) Politiſcher Charakter der goerfaffung 
om 19. Apr. 1826, 

Nach der militairiſchen Aufhebung dieſer Ver⸗ 



faſſung / durch den Infanten Rich ach much Portugal 
oh ne Cortes regiert, und die. Intereſſen: Portugals 
und Brafiliens blieben einander ·entfremdet; bis ber 
beittifche Geſandte Charle suStuart men: Were 
seag *) zwifchen Braßlien und Portugal vermittelte 
(29. Aug. 1825), nad) welchem ver König Johamn & 
die Unabhängigfeit und Selbftftännigkeit des Kaifers 
zeichen Brafilten, und beffen: völlige Trerunng von 
MPortugal, fo wie feinen en Pedro als Kaifer Bra⸗ 
ſiliens anerkannte, ſich aber fuͤr feine Perfon.den 
Baiferlichen Titel vorbehielt. Diefer- Titel aber erloſch 
‚bald darauf bei Rem Tede nes Kaiſers und Könige 
Johann 6 am 10, März 1826, nachdem er. noch, auf 
den Kath feiner Minifter, feine dritte Tochter, J ſa⸗ 
bella, zur Regentin von Portugal ernannt hatte. 
Unter brittifcher Vermittelung erfannte der Kaifer Don 
Pedro von Brafilien diefe Regentfchaft an, gab am 
49. Apr. 1826, als König von Portugal, dem. Koͤnig⸗ 
reihe Portugal eine neue Berfaffung, (wid er 
fon im 3. 1824 in Braſilien gethan hatte) und ver 
gichtete in ‚einem Decrete vom 2. Mai 18236 **) 
unter den Bedingungen auf die Krone Portugals, daß 
ve fee Tochter Donna Maria da Öforia zur 
Königin. Portugals emaunte, welche ſich mit 
ihrem Oheime, dem Infanten. Michael, vermaͤhlen 
follte. Doch. follte die / Prinzeſſin Braſilien nicht eher 
verlaſſen, big die vom Kuifer gegebene Verfaſſung in 
Portugal beſchworen, und die Vermaͤhlung abgeſchloſ⸗ 
fen worden waͤre. „Und meine Entfogung, wie die Ab⸗ 
tretung meiner Rechte, werden nicht gültig feyn, wenn 
eine diefer beiden Bebingungen mangelt.” 

5) Neue ſte Staatsacten, hir 2.6. 149.. 
**) Ebend. Th. 5.8, 21. 
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Die wene Verfaffimg *), gegeben und auter⸗ 
zeichnet von dem Kaifer: von Brafilien nd Könige 
von Poreygal und Algarbien, Deu Pebre, 
am 19. Apr. 1826, al® Act der Sonverainerät, und 
am 13. Sul, 1826 zu Siffabon bet annt gemacht, hat 
folgende wefenrliche Beftinmungen 

Das Königreich Portugal " bie politiſche Das 
Bindung aller pertugiefifchen Berger; fie machen eine 
freie und unabhängige Nation aus, Ihre Regierungs⸗ 
fo iſt monarchiſch, erblich und repräfens- 

tativ. — „Die tegierende. Dynaſtie wird fortges 
ſetzt in dem durchlauchtigſten Haufe Braganza, 
und in der Perſon der Prinzeſſin Donna Maria 
da 8a Gloria, in Folge der Abdankung und 
tung ihres Einiglichen Vaters, Don Pedro's 1, Kal⸗ 

von Braftlien, kegitimen. Erben und Rahſoiger⸗ 
ohanns 6. 

Die roͤmiſch⸗ katholiſch⸗ apoſtoliſche Religion 
wird fortwährend die Religion des Königreiches ſeym 
Alte übrige Religionen find den Fremden. mit haͤns⸗ 
lichem Gottesdienſte geſtattet, one aͤußerliche Zeichen 
und Tempel. 
„Die Trennung und die Harmonse: der 
politifhen Öewalten find das’ ——— Prins 
cip der Rechte. der Berg und das ficherfte Miccel, 
vie Buͤrgſchaften wi —X machen, weiche die Sers 
faflung ihnen darbietet“ #"), Es giebt vier auer⸗ 

in d. Aeuefen Cmatsacten, 2.5. ©. 226; a ru 
Dänds Srundzögen einer Geh. des Nepeifentatiws 

ms in Portugal. (Bein. 1827. 8.) ©. 244, 
2) Es darf in geſchlchtlicher —* nicht uͤberſehen werden, 

-baß, fo mie in mehrern Puncten, vamenelih auch in 
der Aufftelung von vier Gewalten, bie portugiefiſche 
Werfaflung eine Nachbildang der. wörtaffung 

ı 
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kannte Gewalten: die gefeggebende, die vers 
mittelnde (ober leitende) *), vie vollzir⸗ 

hende And die richterliche Gewalt. Die Keptäs 
fentanten.ber portugiefifchen Nation find der. König 
und die allgemeinen Cortes.  : 

Die gefeggebende Gewalt ſteht den Tortes 
unter Sanctien des Koͤnigs zu. Die Cortes bes 

 feben aus zwei Kammern: ber Pairsfammer und 
“ber Kammer der Abgeorbneten. 

Es gehört-zu ven Befugniffen der Kon 
tes: 1) den Eid des Königs, des Kronpeinzen, des 
Regenten unb' der Regentſchafi zu empfangen; 2) ben 
‘Regenten , oder die Regentſchaft zu erwählen, und 
bie Grenzen ihrer Macht zu bezeichnen; 3) ben Krons 
prinzen als Erben des Thrones in der erften Sihung, 
die nad) feiner Geburt ſtatt haben wird, anzuerken⸗ 
nen; 4) dem minderjährigen Könige einen Vormund 
zu ernennen‘, wenn deſſen Vater in feinem Teſta⸗ 
mente einen ernannt hat; 5) beim Tode des Koͤnigs, 
oder bei Erledigung des Thrones, einen Verwaltungs⸗ 

rath zu bilden, der die Mißbränche auffuche um ab⸗ 
ftelle, welche in vie Verwaltung ſich eingefchlichen - 
haben könnten; 6) Geſetze zu geben, fie aus 
zulegen, & fufpendiren, zu widerrufen; 
7) über die Erhaltung der, Verfaffung zu wachen. und 

Brafiliens vom Jahre 1824 Hk, welche unter 
Braſilien, nach ihrem politiſchen Chatatiet entwickelt 
wird, und zwei Jahre früher, als Die portugieſu 
fbe, von demfelben Regenten gegeben und unters 
zeichnet ward. — 

*) Zn politifcher Hinſicht unterfcheiden ſich die portugieſiſche 
und braſiliſche Verfaſſung von allen andern neuen Ver⸗ 
faſſungen, daß fe vier. Gewalten ‚Aufftellen, und die - 
vermistelnde von ‚der vollziehenden ‚trennen. i 
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für Das allgemeine Wohl der Nation zur forgen; 8) 
die Staatsausgaben jährlich feftzufesen, 
und bie directe Steuer zu vertheilen; 9) den Eintritt 
fremder Land⸗ und Seemacht in das Innere des 
Reiches, ober in deſſen Häfen zu verweigern; 40) 
Fabrlich, nach dem Berichte der Regierung, die Stärke 
der orbentlichen und außerorbentlichen fand» und Sees 
mache feftzufegen; 11) die Regierung zu ermächtigen,. 

* Anleihen aufzunehmen; 12) die Hülfsquellen aufzus 
ſuchen uud zw eröffnen, um die Zahlung ber Staate= 
ſchuld zu ſichern; 13) die Verwaltung der Staats⸗ 
domainen zu leiten und deren Veräußerung anzuord« 
nen; 14) öffentliche Aemter zu fchaffen oder aufzu⸗ 
heben, und deren Befoldungen zu beftimmen; 15) 
Gewicht, Gehalt, Werth, Umfchrift, Gepräge und 
Benennung der Münzen, fo wie die Norm der Maaße 
und Gewichte, zu beftinmen. 

Jede tegislatur dauert vier Sehe, und jede 
jährliche Sigung drei Monate. Die Ernennung des 
Präfidenten und des Vicepräfidenten ber Pairskam⸗ 
mer ſteht dem Könige zu. Zur Befegung derſelben 
Stellen in der Deputirtenfammer wählt der König 

unter den ihm von der Kammer vorgefchlagenen In— 
dividuen. — Die Sigungen beider Kammern find 
öffentlich, mit Ausnahme der Fälle, we das 
Staatswohl erfordert, fie geheim zu halten. — Die 
Gefchäfte werden durch abfolute Stimmenmeprheit 
der anmwefenden Glieder entfchieden, — Die Mite 
glieder beider Kammern find unverleglich wegen der 
Meinungen, die fie in Ausübung Ihrer Berufspflich- 
.ten äußern. Sie können nur verhaftet werden, wenn 
fie auf einer That ergriffen wuͤrden, welche die Todes⸗ 
ſtrafe nach ſich zieht. Werden fie in Anklageftand 
gefegt; fo wird der Richter alle weitere gerichtliche 
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Schritte einftellen und der betreffenden Kammer Bes 
richt erftatten. Die Kanmer entſcheidet Darauf, ob der 
Proce fortgeführt und das angeflagte Mitglied von 
feinen Verrichtungen fufpendirt werden fofl; oder nicht, 

Die Kammer ber Abgeordnesen ift waͤhl⸗ 
bar und temporair (zeitlich). Ihr ſteht die Snitias 
tive zu übge die Auflagen, und über die Rekruti— 
rung. Ihr ſteht ferner zu: 1) die Pruͤfung ‚der vor⸗ 
horgegangenen· Staatsverwaltung, und die Abftellung 
der Mißbraͤuche, die ſich in dieſelbe eingefchlichen 
haben, 2) fo wie die Erörterung der van der vollzies 
henden Gewualt geftellten Anträge... Sie kann befchlies 
fen, dag Grund zur Anklage gegen Staatsminifter 
and Staatsräthe vorhanden ſey. — Die Deputirten 
erhalten Geldentſchaͤdigung während ver, Zeit ihrer 
Sitzung, und ihrer Hers und Hinreife. . oo 

Die Pairskammer-beftept aus Iebensläng« 
lichen und erblichen Mitgliedern, die vom-Könige in 
unbeftimmter Zahl ernannt werden. Der :Kronpring 
und die Infanten find Pairs von Rechtawegen, und 
wehmen nad) erreichtem 25ften Jahre Sig in der Kam⸗ 
mer. Die ausfchlieglichen Befugniffe der Pairskam⸗ 
mer find: „über die perfönlichen Vergehen der Glieder 
der koͤniglichen Familie, der Staatsminiſter, Staates 
raͤthe und Pairs, fo wie über die Vergehen gu erken⸗ 
nen, welche von den Deputirten während einer Gigung 

„ber Segislatur begangen werden; uͤber die Berantworts 
lichkeit der Minifter» Staatsſecretaire und Staatsräthe 
‚gu erkennen; und bei dem Tobe des Koͤnigs die Cortes 

zuſammen zur rufen, um eine Regentſchaft zu ernennen, 
wenn eine noͤthig ſeyn ſollte. — 

Der Vorſchlag, die Oppoſition und die 
Genehmigung ber Geſetzesentwuͤrfe ſteht jeder der 
beiden Kammern zu. Die vollziehande Gewalt läßt, 

St. W. ate Aufl, IV. 4 
\ 
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durch einen der Staatsminiſter, den Antrag machen, 
der ihr bei Abfeflung der a. zuftcht; er fann aber 
erft, nachdem eine Commiſſion der —ãe— — 
von welcher der Vorſchlag ausgehen muß, ihn ger 
pruͤft hat, in einen Öefepesentwurf verwandelt 
werben. — "Di Minifter können den Antrag, nach 
dem Berichte der Commiflion, unterflügen uud rom. 
tern ; fie koͤnnen aber weder abftimmen, noch bei ber 
Abftimmung gegenwärtig feyn, außer wenn fie Pairs 
ober Abgeordnete find. Nimmt die Deputirtenfammer 
den Antrag an; fo fendet fie. ihn der Pairstanmer. 
Nimmt fie ihn nicht an; fo berichtet ſie deshalb ar 
ven König vermittelft einer Deputation von ſieben Mit 
gliedern. Nimmt die Pairslammer den Vorfchlag 
nicht ganz, fondern mit Amendements und Zuſaͤtzen 
an; fo ſendet fie ihn der Deputictenfanmer zurüc, 
Doffelbe gefihieht, wenn die Pairskammer ihn ganz 
verwirft. — Auf gleiche Weife wird verfahren now 
der Deputirtenfanmmer,, wenn der Gefegesantrag von 
der Pairsfammer ausgeht. — Genehmigt die Depus 
tirtenkammer die Amendemente over Zufäge der Pairs⸗ 
Kammer nicht, ober.umgefehrt, und befchließt.die Kam⸗ 
mer, ungeachtet der Verweigerung der andern, von 
neuem die Genehmigung des Antrages; fo wird eine 
Commiſſion von einer gleichen Angahl Pairs und Des 
putizsen ernannt, und was biefe entfcheidet, gilt entwe⸗ 
der als Geſetzesvoeſchlag, oder als gaͤnzliche Verwer⸗ 
fung defjelben. — Wird der Gefegesnorichlag der einen . 
Kammer von der artbern angenommen ; fo faßt ihn biefe 
in Form eines Decrets, und bittet den König um deſſen 
Sanction. Verweigert der König feine Genehmigung 
fo hat dieſe Verweigerung. eine ab folute Wirkung *). 

*) Andens IR Dies In der Detlehſung Senflonk..... «1 
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Die Ernennung ber Abgeorbneten zu den allges 
meinen Cortes geſchieht duch -indirecte Wahlen, 
Die Maffe der activen Buͤrger vereinigt fi in 
den nach Pfarreien abgetheilten Verſammlungen, und 
ernennt die Wähler der Provinzen, und dieſe er 
nennen die Stellvertreter der Nation. (Ausge- 
ſchloſſen von den Primairwahlen find: die Minder 
— unter 25 Jahren; vie Bedienten; bie 

ne, alle die in «einer, Mtäfelicen Gemeine 
3* leben, und alle, die nicht ein jaͤhtliches Ein⸗ 
kommen von 100,000 Mitreis [ungefähre 300 51] 
ans liegenden Gründen, Induſtrie, Handel oder Amt 
haben.) Wähler Eönnen feyn, welche ein jaͤhr⸗ 
liches Einfommen von 200,000 Reis (600 Fl.) aus 
Grundbeſitz, Gewerbefleiß, Handel, oder Amt bes 
fm. Alle ‘Perfonen, welche Wähler feyn önnen, 

. find auch faͤhi 9; Deputiete zu werben, 
ein reines nommen von "400,000 Beis "200 

Sermitteinde Gewalt it ver Schluß 
ſtein der’ ganzen pelitiſchen Organifation, und gehört 

urſpruͤnglich dem Könige, als hoͤchſtem Oberhaupte 
der Nation, damit er beftändig über die Handhabung 
we Erhaltung. der Unabhängigkeit, des Gleichge⸗ 
wichts and der Harmonie der.andem polisifchen, Ges - 
walten wache. — Die Perfon des Koͤnigs iſt hei 
lig und umverlelich; er iſt unverantwortlich. 
König übt die vermittelnde Gewalt: aus: 1) indem 
er die Pairs in unbeftinmter Zahl ernennt; 2) ins 
dem er die allgemeinen Cortes ; und waͤhrend der Zwi⸗ 
ſchenzeit ihrer Sihung, im Fall daß es das Staates 
wohl erfordert, die außerordentlichen Cortes zuſom⸗ 
men beraft; 3) indem er die Decrete und Berchlüffe 
der Cortes fanctiomirt, damit fie Ofenastraft erhal 
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ten; 4) indem er die Staatsminiſter erneunt oder 
abſetzt; 5) indem er Anureftie ertheilen Bann, und das 
Begnadigungsrecht uͤbt. 

Der König iſt das Oberhaupt der vollziehens 
den Gewalt, und übt. ſolche durch fernen Staate« 
miniſter. Ihre vorzüglichften Befugniſſe find: nad 
vier Jahren die neuen allgemeinen Cortes zufgms 
men zu berufen; die Bifchöffe, and zu allen welt⸗ 
lichen und geiftlichen Aemtern zu ernennen; die Be⸗ 
fehlshaber der fand» md Seemacht, die Gefandsen; 
Sonfula .umd.alle diplomatiſche Agenten zu ernennenz 
die Unterhandinugen mit dem Auslande zu leiten; 
Aulianz⸗, Offenfio-, Defeufive, Subfidien» und Hans 
delsvertraͤge zu fchließen, fie, nad) deren Abſchluſſe, 
zut Kennmiß der ‘allgemeinen Cortes zu bringen, 
wenn das: Intereffe und Wohl des Staates es vers 
flotten; Krieg zu erklaͤren und Frieden zu ſchließen, 
und dabei den · Eortes Diejenigen Mittheilungen zu 
machen, welche mit, dem Intereſſe und Wohle des 
Staates vereinbar.find ; "Ratwoglifationsbiplome, Tie 
te, Ehrenfteken, Militairorden nad Belopnungsgeis 
en für dem Etaate geleiſtete Dienfte zu ertheilen; 
die Decrete, Inftructionen uud: Reglemente für bie 
Vollziehnng. der. Geſetze auszufertigen; die Verwen- 
tung. ver durch Die Cortes bewilligten: Einkuͤnfte fir 
die verfchießenen : Stveige der · Verwaltung zu / deereti · 
ref; das Erequatur ver. Couciliend eerne te 
apoftolifhen Briefe, und aller:andern 
kirchlichen Confituttonen, wenn fie dem 
Verfoffung nit: zumider find, zu bewils 
ligen odet gu verweigern, weobei.immer die 
‚Genehmigung ber&ortes.vorungehen muß; 
überhaupe für alles, was die innere Ruhe Des: Stans 
tes betrifft, im den durch. bie Verfaffung vengefihriee 
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benen Formen zu fergen..— Der König, ehe ei 
als folcher ausgerufen wird, ſchwoͤrt in die Hände 
des Präfiventen ver Palrokemmer bei verſammelten 
beiden: Kammern, den Eid auf die Verfaſſung. Der 
König“ kann, ohne die Erlaubniß der allgemeinen 
Edttes, niche aus: dem Koͤnigreiche Portugal gehen, 
und:wenn er. es dennoch thut, ſo foll es angeſehen 
werben, als Habe er der Krong entſagt. — 
Die Cortes feßen, ſobald der König-zur Regierung ger 
kangt, ihm, feiner Gemahlin, dem Krenprinzeh und 
den Anfanten , von dein Tage ihrer Sebure en; ene 
Dotation aus. 

Die Koͤnigin Donne Maria 2, von- Gottes " 
SGuaden und durch die Abdankung und Abttetund des 
Heren Pedro 1 Kaifers vom Braflien, wid-:iimer 
in Portugal herrfchen. Die legitimen Nachkommen‘ 
perfetben werden auf dem Throne: nach" der Ordnung 
der. Erftgeburt folgen, fo daß: immer bie -Altere Linie 
der jüngern, im derfelben Linie der nähere Grad dem 
entferntern, in bemfelben Grade das miähnliche Ges 
ſchlecht dem weiblichen, und in demſelben Seſchlecte 
die aͤltere Perſon der juͤngern vorgezogen werde. — 
Kein Fremder kann in der Krone von Portugal nach⸗ 
folgen, — Die Vermaͤhlung ber Murhmaplichen 
Thronerbin kann nur mit Einwilligung des Koͤnigs, 
und nie mit einem Fremden vor fich gehen. Iſt ber 
König, bei’ diefer beabſichtigten Wermählung der 
Thronerbin, verftorben; fo. kann ſie nicht ohne Eins: 
willigung der Cortes geſchehen. — Der Gemahl 
nimmt feinen Theil an der Regierung, und ivagen den 
Titel König erſt dann, wenn die ·Konigin ihm einen 

\ Sohn oder eine Rocher gebohren hat: 
Der Koͤnig iſt minderjaͤhtig bis: zum zurucgeleg ⸗ 

ten achtzehnten Jahte (Darauf folgt die weitläufige 
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Auseiuanderſehung über die Resentſchaft wahrend 
der Minderjährigkeit.) 

- Die Minifter unterzeichnen jeden Act ver 
weihiependen Gewalt. Ohne tiefe Göemlichkeit ‚Bier 
wen jene. Acte nicht vollzogen werben. Die Etaaes⸗ 
minifter find verantwortlich: wegen Beſtechlich⸗ 
Seit; Anftiftung von Verbrechen; wegen Erpreffung; 
wegen Mißbrauchs der Gewalt; wegen gefeßwibriger 

; Handlungen; wenn fie auf irgend eine Art gegem 
die Freiheit, Eicherheit und das Eigenthum der Bür« 
ser..hankeln; wenn fie auch nur die geringfie Ver⸗ 
ſchwendung der Staatsgelder begehen. — Der mimd⸗ 

- Ude oder, fchriftliche Befehl des Königs rettet Die 
Minifter von dee Verantwortlichkeit nicht. — Kein 
Fremder, auch wehr er naturaliſiet wäre, kann Staates - 
minifter werben, 

Die Staatsräthe werden vom Könige er⸗ 
nanut, und bleiben es lebenslaͤnglich. Sie follen 
pad allen wichtigen Angelegenpeiten und bei den alle 

inen Merwaltungsmaasvegeln, befonbers über 
Feisgeertiörungen, und bei allen Angelegenpeiten ger 
hört werden, wo. der König bie Befugniffe der-ver-. 
mittelnden Gewalt eusäben will. Die Staatsoätpe 
mr für die von ihnen ertheilten Rathſchlaͤge verant ⸗ 

Alle Portugiefen find. verbunden, Die Waffen zu 
‚ergreifen, um. bie Unabhängigkeit igkeit wab- Integrität. des 
Königreiches, gegen innere und Außere Geinte 
zu verteidigen. Der vollziehenden Mache ſteht 
es zu, die Sees und Landmacht fo zu gebrauchen, 
wie fie es zur Sicherheit und Vertheidigung des Rö« 
nigveiches für zworfmäßig halten 

- Die gerichthiche ae iſt unabhängig, 
und foll befiehen aus ‚Richtern md Gefchmor- 
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nen, welche letztere ſowohl in bürgerlichen 
als Eriminalfälten ftatt haben follen. Die Ges 
ſchwornen fprechen über den Thatbeſtand; die Richter 
wenden das Geſetz an. Die Richter koͤnnen ihr Amt 
nur durch ein Urtheil verlieren. Ale Richter und 
alte Juftizämter fire für die Mißbräuche ihrer Ge- 
walt und für Amtsvergehen verantwortlich. — In 
Criminalfaͤllen ſind das Verhoͤr der Zeugen, und 
das ganze Proceßverfahren von der Beſchuldigung an, 
öffentlih. — In Civil» und Criminalſachen kön. 
nen bie Partheien Schiedsrichter ernennen, deren. 
Urtheile ohne Uppellatien vollzegen werden, wenn bie 
beiden Partheien darüber überein kommen. Man kannı 
keinen Proceß anfangen, ohne bewiefen zu aber, daß 
man das Vergleichemittel verfucht hat. Zu biefem 
Ende werden Friedensrichter beſtellt, welche ges 
wähle werben wie bie Mitglieder der Municipalitäten. 
In der Hauptſtadt befteht ein Höchftes Juſtiz⸗ 

gericht, deſſen Mitglieder nach der Anciennetaͤt aus 
den andern Gerichten gezogen werden. Dieſem Ge⸗ 
richte ſteht zu: in den durdy ein Geſetz zu beſtimmen⸗ 
den Sachen und Formen die Zulaſſung zur Caffas 
tion zu geftatten, oder zu verweigern; uͤber die Ver⸗ 
gehungen und Srethümer der Richter in ihren Amts⸗ 
verrichtungen, der Oberrichter, und der Angeſtellten 
bei dem diplomatifchen Corps zu erfermen; in Sachen 
firetriger Gerichtsbarkeit and Competenz ber Provins' 
zialgerichte zu exfennen and. zu entſcheiden. \ 

In allen Staͤdten und Marttfieden folm Mus 
nteipatitäten beftehen, welchen die Wirthfehaft- 
und Berwaltung derfelben zukommt. Die Municie 
palitäten werden gewaͤhlt. Das Mitglied, welches 
die: meifter Stimmen für fih hat, werd Praͤſident. 

Die Einnahme. und Ausgabe der öffentlis 
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hen Einkünfte wird durch eine Behörde beforgt;; 
welche den Ramen: öffentlicher Schatz, führt: 
Einzelne Abtheilungen deſſelben beforgen: die Ber 
waltung, und die Rechnungen. Ale directe Steuem, 
ausgenommen diejenigen, welche zur Bezahlung ber 
Zinfen und Tilgung der Staatsſchuld beftimme find, - 
follen jevesmat. auf ein Jahr durch die Cortes ber 
ſtimmt werden, aber fo lange fortdauern, bis: fie 
aͤffentlich für abgefchafft erklärt, eder an deren Stelle 
andere eingeführt worden find. — Der Finanzmini⸗ 
fler, nachdem er von den andern Miniftern bie Mini⸗ 
ſterialbudgets ihrer Ausgaben erhalten hat, foll jaͤht⸗ 
lich ver Deputirtenkammer eine allgemeine Bilanz 
aller öffentlichen Ausgaben des: bevorftchenden Jahres 
and den Betrag aller Abgaben und öffentlichen Ein: 

kuͤufte vorlegen. ö 
. Die allgemeinen Cortes unterfuchen beim ‘Ans 

fange iprer Sitzungen, ob die Verfaffung genau beobs 
achtet worden if. Wenn nach Berlauf von vier 
Jahren, von der Befchwörımg der Verfaffung an 
gerechnet, anerkannt würde, dag einer ihrer Artikel 
abzuändern wäre; fo foll der Antrag deshalb ſchrift⸗ 
lich gemacht werden. Diefer muß von ber Deputlte 

tenkammer ausgehen und von einem Drittheile ihrer 
Mitglieder unterftügt werben. . 

. Die Verfügung eines Gefeges kann keine .rhd 
wirkende Kraft haben. Jeder ‚Eann "feine Gedanken 
entweder muͤndlich, oder fehriftlich, oder im Drude 
befannt machen, ohne einer Cenfur unterwor 
fen zu ſeyn; doch iſt er für den Mißbrauch, nah 
den durch das Gefeg beftimmten Fällen und Formen, 
verantwortlich. — Niemand kann aus Neligb 
onggründen- belangt werben, fo lange er Die 
Religion des Staates ehrt, und bie öffentliche Moral 
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nicht verkegt.. Jeder kann im Königreiche.: bleiben, 
oder es verlaffen, wie es ihm beliebt, und ‚fein gan⸗ 
zes Eigenthum mitnehmen, nur muß er ſich nach 
den Polizeiverfügungen richten, und Die Anfpräche 
der Dritten befriedigen. - Jeder Buͤrger hat in ſeinen 
Hanfe ein unverlegliches Afpl. Bei Nacht darf man 
es ofme feine Einwilligung nicht betreten, außer im 
Fate - einer Hülfsforderung von innen, .ober einer. 
Feuers = oder Waffersnorh von außen her. Bei Tage 
ſoll dee Eintritt in das Hqus nur in den durch das 

Sefetz beftimmten Faͤllen und Formen erlaubt:fegn. — 
Niemand kann ohne gegen. ihn eingereichte 
Klage verhaftet werden, außer in gefeglich beſtimm⸗ 
ten. Falten, und in diefen Fällen foll der’ Kichter. 
binnen: 24 Stunden dem Verhafteten, durch eine 

. unterzeichnete Note, den. Grund feiner Verhaftung, 
die Namen der Ankläger und der Zeugen, wenn er 
fie kennt, kund thun. Selbſt in Criminalfällen darf 
Niemand ins Gefänguiß geführt, oder in demfelben 
zuruͤck gehalten werden, wenn er in den Fällen, wo 
es das Geſetz verftafter, 2 
Ausnahme der Ergreifung < 
Niemand ohne fehriftlichen ° 
Behörde ins Gefaͤngniß gebt 
Tann verurcheilt werden, als 
hoͤrde. Keine Behörde darſ 
vor ein anderes Gericht br 
oder abgemachte Procefje wie 
Jeder Bürger kann zu 
bürgerlichen, politifche 
Stelle gelangen, ohne 
außer dem feiner Talente und Tugenden. 
— Riemand ift von der, uad-dem Verhältniffe feis 
ner Habe berechneten, Beiſteuer zu den Staatsauss 
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gaben entbuuden. Alle Privilegien find abse waft 
die nicht wefentlich und wegen des gemeinen 
mit den Hemtern verbunden find. Es giebt Feine pri⸗ 
vilegiete Gerichtsbarkeit, keine Epecialconmiffien. 
Es fol baldigft ein Eivil⸗ und Criminalgeſetzbuch ab> 
gefaßt werden. Stanpbefen, Tortur,. Branbmarkung, 
und alle anbere grauſame Strafen fmd abgeichafft. 
Keine Strafe foll ſich weiter erftredten, ats anf Die Pers 
fon des Berurtheitten. Die Güterconfifcation ift 35 
gehoben. — Die Staatsſchuld iſt geſichert. — 
Verfaffung garantirt den Erbadel und beffen Pie 
— Das Geheinmiß der Briefe ift unverleglich. — 

Diefe Berfaffung Portugals befchmor*) der, 
amter diefer Bebingung von feinem Bruder, dem 
Kaifer, zum Regenten des Königreiches ernamte Ju⸗ 
fant Don Miguel zu Wien am 4. Det. 1826. 

139. 
4) Brafilien. 

a) Geſchichtliche Einleitung. 

ann feit der Zeit **), daß ber Prinz: 
ugal (1808) den einftweiligen Res 
ich Rio Janeiro verlegte, an Wohl⸗ 
ı und Bevölkerung, fo wie an, be 

‘ m f 
wurden aber auch bie 
während diefer Zeit ab 
in Braſilien bekannte 
ſilien fühlte, . ſeitdem 

Neneke Staatsacien, %.6. ©. 198," 
SE. Poͤlitz, die Sraseufpkeme Europaıs und 
Amerita’s, %.3 ©. 3 
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zum ſelbftſtaͤubigen Rünigreiche erhoben wWorden 
Herd aus den früheren druckenden Keloniatoerhättniffen 
bervorgetreten wat, fein geftiegenes politifihes Ge⸗ 
wicht. Doch zeigte fid) Die erfe —— poliuſche 
Bewegung nicht fruͤher, als nachdem die (1820) 
in Portugal zuſammengetretenen auferorbenstichen 
Cortes Die. Entwerfung einer neuen, auch für Bra⸗ 
filien Beenden, Dans außgefprochen hats 
ten. Da erflärten ſich im Ian. und Februar 1821: 
bie ·braſilianiſchen ‘Provinzen . Para und Bahia, 
und im März auch Pernambuco für die Verfaſ⸗ 
fung Porfngals, und bitteten einſtweilige Junten 
in ihrer Mitte. Die Inſel Madeira foigte dieſem 
Beifpiele. Schon hatte der König Jo ha un 6, der 
nachrichtigt von den Vorgängen in Para und Bahia, 
(18. Febr. 1821) :befohlex, daß :bgenronete aller 
Provinzen Brafiliens, fo wie.von.deh Azoren and Das 
deira, zu Rio Janeiro fich verfammeln ſellten, um 
zu beratßfehlagen über Abaͤnderungen und Veibeſſe⸗ 
tungen in ber Verfaſſung der portugiefifhen Cortes, 
nad) den örtlichen Verhaͤlmiſſen und "DB ebärfniffen: 
Braſiliens, als (26. Gebr.) die Beſatzung ven Rig⸗ 

. Janeiro den Beitritt des Königs zur portus 
giefifhen Verfaffung verlangte, welchen. ſogleich 
(26. Febr.) der Kronprinz Don Pedro. verſprach 
und beſchwor, und 08. Febr.) ver König : in einenr 
Deerete beftätigte 

Bald darauf (7. Maͤrz 1821) machte der König: 
durch. ein Derret feine bevorſtehende Kuͤckkehr nad 
tiffabon befamnt, worauf er (21. Apr.) den Kronprin⸗ 
zen zum Pring-Regenten md zu feinem Stell⸗ 

vertreter mit den ausgedehnteſten Wollmachten- in 
Draflien zuruͤcließ, und (25, Apr.) nach Poitugel 
ſich eo. 
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1, Mar fon am 21. Apr. 1891, bei ver milicai⸗ 
ufgen Mafinfung einer auf, ver Boͤrſe zu Rio Janeiro 
gehaltenen: ¶ Wahlverſammlung, Blut gefloffen;- fo 
zeigte ſich, wach der Abreiſe des Könige, das Stre⸗ 
ken der Wraſcianer immer ſtaͤrker, von Portngal 
ſich: a tuenuen mad zur vbl ligen Selb ſtſtaͤnd ͤg⸗ 
keit unde Unabhuͤngigkert von Eurspa- zu 
gelangen. Dieſe unrndige Stimmung der: Brafilianer 
wardi geſteigert, als man bie Abreiſe des Prinz ⸗Re⸗ 
genten ‘wach Europa, und ſodann Dit Behandlung 
Brafiliens ala einer Rolonie Portugals von dem Minis 
ſterium zu Uſſabon befliechrere. Als nım dem Prinz: 
Kegenten erklärt ward, feine Abreife werde die Folge 

ben, daß Brafilien zu einer unabhängigen 

epub lit fi geſtaue; fo befchloß er, daſelbſt zu 
keiben.. Zugleich mußte er dem Verlangen des Genats 
von Braſilien nachgeben, indem er theils hundert _ 
Depirtitee aus dem einzelnen Provinzen 
Brefiliens zur Entwerfung einer befondern 
Verfaffung für diefes Reich berief, theils verfprah, 
nicht nach Europa zuruͤckzukehren, ſondern in: Bras 
ſilien zu vegiergn, und den Titel: Beſchuͤtzer und 
Vertheidiger des Königreiches Brafilien annahm. 
Darauf fpradyen (1. Aug. 1822) die verfammälten 
brafilifchen ‚Cortes die Trennung Brafiliens 
von Portugal ans, und, ernannten (12. Oct.) den 
Prinz» Negenten zum conftitutionellen Kaifer 
von Brafilien. Der Prinz nahm dieſen Titel, 
zugleich mit dem eines immerwährenden Bes 
fchützers von Brafilien an, und erließ eine Er⸗ 
Eldrung über die dem neuen Kaiferreiche zu gebende 
Verfaffung, „durch welche eben fo dem Deſpotismus, 
wie der Demofratie vorgebeugt werben folle.” (Eine 
Commiffion, beauftragt mit dem Entwurfe einer. be 
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fondern, für. Brafilien beſtimmit en "Bow 
faffung, beendigte am 30. Aug. 1823 ihr Seſchaͤft. 
Diefer Entwurf umfchloß;!iw:15 Titeln, 272 Artie 
tel. — Der polisifche Charakter diefes Verfaffungs⸗ 
entwurfen erhellt aus. feinem weſentlichen Inhalte: 

Das : Kaiferreich Braſilien .ift eins. und. uutheil⸗ 
bar. ‚(Daranf folgte die.Gebietseintheilung deſſelben, 
mit möglichfter Beruͤckſichtignag der natürlichen. Gren⸗ 
gen. und der Gleichheit: der. Benölferung in.den eins 
zelnen Provinzen.) Braſilier ſind alle ‚freie Meu⸗ 
hen, weiche Braſilien bewohnen, und Waſelbſt ges 

bohren: ſind; alle Portugiefen, welche vor vem · 12. Och, 
"1822 fich vaflbft aufgehaltemihaben; SHlaven, weicht 

einen Freibrief erhalten;. die im "Reiche: gebohrnen 
Kinder von Ausländern, wenn ihre Aeltern nicht im 
Dienfte der Gtammnation ‚ftehen; uaturaliſirte Aus⸗ 
länder von jeder Nation. —Die Verfaſſung: ver 
bürge allen Brafiliern folgende Kechee:.. perfonliche 
Freiheit ;: Geſchwornengerichte, doch nur⸗ auf Ceimi⸗ 
nalfaͤlle beſchraͤnkt; Religionsfreiheit, -dochiwird die 
vonsifch » katholiſche Religion für Emassreligion erklaͤrt 
(Midytehriften werden - gebulwer, fird:aben' wen Dem 
Gemuffe ver pelitifchen Rechte ausgefdzoffen); Ges 
werbefreiheie; Unverlegiheie des Cigentanms;: Pretz⸗ 
freiheit. (doch haben die Biſchoͤffe die Cenfar der’ nioras 
liſchen und religiofen Schriften). — Das Rech iſt 
eine repräfentative, in der Dimaftie des Kaifers 
Don Pedro, erblihe Monarchie. Die auers 
kannten Staatsgewalten finb die 'gefeggebende, 
vohlgiehende und richterliche. „Disfe werben 
non des. Nation. verliehen. . Jede Aacuͤbamg der 
ſelben, ofme diefe Verleipung , wird als Gewaltanma⸗ 
Kung betrachtet. Die. Geſetzgebung ſteht dein Kai⸗ 
fer und der: Nationalverſammlung · geme i n ſh af tli ch 
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m Die- Ratiorialotrfamnling beſteht aus zwei 
Kammern: dem Genate und der Deyutirtenkannner. 
Alle Geſetze muͤſſen in:der Kegel, öffentlich verhan- 
delt werden. Zur Faffıng eines gültigen Befchluffes 
muß mehr, als die Hälfte der Mitglieder eines Haufes 
anmefend .feyu. Jede Beneralverfammmfung dauert 
vier Jahre: Die jährlichen Sitzungen währen vier 
Wonare.und beginnen am 3. Mai. Kein Beamter, 
wit Ausnahme der Mitifter und Stamsrärge, Eann 
Mitglied der Kammern werben. 
aabe, Mi —— svorſchlaͤge über Eitnahene und Aus» 

über das Militair, und über die Werleihung der 
—S sgewalt, gehen von der Depatirtentammer 

Senat kann fein EStenergeſet verä 
fondern bios annehmen ‚oder verwerfen — Alte 
vom Kaiſer ausgepeude Anträge werden 
zuerſt in der Deputirtenfammer verhans- 
delt. Die. Mitglieder derſelben werden auf vier 
Japre. — als die Dauer Einer Legislatur — ers 
wählt; die Senatoren anf Lebenszeit. — 
Bum erſtenmale geht die Mahl der Senatoren und 
Deputirten von den Provinzen aus; der Kaifet ers 
wennt fie: aber aus einer besifachen tifte, Bei ſpaͤtern 
Erledigungen im Senate wähle der Kaifer aus eimer 
dreifachen, von der Deputirtenkammer ihm vorgeleg« 
wen, tie. 

"Wenn ein Geſetz beide Häufer paffirt hat, wird 
«6 dem Kaifer vorgelegt, der innerhalb eines Monats 
daruͤber emtfiheibet. Iſt diefe Zeit verfloffen; . ohne 
daß dies geſchah; fo. erhält das Gefes ohne weis 
teres öffenslihe Süktigkert. "Der Kaifer kann 
zweimal feine Zuſtimmung verweigern. Wenn aber 
das Grfes zum drittenmale in beiden 
Saͤu ſern durch geht; fo wird es gültig. 



Brafilien. 703 

Die große Maffe der Bärger erwaͤhlt zuerſt Maple 
herren; diefe wählen ſodann Die Deputirten. Minden: 
jährige, Officiere, Weltgeiftlihe, Moͤnche, Bediente 
und Tageloͤhner koͤnnen nicht mäßlen. Um Wahl 
Bere zu werben, muß man ein jäptliches Cinbemmen 
am Werte von 250-Alqueires Mandiveca⸗ Mehl, 
ang Deputicter zu werden, ein jährlichen. Linken» 
men am Werthe von 500 Alqueired Mandiorra s 
Mehl befisen, und 25 Jahre alt ſeyn. Ein Se 
nator muß 40 Jahre alt feyn, und jäprlich den 
Werth von 1000 Alqueires befigen. — 

Die Perſon des Kaiſers iſt /heilig und. unser 
leblich Er ernennt und entlaͤßt die Miniſter und 
Staatsraͤthe, ernennt Geſandte, erkläst Krieg und 
ſchließt Frieden. Die Civilliſte wird beim Ans 
fange jeder Regierung feftgefegt, und bleikt, während 

. der Dauer derfelben, unverändert. Erhält ein Kron⸗ 
erbe von Brafilien Anſpruͤche alıf eine feemde Krone; 
fo kann er nicht beide befigen, ſondem muß die eine 
ober wie andere wählen. ” . 

Die Minifter und ſanmuche Stantsbeamte Ä ind 
verantwortlich. Kein muͤndlicher oder ſchalſtlichet 
Befehl des Kaiſers kann fie wor Verantwortlichkeit 
ſchuͤtzen. Die Staatsraͤthe find verantwottlich für vie 
Gutachten, die fie abgeben. — ° " 

Diefer Verfaffungsentwarf warb zwar Kon ver 
Rationalverfammlung augenemmen, vom Kaifer aber, 
wegen zu großer Befrhränfung- der Kegensengeroakt, 
verworfen: Als daher Dit Nationalverſammlung bei - 
viefer Verfaffung beparrte .und am 11. Nov. 1823 
für permanent ſich erklärte, ließ der Kaifer fie 
(12. Rov.) militärifch 35 und einige Mit⸗ 
glieder derſelben verhaften. Doch bereits am 16. Nev⸗ 
erließ er eine Erklärung, worin er. ben : Braflianen 
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ie ane Sign Verfaſſung verfprah, welche, nach iron 
dbeftimmungen, am 11. Dec, 1823 der zweis 

Pr von ihm zufanmenberufenen, Nationalverfamm« 
lung ‚vorgelegt. ward. Duch Sammlung der Stims 
men in der Hauptftabt und in den Provinzen warb 
piefe Verfafſung angenommen, und am: 25. Mär 
1824 vom Kaifer der Eid aufsdiefelbe. geleitet. Deb 
erfolgte. an’ 23. März 1826 ein neues Publicas 
tionsdecret berfelben, contrafignirt von Sjoad Ges 
medano Maciel da Cofta, welcher zuerfi — mit dem . 
übrigen Miniftern und Staatsraͤthen — den Berfafs 
fangsentwonef vom Jahre 1623 unterzeichnet hatte, . 

"140. 
Gortfesung 

» Verfaſſung vom 25. März 1824, 

De weſentliche Inhalt der 179 Artikel der 
nenen Berfaffung Brafiliens vom 25. März 1824 iſt 
folgender: Das Kaiferreid) Brafilien ift der politiſche 
Verein aller brafilifchen Bürger. . Cie bilden eine 
fieie Nation, die fein Band einer Union cber Föde⸗ 
sation. verftattet, ‘das dem Grundfase der Unabhaͤu⸗ 
gigkeit entgegen iſt. Die Regierungsform ift eine 
erbliche, conftitutionelle und repräfentas 
tive Monarchie. "Die regierende Dynaftie iſt bie 
des Don Pedro, Kaifens-und beftänbigen Vertheidi⸗ 
gerd von Braſilien. Die . Staatsreligion ift bie 
roͤmiſch⸗ katholiſche. Die Ausuͤbung andrer Neligioe 

. nen iſt erlaubt, doch ehne’äußeres Gepränge. Die 
Theilung und Uebereinſtimmung ver politifchen Ge⸗ 
walten ift das erhaltende Prinoip der Bürgerrechte, 
und das ficherfte Mittel, die wahrhaften, van ber 
Verfaffung angebotenen, Buͤrgſchaften zu leiſten. Es 
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Werben durch die Verfaflung vier politiſche Gp 
walten anerkannt: die gefeßgebeude, bie vers 
mittelnde (Poder moderador), die vollziehende 
amd bie rich terl iche. Die Repräfentanten der bras 

‚Klifchen Nation find: der Kaifer und die Ge— 
neralverfammlung. — Alle Gewalten im bras 
flifchen Kaiferreiche werden von ber Nation übers 
txogen (säo delegacoes da Nacäo). Die geſe k ge⸗ 
bende Gewalt ift, mit Sanction des Kaiſers, 
der Generalverfammlung übertragen, Die 
Generalverſammlung befteht aus zwei Kammern: 
die der. Deputirten, und bie der Senatoren. 
Der Generalverfanmlung ftehen folgende Befugniffe 
gu: 1) den Eid des Kaifers, des Kronpringen, des 
Keganten oder der Kegentfchaft entgegen zu nehmen; 
2) ven Regenten, oder die Regentſchaft zu ermählgg, 
und die Grenzen ihrer Machtbefugniffe zu beftinnmen; 
3) den Kronprinzen als Thronerben in der erften 
Sitzung nach feiner Geburt anzuerkennen ; 4) den 
Vormund eines minderjährigen Kaifers in den Falle 
zu ernennen, wenn ihm Der Water durch Teftament 
einen beftelle haben ſollte; 5) die Zweifel zu löfen, 
die in Betreff der Thronfolge fich erheben Eonnten; 6) 
nad) dem Tode des Kaifers, und während der.Erledi- 
‚gung des Thrones, eine Unterfuchung über die vors 
bergehende Verwaltung anzuordnen, und, die Miß— 
brauche, abzuftellen, die ſich eingefchlicheu Haben duͤrf⸗ 

-ten; 7) im Falle des Ausfterbens der regierenden 
Dynaftie eine neue zu wählen; 8) Gefege zu ge⸗ 
ben, auszulegen ynd zu fufpendiren; 9) 
ber die Verfaſſung und dag Gtantsintereffe zu 
wachen; 10) alle Jahre die öffentlichen 
„Abgaben zu .beftimmen ynd, die directe 
Steuer zu versheilen;. 11) die ordentliche und 
St. W. ate Auf, IV. 45 
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‚anferorbenfliche fand » und &eemadıt Jägelih nech 
dem Berichte der Regierung zu beftinmen ; 12) frem⸗ 
den Truppen den Eingang in das Gebiet ımd die 
Häfen des Reiches zu verfagen, oder zu geflarten; 
13) die Megierung zu ermächtigen, Anleihen zu 
machen; 14) die Mittel zur Abzahlung ter 
ſchuld zu beſtimmen; 15) die Verwaltung der Matigs 
naldomainen anzuordnen und deren Veraͤußerung zu 
verfügen ; 16) öffentlihe Aemter zu errichten oder abs 
zuſchaffen, und für die Befoldung der errichteten Erd: 
ben zu forgen; 17) Schrot und Kom der Münzen, 
‚Maas und Gewicht zu deſtimmen. Jede Segislatır 
"währt 4 Jahre, und jede Sitzung 4 Monate, — 
Die Kammer der Abgeordneten ift mählber 
und temporair. ie hat ausſchließlich die Jritia- 
ve in Betreff der Steuern, der Rekrutenausgebung, 
und der Wahl der Opnaftie im Falle des Erloͤſchens 
Eie unterſucht die Verwaltung, tmd erflärt ſich über 
die Keformen der bei derſelben eingeriffenen Mißbraͤuche. 
Sie decretirt, wenn die Minifter und Staõtsraͤthe in 
-Anklageftand gefept werben follen, Der Senat be 
ſteht aus Mitgliedern, die auf Lebenszeit erwaͤhlt wer: 
den. Jede Provinz hat halb fo viel Senatoren zu 
wählen, als die Zahl ihrer Deputisten beträgt, mean 
die Zahl gerade iſt; im entgegengefetsten Fallo aber ° 
die Hälfte weniger einen; fo daß eine Provinz, die 
11 Deputitte fendet, nur 5 Senatoren ernennt. Hat 
eine Provinz nur einen Depatinen; fo waͤhl fe 
auch einen Senator. Die Wahlen finden auf bite 
felbe Weife ſtatt, wie für die Deputirten; nut 
wähle fie ver Kaifer nach einer dreifachen, ihm . 
vorgelegten, Liſto. Um fir die Kammer ver Deya⸗ 
fiten wäßlbar zu fon, muß man ein jaͤheliches Ein 
kemmen von 2500 Fr. (400 Diäreas) haben. — 

\ 



„ Bräflien..  P 707 

Die Stzungen beider Kammern ſind bffenttich, uk 
Ausnahme der Faͤlle, wo es das Wohl des Staates 
ferden / daß ſie gehoim find, — Die Mitglieder der 
Kammern find in Hinſicht der Meinungen, die fie 
bei / der Ausübimg;ähren Fuuctionen äußern, . unver 
letzlich. Keim Bilich der Kammern‘ kann andere, 

" ai u eine Werorduung der Kammet, welcher cs 
verhaftet werben. — Der: Antrag, die 

Fa ‚und. bis: ing der. Befegesvorfchli 
ſteht einer jeden: der beiten Kaumern ju. Der 
trag gefchieht durch eiuen · Staatsminifter im Namon 
2er velhiehennen Gewalt⸗Die ſer Antrag wird. dorh 
eine, Commiſſion ber Deputirtenkammer unterſucht 
won -welher.er ausgehen muß, um im einen Geſetzes⸗ 
vorſchlag "verwandelt zu werden. Die Minifter Ebri 
zen ven Verhandiaagen uͤber den Antrag beiwohnen 
"and Theil daran wehmen, fobald der Bericht Ver 
- Semmiifion erfolgt Hi. Doc Foren fie nicht frime . 
nien, mod bei der Abftimmung gegenwärtig fer, 
aus genommen, wenn fie Senatoren oder Depmine 
find. Hat die Kammer: der Depwitten einen Ente 
wurf amgenmmmen;: fo Aberfendes. fie: Derfeiben ve 
‚Kammer der Senatoren. Wird ver. Antrag nüche 
angenommen; fo’ wird tiefes „dem Kaifer durch eine 
Depatotion von. 7 Misglievern der Depiltirteufammer 
bekannt gemacht. Wenn die Kaninıer der Senatorch 
ben Entronef der Depmirientanmeriganz verwirft, over 
ihn verändert, oder Bufäge madıtz jo gehr er ‚an dit 
Deputirtenfamnter: zweit. Auf. diefelbe Wfiſe vers 
Fibst die Kammer der Deputirten gegen den Senac 
wenn ein Geſetzesreutwurf von demfetben ausgeht. — 
Bean Die Deputirsefitanmer die Verbeſſerungen ober 
Zuföbe des Senats (oder vice. versa)nicht billige, die 
‚Kammer aber Body der: Meinung iſt, ah der Eitwurf 



“708 Poſitives Staatsrecht. 

vom fi vertheilhaft fen; fo kann fie durch eine Deputas 
sion die Zufammenkunft beider Kammern 
‚fordern, wodurch ein Refultat der Diſcuſſion erfolgt. 
— Wenn in einer ber beiden Kammern ein Entwurf, 
welcher von der andern Kammer ejngeſandt war, vol= 
Kändig angenommen wird; fo wird er in die "Form 
eines Decrets gebracht, und dem Kaffer zur Sanction 
ee Verweigert der Kaiſer ſeine Zuftimmungs 
Fo.hat diefe Verweigerung aut eine dögernde Wirkung. 
"Denn wenn dieſe Verweigerung zweien 'gefeßgebenben 
Werſammlungen, welche den: Eatwurf gebillige 
gegeben wird; dann verſtehen fid dieſelbe fo, daß 
der Kaiſer feine Sauction ertheite Habe. 

Die vermittelnde Gewalt des Kaifers 
beſtehe darin, die Senatoren zu ernennen, die Gefege 
au genehmigen, die Generalverſammlung aufznlöfen 
‚ader auferorbentlich zu berufen, die Minifter zu erneu⸗ 

‚sen, obrigkeitliche Perfonen um gerichtliche Verfol- 
gengen zu fufpendiren, zu begnabigen, und Amneftie 
zu bewilligen. Die Perfon des Kaifers ift heilig und 
anverleglih. GEr iſt unverantwortlih. — Der Kai« 

fer iſt das Oberhaupt der vollzie heu den Gewalt, 
nd übe dieſe durch die Miniſter. Zur vollziehenden 
Omvalt gehört-dte Ernennung der Bifhöffe, die Vers 
leihung kirchlicher Pfruͤnden, die Ernennung zu Staats⸗ 
antern, zu den Befehlshaberſtellen ver Sand» und 
Geemadt , zu den-Gefandtfhaften; vie Abfchliegung 

der Verträge mit dem Auslande; die Kriegserklaͤumgen, 
Friedensſchluͤſſe n. a. Außerbem- fbeht der vollziehen- 
den Gewalt zu: die Genehmigung. apoftolifher Bre⸗ 
ven, oder die Merweigerung, fobald. die Breven ber 
Verfaſſung zuwider ſind. — Die Prinzen es Haus 
ſes find Senatoren dem Rechte nach, erhalten aber Pd 
Etximwrecht erſe nach erreichtem 2öften Jahre... Dem 
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Senate ſtehet zu: uͤber die individuellen Vergehungen 
der Mitglieder der kaiſerlichen Familie, der Staats⸗ 
miniſter, der Staatsraͤthe, der Senatoren, der Depu⸗ 
tirten, und über die Verantwortlichkeit der Staatsſecre- 
taire und Etaatsräthe zu erkennen. Der Senat ber | 
rufe die Nationalverfammilung, fobald der Kaifer-dies 
zwei Monate nach der in der Verfaffung. beftinmter: 
Zeit unterläßt. — Die Verfaffung erkennt und ges 
waͤhrleiſtet jeder Hauptftabt ber Provinzen das Recht 
der Mitaufficht tiber die Angelegenheiten ihrer Provinz. 
Diefes Kecht wird durch die Bezirkskammern geübt. 
— Der Kaifer darf, ohne Einwilligung der Generals 
verſammlung, Brafilien nicht verlaflen. Gefchicht es; 
fo wird es betrachtet, als habe er der Krone entfagt. 
In der Thronfolge geht das männliche Gefchlecht, im 

. bemfelben Grade, dem weiblichen vor. Kein Frem⸗ 
ver Bann die Krone Brafiliens tragen. — Niemand 
darf verhaftet werden ohne bemiefene Schuld; und 
ſelbſt in diefem Falle darf er nicht gefangen geſetzt wer- 
den, wenn er in Fällen, die das Geſetz zuläßt, hin⸗ 
Kängliche Bürgfchaft leiftet: — Jeder Bürger kann 
za allen öffentlichen bürgerlichen Staats: und Milis 
tairftellen gelangen, ohne allen Unterſchied, als ver 
feiner Talente ud Tugenden. Alle Privilegien find 
abgeſchafft; eben fo Die Peirfhe, die Folter‘, -das 
Brandmarken u. a; die Confifcation der Guͤter iſt 
aufgehoben. Die Etaatsfhuld wird garantirt. Ale 
Gilden find abgefchafft. Das Briefgeheimnig ift un« 
verleslih. — Die Minifter find verantworts 
lich für Hochverrath, Beſtechung, Anfwiegelung, 
Erpreſſung, Mißbrauch der Gewait, Nichtbeachtuug 
ber Grfege, Handlungen gegen Freiheit, Sicherheit 

und Eigenthum der Bürger, und Verſchleuderung des 
Staatsvermogens. — Unter den anerkanuten bürgers 
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chen echten ift auch die Pablicatien von Schriften 
ohne vorgängige Cenſur; doch mit Berantwordichfeit 
für die dadurch verlegten Rechte. — Die rich ter⸗ 
liche Gewalt ift unabhängig, und beftept in Richtern 
und Geſchwotnen. Die Geſchwornen fpredsen über 
ven Thatbeftand; die Richter wenden das Geſetz an. 

ia. : 
45) Freiftaat Hayti (Domingo.) 

a) Gefhichtlihe Einleitung. 

Wenn in ten mittel» und fübamerifanifchen 
Provinzen Spaniens die Trennung vom europäifchen 
Stammlande erft feit dem Jahre 1808 beſchloſſen, 
und die Unabhängigkeitserflärung und Selbftftändige 
keit diefer Kolonien noch ſpaͤter von den Congreſſen 
derfelben ausgefprodhen ward; fo trennte die Inſel 
Domingo, von welcher der fpanifche Antheil im 
Jahre 1795 an Frankreich abgetreten ward, bereite 
wäheend der erften Stürme der franzoͤſiſchen Revos 
lution fih von Europa. Denn mächtige. teidenfchafe 
ter wurden auf dieſer Infel aufgeregt, als das Decret 
Ber erfien franzöfiihen Nationalverfammlung vom 15. 
Mai 1791 die Freiheit der Neger ausfprad, 
weil die Fortdauer der Sklaverei im Intereſſe der weis 
Gen Pflanzer lag. Ein blutiger Kampf begann, Den 
felbft Napoleons dorthin gefandees nicht zu bes 
endigen vermochte, weil, nach Herflellung der Skla- 
verei, die Reger und die Farbigen gegen bie 
Weißen fixh vereinigten, und den alten Namen 
Haytier erneuerten. Bon Deffalines, der fie 
leitete und Die Franzofen von der nfel vertrieb, ward 
41. Ian. 1804) "vie Sof Hayti als Fueiftmar aus 
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gefprochen; bach nahm er, aus‘ Nachaͤffung Napoleons, - 
am 8. Oct. 1804 . Jakob 1 bie Keifermürbs 
an, Unter ihm hatten Pethion und CHriftoppe 
die Truppenmaffen befeplige. Beide harten Antheil 
an der Ermordung des Deffalines (16. Oct. 1806), 
worauf Chriſt ophe (21. Dct. 1806) zum Praͤ⸗ 
fidenten von Hayti ernannt ward, Perhion 
aber, unzufrieden über diefe Vorgänge, zu Porte 
ausPrince, im ſuͤdweſtlichen Theile der Inſel, 
einen befondern Freiſtaat bildete, und benfel. 
ben gegen Cpriftophe's Angriff behauptete. Nach 
Perhions Tode folgte ihn (27. März 1818) der Ge⸗ 
neral Boyer als Präjivent. \ 

Allein zu Cap Erangois gab Chriſtophe dem 
Staate, den er regierte, am 28. März 1811 eine 
Verfaffung, in welher eine: Monarhie, mit 
der Erblidyfeit-der auf Chriſtophe (nun: Heine 
wich 1) übergerrageuen koͤniglicha Würde, be⸗ 
gründet ward, Die Form der Verfaflung und Res 
gierung dieſes Staates war größtentheils eine Nach⸗ 
bildung der Werfaflung Frankreichs unter Napoleons 
Kaiferregierung (feit 1804); felbft dem von Negern 
bearbeiteten Code Henri lag der Code Napoleon 
zum Örunde. Kaum hatte aber Heinrich 1 neun 

Jahre die koͤniglich e Regierung nach europäifchen 
Formen,. doch nicht frei von einzelnen Sonderbar⸗ 
Beiten und willtührlidien Handlungen, geführt, als 
(6. Oct. 1820) eine fo bedenkliche, und längft im 
Seiften vorbereitete, Verſhwoͤrung des Hoeres gegen 
ihm Ausbrach, daß er am 8, Dit, 1820 flo 
toͤdtete. 

ESchon am 21. Nov. 1820 trug der General 
Boyer, als nunmehoiger Praͤſident des geſamm⸗ 
ten vormaligen franzoͤſiſchen Antheils gu Douungo, 
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auch auf den nordweſtlichen Theil der Inſel, den bis 
dahin Chriſtophe regiert hatte, mit Kufldfung der 

maionarchifchen Staatsform, die republikaniſche 
Pag ffung des ſuͤdweſtlichen Theiles uͤber, welche, 
(zum Theile eine Nachbildung der franzöfifchen vierten 

Berfaſſung von 1799,) bereits unter Perhion am 
77. Dec. 1806 begriimter, am 2. Jun. 1816 aber mit 
mehrern bedeutenden Mobificationen von neuem bes 
kannt gemacht worden war. Diefe Berfaffung 
ward, nachden Boner auch den öftlihen, vermals 
franifhen, Antheil der Inſel unter feiner Regierung 
vereinigt, und als lebenslänglicher Präfivene 
von ganz Hayti (2. Febr. 1822) feinen Einzug 
in der Stadt Domingo gehalten hatte, das Staat s⸗ 
grundgefeß für den, die ganze Infel umſchließen⸗ 
den, Freiſtaat. — Envticd erfolgte, nachdem Groß⸗ 
britannien am 1, Jan. 1825 mit der Anerkennung der 
Unabhängigkeit der wormaligen fpanifhen Kolonieen 
vorangegangen war, vom Könige Karl 10 von Frank» 
reich, durch Decret*) vom 17. Apr. 1825, die 
Anerkennung der Selbftftändigkeit und Unabhängigkeit 
des vormaligen franzöfifhen Antheils an der Infel 
6. Domingo, 

1m. , 
b) Politifcher Charakter der Verfaffung 

vom 2, Jun. 1816, 

Die weſentlichſten Beſtimmungen ber 242 Artis 
kel diefer Verfaffung find: Auf dem Gebiete der Re⸗ 
publit kann eine Sklaverei ſtatt finden ; viefelbe 
iſt für immer abgeſchafft. Ste wegen Menfgen- 

"jMeuefe Oräntsacten, PN 1. ‘©. 10. 
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kauf contrahirte Schuld iſt auf immer erloſcheu. 
Das Recht der Zuflucht (jus asyli) iſt Heilig und uns 
verleslich, mit Ausnahme der durchs Gefeg beftimms 
sen Fälle. Die Regierung von Hayti ift nicht erbe 

> Lich, fondern wird durch Wahl angeorbnet. Die 
Republik wird nie eine Unternehmung in der Abſicht 
machen, fih durch Eroberungen zu vergroͤ⸗ 
Bern, oder den Frieden und die innere Einrichtung - 
fremder Staaten öder Inſeln zu foren, 

Die Rechte der Menfchen im fittlihen Vers 
hande find Freiheit, Gleichheit, Sicherheit 
und Eigenthum. Die Greibeit beftcht in dem 
Kechte, alles dasjenige thun zu diirfen, wodurch die 
Rechte Feines Andern gekränkt werden. Die Gleich» 
heit darin, daß Das Geſetz fir Alle gleich iſt. Die 
Gleichheit geftattet feinen Unterfchied der Geburt, und 
feine Erblihkeit der Gewalten. Die Eicherheit bes 
ſteht in der Zufammenwirkung Aller, um die Rechte 
eines Jepen zu fichern. Das Eigenthum ift das 
Recht, tiber feine Einf fein Vermögen, und 
über die Früchte feines J nd feiner Geſchicklich⸗ 
keit zu verfügen. Dag ( m iſt unverleglich und 
heilig. — Das Gefel allgemeine, durch die 
Mehrheit der Bürger oder ihrer Stellvertreter aus— 
gedrudte, Wille, Kein Civil» oder Criminalgefeg 
Bann ruͤckwirkende Kraft haben. 

Die Souverainetät wohnt weſentlich 
der Sefammtheit der Bürger bei; fein 
Individuum, keine theilweiſe Berfammlung der Bürs 
ger, Bann fich diefelbe beilegen. Die gefellfchaftliche 
Garantie kann nicht ohne Theilung der Gewals 
ten, ohne Beftimmung ihrer Grenzen, : und ohne 
Verantwortlichkeit der Stantsdiener beſtehen. — 
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Ser Suͤrger ift feine Dienfte dem Vate lande ſchul⸗ 

dig, fo oft in das Geſeb zur Vertheidigung deſſeiben 
aufruft. Das Haus eines jeden Bürgers ift ein un⸗ 
verletzliches Heiligthum. Keine Hausfuhung kann 
ohne ein Geſetz, oder einen hoͤhern Befehl ſtatt finden. 
Riemand ann verfolgt oder verhaftet werben, außer 
in den durch das Geſetz beftimmten Fällen. — Einem 
Jeden ſteht frei, feine Gedanken zu fagen; zu ſchrei⸗ 
ben und befannt zu machen. Druckſchriften fün« 
nen vor ihrer Bekanntmachung feiner 
Genfur unterwotfen werden. Niemand ift 
verantwortlich für das, was er befannt macht, außer 
in den durch das Geſetz vorhergefepenen Fällen. — 
Mit allen öffentlihen Aemtern iſt Vers 
antwortlichfeit verbunden. — Die Verfafs 
fung verbürgt die Aufrechthaltung ver Veräußerung 
von Nationalgütern. Es werden für die ganze Res 
publik gleich verbindliche Civil», Crintinals, Proceßs 
und Handels« Geſetzbuͤcher entworfen-werden. Kein 
Weißer, von welcher Nation er auch fen, kann 
in der Eigenfhaft als Here oder Guͤterbe—⸗ 
fiser den Fuß auf dieſes Öchierfegen. Ale 
Afrifaner, Indianer, und die aus ihrem Blute Ent 
fproffenen, fie mögen in den Kolonieen, ober in frem⸗ 
den Ländern gebohren feyn, werden, wenn fie ihren 
Wohnſitz in der Republik auffhlagen, als Haytier 
betrachtet, koͤnnen aber erft ein Jahr nach ihrer Pier 
derlaffang die baͤrgerlichen Rechte genießen. Die 
Ausübung der bürgerlichen Rechte gebt durch bie Ver⸗ 
werheilung zu Börperlichen oder infamirenden Strafen 
verloren. i 

Die katholiſche Religion ift die Religion des 
Etaates; jeder andere Gottesdienſt ift erlaubt. Der 

Präfidene iſt befugt, vom Papfle bie Reſidenz eines 
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Biſchoffs nachzuſuchen, damit derſelbe die Jungen ,; 
dem geiſtlichen Stande gewidmeten, Haytier zu Prie⸗ 
ſtern weihe. Die Geiftlihen. koͤnnen in feinem Falle 
eine Corporation im Staate bilden. 

Die geſetzgebende Gewalt liegt in den 
Händen einer Kammer der Repraͤſentanten der. 
Gemeinden und des Senats. Jeder Ge— 
ſetzesentwurf muß durch bie ausübende 
Gewalt vorgefhlagen, dur die Kammer 
der Kepräfentanten berathen und anges 
nommen, und durch den Senat decretirt 
‚worden feyn. — Die Kanımer der Kepräfentans 
ten ift zufammengefeßt aus 3 Mitgliedern für die 
Hauprftade der Republik, 2 für den Hauptort jedes 
Departemems, und einem Mitgliede von jeder Ges 
meinde: . Sie fest die dffentlihen Abgaben 
nach ihrer Natur, Höhe, Dauer ımd Erhebungsart 
feſt; fie beſchließt in Verwaltungsſachen; fie bildet 
das Heer; beſtimmt Maaße, Gewichte und Münzen; 
erlaͤßt alle Geſetze, welche zur Ausuͤbung aller durch 
die Verfaffung beftehenden und belegirten Gewalten 
noͤthig find; beftimmt die Zufammenfunft und den 
Wirkungstreis eines Kathes der Notabeln in jeder 
Gemeinde, u. ſ. w. Die Mitglieder diefer Kammer 
möflen Grundeigenthümer und 25 Jahre alt 

. Sie werden gewählt; ihre Function dauert 
5 Jahre. Die Kammer ver Kepräjentanten: erhaͤlt 
Fabrlid durch den Präfdenten die won dem- Staates 
fectetaive abgelegte Rechriumg zugefendet; fie diſcutitt 
daruber und verorbnet deren Bekanntmachung. — 
In dringenden Faͤllen kann der Praͤſident die Kammer 
außerordentlich berufen. Die Sitzungen der Kammer 
find öffentlich; doch fans fie auch bei verfcplefienen 
Thuͤren berarhfchlagen. Ihre Berathungen werden . 
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vermittelſt eines Geſetzbulletins zum Publicitaͤt 
gebtacht. 

Die Kammer der Repraͤſentanten ſendet die von 
* erlaſſenen Geſetze dem Senate. Jedes von dem 

euate nicht angenommene Geſetz kann erſt nach Abs 
lauf eines Jahres in der Kammer wieder vorgebracht 
werden. — Kein Mitglied der Kammer der Repraͤ⸗ 
fentanten und des Senats kann wegen deffen, was 
fie in der Aushbung ihres Amtes gefprochen oder ges. 
ſchrieben haben, in Unterfuchung gerathen, angeklagt 
oder gerichtet werten; mit Ausnahme des Ergriffene 
werdens auf einem Verbrechen. 

Der Senat befteht aus 24 Mitgliedern, die 
* vonder Kammer der Kepräfentanten, aus 

einer ihr vom Präfidenten vorgelegten 
dreifachen tifte zu jeder Senatorftelle, er— 
nannt werden. {hr Amt dauert 9 Jahre. Jeder 
Senator muß 30 Jahre alt fern. Der Senat iſt 
mit Bewahrung der Verfaffung beauftragte. Die 
Sitzungen find oͤffentlich; doch kann er auch bei 
verfchloffenen Ihren berathſchlagen. Der Senat 
benimmt fih unmittelbar mit Dem. Präfidenten wegen 
aller Gegenſtaͤnde, welche die Verwaltung der öffent» 
lichen Angelegenheiten betreffen. Dem Genate 
allein ſteht das Recht zu, den Präfidenten 
zu ernennen. Der Senat erläßt, auf die Anzeige 
des Präfidenten oder her Gemeindefammer, die Ans 
klagedeerete gegen die Agenten der Verwaltung. Der 
Senat hat die Befugniß, ale durch den Praͤſidenten 
mit fremden Mächten abgefihloffene Allianz⸗ und 
Handelsverträge, fo wie die Kriegserflärungen, zu 

“ genehmigen, oder zu verwerfem Der Senat dere» 
tirt die für jeden Zweig des öffentlichen Dienſtes er⸗ 

2 
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fowerllchen Summen nad; dem von dem Gtantsferre: 
taire eingereichten Budget. 

Die aus uͤ bende Gewalt ift einer Mogifteate- 
perfon übertragen, welche ven Titel: Praͤfident 
von Hayti, führt. Diefe Stelle ift lebenslaͤnglich. 
Der Präfivent muß 35 Jahre alt ſeyn. Jeder Buͤr⸗ 
ger von Hayti ift zum Präfidenten erwählbar. Der 
Präfivent trifft, in Gemäßheit der Gefeße, alle die 
äußere und innere Sicherheit des Staates betreffende 
‚Maasregeln. Er befehligt die bewaffnete Land⸗ und 
Seemacht. Er ſchlaͤgt die Gefetze vor, mit 
Ausnahme derjenigen, welche die Vertheilung, Größe, 
Dauer nnd Erhebungsart. der. Steuern, ihre Wer⸗ 
mehrung oder Verminderung, betreffen. Soine Ges 
fegesentwürfe werben in der Kammer der Gemeinden 
diſcutirt, angenommen oder. verworfen; im leßtern 
Falle giebt die Kanımer ihre Beweggründe an. Er 
kann Handels, Buͤnbniz⸗ und Sriedewsverträge 
‚mit den fremden Nationen abſchließen, fo mie auch 
Kriegserklärungen erlaffen; doch erhalten "Diefelben 
ihre Gältigkeit erft durch die Beftärigung des Senats, 
Er ernennt Die Agenten bei den fremden Mächten und 
rufe fie zuruͤck nad Belieben; auf gleiche. Weiſe ers 
nennt er alle Civil⸗ und Milttairbeamte. -" Neun. der 
Praͤſident benachrichtigt wird, daß fich eine erfhusi- 

rung gegen die innere Sicherheit des Staates bilder; 
fo kann er Verhäftsbefehle. gegen die. Anſtifter ud 
Mitſchuldigen erlaffen; er ift aber, bei den auf 
das Verbrechen mwillführlicher Vor haft⸗ 
nehmung gefesten Strafen, verbunden, die⸗ 
ſelben binnen 2 Tagen vor das competense te Gert 
zu fielten. — Dem Senate allein ſieht das Kt 
zu, die Autsfuͤhrung des. Präfdenten zu prüfen, und 
wenfelbes.für. fhulbig:gu matenuen. - Dar. Mräfte 

\ 
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deut vᷣnt das Kehr, feinen Nach folger, 
Durch ein eigenhaͤndiges und verſchloſſenes, dem Ges. 
wate kbergebenes, Gchreiben zu bezeichwen; doch fann . 
dieſes Schreiben vor Erledigung der Präfidentur aicht 
sröffwet. werben. Der Präfvent kann feine Wahl 
widerenfen, und auf die genannte Weiſe eine andere 
Wahl treffen. Dee Senat genehmigt oder vor 
wirft die yon dem Präfidenten gofchehewe Wahl jei- 
nes Nachfolgers. Im Falle der Berwerfung ſchreitet er 
binnen. 24 Stunden zur Ernennung des. Praͤſidenten. 

‚Ein Großrichter iſt mit der Verwaitung der 
Ju m beauftragt. Die Richter können int wegeh 
‚einer gerichtlich erkannten pflichtwidrigen Handlung 
abgefept, und nur wegen einer fir zukäffig erflärten 
Anſchuldigung fufpendirt werden. Die: Sibangen 
‚ver. Gerichte find affentiich. Die Berathungen 
der Richter find geheim. Die Urtheile werden nebft 
ihren WBemecgründen laut verleſen. Es giebt Fries 
densrichter, Civil⸗ and: Crimiaalgerichte, 

ı ein Saffetionssribnral für die ganze Reyablik 
and einen hoͤch ſten Gerichtshof, ver über die 

Aunkblagen erkenmt, weiche ber gefeßgebente Komper ge= 
‚gen feine eigenen Mitglieder, oder ‚gegen ten Präf 

‚denten, oder gegen die Gtoatsjecktabe,,' oder gegen 
jeren andern Dienſtbeancten als zutäflig: erfanmt hat. 
Die Zahl feiner Weitgfieder iſt 15, und der Greßricheer 
fen Peſident. Bon den Ensfcheidiagen Dies Ges 
richtshofes fürbet feine Berufung ſtatt; der Augeklagre 
hat aber das 2 Died, ein. Drittheil feiner Richter zn 
verweisen, . Urtheile werden mat u tiner Etim · 

+ afemı: : nr 
ı + Die bewaffnete Macht.ift wefentfich gehors 
Fam ; fie ‚darf nie besaubfänlasen.: ‚Bin nat bios pm 
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Schue ver Bürger, ua zur Verthe idigang · der Ri 
publik in Ihärigkeic gefeht. werden. Das Heer befteht 
aus der beſoldeten sub u der nicht befolpeten Re 
tiogalgarde. 

Es befteht ein Staatsfecretair, den ve 
. Präfipent ermennt. ‚Er unterzeichnet und begfaubigt 
die detaillirten Rechnemgen der Staatseinnahmemn und 
ver Staatsausgaben, die der Kammer. der Gemeinden 
vorgelegt: werden. — "Des. Etnatsferterain: und: der 
Großrichter find beide verantwortlidy wegen der Mich 

: ausfährung-der von dem gefeßgebenden: Mörpkr geges 
‚ benen Geſete, fo wie wegen der. Handlungen der ans⸗ 
übenden Gewalt. Diefe beiden hohen Exwatsbearkten 
ſind dig beauftragten Redner, welche, inı-Mamen der 
ausubenden Gewalt, dem Senate und der Kammer 
der Repraͤſentanten bie erforderlichen Vortraͤge machen, 

Wenn die Erfahrung an. einigen Artikein ‘der 
Verfaffung Mängel wahrnehmen: laffem, follte; fo 
fhlägt der Senat die Resifien werfelben vor. Es 
wird durch Wahl eine befonvere Kevtfionsses 
fammtung gebildet, weiche fich —— 
Reviſion derjenigen Artikel beſchraͤuuken nuß, die 
ihr der Senat bezeichnet. Bei den Berathſchlagun⸗ 
gen entſcheidet die Mehrfeit der Stimmen. Die 
‚Resifionsverfammlung richtet Die von ihr befchleffene 
 Abänberwng unmittelbar an ‚ven Seuai. 

4, . 
re Die (vormaligen) Provinzen Spaniens 
\ in Mit teĩ⸗ und Sävamerita.' ' 

Sie. eine Maſſe von wenigſtens 17 Dilionen 
velche in den mtritahifchen. Vrorirzen 
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Spaniens lebte, wand bie Verdraͤngumg der beuben⸗ 
ſchen Dynaſtie in Spanien durch Napoleen im Mai 
1808 vie Veranlaſſung, iger frühere Verbiudung mit 
dem europäifchen Stammlande aufzulöfen. Ließ bad 
Rapelton felbft (.1809) dem gefeßgebennen Koͤrrer 
Frankreichs erflänen, daß er der Unabhängig 
keit der Völker auf.vem amerabaniſchen 
Seftlande fih nicht widerfegen würde; mr 
follten fie eine Verbindung mit Großbritannien ein 

geben. . 
Ob man ‚gleich mehrere ver. ſantſchen bnen 

eayitaine die Koloniecen für die Bourbone erhalte 
wollten, mb felbft nach der Wiederherſtellang dieſe 
-Oyeraftie in Spanien (1814) eine bederaande aanilht 
Zruppenmafle nach Amerika zur Herſtellung der voris 
gen Kolonialverhaͤitniſſe abgejanbt ward; fo erkämpf- 
ten doch zuleßt, nach einem meprjäßrigen Kriege, der 

in mehrern, Provinzen mit einem fehr zweifelpaften 
Erfolge fortgeführt warb, alle vormalige Länder auf 
dem amerikaniſchen Seftlande ihre ——— 
and Unabhängigkeit. In mehrern derſelben gaben die 
strfammelten Congrefle ihrem Staate neue Bor 
faffungen, von weichen aber bereits einige wie 
erlofhen, einige gar nicht ins Leben rn fa. 
Ueberfänpt geftalseren fi) von allen biefen Staaten 
nur Meriko. und Columbien gu feſtern Zarmes, 
wenn gleich felbft in dem letztern Staate die innem 
Bewegungen noch nicht völlig gehoben find. — Di 
Unabhängigkeit und Gelsftftändigkeit dieſer neuen 
Stoaten erkannte zuerft Nordamerika an, mbar 

. 1. San. 1825 Großbritannien, eisen mim 
tern derfelben Handelsverträge abſchloß. fo tra⸗ 
ten das Koͤnigreich ber Miederfande ımb andere 

æuropaiſhe ¶ Mächte duch Abſendeng won Diplamati- 
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Agenten — body ohne ſdemtich außgefprocene 
ſuerkennung der Unabhängigkeit derſelben — mit 

den neuen Staaten in freundfchaftliche Verbindungen 
und in gegenfeitigen Handelsverkehr. Nur Spanien 
beharrte bei der Verweigerung ihrer Anerkennung: 

Die aus den vormaligen fpanifchen : Provinzen 
bervergegangenen neuen Sreiftaaten in Shs 
und Mittel Amerika find: Mexiko; die vers 
einigten Provinzen des mittlern Amerita 
(Suatemala), Columbia; die vereinigten Pros 
vinzen am la Plata (Buenos⸗Ayres); Chile; 
Peru; Bolivia, und —* dem D. Francia 
— opme Berfaffung — nad frengen monauhifcen 
Formen wege Paraguay 

1. Su 
AT) Der merikanifhe Staatenbund, 

Berfaſſung vom 4. Oct. 1824. 

In dem gegenwärtigen merifanifchen Staa⸗ 
tenbunde, beftehend aus 20 vereinigten: Provinzen, 
mit einer Voltszapl von 74 Millioren Menfchen, regte 
fich bereits im Jahre 1810 das Streben nad) Unab⸗ 

en doch warb fie erft, nad) abgeſchloſſener 
itulation mit dem fpanifchen Vicekoͤnige Odonoju, 

am 24. Aug. 1821 erkaͤmpft. Nur vorüber, 
(vom 18. Mai 1822 bis zum 8. Apr. 1823) war die 
Raiferwürde des Iturbide uͤber Merxiko. Der 
neuzufammentretende Congreß zu Mexlko übertrug 
(31. März 1823) die vollziehende Gewalt einer Res 
gentſchaft von drei Mitgliedern, und ſpeach (8. Apr: 

.. 1823) Mexiko als Frei ſta at, -foäter aber — (16, 
Dec. 1823), — mit dem Nam vereinigte. au 

Et. W. ate Kal. IV. 46. 
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kaniſche Staaten, I einen Bundes ſt aat aus: 
— Jeurbide legte am 8. Apr. 1823 feine Kaiſer⸗ 
wide nieder, um eine ihm vom Gongrefie zugeflandene 
Penfion im Stalin zu verzehren. Ais ee abe, ges 
tauſcht von weuen\ Planen, nach Meriko — 
ſerach ver Cengteß die Adı über ihn ans, und ließ 
ihn, nachdem er gefangen genommen warben war, 
‚9. 3a, 1824) ‚lite. Cirige Monnte darauf 
— am 4, Oct. 1824 — gab der Congreß: dieſem 
VBandesftaare eine ve Verfaffung, and fell 
dan Beneral Bittoria als Proſtdenten an vie Syibe 
ver Regierung. 
2 Di Gemudzüge diefer Berfaffung Fi: - 

Die Ration von Merito iſt für immer- frei amd 
von der fpanifchen, fo wie von jeder andern Regierung 
wmabhängig. — Die Religion der merikanifchen Na⸗ 
tion ift und wird immer die apoftolifch » römifche Reli⸗ 
gion ſeyn, welche die Nation durch weife and gererhre 
Selıge befchägt, und ven Gottesdienft jeder 
andern Ketigion verbietet. — Die merika» 
niſche Marion wähle, ats. Ferm ihrer Verwaltung, 
eine repräfentative, vom Volke ausge: 
bende, Republik von-Bundesfaaten. Die . 

hoͤchſte Staatogewalt fpaltet fih in die gefegge 
bende, vollziehende ımd richterliche Gewalt. 

Die gefeggebende Gewalt Ike der Gene 
walcongreg durch feine beiden Kammern der 
Depmtirtenund Senatoren. — Die Depu⸗ 
sirtentammer b ans den aller zwei 
von den Bürgern der Bundesſtaaten erwaͤhlten 
wäfentanten. Die Eigenfchaften der Waͤhter werben 
durch die gefeßgebenden Körper eines vom Bundes 
fraates verfafumgemäpig deſtimmt. Die: Zahl der 
Depasirten. Mare 10 u — 
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Stuaies. Eine Bevölkerung von 80,000. Sen, 
oder jede Maffe-von mehr als 40,000 Seelen, ers 
Kennt ‚einen Deputteten. Ein Staat des Bundes, 
welcher diefe Zahl nieht befigt, ernennt dennoch Einen 
Bkyürieten. Die Zaͤhlung der Volksmenge in allen 
Bundesſtaaten wird Aller zehn: Jahre erneuert, mb - 
durnach ‚für jeden Staat die Zahl der Deputirten bes 
ſtimmt. ever‘ Deputirte muß das 2äfte Jahr ers 
reiche haben, und · wenigftens zwei Jahre in Dem 
Staate oder Gebiete, welche ihn waͤhlten, gewohnt 
haben. Ein Gebiet. von mehr als 40,000 Einwoh⸗ 
DEN cenennt einen ¶ Deputirten and den Orundeigen ⸗ 
thuͤmern, und einen Stellvertreter mit. Beratung 

‚ Minhe: bet ver Dildung der Seſetze und Decrete, 
It wählbar fird: der Praͤſident und MWicepräfle 
dent ;-die Glieder ves hoͤchſten Gerichts; die Staats⸗ 
fecreialre und die Beamten in ihrer Kanzlei; bie im 
Wienfte des geſammten Bundes ftehenden Finanzbe- 
dienten; die Statthalter der einzelnen Staaten und 

Beblete; die Ergbiſchoffe und Bifhöffe; die comman- 
diienden Generale, die geifflichen Proviforen und Ger 
neralvicarien; die Friedensrichter u. a. Alle vieſe 
fine erſt wahlfähig, wenn fie die genannten Aemter 
feit ſechs Menaten vor ihrer Wahl nicht mehr befigen, 
Der Senat beſteht Aus zwei Senatoren jedes 

Bundesſtaates, deſſen gefeßgebende Verſammlumg fie 
virrch abſolnte Stimmenmehrheit erwaͤhlt. Aller zwei 
Rahre wird die Haͤlfte der Senatoren ernenert.- Um 
zum Senator erwaͤhlt zu werden, muß man 30 Jahre 
ale ſeyn, und die Eigenfchaften ver Wahlfähigkeit, 

"wie. die Depntirten ‚’ haben. 
Die beiten Kammern erkennen über Anklages 
punete: gegen den Präflventen wegen Hochverraths 
wvdder die Rationalnnabhaͤngigkeit ‚2 wider die 
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Ferm der Staatsverwaltung, wegen begangener Anme⸗ 
mind, wegen Elarer Verhinderung von ka 

‚, Senatoren» oder Depptisten« Wahlen, 
— ſeiner Eingriffe in die freie —— 
der andern Zweige der Staatsgewalten; — 
Mitglieder des höchften Gerichts und die er 
tatre wegen aller während ihrer Amtsfuͤhruus besan · 
genen Verbrechen; — wider die Statspalter das eim 
sehen Bundesftaaten wegen Verlegung des Bundes, 
vertrages, der Gefege der Union, uud der Befebie 
des Präfiventen, fobald diefe nicht geradezu der. Varr 
faſſung und den allgemeinen Sefsgen der Union war 

augen find. 
Jeder Deputirte oder Senator kann in. fer 

Kammer fhriftlich Vorſchlaͤge zu Gefepen nieverlegege, 
— Es konnen Depntirte und Senatoren für ihre Ab⸗ 
ſtimmungen in ihrem Amte nie in Anfprud) genommen 
werden. Cine Anklage gegen einen Depusäten ober 
Senator ift gültig, wenn zwei Drittheile derſelben 
Kammer dafür ftinnmen. Die Diäten der Deputisten 
wa Senatoren beſtimmt das Geſetz, und bezahlt der 
Schatz des Bundes. 

Alle Beſchluͤſſe des Congreſſes haben entweder 
den Charakter eines Geſetzes oder Decrets. Sie muͤſ⸗ 
ſen, um als ſolche zu gelten, vom Praͤſidenten unter⸗ 

> zeichnet werden, außer den in der Verfaſſung beſtimm⸗ 
ten Fällen. — Die,vom Congreffe ausgehenden Ges 
fege ober Decrete betreffen: die Behauptung der Nas 
tionalunabpängigfeit und die Erhaltung und Sicher» 
heit der Nation in ihren Außern Beziehungen; die Er⸗ 
haltung des föberativen Bandes der Bundesſtaaten, 
des Friedens und der ‚öffentlichen Ruhe im Jane; 
die. Unabhängigkeit der Staaten in Hinficht ihrer ine 
nern Regierung ; dig Erpaltiing der verhaͤlinißmaͤßigen 
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Sleichheit in echten und Pflichten der einzelnen 
@xoaren vor dem Geſetze. — Ausſchließend Wort 
der Congreß folgende Befugniffe: 1) vie Verbreitung 
ver: Aufklärung zu befördern, den Schriftftellern für 
eine feftgefegte Friſt ven alleinigen Debit ihrer Schrife 
ven zuzufichern, Marines, Artillerie» und Genieſchu⸗ 
ber zu errichten, neue oder mehrere Schulen für Ra= 
tutwiſſenſchaften, Mathematik, Politik, Moral, Kuͤnſte 
wer Sprachen zu gründen, und unbeſchadet der Rechte 
ver gefeßgebenden Körper, in den einzelnen Bundes⸗ 
flaaten die öffentliche Erziehung zu leiten; 2) den 
entlichen Wohlſtand zu pflegen durch Befehle zur 
Anlegung oder Verbefferung von Wegen und Kanaͤ⸗ 
fen, zur Begtuͤndung von Briefpofter und Transports 
anftalten, und in Ertheilung von Patenten für Er⸗ 
finder oder Werbefferer von Zweigen der Induſtrie; 
3) vie politiſche Preßfreiheie zu ſchuͤzen, und ihre 
Ausuͤbung niemals zu fufpendiren; 4) neue Staaten 
oder Perritoria in den Bundesverband aufzunehmen, ° 
und der Nation einzuverleiben; 5) die Grenzen der 
einzelnen Staaten zu beftimmen, und ihre deshalb 
eintretenden Zwiftigkeiten zu fehlichten; 6) die Ter⸗ 
ritoria zu Staaten zu erheben, oder fie aͤltern Staa⸗ 
sen einzuverleiben; 7) zwei und mehrere. Staaten zu 
vereinigen, wenn bie gefeßgebenden Körper dies wuͤn⸗ 
fen, ober einen neuen Staat durch Trennung eines 
Aheiles eines Altern Staates zu gränben, wem drei 
Biertheile der arweſenden Mitglieder beider Kammern 
und eine gleiche Zahl in den .gefeßgebenden Körpern 

- ver andern Wundesftaaten dies genehmigen; 8) das 
ollgemeine Nationalbudger zu beſtimmen, die desfal⸗ 
ſigen ‚Steuern  auszufchreiben, die Verwendung zu 
decretiren, und von der Regierung darüber jährlich. 
fich Rechnung ablegen zu laflen; 9) auf den Credit 
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Des: ganıen Bundes Schulden zu dontrahiren, ucd 
gen Sicherheit der Anleiher die Ruͤckzahlung und eie 
Beulen anzuweiſen; 10) die gegenwärtige Rationab⸗ 
uld anzuerkennen, ihre Hypothek umd kuͤnftige Ti 
gung zu beflimmen; 11) den Kandel mit fremden 
Völkern, und zwifchen den Bundesſtaaten und’ den 
Indianern zu ordnen; 12) zur Abſchließung eine 
Concordats mit dem roͤmiſchen Stuhle Inſtructionen 
gm ertheilen, auch die Beſetzng der geiftlichen Sieb 
ben in der ganzen Republik auszuüben; 13) vie Ver 

twage wegen Friedensſchluͤſſe, Buͤndniſſe, Seeundfchaft, 
web bewaffneter Neutralität, fo wie uͤberhaupt a 
Werabredungen des Präfidenten mit fremden Maͤch⸗ 
ten zu genehmigen; 14) die Eröffnung von Häfen 
ven Staaten der Republik, die Beftimmung der Ze 
und Errichtung von. Zoliftätten; 15) Die Anordunng 
des Mimzweſens, der Gewichte und Maaſe in der 
ganzen Republik; 16) auf den Bericht des Prößs 
Denten die Erklärung eines Krieges im Nochfelle; 
#7) die Ertheilung von Kaperbriefen nnd. die Ente 
ſcheidung über- gemachte Prifen; 18) die Beftimmuig 
der bewaffiteten Macht zu Waſſer und zu Sande, md 
der Sontingente der einzelnen Staoten; 19) das Re 
glement für die Geſtaltung, Bewaffnung und Hebung 
der Miliz in den einzelnen Staaten; «20) fremder 

- Zeuppen den Einmarfch in die Staaten zu geftatten, 
oder zu verweigern; 21) ben Aufenthalt fremder 
Flaggen länger als zwei Monate in den merifantfhen 
Säfen zu geftatten oder abzufchlagen; 22) den Ro 
tionaltruppen das Ausrüden aus den Staaten der 
Republik zu befehlen, oder zu unterfagen ; 23) De 
amtenftellen im Dienfte des Bundes in der Mepubiil 
zu errichten, oder aufzuheben, auch ihre Dienft> mb 
Ruhegehalte zu vermehren oder zu vermindern; 2) 
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den Corps und Individuen zu Brulohnungen erthei⸗ 
len, welche der Republik zroße Dienfte- —* haben· 
25) in gewiſſen Faͤllen Amneſtie ober. Scrafvermin⸗ 
derung bei Verurtheilungen der Gerichtshoͤſe zu are 
theilen;-25) Geſetze und Decrete für die innere Ger 
waltung der Gebiete zn geben u. f. w. - . 

Die Initiative der Geſetze und Desert 
Sonn in jeder der beiden Kammern gefhehen. „Mix 
ıhaß die Deputistenßannmer die Gefege wegen Steuern 
und Abgaben zuerſt berathen. Man verſteht unter 
ver Ipitiative eines Geſetzes: 1) die gemeinnuͤtzigen 
Barfchläge, welche der Präfident ver Deputirteue 

bemmer empfieplt; 2) die Borfchläge. zu Geſetzen und 
Oecreten, weldye die gefeßgebeuden Körper einzelner 

" Btaaten an eine der beiden Kammern rishten. Alle 
Biefe Vorſchlaͤge zu Geſetzen und Decreten werben, 
ehae Ansnahme, in beiden Kammen berarhen. Denn 
der Barfchlag zu eins. Geſebe in her: Kammer, in 
welcher er. übergeben word, ‚verworfen wird, bevor 
er in die Berachung ber zweiten Kammer übergeht; 
fo: kann derfelbe erſt wieder in der Sitzung des fols 
genden Jahres gechan werben. Wenn die beratheuen 
Benſchlage za Sefeken und Decreten ven ber abfos 
Anten: Mehrheit don, Mieglieder in beiden. Kanımers 
angenommen woßen find; fo werden ſolche dem Präs 
Pdeiter ichergeben, welcher fie, nad) feiner Genehs 
igung „unterzeichnet und publicist. Geuehmigt er 
fernicht ; fo ſchickt er. fie, mit feinen Bemerkungen, 
ai sehn "Tagen on die Kammer zur, woriu 
Be.gueoft beratipen warb. In diefen Kalle werben 
Se‘ von neuegerin beiden Kammern 'beratgen. Wenu 
Feiln jeder der beiten Rammern von zwei Drittheilen 
Den, Witglieder abermals genehmigt werben; fo kann 
wer. Pohfident Sich nicht -weigern, Be m 



Den. Pröftent. einen Gefehesvorftplag nicht. in 
beſtimmten zuruͤck ſendet; ſo wird er [chem 
Bauch als publicirt und promuls irt bes 
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Inpkere denſelben von neuem unterſucht hat, "und aber» 
weis zivei Druttheile der Ag itglieder den⸗ 

Die hoͤchſte vollgiehende Bewalt ſteht dem 
Mꝛaaſidenten zu. Es giebt einen Wicepräftdensen mit 

allen Befugniſſen und Vorrechten des Präfibenten, 

wonn biefer phnfifch oder moraliſch zu fungireu vers 
Fee Der Präfpens un —r 7* 

Der. — kann erft vier 877 ned 
wem er fein Amt niehergelege hat, wieber 
gewählt. werden. Am eıften Geptember vor Dem 
Sabre, in welchem der neue Präfivent feine Amtewmärke 

‚ ermäßlt der geſetzgebende ‚Rhrper eines jetem 
Shan mit abfoluter zwei Subials 
duen, von welchen wenigftens — * 
des Waͤhlers wohnt. Diefe Wofkpeotscolle werben 



ihe Amt am 1. April an. — Der Präfident kann 
dem Congreſſe durch ‚die Deputirtenfamner die Vor⸗ 
fhläge ober Abänderungen der Gefege vortragen, 
welche er dem gemeinen Beſten für zuträglich haͤlt. 
Fa —* publicirt u Geſetze und Desert des 

\ * ihnen Denfiom fionen. Er verfügt über —E fiehende 
Sand» und Seemacht, ‚au über die im Dienfte befind« 
liche ur innern Sicherheit und äußern Verthei⸗ 
Gans Din ie Er erflärt Krieg nach einem 
Decrete des Congrefies, und ertheilt Kaperbriefe nach 
wen Vorfchriften der Geſetze. x fließt, wu br den 
angefl Beftimmungen, Consorbate mit dem römis 
ſchen Stuhle. Er leitet de diplomatiſchen 

Magen, und Schließe Griedense, Freundfchaftee, 
des⸗, Waffenftiliftands = und Conföberationsverträge, 
Werträge wegen bewaffneter Reutralität, des Handels 
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ud ahberer-Begenftänte. Die Katiſtcatienen derfels 
ben aber erthjeilt oder verweigert er nach den Rhefebiie - 
few des Congreſſes. Er kann ven Congreß zu außer 
ordeuntlichen Situngen berufen. : Er forgt für bie 

ſchuelle und plinciliche Uebung der Rechtspflege. Er 
ertheilt ober —* in Uebereinſtimmung mit ven 
Eemgreffe, den Decreten der Concilien, den paͤpſtlichen 
Bullen, den Beeven und Reſcripten des. wmeifchen . 
Hofes, die Publication. Der Präfident und ber 
Skapräfibent Eünnen währen ihrer — 
and auch ein Jahr darauf, nur mit Erlaubniß des 
Songrefies das Gebiet der Republik verlaffen. 

Während der Zwifchenzeit des Congreſſes ſteht 
dem Präfidenten ein Regierungsrarh zur Geite, 
beftchend aus der Hälfte des Senats, alſo aus 
‘einem Senator für jeden Bundesftaat. Der Vice 
praͤſideut des Bundes ift der Präfident des Regie⸗ 
amgsrathes. Der Regierungsrath forgt für die Ber 
obachtung ber Verfaſſung und der Gefege, und nimmt 
proviforifche Maasregeln für alle imerwartete Fälle, 
Er :theilt dem Präfiventen mit, was der Regierungse 
rath zur vollfommnen Vollziepung ber Verfoffuug 
— der Geſetze für nöthig erachtet. ‚Er kann aus 
rigener Bewegung, oder auf ben Vorſchlag des Pre 
ſcenten, die Zuſammenberufung bes Congreſſes zu 
außerordentlichen Sigungen entfcheiden; doch muͤſſen 
# beiden‘ Fällen zwei Drittheile der Kärhe den Be⸗ 
ſchluß faffen. Cr giebt, unter den angegebenen Bes 
Ftamungen, feine Zuftimmung zur Ernennung ber 
Beamten und zur Anwendung der Miliz außerhalb 

"ar Örenzen des Bundesſtaates. 
: Die-Staatsfecretaire ſiad verantwortlich für alle 
von ihnen contrafiguirte Acten des Präfidenten. 
Die richterlishe Gewalt wird ausgeuͤbt durch 
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bawhöchhe Bericht; durch Die Cantons· ud Diſtrico 
gienpit. Der Yopf: — 
Etreitigleiten zwifchen zwei Bundesflanen, wenm · ſe 
—— —e ſich eignen; in Zeiten 
Aber Contracte oder Regotiationen der Regiering oder 
ihrer Agenten; gutachtlich uͤber die Annahme oder Ab⸗ 
Pa der, phpftlichen Bullen, Breven und Refaipte 
We: ftreitigen. Faͤllen; uͤber die Gompetenz wifshen ven 
Sribunalen des Bundes und zwifchen dieſen und ben 
Zribunalen der Bundesftaaten, und zwiſchen deu ein⸗ 
elnn. Trihunalen der Bundesftaaten Etr erkennt in 
Gtreitigfeiten zw & iſchen dem Präfiventen und Vireprär 
Menteg; in Criminalprocefien der Deputirten, ber 
Senamıen, ver Statthalter der Bundesſtaaten, der 
Gtaassfesretaire, der diplomatifchen Agenten und Core 
fuln, und in Admiralitaͤts⸗ Prifenfathen u. ſ. w. 
Cantonstribunale beſtehen aus einem gelehrten Richter 
und aus einem. Sifcalprocurator. Jeder Diftriet hat 
ein Tribunal, beftehend aus einem gelehrten Richter, 
in welcgen alle Civilſachen bis zur Höhe von 500 
Piaftern ohne · Appellation entfchieden werben. — Die 
Süterconfifcation und Tortur ift abgefchafft. Keiner 
San von einer Specialeommiſſion verurtheilt werben, 
Kat Geſetz Hat ruͤckwirkende Kraft. Keiner ann 
wegen bloßer ſchwerer Anzeige länger als 60 Stun 
wer in Haft bleiben. Bei jedem Civil» oder crimis 
a aenpeerfe verſuchen die Richter vorge 

BEE Br Megierung eines jeden ein zel nen 
Sitaates theilt ſich in deſſen gefeßgebenbe, voll⸗ 
giehende und richterlihe Gewalt. Niemals koͤnnen 
zwei ‚ober alle diefe Gewalten in einer Corporation, 
oder in einer einzelnen Perfon vereinigt werden. Kein 
einzelner Staat darf, ohne Zufkimmung. des Congrefe 
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, ein Tonnen⸗ oder Hafengeld ehnflikeed; . 
* Buftimmung kein rn Militair oder ie 
ſchiffe beſiben. Kein einzelner Beaat- darf mit feemben 
Adachten unterhandeln, oder Krieg denſeiben erklären. 
Bel kaͤnftigen Reformon der‘ Werfaffang. Können 
nie die Artikel derſelben verändert werben, welche die 
Freiheit und Unabhängigkeit, die Religion, Dis Me= 
gierungeform , die Preßfteiheit und die Speilung dee 
ODbergewalt des Bundesftnates und ber’ eingelnen 
Staaten betreffen. — 

Einige Beit nad) der Annafıne Diefor Berfeffung, 
am 11. Mai 1826, erfchien ein Decret *) des Con 
gteſſes der mepitanifchen Staaten, nach weiden alle 
Anelstitel (als Graf, Marquis, Ritter und au⸗ 
were diefer Art), welches auch ihr Urfprung geweſen 
ſey, für immer abgeſchafft wurden, 

ht 

145. 

48) Die Bundesrepublif von Mittel- 
(Sentrals) Amerika (Öuatemala). 

Im vormaligen fpanifchen Vicefönigreiche Gua⸗ 
“ temafa, gelegen o wifchen dem meritanifchen Bun⸗ 

desftaate und der Kepublif Columbia, erfolgte am 
24. Apr. 1821 der erſte Schritt zur Toennung vom 
enropäifchen Stammlanve, ‚von welchem man. nicht 
weiter auf Schuß und Vertheidigung rechnen Eonnte 
Doch ward erft am 1. Julh 1823 von den 30 Depu= 
tirten, welche die Nationalverfammlung der vereinige 
m Provinzen bilveten, Die —A 
and Unabhängigkeit derfelben,, unser dem Na⸗ 

*) Neue ſte Staats acden, Th. 6. e. win 
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wen dar ⸗ oxginigtau Vroviazen Ans. abet (Das 
(Spnalı), Amerite,-ausgefpochen,-:gegzändernuf 
de Artucdan iheer prayiferifihen, Denen, von HR 
Sept. 1821 und yogı.5; Jar. 182% : Mepito: ui 
Selymbia ‚enfaunten. den :neugebilneren. Greifkant an, 
und ·ſchloſſen Verträge mit demſelben. +7; 

Die arue Deſtaltung des Freiſtaates erhielt ben 
Sparakter rines Bund ss ſtaa te s als: Nut 
due merikauiſchen Werfaflung, wie dieſe wieder eine 
Nachbildung - der nordamerikaniſchen war. Fouͤnt 
einzeine · Gtaaten ober Proxinzen, mit eins Berobl⸗ 
kermng von micht völlig 2: Billionen Menfegen,, finde 
zu einent: politiſchen Ganzen: vereinigt. Jeder 8 
einzelneu Staaten, getheilt in Departemente Xvder BE 
Kant hot, wie in Mordamerika, feine:befonbern Fon 

der Merfaffung,,. Befebgebung; Kyierung: un 
Bermältng: 

Die Sefa mmeverfaffung dieſes Bundes 
ſtaates *) enthält folgende Beftimmungen: 
- Die Somerainetät ruhet urfprüngfich und weſende 
lich in der Ration, die fi 
und weiſe Geſetze die Re 
ders zu ſchuͤtzen. — 4 
miſche Religion iſt die I 
"fie zu ewigen Zeiten blei 
die reptaͤſent ative 
tative Reyublik als Sc 
einzelnen Theile derſelbe 
bie innere Regierung und 

Pr Dit Verfaſſung iſt noch in feiner Kirsten Sammı 
lung 'vollfkändig erfchienen. Die im Terte Baufoeetien 
Srundzäge derſelben find Fu as dem poltt. 
Dovrasle, 1826. Dt. © 1— * 
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eng, si J en; was biefer zuwider Da Eat EEE 
, Wierhöchfte Gemalt des Bhrtbes eheift ſah te die 
geſetzgebende, wollziehende' unb’ridk sts 
lich ei · Diſe · Gewalten find fuͤt· miner gemennd, und 
bBaecudie c Bier Perfon vder in eineni Kireri ver⸗ 
eiriget / ſeyn. · Die geſetz ge b ece Bawale bes - 
keht, unter der Beneunang Brenetabosngdeg, 
aus zw ei. Aammern: ver-Kepräfencanivendume 
wer, ab. ver Kapumet Der enuturem;, : deren 
Witglieter vow den Staacobittgera erwatitirerden. 
Dir Zahl ver: Repräftmanten jedes "Stammes wird 
nach, beffm Bevoͤlberung -beftirunit ; jeder, Want, ers 
werne zwei Eenatoren. —¶ Die geſetzgrbecde Macht 
hat das ausſchließliche Recht, Geſetze ober. Decrete 
dus Behyamphung ber gegenfeligen Unabhaͤngigkeit der 

Staaten und des foöderativen Wereins zu machen; die 
Preßfreiheit einzurichten und zu ſchuͤgen; nad den, 
won der vollgiehenden Gewalt vorgelegten, Beweg · 
gründen ‚Krieg zu erklären, Yriedens-. uud Altanpe 
dertroͤge zu fanckoniren, über Buͤudniſſe oder bewaff ⸗ 
mie Reintalitaͤt zu verfügen, u. f- w. 

Die yollztehende Gewalt wird, Einen oder 
wehren Ind ivid uen anvertraut, welche von der. geſeb⸗ 
sin, Gewalt ernannt werben, ‘pre —— 

fuͤr die Vollziehung der Geſetze zu ſorgen, die 
—S die Beamten ber Öeneralverwaltuns 
gen u. a. zu ernennen, oder zu entlaffen. ‚ Sie ver- 
fügt, über bie. bewaffnete Macht zur Vertfeirigung 
mad Sicherheit des Bundes, ohne doch die Miligen 
außerhalb der Staaten, welchen fie angegören, an⸗ 
wenden zu koͤnnen, wern fie nicht vor dere Eongreffe 
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dazu beauftragt iſt. - Sie ernennt die Sand» ut Eer⸗ 
offieiere der dienſtthuenden Miliz; ſie erneunt, unrer 
Genehmigung des Senats, die Geſandten und Eos 

it; "fie leitet die Verhandlungen mit den freuen 
ächten, kann aber keinen Friedens-⸗ ober: atweh 

Vertrag ohne Beſtaͤtigung des Senats bekannt machenꝰ 
Sie kann — aber nur einmal — : gegen die von Der 
Generalcongreſſe gegebenen Geſetze Fimvärfe machen 
nand zwar in den eiften zehn Tagen, welche auf vis 
Einſendung dieſer Geſetze folgen, und die Bolkiehung 

fo lange verzögern, bis ver Congreßiribed 
—EE berathſchlagt haben wird. ‚Sie gieb⸗ 
Decrete und Verordnungen uͤber · dien Wollzie hung · wet 
Verfaſſung und der Geſelke. 

Die rihterliche Gewalt iſt einem hoͤchſten 
Gerichtshofe, und Tribunalen übergeben, die in jedem 
Staate errichtet werden. Kein Individaium fayti:ans 
ders, als den Geſetzen gemäß, und von Tribunalen 
gerichtet werden, die vor der Handlung errichtet waren, 
weshalb das Individuum zur Nechenfchaft gezogen 
ward. Alle rijckwirkende Gefege und alle Speciale 
ommiffionen find unterfagt. — . —— 

Der Name diefes Staates ward mehreremälg 
verändert. In dem Edicte, welches ber vollziehende 
Kat) am 25. Jan. 1824 uͤber die Anfiedelung dee 
Fremden gab, ward Die Benennung gebraucht: wer» 
einigte Proninzen von Central Amerifg 
(provincias unidas de Centro de. America), Allein 
in der Verfaſſung, welche das Volk am 22. Nov.1824 
annahm, hieß der Staat: republica federal de 
Centro America. Man wählte diefen Namen, uns 
der Ciferfucht der einzelnen Theile (der Staaten von 
Salvader, Handiwes und Hicaragua) gegen den 
Staat-von Guatemala entgegen zu arbeiten· An der 



76 ·tehes Gruarimfr. 
Geige des Bundesſtoates Miet der Pröfbenr:: Dköhmnbt 
dvoeſe de Arce. Die einzelgen —E u 

wire, find: Guatemala, San Salvader, 3 
Rieatagua, und Coſta Rica. — Im Jahre 1827 
entſtanden folgenreiche politiſche Bewegungon in Dis 
ſem Bundesſtaate; denn vier Staaten erklärten. (ih 
gm. den Praͤſtdenten Arece, den fie beſchutdicteun 
mit den Mönchen zuſammen zu halten. Gelsftwie 
Defsfeit des Eongrefies und Senats war gegen ihn. 
Er aber löfete ‚beide auf, un regierte ohne fie. — 
Roch ft dieſe wichtige Angelegenpeit nice zur "Ente 
ſcheidung gefommen. 

un 

Ni 

146. m 
4) Der Freiſtaat Eolumbin 

Verfaſſung vom 30. Aug. 1821. 

Der Freiſtaat Columbia beſtand vormats 
ans den ſpaniſchen Souvernements Caracas 
Reugranada, in welchen der Aufftand im Jahre 
1810 md 1811. begann, der, nad) einem vieljäß- 
eigen Kampfe, mit Belivars Siegen Aber bie 
koͤniglichen Truppen (1819) endigte. Sieben freiges 
wordene "Provinzen (Caracas, Cumana, Kerne, 
Margarita, Barcelona, Merida und Zrurillo), bie 
fih Anfangs die vereinigten Provinzen von 
Venezuela *) nannten, hafmen am 17, Dec 

die Anand ang geeteae eur ang Nele dieſer 7 rend 

Bu me T. 6. p. rg nd —— — 
die erſte — bles auf Venezuela berechnete u Bwer⸗ 
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4819 auf dem Congreſſe zu Auguſiura, ven Namen; 
Freiſtaat Columbia an, ‚und ‚vereinigten ſich ach 
-12. Jul, 1821 zu Cucuta, über eine Verfafr 
fung *), welche am 30. Aug. 1821 angenommen 
ward. Diefe Verfaſſung iſt berechnet auf einen 
‚Srelftaat von zwolf Departementen (Orineco, 

. Wenegwela, Zulia, Bojaeca, Maturin, Ecnador, 
Afnay, Guayaquil, Cundinamarca, Cana, Mage 
dalena, unb ARpıno [Panama])**), deren allgemeine : 
Angelegenpeiten ein Congreß leitet. 

. Am Eingangs diefer Verfaffung, welde ons 
10 Gapiteln und 191 Artikeln befieht, wird Die voͤl⸗ 
lige und unmiberruflihe Unabhängigkeit Eolumbia’g 
von Spanien und von jeder andern Macht ausges 
ſerochen. Die Nation von Columbia fann nie das 
Eigenthum einer Familie, oder eines Einzelnen wer» 
den. Die Souverainetät berupt, nach ihrem 
Weſen, auf der Nation. Alle Kegierungsbes 
amte find bles die Beauftragten der Nation und dies 
fer für ihr öffentliches Betragen verantwortlich. Das 
Gebiet von Columbia umfchliege alle Länder, welche 

Sarfung der Staaten von Venezuela vom 23. 
Der. 1811. . 

ne NY 
Peak Deparenmente Geben _ 
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vormals we: dem Picekdhigreiche Neu⸗ Granada und 
im dem Goiwernement non Venezuelg gehörten - Dar 
Gebiet, ver Republik wird gethoilt in Departemente, 
die Departemgite in Provinzen, die Proyizapr: ih 
Cantone, und die Gantong in Kirchfpiele: — . Die 
Regierung von Columbia ift eine volfswänuu« 
jenme.. Dos Volk übe feine Sauveraiuetat uf 
eine andere Weife,, als durch die erſten Wahlen. 

Diehoͤchſta ewalt ift getheilt in die dre i Bewal« 
ten: die gefeagebendg, vollzich.ende.umd 
rich terliche. Die.gefesgebenne Macht ſteht 
dem Songreffe, die vollziehende dem Praͤ⸗ 
fingaten des Freiſtaatez, und die rich terliche 
den Tribunalen zu. — Der Congres iſt getheilt 
in zwe i Kamdiern: die Kammer des Senats, 
und: Die Kammer der Repräſentanten. Die 
JDyinzative der · Gefetze ſteht beiden. Kammern gu, 
aan jede kaun ber, andern ihre Bewerfungen, Zuſaͤtbe 
und Verbeſſerunger deshalb mittheilen. Das, Abga⸗ 
begeſetz · aher ſteht der Repraͤſentantenkamvter ause 
ſchließlich zu, doch fo, daß es die Kammer des Se⸗ 
nats modificiren, annehmen, oder verwerfen kaun. 
Dem Congreſſe ſteht iberpaupt zu: die Beſtimmung 
der jährlichen Steuͤern nad) dem von der vpflgichens 
den Macht ihm vorgelegten. Badget; die Errichtung 
riner · Nationalbank; die Mötdiung aller Decrete für 
die Verwaltung; vie Cenfeription und Prgantfation 
des Heeres; die Bildung der Seemacht; bie. Krieges 
arklaͤrung, nach Auseinanderfegung der Grunde da= 
für von ber. vollziehenden ‚Gewal j 
der vollziehenden Gewalt zur € : 
bensſchluͤſſen; die Beſtaͤtignng be 
den Gewylt "unterhantelten Sri 

reundſchafts-, Handels⸗nad 
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 wof.iw.. Die Sitzungen des Congrefſes ſiad SFR 
bich; doch · konnen fie,; nach dem Exmeffen der Raus 
mern, geheim werben... Die Mitglieder des Con⸗ 
greſſes findıiverleglih. Der Eongreß verſammel 
ih jährlich, —.. Zur Repraͤſentantenkaͤmmer 
erwäßke jede Provinz auf 30,000 Seelen einen Abe 
gtordneten, doch fü, daß. wenn der Reſt ihrer 

. Besötterung 15,000 Serien beträgt, auch fir viefd 
bitibt Zahl tin Abgeotvneter ernannt wird. Doc 

der Mansfakver Wevdlterung von. 30,000 Seelen 
mw. fo lange, bis'die Zahl der Mepräfentantenizh 
100 auwaͤchſet; worauf nur auf- 40,000 Seelen 
Em Deputirter/ und wächfet nach diefem Maaso⸗ 
fabe: die. Zahl der Repräfentauten bis auf. 150% 
fonann blos auf 50/000 Seelen Ein Deputirter #7 
aanut wird, Die Fimction eines Repraͤſentanten 
dasert : A: Jahre. ⸗ Zudem Senate ſendet jene 
Dap ar tement der Republik vier Senatoren. 
Ihre Function damert 8 Jahre. — Die votl⸗ 
giehende Gewalt iſt einem Bürger anvertraut, Ve 
den Türel fuͤhrt; Praͤſident der Republik sion 
Eotambia. Des Praͤſident wird auf 4 Jahre er⸗ 
wäre, Es befteht neben ihm ein Vicepraͤſident. Der 
Proͤſident promuigirt die Geſetze · des Congreſſes, nnb 
laͤße fie vollziehen; er forge für bie RUuhe und Sicher⸗ 
geil: im Innern; er beruft den Congreß zur feſtgeſetz⸗ 
fer Zeit zuſammen, and in dringenden — außer» 
ordenttich; er iſt der oberfte Befehlshaber der Land⸗ 
und Seemacht, und leer beide ausſchließlich; er er⸗ 
Udetı, im Namen ver Republik, nach den Beſchluͤſſen 
des Congreſſes; den Krieg, und ſchließt, mit Ges 
nehrilgung Des Eorigrefles, Fribeno Buͤndniß⸗, 
Feundch afts ⸗· Waffenſtillſtande⸗, Handels» und 
MNMeatralitaͤrodettraͤge mit auswärtigen Völkern mis: 

47 * 
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Seaacru; er ermennt die Miriſter, bie diplomatiſchen 
Agenten uf. w.; er giebt, bei der Exöffming der 
Sihangen des Congreſſes, demſelben eine Ueberſicht 
über den politiſchen und kriegeriſihen, ſo wie über den 
finanziellen und ſtaatswirthſchaftlichen Zuftand der 
Nerion; er zeigt die Veränderungen und Berbefferun. 
gen an, die er für Die verfehiedenen Zweige des öffent« 
üchen Dienftes zwed maͤßig fünber. — Der Präfident 
muß jeber Kammer die nö wi Auskunft uͤber ale ihre 
Anfragen ertheilen, den Fall angenemmen, wo bie 
Pubhlicitaͤt für den Yugenblid nicht rathſam wäre. 
Er kann, während der Dauer feiner Amtsführung, 
wur von der Repräfentantenfammer vor dem Senate 
angeklagt werben, wenn ſein Betragen dem Wohle 
der Republik zuwiderlaͤuft, oder derſelbe ſchwere Bey 
brechen gegen die bürgerliche Ordnung begeht. (Diefe 
Anklage findet auch gegen den Vicepraͤſidenten, ah 
die Mitglieder des hohen Gerichtshofes fan.) Der 
Präfident darf, ohne Genehmigung des Congreffes, 
wäh id der Daner feiner. Amtsfuͤhrung und, ein Jahr 

er, das Gebiet der Republik nicht verlaffen. — 
Dem Präfiventen ſteht ein geheimes Karfscollegium 
zur Ceite, gebildet aus den Viceproͤſidenten, einen 
Mirglieve des hohen Gerichtshofes, und ben Staats⸗ 
fecretairen. Der. Praͤſident hohlt das Gutachten defe 
felben ein, ift aber nicht an die Beſchluͤſſe deſſelben 
‚gebunden. Es giebt finf Gtantsfecretaire: für die 
auswärtigen Angelegenheiten, für das Innere, für 
die Finanzen, für die Marine, und für den Krieg, 
Jever Befehl, der von dem berteffenden Minifter nicht 
unterzeichnet ift, kann nicht vollzogen werden, 

Die rihterliche Gewalt beftehe aus: einem 
böhen Gerichtshofe von.wenigftens 30 Mit⸗ 
gliedern, und aus Oher- und Untergerichten. Jeder 
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wird fo lange für unfchutvig gehalten, bis er nah 
den duch das Geſetz vorgeſchriebenen Formen für 
ſchuldig erklärt worden iſt. Bei Eriminalfällen darf 
feiner verhaftet werben, als bis durch eirie vorläufige 
Verhandlung das Verbrechen ermittelt worden it, 

- weshalb das Seſetz eine peinlihe Strafe beſtimmt. 
Jedes auf der That ergriffene Individnum kaun vers 
— werben. Der Berhaftete kann gegen Cautiqn 

igelaſſen werden, ſobald keine Leibesſtrafe gegen ihn 
in Anwendung kommen kann. Keine Vernehmung 
darf über drei Tage aufgeſchoben werden. Es kann 
Seiner verurtheilt oder beſtraft werden, als Kraft eines 
vorgängigen Geſetzes. — Die Privatpapiere und, 
MPrivatcorrefpondenz der Bürger find unverlehlich. 

- Jever Richter, und jedes Gericht, ift verpflichtet, ſei⸗ 
hhem Urtheile den Tert des angewandten Gefetzes, fo 
wie den Grund. feiner Anwendung beizufügen. In 
keiner Sache giebt es mehr als drei Inſtanzen. 
Kein Buͤrger darf, ohne feine Zuftimmung, oder 

die des gefeßgebenden Körpers, des geringften Theiles 
feines igenthums beraubt werden. Verlangt es aber 
das Beduͤrfniß des Staates; fo geſchieht es gegen 
hinreichende Entſchaͤdigung. — Es ift verboten, ein 
Majorat, oder irgend eine" Art von Fideicommiß, zu 
fliften. - Ale von der fpanifchen Regierung ertheilte 
Titel find abgeſchafft. Der Congreß erfeunt keinen 

- Adel, und Beine erblihen Unterfheidungszeihen an. 
Der Eongreß theilt das Gebiet der Republik in 6 oder 
mehrere Departemente, wie er es fir die Verwaltung 
dienlich finder. Des politische Befehlshaber jedes 
Departements heißt: Jutendant, und wird vom 
Präfiventen ernannt. eine, Amtsführung dauert 
drei Jahre. Jede Provinz wird von einem Gets 
verneur regiert, der von dem Türendanten bes 
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Deyartemenis abhoͤngt, und 3 Jahte · in Aute · äh 
Die Cabildos, oder Cantonsmunicipalitaͤten, werben 
beibehalten. Jeder Columbier hat das: echt, za 
arrii und drucken zu laſſen, ohne vorhergegangeue 
Prüfung, Cenſur oder Kevifion; der Mißbrauch bies 
fer. Freiheit wird wady den Geſeden befiraft. — 

Diefe Verfaflung, berehuet auf Eine und ne 
cheilbare Republik umd nicht, wie die des nordame · 
taniſchen und mexikaniſchen Bundesſtaates, auf eis 
So det ativſy ſtem der einzelnen (nach igrem Std» 
chenraume weit von dem Mittelpuncte ber Regierung 
entlegenen) Provinzen, ‚erregte bebeutende Bewegun⸗ 
gen innerhalb des jungen Freiſtaates, weshalb (6. 
Sehr. 1827) Bolivar — der Vertpeibiger ber. Ken 
tralifationsfoftems — die Pröfidentenwürbe nieber- 
legte. Darauf decretirte (3. Aug. 1827) der Vice 
präfident Santander. im Namen bes Con: 
die Sufammenberufung des- Natiounlconvents: nach 
Desiia zum 2. Märg 1828. Bis dahin bleibe die 
Varfaſſung in Wirffamkeit; dem der Convent fol 
über die Prüfung oder Abänderung derſelben entfcheis 
den. Darauf fehrieb aber Bolivar (24. Aug: 
4817) an den Senat, daß er ſich entſchieden ges 
gen- eine Föderativnirfaffung erklaͤre, „weil 
die (son ihm gegebene) Werfafhrag  Bplivia’s. und 
das · Centralſvyſtem den Beduͤr faiſſen des Stautes 
Bit befee entſpreche.“ 

147. 

® Die vereinigten Provinzen am la 
nn Plata (Buenos - Ayres). 

Es war am 9. July 1816, Daß zu Bueno s⸗ 
Ayres von dem errichteten fonverninen Congreffe 
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an deſſe Syitze/ P at y ra dvn ftand, die Unobhaͤngt 
krit ven vr ve tari gtem, Staaten am Para aus 

geſprochen Disfen Atome aber am 3. Dec 1817 sum 
Tongreſſe än. dei. ber vereinigten Prrowinyen 
v on · Suͤd ame ri ka verwandelt, und · au demfelben - 
Rage eine einſtwoilige Berfaffung-anfgeftellt warn Hi " 
Dar Seit ve s. Congse fſos ift zw Buenos» Ayres. 
— Mach dieſem vorſaufigen Geſetze berutzte die ge⸗ 
ſotz ge bende Gewalt: auf: einem Natlonaleongteſſej 
gebildet aus 2 Kammurn: dem Senate und bet 
Bepraferrtantenfammer Zu dem Senate 

ſendet jeher Bantdesftant eine ‘gleiche Anzahl. Genus 
toren; und zu der Repraͤſentantenkammer. jeder Burke 
desſtuat ſo viete. Abgenrhnete, als er vielmal 

, 2000Exelen in fih faßt. Jeder Senator micß 
30 Fahr: alt ſeyn, Sirter in Werche von 800 Pia 
für (40,000 Franben) befigen, ober. ein. achtbares 
Geworbo rriben. Jeder Abgeordnetẽ muß 26 Jahre 
ale: ſeyn, ein Werniögen. von 400 Piafier (20,008 
Fraakra) beſchen, oder ein nuͤtzliches Gewerbe treibem 
Jeder ibgeorduete bleibt 4 Jahre im Berufe; aller 
2.Yahte wird die Deputirtenkammer zur. Hälfte vet 
ame. Sie hat die ausſchließliche Juiriative in 
Himfficht deſſen, was Beſteuerung betrifft, der Senat 
uber. das Recht, vie Vorfihkäge deshalb anzunehmen, _ 
gu verworfen, ober zu veraͤndern. Die Verrichtungen 

”) Volſtandig Überfegt iſt dieſes vorläufige Werfafs 
. fungsgefeg In der Schrift: Die-fpanifche Tonkitik 

.. tim ‚ber Eortes and die provtſoriſche Eonftitw 
‚ tion der vereinigten Staaten von Sudame—⸗ 
rita. Aus den Urkunden: Überfegt mit hiſtoriſch sk at is 
 ifden Einteitungen. (kpz. 1820. 8.) ©. 177 ff. — 

Kurze Auszüge daraus ftehen in der Allg. Zeit. 
1818, St. 278, und Allg. Zeit: 1819, ©t. 267. 
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Werfaffung feft: ns follten fo viele Senatoren 
Albs es Proningen gäbe; außerdem foldten 3 hoh 
Wiliteieperfenen, Bee u 3 Geifilice, . ei 

Hal H i 
» ” 4. 

N FH 
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nenne. die Erzbiſchoffe und Biſchoffe nach einer Die 

H Sie ſteht beim Dufau, T. 6. p. Mi. or = 
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den. Beſitz von Mentevideo (Bande Oriental). Dies 
Yinerte dis jetze die fefte Geftaltung der gemeinſchafe⸗ 
üchen Berfafing und Regierung des Bundesfiam 
tes-, welcher ans 13 dufanımengetretenen Staaten 
Prorinen) beſteht, die jeder eine befondere Verweis 
taugs⸗ und .Eegierungsform haben. Die Repraͤſe⸗ 
tantenfammer zu —* Ayres verwandelte den fruͤ⸗ 

angenemmrnen en: vereinigte Provinzen won 
ee, am 18. Mär; 1825 in die : 
vereinigte Drosingen am Platafroma 
As. proviſoriſcher ‘Präfivent, gewaͤhlt auf drei 
Kr, ſteht feit dem 19. Gebr 1826 Ribabaria 
der Epige des Bundesſtaates. — 
Am 23. Jan. 1825 erließ der verſammelte Ges 

neralcongreh ein Decret*), in welchem er über 
die kuͤnftige Geſtaltung der Berfaffung als Veftimmum " 
gen auffiellte: „Der Generalcongreß erklärt fig als . - 
gefebgedend nnd conflituirend. Bis zur Promul⸗ 
rn der aligemeinen Berfaffung, welche 

Congreß der Confoberation —— wird, ſel⸗ 
im in jever Provinz die dafelbft geltenden 
Jaftitutionen ir Kraft bleiben. lles, was auf die 

Vertfeibi- Uusbpängigkeit, Integrität, Sicherfeit, 

*) Deuepe, Neueſte Staatsarten, 1. ©. 4. 
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und der Netider ch Dezieht, = sehe nalen an ehe er 

* —— —— ni and —— 
uitg (ads, vor Ihrer Preeilgatidn, den Provinzen 
zur Oenepnrigang.vorgelegtz ud erft, much. 
«bfolgter Gendgmigung,. yemirunbgefebe der 
‚Anıföheratiom erhoben werden. +. Bis zur · Errich· 
neg omer· dollzie henden Bundesgewalt, weiten ber 
Ggieeag Ver Mrdviuz · Buenod. dAtres folgende At⸗ 
cyibute zuſtrhen die aubwaͤrtigen Augelegen heitcn, die 
&raenmung de bevoilmuͤchtigten Märifier bei answaͤc⸗ 
gen Segamnyen, und die Aunahme: von bevellmaͤch⸗ 
——e— ſolcher Regierungen. bei / den vereinig⸗ 
en Provinzen; die Abſchließung von. Vertraͤgen/ Con⸗ 
entionen u. a. mit auewaͤrtigen Regiernugen; tie 
Mittheiluug ‚der: vom Generalcongrefie gefaßten Be 
Adyinfe an dit Negiernngen: der Bundespr 
:g01.Daräuf empfaßl- am 14.. Apr. 1825 —ã— 
gareßo drr Committ · fuͤr das Verfaſſungsweſen, die 
ntdtge⸗ Aufftellung eines Veifaſſungsentwurſes *). 
Meil iabtı die Verſchiedenheit der Anfichten der eins 
zelnen —8 uͤber die Verfliſſangsform.· ob 

Elae rund · uncheilbare Republik, oder als · Bun⸗ 
Deiftent: —— . der Committee ‚nicht. entgangen ** 
(wart. am 20. Jun. 1825 vom Congreſſe 
3) woß in allen Provinzen. Anfrage gefchehe, ‚wel. 
her Werfaffungsferm eine jede ‚ven Vorzug gebes 
PD: daß die Meinungen der Prosinzer auf dem Wege 

‚ sYree gefepgebenden Körper erlangt warden; 
8) daß aber vie, ‚anf ſolche Weife von ven Provin⸗ 
Yialvertretem anggefprochenen, : Meinungen auf Feine 
Wriſe die Vollmacht beſchruͤnken follten, welche Das 

*) Vergl, Rivinns, Atlantis, 187, Et. 4. S. 281. 
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Bölbrvenw:Gorngrefie ‚put. Abfaſſung 2 
gung viner das allgemeine Wohl: firbernkin; Wer} 
foffang ertpeile theilt habe. - DEREN 7) 

Das. Eogebniß,. den werri mzialbefchlaffe war / ge⸗ 
ei, « Eordova, Mendoza, San Juan urb.Gantı 
jago! vet Eſtero ftinemen für einen Wiurldes ſto az 
und für eine, ver nordamerikaniſchen Ahmihe, Bier 
gieruag; Soll; Tucuman und Rioja erftinten kp 
für eine zepräfentatio · reyublituniſche Gern, welcht 
gleich der von Eohmbin,..ein centrales Geprägt 
tungen muͤſſe; mehrere Provingen. vertranten, ben Abei 
heit:pesliongreffes, und einige Provinzen gaben ger 
keine Erklärung. 

Unter dieſen Bechältaiffen - ſtellte die-Eimmitd 
einen Derfaffungseutwurf dm 4 Jun. 1826 
mit einer centralen Kegiernugsform auf, und 
motivitte re. Gründe deshalb im Cimpeluen *).. + 
Die Hauptbeftimmungen diefes Entwurfes **) waren: 

Es wird unterfchieden zwifchen der gefeßgebenden, 
vollziehenden und richserlichen Gewalt. Die 
erfte ift; fer Kammer der Ahgeordneten und dem Se⸗ 
nate, die zweite dem Praͤſidenten, die dritte dem höchs 
fin’ erichte Abertragen. Der Pröfivene. wird vers 
mittelft einer, in jeder Prowinz immittelbar von dem 
Motte’ zu ernennenden, San und. durch Gtimntens 
weßrheit fänmtlicher einzehner Mitglieder verfelben, 
die Abgsorbneten werden derch bloße Srimmenmehrs 

- beit: ver Wähler, und die Senatoren darch Provin⸗ 
zialjunten gewählt. Beide Gewalten gehen daher 

unmittelbare vom Volke aus. Die Richcer 
‘werben von ber vollziehenden Gewalt ernannt, fine 

*) Diefe Gründe bei Rivinus, ©. 283, 
**) Hamb. Eorrefp. 1827. ©t. 107. . 
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Alle N ; unabfehbar. Berbant mgen And Fi aber 
die 

Rdent waͤhlt die Statthalter des Provinzen aus ent 
von den derwaltenden a eingnreicheiie 

lung vd. 
be treiben. Sie werben auf & Ja 

doch wird aller zwei Jahre die Höffte fine = 
aenert. 

Dieſer Entwurf ward aber vers den meifter Pros 
vinzen, bei der Vorlegung deſſelben, verworft, 
And em $öderariofpftem verlangt %.— & 
diefe Reypblik nod bis jetʒt ohne Arelihes oum 

148. 
51) Der Greitase epitt 

Obgleich in Epiti bereite tm Jahre 1910 wit 
inf Schritt zur Sosreißung vom —— 

Stammlande geſchah, und ein Congrep vie Sehtag 
der öffentlichen Ungelegenpeiten uͤbernahm; fo damts 
ten doch bie Innern Reibungen der Parteien in die 
ſem Heinen Staate fänger, als in andern zur Gelöft: 
einiges gelangten, vormals ſpaniſchen hen Provinzen. 
Denn nit nur, daß. in Chili, fo wie in Peru, 
nad) ver Veroingmg - ver Ueberreſte ver 
Leere in d in dem Siege des columbiſchen Geyer 

) Hamb. >) gumb. Correſp. 1827. Ot. 110. 
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Sucte 68. De. 1828): bei Araencho, die poll⸗ 
tiſche Unabhaͤngigkeit geſichert warb; es vbehauptoten 
auch, bei ber tiefen. Stufe der geiſtigen Sunmidelung 
aub. bürgerlichen: Sefittung. ver groͤßern Volkozahl iw_ 
Bf beiden ei „die Sihichtei u Ferg 
einen groͤßern uß auf den Geiſt der. Maſſe, als 
in Meriko, Guatemala, Columbia und. Buenos Uurss, 
Unter. biefen Verhaͤltniſſen läßt es ſich erklären, warum 
bie.verfaffungsmägige Geſtaltung tes Innern 
Smatslebens in. — Dein noch zu feinem · 

bleibenden Shorafter gela 
In Cbhili galt im 1823 laach dem Ber 
richte des morning chronicle *)] als Orundlage 
der. Berfaffung: Die vollziehende Gewalt :ift einem 
'aberften Director übertragen, deſſen Pflicht eq 
#,. die Geſetze des Landes zu proinulgiren, und uͤber 
Deren Voliftreckung zu wagen, Er hat bie. Praͤto⸗ 
gative, die —S eines jeden neuen Geſetzes, 
nach, vorgaͤngiger Sanction des Staatsrathes, zuerſi 
in Vorſchlag zu bringen. Er iſt mit der Organifas 
tion und Verwendung ver Land⸗ und Seemacht be⸗ 
Pr datf · aber weder ‘die eine, noch bie andere, 
ſelbſt ‚hefehligen. . Ex. darf. alle Üitre unter dem 
——c ernennen, muß aber. zu den 

ern Graden die Genehmigung ‚des Senats. ein- 
Pa wer: Ren und fließt. Grieden..unfen 

Senat 

— bes € 
— des Senats kann 
und Verbrecher beguabige 
& wegen Untüchtigfeit 

mas. xu hefragen;. in | 

=) Wergl. Ang. Beit. 1824. Oel, 187. 
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fie cbeuſaca abfehen, aaa, ‚Be Beine 
Yafürı Ben. dompetguten: Gerichtshoͤfen vorjaöegeit. "ie 
fann, wit Bimwiliigung.bes Senats, Frietendis, ‚Ale 
Gargr mu Heubelsverträge ſchließen, uud hrfarbee 
an . auswcstigen. Höfen ernennen. Die Stawtse 
winifter ficken: * im allen’ Degierungagefchäften 
ger. Beten Des Stbaatn en th ‚befiche; gun. ſteben 
Vesfoncns ‚ums zwei Miüplichern. des :oberfkar bis 
nichtsboſes; sinem Prälaten; einem Generalt einen 

- Dafpettar;den, Staarreinnabmem, und: geh Dirworen 
der Nationalökonomie. —— "us Staneo⸗ 

Fern: — der Mirſter ——e 
web: Bie-Gründe ihrer Eutlaſſung anzugeben ;: un das 

‚ Wapget.:zy:prüfen, beuor es dem Senatt — 
wird,‘ Dec Semal beſteht aus neun Prrfunet, variche 

—æ& 
iR, uͤber —— und Handhabnug ber Bios 
fee ‚ fe:mie_äber das Betragen aller Stautsbeamten 
ze wachenz aeue Chefehe za billigen, oder zzu verwer⸗ 
ſen; nie Voliziehung der. Akte des Dirsctots zu 
ſeſpendiren, ſohald fie, nach ber Auſicht des Seats 
zu nachaheiligen Ergebniſſen, oder. gur. Wearlegung der 
beſtehenden Neſene führen koͤnnten ; ber: diẽ / National⸗ 
gebräude din: Gitten, und. über, biei Erzichung wer 
Jngend zu eunchen; .Wehrgertugenben zu beuiorödir, izu 
heſordern, und: zu, bewirken, daß benfelben fferstiche 
Aiszsithnaug ‚uw. Belohnung: zu. Theil merke)’ Pri⸗ 
vatt ontracte ad Bingfchaften:zu.fchugen; oe · Statu⸗ 

A ader Reglewwents einer. jcden Corporation abe: Ge⸗ 
ſellſchaft, nach erfolgter Präfentation von Seiten des 

Directors, zu genehmigen; Sitegserkjärsupen (tag 
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af ige Ben Bpskfeit unten) 
Feledeneverträge, Steuern und Auflagen), Anicibtuq 
Enmnnwigen und —— won Gragräbrätnten, \ 
Unlagung von Etoͤdten und: Detfhefter unbhaffane 
lehe. 2Höftatteit.allen Art zu ſauctioniren· ‚Die Rep vie 
fesiSantenbamnger. if .ein:Kbrper. von Netione® 
werasihern;,. :hi..bei..jeber wichtigen Geloganheit’zut 
fassen berufen, werden. Ihres Zapfintiiß:.übenö0,. 
We unter 200. betragen Ein Achttheil derſelbau int 
jährlich.eruguert.. Die Mitglieder derſelbentreien an 
Rena Dite zufarmmen „mac der: Senat. ich verſanundita 
Ein, Staatsminifer ; iver Secvetair, des Snake ea 
dar/ Generalprocuratot mählen 25 Mitgliier Due 
took, weiche fichrdarauf verfinumeht,; umn⸗die Geſetze⸗ 
weixheripnen. ber. Senat. vorlegen läßt, "zurgenahirigen, 
— mißbilligen; Kriegs » und. Friedeafragen, iin 

7 Stenem u. a. zu fanetibnireu obeb. zu / vetczer⸗ 
u; sand. das Kenfuegerichtugi emeniieni. Ir 
jenem Diſtricte. eder · Kirchfplele· men; 200 Einmotnoe 
werden .Wahlner ſammlungem; gebilon ,. baren 
Vaunctienon · batin heſtehen, diejenigek Süürger "ale her 
2 nieritos augunchmen oder zu verwerfen .walcho 
sen :non den'conıpftenten Behorden zu ·dieſte hro 
vorgeſchlagen werden. Sie haben tue Rache, die volb⸗ 
chende Gewalt Zu ‚bitten, :Dieyenigen Gitadtsbeamsen 

„ypareutlaffen, melche, nach ihrer Ueberzeugung, sin 
Amt gernißbraacht haben. —. vi ‚belegt volllou mn 

der Prof. Es ſoll aber eine Suntasmon 
tite raaurvathen etrichtet werben, "welchen Alles, ten 
zucu Oeucke beſtimmt. iſt, zu vemaldegn rg an Zimice 
vorgelegt werden ſoll, den Schriftſteller · vor eenſumn 
bei Etellen zu. warglen, voc wolcher Warning 
aber an das Gericht der Sieben appelliren 
kann. Das Laadi fol nen eingetheilt? vemıerı im 

3 



Diefe, in vielen Puncten unteife, Verfaſſung 
wat wicht ins. Sehen; denn am 15. Jun. 1825 ans 
wer Dberdirector des Freiſtaates Chai, Kamen 
Breite, in einer fehr. weitläufigen amtlichen Bot 
faft *) bei ber Eröffnung des Congrefe: „Shen 
ich von der Bildung der Grundgefe he ber Ber 
faffung rede, ſey mie die Bemerkung erlaubt, daß 

wbiefelbe, um die wefentlichen Wohlthaten zu bersisten, 
auf die wir Alle gefpannt ſund, unfern Sitten 
Durhaus angemeffen und dem Zuftande 
unfrer Bildung entfprechen muß, und daß 
‚Ye wett amerifanifchen Geſ fo oft begangenen 
—* mit der größten Sorgfalt vermieden werben 

.  müffen, indem pie been politifchen — 
Unwandelbarkeit gaben, 

8 
öffentlichen Weisung und der Baht des allgemeinen 
Bott owillens ſich zu widerſetzen, in dem bie Stim 
me der Ration "inmärdis und feierlid bei 
der Kegierung um Ausſetzung der Ben 
ee Fa andern Urfahen, 
ward angeführt, daß fie ver Auwendang una 

, ken Geife —— fo Abeemäßhe 
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ten nicht anpaffen ließe. Hierzu kommt noch, Baht 
Stellung der vollziehenden Gewalt,wer 
gen ihrer eingeſchränkten Befugniſſe, 
ganz unmaächtig, und jenen Kraft beraukt 
war, bie ihr ſchon ihrer Natur nach zukommen map 
und die das oͤffentliche Wohl mitten unter Schwierige 
Seiten erfordert. ' 

Noch iſt aber ein neuer Verfaſſungsentt 
für Chili nicht zur Kenntniß der Europaͤer geları 

2 ü ar 
B ..419. ein 

52) Der Sreiftaae Peru. vun 

Roc fpäter, als in Chili, ward ig Peru.df 
Unabhängigkeit von. Spanien ausgefprochen;. Daun 
nur vermittelſt der Heerestheile, weiche aus Buenqßz⸗ 
Apres und Chili im Sabre 1621 nah Pery. zogen 
kounte der fpanifche Vicefönig non Peru. befiegt, In 
die Verſammlaung eines peruaniſchen. Congreſſes zy 
ma am 20. Sept. 1822 bewirkt werben, D 
Hauptentſcheidung gab aber das van Boljvaz.ne 
Pexu geführte volumbifcye Heer, welcher, am 10, Si 
1824 die Wuͤrde eines Dictators von Peru, 

Zbeile viefes Heeres, das Sucre. befehligte,, ward 
bie (bei Chili bereits angefüprte) Schlacht bei DR 
cu cho am 8. Dec. 1824 gewonnen, ih welder.ber . 
fpanifche Vicekduig Laſerna in die Gefangenfchaft, her 
Republitaner gericth, und ber Reſt ver Spanier nach 
Europa zurückkehren mußte. vor 

Der zu Lima verſammelte Congreß beauftragte 
eine Commite mit dem Eutwurfe einer Bepräfentgtioe 
Et.W. ate Huf, IV. 5 48 
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verfaſſing. Dieſer Entwurf*) erſchien am 9. New, 
1822, trat aber nicht ins öffentliche Staatslebes. 
‚Die Örundzäge deffelben waren: die Sonverainetät 
ſteht der Nation zu, Diefe kann nie das Erbtheil 
einer Perfon, oder einer Familie werden. "Die Res 
gierung ift vepräfentativ. Die Neligion ift die katho⸗ 
Yifch « apoftofifch romiſche. Die Ration giebt ſich ihre 

Verfaſſung und ihre Gefege durch ihre Repraͤſentanten. 
Diefe Verfaffung ift proviforifch, bis alle ‘Provinz 
zen Peru's von dem Feinde befreit find. Die Ver⸗ 
faffung fol ficher ſtellen: vie Freiheit der Bürger; die 
Freiheit der Prefle; die perfonlihe Sicherheit; vie 
Unverleglichkeit des Eigenthums; die Gleichheit vor 
dem Gefege; die Gleichheit der Beſteuerung nad) dem 
Vermögen eines jeden; das Kecht jedes Individuums, 
feine Bitten oder feinen Recurs an den Congreß und 
die Kegierung zu bringen ; die Abfchaffung der Güter 
confrfcation; die Abfhaffung aller graufamen und ent⸗ 
ehrenben Strafen; die Abfchaffung aller erblichen Vor⸗ 
züge und Rechte. Es giebt drei Gemalten: die ges 
feggebende, vollziehende und rihterliche, 
Die Initiative der Geſetze ftehet einzig den Volkes 
vepräfentanten zu in dem verſammelten Congreffe. Die 
Hepräfentanten im Congreſſe find perfönlich unverlegs 
lich, und nach ihren geäußerten Meinungen unverants 

“ wortlih. Die vollgiehende Gewalt ann weder lebens 
aͤnglich, noch erblich bekleidet werden. Die Mite 
glieder der vollziehenden Gewalt und die Minifter find 
verantwortlich. Der Senat wird aus zwei Mitglie⸗ 
dern jeber Provinz gebildet. Er fchlägt der vollziehen» 

*) Die Grundzüge deſſelben ſtehen beim Tambert, T. 
3. p. 465. — und, noch kürzer, in der eit. 
a e vn ierr, u 

- 
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den Gewalt zu ven weldichen und geiftlichen Aemtern 
vor; erwacht uͤber vie Verfaffung, die Gefehe, über 
Das Berragen ber Beamten und der Bürger; er beruft 
den Congreß zu einer außerordentlichen Sitzung, in 
ven Faͤllen, welche die Verfafjung näher bezeichnen 
wird. — Die Gerihtshöfe find unabhängig; die 
Richter unabfegbar. In peinlichen Fällen ift das Ver⸗ 

‚ fahren öffentlich. Es finden Geſchwornengerichte ſtatt. 
Der Eongreß beftimmt die Abgaben der Bürger, und 
die Art und Weife ihrer Erhebung. Die Verfaffung 
gemäprleiftet die Nationalſchuld. Der Congreß ers 
greift die „‚mestmäßigen Maasregeli für die Einriche 
kung des öffentlichen Unterrichts, fo wie für Die Wiſ⸗ 
fenfchaften und Künfte, — 

Nah dem Eiege Sucre's bei Anacudo ſtand 
noch der royaliſtiſche General Olaneta in Ober⸗ 
Peru. Nachdem Bolivar auch diefen am 1. Apr. 
1825 befiege hatte, ließ er dem Congreffe von Obers 
Peru die Wahl, entweder ſich fir felbfiftändig zu er» 
klaͤren, ober fich mit Peru, oder mit Buenos» Ayres 
zu verbinden. Der Congteß entfchied fih für die 
Annahme der Selbftftändigkeit, und gab dem neuents 
ftandenen Freiſtaate am 6. Ang. 1825 den Namen 
Bolivia. Er erklärte”): „daß es für Die Wohl⸗ 
fahrt des Ganzen von Wichtigkeit fen, Feiner der ana 
grenzenden Republiken ſich einzuverleiben, ſondern in 
feinen Beziehungen zur alten, wie zur neuen Welt ale 
ein fonverainer und unabhängiger Staat aufzutreten; 
daß die Provinzen von Ober⸗ Peru, feft und einmärpig 
in ir ihrem En Entſchluſe im Angefi ine der ganzen Erde 

*) Drfe ur⸗ Diefe Unabl shängigeiterfärung ſteht in Kivinus Atlan⸗ 
tis, 18 . 282. und in den neue ſten 
Slantseren, —* 3.0.3 

._ 28 * 
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proclamiren, ſich felbft, unter einer eigenen 
Verfaſſung, und durch ſolche Gefege und obrige 

keitliche Perfonen regieren zu wollen, als fie für das 
Gluͤck ver Nation, für die unverlegliche Aufrechthal⸗ 
tung der katholiſchen Religion und für die Bewahrung 
ver heiligen Rechte der Ehre, Freiheit, Gleichheit, 
des tebens, Eigenthums und Friedens am zweddien- 
lichften halten werden.“ Darauf gab Bolivar dies 
fem neuen, nach ihm benannten, Staate bie im fol» 
genden $. im Umriffe enthaltene Verfaſſung. — Der 
Staat Bolivia umfchlieft in den fechs Provinzen: 
la Paz, Potofi, Cohabamba, Oruro, Chiquifaca 
md Santa Cruz, mehr als eine Million Bevölkerung. 

Su Peru felbft ſchien theils vdiefe Trennung 
mehrerer wichtigen Provinzen, theils Bolivars Abz 
fiht, daß auch Peru die von ihm für Bolivia be= 
ſtimmte Verfaffung annehmen möchte, fehr ungünftig - 
aufgenommen zu werben. Denn obgleih Bolivar, 
in feiner Abfchiedsproclamation vom 3. Sept. 1826 *) 
an die Peruaner, fie vor Anarchie warnte; fo wur— 
den doh am 26. Jan. 1827 die dem Bolivar er= 
‚gebenen columbifchen Officiere in Peru verhaftet und 
nach Callao gebracht, und der bisherige Vicepräfie 
dent, der General Santa Cruz, ein eingebohrner 

, Peruaner, zum Präfidenten ernannt. — Noch ift 
das Schidfal der Verfaffung von Peru nicht 
entfchieden. 

*) Neueſte Otaatsarten, TH 7. ©. 327. 
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150. 

u Der Freifaat Bolivia 

Politiſcher Charakter der Berfaftang 
; vom 25. Mai 1826. 

Das Volk von Bolivia befteht. aus der Vereinte. 
. gung aller Boligianer, — Bollvia iſt und foll im⸗ 

mer unabhängig ſeyn von aller ausländifchen Herr⸗ 
ſchaft, und kann nie das Erbeheil irgend einer Perfon- 
se Familie werden. . 

: Die Kegierung von Bolivia iſt eine Volke» 
vertretung. Die Souverainetät berupt 
im, Volke, Ihre Ausübung ift folgenden vier 
Zweigen der höshften Gewalt übertragen: der wäh. 
lenden, gefeggebenden, vollziehenden und: 
richterlichen. 

Die Ausuͤbung des Bürgerrechte wird unter - 
brachen: durch Verluſt des Verſtandes; durch Die 
einem betrügerifchen Schuldner anklebende Unehre; 
durch Verwickelung in einen Criminalproceß; durch 
notoriſche Trunkenheit, Spielſucht und Bettelei; durch 

Kauf ober Verkauf von Stimmen während den Wahr 
len, ‚oder durch Störung ihrer Ordnung. Das Bürs- 
gerrecht wird verwirft: durch Hochverrath gegen den 
Staat; durch Naturalifation i im Auslande; durch Ere. 
Teidung entehrender oder koͤrperlicher —* kraft rich⸗ 

terlichen Urtheils. 

*) Sie ſteht in Rivinus Arlantis, 1627. &.2, S. 97. 
.. und in den neueſten Staatsacten, Th. 7. 
S. 287. — Ebend. &. 273 ſieht auch die ausführliche 
Rede Bolivars an den conftituirenden Congreß von 
Bolivia bei der Ueberreichung des Verfaffungsentiurfes, 

"worin der Juhalt deſſelben näher motivirt wart, 
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Die Wahlfreiheit foll unmittelbar von denen, 
welche wirklich Bürger find, ausgeübt, und fire jede 
sehn ein Wähler gewählt werden. Ein Specialgefeg 
wird wi a ae ah entwickrin. ‘ 
i ablförper ht aus den Wählern, 
welche durch die Stimmen des Volkes dazu ernamnf® 
find. Die in der Hauptftadt der Provinzen verſam⸗ 
meiten Waͤhler follen vermittelt der Mehrheit der 
Stimmen, aus ihrer eigenen Mitte, einen Praͤſtden⸗ 
ten, zwei Genforen und einen Secretair ernennen 
welche ihre Functionen wärend der Dauer des Bahlı, 
koͤrpers ausüben. Jeder Wahlkoͤrper beſteht vier 

te. 8 
Die geſetzgebende Gewalt encſpringt un⸗ 

mittelbar aus den vom Wolle eingeſetzten Wahlcel⸗ 
legien. Ihre Ausuͤbung ſteht drei Kammern zu: 
1) der Tribunen; 2) der Genato:en; 3) der 
Cenſoren. — Jede Kammer -foll, während der 
erften zwanzig Jahre, aus 30 Mitgliedern beſtehen. 
Der gefeggebende Körper verſammelt fih an dem bes 
ſtimmten Tage von felbft, ohne auf eine Einberufung 
zu warten. — Die allgemeinen Befugniſſe der 
Kammern find: die Ernennung des Präfidenten ber 
Republik für das erftemal, und die Beftätigung fels 
ner Nachfolger; die Auswahl eines Plages für den 
Sig der Regierung, und deren Verfegung nach einem 
andern Pancte, ſobald außerordentliche Umftänte fol: 
ches erheifchen, und zwei Driteheile ver Mitglieder 
der gefammten drei Kammern es fir gut befunden 
haben; die Entſcheidung über die Rotchwendigkeit des 
gefeglichen Verfahrens gegen die Mitglieder der Kam⸗ 
mern, den Vicepräfidenten und die Staatsſecretaire; 
die Bekleidung des Präfiventen mit einer außerordent- 
lichen Macht. zur Zeit des Krieges. oder außerordent⸗ 
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Uber Gefahr; die Entwerfung ber Verſhoſten fü 
m eigene innere Orbmung, und dio Beltrafung der 

tglieder, welche fie übertreten. — "Mitglieder Der 
— welche zu ven Aemtern des Vicepraͤſiden- 

und der —— gewählt werden, muͤſſen 
Sitz in den Kammern aufgeben. Kein‘ Mite 

gu des gefeßgebenben Körpers kann, während ber 
Zeit der Deputation⸗ anders, abs: gr ven Befehi 
feiner Kammer verhaftet werben, außer wenn ee bei: 
Begehung eines Eriminalverbreihens getroffen würde: 

- Kein Mitglied des gefeßgebenden Körpers ift fr 
feine Aeußerungen innerhalb der Kammer: —— 
üb. Jede Geſebgebung dauert vier al 
jede jährliche Sigung zwei Monate. Die —* 
8 oͤffentlich. Blos ſolche Staatsverhariblängen, 
mei Heimlichkeit erfordern, werden bet verfchloffes 
en Thüren unterhandelt. In jeder Kammer ent⸗ 
—8 die abſolute Mehrheit der — on 

"Die Kammern find vereinigt: bei der Eröfe: 
‚mung und Vertagung ihrer Sitzungen; zur Untere 
fung bes Berbaltens des Minifteriums, ſobald 
es von ber Kanmer der Ceuſoren angeklagt worden 
iſt; zur Reviſion der von der vollziehenden Gewalt 
zuruͤckgewieſenen Geſetze; ſobald es ven einer der Kam⸗ 
mern verlangt wird. 

Die Kammer der Tribune Hat Das Hecht 
: der Snltintise: die Unordnung der Gebietseintheilung 

. der Republik betreffend; die jährlichen Beiträge und 
Graaisausgoben betreffend; zur Ermächtigung Ber 
wohlziehenden Gewalt, Anleihen zu negecliren und 
Maasregeln zur Abtragung der Staatsſchuld zu er⸗ 
Eeifen; zur Beſtimmung des Werthes Stempets, 

faßes Gewicht und Benennung der Münzen, 
fo wie zur Feftfegung der Bine une Genie; jur 
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Wlegung· zer. Höfen; am Baue von rain; 
Beiden und bffenslichen Ochäupen; zur Benbefferung 
der Polizei md der Zweige, der: Jaduſtrie; für die 
Beſoldungen ber oͤffentlichen Beamcen; zu den e⸗ 
formen im Departemente des Krieges: md der -Finame 
yon; um, -auf den Vortrag der Regierung, Buͤnd⸗d 
nf, Keieg oder Frieden zu befapließen, { 
Truppen freien Durchzug zu verſiatten, ‚die. Land⸗ 
aan Seemacht zu ordnen die auswaͤrtigen Augelegen⸗ 

iten ‚zu beflinmen, Naturalifationsbrieſe oder das 
rgerrecht, ſo wie Amneſticen zu ertheilen. — Die 

Kammer. der. Teihunen wird aller zwei Jahre m 
Hälfte ernenert Doch find die Austretenden wieder 
woͤhlbar. Jeder Tribun muß 25 Jahee alt ſevn. 
Die Befugniſſe der Kammer der Sengto⸗ 
ren find: die Abfaſſung von Civil⸗ und Grimma 
glrsbüchena,: vom Hondels · und geiftlichen Weroibe 
Aungen; die Initiative ‚zu allen Gefegen, welche du 
Üechrepfege:hetreffen; die Auffcht her bie ninztlice 
Derwalsung der Rechtspflege in Cieil» und Crimmal⸗ 
fellen ; die Einhringung von Gefegen zur Verärung 
der Mobertretungen der Verfaſſung ‚und. Geſete vom 
Seiten der Beporden, Richter und Geiſtlichen; Rechen 

(haft von Den Hößgen Geriches hofen, den untere Rdn 
tern, den Präfecten und den obrigbeitlichen Berwirt 
zu fordern; der Kammer dev: Genfaren drei Preſouen 
zu..präfentiren, aus welchen der oberſie h - 
Re Erzbiſchoffe, Biſchoͤffe, Digmisarien, Cavauid:unk 

* Präbendarien der Kathedralkischen befiehen ſollet⸗ 
die . Genehmigung oder Verwerfung der Pröfetny 
Gpuverneyre uud Corregidoren ,. welche, die Regierung 
aut ben ihr von den Wahlcollegien vorgefihlagenes 
drei Candidaten gewählt und präfentiaf hat; die 
der Beziefssichter und Subalsergen. ia jerem Zeigt ' 
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Tr Nocheapflege and den) ihe Don den: Wahtehläfgient- 
ferien drei 1 Sebi; die Pehfung tee Conci⸗ 
lienbefpläfle, Bullen, Dreden. und päpflichen Res 
froipte, um fie, wenn. man: fie zwedinäßig findes gm: 
en ‘Jeder Senator muß 30 Jahre alt ſeyn. 

Zeit der Dauer der Mitgfieder des Senats ifb 
acht Jahre. Aller vier Jahre wird die Hälfte. ent 
nesert, Doch find die Austretenden wieber wäßlbar; 

Die Befugniffe der Rammer der Cemfuren 
" Ab: zu werben, daß bie Regierung die Verfaſſung, 

Gefetze und —a, Y Desträge beobachte und beob⸗ 
achten laſſe; die vollziehende Gewalt wegen Ueber⸗: 
tretungen bet Berfaffung; Geſetze und oͤffencüchen Bern 
träge vor-dem Senate auzuklagen; die Suſpenfion nen 
Virepräfiventen uid der Staatsſecretaire von went: 
Senate zu verlangen, dafem: die Ruhe der Repnblik 
ine ſolche Maasregel noͤthig machen follte; heir Hochs 
verrath oder offenbarer Verletzung der Sruudaͤtſehe 
ben Bicepräfiventen. unb bie Staatsfecrefaite‘ vor bein: 
Senate in Anklageſtand zu · verſetzen; durch ein Geſet 
die · Faͤlle zu beſtimmen, welchen / der —— 

ten drei Enteteſen ——— a 
oberfteh —— „der —— ai 

——— — kefshügen; ‚die Mittel: »aufguftellen; 
zer Beförderung bet Kuͤnſte und Miffenfchaften ; Bei. 
-lofrrangen zu bewilligen fuͤr Verdienſte um Kie Re⸗ 
publik; die Uſupatoren der Seaatsgewalt, die Hech⸗ 
verraͤther ¶ und... nototifchen .MBerbrecher zu -emigex 
Scyhady zuu venirtpellen. +. Yecter Erufantsung 



30 Jahre « fen. Die ‚Eeaforen — 'anf 
Lebenszeit zewaͤhlt. 

Die Regierung at das Recht, ven Ram 
mern folde Befege vorzufegen, als fie für 
möthig . erachten mag. Der Bicepräfient mb die 
Staats ſecretaire — ben Sitzungen beiwohnen nad 

nehmen an der Verhaudlung. Sie entfernen 
fh bei Der Abftimmung. Sobald die Kammer der 
Tribunen den Entwurf eines Gefches —— 
bat, geht ex an die Kammer der Senatoren. Rimmt 
diefe ihn an; fo geht er an bie Kammer der Tribe: 
wen jurhel. Daffelbe gilt von allem - Rammken im 
äpnlichen- Fauͤllen. Wenn eine Kane Die Webeſ· 

gende 
fe, vermittriſt einer aus drei Judividuen beſtehenden 
Commits, ‚eine Vereinigang der Kammern einladen 
zur Berathung über den Entwurf, über die ihn ger 
gebene Verbefferung eber Verweigerung. Wird der 
Entwurf. vor beiden Kammern angenommen ; fo wid: 
er dem Praͤſtdenten überfandt. Verweigert die Ran 
mer / der Senatoren ben. Entwurf ver Tribumenfammer; 

wird er an die Kammer der Cenſoren geſchickt. — 
a der —— Das Eu. 

— muß er daſſelbe, binnen 
die Kanmer, von welcher es amsging; mit ſeinen 

Demerfungen zuruͤck fchiden. Beh bie ‚vollzichente 
Gewalt —e— nebſt ihren Bemerkungen, zurkb 
ſendet; ſo ſollen die Kammern vereiniget 
feyn, und was fie durch un nebrhee der Stimmen: 

ve Bemerkung 
— welche der Def ige — 
den publicirt. — Die Senatorenfanımer and 
gehenden Befepe — * ——— 
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Oenfmis eife; fo fat Be sehe 
— BGenehmigen die Ceuſoren den en 
wearf nicht; fo foll er an wie Tribumenkammer 

Lenforentammer ausgehenden Gefese gelan⸗ 
ben Senat. Beftaͤtigt fie dieſer; f6 erhalten 

—E Berweigen er dir Benepmigumg; 
fe Seen he anti Atbunrafanmer, d ie pre Sam · 
tien aitmeder erteilt oder verweigert, " 

Die Yushbung ber‘ volsjiependen Öymate 
wird eimm immermwährenden 
einem Vicepraͤſcdenten und dreien ——** — 
uͤbertragen. F 

Der Peäftoent wid das ef dmg ie ab? 
ſolute Mehrheit des geſetzgebenden Koͤpers 
— Der Präfivene mß wirklicher Bürger und 
gebohmer von Bolivia, über 30 Jahre alt —2 
Republik wichtige Dienfte geleifter Haben, zur Ver⸗ 
waltuing des Staates anerbannte Talente befiden , und⸗ 
nie, auch nicht der unbedeutendſten. Bergehen degen, 
verurcheie worden feyn. — Der Praͤſtdent iſt vas · 
Haupt der Staatsverwaltung, und für feine Hand⸗ 
kungen nicht verantwortlid.: Die: 
bes Präfiventen find: die Eröffung‘ de Kammern 
und Borlegutig einer Borfchaft aber dem Zuſtand ver 
Republik; den Kanımern den Vicepraͤſidenten vorzu⸗ 
flogen, und aus eiguer Machtvollkommen- 
heit vie Staateſecretaire anzuftellen; die eigen. 
mächtige Sufpenfion des Bicepraͤſidenten und der 
Staatsſecretaire ſobald er es für ubthig erachtet; 
die Bekanntmachung, Verbreitung und Beobachtung 
der Gefege zu verorduen; die Erlaſſung von Verord⸗ 
nungen. und Befehlen zur beffern Defolgung der Bars 
faſfung, Gefehe und. öffentlichen, Werträge, die Wolle’ 

= 
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giehwvg · der Aetheils ſproͤche ber Gerichtrhbſr 5 
Sen und" Fu berviekeh; ‚don dem gefeßgchehh 

die Mrogetion feinen gemöhrrlihen — 
——— verlangen ;'die Einberahang des geſeh⸗ 
gebenden Körpers zu einer außersedentlichen Eikung,; 
wenn eine, ſelche nnmginakich nothwendig iſtz die. 
Diſnoſition · der ſtehenden · Land⸗ uud Seemacht· zur: 
Vertheidagung der Republit nach außen; —— 
der Republik in Kriegs- und Friedens 
geisawiperfönlich zu: commandiren, Gd ber 

Vicxyraͤßdogt ‚ in Abweſenheit des Praͤſidenten von 
der Hewpiftabt, die Verwaltung der Mepubllf leiter; 
die Verfügung ver Nationalmiliz zur Sicherheit im 
Saucen, md außerhalb derſelben mit: Genehnilgung 
des geſebgebenden Körpers; bie Auftelteng aller danb · 
und Gros Officiere; die Errichtung von Miteair- und 
Mavigatidna ichnlen, von Militairhofpitäleen uud Ser 
valdenbaͤuſern; die. Bewilligung von Urlauben und 
Üefignetionen,,. fo wie won Penſienen nach Maas 
ae den. Gefſekes; Krieg. zu 55* nad: 

re "von Friedens· re 
"des, Mlkiange, „Woffeufillfionds: bewaffneten 
Fan för, Handelsvertraͤgen ·u. a. unter Genehmigung 

zgebraden Koͤrpers; Die Anſtellung von Ge⸗ 
— Confußn und Subalternen ine Departement 
der ausiuärfigen. Angelegenheiten; der Empfang frem⸗ 
der Gefandten; die Bewilligung eines Dushzugs 
ward Das Ghebiet der. Repubh,. um wie —5 — 
der Eosdlienbefchläfie, Päpfilichen Breven und 
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feripte, umter Genehmigung der gefehgebenben Gewalt; 
dem Senate Einen der drei Candivaten zur Geneh⸗ 
migung zu präfensiren, die von dem Wahlceollegium 
für die Stellen der Praͤfecte, Gouverneure und Cor⸗ 
xegiboren voggefchlagen werden; ber geiftlichen Bes 
Hörde Einen. ber drei vom Wahlcollegium vorgefchla: . 
genen Kandidaten zu Pfarrern und Vicaren der Pro: 
sinz zu praͤſentiren; bie Gufpenfion der obigen Ber 
amten auf drei Monate; die. Verwandlung ber von 
den Gerichtspöfen ausgefprochenen Tobesurtheile, — 
Die Befhränkungen des Präfidenten find: 
Er foll feine Gewalt haben, irgend einen Bolivianer 
feiner Freiheit zu- berauben, ober aus eigner Macht 
eine Strafe irgend einer Art aufzulegen. Dafern 
die Ruhe des Staates die Verhaftung eines Bürgers 
erfordert; fo dürfen nicht 48 Stunden vergehen, bes 
vor der Angeklagte feinem competenten Richter übers 

- geben wird. Er foll die Gewalt nicht haben, irgend 
ein Individuum feines Cigenthumes zu berauben, 
außer wenn es das Staatsintereſſe dringend erfore 
dert, — und dann gegen Entſchaͤdigung. Er darf 

"nicht die Wahlen, oder ſolche Functionen erfchweren, 
welche vie Verfaffung den Gewalten ver Republik 
übertragen hat. Ertarf, ohne Erlaubniß des geſetz ⸗ 
gebenden Körpers, nicht von dem Gebiete des Stau ' 
tes, oder von ber Hauptſtadt ſich entfernen, 

Der Vicepräfident wird von dem Präflvens 
ten ernannt, und von dem gefeßgebeuden Körper bes 
ſtaͤtigt. (Die Art der Nachfolge fol ein Specialges 
feß entſcheiden.) Der Vicepräfident ift das Haupt 
des Mintfteriums, und, zugleich mit ben Staatsſecre⸗ 
tairen, für die Verwaltung des Staates verantwort⸗ 
lich. — Es foll drei Staatsferretaire geben: einen 
für, die Regierungs⸗ und auswärtigen Angelegenpeiten; 
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eisen für die Ginasgen; cin: für dus Departement 
des Krieges wub ber !Diarine. Sie yafeten ie 

. Sie fertigen jaͤhrliche Anfchläge der Ausgaben, die in 
Departennent erforderlich find, und die Berech⸗ 

nung ber vorjährigen. 
Rich terliche Sewalt. Die Tribunale md 

Gerichtsperſonen haben feine anbere Function, als die 
Aumendung der beftehenden Geſetze. Sie verwalten 
ihre Aemter fo lange, als ihr Vetragen antadelhäft 
ft. Sie können nur in den vom Geſetze bezeichneten‘ 

Faͤllen fufpendiet werden. — Ein Obertribunal übt 
die hoͤchſte richterliche Gewalt. Er leiter vie Crimis 
nalunterfuchmgen des Vicepraͤſidenten, der Staats: 
ſecretaire und der Mitglieder ver Kammern, ſobald der 
gefeßgebende Körper die Nothwendigkeit einge Untere 
ſechung entfchieven hat. Er unterſucht die Vullen, 
Breven und Refcripte, wenn fie fich mit Eivilangeler 
genheiten befafien. Er ninmt Kenntniß von den 
Streitigkeiten zwiſchen Gefandten, Minifter - Keftden- 
ten, Confuln und diplomatifchen Agenten , ſo wie von 
der Entfernung obrigkeitlicher Perfonen von ben Bes 
sirfogerichten.und Departementspräfecten. Er entſchei⸗ 
det die Eireitigfeiten zwiſchen ——— fo mie 
zwiſchen dieſen und ande Behörden, Er nimmt die 
X6 der Tribauale an in Betreff der Beoentung 
eines Gefetzes; er nimmt Kenntmiß von- Fer 
gumenten, welche gegen die Urtele ver Berkane 
in egser Inſtanz vorgebracht werten, Er umierfucht 
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ven Zuſtand und Fortgang der vor den Veʒirkogerich⸗ 
ten anhaͤngigen Civil» und Criminalſachen. Er übt - 
die hope leitende, vermaltenbe und controlirende Ges 
walt über die Serichtshöfe und Gerichtsbeamten der 
Ratio 

Die Bezirksgerichte nehmen Kenntniß in 
gweiter und. dritter Juftanz von allen Civilſachen des 
gemeinen Rechts, als Staatseinfünften, Handel, 
Teinorennität, Wegnapme, Senfieatioumn u. a.; von 
allen Streitigkeiten zwiſchen ben Unterrichtern yes. 
Bezirks; von Gewaitthaͤtigkeiten, die von .den 
kunalen und geiftlichen Behörben ihres Bezirkes uns j 
ternommen werben. — In den Provinzen ſind Can⸗ 
tonsgerichte, welche in Civilſachen nicht über 200 
Thaler am Werthe, ‘ohne Appellationen, erkennen 
dürfen. — In jedem Dorfe follen Frie dens rich⸗ 
ter.feyn, um Verſoͤhnung zu bewirken. Keine Cis 

vorher ihnen vorgelegt worden zu feyn. — Nur 
drei Inſtanzen werden anerfannt. — In Criminal 
fällen iſt das Verfahren öffentlich, nachdem von 
Gefhwornengerichten die That anerkanut un 
erklärt worden if. Die Anwendung der Tortur 

und Beichte ift, fo wie Bermögensconfifoationen 
und Grauſamkeit bei den Strafen, für immer ab» 

Die hoͤchſte politifche Gewalt jedes Departements 
übt ein Präfect; bie einer jeden Provinz ein Gou⸗ 
verneur; die eines Cantons ein Corregidor, Ja 
jedem Dorfe, deſſen Bevölkerung nicht unter hundert 
Seelen beträgt, foll ein Frie dens rich ter, und in 
jedem Sieden, deſſen Bevölkerung unter taufend See» 
len beträgt, ein Alkade ſeyn. De die Bevoͤlle⸗ 
vage te über, (cin Bra 

J 

vil⸗ oder Criminalſache darf eingeleitet werden, ohne 
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für jede 500, ein Alkade für jede 2000 fen. Die 
. Cellon dee: Alkaden und riedensrichter find ohne Ges 

datt... Bein Bürger darf, ofme Hinceicpende Urfache, 
denſelben eutziehen. Cie werden aller zwei Jahre 

erneuert, und fonnen wieder gewählt werben. Die 
MPraͤfecte, Gouverneure ud Sortegiboren . befleiden 
Ähee Aemter vier Jahre, find aber wieder wählbar. 
Ihxen ift jede Einmiſchung in richterlihe Verhandlun⸗ 

. gen unterfagt. Cie forgen für die Erhaltung ber öfe 
fentlichen Ordnung und Sicherheit in ftufenweifer Subs 
orbinirung unter bie Oberregierung. b 

Die bewaffnete Macht beftehr aus einem 
organifigten Hcere und ihren Cadern. Ju jeber Pros 
Sing werden aus den Einwohnern berfelben die Abthei⸗ 
dungen der Rationalmiliz gebildet. 

Die Anträge zur Verbefferung der Verfaſſung 
‚gehen von der Zribunenfammer ans. - Bürgerlihe 

Freiheit, individuelle Sicherheit, Beſchuͤtzung des 
Eigenthums und gefegliche Gleichheit gewaͤhrleiſtet die 
Verfaſſung allen Buͤrgern. Jedernian darf ſeine 
Anſichten muͤndlich oder ſchriftlich mittheilen, und fie 
one vorgängige Cenſur durch die Preffe bekannt 
madyen, doch unter der Verantwortlichfeit, welche 
das Gefeb beftimmt. — Jeder Bolivianer darf die 

‚ Republik verlaffen, und fein Vermögen mit fih neh⸗ 
men, Das Haus jedes Bürgers ift ein umverlege 
lies Afyl. Abgaben werden, ohne Ausnahme und 
Privilegien, gleichmäßig vertheilt. Alle erbliche Aem⸗ 
ter, Privilegien und Befigungen find abgefchafft. 

Jeßhes Eigenthum ift veräußerlih. Jedem Erfinder 
ſteht das ausschließliche Eigentum feiner Entdeckun⸗ 
gen und Schöpfungen zu. — 

Ob nun gleich Bolivar diefe Berfaffung dem cons 
fituirenden Congreffe. des jungen Freiſtaates dringend 

! 



Pofitives Staatsrecht. 769 

empfohlen und ber Eongieß von Bolivia. fie am 25. 
Ang. 1826 angenömmen hatte; fo feheint fie doch nöch 
nicht völlig ing öffentlihe Staatsleben eingetreten’ zu 
fern, weil die, dem Präfiventen ertheilte faſt monate 
chiſche, Gewalt den Anfichten der demofratifchen ımd . 
foderaliftifchen Parthei nicht entfprady, und Die Auer⸗ 
kennung Bolivia’s, als felbftftändige Republik, von 
dem Mintterlande — der Republit Peru — noch 
nicht erfolgt iſt *). 

351. 
SHhtaf. 

» Am Schluffe der wiſſenſchaftlichen Darftellung 
des pofitiven Staatsrechts laffen fich, bei einem feften 
Ruͤckblicke auf die legten 40 Jahre.(feit der Auerken- 
mung. der Selbſtſtaͤndigkeit und Unabhängigkeit der 
nordamerikaniſchen Freiſtaaten im Parifer Frieden von 
Jahre 1783), folgende Ergebniffe nicht verkennen. 

1) Bis zum Jahre 1783 gab es in vielen 
Reichen und Staaten des europäifchen Staateuſy ⸗ 
ftems Reichsgrundgeſetze und Reichsſtaͤnde; doch nur 
in Großbritannien eine Verfaſſung, im neuern 
Sinne diefes ſtaatsrechtlichen Begriffs. B 
. 2) Mit der Bundesverfaflung Nordamerikas 
im Jahre 1787, und mit den allmäplig ins öffentliche 

x 

*) Amtlidy meldete dies der mexikaniſche Gefandte, Yofe 
Eſpinoſa de los Montes, am 26. Sept. 1826 dem 
‚merikanifchen Congreſſe; in feinem Berichte über ben, 
von ihm beigewohnten, Congveffe von Panama, auf 
weldyem Abgeordnete von Bolivia fehlten. „„Obers Peru, 
oder Bolivia, iſt von feinem Mutterlande noch nicht 

als unabhängige —— anerkannt.“ S. nene ſte 
Staatsarten, Th. 7. ©. 106. 

St. ®. ate Aufl. IV. 
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Staats leben getretenen: befondern Verfaſſungen 
25. einzelnen Provinzen dieſes Bundesſtaates, bes 
gannen die ſchriftlich en Verfaſſungsurkunden, als, 
Mittelpuncte des innern Staatslebens“ 
und als öffentliche Unterlagen des’in den Staa⸗ 
ten geltenden Staats» und Privatrechts, fo wie der 
auf die Verfaſſung gegründeten Formen der Regie 
sung und der Verwaltung. 

3) As Thatſachen der Geſchichte er⸗ 
ſchienen ſeit dem Jahre 1791, wo gleichzeitig in 
Frankreich und in Polen eine ſchrifriche Verfaſſungs⸗ 
urkunde gegeben ward, 

in Franfreich.5 bereits wieder erloſchene Ver⸗ 
faflangsurfunden, (ven 1791. 1793..1795. 1799 
nad Die des Senats von 1814), und die beftehende, 
von Ludwig 18 im I. 1814 gegebene, harte; 

in den Niederlanden 4 erlofchene (von 
1798. 1801. 1805. 1806), und bie beftehende 
vom Jahre 1815; 

in Stalien 3 "elofchene i in der tombardei, 2 
tlohchene in der liguriſchen Republit, 1 in der 

Republit Lueca, 1 in der eömifchen Republik, 1 
ı in dem jonifchen Inſeln, 3 in den Staaten Rea« 

pel und Sicilien, — und die beftehenden im lo m⸗ 
bardiſch⸗ venetianifhen Königreide 
vom 3.1815, im Kirchenftaate vom J. 1816, 
(doch wefentlich verändert im Jahre 1824,) und in 
‚ven jonifchen Infeln vom J. 1818; 

in der Schweiz-4 erlofchene (von 178. 1801. 
1802 ımd 1803), und bee beftehende Föberatiuver- . 
trag vom J. 1815, fo wie die 22 befondern Vers 
faflungen der einzelnen Santone; 

im teutfihen Staatenbunde die erloſchene 
Rheinbundesacte, die 4 erloſchenen Verfaffungen 
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von Weſtphalen, Bayern (vom 3. 1808), Frank⸗ 
fit, Köthen; — und bie beftehenden Urkunden des 
gefammten Staatenbundes von 1815 und 1820, 
fo wie die befiehenden neuen Berfaflungen in den 
meiften teutfchen Staaten und Bundesländern; . 

in Schweden bie beftehende neue Verfaſſung 
vom Jahre 1809; 

in Norwegen bie beſtehende nene Verfaſſung 
vom Jahre 1814; 

in Polen 2 erlofchene (von 1791. 1807) und 
die beftehenve vom Jahre 1815; 

. in Oalizien vie nene fläudifche Verfaffung 
vom J. 1817: 

in der freien Stadt Cracan die beſtehende Vers 
faffeng vom 3. 1815; 

in Griedenland die erlofchene proviforifehe 
Verfaffung vom 3. 1822, und die noch nicht ver⸗ 

wirblichte Verfaſſung vom J 1827; 
in Spanien 2 erlofchme Berfofungen (von 

1808. 1819; 
“in Portugal 1 erloſchene Verfaflung (von 
1823), und die befiehenbe vom J. 1826; 

in Brafilien die Verfaflung von 1824; 
in Hay ti die beftehende Verfaffung von 1816; 
in Mexiko bie beftehende Vertaffung von 1824;, 
in Ouatemala die Verfaffung von 1821; 
in Columbia die Verfaffung von 1821; 
in dem Bundesftaate am la Ptata, fo 

wie in den Freiftanten Peru und Chili mehrere 
. wicht ins Staatsleben eingetretene Verfaflungsents: 
wuͤrfe; und in der Republif Bolivia die Verfaſ⸗ 
ſung von 1826; 

im Ganzen alfo meh als 30.bereies wieder em. 
lo ſcheue, oder nicht · verwirklichte, doggern aber, mit: 

9 
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Einſchluß der Werfaffungen ber einzelnen nordamerikani⸗ 
ſchen Staaten und der Cantone der Schweiz, 88 noch 
jest in Europa und Amerika befiehenpe 
Verfaffungen; wie einzelnen Altern und neuern 
Verſaſſungs ent wuͤrfe ungerechnet. 

Durch dieſe Thatfachen unterſcheidet ſich die 
politiſche Welt unfers Zeitalters völlig von der 
politifchen Welt des Alterchums, des Mittelalters, und 
felbft der neuern Zeit bis zum Jahre 1783. Unverfenns 
bar hat ſich in dieſen mehr al6 30 erlofchenen und 88 
noch beftehenden Verfaffungen ein anderer politis 
ſcher Geſiſt ausgefprochen, als der, welcher, vor Dies 
fer Zeit, im öffentlichen Staatsleben ſich anfündigte. 

5) In diefen theils erlofchenen, theils noch bes 
ftehenden Verfaffungen find — neben vielen unlaͤug⸗ 
baren Verirrungen ber Theorie im Einzelnen — 
doch unverkennbar die Verfuche enthalten, dem öffent 
lichen Staatsleben eine rechtliche und eine fefte 
Unterlage zu geben. Sie enthalten, im Ganzen ger 
nommen, entfchieden einen hohen Reihthum und 
vie möglichfte Mannigfaltigkeit der Formen 
des öffenrlihen Rechts. 1 

6) Im Einzelnen erfheinen diefe Verfaffungen 
bald als Grundgeſetze für große Monarcieen; bald 
für Republikenz bald als Orundverträge für Bun⸗ 
de s ſta at en (wieNorbamerika, die Schweiz, Meriko); 
bald als Bundesacten eines Sta aten bundes (wie 
Teutſchland); bald als Ausfluͤſſe der Regenten⸗ 
Souverainetät; bald als Beſchluͤſſe fouverais 

ner Volkaverſammlungen; bald ale Örund- 
verträge zwifchen Fürften und Gtänden. 

7) Ungeachtet diefer Verſchiedenheit der einzel⸗ 
non Verfaſſungen beftehen fie. doch, als. Crindadfehe, 
eben fo im oͤffentlichen Staatsleben ber Reiche au, 

\ 
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Eeaaten neben einander, wie im europätfchen 
und amerikaniſchen Staatenfofteme unbefchränfte und 
befchräntte Monarchieen, Staatenbünde und Bun⸗ 
desſtaaten, demokratiſche und ariftokratifche Repu⸗ 
bliken friedlich neben einander beſtehen, ohne einau⸗ 
der in ihrem politifchen Daſeyn zu gefährben. 

8). Einige diefer Verfaffungen find allerdings 
unter gewaltſamen politifchen Stuͤrmen ins öffentliche 
Staatsleben ‚eingetreten, und namentlich find diefe 
faſt ſaͤmmtlich wieder erlofchen; Andere find aus 
der gefhichtl{hen Unterlage des politis 
[hen Lebens der Völker und Reiche, zum Theile 

als zeitgemäße Fortbildungen ihrer feüßern ſtaͤndiſchen 
Verfaſſung hervorgegangen, find, ohne öffentliche Ers 
fhütterungen, von den Fürften gegeben und von den 
Völkern, angenommen worden, und haben bie 
Beduͤrfuiſſe gefitteter und in der Cultur und politifchen 
Keife fortgefchrittenen Völker befriedigt. 

9) Der großen Mehrheit nach, find die ber 
ſtehenden Derfaffungen der monarchiſchen 
Staaten fämmtlich auf das fogenanute mon arch i— 
ſche Princip gegründet; nur in den Verfaſſungen der 

Freiſtaaten in Europa und Amerika tritt zunächft das 
republifanifche Princip (der fogenannten Volkes 
fouverainetät) hervor, doch fehr verfchiedenartig ſchat⸗ 
firt in den Verfaffungen von Bern und Freyburg, und 
in den Bertaffungen von Vermont, Hayti, Columbia 
and Bolivia. — Nah) einem, aus den geſchicht⸗ 
lichen Erfahrungen der legten 30 Jahre hervorgegans 
genen, politifhen Dogma aber wird fich keine 

B Berfaffung mit dem demofratifchen Prins 
eip in einer Monarchie zu behaupten vers 
mögen, fo wenig wie die in beiden Erdtheilen be⸗ 
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ſtehenden Feeiſtaaten ihre Verfoffung ie Unterioge 
des monarchiſchen Principe gründen Boni 

10) Deshalb fprechen Sersicher um und Staats-· 
kunſt firden Satz: Es beſtehe, was rechtlich 
ins öffentliheteben ver Reiche und Staa 
ten getreten ift und örtlich den Bepürfnifs 
fen der erreichten Eultur der Völker ent 
Spricht, ohne Anfehtung von Seiten des entgegens 
gefegten Syſtems, friedlich neben einander; 
die autofratifche Monarchie neben der befchränften; 
der Staatenbund und der Bundesftaat neben den Mo— 
narchieen; die Monarchie neben der Republik; die 
Kepublit neben der Monarchie; — die octropirte 
Verfaffung neben der auf dem Wege des Vertrages 
vermittelten; die unbefihränkte Majeſtaͤt neben ber 
Ercellenz eines Peierifhen tatdanımannd; ber Sou⸗ 
verain an der Epige eines conftitutionellen Staates, 
deffen Perfon Heilig und unverletzlich ift, neben einem 
befchränften und verantwortlichen Präfidenten von 
Nordamerita und neben dem lebenslänglichen und un« 
verantwortlichen Praͤſidenten der Republik Bolivia. — 
Haben nicht auf ähnliche Weife feit länger als 300 
Jahren der Katholicismus und der Proteftantismus in 
der Mitte der gefitteten Völker rechtlich neben einander 

. beftanden? Sind nicht, feit dem weftphälifchen Frieden, 
die religiofen und kirchlichen Intereſſen in ber öfs 
fentlichen Stellung der-Staaten, im Allgemeinen we⸗ 
nigftens, fo weit ausgeglichen, daß durch fie fortan 
Beine politifche Erſchuͤtterung bewirkt werden wird? 
Warum follten nicht auch die verfhiedenartigen poli« 
tifhen Formen der einzelnen Reiche und Staaten, 
geſtuͤtzt auf die neuen Geſtaltumgen bes öffentlichen 
Staatslebens, rechtlich und friedlich neben einander 
beftepen Eonnen? — Beſteht in dem großen Reiche 
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der Natur eine: unermeßtiche Verſchledenheit umd Man · 
nigfaltigkeit der Erſcheinungen, Geſchoͤpfe und Form; 
warum nicht auch im Reiche der Freiheit? Geht dort 
die Einheit des Ganzen unter der Maſſe der derſchieden⸗ 
artigften Geftaltungen nicht verloren; wie follte hier die 
Verwirklihung der Fertſchaft des Rechts 
— die höchfte Idee der Einheit in der Wechſelwirkung 
der Völker und Reiche — durch die Mantigfaltige 
keit und Verſchiedenheit der politifchen Formen gefaͤhr⸗ 
der werden? — Beſtaͤtigt es nicht die Gefchichte feit 

„6000 Japren, daß nur das Veraltete, das Hatelofa, 
das Unzweckmaͤßige, das. auf feine Vergangenheit 
Geftügte untergeht, das zeitgemäß Verjüngte aber zu 
höherer Kraft gedeiht, nnd Völker und Staaten im 
Innern und nad außen zu Wohlſtand, Reichthum 
und Macht emporhebt! - 

11) Erhaͤit fih, nach dieſen Erfahrungen, 
in öffentlichen Staatsleben nur das laͤngſt im Stillen 
Vorbereitete, das Zeitgemäße, das rechtlich Gegebene 
und rechtlich” Angenonmene; fo werde auch die neue 
politifche Form in dem Mittelpuncte des innern Staats⸗ 
lebens weder uͤber zeit igt und überelft, noch, wo 
fie als Beduͤrfniß ſich ankündigt, verhindert, noch, 
wo fie bereits befteht, durch das Reactionsſyſtem zu⸗ 
ruͤckgedruͤckt! 

12) ft endlich unſerm Zeitalter in der Maſſe 
neuer Verfaffungen zugleich ein neuer, bis dahin 
unbekannter, Kreis politifcher Kenntniffe 
und Wahrheiten eröffnet worden; fo werde auch 
der Umfang diefer Kenntniffe und Lehren, mit Klars 
beit des Blickes, mit foftemarifcher Haltung, mit 
Sicherheit des Urtheils, und mit gleicher unpartheis 
ſchet Würdigung des Haltbaren, wie des Gehattlofen, 
dargeſtellt und durchgeführt in der neu zu begrüns 
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